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unbekannten) Privatbeſitz. 

Freib. Diöz.⸗Archiv. N. F. XV. 1
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Erſter Teil. 

Die geſchichtlichen Vorausſehungen. 

Wie viele andere Staaten iſt auch das Großherzogtum Baden 

nur recht langſam zu ſeiner jetzigen Ausdehnung und Einheit empor— 
gewachſen. Doch ſchon in der Zeit, in welche die vorliegende Arbeit 

führt, nämlich in den Jahren der deutſchen Glaubensſpaltung, 

nannten die Zähringer Herren recht anſehnliche Landſtrecken des— 

ſelben ihr Eigentum. Zwei Herrſcherlinien teilten ſich damals in den 

Beſitz. Man unterſchied die obere Markgrafſchaft Baden, nach der 

Reſidenzſtadt gewöhnlich Baden-Baden genannt, und die untere 

Markgrafſchaft Baden, nach ihrer Reſidenzſtadt zuerſt für kurze Zeit 

Baden⸗Pforzheim, dann dauernd Baden-Durlach geheißen. Lag 

auch der Schwerpunkt beider Teile im Norden, im Unterland, ſo 

hatten doch beide auch wohlgeſchätzte Nebengebiete im Oberland. 
Uns beſchäftigen hier nur jene Territorien, welche Baden— 

Durlach im Oberland beſaß, nämlich die Herrſchaften Rötteln, 

Sauſenberg und Badenweiler, die zuſammen das Mark⸗ 

gräflerland bilden, und dazu die Herrſchaft Hochberg, nördlich 
von Freiburg i. B. gelegen. 

Die uns intereſſierende Zeit iſt die Spanne von 1556 bis 

1561, in welchen Jahren hier die proteſtantiſche Reformation 
eingeführt wurde. 

Das Regentenzepter über Baden-Durlach führte damals 

Markgraf Karl II. Erſt an die Namen ſeines Vaters Ernſt und 

deſſen Bruders Bernhard knüpft ſich die erwähnte Trennung in 

die obere und untere (Erneſtiniſche) Markgrafſchaft an infolge der 

im Jahre 1535 vollzogenen Landesteilung, welche durch Ableben 

des dritten Bruders Philipp, den nur eine Tochter überlebt hatte, 
notwendig geworden war. 

Ernſt war bis 1535 Regent einzig im Markgräflerland und 

in Hochberg geweſen. Zu dieſen Herrſchaften erhielt er bei jener 

Teilung im Unterland noch die Städte, Schlöſſer und Amter 
Pforzheim, Durlach, Altenſteig, Beſigheim, Graben, Liebenzell, 

Mühlburg, Mundelsheim, Remchingen, Staffort und Stein; dazu 

die Dörfer Eggenſtein, Hochſtetten, Knielingen, Neureut nebſt der 

Hart unterhalb der Alb bis Mühlburg; ſchließlich die Schirm⸗ 
vogtei über die Abtei Gottesau.
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81. 
nberölick über die Zeitſtrömung. 

Die Regierungszeit Ernſts und ſeines Sohnes Karl II. fällt 
in die erregte Periode der Umwälzungen, welche die Auslöſung 
der Neuzeit aus dem Mittelalter mitbedingten und begleiteten. 

Die Stürme rüttelten ſeit Jahrzehnten ſchon an allem Beſtehenden: 

ſowohl an der päpſtlichen und kaiſerlichen Autorität wie an ver— 
brieften Rechten, am alten, von Gott geoffenbarten, jetzt vielfach 

barbariſch geheißenen Chriſtenglauben ebenſowohl wie an der 

mittelalterlichen, nun verachteten Bildung. Wohl beſaß und ent⸗ 

faltete die Kirche ihre große Kraft; wohl war ſie, wie bisher, 

auch für damals noch durchaus geeignet, Hort der Autorität zu 

ſein; wohl durfte ſie anerkanntermaßen, nachdem ſie in der ver— 

floſſenen Periode der Geſchichte als große Pädagogin aus den 
rohen Heidenſtämmen eine geiſtig und ſittlich mächtig aufwärts 

geſchrittene europäiſche Chriſtenfamilie gemacht hatte, ſich wahrlich 

großartiger Errungenſchaften freuen. Aber daneben fand ſich 

neben hellem Licht auch viel dunkler Schatten. Beſonders den 

Oberhirten fehlte es bisweilen an der Einſicht in die Notwendig⸗ 

keit von Reformen und in die Gefährlichkeit des Humanismus, 

welcher Wiſſenſchaft und Kunſt, das öffentliche Leben und die 

Staatsgewalt in ſeinen Bann zog. Vielen Einfluß raubten denſelben 
Männern im geiſtlichen Führeramte ihre politiſchen Verpflichtungen. 

Schließlich ſtand neben ſo manchem würdigen Stellvertreter des Herrn 

auf Biſchofsſtühlen und Kanzeln ein betrübend zahlreicher Troß von 

Mietlingen, denen die Pfründen über die Seelen gingen. 
Auf der einen Seite erlahmte ſo vielfach das chriſtliche Leben 

in Stagnation und Verknöcherung, auf der andern Seite lockten 

der Klaſſizismus, ein vor⸗ und widerchriſtliches Kulturideal und 

ein ebenſo oft unreifes wie ungeſtümes Rufen nach Reform und 

Geiſtesfreiheit. Wenn auf beiden Seiten ſelbſtloſer, guter Wille 

vorhanden geweſen wäre und man auf dem Boden des vorhan— 
denen Guten weitergeſtrebt hätte, dann wäre das Ergebnis der 

Spannung ein vielverſprechender religiöſer Aufſchwung geweſen. 

So aber kam „jene Revolution des europäiſchen Geiſtes, welche 
die Einheit des religiöſen Ideals zerſtörte und die germaniſchen 

Nationen vom Papſttum“ (Kraus) großenteils losriß.
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Wie ſpiegelte nun unſer Baden dieſes Großbild im kleinen 

wider? Wie ſtellten ſich die Fürſten, die Geiſtlichen und das Volk 

zu dieſen geiſtigen Strömungen? 

Der markgräfliche Vater Ernſt ſympathiſierte mit dem Luther— 

tum; zeitliche Nachteile waren zum guten Teil das Hindernis für 

den entſcheidenden Schritt des Übertritts. Der Sohn Karl tat 

ihn; geiſtliche Gter waren ihm willkommen, und der Einſpruch des 

Kaiſers machte ihm wenig Beſchwerden. Einige im Klerus waren 

von abſtoßendem Wandel; mehrere traten über, während andere, 

ſtatt lutheriſch zu werden, den badiſchen Staub von den Füßen 

ſchüttelten. Die katholiſchen Prälaten kämpften, vielleicht mit einer 

Ausnahme, für ihren Glauben und ihr Recht. Ebenſo wehrte ſich 

die öſterreichiſche Regierung. Das Volk widerſtand vielfältig; 

die große Menge freilich handelte wie an andern Orten, es fügte ſich. 

§ 2. 
Die für Karl Il. günſtigen Zuſtände vor 1556. 

Die unſerem oberbadiſchen Gebiete benachbarten Städte Straß— 

burg, Baſel, Rheinfelden, Waldshut und Konſtanz waren ſchon 

frühzeitig von den Ideen Luthers ergriffen worden und hatten 
dieſelben ſo gut als möglich ausgebreitet. Zum Lehrwort kamen 
Flugblätter voll religiöſer Entflammung und ſchneidenden Spottes“. 

Welchen Erfolg die verbreiteten Gedanken hatten, zeigte der evan⸗ 
geliſche Einſchlag in den Forderungen der aufſtändiſchen Bauern 

auch im ſuͤdlichen Baden?. In Kandern haben ja Verhandlungen 

über die bekannten zwölf Artikel, deren erſter nur von der Ge— 

meinde gewählte, lutheriſche Pfarrer zulaſſen wollte, mit dem 

Markgrafen Ernſt im März 1525 ſtattgefundens. Es iſt ſogar 

unleugbar, daß die Lehre und das Auftreten Luthers, des Aus⸗ 

rufers der Freiheit, teils bewußt, teils unbewußt Anteil hatte an 
den damaligen Umſturzverſuchen, ſo unprieſterlich, unchriſtlich und 

undeutſch der Reformator dann gerade dem armen Bauernvolke 

heimſpielte“!. Außerdem unterliegt es doch wohl keinem Zweifel, 
daß die Menge des Volkes noch weniger als ſelbſt mancher Geiſt⸗ 

liche in dieſen Wirren imſtande war, Echtes und Irriges in dem, 

was man unter der Goldaufſchrift Reform darbot, ſofort genügend 

A. Eberlin S. 32f.; Vierordt S. 178ff. 2 Vierordt 
S. 207ff. Eberlin S. 29f.; Vierordt S. 212ffl. Eberlin S. 26f.
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zu unterſcheiden, zumal da die fromme Salbung, welche in Wort 

und Schrift — nicht zuletzt in der Einleitung zur badiſchen Kirchen⸗ 

ordnung — beliebt wurde, ſowie die Beibehaltung gewiſſer gottes— 
dienſtlicher Zeremonien, ſo die Erhebung des Kelches ſeitens des 

Pfarrers von Weil“, den Verdacht aufnötigen, als hätte getäuſcht 

werden wollen; Luthers Rat, man ſolle in der Meſſe den Kanon 

weglaſſen, doch ſo geſchickt, daß der gewöhnliche Mann es nicht 

merke, iſt eben ein zu wohlbekanntes, peinliches Motuproprio?. 

Schließlich entzog auch hier ſchlechter Prieſterwandel den 

Glaubensboden, wie denn jederzeit unter den Vorwärtsträgern 

des Glaubensabfalls unwürdige Geiſtliche ſich befanden und be— 

findens. Speziell über unſere Gegend orientiert nach dieſer Rich— 

tung ein Viſitationsbericht vom Jahre 1550, deſſen Verfaſſer der 

Konſtanzer biſchöfliche Notar Johannes Götz, der Reiſebegleiter 

des Viſitators Dr. Johann Dumpardus, war“. Darin wird er⸗ 

zählt: Nach Erledigung der Geſchäfte in Säckingen kamen beide 

am 1. April 1550 nach Schopfheim, alſo in unſere Intereſſen— 

ſphäre. Die Geiſtlichen des Dekanates hatten ſich bei ihrem Dekan 

dort einzufinden und wurden einzeln nacheinander verhört. Der 

Dekan ſelber wußte von keiner Irrlehre, keiner vorſchriftswidrigen 

Sakramentsſpendung, auch von keinem öffentlichen Konkubinat 

ſeiner Kapitulare. Er erklärte allerdings, daß er ſelten ausgehe 

und daher wenig erfahre; er glaubte aber, wenn es Delinquenten 

gerade in letztem Punkte geben ſollte, ſo ſeien es ſicherlich nur 

vereinzelte, da der Markgraf vor Jahren den Pfarrern die Mägde 

vertrieben habe. Ein Geiſtlicher geſtand auch eine frühere Ver⸗ 

fehlung ein. Ihm wurde, um auch den Schein des Böſen abzu— 

wenden, auferlegt, die betreffende Perſon aus ſeinem Hauſe zu ent⸗ 

fernen. Ein anderer gab an: Er hätte einmal eine junge Magd 
gehabt; aber ſein ſtrenger Oberer, der Abt von St. Blaſien, hätte 

ihn zu ſich gerufen, ihm die Haushälterin verboten und ihn derent⸗ 

wegen lange in Gewahrſam gehalten. Mit aller Strenge mahnte 

der Viſitator zur Sittſamkeit, ſchärfte außerdem noch die Unter⸗ 

laſſung des Waffentragens, unziemlicher Kleidung und des Wirts⸗ 

hausſitzens ein. — Alle weiblichen Perſonen aus den Pfarrhäuſern 

Vierordt S. 440. 2 Mitgeteilt von Tilmann Peſch S. J. in 
ſeinen Briefen aus Hamburg (Berlin 1905. 5. Aufl.) S. 160. Vgl. 

Pfleger S. 16f. A. Kluckhohn und Griſar II, 514.
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zu verbannen, war doch wohl nicht notwendig und wegen der 

haus⸗ und landwirtſchaftlichen Arbeiten auch nicht angängig. 

An der andern Viſitationsſtation, in Neuenburg, der 

Nachbarin der Markgräfler Rebberge, war beſonders die Unmäßig⸗ 

keit zu rügen. Schlimm ſtand es bei den ſechs jungen Geiſtlichen, 

von denen nur zwei ſittenrein wandelten. Auch zwei ältere mußten 

auf Abſtellung des Argerniſſes Befehle annehmen. 

Im Hochberger Gebiete traf die Anklage wegen Forni— 

kation die Pfarrer von Teningen und Biſchoffingen; letzterer miß— 

achtete auch das Meßopfer und die Sakramentalien. 
Dies ſind die protokollierten Einzelfälle, bei denen man nicht 

vergeſſen darf, daß die einzelnen Pfarrer zum Teil nur übten, 

was Luther als „Freiheit“ der Geiſtlichen gepredigt hatte. Viele 
betrübende Fälle ſind es nicht. Das obrigkeitliche Vorgehen da— 

gegen iſt rühmenswert. Ein proteſtantiſcher Schriftſteller iſt über— 

haupt der Anſicht, daß in Südbaden die kirchlichen Mißſtände 

nicht ſo ſchlimm waren!. Es iſt aber das zu bedauern, was be— 

kannt wurde, und es war ſicherlich noch mehr Schadhaftes vor— 

handen, und damit war mancherorts die Brücke geſchlagen zur Ver⸗ 

achtung der Hirten und der Sache, die ſie vertraten. So war alſo 

der Ackerboden für den Abfall eines religiös⸗-ſittlich kranken Volkes 

vorbereitet. Am zielbewußten Ausnützen dieſer Verhältniſſe ließen 

es die in Betracht kommenden Perſönlichkeiten nicht fehlen. 

§ 3. 

Die führenden Perſönlichkeiten: Marligraf Ernſt und 

ſein Hohn Karl lI. 

Was die ſeinerzeit reformierenden Fürſten angeht, ſo ſchrieb 

der unparteiiſche Griffel der Geſchichte dem einen und andern ge⸗ 

rade in Deutſchland die auri sacra fames als Reformations⸗ 

motiv in die Biographie. Der Landgraf Philipp von Heſſen gehört 

dazu. Sein Schützling war der geächtete Schwabenherzog Ulrich, 

welcher nach Eintritt in den proteſtantiſchen Schmalkaldener Bund 
Heſſens Waffenhilfe und franzöſiſches Geld erhielt, um in den 

Beſitz Württembergs zurückzukommen?. Sofort nach der Wieder⸗ 
gewinnung Stuttgarts am 15. Mai 1534 kündigte er ſeinen Unter⸗ 

A. Eberlin S. 33; Rothenhäusler S. 100ff. 2 Rothen⸗ 

häusler S. 4, Sf.
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tanen die Einführung der Reformation an und führte ſein Vor— 

haben auch ebenſo raſch wie nachdrücklich aus!. Auch Pfalzgrafen 
ſtanden auf der Seite der Neuerer?. Oſterreich hingegen trug die 

katholiſche Fahnez. Was wird Markgraf Ernſt von Baden tun, 

zumal da ſein Bruder Bernhard ſich rückhaltlos dem proteſtantiſchen 

Bekenntniſſe bereits zugewandt hatte?“ 
MarkgrafErnſt von Baden unterhielt zu Anfang ſeiner Regie— 

rung noch Beziehungen mit Roms, zeigte faſt ſtets Anhänglichkeit an 

Kaiſer Karl V. wie an Ferdinand“, beſaß auch kein ſtürmiſches Tem— 

perament und wollte es mit keiner Partei gänzlich verderben . So 

geſchah es, daß er hier als katholiſch, dort als indifferent oder doch 
wenigſtens als nicht entſchieden genug in Reformationsſachen cha— 

rakteriſiert wurde. Man hatte auch einmal den Spott für ihn übrig, 

er ſchwanke herüber und hinüber, falle bald ins Waſſer, bald ins 

Feuer8. Sein Sohn ſagte ihm nach, daß er zeitlebens eine friedliche 

Beilegung des kirchlichen Streites gewünſcht hätte“. Allein die Tat— 
ſachen!“ kommentieren: Friedlich ſo, daß das Luthertum obſiegte. 

In ſeiner nächſten Umgebung hatte Ernſt als angehender 

Regent ſchon Anhänger der Reformation, z. B. einen Dr. Johann 
Marquard als markgräflichen Rat 1. Am Hofe wie da und dort im 

Lande ließ er manches Jahr lang lutheriſch predigen!?. Vom Pfalz— 

Württembergiſche Kirchengeſchichte S. 295ff., Rothenhäusler 

S. 10, 17ff. 2 Vierordt S. 340ff., 420, 447ff. Ebd. S. 163f. 
Ebd. S. 331, 334f. oSchöpflin VII, 58f. Im Jahre 1496 hatte 
der Prinz in der Pfarrkirche zu Graben vom Generalvikar von Speier 

die Tonſur erhalten, weil der Vater ihn zum geiſtlichen Stande beſtimmt 

hatte; doch er wehrte ſich entſchieden gegen ſolchen Zwang (Vierordt 
S. 33. „Sachs S. 25; Schöpflin IV, 8, 13, 23. Schöpf⸗ 
lin IV, 26f. Betreffend drei Lutheraner am Kaiſerſtuhl, die Ernſt vertrieb, 

vgl. ebd. VII, 57f. Vierordt S. 333. »In der Einleitung zur 

Kirchenordnung. Vgl. auch Ernſts Inſtruktion für ſeine Geſandten zum 

Reichstag in Regensburg 1546 bei Sachs S. 45 ff. 0 Auch genannte 
Inſtruktion. ivon Weech S. 250. Schöpflin IV, 27. Der 
Sohn Karl beſtätigt dies in der Einleitung zur Kirchenordnung: „Ernſt 

. . . (hat) an mehreren Orten ſeiner Liebden Fürſtentum und Landen, ſon— 

derlich aber bei ſeiner . .. Hofhaltung eine gute Anzahl Jahre her die 

wahre, prophetiſche, evangeliſche, chriſtliche Religion zu predigen und zu 

halten chriſtliche Verordnung getan.“ — Ein Pfarrer Kaſpar Glaſer war 
wie andere unter dem Drucke des von der Reformation ſich wieder zurück— 

ziehenden Markgrafen Philipp, Ernſts Bruders, aus Baden fortgezogen 

(Vierordt S. 329). Doch Martin Butzer ſchrieb am 22. September 1533 
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grafen Ludwig V. wie vom Landgrafen von Heſſen empfing er im 

Jahre 1525 bereits Briefe voll Aufmunterung zum Reformations— 

werk und Verheißung ihrer Beihilfe!. Den Letztgenannten, Philipp, 

ſuchte Markgraf Ernſt ſpäter durch Fürbitte aus der Gefangenſchaft 

zu befreien 2. Der proteſtantiſche Kirchenrat Sachs nennt auch die Auf— 

hebung des Sulzburgiſchen, wohl in der Diſziplin geſunkenen Bene— 

diktinerinnenkloſters eine Außerung des Reformationsgeiſtes“; ſie 

fiel ins Jahr 1521. Vielleicht entſprang derſelben Quelle teilweiſe 

die Vergewaltigung des Kloſters St. Peter im Jahre 15224. Sicherlich 

war jener Geiſt treibend, als Markgraf Ernſt dem geweſenen Frei⸗ 

burger Univerſitätsprofeſſor und ſpäteren Pfarrer von Wolfenweiler, 

Jakob Other, der 1522 im öſterreichiſchen Kenzingen die Reformation 
einzuführen ſuchte, aber deswegen vertrieben wurde, wohlwollend 
Unterkunft gewährte; desgleichen als er Fürbitte für die Anhänger 
dieſes Other und ſpäter für die Proteſtanten in Waldshut einlegte“. 

Nicht minder bekundete Ernſt ſeinen Reformatoreneifer durch 

folgende Taten: Er hob in Durlach etliche Pfründen und Bruder— 

ſchaften auf und verwendete einen Teil der Gelder zu Schul— 

zwecken“; er ſchärfte den Geiſtlichen ein, Gottes Wort rein, ohne 

Menſchenſatzungen zu predigens; er machte gegenüber den Oſter— 

reichern, welchen ſeine Strenge gegen unordentliche Kleriker zu 

heftig erſchien, ſein Recht über die in ſeinem Lande ſich befinden⸗ 

den Geiſtlichen und deren Güter geltend“; er ließ jedoch einem 

verheirateten Prediger in der Reſidenz Pforzheim, dem Johann 

Unger, ſeine Stelle!“ und erklärte deſſen Ehe für rechtmäßig 11; 

endlich wünſchte er es, daß ſein Thronerbe eine Miſchehe einging!“, 
wie er überhaupt ſeine Kinder hatte lutheriſch unterrichten laſſen!. 

an Ambroſius Blaurer: „. .. si habenae contigerint Ernstio fratri, fieri 
botest, ut ille revocetur.“ Er hatte ſich entfernen müſſen wegen ſeiner 

Reformationsanhängerſchaft. Vgl. Schieß II, 423, Nr. 361; Vierordt 
S. 332. 1So berichtete Skolampad am 11. November 1525 an Zwingli. 

Linder, Sulcerana badensia, Einl. S. 9. 2 Anno 1551. Sachs S. 51. 

Ebd. S. 7f. Ernſt tat dies, nicht ſein Vater, wie Lhhmann XIV, S. 28 

angibt. Im Jahre 1553 hob er auch ein Frauenkloſter in Pforzheim auf. 

Ebd. S. 56f., Anm. Innsbrucker Archivurkunden Fol. 179; ferner 

J. Mayer S. 71f. »Sachs S. 10; Vierordt S. 143, 171—175. 

Sachs S. 17; betrifft das Jahr 1527. Ebd. S. 57. Ebd. 

»Schöpflin IV, 27. 10 Ebd. 1 Vierordt S. 331; entnommen 

Sachs S. 58f. 12 Ebd. S. 420. is Schöpflin VII, 27.
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All das iſt Beweis genug, daß Markgraf Ernſt dem Luther⸗ 

tum ſein Herz nicht verſchloß. Sein Sohn beſtätigt unſer Urteil, 

indem er!, allerdings zur Selbſtrechtfertigung, beteuerte: Sein 

Vater hätte allen nur möglichen Fleiß aufgeboten, damit das gött— 
liche Wort rein gepflanzt, und was demſelben entgegen ſei, beſeitigt 

wurde und ſo ſeine Untertanen den rechten chriſtlichen Weg der 

Wahrheit mochten geführt werden; leider hätte aber der Satan 

dieſes gottſelige Beginnen verhindert und dem Markgrafen ſtatt 

der erwünſchten Freude den Schmerz bereitet, ſeine Lande in Irr— 
tümern leiden ſehen zu müſſen. 

Genannter „Satan“ war harmloſerer Natur. Denn wie 

der Markgraf Ernſt im Jahre 1523 gegen drei evangeliſche 
Wanderprediger, denen man in Schlettſtadt den Laufpaß gegeben 

hatte, und die ſodann am Kaiſerſtuhl ihre Lehre verbreiteten, 

auf Anrufen des Freiburger Stadtrats meiſt deshalb eingeſchritten 

war', weil er andernfalls beim Regenten des benachbarten Vorder— 

öſterreichs, dem ſtreng katholiſchen Erzherzog Ferdinand, ange— 

ſtoßen hätte, ſo unterließ er ſeinen formellen Übertritt zum Pro— 

teſtantismus zum guten Teil deswegen, weil er beſorgte, es möchte 

Oſterreich ſonſt, geſtützt auf alte Rechte, Rötteln, Sauſenberg 
und Badenweiler zurückverlangen (wovon wir ſpäter noch hören 

werden). Ohne dieſe politiſche Schwierigkeit wäre Ernſts prote⸗ 

ſtantiſcher Hofprediger Jakob Truckenbrot als Biſchof im Baden— 

Durlachiſchen Oberland eingeſetzt worden. Es war — und dies 

ſoll unſere obige Reihe von Beweiſen abſchließen — hier alles ſchon 

vorbereitet zur Einführung der Reformation?. Den Rechtsboden 

ſchien der Paſſauer Vertrag vom Jahre 1552 abzugeben. Ernſt 

zauderte und zaudertes, bis der Tod am 6. Februar 1553 ihn der 

Entſchließung enthob. Sein Sohn Karl vollzog binnen kurzem den 

Abfall; das Jahr 1555 brachte die Wendung. 

Vgl. ſeine Einleitung zur Kirchenordnung. Vgl. oben die 

Note 5 auf S. 9. Vvon Weech S. 130. 4Sachs S. 59f. Ebd. 

findet ſich ein äußerſt gut orientierendes Schreiben Truckenbrots an den 

Rötteler Landvogt Hans Albrecht von Anwyl, datiert Baſel, den 23. De⸗ 

zember 1556, das uns eine Art Kirchenordnung entwirft, wie der Markgraf 

Ernſt ſich dieſelbe dachte. Uber die Idee Ernſts von proteſtantiſchen Biſchöfen 

vgl. Sehling S. 14. 5Ein Geſchichtsſchreiber Petri nennt ihn (Sue- 

via Eccles. p. 667) einen „Apoſtaten, welcher ſehr gewütet“. Mitgeteilt von 

Sachs S. 56f., Anm. 
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Markgraf Karl II., der am 24. Juli 1529 geborene Sohn 

Ernſts und ſeiner zweiten Gemahlin Urſula von Roſenfeld aus Würt— 

temberg, war der einzige den Vater überlebende Sproß männlichen 

Geſchlechts und darum Geſamterbe von Baden-Pforzheim“; nachdem 

er im Jahre 1565 Durlach zu ſeiner Reſidenz erkoren hatte?, wurde 

für ſeine Lande bleibend die Benennung Baden-Durlach üblich. 

Karls erſte Regierungstat war eine Verſöhnung, Beilegung von 

wenig tiefgehenden Streitigkeiten mit Württemberg und Baſels. Seine 
wichtigſte Regierungstat aber war eine Entzweiung: nämlich die mit 

der Kirche und dem Kaiſer durch die Einführung der Reformation. 

Schon im Elternhauſe hatte Karl ja als Kind die Refor— 

mationsluft eingeatmet. Im Gegenſatz zu Ulrich von Württemberg 

verriet er auch frühzeitig Intereſſe für Religion und zwar in dem 

Grade, daß man dem jungen Prinzen den Beinamen des Heiligen 

gab!“. Mit 22 Jahren ehelichte er 1551 die evangeliſche Prinzeſſin 

Kunigunde von Brandenburg-Baireut, die ihn vermutlich für ihr 

Bekenntnis zu begeiſtern ſuchte, wie es ihre Schweſter Maria 

früher mit großem Erfolge bei ihrem Gemahl, dem nachmaligen 

Kurfürſten Friedrich III. von der Pfalz, bereits getan hatte s. Wenn 

ſodann ſeine Stiefmutter Anna Bombaſt von Hohenheim und eine 

ſeiner Schweſtern ſich im Jahre 1554 zu Sulzburg das Abend— 

mahl nach lutheriſchem Ritus ſpenden ließen“, fand er jedenfalls 

auch von dieſer Seite gleichartige Aufmunterung. Es iſt auch 

nirgends in den Berichten über Karl ein Zweifel laut geworden, 

daß unſer Markgraf mit dieſem Milieu in der Zuneigung zur 

lutheriſchen Neuerung ſo ſehr übereinſtimmte, daß er bei ſeinem 

Regierungsantritt bereits innerlich fertig proteſtantiſch war. Viel— 

mehr gab er in Briefen ſeine Reformationsabſichten unumwunden 

zu“. Er ſcheute ſich nur noch, dies auch offen zu bekunden, und 

zwar infolge derſelben Furcht, die ſeinen Vater zurückgehalten hatte. 

Ferner ſchien ihm der Paſſauer Vertrag die Wege ins proteſtan⸗ 

tiſche Lager doch noch nicht hinreichend geebnet zu haben s. Allein 
  

Schöpflin IV, 34ff. Ebd. S. 48. Ebd. S. 36. 

Sachs S. 77. »»Vierordt S. 420. Vgl. Brief Sulzers an 

Ambros Blaurer, 1. Juni 1554, veröffentlicht in Linder, Sulcerana ba- 
densia, Einl. S. 9. Ebd. S. 10: Brief Sulzers an Kalvin, den 3. Ok⸗ 
tober 1554: Marchio Badensis ... „nuper est ... pollicitus, se exactis 

Sacrificulis veram religionem instauraturum“. Vierordt S. 420f.
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die Bedenken verringerten ſich zuſehends, dank außerfamiliären 

Einflüſſen. 
Der alte Durlachiſche Kanzler Oswald Gut! hatte ſtets Vor— 

ſicht empfohlen. Doch als dieſer 1554 ſtarb, rückte an ſeine Stelle 
der junge und feurige Freiburger Profeſſorenſohn Martin Acht— 

ſynit, nach Humaniſtenart ſich Amelius nennend, den der Kaiſer 

voll Achtung vor ſeiner Tüchtigkeit und in der Hoffnung, an ihm 

eine Stütze zu finden, nach kurzer Zeit in den Adelsſtand erhob; 

doch der junge Edelmann entſprach den kaiſerlichen Erwartungen 

nicht, ſondern bekannte ſich als Lutheraner und ſetzte ſeine große 

Kraft zugunſten der Reformation in Baden ein?. Gewichtiger 

noch waren fürſtliche Aufrufe. Am Schwager ſeiner Gemahlin 

in der Pfalz hat es wohl kaum gefehlts; denn dieſer war ein 

entſchiedener Proteſtant. Sodann iſt vom Verbündeten und Freund 

in Schwaben, von Herzog Chriſtoph, ein Brief vom 29. April 1554 

erhalten, worin er der Hoffnung Ausdruck gibt, daß Karl mit 

Gottes Beiſtand geeignete Mittel zur Reformierung ſeines Volkes 

finden werde, und mahnt, öffentliche Belehrung zu bieten, ſonſt 
drohe das Sektenweſen!. 

Die Mittel und Wege kamen zum ſchönen Teil dem Mark— 

grafen ſchließlich an die Hand durch den Patriarchen der ober— 
ländiſchen proteſtantiſchen Konfeſſion, den Baſler Profeſſor und 

Oberpfarrer Dr. Simon Sulzer'. Er iſt es geweſen, der an Karls 

Angehörige in der Erneſtiniſchen Reſidenz Sulzburg das Abend— 

mahl in neuer Weiſe geſpendet hat“. Mit hochintereſſierten Augen 

ſchaute er auf Reformationsregungen beim Markgrafen; jeden 

Fortſchritt beſprach er, dem es nur zu langſam ging, mit ſeinen 

Freunden. So teilte er am 3. Oktober 1554 Kalvin mit, daß 

Karl unlängſt, offenbar im Antwortſchreiben auf obigen Brief, 

dem Herzog Chriſtoph verſprochen habe, zunächſt das Meßopfer 
abzuſchaffen und dann die „wahre Religion zu inſtaurieren“ “. 

Vierzehn Tage darauf berichtete derſelbe an Heinrich Bullinger, 
daß ziemlich deutliche Anzeichen dafür da ſeien, daß der Mark⸗ 

graf dem papiſtiſchen Götzenwahn (papistica Sσοαοοιοον) ebenſo 

abhold wie dem „wahren Religionsbekenntniſſe“ von Herzen ge⸗ 

1Vierordt S. 420. Ebd. S. 420f. Ebd. S. 420. Ebd. 

S. 421. »»Linder, Simon Sulzer. Vgl. oben Note 6 auf S. 12. 
7 Vgl. oben Note 7 auf S. 12.
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neigt ſei; ſo hätten es Baſler Geſandte, die vielleicht von Sulzer 

wegen der Reformation abgeordnet waren, aus dem fürſtlichen 

Munde ſelbſt vernommen 1. Am 22. Juli 1555 aber konnte ver⸗ 

kündet werden, von Sulzer wiederum an Bullinger, daß Karl im 

unteren Teile ſeines Landes zu reformieren begänne, die papiſtiſchen 

Geiſtlichen durch evangeliſche erſetze und die vom Papismus ab⸗ 

fallenden aufnähme und beſchütze?. 
Was vollendete denn den Umſchwung? Was war Neues vor⸗ 

gefallen? 
Zu Paſſau hatte man beſchloſſen, es ſolle ſich nach einem 

halben Jahr ein Reichstag über die Art, in den Religionszwiſtig⸗ 

keiten zum Frieden zu gelangen, auf Grund von geeigneten Vor— 

ſchlägen ſchlüſſig machen. Aber wegen der Kriege mit Frank— 

reich und Brandenburg-Kulmbach konnte der Reichstag erſt im 

Februar 1555 in Augsburg eröffnet werden. Bald zeigte ſich, daß 
auf Erfüllung des ihm zugedachten Zweckes nicht mehr zu hoffen 

war. Die päpſtlichen Geſandten ſtrengten alle Kräfte an, damit 

alles dem alten Glauben Widerſtrebende abgewieſen würde. Allein 
die Verhandlungen lenkten bald ſo bedenklichen Ausgängen zu, 

daß die Prälaten abreiſten. Die Neuererpartei war bereits zu 

ſtark. Der katholiſchen Stände bemächtigte ſich Entmutigung, 

und überzeugt, daß die religiöſe Spaltung in Deutſchland nicht 
mehr aufgehalten werden könne, glaubten ſie, nur noch Ausſchau 

halten zu müſſen, wie dabei Ruhe und Ordnung im Reiche ge— 

wahrt werden möchte. Papſt Paul IV., als Kardinal ſchon ein 
malleus haereticorum, ſtemmte ſich energiſch gegen jedes ver— 

hängnisvolle Entgegenkommen, indem er trotz ſonſtiger tiefer Ab⸗ 

neigung gegen Karl V. den Kaiſer beſchwor, er möchte doch ſeinem 
Bruder Ferdinand die Beſtätigung nachteiliger Feſtſetzungen wehren. 

Vergebens! Der ſog. Augsburger Friede ward am 25. Sep⸗ 
tember 1555 unterzeichnet; es war die von den Verhältniſſen ab⸗ 

getrotzte Beſiegelung deſſen, was Karl V. vor einem Triennium 

infolge des Morizſchen Verrates hatte beginnen müſſen: Prokla⸗ 

mation der Religionsfreiheit für den Proteſtantismus lutheriſcher 

Richtung neben den Altgläubigen. Abgeſehen vom Reservatum 
ecclesiasticum hatte der nun politiſch fertigentwickelte deutſche 
Proteſtantismus erreicht, was er erreichen gewollt. 

Linder, Sulcèrana badensia, Einl. S. 10. 2 Ebd. S. 11.



Die Einführung der Reformation im Markgräflerland. 15 

Für unſere Arbeit intereſſieren ſpeziell die Paragraphen 21 

und 22 der Friedensbeſtimmungen. Sie lauten: Die Stände der 

alten Religion verlieren ihre zuſtändigen Renten, Zinſen und 

Zehnten nicht; aber es verbleibt jedem Stand, in deſſen Gebiet 

dieſe Güter liegen, über dieſelben ſeine weltliche Obrigkeit, Rente 

und Gerechtigkeit, wie es vor dem Religionsſtreit war, und es 
ſollen von den genannten Gütern die notwendigen Miniſterien 

der Kirchen, Pfarreien und Schulen, wie auch die Almoſen und 

Spitäler wie früher weiter beſtellt werden, ungeachtet welcher Reli— 

gion die ſeien. — Entſteht ob ſolcher Beſtellung Streit, ſo ſollen 

Schiedsrichter in ſechs Monaten die Entſcheidung treffen; wird 

jemand wegen der Miniſterienunterhaltung angefochten, ſo darf 

vor dem Schiedsſpruch auf ſeinen Beſitz kein Beſchlag gelegt werden; 

doch ſollen die bisherigen Beſteller der Miniſterien hierfür ent— 

richten, was ſie von alters her gaben!. 

Gleich ſeinem Vetter, dem Markgrafen Philibert von Baden— 

Baden, eiferte nun Karl an der Seite des Herzogs Chriſtoph für 

das Zuſtandekommen des Religionsfriedens?; daneben ließ er dann 

durch einen Geſandten in Augsburg zunächſt verlauten, „daß er 

ſich zur Augsburger Konfeſſion bekennen und dieſelbe in ſeinen 

Landen einführen wolle“; ſchließlich kam er ſelber dorthin und 

erklärte perſönlich ſeinen Ubertritts. 

Somit war das Baden-Durlachiſche Fürſtenhaus 
lutheriſch. 

Die entſprechenden weiteren Taten folgten jetzt Schlag auf 

Schlag ſowohl im eigenen Herrſchaftsgebiete, im Unterland an— 

hebend, wie im Reiche, ſo daß Karl II. bald als „eine der ſtärkſten 

Säulen des Proteſtantismus““ galt. Er war im Jahre 15585 

in Frankfurt a. M. bei der Kaiſerkrönung Ferdinands zugegen, 
vor welcher dieſer nochmals den Religionsfrieden beſtätigte. Bei 

dieſem Anlaſſe verwahrte ſich auch unſer Markgraf mit den 
Kurfürſten von der Pfalz, von Sachſen und von Brandenburg, 

Schmauß 8 21 und 22. Dieſe Paragraphen werden uns gegen— 

wärtig ſein müſſen bei Beſprechung der von Sſterreich und einigen Prälaten 

ausgehenden Bekämpfung Karls; ſiehe unten § 8. Sachs S. 79f. 

Schöpflin IV, 36f. „Ohne alles weitere Bedenken“ tat dies Karl, wie 

er in der Einleitung zu ſeiner Kirchenordnung geſteht. von Weech 

S. 261. »Sachs S. 125f.
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dem Pfalzgrafen von Veldenz und Landgrafen von Heſſen gegen 

den Vorwurf, als wichen ſeine und ihre religiöſen Anſchauungen 

von der dem Kaiſer übergebenen Augsburgiſchen Konfeſſion ab; 

in einer eigenen Schrift hoben ſie ihre Stellung hervor zu den 

Artikeln von der Rechtfertigung, den guten Werken, dem Abend— 

mahl und den Mitteldingen. — Im folgenden Jahre proteſtierte 

er auf dem Reichstag zu Augsburg! mit ſowohl gegen die vom 
Kaiſer vorgeſchlagene Fortſetzung des Trienter Konzils, als auch 

gegen das Reservatum ecclesiasticum. Die Sprache des Pro— 

teſtes war ſcharf: Niemals, ſagten ſie, wäre von ihnen darein 

gemilligt worden, und es würde nie geſchehen; ſollte der Fall 

einmal praktiſch werden, würden ſie den betreffenden geiſtlichen 

Stand weder verurteilen, noch ihn irgendwie verfolgen helfen. — 

Wohl redete ferner der Markgraf gerne von einer alles ſchlich— 
tenden, allgemeinen chriſtlichen Reformation?; aber was ſoll man 

dazu ſagen, daß im Jahre 1561 zu Naumburg alle 25 deut— 
ſchen proteſtantiſchen Fürſten, auch Karl, die päpſtlichen Ein— 

ladungsſchreiben „unerbrochen und ungeöffnet“ den Nuntien zu— 

rückſchickten und den kaiſerlichen Geſandten erklärten, daß ſie ſich 

nur an einem ſolchen Konzil beteiligen könnten, bei dem man 

allein auf die Heilige Schrift gründete, die Biſchöfe von ihrem 

dem Papſt geleiſteten Eide löſte und den proteſtantiſchen Theo— 

logen freie Stimme geſtattete? Das Tridentinum aber, ſchloſſen 

ſie, wäre nicht ſo beſchaffen, weshalb man keine gute Wirkung 

davon zu hoffen hättes. — Bald nach dieſem Konvent unter— 

ſtützte Karl die Stadt Straßburg anläßlich der zweitmaligen Ein— 
führung des Reformationsgottesdienſtes im altehrwürdigen katho— 
liſchen Münſter“!. 

War ſomit Markgraf Karl entſchieden tätig für das Werk 
der Reformation als Reichsfürſt, ſo erwartet jedermann noch 

größeren Eifer von ihm als dem Landesfürſten. Es iſt nahe— 

liegend, daß zuerſt der unterländiſche Teil in Angriff genommen 

wurdes. Die nötigen Prädikanten erbat er ſich vom lutheriſch 

geſinnten Baſel, das er „faſt ausſchöpfte““. 

Sachs S. 126f. 2 Einleitung zur Kirchenordnung. »Sachs 
S. 128—131. Ebd. S. 132f. »Linder, Sulcerana badensia, 

Einl. S. 11: Brief Sulzers an H. Bullinger, den 22. Juli 1555. Ebd.: 

Brief Sulzers an J. Marbach, den 3. Januar 1556.
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Im Oberland hob der Religionswechſel an in Lörrach“. 

Hier erledigte ſich nämlich um die Jahreswende auf 1556 die 

Pfarrſtelle. Das Patronat derſelben beſaß das Baſler Kloſter 

St. Alban, in dem die Neuerung bereits heimiſch war. In Konſe— 
quenz ihrer Geſinnung wollte die Kloſterobrigkeit nun nach Lörrach 

einen Reformationsanhänger ſetzen und erbat ſich raſch entſchloſſen — 

vielleicht ſchon vorher an der Hand Sulzers gehend — einen 

geeigneten Herrn von dem Antiſtes; gleichzeitig ging eine ent— 

ſprechende Interpellation von St. Alban an Karl ab. Sulzer er— 

griff dieſe günſtige Gelegenheit ſofort und ſandte ſeinen Schwager 

Ulrich Koch (Coccius) nach Lörrach, der dort am 21. Januar 

ſeine erſte Predigt hielt. Er fand großen Zulauf; ſo berichtete 
wenigſtens Sulzer am 28. Februar ſelbſt an den Markgrafen. 

Dieſes Schreiben war für den jungen, eben erſt übergetretenen 

Fürſten geradezu faſzinierend. Mit leiſen Akkorden des Mitleids 

mit dem durch päpſtlicher Prieſter Schuld unwiſſenden Volke 

klingt es an; fröhliche Töne preiſen den neuen Hirten; machtvoll 

greift das Lied, ſeinen Höhepunkt erklimmend, aber ans Herz, als 
Karl ſich, den Reformator, vergleichen hört mit den alten bibliſchen 

Königen Ezechias, Joſaphat und Joſias, die als Werkzeuge Gottes 
den Götzengreuel zertrümmerten und Jehovas ſiegreiche Schlachten 

ſchlugen?. Der Verfaſſer hoffte auch, daß es Eindruck machen 

werde. Denn als nach acht Tagen noch keine Antwort darauf 

eingetroffen war, zog ſchon ein Schatten über ſeine Augens. Er 

hätte ſich keinen KRummer machen brauchen. Denn das Gewünſchte 

kam ſtetig näher. Ein Vierteljahr ſpäter (6. Juni 1556) war die 

Kunde da, daß es im Unterland ſchon ſehr viele reformierte Ge⸗ 
meinden gebe, daß Karl zwei Herren aus Jena und je einen aus 

der Pfalz und Württemberg zum Zwecke der kirchlichen Neuord— 

nung gerufen habe, daß man eine Kirchenordnung geben werde, 

die faſt genau das württembergiſche Vorbild herübernehme, daß 

mLinder, Sulcerana badensia, Einl. S. 11: Brief Sulzers an Bul⸗ 

linger, den 5. März 1556; ferner in Linder, Simon Sulzer. 2 Außer 

bei Linder, Sulcerana badensia, iſt Sulzers Schreiben auch abgedruckt 

bei Sachs S. 94—-97, Anm. Linder, Sulcerana badensia, Einl. 

S. 11: Brief Sulzers an Bullinger, den 5. März 1556: „Marchio ... di- 

utius, quam vellemus, cunctatur, a quo his diebus exspectamus re- 

Sbonsum.“ 

Freib. Diöz.⸗Archiv. N. F. XV. 2
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hinter dem Markgrafen der angeſehene Landsmann aus Bretten, 

Philipp Melanchthon, ſtehen ſolle, und daß man auch im Ober— 

land jetzt einzuſetzen geſonnen ſei!. Und hiebei fiel Sulzer die 

Hauptrolle zu, wie wir ſpäter ſehen werden. 

Zweiter Teil. 

Das Zieformationswerk Karls ll. 

Die vor der Türe ſtehende Reformation trat jetzt ein, das 
Karlſche Badnerland bekam die proteſtantiſche Kirchenverfaſſung e. 

Luther und die übrigen Reformatoren befaßen kein ausgeſprochenes 

Verfaſſungsideal. Es erſchien Luther jede Organiſation zuläſſig, 

welche dem Evangelium (Predigt, Sakramenten und Kirchenzucht) 

freie Bahn gab. Er lehrte, daß Gott zur Aufrechterhaltung der 

Rechtsordnung die Obrigkeit direkt eingeſetzt habe, die mit welt— 

lichen Zwangsmitteln insbeſondere die custodia utriusque tabulae 

(Halten der zehn Gebote) ſich angelegen ſein läßt, ſpeziell auch 

dafür Sorge trägt, daß im Lande die reine Lehre vorgetragen 

werde. Dieſe Gedanken ſetzten ſich ins praktiſche Leben um mit 

dem Reichsabſchied von Speier 1526, kraft deſſen die Durchfüh— 

rung der 1521 zu Worms über den gebannten Luther verhängten 
Reichsacht in das Belieben der Landesfürſten geſtellt und es jedem 

Reichsſtand überlaſſen wurde, rückſichtlich der Glaubensneuerung 
ſo zu handeln, wie jeder vor Gott und der kaiſerlichen Majeſtät 

glaubte handeln zu dürfen. Die Gewiſſen waren nun ſehr ver— 

ſchieden: Kurheſſen, Heſſen, Franken, Lüneburg, Schleswig und 

Holſtein, Oſtfriesland und Preußen richteten alsbald lutheriſche 

Landeskirchen ein, während Sachſen, Bayern und Sſterreich mit 
Gewalt dem Luthertum wehrten. Von Parität war weder bei 
den einen, noch den andern die Rede; vielmehr galt wie im 

Mittelalter es als ſelbſtverſtändlich, daß in einem Staatsweſen 

Religionseinheit herrſche: Cuius regio, eius religio; der Regent 

hat nicht nur, ſo glaubte man, das Recht, ſondern fogar die 

Pflicht, ſeine Religion ſeinen Untertanen aufzunötigen und alle, 

Linder, Sulceèrana badensia, S. 12: Brief Sulzers an Bullinger, 

ausklingend in das Gebet: „Faxit Christus JIesus, ut et haee eadant ad 

nominis sui glorificationem uberem.“ Sehling S. 1—35; Griſar 
L. 415; II, 16f.
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die ſich nicht fügen wollen, über die Grenze zu weiſen, mochten 

es Geiſtliche oder Laien ſein. Die proteſtantiſche Religionsgemein⸗ 

ſchaft fühlte ſich jetzt zwar ſelbſtändig, ſah ſich aber auch in eine 

Anzahl von gegenſeitig unabhängigen Landeskirchen zerſplittert mit 

geſetzlich feſtgelegtem, landesherrlichem Kirchenregiment. 

Einen erſten praktiſchen Ausdruck fand dieſes in den Viſi⸗ 

tationen, die der Landesherr anordnete. Durch ſie wurden die 

neuen Gedanken ins Volk hineingeleitet. Hiebei zeigte ſich bald, 
daß die Schwierigkeiten und das Durcheinander in Lehre und 

Kultus nur durch die weltliche Obrigkeit gehoben werden konnten, 

weshalb dieſe auch mit ihren Machtmitteln eingriff, Inſtruktionen 

und Geſetze gab. Alle Zweige des kirchlichen Lebens fanden ihre 

Regelung in den fürſtlichen Kirchenordnungen: Geiſtliche 

Obrigkeit, Gottesdienſt, Predigt, Sakramentſpendung, Feiertage, 
Ehe, Begräbnis, Schule, Beſtrafung der Laſter und Verwaltung 

des kirchlichen Vermögens. Bei auftauchenden Zweifeln hatte man 

ſich an die Viſitatoren oder an die Regierung zu wenden. Für 

allgemeinere Verfügungen fiel ſtets beim Landesherrn die Ent— 
ſcheidung. Die Neugläubigen haben alſo das von Chriſtus be⸗ 

ſtellte Regiment „Petri und derer mit ihm“ (Mark. 1, 36) aus⸗ 

gewechſelt gegen die jeweiligen weltlichen Oberhäupter. 

Natürlich brauchte der Herrſcher zu ſolchen Aufgaben ſeine 

Hilfsorgane. Mit den Viſitationskommiſſionen allein konnte er 
aber auch nicht ausreichen. Darum ſchuf man im Jahre 1539 

zu Wittenberg ein eigenes Regimentsorgan, das Konſiſtorium. 

Theoretiſch war dasſelbe oberſtes Kirchenorgan, in Wirklichkeit 

aber landesherrliche Behörde. Ihm dienten die Superintendenten, 
welche ihre Tätigkeit beſonders bei den Viſitationen und Synoden 
ausübten. 

Als Baden-Durlach in die Reihe der proteſtantiſchen 

Länder eintrat, waren ſolche proteſtantiſche Kirchenordnungen in 

andern Staaten bereits feſt eingerichtet, geändert und detailliert, 

ſo daß ſpätere, eben auch die Durlachſche, nach ihnen gemodelt 

werden konnten. Karl II. nahm die württembergiſche her⸗ 

über!. Es dauerte aber geraume Zeit, bis die Verhandlungen 

dieſen Entſchluß ausgereift hatten. Inzwiſchen ſäkulariſierte 
der Markgraf. 

Vgl. oben S. 17f. und unten S. 22f.
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§8 4. 

Hälulariſation. 

Kaum war ein Vierteljahr ſeit Karls II. Übertritt verfloſſen, 

als er ſchon an den Klöſtern und Stiften zu rütteln begann, an 
8 in Pforzheim und 15 im übrigen Lande !. 

Im Baden⸗Durlachſchen Oberland lagen nur wenige Klöſter?; 

andere waren hier begütert“. Beide Gruppen griff der Markgraf an. 
Zuerſt geſchah dies in der alten Reſidenz, in Sulzburg. 

Hier war im Jahre 9953 ein Benediktinerinnenkloſter gegründet worden, 
das 1418 badiſch wurde. Eigentümer war jedoch das Hochſtift Baſel, 
und St. Blaſien hatte das Viſitationsrecht. Wie ſchon erwähnt, hatte 
Markgraf Ernſt es aufgehoben, aber infolge des Interims wieder 
herſtellen müſſen. Nachdem nun Karl offen proteſtantiſch geworden, 
nahm er das Kloſter ebenfalls in Beſchlag und ſetzte es auf den 
Ausſterbeetat, ſoweit die Nonnen nicht, wie ihnen aufgelegt wurde, 
in den Eheſtand treten wollten. Nur eine tat dies und wurde 
Frau Schultheiß Blauwart. Ihr Herr Gemahl hatte aber unter 
Freunden des öfteren über ſie zu klagen und wollte jeden Biedermann 
vor einer Ehe mit einer Kloſterfrau gewarnt haben; „denn ſie ſeien 
nirgends zu Nutz“. Kaiſer Ferdinand vernahm mit großer Ent⸗ 
rüſtung, daß der Markgraf dieſe Kloſtergüter einzog; er mahnte und 
befahl, allein ſeine Worte blieben unbeachtet“. 

Eine zweite Nonnenſchar, Beguinen in der St.⸗Nikolauspfründe 
zu Eichſtetten, zog 1555 freiwillig von dannen. Karl unterſtellte 
das Beſitztum zuerſt der Schaffnerei zu Nimburg; mit den Jahren 
aber beſchenkte er damit ſeinen Hochbergiſchen Burgvogt Georg 
Guſtenhoferö. 

Im Antoniterkloſter Nimburg ſetzte der Markgraf das Werk 
ſeines Vaters Ernſt fort. Die dortigen ſechs Mönche gerieten nämlich 
in finanzielle Not, beſonders als die evangeliſch werdenden Bauern 
ihr Almoſen zurückhielten, und gingen nach und nach weg. Da nun 
Nimburg eine Stiftung des Ahnen Karl I. aus dem Jahre 1456 
war, glaubte ſich Ernſt berechtigt, es für ſich anzuſprechen, und be⸗ 
ſtimmte das Haus 1545 zu einem Spital, welchen Plan ſein Sohn 
vollendete“. Später richtete man die Räume für die Bureaus der 
Domänenverwaltung ein, was ſie bis in die Mitte des 19. Jahr⸗ 
hunderts blieben “. 

Sachs S. 80ff.; Vierordt S. 422; Griſar II, 25ff. Rieder 

a. a. O.; für unſer Gebiet ſind nur Klöſter in Sitzenkirch, Sulzburg und 

Weitenau verzeichnet.; Lehmann, XIV, S. 26ff. Vgl. unten § 8. 

Ed. Martini, Sulzburg. 5 Sachs S. 82. 6Ebd. S. 44f. 

Laut einer Notiz in der Zeitſchrift für Geſchichte des Oberrheins NF. 

II, 455.
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Die Klöſter Sitzenkirch mit Gutnau und Rheintal ſpielten 

in dieſer Zeit keine Rolle mehr. In den beiden erſten Benediktinerinnen⸗ 

Gotteshäuſern übten die Scharen der aufſtändiſchen Bauern 1525 

ihr Zerſtörungs- und Verfolgungswerk, während aus Rheintal die 
Inſaſſen, auch Nonnen, wenigſtens „vor 1544 wegen allerhand Un⸗ 
glücksfällen ſich nach und nach verloren“ hatten !. Uber Weitenau, 
das wie Sitzenkirch, Gutnau und Bürglen dem Kloſter St. Blaſien 
unterſtand, dürften jene Unterhandlungen bald begonnen haben, 
welche 1560 zum auffälligen markgräflich-St. Blaſiſchen Vertrag 
führten e. 

In heftigen Streit geriet Karl mit den Klöſtern Allerheiligen 
zu Freiburg, St. Peter, Schuttern, Tennenbach und Wald— 
kirch wegen ſeiner Güterarreſtationen; hierüber wird unten bei 
Schilderung der Hinderniſſe, welche ſich der Reformation entgegen— 
ſtellten, ausführlich berichtet werden. Auch die Kaſſierung von 
Pfründen wird Erwähnung finden. 

8 5. 

Die Kirchenordnung. 

Grundlage und Durchſchlag bekam das Werk des Markgrafen 

durch die Kirchenordnungs und die Viſitationen. 

Wie naheliegt, bediente ſich Karl II. hiezu jenes Baſler Ge— 
lehrten und Chefpaſtors Dr. Simon Sulzer“, welcher ihm und 

ſeinem Hauſe bereits nahe getreten war. Sulzer eignete ſich für 

eine ſolche Aufgabe, da er, obgleich in der Schweiz beheimatet 

und tätig, ein Anhänger Luthers war wie Karl II. Namentlich 

in der Abendmahlslehre, dem großen Streitobjekt, ging er mit den 

Deutſchen. Doch war er nicht ſchroff, arbeitete ſogar eifrig für 

die Union der beiden Reformationsrichtungen, wobei er allerdings 

ſchließlich als Opfer ſeines ſchwachen Charakters ſowohl von ſcharfen 
Lutheranern wie Zwinglianern der Doppelzüngigkeit geziehen wurde. 

Sulzers Geiſt obſiegte im badiſchen Oberland. Er bekam das 

Amt des Generalſuperintendenten der vier Diözeſen Rötteln, 

Schopfheim, Badenweiler und Hochberg, die unſer ganzes Gebiet 

umfaßten. Ferner ging aus ſeiner Schule nahezu die Hälfte der 

Religionsdiener hervor. An der Abfaſſung der Kirchenordnung 

Ed. Martini, Geſchichte der Diözeſe Müllheim S. 63, 65. Siehe 
unten § 8. Vgl. J. Holtzmann, Das Reformationsjahr 1556. 

Linder, Simon Sulzer ꝛc.
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hatte er nur den Anteil, daß er brieflich von Schroffheiten in ihr 

abmahnte. 
Redaktoren! derſelben waren vier Theologen und zwei 

Laien. Erſtere hatte ſich der Markgraf von befreundeter Seite für 

einige Zeit erbeten. Der Herzog von Sachſen, Johann Friedrich II., 

ſandte ihm Dr. Max Möhrlin, Hofprediger zu Koburg, und 

Dr. Johann Stöſſel, Superintendent zu Heldberg. Von Heidel⸗ 

berg kam Hofprediger Michael Diller und aus Schwaben der 

Göppinger Superintendent Pr. Jakob Andreä, ein Freund 
Sulzers; Karl II. hatte den Theologen Brenz? gewünſcht, allein 

dieſer war unabkömmlich, daheim nötig als rechte Hand des württem— 

bergiſchen Herzogs Chriſtoph. Als weltliche Beiräte fungierten 

Dr. Johann Sechel und Dr. Georg Renz, zwei markgräflich— 

badiſche Hofräte; letzterer war Karls Leibarzt. Den Vorſitz der 

ganzen Kommiſſion führte der Kanzler Achtſynit. Die Zu— 
ſammenſetzung derſelben garantierte dafür, daß die Augsburger 

Konfeſſion maßgebend wurde. Die beiden Sachſen legten zuerſt 

einen Entwurf vor, der zeitgemäß vor allem das Terrain ſäuberte 

durch Anathematiſierungen Andersdenkender, der Katholiken, der 

Zwinglianer und der Wiedertäufer. Nicht einmal der genannte, 
1551 nach Trient abgeordnete Brenz, Oberkirchenrat in Stutt— 

gart und Vertrauensmann Luthers und Melanchthons, fand in 
ihren Augen, wohl wegen oberdeutſcher Neigungen, völlig Gnade. 

Aber gerade dieſer trug den Triumph davon, indem ſein Stell— 
vertreter Andreä es durchſetzte, daß der polemiſche Teil wegblieb, 

nur die Glaubensſätze und liturgiſchen Formen fixiert und ſchließlich 

mit Ausnahme eines belangloſen Zwiſchenſätzchens einfach die 

württembergiſche Kirchenordnung wortwörtlich als badiſche ein— 

geführt wurde. Und dieſer ſchwäbiſchen Vorlage, welche die kleine 

württembergiſche Kirchenordnung hieß, und die 1554 auch in Pfalz⸗ 

Neuburg und 1556 in der Kurpfalz übernommen worden war, 

ſtand Brenz ſehr nahe. Er hatte ſie nämlich 1553 ſelbſt konzipiert, 

indem er die Ulrichſche Ordnung vom Jahre 1535 umarbeitete. 

Verfaſſer dieſer Ulrichſchen Ordnung war Brenz's Lehrer Schnepf 

geweſen; der Schüler aber durfte ſie durchſehen und geſtaltete ſie 
ſo, daß die Vorrede der von ihm ſelbſt den Nürnbergern 1532 

gegebenen ſehr ähnlich wurde und ein großer Teil des Inhalts, 

Schöpflin IV, 37; Sachs S. 88ff. 2 Vierordt S. 424ff.
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namentlich der beigefügte kleine Katechismus, ſeinen Entwürfen 

völlig entſtammte 1. Es bedurfte allerdings wohl des entſchiedenen 
Auftretens des Kanzlers, um im vielumſtrittenen Kapitel vom 

Abendmahl das Jawort aller zu einer Formel zu finden, die nur 

die wahrhafte Gegenwart Chriſti und den Genuß des Leibes und 

Blutes des Herrn „mit“ dem Brote und Weine behauptete, weitere 

Fragen aber ungeſtreift ließß. Das Reſultat der gemeinſamen 

Arbeit fand die Genehmigung und Unterſchrift Karls II.? 

Im weſentlichen war der Inhalt folgender: 
Die alleinſeligmachende Lehre kommt von Gott, der uns liebte 

und ſeinen Sohn ſandte, damit er, nicht wegen der Werke der Ge⸗ 
rechtigkeit, die wir getan, ſondern nach ſeiner Barmherzigkeit durch 
das Bad der Wiedergeburt und die Erneuerung des Heiligen Geiſtes 
uns in den Himmel führe. Dieſer Heiland ſprach von Gott und von 
Gottes Geſetz, von der Sünde, von dem Evangelium und den Sakra— 
menten, von dem Glauben und der Gerechtigkeit, den guten Werken, 
den Standes- und Berufspflichten, von der Auferſtehung der Toten 
und der ewigen Seligkeit, von allem alſo, was unſere Beziehungen 
zu Gott regelt. Durch himmliſche Wunderzeichen beſtätigt, nieder⸗ 
gelegt und erklärt iſt Gottes Lehre in der Bibel des Alten und 
Neuen Teſtamentes; auf ihr ſoll darum der Prediger gründen, ſie 
unter Gebet und Anſtrengung ſtudieren; er ſoll ſich daneben jedoch 
auch in den Schriften der heiligen Väter umſehen und von der Augs⸗ 
burger Konfeſſion ſich kundtun laſſen, was chriſtliche Wahrheit und 
was eingeſchlichener Irrtum iſt. 

Eines der wichtigſten Werkzeuge des Heiligen Geiſtes iſt die 
von Chriſtus befohlene Taufe, jenes heilige Sakrament, welches uns 
über unſern Beruf zur Gotteskindſchaft Gewißheit gibt, uns in den 
Beſitz der ewigen Güter einſetzt, unſere Hilfe und unſer Troſt in 
den ſchwerſten Anfechtungen ſein will. Darum iſt keine Mühe zu 
ſparen, damit es chriſtlich gehalten, geſpendet und empfangen werde. 
In gar verwerflichem Irrtum ſind die Wiedertäufer befangen, 
welche den Unmündigen, dem nicht geringſten Teile des Volkes Gottes, 
die Taufe verſagen. Die Kinder ſollen getauft werden, und zwar 
unter Strafe bald, zu jeder gebührlichen Zeit; eine Stunde, da Gottes⸗ 
dienſt ſtattfindet, iſt zu bevorzugen, weil hiebei alle Verſammelten 
wieder an die Taufe erinnert und zugleich gemahnt werden, für 
den Täufling einen rechten chriſtlichen Glauben, der ihm zu rechtem 
Empfang der Taufe und zur Seligkeit nötig iſt, zu erbitten. Zur 
Taufe gehören nicht weſentlich die alten Zeremonien, ſondern die 
Spendung im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geiſtes; darum ſollen alle Leſungen, Mahnungen und Gebete 

Württembergiſche Kirchengeſchichte S. 387ff. 2 Sachs S. 87.
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darauf abzielen, dieſes weſentliche Stück recht zu verſtehen und zu 
gebrauchen. Ob das Kind beim Taufen eingewickelt oder ausgewickelt 
iſt, ein⸗ oder dreimal begoſſen, ins Waſſer eingetaucht oder mit 
Waſſer beſprengt wird, iſt an ſich von geringer Bedeutung; der 
Ordnung halber werde es aber ausgewickelt und dann mit Waſſer 
begoſſen; ſchwächliche Kinder laſſe man eingewickelt. Die Gevatters⸗ 
leute ſollen des Anſehens des Taufſakraments halber nicht leicht— 
fertige, laſterhafte Perſonen ſein. Der Verlauf der Taufe iſt der 
bekannte. Die Nottaufe ſeitens der Hebamme ſoll in Kraft bleiben. 
Im Mutterleib darf ein Kind nicht getauft werden. Bei Ungewißheit 
über den richtigen Vollzug der Nottaufe taufe es der Kirchendiener 
bedingungslos. 

Sind die Kinder zum Vernunftgebrauch herangereift, ſollen ſie 
Katechismusunterricht über die wichtigſten chriſtlichen Lehrſtücke 
erhalten. Zunächſt wird dieſem Zwecke gedient, indem allſonntäglich 
nach der Predigt die zehn Gebote, das Apoſtoliſche Glaubensbekenntnis 
und das Vater unſer laut vorgeleſen und vom Volke, ob gelehrt 
oder ungelehrt, wörtlich nachgeſprochen werden. Dann ſoll jeder 
Pfarrer etlichemal im Jahre daran Ausſprüche Pauli anſchließen 
über allerlei Berufspflichten, ſo für die weltliche Obrigkeit, die Richter, 
Untertanen, Eheleute, Eltern, Kinder, Knechte, Mägde, Taglöhner, 
Hausherren, Jugend und Witwen. Für alle wird als Summe des 
göttlichen Geſetzes vorgeleſen das Gebot der Liebe Gottes und des 
Nächſten, als Summe des Evangeliums: „Alſo hat Gott die Welt 
geliebt, daß er ſeinen eingeborenen Sohn gab, auf daß alle, die an 
ihn glauben, nicht verloren gehen, ſondern das ewige Leben haben.“ 
Drittens ſoll jeden Sonntag eigens für das junge Volk in der Kirche 
Katechismusſtunde gehalten und auf wörtliches Memorieren folgender 
Fragen (und Antworten) freundlich und holdſelig, ſo daß die Jungen 
zum Katechismus „luſtig“ werden, hingeleitet werden: 

Welches Glaubens biſt du? Warum biſt du ein Chriſt? Was 
iſt die Taufe? Schriftbeweis für die Einſetzung derſelben? Die 
zwölf Stücke des chriſtlichen Glaubens? Wozu iſt dir dieſer Glaube 
nützlich? (. . . daß ich durch dieſen Glauben vor Gott wegen Jeſu 
Chriſti für fromm und heilig gehalten werde. . .) Das Vaterunſer? 
Die zehn Gebote? Wozu gab ſie uns Gott? Vermögen wir auch 
die Gebote Gottes vollkommen zu erfüllen? (Nein; denn wir ſind 
von Natur aus bös und geborene Sünder: darum ſind unſere guten 
Werke nicht vollkommen gut. Aber damit uns geholfen werde, hat 
Gott uns Jeſum ... geſchenkt... Wenn wir an ihn glauben, 
ſo hält uns Gott aus lauterer Gnade wegen Jeſu Chriſti dafür, 
als hätten wir alle ſeine Gebote erfüllt.) Warum ſollen wir denn 
gute Werke tun? (Nicht um die Sünden abzubüßen und das ewige 
Leben zu verdienen — das tat Chriſtus allein für uns —, ſondern 
zur Bezeugung unſeres Glaubens und Dankes.) Was ſtärkt unſern 
Glauben und tröſtet uns in Anfechtung? Das Nachtmahl (das
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da iſt ein Sakrament und göttliches Wahrzeichen, worin uns Chriſtus 
wahrhaftig und gegenwärtig mit Brot und Wein ſeinen Leib und 
ſein Blut ſchenkt und darreicht und uns damit die Gewißheit gibt, 
daß wir Verzeihung der Sünden und ewiges Leben haben). Schrift— 
beweis für das Nachtmahl nach den Evangeliſten und St. Paulus? 
Welches ſind die Schlüſſel des Himmelreichs? (Das Predigtamt 
des Evangeliums von Jeſu Chriſto.) Schriftſprüche bezüglich des 
Predigtamtes? — Falls gelehrigere Kinder da ſind, mag, beſonders 
in der Schule, der kleine Katechismus Luthers gebraucht werden. 

Fällt ein Getaufter, vom Satan und der eigenen Schwachheit 
übereilt, in ſchwere Sünden, Früchte der Erbſünde, ſo hält ihm 
Gott, wenn er ſich bekehren und Buße tun will, die Gnadentüre 
barmherzig offen. Der Sünder erkenne ſeine Verfehlungen vor Gott, 
bereue ſie, weil er Gottes Ungnade und Zorn ſich zugezogen, den 
Heiligen Geiſt verloren und die ewige Verdammnis verdient hat; 
er glaube von Herzen, daß ſeine Sünde ihm um Jeſu Chriſti willen 
vergeben werde; fürderhin aber hüte er ſich vor derſelben. Wenn 
dieſe Gedanken gepredigt werden, ſo iſt eine ſolche allgemeine Predigt, 
worin Chriſtus als Verſöhner der Sünden vorgeſtellt wird, ſchon 
an und für ſich eine Abſolution von den Sünden; wer ſie mit 
rechtem Glauben aufnimmt, der wird dadurch vor Gott im Himmel 
von allen Sünden abſolviert; wer aber nicht glaubt, dem werden 
alle ſeine Sünden vorbehalten. Weil aber die Predigt des Evan— 
geliums auch jedem, der es begehrt, beſonders verkündet werden ſoll, 
ſo bleibe dieſe beſondere Predigt, die ſogenannte Privatabſolution, 
im Gebrauch. Denn als der Herr zu ſeinen Apoſteln ſagte: „Welchen 
ihr die Sünden nachlaſſet, denen ſind ſie erlaſſen, und welchen ihr 
ſie behaltet, denen ſind ſie behalten“, wollte er ihnen und ihren 
Nachfolgern, den Kirchendienern, nicht eine Vollmacht geben, nach 
ihrem Gefallen aus Sünden Gerechtigkeit und aus Gerechtigkeit Sünden 
zu machen, ſtellte es ihnen auch nicht anheim, die Sünder, obgleich 
ſie unbußfertig ſind, zu abſolvieren und die Frommen, obſchon ſie 
nicht ganz dem Willen der Kirchendiener gemäß leben, zu verdammen, 
ſondern er befahl ihnen hiemit, das Evangelium von der Ver— 
zeihung der Sünden zu predigen, daß dem, der daran glaubt, die 
Sünde erlaſſen wird, dem nicht Glaubenden aber behalten wird. 
Dies Evangelium ſoll alſo auch dem einzelnen gepredigt und er, 
wenn er glaubt, abſolviert werden. Darum ſoll, beſonders wer zum 
Nachtmahl gehen will, ſich am Abend vorher anzeigen, ſeine Reue 
bekennen, die Abſolution begehren und ſeine guten Vorſätze bezeugen, 
damit niemand das Nachtmahl zur Verdammnis oder der Kirche 
zum Argernis empfange. Es wird da eine Predigt gehalten und 
darnach jedes einzeln verhört — Unbußfertigen werde der Empfang 
des Nachtmahls abgeſchlagen — hierauf folgt eine Ermahnung zur 
öffentlichen Beicht und Ablegung derſelben, ſchließlich jetzt die Ab— 
ſolution in ausdrücklicher Form: Der allmächtige Gott hat ſich
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euer erbarmt, und um der Verdienſte Chriſti willen vergibt er euch 
alle eure Sünden, und ich verkündige euch auf Befehl Chriſti als 
Kirchendiener ſolche Vergebung im Namen Gottes. 

Die Nachtmahlfeier ſelbſt ſei kein Schauſpiel, und das Nacht— 
mahl werde nicht dahin mißbraucht, daß es ſeines Werkes halber 
ein Verſöhnungsopfer für die Sünden der Lebendigen und Toten 
ſein ſoll. Laut Augsburger Konfeſſion und Apologie wird entgegen 
Leugnungen in dem Nachtmahl Chriſti der weſentliche Leib und das 
Blut Chriſti wahrhaftig und gegenwärtig mit Brot und Wein aus⸗ 
geteilt und genoſſen. — An größeren Orten halte man das Nacht— 
mahl alle vier, auch alle zwei Wochen, ja ſo oft an Sonn- und 
Feiertagen, als Kommunikanten vorhanden ſind. Die Austeilung 
des Nachtmahls erfolgt unter beiden Geſtalten; das Brot und der 
Wein, die dabei gebraucht werden, ſind durch die Stiftung Chriſti 
genugſam geweiht, ſo daß es keiner beſondern Worte mehr bedarf. 

Mit großem Ernſte ſoll in der Kirche das allgemeine Ge— 
bet und die Litanei im Geiſte der Buße geübt werden für alle 
Anliegen. Je nach der Feſtzeit ſchließe ſich an die Predigt, an das 
Nachtmahl oder an die Veſper ein beſonderes Gebet an, alles in 
deutſcher Sprache, die auch bei den Geſängen mehrerenteils gebraucht 
werden ſoll. Die Kirchendiener ſollen bei ihren kirchlichen Funktionen 
den gewöhnlichen Chorrock tragen. 

Folgende Feiertage ſind zu halten neben dem Sonntag: 
Chriſttag und der Tag darauf; Jahrstag; Epiphanie als der oberſte: 
Oſtern und der Montag darnach: Chriſti Himmelfahrt; Pfingſten 
und der folgende Tag; Mariä Lichtmeß und Verkündigung; aller 
Apoſtel Tage und der des hl. Johannes Baptiſta. 

An den Samstagen und Feſtvorabenden halte man Veſper: 
in den Städten ſinge man dabei lateiniſche, in den Dörfern deutſche 
Pſalmen. Den Sonn⸗- und Feiertagsgottesdienſt eröffne ein Lied; 
dem folge die Predigt, ihr ein Pſalm oder ein entſprechendes 
Lied. Am Sonntagnachmittag ſei in den Städten nochmals Predigt 
und zur Veſper der Katechismusunterricht; in den Landorten halte 
man die Katecheſe gleich zu Mittag oder zur Veſperzeit; an Feier— 
tagen unterlaſſe man die Katecheſe, halte aber Veſper. Werktags 
hat in Städten zweimal, in Dörfern einmal Predigt ſtattzufinden. 

Ein Ehevorhabeu iſt erſt dreimal beim Sonntagsgottesdienſt 
zu verkündigen. Die Eheeinſegnung geſchieht in der Kirche; eine 
ernſte Ermahnung leite die Feier ein; das Jawort knüpft das Band, 
das der Menſch nicht trennen ſoll; der Ring erinnere an den Schwur 
der Treue ohne Ende; Gottes Segen begleite die Vermählten. 

Der Kranken, die Beſchwerden und der Sünde Gewiſſens⸗ 
laſt tragen, ſoll ſich der Kirchendiener mit allem Fleiße annehmen, 
ſoll ſie beſuchen, unterweiſen und tröſten, ſoll ihnen die allgemeine 
öffentliche Beicht und Abſolution vorſagen und auf Begehren und 
Sündenbekenntnis hin das Sakrament des Brotes und Weines, das
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Nachtmahl, ſpenden. Freunde und Nachbarn mögen zugegen ſein, 
beten und ihrer künftigen Not ſich erinnern. 

Tritt der Tod in ein Haus, ſo bringt zwar unſer Gebet auf 

Erden dem Dahingeſchiedenen keinen Nutzen; denn dem gläubig auf 
Chriſtus Vertrauenden iſt die Ruhe der Seligkeit gewiß zuerft für 
die Seele, nach dem Jüngſten Tage auch für den auferſtandenen 
Leib. Gleichwohl halten wir ehrende Beerdigungen ab zum Zeichen 
unſerer Liebe, unſeres Auferſtehungsglaubens und unſerer Hoffnung 
darauf, daß der Heimgegangene die Seligkeit beſitze. Die Glocke 
berufe die Trauerverſammlung zum Begräbnis, der Kirchendiener 
gebe eine Schriftleſung zum Unterricht und zum Troſt der Lebenden, 
ſpreche dann eine kurze Predigt vom Tod oder der Auferſtehung, 
empfehle den Abgeſtorbenen der gnädigen Hand Gottes, heiße die 
Anweſenden mit einem Vaterunſer um Beſſerung des Lebens, um 
chriſtliches Sterben und fröhliche Auferſtehung beten und entlaſſe ſie 
mit dem gewöhnlichen Segen. 

Eine Schlußbemerkung ſagt: dies ſei die vorläufige Kirchen⸗ 
ordnung; etwaige Anderungen werden von der Regierung durch die 
Viſitatoren und Superintendenten angeordnet werden. 

Die Ausarbeitung des genehmigten Entwurfs beſorgte ein dritter 

Württemberger Theologe, Dr. Jakob Heerbrand; Dr. Andreä, 

der wieder heimgekehrt wer, legte die letzte Hand daran!. Dann 

wurde die Kirchenordnung, „wie die inn der Marggraueſchafft 

Baden, Pfortzheimer theils, auch andern Marggraff Carlins zu Baden 

un Hochberg Marggraueſchafft Landſchafften unn Herrſchafften ſoll 

angericht unn gehalten werden“, noch im Jahre 1556 zu Tübingen 

bei Witwe Ulrich Morhart, bei welcher auch die württembergiſche 

erſchienen war, gedruckt. 

Die Frage war geweſen, wie die Neuordnung der religiöſen 

Verhältniſſe ins Land geleitet werden ſollte, etwa gar „ohne Wiſſen 

der Untertanen“; wie ferner die Einziehung der Kirchengüter zu 
bewerkſtelligen wäre. Genannter Andreä und der Oberpfleger über 

alle Gefälle in Karlſchen Landen, Hennenberger, mußten hierüber 

Denkſchriften unterbreiten 2. Beide rieten zu offenem fürſtlichem 

Machtſpruch, laut Ausführung. Was ſpeziell die Vornahme der 

Reformation anging, war ja eine beſte Organiſation raſch das. 

Den Fürſten, den Landesbiſchof, umgibt ein Kirchenrat, deſſen 

erſter Direktor Kanzler Achtſynit war“. Die nächſtunteren Be⸗ 

Sachs S. 87. 2 Ebd. S. 86. Nach württembergiſchem 

Vorbild. Vgl. Württembergiſche Kirchengeſchichte S. 343 ff., 365 ff., 387; 

Sehling S. 26f. Vierordt S. 429.
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amten ſind die Generalſuperintendenten, deren es 1556 vier gab!, 

von welchen jeder ſeine Anzahl von Spezialſuperintendenten hatte; 

ſie mußten gelehrte, gottesfürchtige und tapfere Männer ſein, Eifer 

für die chriſtlich-Augsburgiſche Religion haben und hinſichtlich ihrer 

Lehre und Lebensführung ſich überall eines guten Leumundes er⸗ 

freuen, damit Läſterern Schweigen geboten wäre und ihre eigene 

Tätigkeit wirkſam ſein könnte; ihr Amt diente dem Zwecke, daß 

Einheit und Ordnung in der Predigt und den Riten, bei den kirch— 

lichen wie politiſchen Beamten herrſchten; ihr Funktionsfeld waren 

vor allem die Viſitationen. Darauf wurde nun die Kirchen— 

ordnung dem ganzen Lande kundgegeben, 1. Juni 15562, 

und die ganze weltliche Beamtenſchaft, ſämtliche Landvögte, Vögte, 

Amtleute, Schultheißen, Bürgermeiſter, Gerichte und Befehlshaber, 

erhielt unter ſchwerer Strafandrohung Befehl, auf die Annahme 

und Beobachtung derſelben zu halten und weder Zuwiderreden 

noch Zuwiderhandeln zu geſtatten. Der Markgraf beteuerte in 

ſeinem Mandat, daß er reformiere zur Ehre des Allmächtigen, in 

Kraft ſeines von Gott ihm anbefohlenen Amtes, gedrängt vom Ge— 

wiſſen und vom Mitleid mit ſeinen armen Untertanen, denen er 

hiermit Hilfe und Troſt ſpenden wolle bis zu einer „gemeinen 

chriſtlichen Reformation“s. 

Die Kontrolle über Ausführung und Aufnahme dieſes grund— 

ſtürzenden badiſchen Abfallsdekrets boten die noch im Herbſt des— 

ſelben Jahres vorgenommenen Ortsbereiſungen der markgräflichen 

Viſitatoren; ſolche Viſitationen ſollten jährlich zweimal ſtattfinden“. 

8 6. 
Die Viſitationen. 

Als Viſitatoren werden in den Protokollen genannt: 1556 

Jakob Heerbrand, Pfarrer, und Johann Sechel, Hofrat zu 

Pforzheim; 1557 Johann Amorspach, Superintendent der Herr— 

ſchaft Badenweiler, und die Viſitationsräte; 1558 der Amtmann 
von Badenweiler und Viſitationsräte; 1559 die fürſtlichen Kirchen⸗ 

1Wenigſtens beſtimmte ſo die 1556 erlaſſene Viſitationsordnung, die 

wir zu Eingang der Protokolle veröffentlichen. Tatſächlich kennen wir 

zunächſt nur zwei: Dr. Heerbrand im Unterland und Dr. Sulzer im Ober⸗ 

land (ogl. Sachs S. 87ff., 92f.). 2 Ebd. S. 95 ff. Einleitung 

zur Kirchenordnung, bei Sachs S. 87ff. Anm. Vierordt S. 436. 
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räte. Es waren alſo, wie im vorbildlichen Schwabenland, Theo— 

logen und weltliche Kommiſſäre, näherin obige Kirchenordnungs— 

kommiſſion, verſtärkt durch den oben ſchon erwähnten Dr. Heer— 

brand und unterſtützt von den Superintendenten 1. Ihre Tätig— 

keit regelten genaue Inſtruktionen. 
Für das Jahr der Einführung der Reformation, 1556, liegen 

nur Protokolle der Viſitation in der Herrſchaft Badenweiler 
vor. Die Viſitatoren werden darin geradewegs Reformatoren 
genannt und hießen Pfarrer Jakob Heerbrand und Hofrat Johann 

Sechel. Bevor ſie eintrafen, war an alle Gemeindevorſtände die 

Aufforderung ergangen, das Reformierungsdekret des Markgrafen 

bekanntzumachen. Vom 2. November an zogen die beiden Herren 

von Ort zu Ort, beſtellten ſich die wohl vorher in Kenntnis ge— 

ſetzten Vögte und deren Ausſchüſſe ſowie die Geiſtlichen. Zuerſt 

richteten ſie die inſtruktionsmäßigen Fragen an die weltlichen An— 

weſenden; vor allem wollten ſie wiſſen, ob die Publikation des 

landesherrlichen Erlaſſes zugunſten der proteſtantiſchen Lehre er— 

folgt wäre, und wie die Leute ihn aufgenommen hätten. Hernach 

erkundigten ſie ſich über die frühere und jetzige Zahl der Kirchen⸗ 
diener und deren Verhalten, über Fonds, Größe der Ortſchaften, 

Armenfürſorge und Schulverhältniſſe, über den Mesner, über Anders⸗ 
gläubige und ſittliche Mißſtände. Erſt jetzt wurde der Pfarrer 

nach ſeinem Namen, der Zeit ſeiner Wirkſamkeit in der Pfarrei, 

der Höhe ſeines Einkommens, beſonders aber nach ſeiner Stellung 

zur Reformation ausgeforſcht. Die gegebenen Antworten wurden 

gleichzeitig zu Papier gebracht. Nun erwogen die Herren jeden— 

falls raſch das Gehörte und gaben dann ſofort den Vorgeladenen 

kurze Separatbeſcheide oder -abſchiede, die von der Stunde an die 

künftige Religionsübung im lutheriſchen Sinne regelten und die 

Bekämpfung der Laſter anbahnten. Über den ganzen Befund er⸗ 
ſtatteten die zwei Beamten ſchließlich an die Regierung Bericht. 

Im Jahre 1557, als die Reformation in Oberbaden nun⸗ 
mehr ein Jahr hatte verfließen ſehen, viſitierte man wieder, dies⸗ 

mal voll hohen Intereſſes, wie die Neuerung Boden geſaßt und 

Fortſchritte gemacht hätte. Es liegt uns ein Protokoll darüber 

vor, deſſen Verfaſſer Johannes Amorspach, der Superintendent 

Martini ſagt in ſeiner „Geſchichte der Diözeſe Müllheim“ S. 87, 

daß in den ſüdlichen badiſchen Gegenden Sulzer im Jahre 1556 viſitiert habe.
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des Kapitels oder der Diözeſe Badenweiler, iſt. Sein Amtskreis 

umſchloß aber noch fünf Pfarrgemeinden, die im folgenden Jahre 
als zu Schopfheim, der Sauſenburger Diözeſe, gehörig erſcheinen. 

Der Viſitator handelte nach ſeiner ins einzelnſte gehenden Anweiſung, 

nur viſitierte er ſchon im Juli, ſtatt nach Bartholomäi, dem 24. Au⸗ 

guſt. Ihr zufolge ließ der Superintendent alſo die Ortshonora— 
tioren, Pfarrer, Vogt und Geſchworene und gelegentlich auch den 

Kirchenpfleger, vor ſich kommen, examinierte den Seelſorger in be— 
treff der wichtigſten Artikel der Augsburger Konfeſſion, auch deren 

Abweichung vom katholiſchen Glauben, verglich ſein Tun mit der 
Kirchenordnung und fragte ihn nach dem religiös-ſittlichen Stande 

ſeiner Herde wie auch nach etwaigen Wünſchen, nach Wohnungs— 

änderung u. dgl. Darnach zog er die übrigen ins Verhör über 

das Leben und die Amtsführung ihres Pfarrers und notierte ſich 

ihre vorgebrachten Anträge. Den Abſchluß ſeiner Funktion bildete 
wiederum die Vorlegung ſeiner Reſultate beim Vorgeſetzten bzw. 

der Regierung, von der er die Entſcheidungen erwartete. 

Den größten Umfang haben die Protokolle über das Jahr 
1558. Hierüber beſitzen wir zwei Berichte. Der eine beſpricht 

die Zuſtände allein in der Diözeſe Badenweiler, ohne wieder 

über deren Grenzen hinauszugehen. Verfaſſer iſt der markgräf— 

liche Amtmann von Badenweiler. Er faßte ſich kurz, charakteriſierte 

mit wenigen Strichen die Seelſorge und intereſſierte ſich dann an— 

gelegentlicher, wie eben ein Verwaltungsbeamter, nach den Gehalts— 

und Wohnungsverhältniſſen. Zu allem gab er die nötigen Winke. 

Am Schluſſe ſeiner Notizen wird von anderer Seite ein Verzeichnis 

der Beſchwerden aus Rötteln und Hochberg erwähnt, dem er ſeine 

ſonſtigen Wünſche einverleiben möchte. Darnach haben wohl auch 

dort amtmänniſche Beſichtigungen ſtattgefunden. Das Protokoll 

der Viſitationsräte, welches uns noch vorliegt, iſt damit nicht ge— 

meint, da dieſelben ja ebenſowohl Badenweiler wie die übrigen 

Herrſchaften durchreiſten. Der Amtmann von Badenweiler hatte 

ſeine Viſitation am 21. Juni 1558 begonnen. Gleichzeitig viſi⸗ 
tierten verordnete Viſitationsräte, deren Namen nicht genannt ſind, 

das ganze Oberland. Den Anfang machten ſie in Hochberg 

am 8. Juni, wandten ſich dann nach der Südgrenze, nach Rötteln, 

wo ſie vom 17. Juni an die beiden Diözeſen Rötteln und Schopf⸗ 

heim beſuchten; am 26. Juni langten ſie in Müllheim beim Super⸗
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intendenten von Badenweiler an. Sie ſcheinen, da es 62 Pfarreien 

gab, raſch gearbeitet zu haben. Trotzdem ſind ihre Protokolle ſehr 

ausführlich. Sie inquirierten als erſten den Kirchendiener nach 

dem Orte ſeiner Studien und ſeiner Ordination, nach der Zeit 

und Zahl ſeiner Predigten und Katecheſen, nach ſeinem Ritus beim 
Gottesdienſt, bei der Taufe, der Beicht und dem Nachtmahl, über 
ſeine Krankenbeſuche und Leichenreden und über die Schule; ſie 

wollten aber auch erfahren, ob jemand aus Anhänglichkeit an den 

alten Glauben noch zur Meſſe und Kommunion auswärts ginge, 

ob Wallfahrtsbilder im Orte wären und das alte Wetterläuten 

noch in Übung ſtände, ferner ob es in der Gemeinde Wiedertäufer, 

Zauberer, Teufelsbeſchwörer und öffentliche Laſtersperſonen gäbe, 

ob es im ſittlichen Leben aufwärts oder abwärts ginge, ob der 

Mesner, der Vogt und die Gerichtsleute dem Gottesdienſt an— 

wohnten und ihre Kinder dazu ſchickten. Sodann vergewiſſerten ſich 

die Räte beim Magiſtrat, das iſt dem Vogt und den Gerichts— 

perſonen, die ihre Ausſagen bei Treu und Eid machen mußten, 
ob der Pfarrer ihnen gefiele, ob er alle Pflichten fleißig erfüllte, ob 

er und ſein Haus vorbildlich wären; hierauf wie es mit dem Schul— 

unterricht, der Armenpflege und der Bekämpfung der Laſter be— 

ſtellt wäre. Der „Schulmeiſter“ mußte als dritter Auskunft geben 

über die Zahl ſeiner Schüler überhaupt und der Lateinſchüler ins— 

beſondere, über das Lehrpenſum im Latein, über die Pflege des 

gottesdienſtlichen Geſanges, ferner darüber, ob er zugleich den 

Mesnerdienſt verſähe, welchen Gehalt und wieviel Schulgeld er 

bezöge; dann und wann erkundigte man ſich bei ihm auch über 

Leben und Lehre des Pfarrers und die Zuſtände im Volke. Der 
Mesner viertens mußte ſich erklären, ob er etwa das verbotene 

Wetterläuten noch geübt hätte, wie er alltäglich, wie er ſpeziell 

an Predigttagen und wie er ſür die Abgeſtorbenen läutete. Bei 

einigen Pfarrern und Vögten fragten die Viſitanten auch nach 

dem geiſtlichen Verwalter Moritz Egling, und zwar über ſeine 

regelmäßigen Einnahmen und die Behandlung der Kirchenornate. 

Man ſcheint ihm ſchlecht getraut zu haben im Punkte Ehrlichkeit 

und auch Sittlichkeit. 

Aus dem Jahre 1559 liegen gleichfalls doppelte Berichte vor, 

wieder der eine über die Diözeſe Badenweiler allein und der 

andere über alle Gebiete. Bei letzterem iſt als Datum des Be—
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ginns der 13. Juli angegeben, jedoch fehlt der Name der Viſi— 

tatoren. Aber allem nach ſind es ebenſolche Räte geweſen wie 

im Jahre vorher. Die ganze Anlage gleicht auch den entſprechenden 

von 1558 ſtammenden Protokollen; nur kürzte man. Beim Separat— 

bericht über Badenweiler hingegen fehlt die Angabe von Tag und 

Monat im Jahre 1559, während hier die vollziehenden Beamten 

erwähnt werden, nämlich die fürſtlichen Kirchenräte. Das nähere 

Datum läßt ſich aber leicht aus einem inbegriffenen, auf die Viſi⸗ 

tation folgenden Brief vom 7. Auguſt erheben und dürfte in die 

Zeit des andern Berichtes führen. Dem Charakter nach entſpricht 
das Badenweilerner Protokoll dem des Amtmanns von 1558; 

die Beſcheide dazu ſtammen jedenfalls von der Regierung. 

Für die Akien des letzten Jahres, 1560, gilt hinſichtlich der 

Zahl und des Inhalts wie auch des Charaklers das eben Geſagte. 

Daß die Protokolle höchſten Orts vorgelegt und verbeſcheidet wurden, 

beweiſen im Badenweilerner Separatbericht die Angabe „fürſt— 
licher Beſcheid“ und am Schluſſe die Unterſchrift Karls II. Im 

Bericht, der alle Diözeſen betrifft, ſtehen am Rand unter Nr. 

Nachträge und obrigkeitliche Beſcheide. Beide Viſitationen fanden 

im Juli ſtatt. Etwas Neues iſt dieſem letzten Generalprotokoll 

eingefügt, nämlich zwei Zenſurentabellen. Die erſte wurde zu— 
ſammengeſtellt auf der Synode zu Hochberg, welche am 1. Juli 1560 

abgehalten wurde, worauf am 2. Juli die Viſitation begann. Die 

zweite Tabelle, aus Badenweiler ſtammend, trägt keine Zeitbe— 

ſtimmung. Doch da die Viſitation hier am 8. Juli anhob, war 

wohl der 7. Juli der betreffende Zenſurtag. Wir haben uns hier 

eine bzw. zwei der Pfarrſynoden zu denken, die (nach Vierordt S. 439) 

jährlich zwei⸗ bis dreimal gehalten wurden, und bei denen ſich an 

einen feierlichen, durch Empfang des Nachtmahls ſeitens aller Pa— 

ſtoren ausgezeichneten Gottesdienſt eine ernſte Konferenz anſchloß 
zwecks freimütiger, gutgemeinter Zenſurieruug jedes Seelſorgers 

durch ſeine Konfratres; der betreffende Herr trat für die Zeit 

ſeiner Beurteilung ab. Die weiteren Punkte ſolcher Tagungen 
bildeten wiſſenſchaftliche Erörterungen (Schriftexegeſen) und paſto— 
relle Beratungen. 

Um einen recht klaren Einblick in dieſe Viſitationen zu er⸗ 

möglichen, ſei eine Zuſammenſtellung hier eingeſchoben über Ort 
und Zeit der Viſitationen und über die Viſitierten.
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Unſere Viſitationsakten umſpannen: 

a) Die Dibzeſen: 

Badenweiler in den Jahren 1556, Rötteln i. d. J. 1558, 1559, 1560. 

1557, 1558, 1559, 1560 (1564). Hochberg „„ „ 1558, 1559, 1560. 
Schopfheim i. d. J. 1557, 1558, 1559, 

1560. 

Aus Schopfheim ſind es 1557 nur 5 Pfarreien, die in dieſem Jahre 

noch zum Kapitel Badenweiler zählten. 

b) Die Ortſchaften: 

In Rötteln, um im Süden zu beginnen: 

Binzen i. d. J. 15582,1559, 1560. Kleinhüningen i. d. J. 1558. 

*Blanſingen, „„ 1558, 1559, 1560. Lörrach i. d. J. 1558, 1559, 1560. 

»Brombach „ „ „ẽ 1558, 1559, 1560. *Stlingen „„ „ 1558, 1559, 1560. 

*»Egringen „„ „ 1558, 1559, 1560. Rötteln „ „ „ 1558, 1559, 1560. 

*Fiſchingen „„ „ 1558, 1559, 1560. Schallbach „ „ „ 1558, 1559, 1560. 

* 

»Grenzach „„ „ 1558, 1560. *Tüllingen „ „ „ 1558, 1559, 1560. 

Haagen „ „ „ 1559. Tumringen „ „ „ 1558. 

Haltingen „„ 1559, 1560. Weil „ „ „ 1558, 1559, 1560. 
*Hauingen „ „ „ 1558, 1560. Welmlingen, „ „ 1558. 

Hiltelingen „ „„ 1558, 1559. »Wittlingen „„ „ 1558, 1559, 1560. 

Kems „ „ „ 1559, 1560. Wollbach „„ „ 1558, 1559, 1560. 

In Schopfheim: 

Auggen i. d. J. 1557, 1558, 1559, Feuerbach i. d. J. 1557, 1559, 1560. 

1560. Gersbach „„, „ 1558, 1559, 1560. 

Demberg i. d. J. 1558. Gresgen „ „ „ 1558. 

Doſſenbach „„ „ 1558, 1559, 1560. Haſel „ „„ 1558, 1559, 1560. 

Dundenhauſen i. d. J. 1558. Hauſen „ „ „ 1558. 

*Efringen i. d. J. 1558, 1559, 1560. Hertingen „ „ „ 1557, 1558, 1559, 

Eichen „ „„ 1558. 1560. 
*Eimeldingen i. d. J. 1558, 1559, 1560. Hinterſauſenburg i. d. J. 1557. 

Fahrnau i. d. J. 1558. Höllſtein i. d. J. 1558, 1559. 

*Feldberg „„ „ 1557, 1558, 1559, Holzen „ „ „ 1558, 1559, 1560. 

1560. Kaltenbach „ „ „ 1558, 1559, 1560. 

Die Sterne kennzeichnen die Pfarrorte. In unſerer Zeit exiſtierten 

nicht mehr alle Pfarreien als ſolche, die Lehmann in ſeiner bis 1508 

rechnenden Arbeit aufführt. Aber in den (leider in den Protokollen nur 

ſpärlich beurkundeten) Patronatsverhältniſſen ſind Anderungen nicht ein—⸗ 

getreten (vgl. Lehmann a. a. O.). Monographien ſind in der Literatur 

über Britzingen, Brombach, Hiltelingen, Mundingen, Rötteln, Schopfheim, 

Sulzburg genannt. 2 Die Zahlen beſagen zugleich, daß der betreffende 

Ort in den Protokollen für das angegebene Jahr ausdrücklich erwähnt wird; 

dies iſt beſonders für die Filialen zu berückſichtigen. 

Freib. Dioz.⸗Archiv. N. F. XV. 3
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Riedlingen i. d. J. 1557, 1558, 1559, 

1560. 

»Schopfheim i. d. J. 1558, 1559, 1560. 

*Sitzenkirch „„ „ 1558. 

* Steinen „„ „ 1558, 1559, 1560. 

*Tannenkirch i. d. J. 1557, 1558, 

1559, 1560. 

*Tegernau i. d. J. 1558, 1559, 1560. 

Vogelbach „„„ 1559. 

*Weitenau „„„ 1558, 1559, 1560. 

Wiechs „ „ „ 1558. 

Wieslet „„„ 1558, 1559. 
Wintersweiler i. d. J. 1558 

In Badenweiler: 

*Badenweiler i. d. J. 1556, 1557, 

1558, 1559, 1560, 1561. 
Betberg i. d. J. 1556, 1557, 

1559, 1560. 

Britzingen i. d. J 

1559, 1560. 

Buggingen i. d. J. 1556, 1557, 1558, 

1559, 1560, 1564. 

1558, 

556, 1557, 1558, 

Dattingen i. d. J. 1557 

Gallenweiler „ „ „ 1557, 1558. 

Haslach i. d. J. 1556, 1557, 1558, 

1559, 1560, 156ʃ4. 

Hügelheim i. d. J. 1556, 1557, 1558, 

1559, 1560. 

»Laufen i. d. J. 1556, 

1559, 1560, 1564. 

Lipburg i. d. J. 1556, 1558. 

*Mengen „ „ „ 1556, 1557, 

1559, 1560, 1564. 

Muggardt i. d. J. 1557. 

*Müllheim i. d. J. 1556, 1557, 1558, 
1559, 1560, 1564. 

1557, 1558, 

1558, 

Niederweiler i. d. J. 1556, 1558. 

Oberweiler „„ „ 1556, 1558. 

*Opfingen i. d. J. 1556, 1557, 1558, 

Schallſtadt i. d. J. 1556, 1558. 
Schweighof, „ „ 1556, 1558. 
Seefelden „„ „ẽ 1557, 1558. 1557, 

Sehringen „ „ „ 1556, 1558. 

Sirnitz 1t E 
1556, 1558. 

St. Ilgen „„ „ 1557, 1558. 

*Sulzburg „„,ẽ „ẽ 1556, 1557, 1558 

1559, 1560, 1564.1 

Tiengen i. d. J. 1556, 1557, 1558, 

1559, 1560, 1564. 
Vögisheim i. d. J. 1558. 

*Wolfenweiler i. d. J. 1556, 1557, 

1558, 1559, 1560, 1564. 

Zienken i. d. J. 1557, 15 

Zunzingen „ „ „ 1556, 152 

1558. 

In Hochberg: 

Bahlingen i. d. J. 1558, 1559, 1560. 

Berental „ „ „ 1559. 

Bickenſohl „„, 1558, 1559. 
Biſchoffingen, „„ 1558, 1559, 1560. 

Brettental „„„ 1558. 

„Broggingen „½, 1558, 1559, 1560. 

Eichſtetten i. d. J. 1558, 1559, 1560. 
Emmendingen i. d. J. 1558, 1560. 

Freiamt i. d. J 155 

Gundelſingen i. d. J. 1558, 1559, 

1560. 

Hochberg i.d. J. 1558,1559.
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Ihringen i. d. J. 1558, 1559, 1560. 

Keppenbach „‚„ 1558, 1559, 1560. 

*Köndringen „„„ 1558, 1559, 1560. 

Königſchaffhauſen i. d. J. 1558, 1559. 

*Langendenzlingen i. d. J. 1558, 1559. 

1560. 

Leiſelheim i. d. J. 1558, 1559, 1560. 
Malterdingen, „„ 1558, 1559, 1560. 

Mundingen „„„ 1558, 1559, 1560. 

Mußbach i. d. J. 1558, 1559. 
»Nimburg „„„, 1558, 1559, 1560. 

*Ottoſchwanden i. d. J. 1558, 1559, 

1560. 

Sexau i. d. J. 1558, 1559, 1560. 

»Teningen „„„ 1558,1559, 1560. 

Tutſchfelden „„„ 1558, 1559, 1560. 
Vörſtetten „„5„ 1558, 1559, 1560. 

»Weisweil „5„„ 1558, 1559, 1560. 

Die Namen der viſitierten Pfarrer und Diakone. 

In Rötteln: 

Binzen im Jahr 1558 M. Ulrich Koch!; 

1559 Valentin Boltz. 

Blanſingen i. J. 1558 Barth. Oswald 

Schweigſurreurerus; 1559 derſelbe. 

Brombachi. J.1558 FriedrichHeintz. 

Egringen i. J. 1558 Kaſpar Viſcher. 

Fiſchingen, „ 1558 Sebaſtian Be— 

hemer; 1559 Jakob Gellthauſer. 

Grenzach i. J. 1558 2; dann M. Joh. 

Brandmiller. 

Hiltelingen i. J. 1558 Oswald Pfloritz; 

1559 Leonhard Goiiller. 

Lörrach i. J. 1558 M. Paul Straßer. 

Otlingen i. J. 1558 Franz Gut. 

Rötteln i. J. 1558 M. Thomas 
Grineus. 

— Diakon M. Theophil Grineus. 

Schallbach i. J. 1558 Adam Kumer. 

Tüllingen i. J. 1558 Jakob Gugkerus; 

1559 derſelbe. 

»Weil i. J. 1558 Johann Geßler; 

1559 derfelbe. 

Wittlingen i. J. 1558 

Mitler. 

Johann 

In Schopfheim: 

Auggen i. J. 1557 Florian Schott; 
1558 derſelbe. 

Efringen i. J. 1558 Thomas Schornn⸗ 

dorf; 1559 derſelbe. 
  

Vierordt hat ſehr viele biographiſche Notizen, woraus wir die von 

uns rein aus den Viſitationsakten geſchöpften ergänzen können: Hauingen 

1557 Johann Pfäfflin; der Rötteler Diakon war der Sohn des Pfarrers; 

Tüllingen (vor Gugkerus): 1557 Joſt Sturz: Holzen: bis 1557 Jodokus 

Mitler; in Kirchen bis 1557 Thomas Schorndorf, der dann nach Efringen 

verſetzt wurde; in Schopfheim war ſeit 1557 noch ein zweiter Diakon, 

Jakob Leviger; in Steinen war bis 1557 Nikolaus Flüherr; in Tannenkirch 

trat 1556 der Prieſter Stephan zur Reformation über; Wolfenweiler: Heinrich 

Han; Dr. R. Dürr wurde 1559 nach Pforzheim angewieſen, ſtarb 1589 als 
Generalſuperintendent des Unterlandes. „Gar nicht bei der Kirchenviſitation 

von 1558 ſind aufgeführt die Pfarreien in Keppenbach [ſtimmt nichtl, Böt⸗ 
zingen laber 1559] und Prechtal, welche wegen des Kondominats mit katho⸗ 
liſchen Herren [bei Bötzingen Sſterreichs Lehensträgern Schnewlin von 

Crantzenan und dann Jakob von Landsperg; bei Prechtal dem Grafen von 

Fürſtenberg!] noch keine evangeliſchen Geiſtlichen erhalten hatten.“ (Vgl. Vier⸗ 

ordt S. 428). 2Die Sterne kennzeichnen die Seelſorger mit Prieſterweihe. 
3*
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Eimeldingen i. J. 1558 Johann Mitel⸗ 
ballner. 

Feldberg i. J. 

burger. 

Haſel i. J. 1558 Fridolin Gütlin. 

Hertingen i. J. 1559 Nikolaus Klauſer. 

Kandern „„ 1557 Hilarius Mertz; 

1558 derſelbe. 

Kirchen i. J. 1558 Heinrich Stieh. 

Mappach i. J. 1558 Johann Majer. 

Maulburg i. J. 1558 M. Joſua 

1558 Michael Frei⸗ 

Straub. 

Niedereggenen i. J. 1557 Hans 

Moſer. 

In Bad 

Badenweiler i. J. 1556 Joh. Heinr. 

Kneblin; 1557 derſelbe; 1558 derſ. 

*Betberg i. J. 1556 Thomas Kaiſer; 

1557 M. Jak. Meier; 1558 derſelbe. 

Britzingen i. J. 1556 Jakob Heiden⸗ 

buſch; 1557 Cyriak Regher; 1558 

Jakob Zimmermann; 1559 Richard 

Kolb. 

Buggingen i. J. 1556 M. Cyriak 
Luegher; 1557 Matthäus Hart⸗ 

mann; 1558 derſelbe. 

*Hügelheim i. J. 1556 Jakob Koiler; 

1557 Paul Misraletus; 1558 derſ. 

Laufen i. J. 1556 Petrus Gut; 1557 

Daniel Gründler; 1558 derſelbe. 

Obereggenen i. J. 1558 Ludwig 

de Bois. 

Schopfheim i. J. 1558 M. Johann 

Niſeus. 

— i. J. 1558 Diakon Jeremias 

Stahl. 

Sitzenkirch i. J. 1558 Valentin Floß. 

Steinen „„ 1558 Jakob Klingler. 

Tannenkirch i. J. 1557 M. Johann 

Petri; 1558 derſelbe. 

*Tegernau i. J. 1558 Nikolaus 

Floh. 

Weitenau i. J. 1558 

Meichsner. 

Johann 

enweiler: 

Mengen i. J. 1556 Friedr. Wilhelm; 

1557 Paul Kolb; 1558 derſelbe. 

Müllheim i. J. 1556 Konrad Wein⸗ 

gartner; dann M. Johann Amors⸗ 

pach; 1557 derſelbe; 1558 der⸗ 

ſelbe. 

— Diakon 1558: Hektor Kromnus. 

Opfingen i. J. 1558 Wolfgang 

Briagkh. 

Sulzburg i. J. 1556 Johann Dotz⸗ 

mann; 1557 (2)0 1558 M. Bartho⸗ 

lomäus Schlindlin; 1559 derſelbe. 

Tiengen i. J. 1557 M. Chriſtian 

Koloquitz; 1558 derſelbe. 

Wolfenweiler i. J. 1557 Luidgerus. 

In Hochberg: 

Biſchoffingen i. J. 1558 Johann 

Jakob Johanny. 

Emmendingen i. J. 1558 Dr. Rupp⸗ 

recht Dürr; 1559 Dr. Philipp; 

1560 Georg Ebenreich. 

Gundelfingen i. J. 1558 2, dann 

M. Kaſpar Inngramb. 

Ihringen i. J. 1558 Martin Fiſcher; 

1559 Sebaſtian Kraut. 

Köndringen i. J. 1558 Zacheas 

Binder. 

Königſchaffhauſen i. J. 1558 Bern⸗ 
hard Krugkh. 

Langendenzlingen i. J. 1558 Kaſpar 

Schober. 

Malterdingen i. J. 1558 Johann 

Rollius. 
Mundingen i. J. 

Steiner. 
Ottoſchwanden i. J. 1558 Leonhard 

Mellinger. 

Sexau i. J. 1558 Ambros Stahl; 

1559 Jak. Zimmermann. 

Teningen i. J. 1558 Johann Wagner. 

Weisweil „„ 1558 Gallus Grugkler. 

1558 Johann
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8 7. 

Das Ergeönis der Viſitationen. 

Vierordt folgt bei ſeiner Überſicht den Diözeſen. Wir wollen 

die Reſultate nach Jahren geordnet vorlegen, damit der Fort— 

ſchritt erſichtlich werde. 
Bemerkt ſei zur nochmaligen Orientierung: In den Jahren 

1556 und 1557 handelt es ſich nur um die Diözeſe Badenweiler, 

mit der allerdings anno 1557 noch fünf Schopfheimer Pfarreien 

viſitiert wurden. In dem Triennium 1558, 1559, 1560 ſind dann 

alle vier Diözeſen, alſo Badenweiler, Rötteln, Schopfheim und 

Hochberg, die erſte jeweils doppelt vertreten. 

1. Die Diözeſe Badenweiler im Jahre 1556. 

Den beiden Viſitatoren Heerbrand und Sechel oblag die In— 

ſpizierung der 13 Pfarreien dieſer Diözeſe: Badenweiler, Betberg, 

Britzingen, Buggingen (über Buggingen liegt aber kein Bericht vor: 

es iſt nur in einer Fußnote erwähnt), Haslach, Hügelheim, Laufen, 

Mengen, Müllheim, Opfingen, Sulzburg, Tiengen, Wolfenweiler. 

Die Kardinalfrage war: Wurde das Dekret des Markgrafen Karl, 

welches die lutheriſche Reformation gebot, in den einzelnen Ge— 

meinden bekanntgemacht, und wie nahmen die Leute es auf? 

Nur in zwei Pfarreien, in Haslach und Mengen, war die Ver— 
öffentlichung geſchehen; an acht andern Orten unterblieb ſie wegen 
„unvollkommenen Berichtes“. Betreffs Müllheims und Opfingens 
melden die Akten hierüber nichts. Von der Stellungnahme des 
Volkes zur Reformation verlautet in den Protokollen wenig. Hügel— 
heim gab an, die Neuerung ſchon zu kennen und ihrethalb dem 
Landesherrn keine Schwierigkeiten bereiten zu wollen; die wegen 
paſtoreller Vernachläſſigung mißſtimmten Haslacher baten um einen 
„chriſtlichen“ Lehrert“; in Mengen folgte die Gemeinde offenbar dem 

Vierordt, behauptet zwar S. 432, daß „manche Gemeinden über 

die bisherige Pfarreiverwaltung ſehr bitter klagten“, nennt aber, wie auch 

die Akten, nur Haslach. Sein Prädikat „liederlich“ in betreff der Verſehung 

dieſes Dörfchens durch das Freiburger Allerheiligenkloſter iſt drückend, 

da zweifellos in dem Protokoll damit auch (laut Angabe „nur etwa 

alle 14 Tage“) „ſelten“ geſagt werden wollte. Warum denn ſollten die 

hundert Haslacher nicht die drei Kilometer zur Kloſterkirche zurückzulegen 

vermocht haben, wie heutzutage Unzählige eine ſolche Entfernung über— 

winden? Als hernach der Markgraf die Sache regelte, pfarrte er ſie in 

das acht Kilometer entfernte Opfingen ein.
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proteſtantiſch gewordenen Pfarrer. In Opfingen dagegen wurde die 
Bitte laut, man möge ſie bei den „alten Gebräuchen“ bleiben laſſen; 
dieſe Leute fühlten ſich augenſcheinlich wohl als Filialiſten des dem 
Abt von Schuttern gehörigen Wippertskirch. Im übrigen herrſcht 
in den Blättern Schweigen über dieſe Frage. 

Was die Pfarreienbeſetzung anging, ſo hatte der Mark— 
graf das Kollaturrecht an zwei Orten über fünf Pfründen; die 
andern Orte hatten je ihren eigenen Kollator: das Hochſtift Baſel, 
den Edlen von Bodmann, eines der Klöſter Allerheiligen-Freiburg, 
Heitersheim, Schuttern, St. Blaſien, St. Georgen, St. Peter, St. Trud⸗ 
pert und Sulzburg. Insgeſamt waren 20 Pfründen vorhanden. 
Früher ſaßen darauf ebenſo viele Geiſtliche, 14 Pfarrer und 6 Hilfs— 
prieſter; jetzt betrug ihre Zahl nur noch 15, und zwar 12 Pfarrer 
und drei Helfer. Der Pfarrgehalt iſt nicht immer angegeben; der 
Heitersheim unterſtehende Pfarrer von Britzingen, das 150 Herd— 
ſtätten zählte, bezog jährlich 40 Gulden, 12 Mutt Roggen, 10 Mutt 
Weizen, 12 Saum Wein, den Kleinzehnten und Heuzehnten nebſt 
etlichen Stück Rüben; der Herr in Sulzburg, welches 50 Herdſtätten 
zählte, bekam 75 Gulden, 10 Mutt Roggen und 15 Saum Wein. 
Mit Ehre wurde noch vom Müllheimer Pfarrer geſagt, daß er aus 
eigenem Vermögen ſich ein Pfarrhaus gekauft hatte. Mehrere Pfründen 
hatte Karl eingeſteckt, nämlich die Frühmeßpfründe zu Müllheim und 
die zwei Kaplaneien zu Badenweiler und Wolfenweiler. 

In jeder Pfarrei gab es einen Heiligenfonds; das jährliche 
Einkommen bewegte ſich zwiſchen 8 und 24 Kronen; bei drei Fonds 
wurde angegeben, daß Intereſſenten deren Stand beim Amtmann 
erfragen müßten. Der Staat hatte alſo die Hand darauf gelegt. 

Hohes Intereſſe erweckte natürlich die Auskunft über die 

Geiſtlichen, die einesteils vom Vogt und andernteils von den 
Betreffenden ſelber gegeben wurde. 

Wie erwähnt, ſtanden zur Zeit der erſten Viſitation im ganzen 
15 Seelſorger im Dienſt, 12 bisher katholiſche und drei proteſtan⸗ 
tiſche?. 10 altgläubige wollten ausdrücklich nichts von einem Abfall 

Vierordt führt S. 432 wohl an, daß der Bafler Pantaleon 
und Sulzer von einem „Dürſten“ des Volkes nach der Reformation zu 

berichten ſich nicht ſcheuten, er weiß auch, daß ſich ein Dorf Niedlingen 

bei Pforzheim dem Beginnen des Markgrafen widerſetzte, er hat ferner 

Tauſenderlei, was dem Proteſtantismus günſtig und der katholiſchen Kirche 

ungünſtig ſchien, mit Bienenfleiß geſammelt und iſt bis zur Stunde der 

höchſtangeſehene Geſchichtsſchreiber der Reformation in Baden, aber er 

las auffälligerweiſe nichts von all den ſcharfen Widerſtänden im Oberland 

gegen das Luthertum, ſo laut ſie auch aus den Akten gellen, und überſah 

auch dieſen Wunſch Opfingens, obwohl er von dem und jenem dortſelbſt 
handelt. 2 In Badenweiler, Buggingen und St. Ilgen.
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wiſſen; der Hügelheimer, ein Sanktblaſianer Mönch, verwahrte ſich 
dagegen, ſich jetzt nochmals, nachdem ſein Konſtanzer Biſchof ihn für 
tauglich zur Paſtoration befunden hatte, den Reformationsanhängern 
zum Examen zu ſtellen, wie es gefordert ward, zumal da ſein Vor— 
geſetzter nichts davon wußte; er bat um Bedenkfriſt und erklärte 
am Schluſſe derſelben, daß er an ſeinem alten Bekenntniſſe und dem 
heiligen Meßopfer feſthalten und von der Pfarrei weg ins Kloſter 
zurückkehren wollte. Denſelben Weg gingen alle noch angeſtellten 
Ordensmänner, der in Britzingen aus Heitersheim!, in Betberg aus 

Vierordt erzählt S. 433: Zwar lehnte der Johanniterprieſter zu 
Britzingen die Frage der „Viſitatoren, ob er ſich der neuen Kirchenordnung 

fügen wolle, ſo wenig ab als die Gemeinde ſelbſt, ſondern erbat ſich bloß 

Friſt; aber nachdem nun ein Schreiben des Großpriors vom 3. November 1556 

verſichert hatte, ſein Pfarrer ſei nicht geneigt, wurde durch die Viſitatoren 

ein anderer Geiſtlicher zur Verſehung des Britzinger Dienſtes beſtellt, und 

dabei kam es in dieſer Gemeinde, wie wenigſtens die 80 Jahre ſpäter 

verfaßte (... von Pfarrer Chr. Ph. Herbſt 1841 ... herausgegebene) Chronik 

ihres Dorfes verſichert (.. das ... Exemplar der Britzinger Chronik, welches 

ſich in dem Generallandesarchiv befindet, weiß von jener unruhigen Bewegung 

gegen die Reformationseinführung nichts ...), beinahe zu einem Aufruhr, 

während im Gegenteil die gleichzeitigen ſowohl badiſchen als Heitersheimiſchen 

Akten beweiſen, daß die Bürger von Britzingen im Jahr vor der Reformations— 

einführung, 1555, ſich mit Entſchiedenheit gegen die Annahme eines Pfarrers 

aufgelehnt haben, welcher ihnen durch den Biſchof von Konſtanz mit dem 

Auftrag, die lutheriſche Lehre zu bekämpfen, zugeſandt worden war“. — 

Demgegenüber iſt zu bemerken: Die Überlegungsfriſt für den Johanniter 

Haidenbuſch war ein Tag. Es braucht nicht vermutet werden, daß der 

Herr Abfallsgedanken hatte. Denn einmal nannte er ja den Grund, warum 

er nicht ſofort Beſcheid gab, nämlich er wollte ſeinem Obern die Sache 

unterbreiten. Sodann ging ſo die Verhandlung mit den Viſitatoren am 

leichteſten vorüber. Da ferner der Komtur gegen Karl II. entgegen⸗ 

kommender war als alle andern Prälaten und trotzdem (nach Vierordts 

Datierung) ſofort am folgenden Tage die Abſage bei den Markgräflichen 

eintraf, ſo iſt unſer Urteil gewiß nicht haltlos. Weshalb meint daneben 

Vierordt, daß die Gemeinde Britzingen der Reformation nicht abgeneigt 

war? Genannter Pfarrer iſt doch nicht ohne Einfluß geblieben. In den 

Viſitationsakten las Vierordt es nicht. Wir aber laſen darin, daß ausge⸗ 

rechnet dieſes Dorf neben Sulzburg alle unſere Jahre hindurch unter den 

Oppoſitionellen ſtand. Er will auch nicht glauben, was der proteſtantiſche 

Pfarrer Herbſt in ſeiner Chronik erzählt, daß nach Haidenbuſchs Weggang 

beim Einzug eines Prädikanten beinahe ein Aufruhr entſtanden ſei. Schon 

unſere Feſtſtellung läßt dies als möglich erſcheinen. Vierordt beruft ſich 

auf einen Gemeindeproteſt gegen einen 1555 angewieſenen Prieſter, der 

den Auftrag hatte, „die lutheriſche und andere Sekten nach Kräften zu 
bekämpfen“. Allein dieſer Proteſt iſt erſtens verdächtig, weil der uns als 
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St. Peter, in Sulzburg aus Münſter im Elſaß, in Laufen aus 
St. Trudpert. Der alte Pfarrer von Müllheim ließ ſich wegen großer 
Gebrechlichkeit penſionieren und entging ſo der entſcheidenden Ant— 
wort; doch darf man ihn nicht zu den Abgefallenen rechnen, da er 
bis zur Stunde Meſſe geleſen hatte und eine — wie wir ſehen werden — 
zäh am katholiſchen Glauben hängende Gemeinde verließ. Nur einer, 
der Pfarrer von Mengen, hatte das Zelebrieren aufgegeben, konnte 
aber bei den markgräflichen Beamten mit ſeinen Wünſchen nicht 
durchdringen, weshalb er um Urlaub einkam, den er erhielt. 

Wenn wir nun dieſen letzten Herrn zu den Zurückweichenden 
rechnen, ſo haben doch 92, eine imponierende Zahl, dem An— 

ſturm auf Sein oder Nichtſein mutigſt die Stirne geboten. Weniger 

imponiert der Komtur von Heitersheim, der ſeinen treu katho— 

liſchen Untergebenen von ſeinem Poſten ins Kloſter heimkehren 

ſah, ſelber aber ſich bemühte, daß ein Prädikant auf ſeine Pfründe 

kam, dem er allſogleich die Beſoldung in Ausſicht ſtellte!. 

Die Regierung ſorgte eilig für „chriſtliche“ Prediger, ſetzte 

ſchnellſten Tempos die „Meßpfaffen“ ab und verlangte von den 

Kollaturherren, auch den Klöſtern, paſſende, d. h. proteſtantiſche 

Pfarrer anzuweiſen, oder ſtellte ſelber ſolche an. Sie verminderte 

auch die Zahl der Pründnießer zugunſten der eigenen Kaſſe; in 

Sulzburg ließ ſich ſogar der markgräfliche Kammerſchreiber im 

Pfarrhaus nieder und zwang den Pfarrer, in einem „Zinshaus“ 

zu wohnen. Wie man überall energiſch Gehorſam gegen die neuen 

Seelſorger und eifrigen Predigtbeſuch einſchärfte, ſo wurde ander— 

ſeits auch den Opfingern der Gottesdienſtbeſuch in ihrer katho— 

liſchen Mutterkirche, die außerhalb der badiſchen Grenzpfähle ſtand, 

verboten; den verärgerten Haslachern ſollte ein eigener Pfarrer 

beſtellt werden. Die vorhandenen kirchlichen Ornate wurden in 
den Sakriſteien verſchloſſen. 

eifriger Proteſtant bekannt werdende Badenweilerner Amtmann Ludwig Wolff 

von Hapsburg ihn namens des Gerichtes und der Gemeinde einbrachte; 

zweitens wurde der Proteſt gegen den wohl in Britzingen amtierenden, aber 

noch nicht inveſtierten Pfarrer Adolf Bars nur damit begründet, daß „ſie 

gar nicht mit ihm auskommen“, daß „es den Bauern zuwider iſt“; drittens 

kam für Bars ja im Frühjahr 1556 unſer Haidenbuſch, der doch gewiß katho— 
liſch lebte; viertens warum erwähnt Vierordt nicht, was auch in dieſer 

Chronik ſteht, daß „1554 der Vogt Roman Schley ... ſich mit der Gemeinde 
heftig gewehrt hat, die Reformation anzunehmen, und es bald Aufruhr ge⸗ 

geben hätte“? Britzingen ſcheint von 1554 bis 1560 Abneigung gegen den 
Religionswechſel gezeigt zu haben. Vgl. indes S. 46 und 48.
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Zur Beurteilung des Umſchwungs iſt es bemerkenswert, daß 

Gemeinden die Predigten ihrer katholiſchen Pfarrer als recht 

vor den reformierenden Viſitatoren lobten. Nur der Herr Reſidenz⸗ 

ſchultheiß von Sulzburg charakteriſierte die dortigen Kanzelvorträge 

als papiſtiſch. 

Die einzelnen Pfarreien waren mäßig groß: 9, 18, 40, 50, 
100, 150 Höfe. 

Almoſenſtiftungen waren faſt nirgends vorhanden; die 
Armen wurden ohne ſolche unterhalten. 

Recht ſpärlich ſind auch eigene Schulen zu verzeichnen ge— 
weſen: An 7 Orten war keine; 1 Dörfer entſandten ihre Kinder in 
die Städte; 3 hatten zeitweilig eine Schule; nur in 2 Gemeinden 
exiſtierten zur Zeit Privatſchulen; Müllheim und Badenweiler baten 
nun um eine öffentliche, was die Regierung verſprach. In erſterer 
Stadt, in welcher eine einträgliche Mesnerei war, ſollte der Lehrer 
zugleich Sakriſtan ſein, doch immerhin auch noch beſonderes Schul— 
geld beziehen. 

Die Einnahmen der einzelnen Sigriſte bewegten ſich zwiſchen 
3 Kronen und 12 Gulden; im Filial Opfingen verſah der „Stuben“- 
Knecht das Küſteramt unentgeltlich. 

Wiedertäufer, Zauberer, Wahrſager und dergleichen Leute 
fanden ſich zur Zeit an keinem Orte; einem Beſuch bei ſolchen ſtand 
ſtrenge Strafe in Ausſicht. Aus Sulzburg wurde die Anweſenheit 
vieler Juden gemeldet, doch ohne daß man ſie beläſtigte, wenn man 
ihnen auch nicht in alleweg hold war (. Zehnter a. a. O.). 

In allen Gemeinden gab es zu klagen über Gottesläſterung, 
wohl gleich Fluchen, über Unzucht, Trunkſucht und ſonſtige Laſter. 

2. Die Diözeſe Badenweiler mit fünf Schopfheimer 

Pfarreien im Jahre 1557. 

Einen etwas größeren Kreis beſchrieb die Viſitation vom Jahre 
1557. Die alten Orte Badenweilers leſen wir wieder verzeichnet, 

doch in der Geſtalt von 12 Pfarreien mit 8 Filialien, nämlich Zun— 

zingen (= Badenweiler), Seefelden und St. Ilgen (— Betberg), 

Dattingen und Muggardt (— Britzingen), Zienken (S Hügelheim), 

Gallenweiler (S Laufen) und Haslach (S Tiengen). Haslach iſt 

alſo degradiert worden. Die Paſtoration oblag 11 Pfarrern, 
einem Helfer und einem Lehrer; letzterer verſah als erſter uns be— 

gegnender Nichtordinierter Opfingen. 

Außerdem wurde aber auch noch der Norden des Schopf— 

heimer Superintendanturbezirks einbegriffen: die 5 Pfarreien
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Auggen, Kandern, Niedereggenen, Obereggenen und Tannenkirch 

nebſt den 5 Filialien Feldberg (S Niedereggenen), Hertingen 

(S=Tannenkirch), Feuerbach und Hinterſauſenburg (= Kandern) 

und Riedlingen (- Holzen). Feldberg wird uns 1558 und Her— 

tingen 1559 als ſelbſtändige Pfarrei vorgeführt werden. In den 
5 Pfarreien amtierten 5 Pfarrer. Zuſammen wirkten alſo hier 

13＋5 — 18 Seelſorger, beſtellt für (12 K8) ＋ (5 ＋Æ5) 300rte, 
17 Pfarreien. 

Der Superintendent kündigte ſeinen Kapitularen für Juli den 

amtlichen Beſuch an und vollführte ihn auch; umſtändehalber 
mußte er für da und dort die Reihenfolge der Gemeinden ändern. 

Unter den Herren fand er zwei, welche die Prieſterweihe emp— 
fangen hatten. Der eine machte noch Gebrauch davon; es war dies 
ein greiſer, kranker Sanktblaſianermönch in Obereggenen, den die 
Röttelnſche Gemeinde Fiſchingen zum Wegzug genötigt hatte. Der 
Viſitator beſuchte ihn nicht. Da aber verlautete, daß er eben „wie 
ein alter Pater“ ſeines Amtes walte, ſo wollte man über ihn noch 
nähere Erkundigungen einziehen und dann ſich über ihn ſchlüſſig 
machen. Der zweite war der Pfarrer in Kandern, dem aber vom 
Spezial nach ſtrengem Examen das Zeugnis ausgeſtellt wurde, er 
wäre in der proteſtaniſchen Lehre durchaus korrekt und hätte ſich zu— 
ſehends mit Erfolg beſtrebt, die Mängel aus dem Papſttum ab⸗ 
zuſtreifen. Demnach ſtanden im Dienſt 6/ altgläubige, 6/o ab— 
gefallene und 88% aus lutheriſchen Schulen hervorgegangene Hirten. 
Dieſen letzteren allen, zwei ausgenommen, wurde Anerkennung ge— 
bucht: Der Herr von Tannenkirch war in jeder Beziehung chriſtlich; 
der von Niedereggenen ein gottſeliger und ehrlicher Mann, welcher 
die Kirchenordnung peinlich beobachtete und von ſeiner Gemeinde 
gerühmt wurde; der von Auggen war nicht nur ein ſtreng prote— 
ſtantiſcher Pfarrer voll größten Eifers, ſondern auch ein ernſter 
Familienvater, der ſeine Kinder niemand zum Urgernis werden 
ließ; der Pfarrer in Badenweiler war in alleweg tadellos; der Herr 
Superintendent und Pfarrer zu Müllheim erklärte ſich in ſeiner 
Autoviſitation bereit, jede verſchärfte Strafe auf ſich zu nehmen, 
ſofern man irgendwoher etwas Ungehöriges über ihn erführe; der 
Britzinger Prädikant zeichnete ſich durch Gelehrſamkeit aus gleich 
dem Betberger; doch dieſem wollte es bei aller Bemühung nicht gut 
gelingen, ſeine norddeutſche Ausſprache ſo zu alemanniſieren, daß 
man ſeine Predigt verſtand; der Paſtor von Hügelheim erntete all— 
ſeitiges Lob; der junge Nachbar in Buggingen war ſolider geworden, 
ſeitdem er die Laſt des Ehejoches empfunden; in Laufen waltete ein 
überaus freundlicher Hirte; in Wolfenweiler wirkte zu allgemeiner 
Zufriedenheit ein junger, lediger Geſelle, der in ſeinem Eifer ſo



Die Einführung der Reformation im Markgräflerland. 43 

weit ging, daß er ſich bei der Behörde um eine Wohnung für einen 
armen Schneider, der in der Kirche mitſingen wollte, bewarb; für 
ſich ſelbſt bat er auch um ein Haus und um den früheren Pfarr⸗ 
gehalt, damit er einen eigenen Hausſtand gründen könnte; Tiengen 
wußte über ſeinen Pfarrer nichts zu klagen; der verſah auch Has— 
lach; auch der in Opfingen Prädikantendienſte tuende „Schulmeiſter“ 
zu Tiengen fand Lob beim Heimatspfarrer und der ganzen Gemeinde. 

Ausſtellungen wurden gegen den Reſidenzſtadtpfarrer von Sulz— 
burg und den Paſtor von Mengen gemacht. Der erſte unterließ 
bisher die Samſtagspredigt, Veſper und Kinderlehre. Dem zweiten 
wurde ein Doppeltes übel vermerkt: Er predigte ſchlecht, weshalb er 
nun zum Fleiß ermahnt und auf die methodica ratio docendi auf⸗ 
merkſam gemacht wurde; ſodann hatte er ſich im Streit dazu hin— 
reißen laſſen, gegen ſeinen Widerſacher den Dolch zu zücken, ohne 
aber zu treffen; immerhin war es ein arger Skandal, wenn auch der 
Gegner den Pfarrer dadurch aufs höchſte erboſt hatte, daß er ihn 
beim Katecheſieren in der Kirche einmal unterbrochen und eben vor 
dem unſeligen Moment beſchimpft hatte. 

Zu ſpäterer Zeit, als die Reihenfolge geboten hätte, wurden 
Betberg und Gallenweiler viſitiert; als Grund der Verzögerung 
wurde bei erſterem „ungelegene Zeit“ angegeben, was wohl ſich 
deckte mit der „Ernte“ beim andern Ort. In Obereggenen machte 
der Viſitator, wenn er überhaupt dort war, ſeine Arbeit raſch ab. 
Auch an Sulzburg ging er zuerſt vorüber, weil er für eine Viſitation 
dort keinen ausdrücklichen Befehl erhalten hatte; vielleicht kam dies 
daher, daß Sulzburg, wie es am Eingang des Viſitationsberichtes 
von 1556 eigens hervorgehoben worden iſt, zur Herrſchaft Hochberg 
gehörte. Am Schluſſe des 1557er Berichtes iſt aber das Reſultat 
des Beſuches in Sulzburg angehängt. 

Im Zuſtande der Gemeinden gab es mehr zu klagen, 

wenn dem Viſitator auch manches Erfreuliche vor Augen kam. 

Geradezu vorbildlich für hoch und nieder betätigte ſich der 
Herr Amtmann zu Müllheim, Ludwig Wolff von Hapsburg. Er 
war in ſeinem privaten wie im öffentlichen Wandel die rühmens⸗ 
werteſte Stütze des kirchlichen Lebens; weder er, noch ſeine Ange— 
hörigen oder Diener fehlten je beim Gottesdienſt; ſelbſt am Pſalmen⸗ 
ſingen beteiligte er ſich, und an Oſtern erfüllte er getreu ſeine Pflicht. 
Wäre ſein Beiſpiel, ſo wünſchte der Viſitator, wenigſtens nur bei 
allen Gemeindevorſtänden, deren Einfluß ſo bedeutend war, maß— 
gebend geweſen! Allein da gab es große Gegenſätze. 

Der Vogt von Kandern war muſterhaft, die von Feuerbach und 
Riedlingen auch gut, der Tannenkircher erhob ſich mehr und mehr 
aus ſeiner früheren Nachläſſigkeit in Religionsſachen. In Nieder— 
eggenen arbeitete der Ortsvorſtand für den religiöſen und ſittlichen 
Aufſchwung der Gemeindeglieder; der in Betberg ließ ſich keine Ge—
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legenheit entgehen, um der Reformation zu Fortſchritten zu ver— 
helfen. Der Schultheiß von Britzingen ſcheint gleichfalls ſich wohl 
angelaſſen zu haben. Den von Wolfenweiler nannten die Befragten 
einen ernſten Mann. 

Dieſen ſtanden eine gleich große Reihe Tadelnswerter gegen— 
über: Die Gemeinde Hinterſauſenburg hatte einen total unbrauch— 
baren Vorſteher, gleichviel ob man ſeine körperlichen, geiſtigen oder 
ſittlichen Gebrechen bemängelte. Der Vogt in Hertingen unterhielt 
eine hartnäckige Feindſchaft gegen den gegenwärtigen Pfarrer von 
Kandern. Der von Auggen war ein Erztrunkenbold, der auch wüſtes 
Treiben gegen den Paſtor nicht verhütete. Noch ſchlimmer ſtand es 
in der Pfarrei des Superintendenten und Viſitators ſelber, in Müll⸗— 
heim, wo der Vogt das Gegenſtück zum Amtmann darſtellte. Dieſer 
Vogt war nämlich ein vollendeter Wucherer und Säufer, den man 
kaum einmal unbezecht antraf, wohl aber oft wie einen Narren ſich 
zum Kindergeſpött machen ſah: die Armen preßte er wie ein grober 
Jude derart mit Zinsforderungen, daß die Auswanderung mancher 
Leute zu befürchten war; trotz aller Mahnungen hatte er in drei— 
viertel Jahren noch nie die Kinderlehre beſucht; anderſeits war aber 
niemand als er ſchuld an greulichen Argerniſſen im Gotteshaus; 
dabei fürchteten ihn alle, ſelbſt die Geſchworenen, von denen ſich 
keiner getraute, „der Katze die Schelle anzuhängen“. Was das 
Trinken anging, hielten es auch die Vögte von Buggingen, Baden— 
weiler und Hügelheim mit ihrem Kollegen. Der Schulze von Laufen 
zeigte, daß die Zeitſtrömungen ihn etwas lehrten; er veranſtaltete 
nämlich, ohne dem Kirchenbeamten etwas zu ſagen, eine Bürger— 
abſtimmung darüber, ob man nicht wieder nach altem Brauch zum 
Wetter wollte läuten laſſen, und fand Geneigtheit dazu. — Neben 
dieſen aktiven Vögten ſtörten noch zwei inaltive die Ruhe. Der ob 
ſeiner Liederlichkeit abgeſetzte Schultheiß von Feuerbach beſchimpfte 
und ſchmähte den Prädikanten, ſuchte die Leute dem Luthertum ab— 
ſpenſtig zu machen und prahlte, in einem halben Jahre wollte er 
den neuen Pfarrer zum Dorfe draußen und die alte Religion wieder 
drinnen haben; man ſagte, die Johanniter in Neuenburg hätten ihn 
aufgeſtiftet. Der andere, der Altvogt von Tiengen, zurzeit in Frei— 
burg wohnhaft, trat eines Tages in Uffhauſen dem Heimatspfarrer 
auf den Weg, ſtellte ihn grob zur Rede wegen Beſeitigung eines 
Weihwaſſerkeſſels und drohte ihm mit Erſchießen oder Erwürgen; 
daneben hetzte er ſeinen zu Tiengen anſäſſigen Sohn auf. Die übrigen 
Vögte, etwa die Hälfte, gaben augenſcheinlich keinen Anlaß zu be— 
ſondern Bemerkungen. 

Ahnlich wie bei den Gemeindehäuptern lagen die Verhältniſſe 
bei den Gemeindegliedern. 

Über Kandern hätte man faſt „nur Gutes“ melden können, wenn 
der Lehrer nicht ſo nachläſſig geweſen wäre, lieber bei Händeleien
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und auf Kirchweihen als in der Schule verweilt und durch eine ſchwere 
Verleumdung ſeines Ortspfarrers wegen Geldſachen in der ganzen 
Gegend Ehre und guten Namen weggeworfen hätte. Ebenſo ſtand es 
in Feuerbach; ohne den Altvogt müßte der ganzen Einwohnerſchaft 
gutes Lob geſpendet werden. In Tannenkirch ſchritt das Volk mit 
ſeinem Vogt mehr und mehr in die lutheriſche Linie. Die Hertinger 
teilten den Haß ihres Vorſtehers nicht, ſondern zeigten ſich wie die 
Riedlinger, Feldberger und Badenweilerner willig und gutherzig. 
Die Hügelheimer Gemeinde bekam das Prädikat chriſtlich; auch der 
Pfarrer von Tiengen gab ſeiner Herde, von der Sippe des Altvogts 
abgeſehen, ein lobendes Zeugnis. Zu den guten Erfahrungen konnte 
auch die Bitte der Dattinger um eigene Predigten in ihrem Dorf ge— 
rechnet werden; der Pfarrer wollte es aber nur tun, wenn er dafür 
auch ein Stipendium erhielte. Feldberg wollte Pfarrort werden. 

Aber auch Fehler waren überall zu finden. In Kandern lebte 
ein Weib in langwährendem Haſſe. Solange der Altvogt in Feuerbach 
lebte, war Mißtrauen klug. In Tannenkirch waren Eltern eines un— 
ehelichen Kindes als nichtverheiratet beurkundet worden; da ſie aber 
wieder verklagt wurden, mußten ſie vor das ordentliche Ehegericht 
berufen werden. Die guten Riedlinger hatten, „wie es auch ſonſt 
überall Brauch war, aus alter Gewohnheit den Wein zu lieb“. Des⸗ 
wegen brauchten ſie ſich z. B. bei den Nachbarn in Feldberg, Laufen, 
Buggingen und Hügelheim nicht zu entſchuldigen. 

Auggen ſtack voll Gottloſigkeit und Ungehorſam, Unzucht und 
Trunkſucht; während der Predigt lungerten manche im Glockenhaus 
und auf dem Kirchhof herum und verführten einen Spektakel, daß 
viele die Predigt nicht einmal hören, geſchweige denn verſtehen konnten; 
nachts waren ſie ſchon vor das Prädikantenhaus gezogen, um in 
ihren Räuſchen Spottlieder, die ſie eigens erdichtet hatten, zu ſingen 
und den Pfarrer mit Schmähungen zu beläſtigen; es war geradezu 
Mode, mittags um 12 Uhr in die „Stube“ zu gehen und beim 
andern Morgennebel wieder heimzukehren — folgſam dem vorbild— 
lichen Schulzen, der ſchwören zu können glaubte, daß er ohne Rauſch 
krank werden würde; ein Wirt lebte in allbekanntem Laſterleben 
mit ſeiner Kellnerin, während ſeine beſſere Hälfte „im Bubenleben 
zu Freiburg herumlief“; eine Frau hatte ſich auch erkühnt, mit 
ihrem Sohne zu Schliengen das „hochwürdige Sakrament“ zu emp⸗ 
fangen. — Und gar Müllheim! Der Viſitator ſchilderte: Das ganze 
Dorf wäre ungehorſam, abgöttiſch, gottesläſteriſch, wucheriſch, einfach 
verderbt. Wenn der Amtmann verreiſen müßte, dann gäbe die Sippe 
des Vogts, des Papiſten, den Ton an; kein Menſch böte dem Pfarrer 
die Hand. Da würde dann gezecht, in der Kirche Radau gemacht, 
ja dem Prediger und Katecheten widerſprochen, ſo daß er mit ſeinem 
„Teſtamentlein auch ohne das Gebet fortziehen“ müßte. Einmal 
hätte ihn einer von dem Predigſtuhl heruntergetrieben. Gäbe es 
zufällig jemand, „wie des Metzgers Knecht, der eine Zeitlang mit⸗
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ſingen wollte, ſo wären die andern, der Meiſter, die Frau, die Nach— 
barn uſw. derart in ihrem papiſtiſchen Weſen verhärtet, daß ſie 
ſchwache Herzen wieder abzögen“. Der Vogt begünſtigte natürlich 
all das, und auch diejenigen, die Ehrenämter bekleideten und vorne⸗ 

dran in der Kirche ſein ſollten, ſtänden lieber im Glockenhaus, 
ſchwätzten und zögen von dannen, ehe nur die Predigt halb aus 
wäre. Trotz alledem bat der geduldige und eifrige Superintendent 
um nur gelinde Strafe, damit Gottes Wort und er, deſſen Diener, 
leichter Boden gewännen. Über die Maßen halsſtarrig waren die 
Britzinger; ſelbſt der Vogt mußte bei der Regierung um Hilfe 
bitten. Auch gegen den Pfarrer, der ſchon ſeines Alters wegen 
Ehrfurcht verdiente, waren ſie, ſogar in der Kinderlehre, grob. 
Immerhin zeigte ſich aber ſeit der Viſitation mehr Zucht und Ge— 
horſam. Eine Urſache des üblen Betragens war die Außerung des, 
wie es ſcheint, charakterſchwachen Komturs von Heitersheim, näm⸗ 
lich daß die lutheriſche Lehre in ſechs Jahren wieder abgetan ſein 
würde. In Hinterſauſenburg behandelte ein Ehemann ſeine Frau ſo 
„unchriſtlich“, beſſer „heidniſch“, während er unzüchtig lebte, daß 
er zuerſt verwarnt und dann ins Gefängnis geworfen wurde; für 
den Fall einer nochmaligen Mißhandlung bat die Frau um Ehe— 
ſcheidung, eine Sache, welche dem ordentlichen Ehegericht zuſtand. 
Ferner hatte hier eine abergläubiſche „Vettel“ ihr Unweſen getrieben 
und hätte ohne Dazwiſchenkunft des Pfarrers einem Kranken den 
Tod gebracht; ſie lehrte ihn nämlich, er ſolle „auf Einfahrt (das 
iſt Himmelfahrt Chriſti oder Mariens) um Gottes willen ſterben, 
denn es hätten alle Heiligen und alle Seelen ihn angegriffen. Dies . .. 
iſt zum Teil ſchon vorgenommen worden“. Ein Müllergeſelle in 
Niedereggenen wurde angehalten zu heiraten, ſtatt, wie man ver— 
mutete, Ehefrauen nachzuſtellen. Der Laufener Kirchenpfleger ließ 
den Kirchhof zur „Roß⸗, Kuh⸗ und Sauweide“ werden. Auffällig war, 
daß von Sulzburg, der oberbadiſchen Reſidenz, aus „gar viele zu der 
Meſſe und Kommunion an andern päpſtlichen Orten“ zu gehen 
wagten, während daheim der Gottesdienſt ſchlecht beſucht war; eine 
Frau hatte in der Stadtkirche ſich beim Empfang des Nachtmahls 
ſtrafwürdig benommen; trotz Verwarnungen wurde ein uneheliches 
Zuſammenleben fortgeſetzt. In Mengen rief der genannte Widerpart 
des Prädikanten dieſem während der Kinderlehre zu: ſeine Kinder 
hätten beten gekonnt, bevor der lutheriſche Paſtor gekommen wäre. 
Die Wolfenweilener führten ein ſolch üppiges Leben im Eſſen und 
Trinken, Fluchen und Schwören, daß es ihnen „ſchwerlich wieder 
abgewöhnt werden“ mochte. Der Haslacher Pfarrer brachte drei 
Klagepunkte vor: erſtens die Mißhandlung eines Vaters durch ſeinen 
Sohn; zweitens die Nachläſſigkeit des Kirchenpflegers; drittens — und 
zwar dies im Verein mit den Amtsbrüdern von Tiengen und Mengen — 
die Verleumdungen des „alten Pfaffen von Tiengen, der zu Mengen 
bei ſeinem Tochtermann wohnte“.
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Nebenher liefen noch einige Beſchwerden inbetreff kirchlicher 

Gebäude ein. 

In Sulzburg fehlte eine Kanzel, und auch das Pfarrhaus war 
reparaturbedürftig. Dem Zunzinger Wohnungsgebäude gebrach es 
an Ofen und Fenſtern, dem Laufener an Fenſterläden. Zu Mengen 
war das Haus „trefflich bös, beſonders an den Bühnen und Eſt⸗ 
richen“; das Tiengener endlich hatte ſo üble Eſtriche, daß eines 
Tages „die Magd durch die Küche in den Keller hinabfiel“. 

Überall ſuchte nun die benachrichtigte Regierung zielbewußt 

und klug die landesherrlichen Verordnungen durchzuſetzen, auch 

wenn es in den Akten nicht jedesmal hervorgehoben iſt. Ver— 

zeichnet ſind Maßnahmen ſowobl betreffs katholiſcher Gegenſtrömung, 

wie betreffs untüchtiger, fehlerhafter Beamten, ſowohl in Eheſachen 

wie zur Sakramentenſpendung, gegen Aberglauben nicht minder 

als gegen korrumpierende Laſter; und auch die Bauſachen fanden 

Beachtung. Folgendes ſind die Belege: 

Betreffend Bauſachen: Die Reparatur in Zunzingen ſoll als— 
bald erfolgen; in Laufen heiße man den Kollator für das Nötige 
zu ſorgen. 

Betreffend Laſter: Die in Haß und Neid beharrende Frau 
zu Kandern iſt mit Recht „vom Sakrament zurückgewieſen und vom 
Vogt wie vom Pfarrer zur Beſſerung ermahnt worden“. Der Müller— 
geſelle ſoll die Ehefrauen nicht behelligen, wie oben unter Nieder— 
eggenen mitgeteilt wurde. Huren und Buben zu Auggen treffe Strafe. 

Betreffend Aberglauben: Unfug, wie ihn die Vettel zu Hinter—⸗ 
ſauſenburg trieb, ſei ernſtlich verboten, gerügt und hart beſtraft, 
wenn die darob Angeklagten badiſche Landeskinder ſind. 

Betreffend Sakramentsverweigerung: Wenn der Vogt 
von Hertingen von ſeiner Feindſchaft nicht abſtehe, ergehe es ihm 
wie der genannten Frau von Kandern, das iſt, er werde vom Nacht⸗ 
mahl ausgeſchloſſen. 

Betreffend Gheſachen: Sobald ſich bezüglich des Ehemannes 
in Hinterſauſenburg herausſtellte, daß er ſeine Frau aufs neue tyran⸗ 
niſierte, und man für deren Geſundheit und Leben fürchten müßte, 
ſo ſei die Sache dem ordentlichen Ehegericht zu unterbreiten. Über 
die zwei ledigen Tannenkirchener, die einem Kind das Leben gaben 
und trotz Verbots wieder zuſammenlebten, ſoll dasſelbe Gericht alſo 
entſcheiden: Kann ein Eheverlöbnis bewieſen werden, ſind die beiden 
zueinander zu ſprechen, zur Heirat zu nötigen; iſt ein ſolcher Be⸗ 
weis aber nicht zu erbringen, erfolge Beſtrafung und Trennung. 
Auggen wurde oben erwähnt. In Zunzingen geſtattete die Behörde 
einem Taglöhner, ſich mit einer Magd zu verehelichen, welche vor—⸗ 
dem ein Hirte bigamiſch zu ſich genommen, nachher aber Strafe
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fürchtend verlaſſen hatte; es wurde nur unterſucht, ob nicht noch 
ein anderes Hindernis vorlag. 

Betreffend Beamte: Der ſo übel beleumundete Schulmeiſter 
von Kandern ſoll, falls die Klagen über ihn begründet ſind, aus 
dem Dienſte entlaſſen und ſeitens des Superintendenten durch einen 
tauglichen erſetzt werden. Wegen des Feuerbachers Altbürgermeiſters 
gebühre dem Landvogt eine Rüge, der Delinquent ſelber erhalte 
ſtrengſtes Verbot und Strafandrohung. In Hinterſauſenburg prüfe 
der Landvogt oder Oberamtmann, ob der Vogt beibehalten werden 
könne oder nicht, und handle nach ſeinem Befunde. Der ſchon ge— 
kennzeichnete Gemeindevorſtand von Hertingen kam nicht eigentlich 
als Beamter in Betracht. Radikale Remedur gelte es in Auggen 
vorzunehmen, der nichtsnutzige Vogt werde einfach abgeſetzt. In 
Badenweiler und Müllheim ſchreite der Amtmann ein. Der Kirch— 
hof in Laufen werde umzäunt. Dem Pfarrer in Mengen rede der 
Superintendent ernſtlich der Nachläſſigkeit wegen ins Gewiſſen, und 
für die Dolcherei diktiere ihm der Amtmann eine Strafe zu. Letzterer 
rüge auch die aus Haslach gemeldete Pflichtverſäumung des Kirchen— 
pflegers. 

Am wichtigſten indes von allen Maßnahmen der Regierung 

nach der Viſitation waren die betreffs katholiſcher Religions— 
äußerungen: 

Über den alten Pater, der Obereggenen verſehe, frage man 
ſeinen Superintendenten, das iſt den zu Schopfheim, und die Nach— 
barspfarrer. — In Feuerbach hätte der Landvogt längſt einſchreiten 
müſſen, da ja der alte Vogt, der abgeſetzte, zum guten Teil gewiß 
gegen die Reformation ſich erhob, als er dem Prädikanten mit ge— 
häſſigen Reden zuſetzte. Sehe denn der Beamte nicht, wie dieſem 
Papiſt ſeine Nachbarſchaft ſchließlich beipflichten und ſo vom „chriſt⸗ 
lichen Glauben“ ferngebalten werden möchte? Die vermeſſenen 
Außerungen ließen doch wahrlich auch Taten befürchten. Darum 
genannte Strafen. — In Müllheim, woſelbſt augenſcheinlich der 
Großteil der Gemeinde zäh am katholiſchen Glauben feſthalte, müſſe 
energiſch eingeſchritten werden; ſo lautete ſicherlich der Entſcheid, 
auch wenn ihn die Akten nicht anführen. — Die große Halsſtarrig⸗ 
keit der Britzinger war der Widerſtand gegen das Luthertum. Da 
der Ordensmeiſter von Heitersheim in dieſer Richtung geſchürt habe, 
ergehe über ihn das iudicium de pulsu, das iſt, es werde ihm das 
Betreten des badiſchen Bodens verboten. — So iſt es wohl auch 
den Johannitern von Neuenburg, den Hintermännern des Altvogts 
von Feuerbach, und einigen katholiſchen Herren von Ballrechten er— 
gangen, die dem Pfarrer von Laufen mit Ermordung drohten. — 
Die Bürger dieſes Laufen hatten auch noch hübſch Gefallen an alten, 
das iſt katholiſchen Bräuchen ſich bewahrt und griffen ſehr kühn 
auf ſelbe zurück; wiederum iſt die Art der Unterdrückung dieſer
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Regung nicht gemeldet. — In Mengen hielt mindeſtens der Rohr— 
müller und zwar, bevor noch jener berüchtigte Zuſammenſtoß vor⸗ 
kam, an der alten Religion feſt. Er wird mit dem Amtmann des⸗ 
wegen zu tun bekommen haben. Ebenſo der Altvogt und ſein Sohn 
in Tiengen, wenngleich hier noch das Wiedertaufen dazukam; der 
Kampf um das Weihwaſſer entſprang zweifellos katholiſcher An— 
ſchauung. — So verächtlich des weiteren der „alte Pfaffe“ von 
Tiengen daſteht, ſo fußten auch ſeine Angriffe auf die Prädikanten 
ebenfalls auf katholiſchem Glaubensboden, und ſeine Sippe dürfte 
auf derſelben Linie gefunden worden ſein. — Und in Auggen — 
galt da die Erbitterung etwa jedem Religionsdiener? Eigens wird 
im Bericht notiert, daß man den „Prädikanten“ haßte; auch ging 
eine Frau von hier in das katholiſche Schliengen zur Kommunion. — 
Dies taten in Sulzburg ſogar viele, daß ſie auswärts Meſſe und 
Kommunion aufſuchten. Über die Stellungnahme der Regierung zu 
den drei abſchließenden Fällen ſchweigen die Protokolle aufs neue; 
aber man kann ſich dieſelbe leicht denken. 

Eine Vergleichung der Viſitationsprotokolle von 1556 und 
1557 ergibt einige feſtzuhaltende Merkwürdigkeiten: 

Der Bericht vom Anfangsjahre ſpiegelt eine erſte, klar dis⸗ 
ponierte Rekognoszierung wider. Dem Reformationswerke mußte 

Boden geſchaffen werden. Hierzu war vor allem nötig, überall 

die korma gregis, Hirten, lutheriſche Pfarrer zu haben. Darum 
erſetzte man die noch dienſttuenden katholiſchen und zu 92% katho— 

liſch bleibenden Prieſter durch Prädikanten. Dies geſchah ſeitens 

der Staatsgewalt, die vor dem ohnehin nicht in alleweg ſtand— 

feſten katholiſchen Volke mächtig und drohend ſich erhob, nebenher 
aber auch, wie früher bewieſen wurde, mit glatten Worten, 

Schonung, Entgegenkommen und ſittlich-ſozialer Fürſorge ſich an⸗ 
empfahl. Nirgends hörte man einen Vorwurf, weil die Ge— 

meinden faſt ſamt und ſonders den Reformationserlaß nicht publi⸗ 

ziert hatten. Es war genug, wenn ſie nur von heute an ſich gut 

an die jetzigen oder demnächſt eintreffenden Religionsdiener und 

nur an dieſe anſchlöſſen. Dieſe Herren wurden ſtaatlicherſeits mit 

Eifer alsbald präſentiert. Dazu erklärte man beſchwichtigend den 

verblüfften Leuten, daß die Prädikanten nicht von Irrtümern an⸗ 

gekränkelt wären wie die Meßpfaffen, und daß die alten Kolla⸗ 

toren, Klöſter uſw., wegen dieſer neuen Pfarreibeſetzung unterrichtet 
werden würden. So ſah in der Tat alles harmloſer aus, als 
es war. 

Freib. Dioz.⸗Archiv. N. F. XV. 1



50 Elble, 

Reagierte das Volk nicht, nicht trotzdem? Leider ſind zur 
Erkenntnis dieſer Hauptfrage die Akten eine ſparſame Quelle. 

Schöpfen wir ausſchließlich aus ihnen, ſo erfahren wir: 92/% der 
katholiſchen Pfarrer, aber nur 8% der katholiſchen Gemeinden 

proteſtierten 1556 gegen die Proteſtantiſierung. Allerdings war 
an 10 von 12 83/ der aufgeführten Pfarreien das Dekret nicht 
bekannt gemacht worden; doch es läßt ſich nicht mehr ſagen, in— 

wieweit hierbei die Abneigung gegen die Neuerung mitſpielte. Bei der 

Viſitation hörten wir dann, daß weitere 8% die (100 —83 = 170 
jener, die ihre Zuneigung zum Unternehmen des Fürſten kundgaben, 

ergänzten, ſo daß 85 der Einwohner der Diözeſe Badenweiler 

ausgeſprochen feindlich und 25% freundlich im Sinne der Reli— 

gionsänderung daſtanden. Gibt man die abſolute Zahl an, ſo 

fand ſich überhaupt irgend eine Oppoſition an 10 von 13 Pfarreien, 
das iſt an 77/. 

Welche Anderung brachte nun hier das Jahr 15572? 

Seit längerer Friſt hatten jetzt, etwa 94% ausmachend, luthe— 
riſche Seelſorger in den Gemeinden gewirkt. Wenn wir zuerſt 

jene Ortſchaften wieder beſichtigen, die uns ſchon bekannt ſind, ſo 

finden wir, daß in Britzingen, Laufen, Müllheim und Sulzburg 
viele, in Mengen und Tiengen wenigſtens einzelne Einwohner am 

katholiſchen Glauben feſthielten. Opfingen, das ſich voriges Jahr 

ſo aufbäumte, war abgeſprungen. In den 12 Pfarreien zeigte ſich 

alſo an ſechs, das iſt an 50% Widerſtreben. Das waren natürlich 

nicht 50% der Bevölkerung; dieſer Prozentſatz iſt nicht zu be— 

rechnen. In dem Schopfheimer Bezirk fand ſich zu Auggen, Kandern— 

Feuerbach und ſelbſtredend auch in Obereggenen, alſo an drei von 

fünf, das iſt an 60% der viſitierten Pfarreien eine treukatholiſche 

Gegnerſchaft. Ins ganze gerechnet, folgten auf die 77/ des Vor⸗ 
jahres heuer 53%9. Dieſe Verteidigungsgruppe äußerte ſich mit⸗ 

unter grauenhaft trotzig. Aber dem Proteſtantismus brauchte nicht 

zu bangen. Hinter ihm ſtanden Macht und Gewalt, vor ihm nicht 

lauter Auserleſene. 

3. Die Diöze ſen Rötteln, Schopfheim, Badenweiler 

und Hochberg im Jahre 1558. 

Die Berichterſtattung vom Jahre 1558 ermöglicht einen Blick 

über das ganze Baden⸗Durlachiſche Oberland. Wir beſitzen für
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dieſes Jahr nämlich erſtens ausführliche Protokolle über die Viſi⸗ 

tation in allen unſern vier Diözeſen und zweitens knappe Notizen 
des Amtmanns von Müllheim über die Diözeſe Badenweiler allein. 

Die einzelnen Pfarreien ſind oben regiſtriert. Es iſt bedauerlich, 

daß ſo viele einſchlägigen Akten bis jetzt noch nicht bekannt ſind. 

Eine Angabe bei Grenzach läßt uns nämlich, ähnlich wie die er— 

wähnte Schlußbemerkung im amtmänniſchen Berichte aus Baden⸗ 

weiler, vermuten, daß 1556 und 1557 auch im Norden und Süden 

von Oberbaden, nicht bloß in der Mitte, kirchenobrigkeitliche In— 

ſpektion vorgenommen worden iſt. 

Oberbadiſche Religionsdiener waren es 1558 im ganzen 66, 
und zwar 62 Pfarrer und 4 Diakone, Helfer der Superintendenten!. 

Das Oberhaupt war der Generalſuperintendent Dr. Sulzer; 
ihm aſſiſtierten als Speziale die Herren in Rötteln, Schopfheim, 
Müllheim und Emmendingen, Magiſter Thomas Grineus, Magiſter 
Johannes Niſeus, Magiſter Johannes Amorspach und Dr. Rupprecht 
Dürr; der Amtsgehalt des dritten iſt bekannt, 70 Gulden jährlich. 
Dem Spezialſuperintendenten für Rötteln unterſtanden 16, dem für 
Schopfheim 19, dem für Badenweiler 13 und dem für Hochberg 
18 Seelſorger. Im Protokoll des Badenweilerner Amtmanns fehlt 
Sulzburg. Einige Gemeinden wurden verwaltet von Stipendiaten, 
die unter Karl II. in erheblicher Zahl aus der markgräflichen Kaſſe 
jährlich je 35 Gulden Studienunterſtützung erhielten. 

Die Mehrzahl ſolcher Pfarraſpiranten empfing die Ausbil— 
dung in Baſel, 2 und neben ihnen 1 Mediziner ſtudierten in 
Tübingen. 

Unter obigen 66 Seelſorgern waren 9 — nahezu 14% Prieſter; 
die Weihe hatten die von Kandern, Niedereggenen, Otlingen?, 
    

In Schopfheim war ein zweiter Diakon zur Verſehung von Doſſen⸗ 

bach nötig (ogl. Eberlin S. 195). Doch ſcheint dies 1558 wieder geändert 
geweſen zu ſein; Doſſenbach war Filiale zu Maulburg. 2 Der Otlinger 

Prieſter⸗Prädikant Franz Gut iſt Vierordt (S. 435) ein Beweis für den 

guten Einfluß der badiſchen Reformation auf die geſetzliche Ehe der Geiſt— 

lichen. Vielleicht hatte Gut dem Rate Luthers (die Pfarrer ſollen ihre 

Köchin heimlich ehelichen, ſ. Griſar II, 216) Folge leiſten zu ſollen geglaubt, 

jedenfalls beſaß er von ſeiner Haushälterin Barbara Weßner vor ſeiner 

öffentlichen Trauung vier Kinder. Vierordt ſchildert nun: „Um keinen Ver⸗ 

dacht zu erregen, beſſer ſcheinen zu wollen, als er wirklich ſei, ſtellte Gut 

vor dem Altar ſeine vier Kinder zwiſchen ſich und ihre Mutter und reichte 

dieſer die Hand über jene hin. Von dem Erfolge der Erziehung, die er 

jetzt den öffentlich anerkannten Kindern im Pfarrhauſe ſelbſt, von keinem 

Ordinariate gehindert, und ganz anders, als es ſonſt der Fall geweſen 
4*



52 Elble, 

Tegernau und Wittlingen vom Diözeſanbiſchof in Konſtanz (alſo 5 
von 9, 8ſ% aller, 55%0 der abgefallenen Seelſorger) erhalten, 
während der Britzinger Paſtor an unbekanntem Orte, der Brom— 
bacher in Rom, der Langendenzlinger in Dillingen und der zu Weil 
im Deutſchorden ordiniert war. 

Unter den übrigen 57 waren 56 lutheriſch „Ordinierte“, wie 
man auch ſagte. In Sitzenkirch übte ſelbſt ein Nichtordinierter, 
unſer zweites (1557 zu Opfingen das erſte) Beiſpiel, die pfarrlichen 
Funktionen aus. 

Vom Generalſuperintendenten Sulzer hatten, ſoweit es aus⸗ 
drücklich erwähnt iſt, über die Hälfte der 56, genau 32 der Prä— 
dikanten ihre Ordination empfangen, nämlich die Herren von Auggen, 
Badenweiler, Betberg, Biſchoffingen, Broggingen, Buggingen, 
Efringen, Feldberg, Fiſchingen, Haſel, Hiltelingen, Ihringen, Kirchen, 
Köndringen, Malterdingen, Mappach, Maulburg, Mengen, Müll— 
heim (2), Mundingen, Obereggenen, Opfingen, Rötteln (2), Schall— 
bach, Stein, Sulzburg, Tannenkirch, Teningen, Tiengen und Tül— 
lingen. Dem Herrn in Sitzenkirch wurde nahegelegt, ſchleunigſt 
ſeinen Mangel zu ergänzen. 

Zehn Prädikanten ſind namhaft gemacht, die anderswo ihre 
Ordination erhielten, ſo daß dieſe Rubrik für nur 15 unausgefüllt 
bleibt. 

Neben Sulzer ordinierten auch ſeine Speziale, ſo der Rötteler 
den Prädikanten zu Blanſingen, der Schopfheimer den zu Weitenau, 
der Müllheimer die zu Laufen und Hügelheim und den Prieſter 
zu Britzingen. Der Pfarrer von Lörrach war früher in Bern, nun⸗ 
mehr in Rötteln ordiniert worden. Der Herr in Egringen wie der 
in Schopfheim nannten Baſel, der in Sexau Wittenberg und der 
in Weisweil Stuttgart als Ordinationsort. 

Ihre Heimat war Augsburg, Baſel, Brauna, Chur, Durlach, 
Erfurt, Horb, Kandern, Königshofen, Krautheim, Lützelburg, Meißen, 
Neueſtatt in Thüringen, Otlingen, Riehen, Rötteln, St. Blaſien, 
Schaffhauſen, Wertheim, Zürich; andere ſtammten aus Flandern 
oder Steiermark; von andern wurde angegeben, daß die Schwarz— 
wälder Mühe hatten, ihrer Pfarrer Sprache zu verſtehen. Alſo die 
Heimat ſelbſt ſtellte im ganzen nur drei! Aus ähnlich bunter und 
weiter Ferne ſtammte ihre Theologie, nämlich aus Amberg, Augs— 
burg, Baſel (von hier, wie ſchon die Ordination erweiſt, abſchließend 
wenigſtens die der meiſten), Bautzen, Bern, Bologna, Erfurt, Frei⸗ 
burg, Heidelberg, Ingolſtadt, Köln, Leipzig, Löwen, Lützelburg, 
Magdeburg, Marburg, Meißen, Paris, St. Blaſien, Straßburg, 
Tübingen und Wittenberg. Der Paſtor von Eichſtetten war Dr. me— 

wäre, geben konnte, weiß ich bloß das, daß der eine ſeiner Söhne ... 

Pfarrer in Wollbach, der andere ... ein ausgezeichneter Juriſt geworden iſt.“
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dicinae, doch ſoll ihm die Ausübung der leiblichen Heilkunde unter⸗ 
ſagt worden ſein 1. Der Diakon von Müllheim hielt Schule in dem 
Dorfe und verſah den Mesnerdienſt — nachdem er in Bologna, 
Köln, Löwen und Paris ſtudiert hatte. 

Ihr Eifer mußte oft anerkannt werden, namentlich im Predigen. 
Die „Diener am Worte“ predigten meiſt einmal am Sonntag und 
einmal in der Woche (wie es in katholiſchen Zeiten übrigens auch, 
wenigſtens in den Städten, üblich war); ziemlich viele auch Sonn⸗ 
tags, einige auch unter der Woche zweimal. Die Katechismus— 
ſtunde wurde meiſt Sonntags abgehalten. Die Litanei ſchloß ſich 
gewöhnlich als Leſung an die Wochenpredigt an; das Abſingen 
derſelben ermöglichte ſich nur ſelten. Nur an wenigen Orten folgte 
man bezüglich des Taufritus der Verordnung, die verlangte, daß 
die Kinder „ausgewickelt“ dies Sakrament empfingen. Ebenſo wollte 
der Markgraf die Ohrenbeicht fortgeſetzt wiſſen?. Allein ſchon 
hatten ſich die Herren von Efringen, Haſel, Hiltelingen, Hügelheim, 
Langendenzlingen, Malterdingen, Maulburg, Steinen, Sulzburg, 
Tegernau, Teningen und Weitenau, alſo ſelbſt zwei Prieſter mit der 
ſo bequemen und wenig verdemütigenden allgemeinen Beicht be— 
freundet. Das Nachtmahl wurde meiſt viermal, an den Groß— 
feſten, da und dort auch oft im Jahre geſpendet. Wo die Paſtoren 
klug waren, hielten ſie nicht zurück mit den Krankenbeſuchen, 
wofür ihnen oft gedankt wurde, und unterzogen ſich fleißig der Laſt 
der Leichenpredigten, die überall vielen Anklang fanden. 

Die Schulverhältniſſe waren dürftig. 

An 24 Orten (bei 62 Pfarreien) gab es Lerngelegenheit. Dieſe 
war gegeben in 14 Schulen und 10 Privatanſtalten. 

Schulen exiſtierten in Bahlingen, Bintzen, Buggingen, Eich⸗ 
ſtetten, Emmendingen, Ihringen, Kandern, Langendenzlingen, Lörrach, 
Malterdingen, Müllheim, Rötteln, Schopfheim und Tiengen. Nach 
Diözeſen verteilt, kamen auf Rötteln 3, Schopfheim 2, Badeweiler 3 
und Hochberg 6. Als Lehrkräfte waren 4 Prädikanten (zu Bug⸗ 
gingen, Müllheim, Rötteln und Tiengen) und 10 Schulmeiſter 
tätig. An 9 Orten, zu Blanſingen, Brombach, Efringen, Feldberg, 
Köndringen, Königſchaffhauſen, Mundingen, Obereggenen und 
Opfingen, ſammelte der Pfarrer, in Otlingen ein „Weib“ Schüler 
um ſich. Von Weil und Tüllingen aus gingen Schüler nach Lörrach, 
    

Vierordt S. 428, Anm.: Dem Dr. med. war „die Arzneipraktik 
unterſagt, weil ein Kirchendiener ſich derſelben nicht gebrauchen dürfe.“ 

Vierordt S. 430, Anm. 2: „Dieſe Privatbeicht, aus welcher die lutheriſche 

Kirche eine Gewiſſensſache, aber keinen Zwang machen wollte, wich im An⸗ 

fang des 18. Jahrhunderts der allgemeinen Beicht und hatte in der refor⸗ 
mierten Kirche niemals Eingang gefunden.“
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von Wittlingen⸗Wollbach nach Rötteln, von Sitzenkirch nach Kan⸗ 

dern und von Schallbach nach Binzen. Regiſtrieren wir auch die 

beiden letzten Faktoren ein, ſo ergibt ſich folgende Statiſtik: Rötteln 

mit 15 Pfarreien unterrichtete die Kinder von 11 Orten in 9 

Schulen, Schopfheim mit 18 Pfarreien die Kinder von 5 Orten 
in 5 Schulen, Badenweiler mit 12 Pfarreien die Kinder von 4 
Orten in 4 Schulen und Hochberg mit 17 Pfarreien die Kinder 
von 9 Orten in 9 Schulen. 

Wir nannten hier auch die Privatanſtalten Schulen. Wie mag 
es da und dort ausgeſehen haben, da Leſenkönnen als höhere Bil⸗ 
dung galt, und in Maulburg laut Viſitationsakten „niemand leſen 
oder ſchreiben konnte“! In den eigentlichen Schulen wurde Latein 
und Deutſch gelehrt, in Kandern beides, in Binzen, Lörrach und 

Rötteln nur Deutſch. 
Die Schülerzahl belief ſich im Winter 1557/58 zu Kandern 

auf 12, im Sommer 1558 auf 30, was als „viel“ bezeichnet wurde. 
Der Lehrergehalt betrug an dieſen beiden Schulen 30 Gulden 

Fixum und 8 Plappert (ca. 110 Pfennig) Schulgeld für den ein⸗ 
zelnen Schüler jährlich. Der Diakon in Müllheim bekam für den 
Unterricht 30 Gulden. Die Frauensperſon zu Stlingen mußte es 
auch nach der Viſitation unentgeltlich tun, weil ſie „ein Weib“ 
wäre. In Steinen ſaß auch noch ein „Schulmeiſter“, der aber ſeine 
Tätigkeit eingeſtellt hatte, weil er unbeſoldet blieb. Fünf Gemeinden 
ſprachen die Bitte um eine Schule aus, nämlich Britzingen, Sulz— 
burg und Wolfenweiler⸗Schallſtadt in der Diözeſe Badenweiler (ſ. o.), 
Weil in der Diözeſe Rötteln und Auggen in der Diözeſe Schopfheim. 

Von Intereſſe iſt ein vorweg genommenes Einzelbild. Die 
Badenweilerner Diözeſe beſaß 1556 die 2 Privatſchulen zu Britzingen 
und Sulzburg und bat um öffentliche Schulen für Badenweiler und 
Müllheim, was verſprochen wurde. Im Jahre 1557 hörte man 
nur von Schulen in Müllheim und Tiengen, alſo von 2. Jetzt, 
1558, beſtanden obige 4 und wurde um 3 weitere, nämlich für 
Britzingen, Sulzburg und Wolfenweiler (zu denen in Buggingen, 
Müllheim, Tiengen nebſt der Pfarrſchule zu Opfingen) gebeten; 
alſo von 2:2: 4 in den 3 Jahren. 

Die Schulkinder gehörten wohl zu den erſten, an einigen Orten 
waren ſie ſogar die einzigen, welche dem Pfarrer vor und nach der 
Predigt die Prſalmen ſingen halfen. In Betberg, Blanſingen, 
Hiltelingen, Kirchen, Maulburg und Sitzenkirch mußte er ſie ſogar 
allein ſingen. An einem andern Orte unterſtützte ihn nur der Mesner. 
Zu Weil verſpottete man jeden, der ſich dabei beteiligte. Da der 
Weitenauer Paſtor noch in Baſel wohnte, war vor Aufzug des⸗ 
ſelben in der Pfarrei an die Einführung dieſer Geſänge nicht zu 
denken geweſen. An vielen Orten indes waren die Pſalmen bereits 
zum Volksgeſang geworden; namentlich in dem verrufenen Auggen 
war „der Kirchengeſang gar gut.“
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Weitaus in der Mehrzahl der Pfarreien hatten die Mesner 
zur Zufriedenheit der Prädikanten ihre Dienſte getan; bei einem 
halben Dutzend etwa wurde Ungehorſam vermerkt. Das Wetter⸗ 
läuten war nur noch an wenigen Stellen zu finden; in Sulzburg, 
aus dem überhaupt recht tolle Geſchichten erzählt wurden, hatten 
es trotz des Verbotes die Markgräfiſchen ſelber wieder eingeführt. 

Um Sulzburg gleich wieder zu nennen, ſo fand ſich unter den 
Angeſtellten der Fürſtin ein Wiedertäufer, die doch unter Strafe 
ſtanden. Lörrach kannte in ſeinen Mauern deren 4, Malterdingen 
viele; zu Ihringen wußte man nicht recht, ob ein dort wohnhafter 
Sehneider, der aber nicht Bürger der Gemeinde war, etwa auch 
zu dieſen Sektierern gehörte. 

Neben ihnen verfolgte man die Zauberer. Ein ſolcher lebte 
zu Mappach; in Schopfheim ſtanden viele im Verdacht, es zu ſein; 
desgleichen ein Hirte zu Teningen; man ſagte ihm Zauberer oder 
Wahrſager. Die Hebamme in Langendenzlingen brauchte Zauberei. 
An etwa 6 Orten traf man Leute, die mit Segen umgingen und 
teilweiſe großen Zulauf hatten. Im Geruche des Aberglaubens 
ſtand Weil, wo „Gänge beim Geſundwerden gemacht“ wurden. 
Der Vorwurf der Teufelsbeſchwörung konnte nie erhoben werden. 

Selten nur redete man von öffentlichen Laſtersperſonen, von 
einer Frau zu Efringen, von den — Paſtoren zu Ihringen und 
Sulzburg —, einem Küfer zu Langendenzlingen, einem Weib zu 
Sexau, einer Ehefrau zu Malterdingen, die ihren „unkeuſchen“ 
Verkehr mit einem Manne fortſetzte gegen das Verbot des Ehe— 
gerichts, vor dem ſie behauptete, bezüglich ihrer zweiten Ehe bona 
fide geweſen zu ſein, da ſie ihren erften, in den Krieg gezogenen 
Gemahl tot glaubte, was ihr das Gericht aber als irrig erwies. 
Das Kreuz des Pfarrers zu Britzingen endlich war ein Wirt, bei 
dem ſolches Pack von auswärts Unterkunft fand. Dieſelbe Klage erhob 
der Paſtor in Weil. Unſittlichkeit bildete an mehreren Stationen, 
beſonders in Badenweiler, einen Klagepunkt. Als Spieler wurden 
nur die Bewohner von Mengen charakteriſiert. 

In allen Gemeinden aber graſſierten als förmliche Volkslaſter 
Fluchen und „Saufen“; es gewährte ſchon Troſt, wenn es hierin 
zu Tegernau „nicht hoch“ ging. 

Nicht befremdlich iſt es gerade für den Kenner, daß einige Ge⸗ 
meindevorſtände die Zuſtände bei ihren Mitbürgern nicht ſo ſchlimm 
fanden wie der Pfarrherr; z. B. in Maulburg zeigte der Pfarrer 
„viele Segensleute“ an, während die weltlichen Herren von keinen 
wußten. Nur ein paarmal wurde bezeugt, daß Gottläſtern und 
Unmäßigkeit beſtraft worden ſeien; dasſelbe gilt von den öffentlichen 
Laftersperſonen. 

Dagegen lobten es die Prädikanten, daß in der Hälfte der 
Gemeinden nichts Ungeziemendes während der Predigt vorkam. Nicht 
ſo war es in Ihringen, Kirchen, Langendenzlingen, Maulburg,
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Opfingen, Schopfheim, Sexau und Weil, wo man zechte, auch Kon⸗ 
trakte abſchloß, ſpielte und „andere Laſter“ verübte; zu Tannenkirch 
bot man unter der Predigt Schuhe feil; am ſchlimmſten trieben 
es Auggener, die unter der Predigt und Katecheſe die „Trommel 
ſchlugen“; außerdem „ſtreckte einmal einer, unter der Kirchtüre ſtehend, 
gegen den Prediger die Zunge aus“. Die Mundinger hielten, 
während ihr Pfarrer predigte, Gemeinde. 

Auch bei Beantwortung der Frage, wie zahlreich die Leute 

zum Gottesdienſt ſich einfanden, zeigen ſich Lücken. 

Einmal wurde Fleiß gerühmt bezüglich des Beſuches der religiöſen 
Veranſtaltungen überhaupt; drei Male geſagt, ſie ſeien dürftig be— 
ſucht; in Schallbach hielten die Eltern ihre Kinder oſtentativ fern. 

Über zwanzigmal wurde der große Zulauf zur Katecheſe 
gerühmt; doch waren es auch an einem Dutzend Orten nur wenige 
Teilnehmer; in Britzingen und Laufen-Gallenweiler „gingen wohl 
alte Leute dazu, aber keine Kinder“; in Tegernau, Maulburg und 
Weil, vielleicht auch in Lörrach war der Katechet allein; von 
Schopfheim, dem Sitz des Spezials, ertönte die Klage: „Die jungen 
Leute gehen gar nicht in den Katechismus, treiben vielmehr während 
deſſen Zechen, Spiel, gehen ſpazieren und benehmen ſich unzüchtig.“ 

Das Nachtmahl empſingen an recht wenigen Orten (an dreien 
laut Bericht), ſo häufig auch eingeladen wurde, viele; in Emmen— 
dingen „ging niemand dazu“; in Langendenzlingen kam man ſelten; 
die Fiſchinger wollten dem Paſtor „den Kelch nicht geben, ſo daß 
er auf einem Viatikum ( Abendmahlsgefäß bei Verſehgängen) das 
Brot reichen mußte.“ Dieſelben Fiſchinger wollten auch nicht beichten 
gehen. Die Maulburger waren bis jetzt nicht zur Einzelbeicht zu 
bewegen geweſen, wie ſie auch nur an Oſtern zum Nachtmahl ſich 
herbeiließen. Zu Lörrach meinte man: Wir beichten nicht, denn in 
Baſel tut man es auch nicht. Auch ſonſt beichteten wenige. 

Eine letzte Allgemeinfrage forſchte nach der Armenpflege. 

Etwa die Hälfte aller Gemeinden hatte keine Armen, zwei wenige 
und bloß ſechs viele. Müllheim beſaß eine „Armutsordnung“, 
Bahlingen, Emmendingen, Langendenzlingen und Sulzburg eine 
Almoſenſtiftung, während vier Orte den Mangel einer ſolchen be— 
dauerten; Malterdingen gab an, ſie hätten „ein geiſtliches Almoſen, 
das von dem geiſtlichen Verwalter eingezogen wurde“; in Schopf⸗ 
heim verſorgte das „Spital“ die armen Leute; dreimal wurde um 
eine diesbezügliche Stiftung oder Ordnung nachgeſucht. 

Entſcheidend für die Haltung der Gemeinden war beſonders 

die Führung der Beamten. Darum war die Inquiſition über 
ſie eine recht genaue.
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Pfarrer und Vögte beurteilten ihre zehn Lehrer, wie folgt: Zu 
Bahlingen erntete der Lehrer Lob für ſeine Lehren und ſeine Füh⸗ 
rung; die 20 Gulden Gehalt, von denen ihm der geiſtliche Ver⸗ 
walter 12 vorenthielt, wurden ihm ungeſchmälert zugewieſen; er 
war zugleich Mesner. Der Britzinger verſah ſein Amt auch wohl, 
ſang die Litanei, hatte jedoch den Mesnerdienſt nicht, weshalb es 
wohl auch kärglich mit ſeinem Einkommen beſtellt war. Die Schule 
in Eichſtetten befriedigte. Dasſelbe Urteil gab Emmendingen ab; 
auch hier amtete ein beſonderer Sakriſtan. Hingegen die Schul— 
vorſtände zu Ihringen und Langendenzlingen mußten abgeſetzt werden; 
der erſte war einfach untauglich; über den letzten meldete der Pfarrer, 
daß es zurzeit beſſer gehe als früher, während der Vogt ſeine 
„ſeichte Lehre“ bemängelte und ihn einen „getrungken wein beltzs“ 
nannte; als Mesner mochte er da bisweilen keine ſehr würdige 
Figur abgegeben haben. In die Nähe dieſer beiden war der Lehrer 
in Lörrach einzureihen; wegen welcher Eigenſchaft er „von ſeiner 
Frau geſchlagen werden mußte“, wurde zwar nicht notiert; doch 
genug, daß es geſchah; er konnte ferner in der Kirche nicht ſingen 
und die Litanei nicht halten; aber ſeine Lehre war korrekt; Mesner 
war er nicht. Sein Amtskollege in der Nachbarſtadt Schopfheim 
hatte größeres Anſehen, ſowohl wegen der Leiſtungen ſeiner Schüler, 
als auch wegen eines ehrbaren Wandels. In Kandern hatte man 
dem früheren Nichtsnutz den Laufpaß gegeben und für ihn einen 
„gelehrten, jungen Geſellen aus Weſtfalen“ angeſtellt, der nun wohl 
gefiel; er hielt ſogar die Katechismusſtunden und fand großen Zulauf. 

Bezüglich der Vögte und Gerichtsperſonen wollte man wiſſen, 
wie ſie die Kirche beſuchten, ob ſie von Laſtern befleckt wären, und 
ob ſie ihre Kinder in die Chriſtenlehre ſchickten. Vorausgeſchickt muß 
wieder werden, daß jenes Wiſſenwollen nicht allemal befriedigt wurde, 
vorausgeſetzt, daß die Protokolle pünktlich geführt worden ſind. Denn 
faſt nie ſteht etwas wegen ihrer Kinder da, und Laſterhaftigkeit 
wurde nur einmal von Gerichtsperſonen vermutet. Es mag hier 
kluge Zurückhaltung der Viſitatoren obgewaltet haben. Von etwa zwei 
Dritteln der Ortsobern hingegen durfte hervorgehoben werden, daß ſie 
fleißig am Sonntag in der Kirche erſchienen; an Werktagen kam 
immerhin an einem Dutzend Orten der Vogt doch dann und wann 
zur Predigt. Drei-, viermal wurde für Sonntag Unfleiß gebucht! 

Um ein vollendetes Bild des Klerus zu erhalten, darf 

man nicht bloß die Berichte leſen, welche Vögte, Gerichtsperſonen 

und Lehrer erſtatteten, ſondern muß auch in den Abſchieden der 

Viſitatoren Umſchau halten. Weitaus die meiſten Seelſorger wurden 

gelobt. Zirka fünfzigmal wurden an ihrer Lehre Mängel nicht 

gefunden, ſehr oft ihr und ihrer Familien Wandeln und Handeln 
als unärgerlich und ehrbar geprieſen.
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Schatten zeigten ſich natürlich auch. Wir geben dieſelben ſo 

wieder, wie ſie nacheinander von den Viſitatoren erkannt worden 

ſind, ohne daß wir aber ſchon Geſagtes über Taufritus und Ohren— 

beicht wiederholen, ſtereotype Ermahnungen als Tadel auffaſſen 

oder auch jeden Staub aufſtöbern wollen. 

Der unbrauchbare, in der letzten Viſitation abgeſetzte Pfarrer 
von Grenzach konnte auch heuer noch nicht trotz ſeines Anſuchens 
neu angeſtellt werden, weil ſein Leben doch zu viel Anſtoß gab; 
die Familie mochte im Lande ſich weiter aufhalten. In Weil zeigte 
der Prädikant das eine Mal zu wenig Mut, ein anderes Mal wieder 
zu viel Temperament in ſeiner widerſpenſtigen Gemeinde. Von der 
Brombacher Kanzel hörte man bisweilen ſchwache Leiſtungen; darum 
wurde mehr Fleiß von dem Pfarrer erwartet; ferner ſollte er jede 
Predigt, bevor er ſie halten mußte, dem eine halbe Stunde ent— 
fernt wohnenden Superintendenten zur Durchſicht vorlegen. Auch dem 
Herrn von Wittlingen⸗Wollbach wurde das Studieren eingeſchärft: 
die Mahnung, er ſolle eingezogen leben, läßt einen beſtimmten Grund 
der Ungründlichkeit vermuten. Dem ſteinalten Pfarrer von Egringen 
fiel die neue Ordnung und Dogmatik etwas ſchwer. Sein ſangui— 
niſcher Amtsbruder in Kandern kam gern zu ſpät, auch einmal gar 
nicht, wenn es zuſammenläutete. In Obereggenen hatte man offiziell 
nicht zu klagen; hinterher aber meinten die Befragten doch, es 
wäre beſſer, wenn der Paſtor ſeine Predigten nicht aus einem Buche 
herableſen und beim Schimpfen etwas gütiger ſein würde. Den 
Sitzenkirchern predigte ihr ſonſt lieber Herr zu lang und getraute 
ſich auch nicht, „auswendig“ zu reden; ſie hätten ſo weit zu gehen, 
deshalb äußerten ſie das erſtere. Dem Filial Wintersweiler ſollte 
mehr Aufmerkſamkeit von Mappach aus geſchenkt werden. Der 
eine Diakon in Schopfheim beſſerte ſich in ſeiner Lehre, wie ſein 
Prinzipal verſicherte. In Tegernau⸗Neuenweg unterließ der vom 
Katholizismus herübergekommene Pfarrer die Wochenpredigt, ob— 
ſchon der Poſten ſo gefährdet war. Ebenſo ſtand es in Haſel⸗ 
Gersbach. Der Herr Superintendent in Müllheim war zu ſtreng 
in Einziehung des Kleinzehnten; mußte er auf Dienſtreiſen, ſo ſollte 
daheim der Diakon die Predigten halten. Zu Mengen ſtörte die 
„etwas zänkiſche“ Frau Pfarrer das friedliche Einvernehmen; ſie 
war ſcheint's mit Familienkreuz beladen; ihr erſter Mann war tot, 
und ein Sohn aus jener Ehe lief einem Mädchen nach, das zum 
Heiraten noch zu jung war, ſo daß die Obrigkeit Aufgabe der Lieb— 
ſchaft forderte. Der Nachbar in Tiengen machte Schulden, aber 
zahlte ſie nicht gern. Die Gallenweilerner klagten über Unpünktlich⸗ 
keit; desgleichen die Sexauer. Letztere konnten auch mit der ſäch⸗ 
ſiſchen Sprache ihres Prädikanten nur ſchwer zurechtkommen; wenn 
er bisweilen hitzig wurde, ließ ſich genanntes Übel ja verſchmerzen.
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In Langendenzlingen tobte der Kampf; die Leute des Gemeinde⸗ 
vorſtandes wollten es ſich nicht bieten laſſen, daß der Prediger ſie 
im Gotteshauſe mit den Vorwürfen anfuhr: „Du Vogt, ihr Richter 
und die ganze Gemeinde, ihr ſeid treulos und meineidig; ihr habt 
die fürſtliche Ordnung zu halten wohl gelobt, haltet dieſelbe aber 
nicht.“ „Teufelhaftigweiſe“, ſagten ſie, hätte er ſie gefſtraft. Er 
gab zu, daß er von „ſiegelbrüchigen“ Leuten geredet habe; er hätte 
damit nur jene treffen wollen, welche der markgräflichen Ordnung 
zuwiderhandelten; die Kinderlehre unterließ er nur bisweilen, wann 
er vom Predigen in Hochberg heimkam; daneben mußte er den 
Tadel annehmen, daß er zu koſtſpielig haushalte und ein langſamer 
Zahler ſei. In Mundingen amtete ein Prädikant, der nur Schützen⸗ 
ſchul⸗Bildung beſaß, infolgedeſſen gar ſchlecht predigte und nun durch 
angeſtrengtes Studium ſich emporarbeiten ſollte; er mußte ſich einem 
nochmaligen Examen unterwerfen. Der Bahlinger Pfarrer mußte 
wegen Untauglichkeit im Dienſte und ärgerniserregenden Lebens— 
wandels bis Kreuzerhöhung ſeine Stelle räumen; der Vogt fand ihn 
nicht ſo ſchlimm; er tadelte nur, daß der Pfarrer ſeine Predigten 
las und dem Volke nicht anmutig erſchien, ferner daß er ziemlich 
gern bei Eſſen und Trinken und auf Reiſen war; ſonſt wäre ſein 
Wandel aber ehrbar; — er wurde erſetzt. Ihm folgte der Kollege 
von Ottoſchwanden nach, ebenfalls wegen Untauglichkeit im Lehr⸗ 
amt; weil er aber ein unbeſcholtener Charakter war, übertrug man 
ihm die Lehrerſtelle in Langendenzlingen ſamt dem Mesneramte; die 
Gefälle dieſes Amtes und der Lehrergehalt mit 20 Gulden, 8 Malter 
Korn und 1 Fuder Wein galten indes nur gnadenweiſe ſeiner Perſon. 

Eine intereſſante Bemerkung enthält der hier in den Akten 
niedergelegte Abſchied für den Pfarrer zu Teningen. Nachdem er 
an die Wochenpredigt, die Litanei und Ohrenbeicht erinnert war, 
legte man ihm nahe, er ſolle dem und „allem, was ſein ſchriftlicher 
Abſchied enthält“, nachkommen. Alſo enthalten unſere Protokolle 
nicht alles, wozu gemahnt wurde. Es möchte indes ſcheinen, als 
ob das Fehlende die an die Interrogatorien ſich anlehnenden ſtereo⸗ 
typen Monitionen waren. Hier müßte es übrigens ſtatt Wochen⸗ 
predigt, die gehalten worden war, Kinderlehre heißen. 

Der Paſtor von Nimburg bat um Urlaub, weil „er in dieſer 
Länderart nicht ſein möge“, „dieweil es ſeiner Gelegenheit zuwider“ 
wäre, mag er nun mit Land oder Leuten ſich nicht habe befreunden 
können; er ging auf Michaeli fort. Weitere Perſonalien von ihm 
fehlen; es wurde ihm nur nachgerühmt, daß er, „wiewohl noch ledigen 
Standes, züchtig, ſtill und eingezogen“ war. Die Gundelfinger hatten 
eines ſchönen Morgens keinen Pfarrer mehr; „er war mit ſeinem 
Buben unter Hinterlaſſung vieler unbezahlter Schulden in den Krieg 
entlaufen“. Der Pfarrer Dr. med. in Eichſtetten bekam die Weiſung, 
auf der Kanzel, ſelbſt wenn er auf die Ausländiſchen zu ſprechen 
käme, „etwas beſcheidener“, nicht ſo zornig zu ſein.
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In einem moraliſchen Sumpf ſteckten die Paſtoren von Ihringen 
und Sulzburg 1558. Der Pfarrer in Ihringen gab ſeiner eigenen 
Frau im eigenen Hauſe bewußt vielmal Anlaß zum Ehebruch mit 

dem ins Dorf gezogenen wiedertäuferiſchen Schneider; natürlich konnte 
man ihn hier nicht mehr belaſſen; „doch gab man ihm die Ver⸗ 
tröſtung, daß er in die untere Herrſchaft transferiert werden ſoll“! 
Dann der Skandal in der Reſidenz Sulzburg! Träge im Dienſt, 
ungehorſam gegen die Synode, höhnend über alle amtsbrüderlichen 
Weiſungen und Korrektionen, ging der Pfarrer ſchlimmſte Wege. 
Der verehelichte Mann ſtand im Verdacht wegen ſeiner Magd; 
da gab er ſie einem Schloſſer zur Frau. Aber die alte Leidenſchaft 
verleitete ihn, ſein Weib auf Reiſen zu ſchicken und die Magd wieder 
zu beſtellen; um die darüber ſich entſetzenden Leute zu beſchwichtigen, 
bedienten ſich die beiden einer Lüge, die aber ſofort unwiderleglich 
als ſolche gebrandmarkt wurde. In der Not hieß der Ehebrecher 
die Magd, heim nach Bayern zu ziehen. Doch ſie kam bald wieder. 
Aber auch die Frau Paſtor kam und erfuhr die unſaubere Geſchichte. 
Erſt ſchwieg ſie; als aber eines Tages der Pfarrer in öffentlicher 
Wirtſchaft in ihrer Anweſenheit der zufällig eintretenden Schloſſers— 
frau aus ſeiner Flaſche Wein anbot, da fuhr ihr Zorn gegen den 
Pfarrer und ſeine Freundin los, und ſie meinte: „Wenn er dieſer 
zu trinken geben wolle, möge er ein eigenes Maß Wein kaufen.“ 
Als die Frau Paſtor — eine frühere Dirne — nun die Schloſſerin 
angriff, „da verſetzte ihr der Pfarrer eine Maultaſche, hurte ſie 
und goß böſe Reden gegen ſie aus“. Dazu kommt die Erklärung 
des Sulzburger Schultheißen und der Gerichtsperſonen, daß „ſie 
keine anderen Laſtersperſonen haben, dann daß der Pfarrer mit 
einer Köchin in öffentlicher Hurerei unehelich lebe“. — 

Die Kirchendiener benutzten die Viſitation ſtatutengemäß auch 

zur Vorbringung von Beſchwerden bezüglich des Gehaltes und 

der kirchlichen Gebäude. Im einzelnen kam Nachſtehendes 
zur Sprache. 

Gehalt betreffend. In Grenzach ward der Kollator erſucht, 
dem Pfarrverwalter die Gefälle zukommen zu laſſen, die er dem ab— 
geſetzten Pfarrer vorenthalten hatte. — Ebenſo ſollte der biſchöf— 
liche Burgvogt von Baſel dem Verwalter von Binzen den Gehalt 
geben. — Für Blanſingen wünſchte man vom Abt von St. Blaſien 
Aufbeſſerung. — Der Paſtor von Sitzenkirch bat um Regelung des 
Gehaltes für Verſehung des Filials Marzell, deſſen Kaplaneipfründe 
in die Kaſſe eingezogen worden war; der geiſtliche Verwalter be— 
kam diesbezügliche Weiſung. — Mit dem Auggener Schaffner des 
Biſchofs zu Baſel ward eine Beſprechung vorgeſehen, weil er die 
Beſoldung nicht richtig lieferte. — Höheren Gehalt wünſchten die 
Herren von Maulburg und Haſel-Gersbach, den alten Kaplans⸗



Die Einführung der Reformation im Markgräflerland. 61 

gehalt der Schopfheimer Diakon. — Die Beſchwerde des Prädikanten 
zu Weil wurde abgewieſen; was ſie enthielt, ſteht nicht geſchrieben, 
vielleicht betraf ſie den unbeſoldeten Lehrer, der zweimal Erwähnung, 
aber nie Beſoldung fand. — 

Die beiden Berichte, aus denen wir hier ſchöpfen und die für 
die Diözeſe Badenweiler parallel laufen, decken fich nicht ganz. Wir 
geben immer zuerſt den hierher gehörigen Inhalt des amtmänniſchen, 
dann denjenigen des Geſamtprotokolls. 

Der Superintendent wünſchte Begleichung ſeiner Zehrungskoſten; 
er ſolle die Poſten verzeichnen und werde alles bezahlt bekommen, 
lautete der Entſcheid. — Der Wunſch des Spezials galt nur einem 
Quantum Wein als einziger Beſoldung; der des Diakons einer Be⸗ 
ſoldung und Behauſung. Der Abſchied lautete: Über den Antrag 
des Spezials werde nach Beratſchlagung Beſcheid erfolgen. Die Ge— 
meinde aber, die ſich wegen der Strenge beim Zehnteinzug beſchwert 
hatte, wurde aufgefordert, den Kleinzehnten „ohne allen Abgang 
wie vordem“ zu reichen; die liegenden Güter kamen in Abgang; 
die Vögte ſollten über die Güter eine Rechnung aufſtellen. 

In Badenweiler, wo etliche Pfarrgefälle nicht mehr eingingen, 
ſollten ſie durch den geiſtlichen Verwalter erneuert werden. — Der 
hieſige Pfarrer begehrte, daß die kleinen Gefälle in die Kaſſe ein⸗ 
gezogen würden und ihm ein fixer Gehalt verordnet werden möchte. 

Dem Pfarrer von Opfingen wäre ein „Beſtändiges“ auch lieber 
geweſen als der Halbteil an den alten, in früherer Weiſe fortgegebenen 
Gefällen. Man wollte den Kollator, den Abt von Schuttern, auch um 
Erhöhung des Mesnergehalts erſuchen. Wegen Haslachs ſollte mit 
dem Allerheiligenkloſter zu Freiburg in betreff einer Kompetenz unter⸗ 
handelt werden. — (Dasſelbe, vom Mesner abgeſehen. Von ihm 
ſteht nur hier: Die Gemeinde nahm ihm ein Stück Reben.) 

Bezüglich Wolfenweilers hatte der Kollator, Abt von St. Georgen, 
ſich erbötig gezeigt, den Prädikanten zu beſolden, aber die vorder⸗ 
öſterreichiſche Regierung genehmigte es nicht; Baden antwortete mit 
Arreſtierung der Zehnten und Gefälle und bezahlte den Pfarrer aus 
der allgemeinen Kirchenkaſſe, welche durch die Arreſtationen ſchadlos 
gehalten wurde; letztere waren fortzuſetzen, bis die andere Seite eine 
Kompetenz beſtimmte. — Der Gegenbericht weiß von dieſen Sachen 
nichts. Ebenſo ſchweigt er von Britzinger Beſchwerden, während 
der Amtmann etwas notierte, nämlich: 

Der Meiſter des Johanniterordens zu Heitersheim wurde darum 
angegangen, dem Prädikanten zu Britzingen eine Addition etlicher 
Früchte gutzuſchreiben, damit dieſer „den armen Leuten deſto beſſer 
Almoſen geben könnte“. 

In Buggingen bedarf der Paſtor durchaus noch der Schul⸗ 
beſoldung, ſonſt könnte er ſich nicht erhalten. — Die Leute mußten 
hier ermahnt werden, ihrem Seelſorger den kleinen Zehnten recht 
zu reichen.
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An den Abt von St. Peter trat man Betberg betreffend mit 
dem Geſuche heran, entweder die alten Zehntgefälle zu Buggingen 
(wohl Schreibfehler) auch jetzt zu erlegen, obgleich ſtatt der früheren 
drei Geiſtlichen nurmehr ein Paſtor hier war, oder eine beſtimmte 
Summe für ſeine Einziehung der zwei Kaplaneipfründen auszu⸗ 
bezahlen; alles was der Kollator zuſammenbrächte, ſollte einer 
Schule zu Betberg zugutekommen. — Die Untertanen ſollten den 
Zehnten ihrem Pfarrer voll und richtig geben; ſo bat der Prädikant; 
allein im Abſchied wurde dieſe Beſchwerde unbegründet genannt. 

Im Hochbergiſchen zu Langendenzlingen bat der Pfarrer mit 
der noblen Haushaltung, ihm für ſein beim Kirchenpfleger erhobenes 
Darlehen von 38 Gulden Stundung zu gewähren, ferner ihm auch 
etwas zu verabreichen für ſeine Predigten auf Hochberg während 
des letzten Jahres. Nur das letzte wurde bejaht. — Der Herr 
in Mundingen verklagte den Schutteriſchen Schaffner wegen Zehnten— 
einzugs auf fünf Höfen; die Regierung ordnete Arreſtierung an. — 
In Emmendingen beſtritt man mit den Kaplaneigeldern die Schul— 
koſten. — Früher erhielt der Pfarrer von Ottoſchwanden für Ver— 
ſehung des Fleckens Mußbach vom Abte des Kloſters Tennenbach 
20 Gulden; allein für den gegenwärtigen Herrn ſtanden ſie noch 
aus, weil der Abt ſie überhaupt nicht mehr entrichten wollte; die 
Regierung vertrat die Rechte ihres Beamten. — Der Prädikant von 
Malterdingen bat um Verhandlung mit dem Kollator (dem Deutſch— 
ordens⸗Hochmeiſter zu Freiburg), damit derſelbe ihm das corpus 
und die Addition (den Gehalt ſamt Aufbeſſerung) richtig verabfolgen 
ließe. Außerdem möchten ihm doch die zehn Gulden geſchenkt werden, 
die er bei ſeinem Aufzug in die Pfarrei von dem Heiligenfonds ge— 
liehen hatte, und zwar weil er von dem Kollator der Beſoldung 
halb anfänglich viel „umgetrieben“ worden ſei und wenig empfangen 
habe; man verſprach Beratſchlagung. — Der Schaffner zu Nimburg 
hatte dem Teninger Prädikanten außer der Kompetenz zwei Saum 
Wein für ſechswöchentliche Verſehung des Kloſters gegeben; außer⸗ 
dem entlehnte der Prädikant fünf Gulden aus der Kirchenkaſſe; als 
er um Nachlaß bat, bewilligte man den Wein. — In Königſchaff— 
hauſen glaubte der Paſtor, die zwei Gulden, welche dem Meßpfaffen 
für Perſolvierung etlicher Meſſen jährlich gegeben worden waren, 
auch für ſich begehren zu dürfen; daneben beklagte er ſich, daß er 
ſeine Beſoldung im weit entlegenen Sulzburg holen müßte; er wurde 
mit Beratſchlagung vertröſtet. — Unbeantwortet iſt in den Akten die 
Notiz, daß es zu Eichſtetten Gefälle gab, „die dem Kapitel gehören 
und von dem ausländiſchen Kapitelspfaffen eingezogen werden.“ 

Kirchliche Gebäude betreffend. 

Rötteln war ohne eigene Pfarrwohnung, der Diakon beſaß 
nur eine Stube; beiden ſollte der geiſtliche Verwalter das Gewünſchte 
bauen, zumal eine Stube des Diakons als Schulzimmer diente. —
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In Blanſingen war ſowohl das Pfarrhaus wie die Kirche ſehr bau— 
fällig: der Paſtor erklärte, daß zur Zeit eines Ungewitters niemand 
auf der Kanzel bleiben könnte. Im Filial Kems war der Chor 
der Kirche ebenfalls baufällig; ihn hatte der Abt von St. Blaſien 
und die übrige Kirche der Heiligenfonds zu bauen; alles ſollte in 
Angriff genommen werden. — Der eine Schopfheimer Diakon bat, 
ſeine Behauſung doch inſtand zu ſetzen, was geſchah. — Weitenau 
ſah ſeinen Seelſorger nur Sonntags; er wohnte noch in Baſel, weil 
er kein Pfarrhaus hatte, worüber nun Verhandlungen mit dem Abt 
von St. Blaſien anhoben. — Derſelbe Kollator ward gebeten, das 
Dach der Efringer Pfarrſcheune neu decken zu laſſen; hernach wäre 
die Kirche zu vergrößern, die Heiligengefälle ermöglichten es ja. 

(Für Badenweiler gelte wieder obige Ordnung.) Dem Diakon 
zu Müllheim mußte laut Abſchied ein Studierſtüblein billigſt ge— 
baut werden; außerdem verlegte man die Schule aus dem Diakonats— 
hauſe in das ſo günſtig gelegene Pfründehaus; beides beſorgte der 
geiſtliche Verwalter. — Der Diakon bat um eine Behauſung. Nur 
das Generalprotokoll meldet, daß der Pfarrer von Badenweiler um 
Reparierung der Pfarrſcheuer einkam. 

In Mengen war die Wohnung baufällig. Weil aber der 
Kollatur hier gar nichts zugefallen war und auch die Pfarrei keine 
Nutzung hatte, ſo war zu vermuten, daß der Herr von Bodmann die 
Kollatur dem Markgrafen übergeben würde. Daher wollte der Fürſt 
ihm die Wahl laſſen, entweder die Behauſung zu bauen oder die Kol— 
latur abzutreten. — Der Pfarrer beſchwerte ſich, daß ſein Haus keine 
Kemenate hatte und etliche Wände und Mauern verderbt waren. 

Die Pfarrbehauſung zu Tiengen war erſt anzufangen. Der 
Amtmann ſollte den Kollator daran erinnern. Falls im Hochſtift 
Baſel keine Neigung dazu vorhanden wäre, würde man kurzerhand 
die Gefälle desſelben hier mit Arreſt belegen und die Baukoſten 
damit decken. — Der Prädikant brauchte einen Schopf, um die 
Früchte vor Regenwetter zu ſchützen. 

Zu Laufen war eine Wohnung angefangen worden, aber ſie 
blieb unvollendet; der Abt zu St. Trudpert möchte den Bau fertig 
ſtellen laſſen. — (Genau ſo.) 

Am Pfarrhaus in Buggingen taten Reparaturen not. Weil 
aber der Kollator, der Dompropſt zu Konſtanz, weder vom Zehnten, 
noch den Pfarrgefällen etwas hinwegnahm, ſo konnte man ihn nicht 
leicht zu der Reſtauration veranlaſſen. Vielleicht daß auch er lieber 
auf das Kollaturrecht verzichten würde. — Der Kollator ſollte um 
Erbauung des kleinen Stübchens und Kellers gebeten werden. 

In Betberg harrte das Pfarrhaus nur des völligen Ausbaues. — 
Der Paſtor wünſchte, daß mit dem Kollator „wegen notwendiger 
Baulichkeit“ am Pfarrhauſe verhandelt würde. 

Zu Malterdingen wartete der Pfarrer noch auf die Erbauung 
einer eigenen Wohnung. — Ebenſo zu Teningen. — Der Prädikant
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zu Nimburg hatte bisher im Kloſter gewohnt; das ging nicht mehr 
an. Weil es indes zu Nimburg kein für einen verheirateten Paſtor 
geeignetes Haus gab, wurde dem Schaffner befohlen, in der Nähe 
der Kirche ein ſolches zu kaufen, damit eine Pfarrersfamilie nicht 
im Kloſter ſein müßte. — In Königſchaffhauſen wiederholte ſich 
ſchon Dageweſenes aufs neue. Der Kollator empfing hier weder 
vom Zehnten, noch den Gefällen etwas. Unter dieſen Umſtänden 
blieb nichts anderes übrig, als das baufällige Haus aus der Kaſſe 

zu bezahlen. 

Über die vierte Amtsperſon, den geiſtlichen Verwalter, 

wurden nur im ſüdlichen Oberland Erkundigungen erhoben; ſie 
hatten auch einige unſchöne Reſultate. 

Neben Rötteln liegt Haagen. Der hieſige Vogt erzählte nun, 
daß der Verwalter bei der Inventaraufnahme in der Kapelle nur 
einen Kelch gefunden hätte; dieſen hätte er mitgenommen ins Wirts⸗ 
haus, mit Wein füllen laſſen und herumgereicht; ein Mann ſcheute 
ſich, ſolches mitzumachen. Die Zehrkoſten in der Höhe von 32 Schilling 
wären auf die Kirchenpflege überwieſen, aber noch nicht bezahlt 
worden; es wäre auch zu viel, da ſich das jährliche Einkommen 
der Kapelle nur auf drei Pfund beliefe. — In der Kirche zu 
Hauingen begehrte der Verwalter Geld; da aber keines da war, 
erhielt er nichts. Die Kirchenornate inventierte er, ſchloß ſie ein, 
ließ aber alle da. Zu ſeinem Geſchäfte brachte er noch drei Per— 
ſonen mit, die verzehrten miteinander dreieinhalb Pfund, die vom 
Kirchenpfleger verlangt und bezahlt wurden. — Beim Stadtpfarrer in 
Lörrach erfuhr man, daß der Beamte nach der Inventierung zwar 
kein Geld, aber drei neue Handſchellen, ein Meſſingbecken und einen 
meſſingenen Leuchter mit drei Röhren fortnahm. Der Vogt er— 
gänzte, daß die Ornate eingeſchloſſen und die Schlüſſel ihm über— 
geben wurden. Der Kirchenpfleger bezahlte die Zehrrechnung von 
fünf Pfund, nachdem die Beſchreibung in einem halben Tag fertig 
geweſen war. — Auf der Inventierungsſtation Brombach „lag der 
Verwalter mit drei Perſonen zwei Tage und ließ ſich vom Kirchen— 
pfleger das Zehrgeld geben.“ Er nahm auch hier kein Geld ein, ließ 
aber etliche Ornate unbeſchrieben und meinte, ſie wären „gut über 
eine Bettlade“. — In Schopfheim ging es erſt recht hoch her. Der 
Verwalter hielt große Gelage und noch größere Reden, welche Ge— 
walt er über die Pfarrer hätte; er dürfte die Kaplaneigüter an ſich 
nehmen, dem Superintendenten das Fiſchgewäſſer abverlangen, dem 
langen Geſinge ein Ende machen, kurz, er wäre „ein Oberſter über 
alle geiſtlichen Sachen und Kirchendiener“. Der Landvogt rief ihn 
in die Schranken. Die Ornate hatte er beſchrieben, aber kein Geld 
erhoben. — Dieſes tat er dann in Maulburg, ohne jedoch eine 
Urkunde darüber auszufertigen. Er ſagte einfach, er müßte zur Be— 
zahlung der Studien zu Baſel 2000 Mk. haben. Als er auch die
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Kelche wegnehmen wollte, wurde er daran gehindert; die Schlüſſel 
wurden nach Beſchreibung der Ornate beiſeite gebracht; die Rech— 
nung der beiden Inventoren betrug 36 Mk. Im Nachbarort 
Doſſenbach nahm er 16 Mk. Geld und die Schlüſſel mit ſich, ver— 
zehrte vier Pfund und ließ ſich alles vom Kirchenpfleger bezahlen; 
er erklärte auch hier, daß er zur Bezahlung der Prädikanten zu 
Baſel viel Geld haben müßte. — Eine Beſſerung zeigte er auch in 
Haſel noch nicht. Hier nahm er die Kirchenrechnung entgegen, eignete 
ſich 29 Mk. und etliche Schilling an, kaufte aus Kirchengeld für 
den Pfarrer, Vogt, Mesner und Kirchenpfleger je einen „Schnepp— 
hahn“ und verſuchte ein Pferd (?) wegzunehmen; allein der Vogt 
konnte dies noch verhindern. Zu dreien verzehrten ſie hier drei 
Taler. Auch jetzt hielt er eine Geldempfangsbeſcheinigung für un— 
nötig. Den Bauern bemerkte er, daß der Markgraf ihm befohlen 
habe, dem Sulzer zu Baſel 1000 Gulden zu bringen. Demgemäß 
ließ ſich Karl II. wohl aus den Kirchenfonds jene Kaſſe in etwa er— 
gänzen, aus der „ſeine“ Unterſtützung der Pfarraſpiranten floß. 

Mitten in die vielen Interrogatorien hineingeſtreut ſind die 

Fragen, ob irgendwo der Katholizismus noch Leben äußere, 

ſind aber nicht ſtets beantwortet. In zweifacher Weiſe konnte dieſe 

Außerung geſchehen, indem Leute noch zum katholiſchen Gottes— 

dienſt und Sakramentenempfang über die Grenze gingen oder die 
Bilderverehrung fortſetzten. Beides kam vor, wenn auch über die 

Hälfte der Einzelprotokolle konſtatieren, daß niemand auswärts 

ginge zu beſagtem Zwecke, und vielmal bezeugt wird, daß keine 

„abgöttiſchen“ Bilder exiſtierten. Selbſt aus Müllheim berichtete 

man Ruhe; da und dort hatte man die verpönten Figuren (drei) be⸗ 

ſeitigt; ein und das andere ſeltene Mal blieb jemand vom Nacht— 
mahl daheim fern. 

Auf der Wanderung von Süd nach Nord trafen die Herren 
Räte mehrfach Bilder an: die Tüllinger beſaßen noch viele und 
machten auch Wallfahrten zu ſolchen. In Lörrach unterblieben 
wenigſtens dieſe Gänge, wenn es ſonſt auch wie in Tüllingen war. 
Nebenan zu Brombach ſtand ein Wallfahrtsbild zu St. German. 
Obereggenen hatte mehrere Bilder noch erhalten. In Schopfheim 
war dem Bilderſturm eine Tafel entgangen, vor welcher immer noch 
„viel Buckens beſchicht“. Ein St.⸗Johannesbild zu Maulburg ſam⸗ 
melte auch in dieſen ſchwierigen Zeiten Wallfahrer um ſich. In 
Gersbach konnte man gleichfalls in frommen Bildern nichts Sünd— 
haftes erkennen. Ebenſo erging es den Badenweilernern mit einem 
Wallfahrtsbild im Beinhäuschen; vielleicht war dies eine Pietz, vor 
der Witwen und Waiſen Troſt fanden, oder ein Armenſeelengemälde, 

Freib. Diöz.⸗Archin. N. F. XV. 5
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das zur tätigen Nächſtenliebe übers Grab hinaus aufmunterte. Jn 
Hügelheim träumte ein ſchlichtes Überbleibſel von vorgeſtern. Zu 
Sulzburg hatte man in der alten Pfarrkirche Wallfahrtsbilder im 
Frieden gelaſſen; desgleichen in einer Feldkapelle, die zu Britzingen 
gehörte. Langendenzlingen wies damals vier Kirchen auf, in denen 
allen viele „abgöttiſche und Wallfahrtsbilder“ die Beter erbauen, 
wollten. Mundingen ſchloß die Reihe. 

Strafwürdiger erſchien die andere Kategorie. 
Von den Vögten bekannten ſich nur noch drei zu der alten 

Richtung. Es waren dies die von Obereggenen, Laufen und Ihringen. 
Wie beim erſten Viſitator (1557) benahm der erſte ſich auch bei 
den Räten heuer unfreundlich. Dem Superintendenten hatte er damals 
ſpöttiſch ins Geſicht geſagt, er wiſſe nicht, „ob dem Markgrafen die 
Religionsänderung zuſtehe“ wegen des Oberhoheitsprozeſſes mit 
Oſterreich. Im Gefängnis bekam er dann Friſt, dieſe juriſtiſche 
Frage zu Ende zu denken, was ihm aber offenbar nicht im national— 
badiſchen Sinne gelangn. Der Vogt von Laufen war „noch gar 
im Papfttum“ und ging ſelten in den aufgezwungenen Gottesdienſt 
des Prädikanten. Den ſaubern Herrn von Ihringen verkleinerte ſein 
Vogt in allen Zechen und nannte ihn einen „Verräter“. 

Das Volk ſekundierte alſo: Zu dem übergetretenen Deutſch— 
ordensherrn zu Weil war das Vertrauen nicht groß; der Kirchen— 
beſuch war ſchlecht, die Katecheſe mußte ganz ausfallen, die Bauern 
verſpotteten ihn: an Oſtern kam einer und verlangte das Sakrament, 
„aber nicht wie es die lutheriſchen Prädikanten geben, ſondern im 
Namen Gottes, unſerer Frau und aller Heiligen“. „Viele“ empfingen 
„im Papſttum das Nachtmahl“, die alle namentlich angezeigt wurden. 
Wer Pſalmen ſingen half, wurde ausgelacht. Dem Mesner nötigten 
die Bürger ein neues Geläute nach der Predigt ab. Im Abſchied 
verurteilte man auch Wallfahrten und Gänge zur Palmenweihe 
„oder dergleichen Gaukelwerk“. — Den Binzenern wurden die Kirch— 
weihen — gerade wie den Brombachern — und das Meſſebeſuchen 
unterſagt und denen, die „nicht zur Kirche gehen und ihre Kinder 
nicht in die Katecheſe ſchicken“, Beſtrafung ſeitens des Landvogts 
angedroht. — Für Hiltelingen hielt man eine Warnung vor Meſſe 
und Kommunion ſowie vor allerlei Weihungen für angebracht. — 
Das erſtere galt auch, verſtärkt durch das Kirchweihverbot, den Ein— 
wohnern von Wittlingen-Wollbach. — Ganz dieſelbe Rüge traf Schall— 
bach, wo außerdem noch zwei Männer, Vater und Sohn, ſich „des 
Papſttums halber“ von der Kirche daheim fernhielten und nun vor⸗ 
geladen wurden. — Der Paſtor von Fiſchingen, welchem der Speiſe⸗ 
kelch vorenthalten wurde, vermutete, daß ſeine Leute auswärts ihre 
religiöſen Bedürfniſſe befriedigten durch Meſſe, Sakramente und Sakra⸗ 
mentalien. — In dem Filial Maugenhard, von Mappach aus paſto— 
riert, waren „etliche gar päpſtiſch“. — Das Trommeln während 
der Predigt und die Verſpottung des Prädikanten zu Auggen dürfte
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doch auch der Widerſetzlichkeit gegen das Luthertum entſprungen 

ſein, ähnlich wie voriges Jahr. — Zu Schopfheim lebte wenigſtens 
die Frau Mesner, neben den Wallfahrern, noch ſo, als hätte der 
alte Glaube noch ſeine Werte und Rechte, und führte auch ent— 
ſprechende Reden; auch den Ortsvorſtehern traute man nicht recht, 
konnte aber nichts herausbringen. — Die Tegernauer gingen zur 
Meſſe nach Schönau und die Gresgener nach Zell i. W.; trotzdem 
ſteht im Abſchied nichts; er iſt recht lückenhaft! — Wie alles gab 
es in Sulzburg auch noch Katholiken, die auswärts zur Meſſe eilten 
und „papiſtiſche Götzen“ gebrauchten; es waren die Frau Junker 
Ulrich Bombaſt, die Familie Franz Bombaſt, die Lehrerswitwe und 
ſcheint's auch die Angehörigen des geiſtlichen Verwalters. — Von 
Britzingen aus gingen „viele“ nicht nur nach Heitersheim „zum 
Tanz“, ſondern auch „zu vielen ungebotenen Feiertagen“; „ſie haben 
„Corporis Christi“, das iſt Fronleichnam gefeiert, klagte der ehe— 
malige Prieſter. — Dem papiſtiſchen Vogt in Laufen wurde der 
Auftrag gegeben, eine Frau davor zu warnen, auch in Zukunft 
Kirche und Nachtmahl gänzlich zu meiden. — Eine Sexauerin ver⸗ 
lachte und verſpottete die Predigten. — Langendenzlingen machte 
ſeinem Prieſter a. D. den jetzigen Dienſt ſehr ſchwer. Denn die 
Kinder erſchienen ſpärlich, das Nachtmahl wurde ſelten empfangen, 
„viele“ Leuten hörten außerhalb der Herrſchaſt Hochberg die Meſſe, 
die Hebamme nannte „alle lutheriſchen Pfaffen Schelme und Böſe— 
wichte“; von den Bildern redeten wir ſchon; und ſchließlich legte 
man Proteſt dagegen ein, von der Kanzel herab „wegen des Papſt⸗ 
tums“ angedonnert zu werden. — In Malterdingen gab es gleich— 
falls noch viele Gläubige, die in alter Weiſe der Meſſe und den 
Wallfahrten ihre Zuneigung bewahrt hatten. 

Aus dieſer Überſicht erhellt, daß in 42 der Pfarreien noch 

katholiſches Weſen zu bekämpfen war. Wenn wir rekapitulieren 
ſollen, ſo ſanken die altgläubigen Beſtände von 77% zu 53%, 

und nun zu 42%. Um kein falſches Bild zu geben, ſei bemerkt, 

daß hier nur der Prozentſatz der Gemeinden, in denen ſich Strö— 

mungen für den römiſch⸗katholiſchen Glauben in irgend einer Form 

und in irgend einem Umfange kundgaben, ausgerechnet wurde. 

Stellen wir einen Vergleich der Oppoſitionsherde an, ſo er⸗ 

gibt ſich, daß die Gegnerſchaft zu Kandern⸗Feuerbach, Mengen, 

Müllheim und Tiengen zur Ruhe gekommen war, während ſie in 

Obereggenen, Auggen, Britzingen, Laufen und Sulzburg weiter 

beſtand. Neu erhob ſie in dieſen Bezirken von 1557 nirgends 

ihr Haupt, wenn abgeſehen werden will von den Bildniſſen zu 
Badenweiler und Hügelheim. 

5 E
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Zu denken gibt es, daß ſechs von den neun abgefallenen 

Prieſtern in ihren Pfarreien katholiſchen Widerſtand fanden. 
Wie die Viſitatoren ordnend und vertröſtend, mahnend und 

ſtrafend eingriffen, wurde an den betreffenden Stellen ſchon er— 

wähnt oder iſt ſelbſtverſtändlich. Das eine bewilligten ſie aus 
eigener Befugnis, anderes behielten ſie weiterer Beratſchlagung 

vor, ein drittes mußte höheren Ortes vorgetragen werden. Hier 

wurde zugeſtimmt, dort nein geſagt, z. B. als die Malterdinger 

die von ihnen geſtifteten, jetzt in die geiſtliche Kaſſe eingezogenen 

Kaplaneigelder zur Beſſerung der Wege und Stege verwenden 

wollten. Die markgräfliche Regierung beſchäftigte ſich mit der 

Errichtung neuer Pfarreien (Haslach, Kems, Wintersweiler), Ein— 
ſetzung und Abſetzung von geiſtlichen und weltlichen Beamten, Ge— 
haltsregulierung, Kollaturänderungen, Bau-und Schulſachen, Gottes⸗ 

dienſt⸗ und Läuteordnung, Riten und Kirchengeſang, Armenpflege, 

Katholizismus und Sekten, Aberglauben und Laſtern, mit all den 

Klagen und Beſchwerden, kurz mit all dem, was den hundert In— 

terrogatorien entſprach. Den viſitierten Perſonen wurde ſogleich das 

Wichtigſte und ſpeziell Notwendige angegeben, ihnen das Treuwort 

abgenommen (wenigſtens bei den Paſtoren findet ſich dieſe Bemer⸗ 

kung wiederholt) und dann ein abſchließender Abſchied ſchriftlich zu— 

geſtellt. Die ſofortigen Abſchiede bewegten ſich in folgenden Formen: 
Der Pfarrer ſoll wie bisher bezüglich der Lehre an der fürſt— 

lichen Ordnung feſthalten, pünktlich, genügend oft und anmutig 
predigen, die Gebete vorſchriftsmäßig ſprechen, die Katecheſe eifrig 
pflegen, die Kinder ausgewickelt taufen, jede Perſon beſonders beicht⸗ 
hören, das Nachtmahl jährlich mindeſtens viermal halten, die noch 
im Papſttum ſich Befindlichen mit Gottes Wort warnen, die Pſalmen 
ſingen, die Kranken beſuchen, Leichenpredigten halten, die abgöttiſchen 
Bilder abſchaffen und die Laſter von der Kanzel aus ſtrafen. 

Der Vogt und die Gerichtsperſonen ſollen die Kirche fleißig 
beſuchen, ihre Kinder zum Katechismusunterricht ſchicken, ſelbſt auch 
dazu gehen und überhaupt ſich muſtergültig verhalten; es ſoll niemand 
zur Herrſchaft hinaus zur Meſſe oder dem Nachtmahl, zu Weih— 
ungen oder auf Wallfahrten gehen, auch keine Kirchweihen oder un⸗ 
gebotene Feiertage mitmachen, die Laſter ſollen ſie abſchaffen, ſtrafen 
bzw. die Übertreter der Kirchenordnung anzeigen oder zum Land— 
vogt transportieren laſſen. 

Der Lehrer ſoll aufs treueſte ſeine Schule verſehen. 
Der Mesner ſoll dem Pfarrer gehorchen und nach der ihm 

eingehändigten Ordnung läuten.
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4. Die Diözeſen Rötteln, Schopfheim, Badenweiler 

und Hochberg im Jahre 1559. 

Die Allgemeinviſitationsakten von 1559 ſind äußerlich in zwei 

Teile zerlegt. Der erſte Teil enthält die Protokolle aus der Herr— 

ſchaft Rötteln, näherhin hier aus den beiden ſüdlichen Diözeſen, 

während der zweite Teil unter der Aufſchrift Herrſchaft Hochberg die 

beiden nördlichen Diözeſen umfaßt. 
Über Badenweiler liegt aufs neue noch ein Separatbericht, 

eine Relation der Kirchenräte darüber vor, was für „Mängel ſie 

gefunden, wie man dieſelben gehoben hat, und was unerörtert 

auf fernere Beratungen aufgeſchoben worden iſt“; hier fehlt wieder 

Sulzburg. 
Im ganzen wurden 59 Pfarreien mit 63 Paſtorationsgeiſt— 

lichen viſitiert. Letztes Jahr waren es drei Pfarreien und drei 

Seelſorger mehr. Aus unbekannter Urſache — vielleicht iſt es 

bloßer Textausfall in der Aktenüberlieferung — fehlen nämlich 

im Protokoll die Pfarreien Emmendingen, Grenzach, Hauingen 

und Wolfenweiler mit ihren fünf Prädikanten. Aber anderſeits 
erſcheint ein Diakon zu Kandern und eine neue Stelle, Hertingen, 

das bisher Filial zu Tannenkirch geweſen war. Kems und Winters— 

weiler haben dieſes Streben noch nicht erfüllt bekommen; Haslach 

verliert ſogar nun definitiv ſeine Selbſtändigkeit, weil es nur 
15 Bürger zählte, und wird nach Opfingen eingepfarrt; dies war 

alſo das letzte Ausklingen ihrer Klagen. Dadurch daß auch Marzell 

zum Pfarrſitz erhoben worden iſt, wogegen ſeine Mutterpfarrei 

Sitzenkirch im Bericht nirgends mehr erwähnt wird, änderte ſich 
wenigſtens an der Orts- und Perſonenzahl nichts weiter. 

Das Namensverzeichnis der Paſtoren iſt zu lückenhaft, als 

daß man da nähere Angaben machen könnte, außer daß in Binzen, 

Fiſchingen, Hertingen, Hiltelingen, Ihringen und Kandern lein 
Diakon) neue Männer ſich präſentieren. In betreff Ihringens kennen 

wir den Grund eines Erſatzes. Auffallenderweiſe durfte Sulzburg 
ſeinen Hirten nebſt Gemahlin behalten. Ebenſo erfuhren wir letztes 

Jahr die Abſetzung der Herren in Bahlingen und Ottoſchwanden 

und den Wegzug des Prädikanten in Nimburg; alle drei haben 

Nachfolger. Auch in Britzingen ging ein Wechſel vor ſich, indem 

der hieſige Pfarrer Urlaub nahm und nach Sexau angewieſen 

wurde, wo er es 32 Wochen aushielt. Bei vielen andern läßt
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ſich aus der Natur der Sache, dem Schweigen und dem Hinweis 
auf ein früheres Examen wohl vermuten, daß es die letztjährigen 

Pfarrer noch ſind. 
Neu iſt in dieſen Protokollen die Bemerkung, daß die Viſi⸗ 

tatoren dem einzelnen ein theologiſches Examen abnahmen. 

Was den Inhalt der Akten angeht, ſo hat man ſich großer 

Knappheit bei den Angaben befleißigt, ſo daß die heurigen Proto— 

kolle zweieinhalbmal kleiner im Umfang ſind als die 1558er. 

Über die Pfarrer urteilten die Gemeindevorſtände und die 

Viſitatoren zumeiſt gut, bald die einen, bald die andern beſſer. 

Das Lob reſultierte aus den Examina und der Amts-wie Lebens⸗ 

führung der Paſtoren. 
Die Herren in Mundingen und Sulzburg hatten ſich gebeſſert, 

der eine in wiſſenſchaftlicher, der andere in moraliſcher Hinſicht. Der 
Herr in Marzell bekam für ſeine Lehren nur die Note ziemlich gut. 

Natürlich zeigte ſich auch Unbefriedigendes. Der Paſtor von 
Tüllingen taufte immer noch, ohne die Kinder aus ihren Wickeln 
herauslöſen zu laſſen, hörte auch die Leute nicht einzeln Beicht: 
dies erregte um ſo mehr Verwunderung, als er ja noch in Studien 
zu Baſel begriffen war. — Beim Stlinger Abſchied heißt es, der 
Pfarrer ſoll „ordentlicher ſeiner zwei Pfarreien warten und nicht 
die ganze Woche in Baſel ſein“. — In Brombach war das Examens— 
glück wieder unhold geweſen; der Geprüfte mußte ſich nochmals auf 
eines rüſten, ſollte bis dorthin „auswendig predigen, ſtudieren und 
ordentlich leſen“; eines gab ihm Balſam, nämlich daß der Vogt und 
die Gemeinde an ſeiner Lehre „Gefallen“ hatten und es ihrem Seel⸗ 
ſorger hoch anrechneten, daß er ſo leutſelig mit ihnen verkehrte: ſie 
meinten: „Wenn man zehrt mit Bauern, müſſen ſie Sehelmen ſein, 
wann ſie ihm zuwider ſagen ſollen“; ſein Wandel war erbaulich. — 
Das Pfarrhaus zu Holzen war Zeuge einer koſtſpieligen Haus— 
haltung, vieler Gaftereien — und vieler Schulden. — Der Diakon 
in Kandern kämpfte, aber noch nicht mit vollem Erfolg, gegen ſeinen 
Dialekt. Noch ſchwierigere Kämpfe aber und noch geringere Erfolge 
waren ſeinem Chef beſchieden. Erſt vor kurzem hatte er einem Weibe 
ſein Herz geſchenkt, doch ſie war zänkiſch gegen Gemahl und jeder— 
mann und lief ihm neulich davon. — Der Paſtor von Marzell 
trank gar viel und dachte ſelten; die Synode zenſurierte ihn als 
einen Argernisgeber, die Gemeinde rügte es, daß er Kinderlehre und 
Werktagspredigten verſäumte, lieber mit den Bauern zehrte und 
zechte. — Verzeihlicher war es, daß der Hertinger Pfarrer in der 
Erntezeit, um die Leute nicht zum Widerwillen zu reizen, etliche 
Wochenpredigten unterließ. — Wie die Viſitatoren erfahren hatten, 
wurde auch der Prädikant von Obereggenen der Trunkſucht bezichtigt
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ſeitens der Synode. — Der ziemlich gelehrte Paſtor von Sexau, 
der erſt ſeit einem halben Jahr hier wirkte, zeigte dieſelbe Untugend 
der „Weinſichtigkeit“; vielleicht verreiſte er deswegen ſo viel; ob 
daher auch ſein Zerfall mit dem Burgvogt von Hochberg rührte, 
iſt nicht bekaunt: indes bewog ihn dieſe Differenz, um Transferierung 
zu bitten. — Auch ſeinem Amtsbruder in Köndringen ſchmeckte es 
wohl; außerdem ſagte man dieſem nach, daß er bisweilen mit der 
„ſchwarzen Kur“ umgegangen ſei. — Der zum Superintendenten in 
Emmendingen auserkorene Pfarrer in Eichſtetten bekam vor ſeinem 
Scheiden noch den Vorwurf einiger „Unbeſcheidenheit“ im Predigen; 
er ſollte geſagt haben, in den großen „Hoſenlatzen“ ſtecke der Teufel 
und unter den „Fürſchürzchen“ der Mädchen die Hölle. Er korrigierte 
dieſe Nachrede dahin, daß er auf der Kanzel nur die großen Hoſen 
„Teufelskleid“ genannt, aber nicht von „Latzen oder der Jungfern 
Schürzlen, auch weder von Hölle noch Teufel, ſo darunter ſtecke, 
geredet habe“. — Im Gegenſatz zu den Viſitatoren dünkte der Ge— 
meinde Nimburg, daß ſie „nicht am beſten verſehen wären“, nament— 
lich „ſollte der Pſarrer beſſer predigen“. — Dem Seelenhirten von 
Königſchaffhauſen und Leiſelheim wurde die Mahnung gegeben, mehr 
Herr zu werden über ſeine Eß- und Trinkluſt, hingegen ſeine Unter— 
gebenen etwas leiſer zum Guten aufzurufen. — Die drei Zeilen lange 
Charakteriſtik des Denzlinger Paſtors beſagte, an der Lehre, der 
Dogmatik gebräche es nicht, aber in der Moral ſtünde es bedenklich; 
er wäre „zänkiſch, machte Meuterei, tränke ſich voll und wäre ein 
haderiſcher Mann“. Dies reichte hin, um ohne Verhör ihm die 
Stelle ſofort zu nehmen. — Im Bezirk Badenweiler bemängelte 
man nur, daß der Pfarrer zu Betberg, Majer, „in ſeinen Predigten 
gar unverſtändlich ſei“; es iſt möglich, daß er ein Norddeutſcher 
war, da er ſeine erſten Studien in Wittenberg gemacht hatte; ſein 
Name läßt dies nicht nachprüfen. 

Von der Mehrzahl jener Prädikanten, die letztes Jahr bean— 
ſtandet wurden, hören wir nichts Ungünſtiges mehr. Ohnehin waren 
die Rügen bedeutend ſpärlicher geworden. 

Die Gemeindezuſtände wurden in dem Badenweilerner Se— 
paratbericht ſelber überſichtlich kurz alſo geſchildert: 

Die Leute ſind mit der eingeführten Religion zufrieden; nie⸗ 
mand geht mehr in einen päpſtlichen Gottesdienſt; nur die Chriſten⸗ 
lehre will nicht Boden gewinnen. Gegen diejenigen, welche ſich gegen 
die Kirchenordnung verfehlten, iſt zu große Nachſicht geübt worden. 
Recht ärgerlich hat ſich der Sulzburger Kammerſchreiber benommen, 
indem er ſeine Frau von einem „Meßpfaffen“ mit den Sterbe⸗ 
ſakramenten verſehen und beerdigen ließ. Wiedertäufer, Zauberer, 
Teufelsbeſchwörer und Unzüchtige ſind nirgends gefunden worden. 
Dagegen iſt das Fluchen und Unmäßigſein immer noch recht ſehr 
zu beklagen.
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Die Allgemeinprotokolle ſind dürftig und laſſen an Deutlich— 

keit zu wünſchen übrig; z. B. iſt aus der Anzeige, daß jemand 

„nicht in die Kirche ging“, nicht zu erkennen, ob Religionsgleich— 

gültigkeit oder antilutheriſche Geſinnung dazu bewog. Andere Ur— 

teile ſind oberflächlich; wie die Sexauer an ihrem wein- und 

reiſefrohen Pfarrer nichts zu bemängeln wußten, ſo fanden die 

Gemeindehäupter manchmal auch ſonſt alles in Ordnung. Es iſt 
kaum zu wagen, dieſes Mal prozentual auszurechnen, wie die 

katholiſche Strömung ſich bemerklich machte; wo es zweifellos 

oder ſehr wahrſcheinlich ſich um eine ſolche handelte, wird es 

notifiziert werden. In 20 Gemeinden wurde erklärt, daß nichts 

Strafbares anzuzeigen wäre, oder daß alles wohl ſtünde; ſieben⸗ 

mal fiel die Behauptung, daß man mit der lutheriſchen Religion 

zufrieden wäre. In Tegernau, Köndringen, Königſchaffhauſen und 

Malterdingen ſtand es bezüglich der Strafpunkte ziemlich gut. 

Die Kanderner, Lörracher, Obereggener und Teninger verſprachen, 

„ſich beſſern zu wollen“. Biſchoffingen und Laufen ſagten, es 

ſtünde bei ihnen „wie an andern Orten“. 

An tadelnswerten Einzeltatſachen iſt anzuführen: 

In Tüllingen gingen etliche Perſonen gar nie in die Kirche. — 
Wenn in Fiſchingen der Mesner im Feld war, liefen Bauern in 
die Kirche und läuteten nach ihrem Wohlgefallen. — Weil wollte 
ſich nicht fügen; bei 100 Perſonen hielten ſich daheim bei ihrem 
prieſterlichen Prädikanten vom Nachtmahl fern, liefen aber in Scharen 
auswärts zur Meſſe; außerdem kamen von Baſel viele ſchlimme 
Leute ins Dorf; die Dorfobern ſagten ſo: es „wären viele räudige 
Schafe unter ihnen“. — Was oben als allgemein in Badenweiler 
geltend dargeſtellt wurde, fand ſich auch in Kirchen, nämlich die 
Kinder kamen nicht zum Katechismusunterrichte, vielmehr die Eltern 
ſchickten ſie nicht; überhaupt war der Kirchenbeſuch gering, die Leute 
trieben „Gleißnerei“ und beſuchten die fremden Pfarreien. Dabei 
konſtatierten der Vogt und die Gerichtsperſonen, daß es bei ihnen 
„wohl“ ſtände! — Auch der Egringer Katechet hatte wenig Kate— 
chumenen. — Gerade ſo wurde in Stlingen-Haltingen geklagt. Die 
hieſigen Einwohner wollten auch nicht ſeparat beichten. Eine Weibs⸗ 
perſon hing den Wiedertäufern an. Zwei Bürger lebten in Uneinig⸗ 
keit mit dem Pfarrer; einer ging deshalb nicht zum Nachtmahl. 
Der Vogt zeigte niemand an; er entſchuldigte ſich mit „Unwiſſen— 
heit“; daß es viele ÜUbertretungen der verbotenen Punkte gab, war 
ihm wohl bekannt. — Die Eimeldinger hatten es ſo ſehr eilig damit, 
ihre Verſtorbenen zu beerdigen; ein Pfarrkind, Hans Teufel, konnte 
nicht beten; zwei andere waren „grauſame Flucher und Vollſäufer“;
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ſchließlich mußte geſagt werden, daß ſo ziemlich alles getan wurde, 
was verboten war. Dabei gefiel dem Gemeinderat die Religion 
und herrſchte, wie ſie ſagten, „guter Friede“; allerdings blieben die 
Übertreter des Geſetzes unbeſtraft. — In Wittlingen⸗Wollbach ging 
es mit der Kinderlehre „baufällig“ zu; drei Männer mit Namen 
Freiburger verdienten eine Rüge; der eine war ein Erzflucher, der 
zweite konnte nicht beten, der dritte ſaß während der Predigt im 
Wirtshaus. — Zu Maulburg kam groß und klein ſpärlich zur 
Kirche, ohne daß viele Strafen verhängt wurden. — Die Kinder 
mangelten auch in Haſel. Die Vögte beider Orte überſahen das. — 
Unangenehme Erfahrungen mußte auch der Schopfheimer Super— 
intendent vortragen: Die Werktagspredigt war nicht nur ſchlecht 
beſucht, ſondern die Beſucher wurden auch noch mit dem Spottnamen 
„Engel“ verfolgt. Die Jugend kam nicht zur Katecheſe: einigen 
Kindern war auch verboten worden, die Pſalmen ſingen zu lernen. 
Gottläſtern und unmäßig Trinken waren weit verbreitet, namentlich 
unter der ſtädtiſchen Bevölkerung. Der Vogt dagegen urteilte: Sie 
wären fromm! — Den Paſtor in Holzen verdroß es, daß neulich 
während der Sonntagspredigt ein ganzer Tiſch voll Leute „zehrte“. — 
Die Tannenkircher taten das wenigſtens erſt unter der Nachmittags— 
predigt; viele kamen aber gar nachläſſig zur Kirche, auch Kinder; 
eine Perſon fand ſich gar nie ein. — Das Fehlen in der Kinder— 
lehre ſetzte man in Kandern auf Rechnung der „fremden Sprache“ 
des Diakons. — Lörracher Bauern vergriffen ſich an Kirchengut. — 
Ein Feldberger Bürger gebärdete ſich im Rauſche wie toll. — Als 
man den Paſtor von Auggen über den Zuſtand in ſeiner Gemeinde 
befragte, ſeufzte er, daß es „übel genug“ herginge. — In Mun⸗ 
dingen vernahm man wieder das alte Lied von der nachläſſigen 
Teilnahme an der Kinderlehre wie am Gottesdienſt überhaupt. Dem 
Pfarrer machte man nicht einmal Mitteilung von Sterbefällen, 
ſondern begrub die Toten ohne ihn. Die Bewohner des Keppenbach— 
tales gingen immer noch zur Meſſe im Kloſter Tennenbach; eine 
Ehefrau kommunizierte auch noch, blieb aber daheim vom Nacht— 
mahl fern. Die Gemeindevertretung ſah auch hier die Verhältniſſe 
als wohlgeordnete an! — Die Ottoſchwandener waren ſeltene Kirch— 
gänger. — Vom Streit in Eichſtetten war ſchon die Rede. Der 
hieſige vogt und der Metzger glaubten, nicht haushalten zu können 
ohne Fluchen. Der Lehrer ſollte wegen Fahrläſſigkeit entlaſſen wer⸗ 
den. Zu Teningen fehlte es in verſchiedenen Punkten: Die Kirche 
wartete oft auf Kinder, auf Erwachſene, auch auf die Obrigkeit 
vergebens; jedoch ging man nicht auswärts; der Mesner ging 
lieber ſeinen Geſchäften als ſeinem Amte nach; auch der Vogt und 
die Gerichtsperſonen hatten Wichtigeres zu tun, als die Predigt 
anzuhören. — Der Nimburger Kirchendiener brachte die Kinder nicht 
zuſammen. — Ibringen bot einen wirren Anblick. Den Lehrer haßte 
die ganze Gemeinde, doch wußte der neue Pfarrer den Grund nicht; 
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kein Kind kam zur Schule; aber es kam auch keines in die Chriſten— 
lehre. Einige Leute drohten: Wenn der Pfarrer ihre Kinder wolle 
beten lehren, würden ſie ihm „das rote Waſſer über das Maul 
richten“. Der Mesner läutete vorſchriftswidrig. Die Gottesdienſte 
fanden vor vielen leeren Bänken ſtatt. Der Vogt bekämpfte die 
Religion direkt. — Auch die Dorfobern zu Gundelfingen ließen ſich 
nur ſpärlich in der Kirche ſehen; die Jugend ahmte das nach. — 
In Königſchaffhauſen hielten die Brautleute ſich nicht gut. Hier 
exiſtierte auch noch ein Muttergottes-Wallfahrtsbild, das abgeſchafft 
werden müßte. — Sulzburg konnte auch in dieſer Rubrik nicht fehlen: 
Schlechter Kirchgang bei Kindern und Gemeindehäuptern. Freifrau 
Ulrich Bombaſt ließ es ſich nicht verbieten, die Meſſe zu hören. Es 
ſteht nicht ganz feſt, ob ſie es war, die den Kirchengeſang verſpottete 
und einem Boten des Prädikanten einen ſehr derben Rückbeſcheid 
gab. — In Tiengen kam ein Mann nie zum Nachtmahl und konnte 
nicht beten; ein anderer ging nie in eine Kirche: eine alte Frau gab 
ſich noch mit Segen ab; unter der Predigt ſaß man bei Eſſen und 
Trinken. — Der Paſtor von Mengen vermißte die jungen Leute im 
Gottesdienſt, brachte außer zur Oſterzeit niemand zum Nachtmahl; 
heimlicher erſchien es den Bauern, vom Neunuhr-Läuten bis tief in die 
Nacht im Wirtshaus zu ſitzen. — Die Britzinger Kinderlehre mußte 
eingeſtellt werden, weil gar niemand dazu ſich einfand, und doch tat 
es ſo not, dem allgemeinen Fluchen und Saufen zu ſteuern. Der 
Vogt hielt noch ungebotene Feiertage. Ein Mann anerkannte den 
lutheriſchen Paſtor nicht als Pfarrer. — In Badenweiler hatten 
Pfarrer und Vogt wieder zweierlei Brillen. Erſterer klagte, daß in 
allen Punkten Übertretungen zu rügen wären, doch geſchähe kaum 
jemals etwas dagegen. Der Vogt bekundete, reſtloſe Ordnung herrſche 
überall. — Die Hügelheimer betonten desgleichen, daß ſie „gar 
fromm“ wären; dabei ließ der Kirchgang, beſonders zum Katechis— 
mus, viele Wünſche unerfüllt. — Dem Prädikanten in Betberg 
mißfiel es, daß „Roßbuben und andere Buben unter der Kinder— 

lehre aufs Feld“ zogen. — 

Demnach nötigten zehn Pfarreien ihre Prädikanten zum 
Kampfe gegen katholiſches Glaubensleben; neun andere, die oben 
Rügen erhielten, kennen wir als frühere Oppoſitionelle. In 

Prozenten ausgedrückt, ergäbe ſich, daß noch an 17 bzw. 32, 

ſagen wir 25 % der Pfarreien der alte Glaube mehr oder weniger 

ſich regte. Dies bedeutete im Vergleich zur letztjährigen Zahl 

(42%) etwas noch über der Hälfte. Früher konſtatierten wir 

einen Rückgang von 77 / auf 53% auf 42%; jetzt 25 %. 

Jedoch wollen obige Bemerkungen von der Lückenhaftigkeit im 
Auge behalten werden.
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Zu dieſen Klagen über religiös-ſittliche Mißſtände traten 

Beſchwerden über materielle, über Gehaltsunregelmäßigkeiten 

und bauliche Bedürfniſſe. 
Wir führen zuerſt die aus Rötteln, Schopfheim und Hoch— 

berg, nachher die aus Badenweiler in Parallele vor; die Hebung 

der Mißſtände wird ſogleich eingefügt. 

Für den Paſtor in Tüllingen war das Eigenhaus nunmehr 
beziehbar, und wegen der Kompetenz ſollte mit dem Kollator ver— 
handelt werden. — In Efringen wurde der Bau einer Scheune 
verſprochen. — Der Pfarrer zu Blanſingen-Kems hatte auf Trennung 
der beiden Orte, Kirchen- und Pfarrhausbauten und Gehaltserhöhung 
im letzten Jahre an die Adreſſe des Abtes von St. Blaſien an— 
getragen: jetzt bat er um Unterſtützung ſeiner damaligen Anträge. — 
Das Einkommen des Prädikanten zu Hiltelingen wurde als gering 
bezeichnet. — Der Kleinzehnte des nach Binzen „verpfändeten“ 
Dorfes Schallbach gehörte dem Pfarrer zu Binzen. In ſeiner Güte 
überließ letzterer Herr dieſen Kleinzehnten ſeinem Kollegen. Prin— 
zipiell durfte eine ſolche Anderung nicht als Recht feſtgelegt werden, 
doch hinderte niemand das freiwillige gute Werk. — Immerhin bat 
der Pfarrer von Schallbach um eine Zulage. Der Pfarrhaus— 
bau in Maulburg ſollte begonnen werden. — Die Haſeler gaben 
dem Mesner für das abgeänderte Läuten die frühere Beſoldung 
nicht mehr. — Dem Abt von St. Blaſien war wegen der Tegernauer 
Pfarrverrechnung zu ſchreiben. — Dem Prädikanten von Weitenau 
behagte es nicht mehr, „bei dem Mönch“ (im Kloſter) zu wohnen. 
Man fand das begreiflich und plante einen Pfarrhausbau. Außer— 
dem ſollte ſein Gehalt erhöht werden. — Der Pfarrer von Steinen 
wünſchte den Etterzehnten wieder zu erhalten, welchen ihm der Propſt 
von Bürglen im Namen des Abtes von St. Blaſien entzog. — Die 
Frage der Verſelbſtändigung Wintersweilers war noch nicht erledigt; 
doch ſtrebte man vorwärts. — Der Diakon in Kandern begehrte 
eine Addition zu ſeinem Einkommen. — In Lörrach war eine neue 
Kanzel dringend nötig. Die durch die Bauern zum Verzehren miß— 
brauchte, einem Leutprieſter eigentlich zugeordnete „Gilt“ ſollte in 
die Kirchenkaſſe eingezogen werden. Der Pfarrer bat mit Erfolg, 
man wolle in Baſel wegen unannehmbarer Forderungen vorſtellig 
werden: Erſtens verlangten die in Baſel, daß er ſelber für die Repa⸗ 
raturen an dem von ihnen erſtellten Pfarrhauſe aufkäme; zweitens 
ſtellten ihn die Herren vor die Alternative, entweder ein paar Jahre 
lang ohne eine Gehaltsſteigerung ſich für Schopfheim zu verpflichten 
oder auf Johanni abzuziehen. Außerdem wurden ihm Korn und 
Wein in verdorbenem Zuſtande geliefert. Die Bürger baten, die 
„Zeitglocke“ machen laſſen zu wollen. — Für Obereggenen wurde 
Gehaltserhöhung erbeten. — Der Auggener Pfarrer erwähnte, daß
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früher dem hieſigen Seelſorger von dem Kommentur jährlich ſieben 
Malter gegeben worden ſeien, was augenſcheinlich jetzt unterblieb. 
Daneben wurde angezeigt, daß zu Hach von dem Neuenburger 
Schaffner des Kommenturs zu Villingen im Einverſtändnis mit dem 
Vogt zu Hach die Kirchenornamente weggenommen worden ſeien. 
— Von den Höfen bekam der Prädikant von Mundingen immer 
noch nichts; darum bat er nunmehr, um eine Addition bei dem 
Schutteriſchen Abt für ihn einzukommen. Die Behauſung war auch 
baufällig, desgleichen der Chor der Kirche. Ferner wollte man dar— 
über beratſchlagen, daß der Pfarrer, wie einſt ſein Vorgänger, die 
Hälfte am Haferzehnten zu Keppenbach bekäme, um ein Pferd zu 
halten. — Auch der Tennenbacher Abt erlegte die 20 Gulden dem 
Paſtor von Ottoſchwanden für Verſehung Mußbachs noch nicht; 
durch neue Verhandlungen wollte man ſie für die Kaſſe gewinnen, 
worein ſämtliche Pfarrgefälle fließen ſollten; der geiſtliche Verwalter 
wurde dann mit der Gehaltsauszahlung beauftragt. Das baufällige 
Pfarrhaus ſollte repariert werden. — Dem unruhigen Herrn in 
Sexau ward der Reſt ſeines Einkommens in Ausgabe detretiert; 
100 Gulden betrug der Jahresgehalt; 61 Gulden 32 Kreuzer betrug 
ſein Anſpruch für 32 Wochen; allein 23 Gulden hatte er ſchon 
empfangen nebſt dem Gartenpacht. — Zu Köndringen ſchien der 
Pfarrgehalt auch zu gering. — Der Pfarrer in Teningen wünſchte 
die verpachteten zwei Matten zurück und Erſatz der Auslagen für 
einen Ofen und Fenſter im Pfarrhaus; beides fand Genehmigung. — 
In Nimburg war die Pfarrhausfrage noch ungelöſt, deshalb neue 
Verhandlung mit dem Schaffner anberaumt. — Ihringen ſchien 
geeignet, ſeinem Prädikanten im erſten Jahre ſchon den Aufenthalt 
zu verleiden. Neben den ſeelſorgerlichen Schwierigkeiten traf er noch 
den ärmlichen Gehalt von 25 Mutt Weizen, 25 Mutt Korn, 10 Mutt 
Gerſte, 28 Saum Wein und 4 Gulden für den kleinen Zehnten an; 
dazu reichten ihm die Vögte Frucht und Wein nicht einmal in land— 
läufiger Weiſe. Er erklärte kategoriſch: Damit kann ich nicht leben; 
wenn ich nicht noch 70 Gulden Geld dazu erhalte, bitte ich um Urlaub. 
Bürgernutzen bekam er auch keinen. Seine Wohnung war innen 
und am Dach zu reſtaurieren. Die Beſchwerden ſollten Berückſichti— 
gung finden. — In Königſchaffhauſen wünſchte der Paſtor dieſes 
Jahr eine kleine Scheune. — Der Herr in Malterdingen beſchwerte 
ſich, daß ſein Gehalt unzureichend wäre, daß er ſeine Beſoldung nicht 
„in gutem Wert“ bekäme und erſt hierin Ordnung ſich erzwingen 
müßte; die Pfarrbehauſung ging ab. Für die Kirche ſollte ein 
Pſalmenbuch gedruckt werden. Auch dem Lehrer gebührte Beſoldung. — 
Betreffend Bahlingen wollte man den Kollator auf den Bau einer 
Pfarrwohnung aufmerkſam machen. 

Im Parallelbericht über Badenweiler ſtellen wir die Separat— 
protokolle wieder voran.
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Zehnmal heißt es in dieſen, daß die Paſtoren mit den Ge— 

hältern zufrieden ſeien. Nachſtehende Beſchwerden wurden laut: 
In Müllheim fiel der Einzug des Fruchtzehnten dem Pfarrer 

ſchwer; gerne hätte er denſelben gegen eine Anzahl Früchte aus— 
geliehen; allein man glaubte, es mit Rückſicht auf das Herkommen 
nicht zulaſſen zu dürfen. Nun bat man den Amtmann um Ent⸗ 
ſcheidung, hoffend, daß es doch ginge. Der Diakon bat, ihm den 
Mesnerdienſt abzunehmen. Deshalb ſollte der Verwalter einen eigenen 
Mesner anſtellen. — Der Pfarrer beſchwerte ſich, daß er ſelbſt ſeinen 
Zehntenteil einziehen müßte; es „gehe ihm viel darauf“ und vieles 
in Abgang. Der Amtmann wollte ihm eine Ausleihe nicht geſtatten. 
Dem Diakon gab man zur Beſoldung nur 8 (ſtatt 10) Saum für 
ein Fuder Wein. 

Dem Pfarrer in Badenweiler ſchien es zweckmäßig zu ſein, 
daß ſein ganzes Einkommen neu berechnet würde; denn manche Ge— 
fälle blieben aus. Der Vorſchlag gefiel. — Ditto. 

Bezüglich Opfingens und Haslachs war man jetzt zu einem 
Ende gekommen. Opfingen wurde Pfarrei, Haslach Filial. Der 
Pfarrer bekam für Verſehung der Schule pro Jahr 30 Gulden, für 
die Seelſorge in Haslach vom Kollator 28 Gulden, für ſeine Dienſte 
als Pfarrer in Opfingen eine vereinbarte Kompetenz vom hieſigen 
Kollator. Jetzt fehlte aber noch das Pfarrhaus. Vom Kollator 
konnte man den Bau eines ſolchen billigerweiſe nicht fordern. Darum 
machten die Kirchenräte dem Opfinger Gemeinderat den Vorſchlag, 
ſie ſollten die Bürger bewegen, die Hälfte der Koſten zu übernehmen. 
Die andere Hälfte würde dann der Markgraf aus der Kirchenkaſſe 
zu nehmen wohl genehmigen. Aus Freude, einen eigenen Pfarrer 
zu bekommen, gingen die Vertreter Opfingens für ihre Perſon auf 
dieſen Vorſchlag ein und verſprachen, dem geiſtlichen Verwalter 
die Antwort der Gemeinde bald zuzuſtellen. Seitens der Regierung 
ſtimmte man zu. — Derſelbe Vorſchlag. Der Pfarrer hatte noch 
Schulgeld zu bekommen. 

Über Hügelheimer Verhältniſſe wurde nichts geklagt. 
In Tiengen begann der Pfarrhausbau nicht wieder. Sollten 

die Kollatoren auch auf eine zweite Aufforderung nicht reagieren, 
ſollten ihre Gefälle hier mit Arreſt belegt, der Bau fortgeführt und 
hiermit bezahlt werden. — Der Pfarrer beſchwerte ſich, daß ſeine 
Behauſung trotz des jüngſten Abſchieds noch nicht gebaut wäre. 

Auch in Mengen ſtand die Sache noch am alten Fleck. Der 
Herr von Bodmann ſollte bauen — oder der Markgraf würde ſich 
„der Kollatur und dem, was daran hängt, unterziehen“. — Ditto. 

Den Britzinger Paſtor hatte die unzulängliche Beſoldung fort— 
getrieben (nach Sexau). An ſeiner Statt präſentierte die badiſche 
Regierung dem Kollator, dem Komtur zu Heitersheim, einen andern 
mit dem Anfügen: Man hätte ſo raſch den tauglichen Herrn
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Richard Kolb als Pfarrer angenommen, weil man befürchtete, der 
Komtur möchte geraume Zeit nach einem paſſenden Herrn ſuchen 
müſſen. Aber es ſtände ihm frei, dem Herrn Kolb die Beſtätigung 
zu erteilen oder einen andern zu den Kirchenräten ins Examen zu 
ſchicken. Würde ſein Kandidat tauglich befunden, ſo möchte er ihn 
hernach konfirmieren. Dazu erſuchten die Räte um eine Addition 
von zehn Malter Korn. Kolb war dem Komtur genehm; betreffs 
der Aufbeſſerung wollte er ſich noch beſinnen! Die Räte befahlen 
nun dem Verwalter, um eine Entſcheidung anzuhalten; ſollte dieſe 
nicht erfolgen und die Addition nicht erlegt werden, ſo arreſtiere 
er die Gefälle zu Britzingen. Der Amtmann aber verfügte: Wenn 
die Arreſtierung noch nicht erfolgt ſei, möge ſie unterbleiben; ſollte 
der Kollator die Aufbeſſerung nicht geben wollen, ſo berichte der 
Verwalter an die Kanzlei. — Dieſer Pfarrer hat ſeines geringen 
Gehaltes wegen Urlaub genommen. 

Buggingen glich Mengen. Aus den Gefällen war nichts zu 
holen. Das Pfarrhaus war aber in der Zeit der Meßpfaffen mehr 
und mehr unbrauchbar geworden und mußte jetzt reſtauriert werden. 
Man entſchied ſich zu beratſchlagen, ob man an den Kollator, den 
Domproſt, nicht das gleiche ſchreiben wollte wie an Bodmann. Der 
Amtmann bejahte es. — Der Pfarrer war verreiſt, erſchien alſo nicht 
zur Viſitation. Der Vogt erſuchte um eine Kanzel in die Kirche. 

In Betberg war der Abt von St. Peter Kollator. Wir werden 
ihn ſpäter an der Seite der andern Prälaten finden. Auch er hatte 
der Bitte um Ausbau der Pfarrwohnung kein Gehör gegeben. Darum 
arreſtierte man eben auch ſeine Gefälle hier und baute, wie der 
Amtmann es guthieß. — Der Pfarrer bat um Vollendung ſeines 
Pfarrhauſes. Das zum Kleinzehnten gehörige Gemüſe wurde nicht 
geliefert. Ebenſo reichte man dem Sigriſt ſeine Kompetenz un— 
vollſtändig. 

Ganz dasſelbe Spiel wiederholte ſich in Laufen, einer Pfarrei 
des Abtes von St. Trudpert. — Der Pfarrer beſchwerte ſich der 
unerbauten Behauſung halber. 

Die Gefälle von Wolfenweiler lagen ſchon ſeit 1557 in Arreſt. 
Am Abte von St. Ulrich und dem von St. Georgen fehlte es nicht, 
aber die vorderöſterreichiſche Regierung genehmigte kein Entgegen— 
kommen. Der Amtmann ließ jetzt dem Kollator in St. Ulrich mit⸗ 
teilen: Man wollte von dem Arreſt nur ſo viel nehmen, als bisher 
dem Kirchendiener gegeben worden wäre. Hernach ſollte er dem 
nunmehrigen Pfarrer ſeine Kompetenz zukommen laſſen, ſonſt müßte 
man Gewalt brauchen. — Fehlt. 

Die Regierung nahm einige Anderungen in der Pfarreien— 
beſetzung vor, einige in Ausſicht. 

Über Opfingen⸗Haslach und Britzingen ſind wir ſchon unter⸗ 
richtet (erſteres wurde Pfarrſitz, Haslach deſſen Filial; Britzingen
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ſah ſeinen Pfarrer Jakob Zimmermann nach Sexau ziehen; ſein 
Nachfolger wurde Richard Kolb). 

Geplant wurde zunächſt, dem Otlinger Filial Haltingen wieder 
einen eigenen Pfarrer zu geben; ſo war es in der katholiſchen Zeit 
geweſen. Die in Baſel noch in Studien begriffenen Herren von 
Fiſchingen, Hiltelingen und Tüllingen ſollten auf ihre Pfarreien 
ziehen, der Hiltelinger nach ſeinem Magiſterexamen, die beiden andern 
bis Weihnachten. Über den für Sexau nach 32 Wochen ſchon wieder 
bevorſtehenden Wechſel wollte man beratſchlagen. Nach Eichſtetten 
war ein Diakon anzuweiſen, welcher die Paſtoration von Bötzingen 
und Oberſchaffhauſen, vielleicht auch die Schule übernehmen ſollte; 
der Pfarrchef wurde als Superintendent für Emmendingen in Aus— 
ſicht genommen. Der Paſtor in Denzlingen konnte wegen ſeines 
ärgerlichen Wandels nicht mehr gehalten werden. Dem Prädikanten 
zu Malterdingen kam man in ſeinen Schwierigkeiten dadurch ent— 
gegen, daß man ihn nach Bahlingen oder Eichſtetten zu trans— 
ferieren gedachte. Der Paſtor von Broggingen ſollte Tutſchfelden 
und das Freiamt noch mitverſehen. 

Auch auf den übrigen, noch nicht eigens markierten Gebieten 

griff die Regierung ordnend ein. Gewöhnlich lautete der Abſchied: 
Der Paſtor ſoll ſein Amt im Sinne der markgräflichen Kirchen— 

ordnung verſehen. Die Gemeinden ſollen ihrem Hirten folgen; die 
Strafpunkte ſollen alle Vierteljahr den Leuten ins Gedächtnis ge— 
rufen werden! Die übertreter derſelben ſind zu beſtrafen oder zur 
Aburteilung nach Rötteln oder Hochberg zu ſchicken. Diejenigen, 
welche dem Nachtmahl fernbleiben oder auswärts gehen zum katho— 
liſchen Gottesdienſt, ſind bei der nächſten Viſitation namentlich an⸗ 
zuzeigen. Die Armenfürſorge iſt zu regeln, die Steuerpflicht ein⸗ 
zuſchärfen, das Laſter zu ahnden oder höheren Ortes zu melden. 

Einige Spezialitäten ſollen ſeparat hervorgehoben werden. 
Sollte der Paſtor von Marzell ſein Trinken nicht mäßigen, 

müßte Sulzer ihn ſofort abſetzen; dasſelbe galt dem Pfarrer von 
Königſchaffhauſen. Dem Kollegen in Holzen empfahl man, beſſer 
zu ſparen, damit er aus ſeinen Schulden herauskäme. Der Prä⸗ 
dikant von Stlingen⸗Haltingen ſollte mit ſeinen Pfarrangehörigen 
ſich beraten, wann am günſtigſten an den beiden Orten zu predigen 
wäre. Ahnlich möchte der Paſtor von Eimeldingen ſeine Filialiſten 
aus Märkt nicht nötigen, zum Abendmahl in die Mutterkirche zu 
kommen, ſondern die Feier dort im Filial halten. Den Herrn in 
Kirchen hieß man, die Strafpunkte auf der Kanzel zu verleſen. Die 
Frau Pfarrer in Kandern ſollte zunächſt vom Vogt „gütlich ge⸗ 
ſtraft“, bei Hartnäckigkeit aber „gefänglich eingelegt werden“. Den 
tollen Säufer aus Feldberg mußte man nach Rötteln transportieren. 
Der Vater in Dattingen (bei Britzingen), welcher ohne Wiſſen des 
Pfarrers und Mesners ſeinem geſtorbenen Kinde zwei Glocken läuten
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ließ und dem Paſtor entgegnete, daß er nicht Pfarrer wäre, hatte 
um Verzeihung gebeten und wurde begnadigt. Schultheiß, Gericht 
und Rat in Sulzburg wurden daran erinnert, daß für ſie in der 
Kirche Plätze reſerviert wären. 

Die Wittlinger baten um einen Lehrer. Der von Eichſtetten 
wurde wegen Nachläſſigkeit ſeiner Stelle enthoben. 

Im Separatprotokoll für Badenweiler iſt ein Paſſus dem 

Kirchenrechnungsweſen gewidmet. 

Die Viſitatoren hatten zu ihrer Freude ziemliche Ordnung vor— 
gefunden. Die Generalabhör der Kirchen- und Pfründerechnungen 
war auf Martini feſtgeſetzt. Bis dorthin ſollte der geiſtliche Ver— 
walter die „Exſtanzen“ und im Verein mit dem Amtmann auch die 
liegenden Güter ausleihen. Vom Frevelſchreiber zu Badenweiler, der 
bisher die vakanten Pfründen eingezogen hatte, wurde ſeit etlichen 
Jahren keine Schlußrechnung vorgelegt. Er bekam Auftrag, dies an 
obigem Termine nachzuholen, zumal da auch der Frevelſchreiber zu 
Rötteln und der das Kloſter verwaltende Kammerſchreiber zu Sulzburg 
an Martini zur Abhör ihrer Schlußrechnungen erſcheinen würden. 

5. Die Diözeſen Rötteln, Schopfheim, Badenweiler 

und Hochberg im Jahre 1560. 

Eine Durchſicht der Total- und Partialprotokolle in bekannter 

Verteilung offenbart, daß 1560 Viſitation in 56 Pfarreien bei 

60 Seelſorgern ſtattfand. Unerwähnt ſind Hiltelingen, Feldberg, 

Sulzburg (abgeſehen von der Zenſurliſte), Ihringen (ditto), König⸗ 
ſchaffhauſen, Sexau (ditto) und Biſchoffingen (ditto); im Geſamt⸗ 
bericht fehlen für den Badenweilener Abſchnitt auch noch Müll⸗ 

heim, Hügelheim und Betberg. Nur der Name des neuen Prä— 
dikanten und Spezials in Emmendingen iſt genannt, Georg Eben— 

reich. Der Paſtor in Weil war kurz vor der Viſitation geſtorben, 

jedenfalls ohne zu konvertieren. 

Die Aufzeichnungen der Viſitatoren ſind nur zum Teil aus— 

giebig, andere trotz angehängter Notabene lückenhaft, vielfach ſum— 

mariſch. Ihnen gleichen die drei Zenſurliſten beider Pfarrſynoden. 

Nur über den Pfarrer von Köndringen ſind dreizehn, alſo aller 
Diözeſanpfarrer Urteile uns erhalten. Auch über den Pfarrer 

von Ottoſchwanden ſchrieb man einige Separatnoten nieder. Dann 

aber war es den Herren vielleicht zu langweilig, und ſo ſtehen 

über andere Amtsbrüder nur Zenſurierungen, die von der ganzen 

Korona zuſammengelegt wurden, in den Akten.
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Dieſen Zuſtand der Protokolle darf man bei Betrachtung 

folgender Angaben nicht aus dem Gedächtnis verlieren. 

Bei etwa der Hälfte aller Prädikanten fand ſich kein Mangel, 
weder in der Lehre, noch im Leben. Der Herr in Weitenau ver— 
diente in der Tat lobende Auszeichnung, da er an allen Feiertagen 
dreimal, im Pfarrort, in Wieslet und Demberg, predigte; die un⸗ 
möglich nebenher unterzubringende Kinderlehre ſollte er in die Evan— 
geliumspredigt einflechten. 

An vielen andern Orten gab es nach- und abzuhelfen: Der 
Paſtor in Stlingen ſollte das Nachtmahl viermal jährlich halten, 
der Wittlinger jede Perſon beſonders abſolvieren, der Schallbacher 
Werktags auch predigen; dem von Obereggenen mußte ob ſeiner 
„Weinſüchtigkeit“ mit Abſetzung gedroht werden. In Haſel-Gers— 
bach ſollte mit der Wochenpredigt abgewechſelt werden. Die Ge— 
meinde Kems ſtand nunmehr daran, einen eigenen Pfarrer zu er— 
halten; nur die Baufragen waren noch nicht erledigt. 

Für Badenweiler benötigen wir drei Rubriken: Separat— 
und Totalbericht und Zenſur; bei Gleichheit wird nur eines auf— 
geführt. 

Der Diakon in Müllheim war wohl gelehrt und untadelig, 
aber die Leute verſtanden ſeine Sprache nicht, ſo daß er die Stelle 
nicht weiter behalten konnte; wenn er Luſt hätte, erklärte man ihm, 
würde er bei Beſetzung der Lehrerſtelle den Vorzug haben. — 

Der Prädikant von Opfingen war noch ledig und in vielen 
Stücken ärgerlich verſchrien, weil er etlichen die Ehe verſprochen, 
aber ſein Verſprechen nie gehalten hatte. Als man ihm eine Rüge 
erteilte, gab er an, in zwei Monaten nun heiraten zu wollen. — 
Der ledige Pfarrer, der heiraten ſollte, hatte eine Perſon im Hauſe, 
die zwar ledig war, aber beſſer nicht Frau Pfarrer werden ſollte. 
Beim Predigen haſtete der Pfarrer ſo, daß er nur ſchwer verſtänd— 
lich war. — Dieſer Pfarrer war ledig, eines betagten Alters, 
aber unverheiratet; er klopfte in Trinkerweiſe oft an, flüchtete aber 
dann; er war beſchrien, „einen Anhang“ zu haben; es war ihm ein 
Mädchen gegeben worden, und als man ihm dasſelbe wieder nahm, 
wurde er ſehr zornig. Er ſoll etlichen die Ehe verheißen haben und 
wollte nie ſein Wort halten; beſonders im Filial Haslach war er 
in der Offentlichkeit verrufen. 

Der Pfarrer von Tiengen iſt früher abgeſetzt worden, weil er 
große Schulden gemacht und nicht bezahlt hatte. Sein Nachfolger 
ſollte auf Johanni kommen und kam auch. — Der Nachfolger des 
abgeſetzten Pfarrers war im Schulhalten nachläſſig. — 

Die Zenſur über Sulzburg beſagte, daß der Pfarrer recht lehrte 
und lebte; nur ſein Weib wäre bös. 

Freib. Diöz.⸗Archiv. N. F. XV. 6
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Für die Diözeſe Hochberg reihen wir an den Totalbericht 

die Zenſuren, ſoweit unſer Zweck es erheiſcht. 
In Emmendingen fand der neu angewieſene Spezial einen 

wenig vorbildlichen Helfer. Der Diakon war ein Schwärmer, hielt 
nur einmal im Jahre das Nachtmahl, verſäumte die Leichenpredigten, 
ſang nicht in der Kirche und ſtudierte wenig. — Der Diakon führte 
hin und wieder allerlei Reden, markierte den Propheten und erregte 
vielen Arger. 

Der Pfarrer von Denzlingen unterließ die Veſper; er begründete 
es damit, daß niemand kam. Bezüglich des Trinkens beſſerte er 
ſich. Nur ſchadete ſeinem Rufe ſein mit der ganzen Nachbarſchaft 
zankendes Weib, das er verteidigte; ſeine Frau hing auch zu viel 
an den Kleiderſtaat. Nachträglich meinte man noch: die Predigten 
des Paſtors wären zu lang, ſo daß er deswegen bisweilen das all— 
gemeine Gebet weglaſſen mußte. — Zwiſchen dem Paſtor von Denz— 
lingen und Köndringen kam der ſkandalöſe Fall vor, daß erſterer 
ſeinen zu Gaſt geladenen Amtsbruder nach dem Mahle wund ſchlug. 
Sein Leben war in vieler Hinſicht ſtrafwürdig, doch ſtrebte er nach 
Beſſerung. 

Die Keppenbacher, Filialiſten zu Mundingen, klagten, daß die 
Predigtzeit manchmal ihnen ungelegen war. — Der Prädikant hatte 
ſich ohne Proklamation außerhalb ſeines Pfarrortes mit einer Katho— 
likin trauen laſſen. 

Der geiſtliche Verwalter berichtete vom Ottoſchwandener Paſtor, 
daß er in Lehre und Leben untauglich wäre, unverſtändlich lehrte 
und der Trunkſucht huldigte. Die Gemeinde beſtätigte, daß man 
des Pfarrers Sprache wirklich fremd fand und eine Anderung leiden 
möchte. Der Herr konnte keinen deutſchen Brief leſen. — Ditto. 

In Köndringen fehlte es an der Kinderlehre und am Pſalmen— 
ſingen. Der Kollator gab dem Pfarrer den Abſchied; warum, iſt 
nicht angegeben. — Vier der Zenſurierenden wußten von ihm Nach— 
teiliges; einer ſagte, daß der Pfarrer „ſich mit ihnen ſehr gern ge— 
ſchmiſſen“ habe; der zweite hatte gehört, daß man ihn der „Nigra“ 
(wohl der ſchon einmal erwähnten „ſchwarzen Kur“) beſchrie; der 
dritte ergänzte, daß dieſer Vorwurf zutraf für den Aufenthalt des 
Amtsbruders in Kuppenheim, aber nicht für hier: der vierte tadelte 
ſein „Geſelliſchſein“, das iſt ſeine Vorliebe für Eſſen und Trinken 
(was wir letztes Jahr ſchon erfuhren). Die übrigen wußten nichts 
Unehrbares über ihn auszuſagen; dem Weisweiler war er bezüglich 
der Führung unbekannt; der Teninger Pfarrer ſpendete ihm Lob 
in alleweg. 

Der Teninger Gemeindevorſtand bemängelte eine gewiſſe Un— 
regelmäßigkeit ſeines Pfarrers bezüglich der Wochen- und Leichen⸗ 
predigten. — Die Kollegen hatten herausgefunden, daß der Mann 
ſich mehr um Bauſachen als um gelehrte Studien intereſſierte.
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Damit ſind die Parallelen zu Ende. 
In den Protokollen heißt es weiter, daß der Herr Paſtor von 

Bahlingen abgeſchafft werden mußte, weil er einen ärgernisgebenden 
Wandel führte, und ſchließlich, daß Broggingen ſein Filial Tutſch— 
felden wieder an Wagenſtadt zurückgeben konnte, da auch hier nun 
„das Evangelium eingerichtet“ worden war. Über die Pfarrer von 
Gundelfingen und Weisweil enthalten die Protokolle nichts Un— 
günſtiges, von denen zu Eichſtetten und Malterdingen behaupteten ſie 
poſitiv, daß derartiges nicht vorlag. Bei der Pfarrſynode aber wurde 
kundgegeben, daß der Paſtor von Malterdingen weggehen müßte, 
der von Eichſtetten daheim unmäßig wäre, der Gundelfinger leicht 
zornig würde und der Weisweiler gern bei Tanz und Schmauſereien 
verweilte. Einige dieſer Pfarrer ſind uns unter dieſer Rubrik früher 
ſchon begegnet. Die Zahl der Gerügten übertrifft die letztjährige. 

Was die Schulleitung anging, war weniger zu vermelden. 

Nach Müllheim ſollte auf Weihnachten ein eigener Lehrer 
kommen, der zugleich das Sigriſtenamt verſehen mußte; als Lehrer⸗ 
beſoldung waren 20 Gulden ausgeworfen. — Die Frau, welche in 
Otlingen Schule hielt (1558 hörten wir ſchon von ihr), ward be— 
lobt vom Pfarrer und der Gemeinde. — Dem „Schulmeiſter“ in 
Lörrach wollte nahegelegt werden, daß er nicht vermeintliche Beſſe— 
rungen, beſonders im Geſang, vornehmen dürfte; ſonſt befriedigte 
er ziemlich. — Der Lehrer von Emmendingen ſollte nach Bahlingen 
verſetzt werden und am Orte einen Nachfolger bekommen. — Zu 
Denzlingen herrſchte inſofern Harmonie zwiſchen Pfarr- und Schul⸗ 
haus, als beide Eheherren rote Naſen und beide Geſponſen ſcharfe 
Zungen hatten. Der Lehrer war ſchon Vertrauensmann geweſen, 
indem man ihm die Paſtoration von Ottoſchwanden von Johanni 
bis Michaeli 1558 übertragen hatte. Auch heuer half man ihm. Er 
gab nämlich eben ſeiner böſen Frau die Schuld daran, daß er ans 
Trinken kam. Natürlich mahnte man ihn, vom „Vollſaufen“ abzu— 
ſtehen, geſtattete ihm aber, ſeinem Weibe „gegen böſe Reden halten 
auf das Maul zu ſchlagen“. — Der Lehrer von Malterdingen bat 
um eine Gehaltszulage. — Der Pfarrer in Tiengen war nachläſſig 
im Schuldienſt. — Neue Schulen wurden angeſtrebt von Wolfen⸗ 
weiler und von Köndringen oder Teningen. 

Aus einem Drittel der Gemeinden wurde gemeldet, daß 

„alles tadellos“ wäre. Da und dort ſtand es wenigſtens ziemlich 

gut; ſelbſt in Kandern fand man nichts Klagbares mehr. 

Trotzdem gab es der Wünſche und Anträge genug in bunter 

Mannigfaltigkeit. 

Als der geiſtliche Verwalter anfragte, was mit den bisher von 
der Gemeinde Müllheim eingenommenen Bruderſchaftsgefällen zu 

6*
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geſchehen hätte, wurde ihm die künftige Einziehung derſelben be— 
fohlen. — In Badenweiler weigerten ſich die Leute, Zinſen, die ſie 
nach ihrer Ausſage als Almoſen geſtiftet hatten, in die geiſtliche 
Kaſſe zu verabfolgen. Der markgräfliche Beſcheid beſtimmte: Bekam 
früher der Pfarrer dieſe Gefälle, dann fallen ſie fortan der ge— 
nannten Kaſſe zu; wurden ſie aber um Gottes willen ausgeteilt, 
geſchehe dies durch die Almoſenpfleger auch fernerhin ſo. — Nicht 
entſchieden wurde, ob der Pfarrer zu Holzen die Jahrzeiten ein— 
ziehen dürfte, oder ob ſie in die Kaſſe kommen ſollten. 

Im Filial Haltingen(Otlingen) ordnete die Behörde eine gründ⸗ 
liche Pfarrhausreparatur an. Außerdem hielten die Leute hier ſich 
über die Zehrungskoſten der Herren Viſitatoren auf — gleich in 
der erſten Gemeinde! — Der Pfarrer von Rötteln verlangte mehr 
Gehalt; ebenſo der von Tüllingen. Dieſen letzten Herrn hatten 
ſieben Baſler Bürger auf freiem Felde angegriffen und mißhandelt. — 
Das Schallbacher Pfarrgebäude war verſchiedentlich ſchadhaft. — 
Zu Eimeldingen konnte der „Teufel“ noch nicht beten, und des 
Sigriſts Schwiegerſohn ging ins Wirtshaus zum Eſſen; ſchon hundert 
Gulden hatte er vertan. — Die Hauinger Jugend fiel durch heftiges 
Fluchen auf. — Der Prädikant zu Steinen wünſchte einen neuen 
Predigtſtuhl zu Höllſtein, aber auch an einem bequemeren Platze. 
Ferner baten die Leute, daß auch den jungen, abgeſtorbenen Kindern 
geläutet würde. — In Obereggenen jammerte der Pfarrer, daß die 
Übertretung der Strafpunkte groß und die Strafen gar klein wären, 
ſowie daß die Honoratioren ärgerlich viel mit dem Bürglener Propſt 
verkehrten. Der Vogt hingegen beteuerte: der Pfarrer wäre tadellos 
und ſie ſelbſt fromm. — Die Kirchener wollten ſogar ſehr fromm ſein, 
und doch gab es Übertretungen in Maſſe, beſonders in religiöſer Hin⸗ 
ſicht und namentlich ſeitens der Vvornehmen. — Ebenſo unglaubhaft 
war das Selbſtlob der Maulburger. — Das Tegernauer Pfarrhaus 
drohte, lebensgefährlich zu werden. Die Filialbewohner wollten 
nicht ſeparat beichten. — Der Pfarrer von Marzell hatte bisher in 
der Kaplanei gewohnt; weil dieſe aber weit vom Flecken entfernt 
lag, bekam der geiſtliche Verwalter Auftrag, dieſe Behauſung zu 
verkaufen und dann dafür zu ſorgen, daß die beiden Kollatoren 
ein neues Pfarrhaus erſtellten; der beſte Platz mit Rückſicht auf 
die Pfarrgüter wäre Lütſchenbach. — Die Bauern in Tannenkirch 
ſuchten, bei Ablieferung des ſchuldigen Korns den Pfarrer zu be— 
nachteiligen. — Im altbekannten Auggen ſtand es alleweil übel. — 
Für das Superintendentenhaus in Emmendingen wurden Repara⸗ 
turen bewilligt. Der neue Mann wollte offenbar ganze Arbeit 
leiſten; deshalb bat er wohl darum, das Kirchengeſetz neu zu drucken 
und in jeden Flecken zu geben. Die Gefälle wurden ſäuberlich zwiſchen 
ihm und ſeinem Vorgänger geteilt. Aus dem baufälligen Frühmeß⸗ 
hauſe, das zudem weit entlegen war, wollte man einiges Geld durch 
Verkauf zu erlöſen ſuchen; weil kein Schulgebäude vorhanden war,
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ſollte man dann bei der Kirche einen günſtigen Platz ſich erwerben 
und darauf ein Gebäude errichten, das den Diakon und Lehrer auf— 
nehmen könnte. Bezüglich des religiöſen Lebens wurde nur gerügt, 
daß niemand von der Gemeinde Pſalmen ſang. — Auch die Denz— 
linger Prädikantenwohnung war baufällig, was dem Kollator, dem 
Propſt zu Waldkirch, mitgeteilt werden ſollte. Der Pfarrer war 
der Kirchenkaſſe 25 Gulden ſchuldig; da er um Stundung einkam, 
verlangte man Teilzahlungen mit fünf Gulden jährlich. — Die 
Köndringer wollten keine Pſalmen ſingen. In materieller Hinſicht 
klagte der Paſtor über zu geringen Gehalt, zumal da ein Stück Reben 
zugunſten des Lehrers ihm entzogen worden war. — Sein Amts— 
kollege in Malterdingen beſchwerte ſich über Unredlichkeit der Leute 
bei den Abgaben und bat um Verſetzung. Die Artikel verlas man 
nicht und beobachtete man nicht, wie auch der Vogt zugeſtand. — 
Die Pfarrhausreſtauration in Teningen wurde genehmigt. — Der 
Mesner zu Gundelfingen ertrug es ſchwer, daß ihm für Einſtellung 
des Wetterläutens der halbe Gehalt wegfiel. — In Weisweil be— 
gann der Feiertag ſcheint's auch erſt kurz vor dem Zuſammenläuten, 
da Leute vor der Predigt mähten. 

Aus der mittleren Diözeſe obliegt uns zum letztenmal die Dar⸗ 
bietung von Parallelnachrichten. 

Dem Separatbericht zufolge beſoldete die Regierung das Super— 
intendentenamt zu Müllheim mit 70 Gulden. 

Der Pfarrer von Badenweiler, ſo meldet derſelbe Bericht, bat 
wegen allerlei Unrichtigkeiten um eine Neuregelung der Pfarrgefälle. 
Sodann fragte er an, ob er nicht ſeinen Amtsſitz dahier mit Lörrach 
vertauſchen dürfte; denn er ſtammte aus Riehen, das nahe bei 
Lörrach liegt, und hatte von ſeinen Eltern dort „ein Stattliches“ 
zu ererben. Man erklärte ſich einverſtanden, vorausgeſetzt, daß der 
Kollege in Lörrach darauf einginge. — Die andern Protokolle rügten, 
daß der Wirt im mittleren Bergwirtshaus „unnützes Geſindel“ 
einzog, und daß auch in Niederweiler böſe Zuſtände herrſchten. 

Dem unwürdigen Pfarrer von Opfingen wurde geſagt: Falls 
er ſein Wort nicht halten und weitere Skandale verüben würde, 
müßte er ſofort abziehen. Die Leute ſelbſt wünſchten dringend, daß 
jeder Flecken, Opfingen wie Haslach, doch wieder angeſichts der 
weiten Entfernung beider Orte voneinander (ca. 8 km) einen eigenen 
Pfarrer bekäme. Die Antwort betreffs Opfingens lautete: Die Be⸗ 
ſoldung ihres Pfarrers wäre Sache des Kollators, des Abts von 
Schuttern. Weil derſelbe aber dem Pfarrer dahier ſo wenig be— 
zahlte, könnte die Nutzung für Verſehung Haslachs nicht entbehrt 
werden, zumal durch Verlegung der hieſigen Schule nach Tiengen 
auch die Schulgelder wegfielen. Angeſichts dieſer Tatſachen hätte 
die Regierung an den Abt das Anſuchen um einen ordentlichen 
Gehalt geſtellt und wäre entſchloſſen, falls Schuttern nicht entgegen— 
käme, durch Gefällarreſtierungen die erwünſchte Gehaltsſumme bei—
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zuſchaffen. Auch Haslach fand Erhörung; man gab ihnen kund, 
daß mit dem Kollator dort, alſo mit dem Freiburger Allerheiligen— 
kloſter, ebenfalls Unterhandlungen angeknüpft worden wären behufs 
Anſtellung und Beſoldung eines von der Regierung für tauglich 
erklärten Pfarrers. Sollte bis zum bedungenen Termin, Michaeli, 
Haslach noch unbeſetzt ſein, ſo würde Sulzer einen Seelſorger ſchicken, 
den das Kloſter zu beſolden hätte. Weigerte es ſich, das zu tun, 
ſo würde man eben auch hier die Gefälle mit Beſchlag belegen. 
Bezüglich des Opfinger Pfarrhausbaues entſchied die Regierung, 
daß man nach den Lieferungen von Steinen, Kalk, Sand, Ziegeln 
und Holz ſeitens der Bevölkerung ſich zufrieden geben wollte. Da 
ferner infolge Mangels jeglicher Salbücher der Verwalter nicht wiſſen 
konnte, welche Kirchengefälle zu Haslach einzuziehen wären, und ihm 
berichtet wurde, daß die Gefälle zumeiſt in fremden Herrſchaften 
erhoben werden müßten, trug man ihm auf, die früheren Einzieher 
in Anweſenheit des Amtmanns eidlich zu befragen, wo die Gefälle 
ſteckten, und hernach eine Regelung zu treffen. — Ein Bürger wollte 
dem Sigriſt nicht mehr ſoviel Beſoldung geben wie früher. Das Haus 
wurde eben gebaut, und die Gemeinde leiſtete eine ſtattliche Fron. 

Der Paſtor in Hügelheim bekam den Kleinzehnten nicht richtig. 
Da ſich dieſe Beſchwerde an verſchiedenen Orten vernehmen ließ, 
ſollte eine Verfügung des Amtmanns in allen Gemeinden hierin 
auf Ehrlichkeit dringen. — Ein ähnlicher Erlaß betraf ſämtliche 
Pfarrhausreparaturen in den ausländiſchen Kollaturorten. Den 
Anſtoß dazu gab Tiengen. — In dieſer Hinſicht ging man zu 
Mengen gleich energiſch vor. Da der Herr Kollator von Bodmann 
auf das Erſuchen, entweder das Pfarrhaus zu bauen oder ſeine 
Kollatur abzutreten, keine Antwort gab, ihm aber nichts arreſtiert 
werden konnte, ſo wurde verfügt, das Haus abzubrechen, im Flecken 
einen geeigneten Platz zu kaufen und dort einen billigen Neubau 
unter Benützung des noch brauchbaren Materials herzuſtellen. Dem 
Freiherrn geſtattete man kein weiteres Recht mehr dahier. — Pfarrer 
bat um den Bau ſeiner Wohnung. 

Etwas milder verfuhr Baden mit dem gefügigen Hochmeiſter 
zu Heitersheim wegen Gehaltserhöhung für Britzingen. Man erſuchte 
um 10 Gulden und 5 Malter Korn; ſollte ihm dies beſchwerlich 
erſcheinen, war er gebeten, einen Abgeordneten nach Sulzburg zu 
gütlicher Auseinanderſetzung zu ſchicken. — Letztes Jahr addierte 
der Kollator bereits 5 Malter. 

Der Konſtanzer Dompropſt hatte auf ſeine Kollatur zu Bug⸗ 
gingen zugunſten des Markgrafen neulich reſigniert. Da auch hier 
das Pfarrhaus baufällig war, ſollte es verkauft und vom Prädi⸗ 
kanten das St. Ilgener bezogen werden. — Der Pfarrer bewohnte 
ein Doppelhaus, wovon eines nun veräußert werden ſollte. (Die An⸗ 
griffe der Studenten und Prieſter galten jedenfalls dem Prädikanten 
von Wolfenweiler; im Separatprotokoll dürfte das Richtige ſtehen).
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In Betberg wollte der Pfarrer auf Michaelis in Urlaub gehen; 
die Leute meinten, es fiele ihm die volle Nutzung der von ihm an— 
gepflanzten Felder zu. Allein der Beſcheid beſtimmte: Der Nach— 
folger ſolle alles einheimſen, dem Vorgänger ein Viertel davon 
zuſtellen nebſt drei Vierteln der Baukoſten nach dem Anſchlag. Das 
unter den „Meßpfaffen“ angefangene Pfarrhaus wurde aus Arre— 
ſtationen fertig gebaut. 

Dasſelbe Verfahren beliebte beim Pfarrhausbau in Laufen. 
Weil der Prädikant hier den Zehnten mit dem Abt zu St. Peter 
(2, wohl St. Trudpert; dieſer war Kollator) gemeinſam teilen mußte, 
bat er um Markierung der Zehntbargüter. Der Amtmann und 
geiſtliche Verwalter erhielten Befehl, dem Pfarrer hierin behilflich 
zu ſein. — Ditto. 

Zu Wolfenweiler äußerte der Paſtor Zufriedenheit über ſeine 
den arreſtierten Gefällen entnommene Kompetenz. Nur ſeine Woh— 
nung im Pfründehaus gefiel ihm nicht; ſie war ſehr baufällig. In 
das eigentliche Pfarrhaus hatte der Kollator nämlich einen Schaffner 
geſetzt. Weil nun der letzte Abt auf das Kloſter zugunſten Vorder⸗ 
öſterreichs reſigniert hatte, ſo erſuchte man dieſe Regierung in Enſis⸗ 
heim um Verhandlungen mit dem Schaffner, damit er dem Pfarrer 
das Haus einräumte oder ihm ein günſtig gelegenes kaufte oder 
baute, wenigſtens aber die Pfründehauswohnung ausbeſſerte. So— 
dann beklagte ſich der Herr über zwei Freiburger Studenten und 
zwei Prieſter aus Kirchhofen. Die Studioſen waren „mit geſpannten 
Büchſen und aufgezogenen Hahnen vor ſein Haus gekommen, hatten 
unter ſeine Hühner geworfen und die Büchſen gegen ſeine Kinder 
gehoben, auch mit vielen Schmähungen großen Mutwillen getrieben“. 
Die Univerſität bekam Bericht mit der Forderung, die Delinquenten 
zu ermitteln, zu beſtrafen und darauf hinzuweiſen, daß die Kirchen— 
diener nicht beleidigt werden dürften. Sollte derartiges ſich wieder— 
holen, ſo müßten ſolche Geſellen laut amtmänniſchen Rundſchreibens 
ſofort nach Badenweiler transportiert werden, und erſt ein mark— 
gräflicher Beſcheid könnte ihre Entlaſſung aus dem Gefängniſſe ver⸗ 
anlaſſen. — Die Geiſtlichen waren etlichemal vor das Prädikanten— 
haus gelaufen und hatten viele Schmähreden ausgeſtoßen. Ihrem 
Chef wurde geſchrieben, er ſollte die beiden gebührend ſtrafen und 
ihnen für ein zweites Mal ernſte Maßnahmen des Amtmanns, ſobald 
man ihrer auf badiſchem Boden habhaft werden könnte, in Ausſicht 
ſtellen. — Das Haus war nicht gebaut. 

An zwei Orten wurde das gute Beiſpiel der Vögte hervor— 
gehoben, Gegenteiliges aber wiederholt angezeigt. Der Lörracher 
hielt nicht viel aufs Kirchgehen. Die Fiſchinger Ratsherren hielten 
förmliche Plaudereien im Gottesdienſt. Unter Kirchen heißt es: Die 
Vornehmſten hielten ſich „am allerteufliſchſten“. Vergebens mahnte 
der Mappacher Pfarrer, daß der Vogt doch in ſeinen Ehrenſtuhl 
während des Gottesdienſtes ſtehen möchte. Doch ſchlimmer war es
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noch, daß der Laufener nur ins Glockenhaus ging. Die Vögte von 
Badenweiler und Filialgemeinden waren „gar fahrläſſig“. 

Die übrigen Untertanen ließen zunächſt in acht Orten die 
Kinderlehre ſich nicht oder nur wenig angelegen ſein. Auch der 
ſonſtige Gottesdienſt wurde da und dort mangelhaft beſucht. Zu 
Opfingen fiel dies namentlich ſeitens der Fremden auf. Außer den 
Wiedertäufern hielten ſich viele in Kirchen, Maulburg, Tiengen, 
einige in Schallſtadt und Eichſtetten vom Abendmahl fern; in 
Emmendingen und Langendenzlingen wollten die meiſten Gläubigen 
nur an Oſtern ſich dazu bequemen; auch in Mengen gingen ſie an 
Pfingſten und Weihnachten nur ſpärlich. Dann und wann fiel die 
Verſicherung, daß niemand auswärts ginge, auch nicht zu Tanz und 
Kirchweihen. Unter der Predigt paſſierte aber noch manches Un⸗ 
gebührliche: In Lörrach ſpazierten ſie herum oder ſtanden draußen 
auf dem Kirchhof; die Feiertage hielten ſie überhaupt nicht. Zu 
Schallbach war es ebenſo. Die Kirchener fluchten, ſchoſſen und 
ſpielten, ſtatt ihrer Andacht zu obliegen. In Tegernau bot man 
Schuhe feil zu dieſer Stunde. Der Paſtor von Malterdingen hatte 
erfahren, daß manche im Wirtshaus warteten, bis der Gottesdienſt 
vorüber war; von Gundelfingen hörte man dasſelbe. In Teningen 
kugelten zwei während der Predigt. Eichſtettener zehrten und liefen 
ſpazieren, während in Wolfenweiler Krameinkäufe beſorgt wurden. 
Unter der Mittagspredigt ſtanden die Erwachſenen von Buggingen 
auf der Gaſſe, ſtatt ſich in die Kirche zu verfügen. — Der Mesner 
in Lörrach war täglich bezecht und verſah ſein Amt natürlich nach— 
läſſig. — Unzucht fand ſich noch; auch die berüchtigten Volkslaſter 
konnten nicht von einem Jahr aufs andere ausgerottet werden; einmal 
wurde Abgang gemeldet. — Wiedertäufer traf man in Stlingen, 
Malterdingen, Schallſtadtl⸗Wolfenweiler) und in Lörrach; an dieſem 
letzten Orte waren es viele; in Malterdingen war bisweilen Zu— 
ſammenkunft. — Hier ſtanden auch etwelche im Verdachte der Hexerei. 
In Tüllingen wurde ein Kind von einem Zauberer geheilt. — 
Mancherorts beſtrafte man in den Gemeinden ſolche Mitbürger ge— 
hörig; da und dort ſahen die Behörden läſſig zu. 

In welchem Umfange zeigte ſich nun zuletzt noch die katho— 
liſche Bewegung? 

Weil mußte immer noch im Auge behalten werden. In das 
Mandat wurde die Warnung aufgenommen, es ſolle niemand auf 
die Feiertage morgens vor der Predigt außerhalb des Dorfes gehen. — 
Dieſelbe Wendung kehrt unter Opfingen wieder. — Der Vogt und 
die Vornehmſten aus Obereggenen wanderten an den Feiertagen 
hinauf zu dem „papiſtiſchen Propſt“ in Bürglen und leiſteten ihm 
täglich Geſellſchaft, wofür dem Schulzen „ein beſonderes Lied ge— 
leſen“ wurde. — Sein Amtsgenoſſe in Tegernau trug gar noch 
„Paternoſter“, d. h. einen Roſenkranz; dies wurde ihm mit Ernſt



Die Einführung der Reformation im Markgräflerland. 89 

unterſagt, im Falle des Ungehorſams mit Strafe bedroht. Vielleicht 
entſprang auch katholiſcher Geſinnung ihr Widerſtreben, bei dem 
Prädikanten zu beichten. Die Leute gebrauchten „noch viel Segens— 
werk“. Der Mesner läutete nicht nach der Ordnung, und als der 
Paſtor ihn darüber zur Rede ſtellte, verteidigte er ſich mit des 
Vogts Geheiß. Auch das Wetterläuten wollten die Tegernauer haben, 
und da auch hiegegen der Paſtor ſich wehrte, ſagte einer: „Laſſet 
die Prädikanten nicht Meiſter ſein!“ Soviel es auf ihn ankäme, 
träfe das ſelten ein; er wollte, wie ehedem, die Prädikanten in den 
Häuſern totſchlagen. — In Laufen galt der Vogt als Papiſt. — 
Etliche Dattinger, Filialiſten von Britzingen, gingen noch außerhalb 
der Herrſchaft zur Meſſe. — Dieſelbe Klage erhob der Paſtor von 
Sulzburg; man erſuchte ihn um ein Verzeichnis dieſer Leute. — 
Der Weber Jakob von Denzlingen beſuchte noch die Meſſe in Wald— 
kirch. — Nahe liegt die Vermutung, daß die kranke Frau in Eich— 
ſtetten, die ſich nicht verſehen ließ, nach einem altgläubigen Prieſter 
verlangte. — Ferner ſind wohl auch Brogginger nach der Wallfahrts— 
kapelle zu St. Erhard gegangen, da der Paſtor es ſo nachdrücklich 
zur Sprache brachte. — Auch bezüglich der Tiengener, die auswärts 
das Nachtmahl empfingen, könnte noch anderes als der Unwille gegen 
den unbrauchbaren Paſtor als Grund vermutet werden. Allein bei 
der Berechnung bleiben dieſe Vermutungen außer Betracht. 

Sonach iſt nur noch 14% der Pfarrer der alte Glaube ent— 
gegengetreten. Voriges Jahr traf dies zu bei 25/% , anno 1558 

bei 42ß, im Jahre 1557 bei 53%, während im Jahre 1556 die 
Regierung an 77/ der Pfarreien den Katholizismus wider ſich 
ſtehen ſah. 

Demnach lief die Skala der katholiſchen Oppoſition von 77 

zu 53 zu 42 zu 25 zu 14 herab, berechnet nach der Zahl 
der Pfarreien, in denen opponiert worden iſt. 

Des klaren Überblicks halber ſollen auch nochmals alle Pfar⸗ 

reien aufgeführt werden, an denen der alte Glaube noch Vertei— 
diger hatte: 

Im Jahre 1556: Betberg, Britzingen, Haslach, Hügelheim, 
Laufen, Müllheim, Opfingen, Sulzburg, Tiengen, Wolfenweiler. 
Im Jahre 1557: Auggen, Britzingen, Kandern(-Feuerbach), Laufen, 
Mengen, Müllheim, Obereggenen, Sulzburg, Tiengen. Im Jahre 1558: 
Auggen, Badenweiler, Binzen, Britzingen, Brombach, Fiſchingen, 
Haſel, Hiltelingen, Hügelheim, Ihringen, Langendenzlingen, Laufen, 
Lörrach, Malterdingen, Mappach, Maulburg, Mundingen, Ober— 
eggenen, Schallbach, Schopfheim, Sexau, Sulzburg, Tegernau, Tül⸗ 
lingen, Weil, Wittlingen. Im Jahre 1559: Auggen, Badenweiler, 
Britzingen, Fiſchingen, Haſel, Hügelheim, Ihringen, Kirchen, König—
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ſchaffhauſen, Lörrach, Maulburg, Mengen, Mundingen, Schopfheim, 
Sulzburg, Tiengen, Tüllingen, Weil, Wittlingen. Im Jahre 1560: 
Britzingen, Langendenzlingen, Laufen, Obereggenen, Opfingen, Sulz— 
burg, Tegernau, Weil. 

§8. 

Widerſtand katholiſcher Brälaten und des Kaiſers 

gegen die Neformation!. 

Proteſtantiſche Schriftſteller behaupten, der Markgraf Karl II. 

von Baden-Durlach ſei vom Volke zur Einführung der Refor⸗ 

mation aufgefordert worden. Heinrich Pantaleon erzählt ſolches 

in ſeinen Lebensabriſſen großer Deutſcher. Simon Sulzer will 

laut Vierordt gar beobachtet haben, daß insbeſondere die Unter⸗ 

tanen der Herrſchaft Rötteln „nach der kirchlichen underung ge— 

dürſtet“ hätten. 

Allein dieſe Annahme des Generalſuperintendenten teilt der 

genannte, für das Luthertum begeiſterte Hiſtoriker nicht und be— 

gründete dieſen ſeinen Zweifel mit dem Hinweis auf das doch 

nicht erfolglos gebliebene Bemühen der Reformationsgegner, na— 

mentlich der Prälaten, die Pfarrkollatoren waren, und der am— 
tierenden, umſichtigen katholiſchen Seelſorger?. Einer der Nach— 

folger des erſten proteſtantiſchen Stadtpfarrers zu Schopfheim, 

eines Spezials Sulzers, Auguſt Eberlin, geht noch weiter und 

ſtellt feſt, daß man aus den Urkunden nichts von einem Enthuſias— 

mus für die Reformation in den erſten Jahren der Einführung 

heraushöre. Ja, er findet das ſogar natürlich. Denn, ſagt Eberlin, 

im ſüdlichen Baden hatten ſich die kirchlichen Mißſtände nicht ſo 

fühlbar gemacht wie in klöſterreicheren Landesgegenden; zwiſchen 

Geiſtlichkeit und Volk hatte auch friedliches Einvernehmen ge— 

herrſcht; außerdem waren die ſozialpolitiſchen Hoffnungen, die 

beim Freiheitsruf der Reformatoren aufdämmerten, raſch verblaßt, 

und ſchließlich war ſchon in jener Zeit die Reformation ſelbſt 

nicht mehr ſo zugkräftig wegen des neuen, erſtarrenden Dogmen⸗ 

zwanges und der durch den lutheriſch-zwingliſchen Abendmahls— 
ſtreit eingetretenen Zerklüftung; glücklicherweiſe ſaß der duldſame 
Dr. Sulzer zu Beginn des neuen Kurſes am Ruders. 

1 Die Quellen hierfür ſind in unſerer Darſtellung die Innsbrucker Ur⸗ 

kunden Fol. 18tat, Nr. 300 und Fol. 187, Nr. 313 vorzüglich. Vier⸗ 

ordt S. 432. Eberlin S. 33.
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Damit ſtimmt die Oppoſitionsſkala überein, die während der 

Jahre 1556 bis 1560 mit 77/ Widerſtand äußernder Pfarreien 

anhebt und zu 53, 424, 25, 14 ſchreitet. Da zeigt ſich 

doch ſchon eine erkleckliche Abneigung gegen die neue Religion und ein 

mutiges Feſthalten, ſelbſt Jahre lang, trotz Drohungen und Strafen, 

am alten, d. h. dem katholiſchen Glauben und Leben, an ſeinem 

liebgewonnenen, ehrwürdigen Opfer, ſeinen erbaulichen Bildern 

und vertrauenswürdigen Sakramentalien, an ſeiner Beicht und 

Kommunion. 
Dazu kommt, daß der Reformator Karl II. ſcharf zuſammen⸗ 

ſtieß mit der katholiſchen Führung, nämlich dem Kaiſer und 

einigen oberbadiſchen Prälaten. 
Oſterreich lag ſchon lange mit Baden-Durlach in einem beim 

Kammergericht zu Speier anhängigen Prozeß über die „landes— 

fürſtliche Oberhoheit“ in den Herrſchaften Rötteln, Sauſenberg und 

Badenweiler. Wie uns bereits nach und nach bekannt geworden 

iſt, lag in dieſen Gebieten, wie übrigens auch in Hochberg, eine 

ſtattliche Reihe von Pfarreien, in denen verſchiedene geiſtliche und 

weltliche Herren neben dem Markgrafen das Kollaturrecht, das 
Patronat, beſaßen. 

Soweit die Nachrichten reichen, waren Patronatsinhaber: 

das Kloſter Allerheiligen-Freiburg zu Haslach; 

der Deutſchorden zu Bötzingen, Ihringen, Malterdingen und teil— 

weiſe zu Prechtal; 

der Domkantor des Hochſtifts Straßburg zu Emmendingen; 

das Domkapitel Baſel zu Auggen, Binzen, Sulzburg und Weil; 

der Dompropſt von Konſtanz zu Buggingen; 

das Hochſtift Baſel zu Tiengen; 

die Johanniter von Heitersheim zu Bahlingen, Bickenſohl (2), Britzingen 

und Vörſtetten; 

die Johanniter von Neuenburg zu Tannenkirch und Wintersweiler; 

das Kloſter Schuttern zu Köndringen, Mundingen, Opfingen und 

Wöpplinsberg⸗Keppenbach; 

das Kloſter St. Alban in Baſel zu Lörrach; 

das Kloſter St. Blaſien zu Blanſingen, Brombach, Efringen, Gers— 

pach, Hügelheim, Kaltenbach, Obereggenen, Tegernau, Weil (teilweiſe) und 

Weitenau; 

das Kloſter St.- Gallen zu Egringen; 

das Kloſter St. Peter zu Betberg; 

das Kloſter St. Trudpert zu Laufen; 

das Kloſter Sulzburg zu Sulzburg (zwei Pfründen)
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das Kloſter St. Ulrich zu Wolfenweiler; 

das Kloſter Tennenbach zu Mußbach und Ottoſchwanden; 

das St. Margaretenkloſter in Waldkirch zu Gundelfingen und Langen— 

denzlingen; 
Herr von Bodmann zu Mengen; 

Herr von Schönau zu Maulburg. 

Von den markgräflichen Kollaturpfarreien ſeien Badenweiler, Holzen, 

Müllheim und Rötteln hervorgehoben. 

Die Einführung der lutheriſchen Reformation durch Karl II., 

ſeine Forderung, daß nunmehr die proteſtantiſchen Religionsdiener 

an der Stelle der abgeſetzten Prieſter Gehalt und Wohnung be— 

kämen, ſtellte die Patronatsherren vor nicht geringe Entſchei— 

dungen. Es war ihnen, da ja alle katholiſch blieben, gewiß nichts 
Kleines, daß ihre Gemeinden plötzlich irrgläubig wurden, und es 
koſtete zweifellos ſchwere innere Opfer, dem Abfall zur Häreſie 

durch Anſtellung und Dotierung der Prädikanten materiellen Halt 

zu gewähren. Darum ſträubten ſich die Herren nach Vermögen 

(der Komtur von Heitersheim ſcheint's weniger) gegen Karls 

Vorgehen und Verlangen. Allein die Verhältniſſe waren ſtärker 

als ihr guter Wille. Die Reformation war eben von der ſtarken 

Hand des Staates dem Lande aufgenötigt, und ſie blieb und 

zog naturgemäß die gewaltſame Beſchlagnahme von Gütern jener 

Patronatsinhaber nach ſich, welche nicht freiwillig die neuen, prote⸗ 

ſtantiſchen Seelſorger ebenſo unterhalten wollten wie vorher die 

katholiſchen. So gewährte man ſchließlich in der Not den Prä— 

dikanten Gehalt; hartnäckig aber wurden Bauten und Repara— 

turen wiederholt verweigert. Der Konſtanzer Dompropſt reſig— 

nierte 1560 auf ſein Kollaturrecht in Buggingen; andere ſchloſſen 

mit dem Markgrafen mit der Zeit Vergleiche ab, ſo das Baſler 

Domkapitel 1558 und 1559, St. Blaſien 15601, Herr von Bodmann 

vor 1564; über einige andere fehlen die Nachrichten. 

Die Klöſter Allerheiligen, St. Peter, Schuttern, 

Tennenbach und Waldkirch aber wandten ſich hilfeflehend 

an König Ferdinand von Oſterreich. 
Allein wie ſollte dieſer einſchreiten? Gewalt ſchien wegen 

der Zeitläufte und wegen der Hintermänner des Markgrafen nicht 
ratſam. Darum verſuchte es Ferdinand mit einer ernſten Mahnung 
und erklärte Karl: 

Vgl. unten S. 97f.
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Oſterreich habe ſchon vor Jahresfriſt die Streitigkeiten mit 
Baden⸗Pforzheim aus der Welt zu ſchaffen geſucht, indem es ſie 
vor ein Schiedsgericht habe bringen wollen. Aber Markgraf Karl 
ſei nicht bereit geweſen, die Vorbedingung, nämlich Freigabe der 
arreſtierten Prälatengüter, zu erfüllen. 

Es ſolle jetzt (4. Augufſt 1558) nochmals betont werden: der 
Markgraf habe kein Recht, in den drei oberländiſchen Herrſchaften 
die Reformation einzuführen; denn der Augsburger Reichsabſchied 
und Religionsfriede erlaube ſolches nur für die reichsunmittelbaren 
Herrſchaften. Wohl betrachte Karl ſich als Träger der landesfürſt— 
lichen Oberhoheit hier; aber das müſſe beſtritten werden; Rötteln 
ſei ſogar öſterreichiſches Lehen. Alle Welt wiſſe, daß dieſe Herr— 
ſchaften im öſterreichiſchen Breisgau unmittelbar gelegen ſeien. Seit 
mehr als 200 Jahren ſei Sſterreich aber Landesherr im Breisgau; 
darum ſpreche doch die Rechtsvermutung dafür, daß es dies auch 
für die darinliegenden Herrſchaften ſei. Würden ſonſt alle Prälaten, 
Städte und Ritter nur Sſterreich als Landesherrn anerkennen? Und 
ſei nicht in der Erbeinigung der Markgrafen Chriſtoph und Philipp, 
die Kaiſer Maximilian beſtätigte, ausdrücklich Sſterreich die Landes— 
hoheit über dieſe drei Herrſchaften im Breisgau vorbehalten? Aller— 
dings habe Markgraf Chriſtoph keinen Revers dafür gegeben; allein 
dies ſei ja eben auch ein Klagepunkt in Speier. Vor genannter 
Erbeinigung unter den eigentlichen Hochberger Fürſten hätten doch 
die Erzherzöge von Sſterreich die Oberhoheit über die drei Territorien 
gehabt. Widerſetzlich ſeien erſt die Markgrafen Chriſtoph und Ernſt 
geweſen, ohne aber von ſeiten Sſterreichs Billigung zu finden. Geſetzt 
ſogar, Baden-Pforzheim beſäße ſolche Oberhoheit, ſo habe es trotz— 
dem die Reformation nicht einführen dürfen, ſolange der Prozeß 
ſchwebe. Vom Beſitzſtand ſei in ſolcher Lage nur dann Gebrauch 
zu machen erlaubt, wenn dem Partner kein Nachteil daraus erwachſe, 
was hier für EOſterreich geſchehe. 

Die Arreſte ſodann ſeien nur die Folge der Reformation und 
darum mit jener verurteilt. 

Es werde erwartet, daß die Relaxation derſelben jetzt bewerk— 
ſtelligt werde, ſonſt müſſe Oſterreich ſeine Landſaſſen auf andere 
Weiſe ſchützen! — 

Markgraf Karl erwiderte mit einem ſcharfen, vollen Nein. 

Sein Gewiſſen habe ihn zur Reformation getrieben und der 
Augsburger Reichsabſchied ihm die Befugnis dazu gegeben. Von 
einer Einſchränkung auf reichsunmittelbare Herrſchaften ſtehe dort 
nichts. Und ſtünde es dort geſchrieben, ſo könnte auch das ihm 
nicht nachteilig ſein, weil ſeine Voreltern in Rötteln, Sauſenberg 
und Badenweiler ebenſo gut wie in Hochberg und Baden nur den 
römiſchen Kaiſer und das heilige Reich unmittelbar für ihren Ober⸗ 
herrn anerkannt hätten.
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Wo liege nun ſeine Sünde? Es ſei richtig, daß die drei Herr— 
ſchaften im Breisgau lägen; aber ſie ſeien nicht der Landgrafſchaft 
unterworfen, zumal Vater Ernſt ſelig mit Sr. Majeſtät bezüglich 
derſelben in das Gegenrecht verwachſen ſei, weshalb er ja an das 
Kammergericht appelliert habe. Nie könne zugegeben werden, daß 
die erzherzogliche Landgrafſchaft im Breisgau ſich auf dieſe drei 
Herrſchaften erſtrecke. Die Grafen von Freiburg hätten doch die 
Landgrafſchaft im Breisgau anfänglich von den Hochberger Mark— 
grafen erſt gepfändet, dann geliehen. Sei es da nicht abſurd zu 
glauben, daß die Hochberger den Grafen ſich unterworfen hätten? 
Von den genannten Grafen ſei die Landgrafſchaft auf Sſterreich 
übergegangen; ja da könne doch auch für dieſes nicht von Ober— 
herrlichkeit die Rede ſein. Was wolle das beſagen, etliche Prälaten, 
die früher unſerem Schutze unterſtanden, und einige Grafen, Herren, 
Ritter und Städte hätten ſich unter Sſterreichs Schirm begeben? 
Den Herren von Hochberg habe ſolches keinen Eintrag getan; ſie 
ſelbſt ſeien Reichsſtände und reichsunmittelbar geblieben, auch auf 
keinem Landtage erſchienen und hätten nie ein Zeichen der Anerken— 
nung für die landesfürſtliche Oberhoheit gegeben; ja, was noch 
ſchwerer wiege, weder die Markgrafen von Hochberg, noch Karls 
Ahnherr oder Vater ſeien je zu Landtagen und dergleichen eingeladen, 
ſondern nur erſucht worden, den öſterreichiſchen Städten und Dörfern 
ein hilfreicher Nachbar in Zeit der Not zu ſein. Darnach hätten 
ſich die Badener Fürſten nie unter das Haus Sſterreich ergeben, 
ſondern ſeien ſelbſtändige Reichsſtände verblieben. Schließlich komme 
man auch noch und behaupte, Hochberg unterliege Sſterreich. 

Für die Erbeinigung habe Markgraf Chriſtoph zweifellos wegen 
des Vorbehalts ſeine Zuſtimmung nicht gegeben. Sodann hätten 
die Hochberger Markgrafen nach der Erbeinigung nie einen Land— 
grafen im Breisgau als ihren Oberherrn anerkannt. Der letzte Hoch— 
berger ſei ja bald darauf geſtorben. Überhaupt ſei dieſe landesfürſt⸗ 
liche Oberhoheit erſt mit dem Schutzſuchen etlicher Herren aufgetaucht; 
vorher habe man dieſe Bezeichnung gar nicht gekannt, ſondern nur 
von einer Landgrafſchaft im Breisgau geredet. Die Freiburger 
Grafen ſeien eben nur Grafen geweſen. Wie könne alſo Sſterreich 
ſich einer landesfürſtlichen Oberhoheit rühmen? Habe Chriſtoph nicht 
recht gehabt, ſich zu widerſetzen? Wann ferner hätten Majeſtät von 
derſelben Gebrauch gemacht in den letzten Jahren? Wann hätten 
ſeine markgräflichen Vorfahren ſolchen Gebrauch zugelaſſen? 

Er, der Markgraf, ſei im Beſitzſtand, und was er getan, ſei 
korrekt; er repräſentiere die ordentliche Obrigkeit in Rötteln, Sauſen⸗ 
berg und Badenweiler und habe ſich über ſeine Obſorge betreffs 
der Religion vor Gott zu verantworten. Den geiſtlichen Herren 
habe er nur entzogen, was den Kirchendienern gebühre, und er fühle 
es nicht als Unrecht, nichts zu relaxieren, bevor den Prädikanten 
ihre Kompetenzen zugeteilt ſeien.
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Jedoch zum Zeichen ſeines Gehorſams wolle er den Prälaten, 
Klöſtern und Stiften ihre Güter und Gefälle ohne längeres Aufhalten 
zukommen laſſen. Nur ſo viel ſei behalten, als die neuen Pfarrer zum 
Lebensunterhalt benötigten. Uber deren künftige Beſoldung mögen 
öſterreichiſch-badiſche Schiedsrichter ſofort entſcheiden; erwolleſeinerſeits 
den Grafen Philipp von Honau und den Herrn Heinrich zu Fleckenſtein 
entſenden an Stelle der zuvor beſtellten Grafen von Württemberg und 
Tübingen. Käme man zu keinem Abſchluß, ſo ſei alles einem dem 
Augsburger Abſchiede entſprechenden Schiedsgerichte übergeben! — 

Die Kaiſerliche Regierung zu Innsbruck fand, daß damit nichts 

Neues, vorher nicht bereits Abgelehntes vorgebracht ſei. Sie hielt 

es nun fürs beſte, ſofortige Totalreſtitution vom Markgrafen zu 

verlangen und widrigenfalls den Amtmann von Badenweiler ſo— 

wie die Prädikanten ins Gefängnis zu werfen, ferner den Biſchof 

von Speier, den Kammerrichter, nochmals um Erledigung des 

Prozeſſes zu bitten. Letzteres Ziel mußte indes Verzögerung er— 

leiden, weil der Biſchof erkrankte und ſtarb. Im Jahre 1560 wurde 

jedoch ein Koadjutor, Marquard von Hattſtein, eingeſetzt, welcher 
fünf Jahre ſpäter dann das langerſehnte Endurteil fällen konnte. 

In der Arreſtenfrage aber kam man zu einer Löſung durch 

Vorabmachungen zu Stuttgart und Pforzheim und durch den ſchließ— 
lichen Vertrag zu Neuenburg am 24. April 1561. Eine Mittlers⸗ 

perſönlichkeit trat da auf, der Kaiſerliche Rat und vorderöſterreichiſche 

Kanzler Dr. Johann Ulrich Zaſius. Auf einer Amtsreiſe paſſierte 

er die Karlſche Reſidenz und traf hier mit Dr. Amelius zuſammen. 

Natürlich beſprachen ſie auch die Arreſtationen. Der badiſche 

Kanzler plädierte für eine vertrauliche Beſprechung beiderſeitiger 
Räte. Zu Enſisheim, dem Sitze der vorderöſterreichiſchen Re— 

gierung, war man hiergegen nicht abgeneigt und überließ es Zaſius, 

in dieſer Richtung Schritte zu tun. 

Nach Verabredung hielten die Kanzler darauf nochmals eine Be— 

ſprechung am Oſtermittwoch, den 18. April 1560, zu Stuttgart und 
einigten ſich vorläufig und unverbindlich dahin: 1. Markgraf Karl hebt 

alle Arreſte auf; nur die den Kirchendienern an den einzelnen Orten 

zugeſchriebenen Kompetenzen werden ſo lange auch fernerhin verab— 

reicht, bis dieſe Sache endgültig geregelt iſt; 2. die Räte ſollen am 

Dreifaltigkeitsſonntag in Freiburg oder Neuenburgzuſammenkommen. 

Durlach hatte ſich alſo durchgeſetzt, Zaſius nachgegeben! Er 

tat dies, wie er entſchuldigend erklärte, um ſeinen Partner für
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die Tagung der Räte warm zu halten. Amelius wollte ſich näm— 

lich, ohne daß dieſer Anhang beigefügt würde, auf gar nichts ein— 

laſſen; übrigens war es auch aperti iuris im Religionsfrieden, 

als rechtlich anerkannt, daß die Miniſterien, neugläubige Religions⸗ 

diener, einmal beſtellt und ihnen gebührende Gehälter ausgeworfen 

werden müſſen; wohl ſind die markgräflichen Güterſperren über 

das gehörige Maß hinausgegangen, aber das wird man ja jetzt 

richtigſtellen; der Durlacher Staatsmann verſprach außerdem, in 

betreff des Prozeſſes ſeinem Herrn nahezulegen, er möchte in die 

Urteilsausſprechung des Speieriſchen Koadjutors einwilligen. 

Trotz aller ſolcher diplomatiſcher Gründe verwarf die Enſis⸗ 

heimer Regierung die Stuttgarter Abmachung, weil die Vor— 

bedingung jeglicher Verhandlung fehlte, nämlich die Beſeitigung 

der Güterbeſchlagnahme. Jedoch ſchlug ſie vor, es ſollte wegen 

deſſen, was die Prädikanten ſchon bekommen haben, geſchwiegen 

und bei einer nächſten Zuſammenkunft die fernere Unterhaltung 

der Herren geregelt werden. Geradezu unwillig äußerte ſich die 

Oberbehörde in Innsbruck und ſchrieb: 

Der Kanzler Zaſius wäre vom bisher eingehaltenen Wege ab— 
geirrt. Es müßte als geradezu bedenklich bezeichnet werden, dem 
Markgrafen auch nur das Geringſte zum Unterhalt ſeiner lutheriſchen 
Prediger zu bewilligen oder auch nur dahinzielend zu verhandeln. 
Denn ſolches würde ſein Vorhaben beſtärken und käme einem Ver— 
zicht des Kaiſers auf die landesfürſtliche Oberhoheit wie auch einer 
Zuſtimmung zur Reformation Karls gleich — all das trotz des 
langen Prozeſſes, entgegen dem Reichsabſchied, zu nicht mehr gut⸗ 
zumachendem Schaden der Kaiſerlichen Majeſtät in der Speierer An— 
gelegenheit! 

Dieſer Standpunkt der Regierungen iſt um ſo leichter zu be— 

greifen, wenn wir leſen, daß täglich neue Hilferuſe gegen Baden 

laut wurden. Allein Ferdinand wollte ſeinen hohen Beamten am 

Rhein, obgleich derſelbe „ohne Befehl, für ſich ſelbſt“ vorgegangen 

war, ſchonen und trug daher beiden Regierungen auf, zur Zu— 

ſammenkunft in Freiburg oder Neuenburg zu rüſten. Sie taten 

ſo, und es erſchienen, von Karl eingeladen, die zwei Kaiſerlichen 

Räte Philipp, Graf zu Eberſtein, Landvogt in Oberelſaß, und 
Dr. Johann Fabri am 5. November 1560 zunächſt in Pforzheim. 

Der Markgraf war gerade abweſend; er begleitete den Pfalz⸗ 

grafen heim, der bei der Taufe des Prinzen Ernſt Friedrich, Karls
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Erſtgeborenen aus zweiter Ehe, Pate geweſen war. So begannen 

die Räte allein folgende Verhandlungen: 
Die Herren von Baden beſtanden darauf: 
Karl durfte und mußte ſogar arreſtieren, weil die klageführenden 

Prälaten unter Verletzung des Reichsabſchiedes die Miniſterien nicht 
beſtellten und nicht beſoldeten. Ebenſo war es ſein Recht, die An⸗ 
derung der Religion vorzunehmen. Dieſe beiden Tatſachen ſchienen 
ihnen durchaus klar und feſt, und ſie waren nur zu Verhandlungen 
wegen der Miniſterien zu haben. 

Die Vorderöſterreicher entgegneten: 
Der Kaiſer und der Markgraf einigten ſich doch wegen der 

lutheriſchen Pfarreienbeſetzung im Einklang mit dem Reichsabſchied 
auf vier Schiedsrichter. Trotzdem unterſtand ſich Karl in der Zwiſchen⸗ 
zeit, auf alle Renten, Zinſen, Gefälle und Einkommen der öſter⸗ 
reichiſchen Prälaten Arreſte zu legen. Soll das in der Ordnung 
ſein? Billig iſt nur die Freigabe dieſer Güter. Bezüglich der Re⸗ 
formation handelt es ſich nicht um Karls Beweggründe dazu, ſon⸗ 
dern darum, ob ſie rechtlich fundiert war. Doch darüber iſt jetzt 
nicht zu disputieren. Beim Kaiſer darf doch wohl Kenntnis des 
Reichsabſchieds und ebenſo Gerechtigkeit vorausgeſetzt werden. Frieden 
wird nur das Speieriſche Endurteil bringen; darum ſollen beide 
Parteien darauf dringen, daß es bald geſprochen wird. Relaxiert 
Baden die Arreſte, ſo ſteht zu erwarten, daß der Kaiſer ſich wegen 
der Miniſterien in eine Verhandlung einläßt. 

Lange debattierte man. Doch die markgräflichen Räte blieben 

unbelehrbar, und die kaiſerlichen Abgeordneten näherten ſich der 

Beſorgnis, es möchte Se. Majeſtät ſchließlich geſtatten müſſen, 

daß die betreffenden Prälaten, Stifte u. dgl. die genannten Mini⸗ 

ſterien, ſoweit ſie dieſelben früher zu beſtellen ſchuldig waren, auch 

fortan beſtellten bis zur Erledigung des Prozeſſes; darum war 
dieſes Ziel mit aller Energie anzuſtreben. 

Genannte Befürchtung wuchs angeſichts des Vorgehens des 

Abtes von St. Blaſien und anderer, die mit Karl, ohne Wiſſen der 

vorderöſterreichiſchen Regierung und ohne die eben ſchwebenden Ver⸗ 

handlungen abgeſchloſſen zu ſehen, auf eigene Fauſt Vereinbarungen 

trafen, ſo daß nur noch wenige Ortſchaften in Frage ſtanden. 

St. Blaſien verglich ſich am 8. Juli 1560 zu Baſel 

mit Karl II. dahin: 

1. Der Abt Kaſpar baut das Pfarrhaus in Blanſingen, bittet 
aber, von einem eigenen Pfarrer in Kleinkems abſehen zu wollen. 
Die Frage, ob die St. Blaſianer die beiden Kirchenchöre bauen müſſen, 
wird Karl unterbreitet. 

Freib. Dioz.⸗Archiv. N. F. XV. 7
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2. Zum Pfarrhausbau in Efringen gibt der Abt 20 Pfund 
Stebler, d. i. etwa 80 Mk.; aber in Zukunft iſt er zu keinem Bau⸗ 
beitrag mehr verpflichtet. 

3. Die Pfarrei Weitenau betreffend wollen die ſanktblaſianiſchen 
Geſandten für Wohnungsverbeſſerung im Pfarrhaus ſorgen. Der 
Gehalt ſoll von 18 Pfund auf 25 erhöht werden (ca. 170 Mk.); 
für das vergangene Jahr bekommt der Pfarrer 4 Pfund bar aus— 
gezahlt. Zugleich wird über Fruchtkompetenz Regelung herbeigeführt. 
Sollte fernerhin eine Differenz zwiſchen Propſt und Pfarrer vor— 
kommen, ſo ſoll der Vogt mit den Geſchworenen entſcheiden. 

4. Dem Pfarrer zu Steinen ſoll das vorhandene Urbar mit⸗ 
geteilt werden. 

5. Dem Pfarrer von Obereggenen ſollen die von Markgraf 
Karl verlangten 20 Pfund anſtatt der bisherigen 10 gegeben werden. 
Die St. Blaſier verſprechen, mit dem Bau fortzufahren, bitten aber, 
daß der Pfarrer ihre Geſandten nicht wieder ſchmäht. 

6. Die St. Blaſier weigern ſich, dem Pfarrer von Gerspach 
Aufbeſſerung zu geben, woraufhin die Vertreter des Markgrafen 
Reſignation des Abts auf die Kollatur zugunſten ihres Herrn for— 
dern. Man will es dem Abt vorlegen. 

7. Ebenſo will man dem Abt vortragen, daß der Propſt zu 
Bürglen, von wo aus Kaltenbach verſehen worden iſt, die Hälfte 
der Pfarrhausbaukoſten zu Kaltenbach tragen oder auf alle hieſigen 
Pfarrgefälle verzichten ſoll. 

8. Dem Pfarrer von Brombach ſoll Einhalt geboten werden in 
ſeiner ungebührlichen Ausdehnung der Einziehung des Etterzehnten. 

9. Die Markgräfiſchen dringen auf Regelung von Geldangelegen— 
heiten des geweſenen Propſtes zu Weitenau. 

10. Das Verlangen des Abtes, daß er kraft ſeiner Kollatur⸗ 
rechte auch fürderhin alle ſeine erledigten Pfarreien beſetzen darf, 
wird gebilligt mit dem Anhang, „daß der Abt diejenigen, welche 
er in den Kirchendienſt ſtellen will, dem markgräfliſchen Super— 
intendenten zur Examinierung und Approbation überſchicken ſoll“. 

Dieſer Vertrag wurde am 8. Juli 1560 unterzeichnet von Hans 
von Anwyl, Landvogt zu Rötteln; Philipp God, geweſenem Propſt 
zu Bürglen; Leonhard Soph, Propſt zu Krozingen, und Bartholo— 
mäus Ramſpach, Schaffner zu Sitzenkirch. 

Zaſius erklärte ſich mit den beiden Räten, die in Pforzheim 

waren, einverſtanden; an einer möglichen Austilgung der Refor— 
mation verzweifelte er aber; einen Gewaltſtreich gegen ſie hielt 

er für einen Verſtoß gegen den Religionsfrieden von 1555; weiter 

glaubte er, daß die Pfalz und Württemberg im Ernſtfalle dem 
Markgrafen war nunmehr eine Einigung betreffs Pfarrbeſoldung 

müßte die religiöſen Wogen noch eine kleine Friſt fluten laſſen,
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damit die in Speier zu Recht beſchloſſene Hauptſache um ſo leichter 

ein Ende finden könnte. 
Wie ſollte ſich der Kaiſer zu dieſem Pforzheimer Abſchied jetzt 

ſtellen? Er gebot der Innsbrucker Regierung, ihm ein Gutachten 

auszuſtellen; dies erſchien am 12. Dezember und gipfelte in den 

drei Sätzen: 
1. Majeſtät laſſe ſich weder mit noch ohne Bedingung mit 

Karl II. in eine Vergleichung wegen der Reformation ein. 
2. Majeſtät lehne auch jede Kompetenzbewilligung an die Prädi⸗ 

kanten ab. Karl aber gebe unverzüglich die Arreſte los, ſonſt er— 
folge Gegenarreſtierung bzw. Verhaftung der Amtmänner und Pre⸗ 
diger. Sollte eine ſolche Aktion unmöglich ſein, ſo verhandle Majeſtät 
trotzdem nicht, ſondern ſehe durch die Finger und laſſe die Prälaten 
mit dem Markgrafen ſich einigen über den Gehalt der lutheriſchen 
Pfarrer, damit die Kläger wenigſtens ihre übrigen Gefälle und Ein⸗ 
kommen in den drei Herrſchaften ungekürzt retten. 

Gleichwohl aber treffe die vorderöſterreichiſche Regierung ge— 
eignete Schutzmaßnahmen für die wahre, katholiſche Religion. 

3. Der Kammerrichter werde um den Rechtsſpruch beiderſeits 
erſucht. 

Der Markgraf ſelbſt berichtete am 12. Dezember nach Enſis— 

heim: Er hätte es ſehr gern geſehen, wenn die Streitigkeiten wegen 

der Arreſte durch einen Vergleich erledigt werden würden; wenn 

Majeſtät jetzt den Abſchied beſtätigen und die Zuſammenkunft 

beiderſeitiger Räte bewilligen würde, ſo wollte er alle fraglichen 

Arreſte vor aller weiteren Handlung relaxieren und ſeinerſeits die 
Pforzheimer Vereinbarungen in allen Punkten gutheißen. 

Die Stellungnahme des Kaiſers erhellt aus der Antwort der 
Innsbrucker Regierung vom 30. Januar 1561 auf ein Schreiben 

aus Wien. Se. Majeſtät befürchtete, wenn der Abſchied nicht präzis 

beſtätigt und der verabredeten Verhandlung wegen der Miniſterien 

nicht freier Lauf gelaſſen würde, ſo ließe ſich der Markgraf nicht 

zur erwünſchten Erſuchung des Speierer Richters herbei, ſondern 

möchte zu ferneren tätlichen Handlungen bewogen werden. Um 

ſolches zu verhüten und der Sache zum Abſchluß zu verhelfen, 
gedachte der Kaiſer, im Namen des Allmächtigen Amen zu ſagen. 

Am 8. Dezember ging die kaiſerliche Ordre nach Enſisheim 

ab. Alsbald einigte man ſich hier mit Karl und ſandte Hans 

Wilhelm von Liechtenfels ſowie Dr. Johann Fabri nach Neuen— 
burg, wo ſich am 24. April 1561 die Vertreter Baden⸗Durlachs, 

1



100 Elble, 

Landvogt Hans Albrecht von Anwyl und Kanzler Amelius, ſo— 

wie die in Frage kommenden Geiſtlichen mit ihnen verglichen über 

die Kompetenzen und Gehälter, welche die Prädikanten und ſonſtigen 

Kirchendiener erhalten hatten, ferner derart mitſammen überein⸗ 

kamen, daß die öſterreichiſchen Landſaſſen wie die Kirchendiener 

zufrieden waren, die Arreſte allenthalben reſtituiert wurden und 
die Gefälle für alle Zeit ungeſperrt bleiben ſollten. 

Im einzelnen wurde beſchloſſen: 

Betr. Schuttern: Der Kirchendiener zu Wöpplinsberg behalte 
ſeine ziemliche Kompetenz. Früher erhielt der dortige Pfarrer wegen 
Verſehung von Keppenbach den halben Haberzehnten daſelbſt. Dieſen 
ſoll Schuttern dem jetzigen und künftigen Kirchendiener allda geben. 
Auch ſoll das Pfarrhaus von Schuttern reſtauriert werden. 

Weiter werde der Pfarrei Köndringen zu ihrer derzeitigen Kom— 
petenz noch ein dem Kloſter Schuttern gehöriges, an einen andern 
verliehenes Rebgelände addiert. 

Drittens: Die Pfarreien Waltershofen und Opfingen wurden 
bislang vom Wippertskirchener Pfarrer verwaltet. Nun begehren 
die Opfinger, die badiſch ſind, einen Kirchendiener der Augsburger 
Konfeſſion, worüber Schuttern als Patron von Wippertskirch ſich 
beſchwerte. Jetzt wird geregelt: Schuttern ſoll einem neuen Kirchen— 
diener zu Opfingen den kleinen Zehnten und fünf Saum Wein geben; 
etwaige ſchriftliche „Gewahrſame“ betr. Opfinger möge es anzeigen. 

Betr. Kloſter Allerheiligen zu Freiburg: Ihm iſt die Pfarrei 
Haslach inkorporiert, die, proteſtantiſch geworden, auch einen Augs⸗ 
burgiſchen Pfarrer will. Allein das Vermögen des Prälaten iſt gering 
wie die Gefälle zu Haslach; bislang beſorgte ein Konventual das 
Dorf. — Fortan ſoll nun der Kommendator zu Allerheiligen einem 
künftigen Pfarrer zu Haslach jährlich den kleinen Zehnten, den Wein⸗ 
zehnten und 18 Gulden geben; alle übrigen Zehnten uſw. bleiben 
dem Kloſter. 

Das ſanktpeterſche Kloſter St. Ulrich betr.: St. Ulrich verſah 
Wolfenweiler. St. Peter ſoll nun in St. Ulrich einen Kirchendiener 
einſetzen und ihm neben Wohnung mit Garten jährlich 40 Gulden, 
20 Mutt Weizen und Roggen und 16 Saum Wein geben; der 
neue Kirchendiener bekomme ferner den kleinen Zehnten zu Wolfen⸗ 
weiler. Was die Markgräfiſchen in der Streitszeit mehr einnahmen 
und ſich in den Gefällen des Prälaten änderte, werde verrechnet. 
Doch müſſe zugunſten des Prälaten der neue Kirchendiener Stube, 
Roßſtall, Scheune uſw. wieder räumen. 

Betr. Reutebach“ bei Zähringen: Der hieſige Pfarrer ver— 
ſah auch Zähringen und Wildtal. Es fand ſich nun, daß die Reute⸗ 

Lehmann, in F DA. N. F. XIII, 52f.
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bacher Kirche im markgräfiſchen Gebiet liegt. Man beſchloß: Der 
Markgraf laſſe Reutebach verſehen und nehme die dortige Kirche 
ſamt den märkgräfiſchen Gefällen für ſich; Zähringen und Wildtal 
werden von Vorderöſterreich verſehen und ziehen die vorderöſter— 
reichiſchen Gefälle ein. 

Betr. Mußbach bei Emmendingen: Bisher wurde es von 
Tennenbach aus paſtoriert; jetzt iſt es lutheriſch geworden. Der 
Pfarrer von Ottoſchwanden ſoll es verſehen und vom Kloſter Tennen⸗ 
bach dafür jährlich 16 Gulden und den kleinen Zehnten daſelbſt 
erhalten. 

Die gegenſeitige Klage des Stifts Waldkirch und des mark— 
gräflichen Verwalters und Kirchendieners, ſowie die Klage des Frei— 
burger Predigerkloſters wegen Gefällentziehung ſeitens der Mark— 
gräflichen wolle man nochmals prüfen. 

Was die Markgräfiſchen in Wöpplinsberg, Opfingen und Haslach 
eingezogen und ihren Kirchendienern gegeben haben, verbleibe dieſen. 

Nach Speier richtete Karl II. nun alsbald das Geſuch um 
die Verkündigung des Urteils. Allein die Geduld Oſterreichs und 

Badens wurde noch vier Jahre auf die Probe geſtellt. Endlich 

am 1. Dezember 1565 konnten die kaiſerlichen Kommiſſäre an den 

Kaiſer eine Kopie des Endurteils ſchicken. 

Es lautete: 

„In der Rechtfertigung ... erkennt . . . Herr Marquard, Biſchof 
von Speier, . .. mit Urteil als Recht, daß ... der Herr Beklagte 
die in des Kaiſers Maximilians ... Konfirmation einverleibte und 
in der Klage angezogene Bewilligung und Zuſage, wie nachfolgt, 
zu vollziehen hat, nämlich daß genannter Herr Angeklagter die Feſte 
Rötteln und die Stadt Schopfheim ſamt ihren Kirchereien und Zu— 
behör von gedachtem Kläger als einem Erzherzog zu Sſterreich zu 
Lehen zu empfangen hat mit den in Kaiſers Maximilians Bewilligung 
und Konfirmation genannten Bedingungen. Dieſe ſind: Wenn es 
dem Herrn Kläger oder ſeinen Erben beliebt und ſie die 6000 Gulden 
an der Münze zu Straßburg erlegen werden, dann hat der Herr 
Beklagte ſeinerſeits dieſe Lehensſtücke abzutreten, des Herrn Klägers 
oder deſſen Erben Händen zu überantworten und gütlich folgen zu 
laſſen; auch hat der Herr Beklagte hochgedachtem Erzherzoge und 
deſſen Erben von denſelben Lehensſtücken und andern Schlöſſern, Herr— 
ſchaften und Flecken, als Sauſenberg und Badenweiler, die im Breis— 
gau liegen und von Markgraf Philipp von Hochberg ſelig auf Mark⸗ 
graf Chriſtoph, den Ahnherrn des jetzigen Beklagten, vermöge des 
in der Klage beſtimmten Vertrages und ‚Gemächts“ gefallen und 
gekommen ſind, alle Reiſen [Reiſigenfahrtenl, Steuern und [An⸗ 
erkennung der] Oberhoheit entſprechend der Verbindlichkeit anderer 
Herrſchaften in des Herrn Klägers Land und Bezirk des Breisgaus
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folgen zu laſſen und ſodann über alles dies einen genügenden Revers 
aufzuſtellen, zu verfertigen und dem Herrn Kläger zuzuſtellen, auch 
‚das Intereſſe“ wegen Nichtvollziehung der kaiſerlichen Konfirmation 
und damit der Verſagung der Steuern, Reiſen, Appellationen und 
anderes mehr aus oben genannten Herrſchaften, dazu Vergütung 
aller Koſten und Schäden, die in dieſer Inſtanz erwuchſen, nach 
richterlicher EEmäßigung von der Zeit der geſchehenen Kriegsbefeſtigung 
an zu entrichten und als Schuld zu erſtatten.“ 

Oſterreich hatte alſo den Prozeß gewonnen, beanſpruchte dem— 

nach mit Recht die landesfürſtliche Oberhoheit im Markgräflerlande, 

und für Karls Reformationseinführung und Beſchlagnahme geiſt⸗ 

licher Güter zugunſten ſeiner Prädikanten war hiermit der Rechts— 
boden juriſtiſch weggezogen. 

Der Markgraf ließ ſich aber durch nichts aus ſeiner Poſition 

und Richtung abbringen, ſondern appellierte ſofort gegen das 

Urteil an die kaiſerliche Majeſtät“, während die Reformation auf 
ihrer Bahn rüſtig weiterſchritt. 

Zwiſchenhinein machten auch die Herzoge von Longueville, 

Nachkommen der Erbtochter des Markgrafen Philipp, der bis 
1503 Hochberg und das Markgräflerland nebſt der Grafſchaft 

Neuenburg und Teile Burgunds beherrſcht hatte, Anſprüche auf 
die breisgauiſchen Lande, die kraft einer Erbvereinigung Markgraf 

Chriſtoph im ſelben Jahre 1503 an ſich nehmen zu dürfen ge— 
glaubt hatte, geltend, doch ohne Erfolg2. Im Jahre 1598 arbeitete 

man neuerdings auf ein Abſchlußurteil dieſes öſterreichiſch-badiſch⸗ 
longuevilleſchen Breisgauprozeſſes hin“. Allein erſt im Jahre 1741 

fand der Rechtsſtreit ſeine endgültige Erledigung, indem Baden an 

Maria Thereſia 230000 Gulden für den öſterreichiſchen Verzicht 

auf die Anſprüche bezahlte“ und ſo endlich zu ſeinem unbeſtrittenen 

Beſitze auch das Markgräflerland und Hochberg zählen durfte. 

§8 9. 

Die Diözeſe Badenweiler im Jahre 1564. 

Aus der Diözeſe Badenweiler erging am 17. Februar 1564 

eine Relation über Amtsführung der Geiſtlichen, Gehalts- und 
  

Laut genannter Innsbrucker Urkunden Fol. 187, Nr. 313. von 

Weech S. 74. »Laut Innsbrucker Urkunden Fol. 187, Nr. 313. von 
Weech S. 391.
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Bauſachen an die Regierung; in Charakter und Inhalt glich ſie 
den Separatprotokollen der früheren Jahre. 

Jeder Pfarrer wurde ausgefragt, wie er es in den einzelnen 

Punkten der Kirchenordnung hielt; man fand es diesmal im Inter⸗ 

eſſe einer einheitlichen Doktrin für nötig, den Prädikanten zu er⸗ 

öffnen, daß jeder, der andere theologiſche Anſchauungen vertreten 
wollte, als ſie in Baden gutgeheißen wären, eben ſonſtwo ſich 

eine Stelle ſuchen müßte. Die Vögte rühmten heuer alle Seel—⸗ 

ſorger ohne Ausnahme. Leider war noch nicht überall der Beſuch 
der Predigt und Katecheſe befriedigend; auch Laſter gab es ſtets⸗ 
fort zu beklagen, namentlich die Unmäßigkeit. 

In Laufen, Mengen, Müllheim, Opfingen, Sulzburg und 

Wolfenweiler war zu bauen oder zu reſtaurieren. 

Einkommensregelungen waren nötig zu Badenweiler, Bug— 
gingen, Haslach, Mengen, Opfingen, Sulzburg, Tiengen und 

Wolfenweiler. 

Dem Lehrer in Badenweiler hatte man eine ſeit zwei Jahren 

verſprochene Aufbeſſerung immer noch nicht zukommen laſſen. Der 

Pfarrer in Buggingen hatte den Wunſch, etwas Landwirtſchaft 
zu treiben. Die Prädikanten zu Opfingen und Wolfenweiler hofften, 

auf Grund des Neuenburger Vertrages Gehaltserhöhung von den 
Kollatoren zu Schuttern bzw. St. Peter zu erreichen. 

Auch zwiſchen v. Bodman, Kollator zu Mengen, und dem 

Markgrafen war nunmehr eine Einigung betreffs Pfarrbeſoldung 
hergeſtellt. 

Haslach ſollte aufs neue, auch auf Wunſch des Kollators, 

Pfarrei werden; aber Karl ließ es von Wolfenweiler aus paſtorieren. 

Große Mühe hatte der geiſtliche Verwalter mit vielen Leuten, 

die ihre Früchte nicht lieferten, und den Kirchenpflegern, die nur 

über ihre tatſächlichen Einnahmen abrechnen wollten. Er ſtellte 

den kühnen Antrag, daß die Pfleger durch die Amtleute zur 

Totalabrechnung über Früchte und Wein angehalten werden und 
das, was ſie nicht einbrächten, ſelber erlegen ſollten. 

Über allen andern Fragen ruht hier Schweigen, und über 
die andern oberbadiſchen Gebiete exiſtieren keine weiteren Refor⸗ 
mationsakten.
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Schluß. 

Württembergiſches Vorbild und badiſches Nachbild. 
Der Reformator Württembergs war Herzog Ulrich. Es iſt 

nicht bekannt, daß Markgraf Karl II. von Baden-Durlach ein 

Fürſt mit ſolchen abſtoßenden Eigenſchaften! geweſen, wie Ulrich 

es war, der, erblich belaſtet, zu guter Letzt alle Menſchen, mit 

welchen er in Beziehung trat, zu ſeinen Feinden machte: ſein Weib, 

ſeinen Sohn, den Kaiſer, den Schwäbiſchen Bund, den Adel, die 

Städte, die Untertanen und ſelbſt ſeinen Retter Philipp von 
Heſſen; unſittlicher Greuel im Stile des Herzogs und des Land⸗ 

grafen wird er nirgends beſchuldigt; ſeinen Beinamen „der Heilige“ 

erwähnten wir ſchon, wie auch Ulrichs religiöſe Gleichgültigkeit'. 

Beim Schwabenherzog war die Politik der Grund, weshalb 
er der Religion ſeine Aufmerkſamkeit ſchenkte, weshalb er vom 

katholiſchen Glauben abfiel, weshalb er zuerſt Zwinglis Predigten 

beſuchte und nachher die lutheriſche Reformation einführte. Deutſch— 

geſinnt war er derart, daß er wiederum aus Politik in verräte— 
riſchen Verbindungen mit Frankreich ſtands. 

Bezüglich des Markgrafen haben wir gefunden, daß er zu— 

nächſt durch Erziehung und Familie in ſeine proteſtantiſche Rich— 

tung geführt und durch Freunde und Ratgeber darin befeſtigt 

wurde. Dann lag er aber gleichzeitig mit Oſterreich wegen fürſt— 

licher Hoheitsrechte am Südende Badens in Prozeß, was ihn 
begreiflicherweiſe von der alten zähringiſchen Kaiſerliebe weg an 

die Seite der proteſtantiſchen Herren trieb, deren Politik er teilte, 

und deren Skrupelloſigkeit im Einkaſſieren kirchlicher Beſitztümer 

auch ihm keine Bedenken machte. Volk und Land wollte Karl 

durch die Reformation nicht erobern; ſonſt hätte er nicht über⸗ 

legt, ob er ſein Abfallswerk am Ende nicht beſſer „ohne Wiſſen“ 

der Untertanen inſzenieren ſollte; demnach fürchtete er vielmehr 

kräftigen Widerſtand. Die Abſicht, Glauben und Sitten ſolider 
zu geſtalten, war Vorwand; denn ein Blick in die Lehrzerbröckelung 
und theologiſchen Differenzen ſowie in den bereits eingetretenen 

Sittenzerfall einerſeits und in die katholiſch-tridentiniſchen Reform— 

dekrete anderſeits ließen den Suchenden finden. Das Verlangen 

Rothenhäusler S. 3—8. 2 Vgl. oben S. 12. Rothen⸗ 

häusler S. 8—10. 
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endlich nach einem allgemeinen Konzil war kaum ernſt gemeint. Alſo 

ſprach auch in Baden Politik eine kräftige Reformationsbejahung. 

Die Verhältniſſe in dem Volke glichen ſich ebenfalls. 

Trotz der Beſſerungsverſuche des Diözeſanbiſchofs von Kon— 

ſtanz fanden ſich im Ordens- und Weltklerus vielfältige moraliſche 

Gebrechen!, die zum Teil auf Rechnung mangelhafter Erziehung 

zu ſetzen waren. Ferner zerklüftete mancherorts Uneinigkeit die zahl⸗ 

reichen Geiſtlichen unter ſich und mit der Behörde, geradeſo wie 
beide Fürſten gegen den Kaiſer und andere Gewalthaber ſtritten. 

Es unterliegt aber keinem Zweifel, daß viele Seelſorger tüchtig 
in ihrem Berufe arbeiteten?, ſonſt wäre der Widerſtand gegen die 

Neuerung in den Gemeinden nicht ſo groß und die Zahl der ab— 

fallenden Prieſter nicht ſo gering geweſen, wie ſie uns in Baden 

begegnet und auch für Württemberg feſtzuſtellen iſts. Im ſchwäbiſchen 

Klerus ragten manche auch durch bedeutende Gelehrſamkeit hervor, 

und ein unverhältnismäßig großer Teil der frommen Stiftungen 

ſtammte auch in dieſer Zeit aus dem vielverläſterten Pfaffenſack“. 

Man ſieht da leicht ein, daß nicht die Laſter einer traurigen 

Gruppe von Pfarrern allein das Volk, welches in den Bauern— 

kriegen derb losſchlug, jetzt vor der Gewalt der Landesherren ver— 

ſtummen machte, ſo daß es weder hüben noch drüben ſich eigentlich 
der Sache entſprechend wehrtes. 

Von außen war vielmehr ſchon längſt Mine gelegt und Breſche 

geſchoſſen worden durch Druckſchriften, welche, in Maſſen aus— 

geworfen, den katholiſchen Glauben und ſeine Verkündiger herab— 

würdigten, die neuen Lehren anprieſen, Herren und Knechte mit 

den immer wirkenden Zauberworten „Freiheit“ und „Aufteilen auf— 

geſtapelter Reichtümer“ in Taumel verſetzten. Winkelprediger er— 

gänzten polternd, revolutionierend und lügend das unſaubere Ge— 

ſchäft, und die Mächtigen ſtrichen verſtändnisinnig Klöſter und 
Pfründen ein, bis die Bauern es grob nachahmten, bis faſt niemand 

mehr Prieſter, verachteter und gehaßter Prieſter werden wollte“. 

Im Innern des Volkes wühlte religiöſe Gleichgültigkeit, rohes 
Fluchen und leichtfertiges Schwören, Luxus, Spielſucht, Unzucht 

und — entſetzliche Unmäßigkeit im Trinken. Die naturgemäße 

Rothenhäusler S. 70-—116. Ebd. S. 66—- 70. Ebd. 
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Folge war Willensſchwäche, Abſtumpfung gegen Höheres und 

Verſinken in Gemeines bei hoch und nieder!. Wohl wehrten ſich 

erwieſenermaßen Kirche und Staat?. Allein der kranke Baum 

mußte beim Sturme Blätter, Zweige und Aſte opfern, bis neue 

Kraft neues Leben erzeugte. 
Nur kam, wie die Geſchichte klar bekundet, die beſſernde 

Kraft nicht aus den Wurzeln und durch den Baſt der Reformation. 

Von den badiſchen Zuſtänden läßt ſich, was Beſſerung oder Ver⸗ 

ſchlimmerung angeht, bei der kurzen Friſt wenig ſagen. Aber in 

der württembergiſchen Kirchenordnung vom Jahre 1559, alſo faſt 

ein Menſchenalter nach Ulrichs Reformation, ward geleſen: „Gottes 

Zorn iſt zu dieſer Zeit wegen ſo vieler ſchändlicher Laſter und 

Argerniſſe, welche unter dem Volke ſelbſt, das ſich des Namens 

Gottes rühmt, zu offenbar ſind, als daß man ſie leugnen oder 
verhehlen möchte, nicht weniger, ja viel heftiger gegen die Ver— 

ſammlung ſeiner Kirche entzündet als vor Zeiten. . . .““ Herzog 

Chriſtoph, Ulrichs Sohn und Nachfolger, beſtimmte damals, 
daß alle Manns- und Frauensperſonen, die ſich am Tage des 

Abendmahls vollſaufen würden, acht Tage ins Narrenhäusle zu 

ſperren wären!. Kaiſer Ferdinand ermahnte im ſelben Jahre auf 

dem Reichstag zu Augsburg die Fürſten und Kurfürſten dringend, 

ſie ſollten ſich doch von ihrem unmäßigen Zechen bekehren5. Ja, 

jener ſtrafende Herzog ſelber mußte 1564 dem Markgrafen Karl 

bekennen, daß er durch „etliche Trünke“ auf der Fürſtenverſamm— 

lung zu Ettlingen ſich ein ſtarkes Fieber zugezogen hatte; er 
tröſtete ſich aber mit dem Spruche, daß Unkraut nicht verderbe. 

Seine Söhne, komplette Säufer, ſind allerdings doch verdorben; 

der älteſte, Eberhard, erlag mit 24 Jahren ſeinen Ausſchweifungen, 

und der jüngere, Ludwig „der Fromme“, opferte ſeiner Trunk— 

ſucht und Wolluſt mehr Geld, als das Kammergut ertragen 

mochte“. Auch Karls älteſter Sohn, Albrecht, ſtarb mit 19 Jahren 

infolge Unmäßigkeit“. 

Das gleichgeartete volt Badens und Württembergs verhielt 

ſich nun auch gleich, als die Reformation durch die Regierung 

ihm aufoktroiert wurde. Es begegnen uns auf dieſem Rundgange 

Rothen häusler S. 50—59. Ebd. S. 42, 50—-59, 82—116. 
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die alten Bekannten: Staatskirchentum und Kirchenordnung, Syn— 

oden und weltlich-kirchliche Viſitationen, Pfründebeſetzung und 

Säkulariſation, Verhandlungen und Gewalt, Widerſetzlichkeit und 

Nachgiebigkeit. 
Nach Beſiegung der öſterreichiſchen Truppen und darauf— 

folgendem Friedensſchluß zu Kaaden in Böhmen am 24. Juni 1534 

wurde von Herzog Ulrich die Augsburgiſche Konfeſſion eingeſetzt“, 

wenn auch wie früher daneben zwinglianiſche Prediger geduldet 

waren, bis Chriſtoph dieſe als Ketzer verfolgte?. Die Reformierung 
ſelbſt hatte ein ganz ſtaatliches Gepräge; die geiſtlichen Führer 
Schnepf und A. Blaurer waren wie die ſpäteren Viſitatoren rein 

Werkzeuge des Herzogss. 

Den Anfang machte man mit der ſtaatlichen Beſtellung pro— 

teſtantiſcher Religionsdiener“. Die Nobleſſe der badiſchen Regie— 

rung, nämlich das Erforſchen der Zuſtimmung des Volkes, ſchenkte 

man ſichs. Vierordt meinte, „weil man das Verlangen des Volkes 

nach Reformation der Kirche als landeskundig vorausſetzte““. 

Eines ſchönen Tages trafen die Viſitatoren in einer Vogtei ein 
und fanden, wie befohlen, die Kleriker des Bezirkes hier ver— 

ſammelt. Der herzogliche Beamte erklärte ihnen dann, daß ſein 

Herr „Gott zu Lob und Dankbarkeit“ das heilige Wort Gottes 

aufrichten wolle. Deshalb begehre er, daß die Geiſtlichen in eine 

dem Evangelium entſprechende Reformation einwilligten, den Irr— 

tum von Meſſe, Zeremonien, Anrufung der Heiligen und Gebet 

für die armen Seelen aufgäben; wer gehorſamen würde, fände 

einen gnädigen Fürſten; andernfalls dürfte der Herzog ſeine Schäf— 

lein nicht verderben laſſen; die Anweſenden ſollten ſich alsbald 

entſchließen. Allein der größere Teil blieb treu; die einen ſagten 

es ſofort heraus, die andern machten Bericht an ihren Biſchof. 

Die Regierung penſionierte nun die Greiſe, die jüngeren treu— 

bleibenden Seelſorger mußten in die Fremde ziehen“'. Ein Eß— 

linger Kaplan, welcher ſich widerſetzte, wurde auf Befehl des 

Stadtmagiſtrats, der das herzogliche Vorgehen nachahmte, auf 
den Zehnthof abgeführt, im Turm auf den Boden geſetzt und, 
  

Württemb. Kirchengeſch. S. 327, 331. Rothenhäusler S. 30. 

à Württemb. Kirchengeſch. S. 333. Ebd. S. 334. »Rothen⸗ 
häusler S. 26. »Vierordt S. 132. Württemb. Kirchengeſch. 

S. 334; Rothenhäusler S. 26ff.



108 Elble, 

nachdem er zehn Tage lang bei Waſſer und Brot gefaſtet und 

Urfehde geſchworen hatte, verbannt!. 

Dieſe Operationen gingen ſelbſtverſtändlich keineswegs ganz 

ruhig ab. Ein Teil der zu Reformierenden leiſtete Widerſtand. 

Immer wieder ergingen von Ulrich Befehle an das Volk, daß 
niemand es wagen ſollte, der evangeliſchen Predigt ſich zu wider— 

ſetzen; wer an einem Sonn- oder Feiertag die Predigt verſäumte 

oder ſein Geſinde nicht ſchickte, wurde für das erſtemal mit einem 

Gulden, für das zweitemal mit zwei Gulden beſtraft, bzw. bei 

Zahlungsunfähigkeit vier Tage in den Turm gelegt bei Waſſer 

und Brot. Eine Meſſe zu hören, war gar ſtreng unterſagt bei 

gleicher Strafe. Dieſe Verordnungen ſtammen aus dem Jahre 15352. 

Zehn Jahre ſpäter „reizte“ man durch einen Pfennig die Jugend 

zum Beſuch der Katechismusſtunde; 1559 aber erhielten die Amt— 

leute Ordre, die Eltern, die ihre Kinder nicht in die lutheriſche 

Katecheſe ſchickten, ins Gefängnis zu werfens. Das Hauptmittel, 

um die katholiſchen Regungen aufzuſpüren und auszutilgen, war 

auch hier die Viſitation. Alles, Pfarrer, Amtleute, Lehrer, Kirchen— 
rechner und Mesner, ſtand unter Kontrolle, ob etwas Unluthe— 

riſches etwa zutage träte . Das Volk äußerte jahrzehntelang in 

beträchtlichem Maße ſeine Anhänglichkeit an den alten Glauben 

und ſein Mißfallen an der neuen Lehre. Ulrichs beide Nachfolger 

mußten hiegegen noch Maßregeln treffens. Im Jahre 1569 klagte 

der Prädikant von Hollenbach, daß ſeine Pfarrkinder „mehrenteils 

dem Papſttum anhängig““ wären. Es iſt alſo unrichtig, was Vier⸗ 

ordt und die württembergiſche Kirchengeſchichte des Calwer Ver— 

lagsvereins ſagen, daß „im großen und ganzen das Volk den 

Wechſel mit Freude begrüßte“ (S. 335). Das erſehen wir auch 

aus den Prädikantenbekenntniſſen, daß ſie faſt alle bei den Leuten 
Hohn und Verachtung durch Wort, Schrift und Tat ernteten. 

Dies geſchah allerdings nicht bloß wegen ihrer neugläubigen Lehre, 

ſondern auch wegen der Perſönlichkeiten, die als Prädikanten, aus 

aller Welt zuſammenſtrömend, ſich präſentierten und unter ſich un— 

wiſſende, ungebildete und anrüchige Elemente genug zählten, die 

Beſſerdenkenden mitnichten imponieren konnten 7. Der Herzog merkte 
das und gründete daher ſchon 1537 zu Tübingen eine Stipen— 

Rothenhäusler S. 28. Ebd. S. 34. Ebd. S. 35. 
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diatenanſtalt, die aber nicht ſo raſch, trotz Inkarzerierung zech— 

luſtiger Theologen, den Erwartungen entſprach !. Die Viſitations⸗ 

ordnung von 1553 mußte noch befehlen, daß die Viſitatoren bei 

den Prädikanten das grobe Poltern auf der Kanzel, das läſterliche 

Zechen, worauf „Unrat, Hohn und Spott, auch freventliche tätliche 

Händel und bisweilen Totſchlag“ folgten, niederkämpften?. Wie 

in Baden waren auch unter den ſchwäbiſchen Predigern gerade 

die abgefallenen Prieſter“ die ſchlimmſten. 

Den geiſtlichen Patronatsherren gebotder Herzog, wie ſpäter unſer 

Markgraf, Prädikanten anzuſtellen; ſollten ſie keine haben, würde 

die Regierung ſelbſt einen tauglichen Herrn ſchicken. Mit fremden 

Kollatoren verhandelte man gütlich, erbot ſich zum Abkaufen des 

Pfründſatzes oder trennte mit ihrer Zuſtimmung die württember— 

giſchen Filialien von der katholiſchen Mutterkirche (wie bei uns Op⸗ 

fingen von Wippertskirch)“. Allen, die Pfründen zu vergeben hatten, 

galt die Anordnung von 1538, daß in Zukunft nur ſolche Seel— 

ſorger inveſtiert werden dürften, die eine vom Herzog oder den Viſita— 

tionsräten unterfertigte Urkunde vorlegten, und zwardem Amtmannes. 

Während in Baden die kirchlichen Ornate in den Sakriſteien 

verſchloſſen wurden, ließ Ulrich alle Wertſachen, Edelſteine, Gold 

und Silber in ſeiner Kammer wohl verwahren, das Mindere den 
Armen großmütig austeilen und das Mittelmäßige möglichſt teuer 

verkaufen. Die religiöſen Bilder wurden laut eines Erlaſſes von 
1537 entfernt, das Gold von denſelben abgeſchabt; damit dieſer 

Vandalismus, dem unzählige Kunſtwerke zum Opfer fielen, das 

kopfſchüttelnde Volk nicht gar zu ſehr empörten, arbeitete man in 

der Stille und hinter verriegelten Türen“. 

Dieſelbe rohe Gewalt vernichtete auch die Klöſter. Obige 

Kirchengeſchichte proteſtantiſchen Urſprungs meint: Das Vorgehen 

Ulrichs laſſe ſich „nicht nur vom ſtaatswirtſchaftlichen Standpunkt 

verſtehen, ſondern auch als ſittliche Notwendigkeit begreifen“ “. 

Allein weil „der Staatsbankrott drohte“, mußten die Gotteshäuſer 

(Klöſter) fallen, während Ulrich Maitreſſen und Jagdhunde züchtetes. 

Waren die Kirchengüter nach Herkunft und Abſicht berufen, mit 

Rothenhäusler S. 20. Ebd S. 21. Ebd. S. 21, 25, 29. 
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ihrem Tode Staatsſchulden zu tilgen, die Armenkaſſen des Staates 

zu füllen, Staatsſchulen auszuſtatten und irrgläubigen Kirchen— 

zwecken zu dienen?! Ungebeten traten verheiratete Leſemeiſter vor 

die Mönche, und Staatsbeamte kamen zur Inventurvornahme und 

verlangten darnach von den Klöſtern die Hälfte des Jahresein⸗ 

kommens nebſt 20000 Gulden. Nachdem der Leſemeiſter einige 

Zeit tätig geweſen war, verbot man den Ordensleuten die Meſſe 

und gab ihnen eine im evangeliſchen Sinne bearbeitete Regel; 

ferner bot man ihnen ein Leibgeding an. Diejenigen, die nicht 

württembergiſchen Klöſtern angehörten, wies man aus. Viele 

mußten darben. Wer in ein auswärtiges Kloſter überſiedeln wollte, 

bekam nichts als eine Zehrung auf den Weg mit. Die Aufnahme 

von Novizen wurde verboten; wer noch nicht die Gelübde ab— 

gelegt hatte, wurde nach Hauſe geſchickt! Schließlich ſollten die 

Bettelmönche nach heſſiſchem Vorbilde in einem Kloſter vereinigt 

werden. Natürlich gab es auch hier bei den Kloſterleuten Widerſtände. 

Noch ſtärker waren dieſe bei den Nonnen, denen man die 

Selbftverwaltung nahm und einem Kloſterhofmeiſter zuwies. Auch 

hier beſiegelte man den vollkommenen Untergang durch Ausſterben⸗ 
laſſen, falls die Schweſtern nicht fortzogen?. Die Beghinenhäuſer 

machte man teils zu Lateinſchulen, d. h. Prädikantenvorſeminarien, 

teils zu Spitälern. Die Männerklöſter benutzte der Staat zu 
lutheriſchen theologiſchen Konviktens. 

Um ja allſeitigen, ſieghaften Einfluß zu gewinnen, merzte die 

herzogliche Regierung gegen alles Recht ſyſtematiſch die katholi— 

ſchen Gemeindevorſtände aus und erſetzte ſie gewaltſam durch ge— 

fügige Lutheraner; allein nach zwanzig Jahren war dieſes Streben 
noch nicht durchgängig zum Ziele gelangt“. 

Endlich bemächtigte ſich Ulrich des Schulweſens, ſtellte in den 

niederen Schulen die Lehrer an und reformierte, ſchon 1534 begin— 

nend, brutal, aber blutend unter den Wunden, nämlich dem ſtarken 
Wegzug von Dozenten und Studioſen, die Univerſität Tübingen. 

Bezüglich des nachgemachten badiſchen Bildes läßt ſich dem 

allem gemäß konſtatieren, daß die Kopie ziemlich genau das Ori⸗ 

ginal wiedergibt. 

Württemb. Kirchengeſch. S. 350. Ebd. S. 338 ff. Ebd. 
S. 380. »Rothenhäusler S. 30f.



Viſchof alomo I. von Konſtanz 
und ſeine Jeit. 
Von Joſeph Riegel. 

Benüthte Werlie. 

Il. Quellenſammlungen und Ausgaben. 

a) Aberreſte. 

Dümmler, Das Formelbuch Salomons Bd. III. Hirzel, Leipzig 1857. 
Erdmann, Otfrieds Evangelienbuch. Halle 1882. 

Francorum Regum Capituluria, ed. Baluzius tom. Let II. Parisius 1780. 

— ed. Boretius-Krause tom. II. Hann. 1897. 

Fürſtenberger Urkundenbuch Bd. V. Tübingen 1895. 

Hartzheim S. J., Concilia Germaniae tom. IJ et II. Coloniae 1759. 

Jaffe, Monumenta Moguntina. Weidman, Berl. 1866. 

Mansi, Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio... tom. 

XIVet XV. Venetus 1770. 

Neugart, Codex Diplomaticus Alammanicus tom. I. St. Blasiis 1791. 

Poetae Latini Aevi Carolini, ed. Dümmler tom. II. Weid- 

mann, Berolina 1884. 

Piper, Bibliothek der älteren deutſchen Literaturdenkmale Bd. IX, 1 2. 

Paderborn 1878. 

Ulmiſches Urkundenbuch Bdd. J. Karl Aue, Stuttgart 1873. 

Wartmann, St. Gallener Urkundenbuch 1863—1892 Bd. IIII. 

Wilmans, Kaiſerurkunden der Provinz Weſtfalen. Münſter 1867. 

Photii Bibliotheca ex . . . recensione Immannelis Bekkeri 

tom. Let II. Reimer, Berolina 1824. 

Monumenta graeca ad Photium eiusque historiam pertinentia, 

collegit J. Hergenröther 1869. 

b) Traditionen. 

Hermanni Contracti chronicon ex ms. cdd. collegit notis et 

observationibus illustravit. P. Aemilianus Uss ermann Congreg. 

St. Blasii monachus et bibliothecarius, tom. TLet II. St. Blasiis 1790.



112 Riegel, 

Migne. Patrologia Latina 126. Parisius 1852. 
Monumenta Germaniae Historica. Abteil. Scriptores: 1, 2, 

5, 7. 12, 13, 14, 15 fol. 
Oheim Gallus, Cronick des Gotzhuſes Rychenowe. Neue Ausgabe von 

Brandi in „Quellen und Forſchungen zur Geſchichte der Abtei Reichenau“ 

Bd. II. Heidelberg 1890. 
Quellen zur Schweizer Geſchichte Bd. III. Baſel 1883. 

St. Gallener Geſchichtsquellen, herausgegeben von Meyer von 

Knonau, Bd. II u. III. St. Gallen 1871 72. 
St. Gallener Mitteilungen zur vaterländiſchen Geſchichte. A. F. Bd. XI: 

Das erſte St. Gallener Totenbuch. 
Necrologia Germaniae, ed. Baumann tom. I. Weidmann, 

Berolina 1898. 

Rerum Germanicarum Scriptores aliquot insignes ... primum collec- 

tore Joanne Pistorio Nidano recogniti... editione tertia. 

Burkardo Gotthelf Struvio Bd. I u. II. Regensburg 1726. 

Vetera Analecta, ed. D'Ashery. Parisia 1723. 

St. Gallener Mitteilungen. N. F. Bd. IX: Das zweite St. Gallener 

Totenbuch. 

II. Literatur. 

a) Aegeſten. 

Böhmer-Mühlbacher-Lechner, Regesta Imperii tom. I. Oeni- 

pontae 1908. 

Jaffe, Regesta Pontificum tom. I. Veit & socii, Berolina 1851. 

Ladewig-Müller, Regeſten zur Geſchichte der Biſchöfe von Konſtanz. 

Innsbruck 1895. 

Sickel, Regeſten der Urkunden der erſten Karolinger. Wien 1867. 

b) Allgemeine Darſtellungen. 

Binterim, Pragmatiſche Geſchichte der deutſchen Konzilien Bd. IIu. III. 

Mainz 1836. 

Bollandus Joannes, Acta Sanctorum quotquot toto orbo colun- 

tur vel a catholicis scriptoribus celebrantur ... tom. II. Januarii. 

16 posteriores dies continens. Antwerpen 1643. (Das von mir 
benützte, jetzt dem Kirchenhiſtoriſchen Seminar gehörende Exemplar war 

von 1660 ab Eigentum des Jeſuitenkollegs in Konſtanz geweſen.) 

Deutſche Biographie: Allgemeine Deutſche Biographie Bd. XXIV 

u. XXIX. Duncker & Humblot. Leipzig 1887. 

Dümmler, Geſchichte des Oſtfränkiſchen Reiches: Ludwig der Deutſche. 

Bd. J u. II. Duncker, Berlin 1862. 

Hauck, Kirchengeſchichte Deutſchlands Bd. II. Hinrich, Leipzig 1890. 

Hefele, Konziliengeſchichte Bd. Lu. IV. 1863—1869.



Biſchof Salomo J. von Konſtanz und ſeine Zeit. 113 

Hergenröther-Kirſch, Kirchengeſchichte Bd. II. 1914. 

Natalis Alexander. Historia ecclesiastica veteris Novique Testa— 

menti, ed. Roncaglia Lucae. 1734. 

Rertberg, Kirchengeſchichte Deutſchland Bd. II Göttingen 1848. 

c) Geſchichte einzelner Perioden und N'rovinzen. 

Annales Suevici sive chronicon Rerum gestarum Antiquissimae 

et inclytae Sueviae gentis Auctore Martino Crusio ... cum gratia 

et privilegio Caes. Maj. speciali ad decenerium. Francofurti 1595. 

Dehio, Geſchichte des Erzbistums Hamburg: Bremen bis zum Ausgang 

der Miſſion, Bd. I. Hertz, Berlin 1877. 

Dümmler, Geſchichte des Oſtfränkiſchen Reiches: Ludwig der Deutſche. 

Bd. II. Duncker, Berlin 1862. 
Gerbert-Martin, Historia Nigrae Silvae ordinis Sancti Benedieti 

Coloniae opera et studio Martini Gerberti tom. I. St. Blasiis 1783, 

Grandidier, Memoire sur l'etat anciende la ville de Straßbourg. 

Straſßbourg 1778. 

Neugart, Episcopatus Constantiensis tom. I. St. Blasiis 1803. 

Petrus de Marca, De concordia Sacerdotii et imperii seu de Liber— 

tatibus ecclesiae Gallicanae. Parisia 1663. 

Sattler, Chriſtian Friedrich Sattlers . . .Geſchichte des Herzogs Württem⸗ 

berg. Reiß, Tübingen 1769. 

Sauer, Die Anfänge des Chriſtentums und der Kirche in Baden. Winter, 

Heidelberg 1911. 

Schilter, Thesaurus Antiquitatum Teutonicarum liber primus... 

praefationem praemisit Iohannes Frickius. Ulm. 1728. 

Struvius, Rerum Germanicarum Scriptores aliquot insignes.. 

primum collectione Iohanne Pistorio Nidano tribus tomis in lucem 

producti nunc denuo recogniti... eéeditione tertia Burkardo 

Gotthelf Struvio. Reginum 1726. 

Sueviaecclesiastica, seu Clericalia collegia Autore R. D. Francisco 

Petro. Anno reparatae salvationis. Dilingae 1699. 

Ioannes Trithemius, Spanheimensis. Operae historicae prima 

pars. In meiner Ausgabe fehlte das Titelblatt: Catalogus virorum 

Germaniae illustrium. Francofurti 1601. 

d) Darſtellung einzelner FTragen, Perſönlichkeiten 

und Hilfswiſſenſchaften. 

Beiſſel, Stephan 8S. J., Geſchichte der Evangelienbücher in der erſten 

Hälfte des Mittelalters. Herder, Freiburg 1906. f 

Hauck, Die Entſtehung der biſchöflichen Fürſtenmacht. Programm zur 

Feier des Reformationsfeſtes und der Prorektoratsübergabe. Edel— 

mann, Leipzig 1891. 

Freib. Dioz.⸗Archiv. N. F. XV. 8
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Hergenröther, Photius, Patriarch von Konſtantinopel. Sein Leben, 

ſeine Schriften und das griechiſche Schisma. 3 Bde. Regensburg, 

Mainz 1847, 1869. 
Hüfner, Das Rechtsinſtitut der klöſterlichen Exemtion in der abendlän— 

diſchen Kirche. Mainz 1907. 

Lambecius, Petri Lambecii Hamburgensis, Commentariorum de 

Augustissima Bibliotheca Caesarea Vindobonensi liber secundus. 

Vindobonae 1679. 

Manitius, Geſchichte der lateiniſchen Literatur des Mittelalters. Beck, 

München 1911. 

Martini Mageri a Schömberg, De Advocatia Armata a Tractatus. 

Juridico-Historico-Politicus. Francofurti 1719. 

Schrörs, Hinkmar, Erzbiſchof von Rheims. Herder, Freiburg 1884. 

Sickel, Lehre von den Urkunden der erſten Karolinger. Wien 1867. 

Zeller, Salomon III. (Diſſert.) Teubner, Leipzig 1910. 

e) Zeitſchriften und ſonſtige periodiſch erſcheinende Schriften. 

Anzeiger für Schweizer Geſchichte und Altertumskunde, 1855—1860. 

Bürkli, Zürich 1874. 
Archiv, Neues für ältere deutſche Geſchichte Bd. VIII. 1883. 

Forſchungen zur deutſchen Geſchichte Bd. VIII, 1868; Bd. XIII, 1873; 

Bd. XIX, 1879. 
Mitteilungen, zur vaterländiſchen Geſchichte. St. Gallen 1871, 1872, 1878. 

Schriften des Vereins für Geſchichte des Bodenſees Bd. XXXI bis 
XXXIII. Lindau 1902 03. 

Sitzungsberichte der k. k. Akademie der Wiſſenſchaften. Philoſophiſch— 

hiſtoriſche Klaſſe Bd. XXXVI, XLVII u. LXXVI. 1864. 
Zeitſchrift für das deutſche Altertum Bd. XXXVIII u. XXXIX. 

1. Die Quellen. 

Das uns heute noch vorliegende Material über die Konſtanzer 

Biſchöfe vor dem Jahre 1000 iſt nicht lückenlos und einwandfrei, 

ſondern zum größten Teile nur in Bruchſtücken, die zudem oft 

recht entſtellt ſind, erhalten geblieben. Man kann ſagen: die ein⸗ 

wandfreien Quellen erſtrecken ſich nur auf die Überreſte; die 

ganze große Tradition, vor allem aber die St. Gallener, muß mit 
der größten Vorſicht gebraucht werden, will man ſich nicht ähn— 
lichen Vorwürfen wie Neugart ausſetzen, der in Episcopatus 
Constantiensis J (St. Blaſien 1803) nur allzu getreu den Tradi⸗ 

tionsberichten folgte, und ſo von manchen Biſchöfen ein vollſtändig
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verfehltes Bild, ganz grau in grau, malte, ſo daß er in einigen 

Fällen die ſchon ziemlich getrübte Kloſtertradition an verkehrter 

Darſtellung ſogar noch übertraf. Wie dieſe groben Entſtellungen 

in die Tradition Eingang gefunden, iſt pſychologiſch leicht zu er⸗ 

klären. Es liegt vielfach im Weſen des Menſchen begründet, daß 

er, hat er endlich nach langem, heißem Bemühen ſein Ziel erreicht, 

und erfreut ſich ſchon lange Zeit ſeiner errungenen Erfolge, leicht— 

hin zu glauben geneigt iſt, es ſei dies von jeher ſo geweſen; ganz 

das gleiche gilt von der Entwicklungsgeſchichte von Familien, 

Klöſtern, und auch in ganz hervorragendem Maße von Staaten 
und Völkern. Lebhaft begreiflich iſt es daher, daß das Kloſter 

St. Gallen, das bereits zu Beginn des 9. Jahrhunderts im 

Süden des damaligen Alemanniens eine ganz hervorragende Stel⸗ 

lung eingenommen, meinte, daß dies von den Tagen an der Fall 

geweſen, da der hl. Gallus in der öden Steinachwüſte den Grund⸗ 

ſtein zu der ſpäter hochberühmten Abtei legte. Kein Wunder, 

ſchraubte man auch die Hochblüte, die doch kaum erſt begonnen, 

in dieſe frühe Zeit, beiläufig um zwei Jahrhunderte zurück, und 

verſuchte dann auch eine den allgemeinen im Kloſterkonvente ver⸗ 

tretenen Anſchauungen entſprechende Geſchichte zu ſchreiben. Wie 

konnte man aber dies machen, ohne den noch zahlreich vorhandenen 

Zeugen der einſtigen Kleinheit geradezu Hohn zu ſprechen? Hätte 

man die vielen, noch heute verhältnismäßig zahlreich vorhandenen 

Überreſte, vollſtändig beſeitigt, ſo würde kein Forſcher an dem ur⸗ 

alten Ruhm St. Gallens zweifeln können oder gar die Fälſchungen 
nachzuweiſen imſtande ſein. Und in der Tat hat bis auf Sickel 

und Meyer von Knonau kaum jemand an der hiſtoriſchen Treue 

der Quellentradition zu zweifeln gewagt, mögen auch manchen die. 

vielen unvereinbaren Widerſprüche aufgefallen ſein, die ſich vor 

allem in der Darlegung der Verhältniſſe zwiſchen dem Kloſter 

und dem ihm übergeordneten Biſchof von Konſtanz finden. Merk⸗ 

würdig iſt dabei, daß die widerſprechendſten Nachrichten, die vor⸗ 
weg in den Casus Ratperti, einem für die Kulturgeſchichte des aus⸗ 
gehenden 9. Jahrhunderts ungemein wichtigen Werkchen, ſich finden, 

zuſammengeſucht werden, wobei man aber immer noch ganz genau die 
einzelnen Verdunkelungsverſuche ziemlich leicht nachweiſen kann. 

Der für vorliegende Arbeit in Betracht kommende, von dem 

Kloſterlehrer und Novizenmeiſter Ratpert um das Jahr 875 zu⸗ 
8*³*
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ſammengetragene Stoff war wirklich des Aufzeichnens wert; hatte 

doch St. Gallen ſchon eine wirkliche Geſchichte, d. h. eine große 

Entwicklung, hinter ſich. Die Art und Weiſe der Darſtellung aber, 

verführeriſch nach Form und Inhalt, wäre einer ſolchen Wert— 
ſchätzung auf Jahrhunderte hinaus nicht würdig geweſen, wie ſie 

dieſer „Skandalchronik“ zuteil geworden. Da eine eingehende 

kritiſche Unterſuchung viel zu weit führen würde, ſoll in wenigen 

Zügen an der Hand von etlichen Beiſpielen die Ratpertſche Ge— 

ſchichtsſchreibung beleuchtet werden. Wie Ratpert geradezu den 

Biſchöfen von Konſtanz Vorwürfe zudichtet, zeigt am beſten eine 

Gegenüberſtellung der angegebenen Notizen, die die Stellung der 

Konſtanzer Biſchöfe zum St. Gallener Konvente betreffen. Es 

heißt da: 

von Biſchof Sidonius von Biſchof Egino 

(746760): (782—811): 
„Sydonius Constantiensis „Qui [Eginol mox omnia insi— 

coepit inquirere monasterium no-diarum genera circa nostrum mo— 

strum et in potestatem eius redi-nasterium exercere non metuens, 

gere“ . . sicuti Sydonius, . .. persequi coe- 

pit abbatem, quatenus iterum 

Perverso miore anteécessorum suo— 

rum [Sydonius et Iohannes 760 

ad 782] episcopatui subiceret mo- 

nasterium . . . 

Zum Verſtändniſſe dieſer Gegenüberſtellung: 

Es handelt ſich hier um vollauf berechtigte Eingriffe des 

Biſchofs in die Kloſterverwaltung, die er in Kraft ſeiner Stellung 

als Rector ecclesiae et monasterii St. Gallonis [Galli] machen 

mußte, um das Anſehen der biſchöflichen Autorität zu wahren, 
die bei den Exemptionsbeſtrebungen gar oft auf dem Spiele ſtand. 

Von einer willkürlichen Anmaßung, die uns Ratpert gerne glaub— 

haft machen möchte, kann niemals die Rede ſein. Das ſei zu— 

gegeben, daß die Biſchöfe oft mit allem Nachdruck den zu zahlenden 

Zins einforderten, den das Kloſter gerne zu leiſten vergaß; hierbei 

mögen ſie allenfalls, was aber im Charakter der ganzen Zeit liegt, 

MG. SS. II, 13, 63. MG. SS. II, 12, 64; vgl. hierzu auch 

Rettberg II, 107, der noch mehr als ſeine Gewährsmänner zu ſagen 

weiß, indem er die Ausdrücke noch mehr preßt, ſo daß ihm nicht einmal 

„Überfälle“ mehr genügen.
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manchmal gewaltſam vorgegangen ſein. Das gehäſſige „inquirere“ 

aber iſt ſicherlich unberechtigt und in noch viel höherem Maße der 

auch von Neugart nachgebetete Vorwurf der räuberiſchen Über— 
fälle auf das Kloſter und ſeine Abte. Ungemein gehäſſig heißt es 

auch von Wolfleoz (811— 839): 

„Ille non solum mitior caeteris non existens, ... sed etiam in 

quantum potuit, more Hieroboam digitum suum dorso antecessorum 

suorum erga sibi subiectos grossiorem exhibere temptavit.““ 

Zu dieſen Vorwürfen ſcheut Ratpert ſich nicht, hinzuzufügen, 
gleichſam als Krone ſeiner Leiſtungen: „Quae omnia, quanta et 

qualia fuerint, non decet memoriae tradere.“? Soweit ſich 

an Hand der Überreſte nachweiſen läßt, war Wolfleoz ein Mann, 

der keineswegs unberechtigte Eingriffe oder gar ſtrengere Maß⸗ 

regeln anzuwenden ſich erlaubt hätte; er war vielmehr ernſtlich 

bemüht, das ſchon annähernd 50 Jahre beſtehende geſpannte Ver⸗ 

hältnis zwiſchen dem Bistum und der Abtei auf friedlichem Wege 

beizulegen. Wenn er ganz energiſch auf die Zahlung des Jahres— 

zinſes drang, ſo war dies bei einem ſo widerſpenſtigen Kloſter 

doppelt nötig, wollte er wirklich zu ſeinem Rechte kommen. Daß 

Ratpert nicht noch mehr Vorwürfe in dem Augenblick wußte, wo 

er ſeine „Casus“ ſchrieb, geht aus der hämiſchen Schlußbemer— 

kung hervor: „Wollte man wirklich alles nach Größe und Be— 
ſchaffenheit überliefern, was Wolfleoz dem Konvente angetan, 
dann ...“ 

Dieſe paar Worte künden klar und deutlich das Beſtreben, 

das Lebensbild der Biſchöfe möglichſt dunkel zu zeichnen. Dieſes 

Beſtreben wird noch näher gekennzeichnet durch die ſowohl bei 

Sidonius? wie bei Egino! vorgebrachten Vorwürfe der Schmeichelei, 

Beſtechung, Ungerechtigkeit uſw., die keine gleichzeitige Quelle auch 

nur im entfernteſten erhebt. Seltſamerweiſe ſollen beide Biſchöfe 

den Großen des Königs ſich gewogen gemacht haben durch Ge⸗ 

ſchenke. Daß dies aber nicht der Fall geweſen ſein kann, geht 

ſchon daraus hervor, daß Karl der Große wie ſeine Ahnen der 

MG. S8S. II, 29 sq., 65. Ebd. S. 35, 65. „Quibus 

[comitibus] ut illi solacio essent, beneficia promisit atque donavit.“ 

MG. S8S. II, 15, 63. ů„Huius igitur rei gratia optimatibus praedia 

et pecunias contulit infinitas illosque ad consensum suum provocans 

muneribusque.“ MG. SS. II, 14, 64.
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Beſtechlichkeit unzugänglich war, und daß er auch gar nicht zögerte, 

die zu ſtrafen, die ſich dazu hatten verleiten laſſen. Schon der 

Umſtand allein gibt ſehr zu bedenken, daß nur Ratpert dieſes Vor⸗ 

gehen der Biſchöfe und königlichen Beamten kennt. 
Die nach dem Vertrage vom 3. Juni 818 liegende Regierungs— 

zeit Wolfleozens ſcheint friedlich verlaufen zu ſein, d. h. der 

Biſchof, der ſeine übeln Erfahrungen mit St. Gallen gemacht, 
kümmerte ſich nicht darum, ob der Zins bezahlt wurde oder nicht. 

Wie aus der ganzen Sachlage ſich ergibt, vergaß man im Kloſter 

gar bald wieder die neuerdings feſtgeſetzten Zinſen zu bezahlen, da 

der Biſchof nicht mehr darauf drang und man auch nicht gerne an 

die noch immer trotz aller Verſuche, die Exemtion durch den König 

zu erlangen, beſtehende Abhängigkeit vom Bistum Konſtanz erinnert 
ward. Nur ſo iſt es zu verſtehen, daß Ratpert ſagen kann!: 

„Wie Tag und Nacht einander folgen und Glück und Unglück oft ſich 

einen, ſo ging es auch dem Kloſter; forderte doch jetzt auf einmal wieder 

nach langen Jahren Biſchof Salomon von Konſtanz den Zins durch Boten 

ein, da er ſeine Macht nicht nur nicht verringern, ſondern ſie ſogar — 

ſoweit er es in übereinſtimmung mit der Religion tun konnte — noch zu 

mehren trachtete.“ 

Ungemein tief muß der Eindruck geweſen ſein auf alle da— 

mals in St. Gallen weilenden Mönche, ſo daß man den Ausdruck 

„nefanda conditione“ vom Standpunkte eines Kloſtergeſchichts⸗ 

ſchreibers zwar verſtehen, nie aber rechtfertigen kann. Um die 

ganze Darſtellung Ratperts überhaupt verſtehen zu können, muß 

man ſehr wohl beachten, daß er in den Vorurteilen gegen die 
Biſchöfe von Konſtanz, die nur das ihnen rechtlich zugeſtandene 

Beaufſichtigungsrecht ausübten und die ſchuldigen Zinſen einzogen, 

groß geworden, einen großen Teil der Kämpfe um die kaiſerliche 

Eximierung mitgemacht hatte und alſo kaum den Biſchöfen gerecht 
werden konnte, wenn er überhaupt das wollte. 

Können wir nun auch einen großen Teil der Entſtellungen 
und Fälſchungen dadurch erklärlich finden, ſo iſt es trotzdem un⸗ 

„Sicut nox et dies sibi alternatim successerunt, ita adversa 

cum prosperis se saepius miscuerunt, talesque vires variaverunt: 

. .. Salomon ... cum suaesedis dignitatem non solum non minuere, 

sed etiam in omnibus vellet religiose accumulare, .. . nuntios direxit, 
censum . . . nefanda conditione ex monasterio ad episcopii partes con- 

dictum sibi restitui inquirens.“
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begreiflich, daß ein Mönch derartige Machinationen in ſein Werk 

einfließen ließ; und das iſt um ſo mehr zu bedauern, als der 

Teil, der die Jahre nach der Exemption behandelt, in einwand⸗ 

freier Weiſe eine Summe von Dingen behandelt, die für die Kultur— 

geſchichte dieſer Zeit von großer Bedeutung ſind. Wenn man die 

Casus Ratperti ganz lieſt, ſo hat man den Eindruck, als habe der 
Verfaſſer, nachdem er alle Hiſtörchen, Anekdoten und Fabeleien, 
die ihm bekannt waren, erzählt und zur Entſtellung der Charakter⸗ 

bilder verwandt, plötzlich einen ganz andern Ton ſich zu eigen 
gemacht und auf dieſe Weiſe all das, was er vorher an Gehäſſig⸗ 

keit und Fälſchungen zuviel getan, jetzt auf einmal beſchönigen, 

wenn nicht ganz vergeſſen machen wollen. 

Wie Ratpert bei dieſer Arbeit mit dem ihm und zum Teil 

noch uns vorliegenden Urkundenmaterial umgegangen iſt, läßt ſich 

am beſten folgendermaßen zeigen: Er bemüht ſich, die Exemption 
möglichſt weit hinaufzurücken und die einzelnen Entwicklungsſtadien 

zu verwiſchen. Nach ihm iſt gar kein Unterſchied zwiſchen der bloß 

eine Grenzabmachung darſtellenden Akte vom Jahre 759 und der 

definitiven Exemption von 8541. So kommt Ratpert zu ungemein 

ſich widerſprechenden Behauptungen und Unrichtigkeiten. Die vom 

Jahre 780 bzw. 781 namhaft gemachte Exemptionsurkunde iſt nichts 
anderes als die jetzt erſt beſtätigte Abmachung vom Jahre 759, 

in der klar und beſtimmt von dem an das Bistum zu bezahlenden 

Kloſterzins die Rede iſt?. Es iſt alſo geradezu unbegreiflich, wie 

hier die Tatſachen entſtellt ſind. Noch mehr fällt dies auf, wenn 

von einem firmissimum immunitatis praeceptum die Rede iſt, 
und zwar ſchon in den Tagen Pippins. Hier iſt für Ratpert 

ganz zurückgetreten, daß aus den privilegia, die das Verhältnis 

zwiſchen Kloſter und Bistum ordnen, niemals nach dem damaligen 

Wortgebrauche die Immunität hergeleitet werden durfte, daß dieſe 

vielmehr ein ganz beſonderes, jeweils vom König verliehenes Sonder⸗ 

recht war, das St. Gallen erſt 854 endgültig erlangte, nachdem 
Wolfleoz bereits 816 auf ſeine Rechte als rector monasterii 
St. Galli verzichtet und Ludwig der Fromme am 3. Juni 818 

die teilweiſe Exemption immer noch unter Beibehaltung eines all⸗ 

jährlichen Zinſes genehmigt hatte. Ratperts Meiſterſtück war es 

Vgl. ſpäter die Exemptionsentwicklung St. Gallens. Wart⸗ 
mann IJ, 92.
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nun, die erneute Forderung des Zinſes eine nekanda conditio 

zu nennen!. Weitere Beweiſe zu erbringen, die für Ratperts Vor⸗ 

eingenommenheit zeugen, muß ich mir an dieſer Stelle verſagen, da 

eine eingehende, jeden einzelnen Fall berückſichtigende Unterſuchung 

weit über den Rahmen der vorliegenden Arbeit hinausginge?. 

In ähnlicher Weiſe, aber in bedeutend geringerem Maße, iſt 

Vorſicht am Platze heim Gebrauch der vielen, ziemlich bekannten 

und bereits eingehend beſprochenen Chroniken, Annalen und 

Viten, die zum Teile, vorweg die letzten, ihre Tendenz nur allzu 

deutlich ausſprechen und meiſt von dem einen oder andern Partei— 

ſtandpunkt aus geſchrieben ſind und daher nicht immer und durch— 

weg den tatſächlichen Verhältniſſen gerecht werden. Jede einzelne 

Traditionsquelle nun einzeln auch anzuführen, iſt ihres oft nur 

ganz unbedeutenden Umfanges halber überflüſſig. Sie ſind zu— 

meiſt in der Ausgabe der Monumenta Germaniae historica be⸗ 

nutzt und in der üblichen Weiſe auch zitiert worden. 

Die Überreſte, die vor allem aus den Akten der Konzilien 

und den Briefen einzelner hervorragender Perſonen beſtehen, ſind 

entſprechend ihrem größeren hiſtoriſchen Werte und ihrer Zu— 

verläſſigkeit ausgiebig verwandt worden. Wo Überreſte, die als 

echt, allgemein und zuverläſſig anerkannt werden, mit der Sankt 

Gallener Tradition in Widerſpruch ſtehen, iſt immer dem Über— 

reſte der Vorzug gegeben worden, der ihm gemüß ſeiner Wertung 

zukommt. 

Trotzdem alſo ein verhältnismäßig reiches Material im 

Gegenſatz zu einigen Jahrzehnten vorher vorhanden iſt, kann doch 

ein vollſtändig lückenloſes, befriedigendes Bild nicht gewonnen 

werden, da über manche Tätigkeiten Salomons die Quellen ins⸗ 

geſamt, Überreſte und Tradition, ſich gründlich ausſchweigen. 

Die Literatur bedarf keiner beſondern kritiſchen Würdi⸗ 

gung, da ſie zum größten Teile aus ziemlich bekannten und be⸗ 

ſprochenen Werken beſteht, deren Bedeutung für die Geſchichte 

Salomons J. von Konſtanz nicht gerade allzu groß iſt, da oft 

nur einige kleine Hinweiſe oder Anmerkungen ſie berührens. 

Vgl. hierzu: Meyer von Knon au in St. Gallener Mittei⸗ 

lungen NF. III/ IV, 1-68. Hiſtoriſch⸗kritiſche Ausgabe der Casus Ratperti. 

Vgl. Sickel, Acta, und Wartmann I, beſonders die kritiſchen Ver⸗ 
merke zu den einzelnen Urkunden. Val. Literaturbericht. 
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2. Die politiſch-kulturelle Lage im ſüdlichen Alemannien 

vor dem Regierungsantritt Salomonsl. 
Mit ſtarker Hand war es Karl dem Großen nach langem, 

heißen Bemühen endlich gelungen, das zerfallene Reich der Franken 

wieder herzuſtellen in alter Macht und Größe. Vortrefflich ver— 

ſtand er es, die einzelnen Teile und Völkerſchaften zuſammenzu⸗ 

halten und ſie aus dem Sumpf der Barbarei emporzuheben. Da— 
bei hat er vor allem auch auf Alemannien ſein Augenmerk gelenkt, 

indem er ſehr oft ſelbſt oder durch Königsboten nach dem rechten 

Stand der Dinge ſchaute. Hilfreiche Hand leiſtete ihm dabei 

auch der tatkräftige, aus einem der vornehmſten Geſchlechter Ale— 
manniens ſtammende Biſchof Egino von Konſtanz (782 —-811), 

der des öfteren ſogar die Stelle eines Grafen vertritt. 

Als Karl im Alter von beinahe 72 Jahren ſtarb, da waren 

im großen und ganzen die weſentlichen, vom Schickſale den 

Franken geſtellten Aufgaben vollbracht: zum erſten Male hatte er 

ſämtliche Stämme Germaniens zu einer geſchloſſenen Einheit, in 
kirchlicher und ſtaatlichen Hinſicht, zuſammengeſchweißt, ihnen durch 

die Beförderung des Chriſtentums eine hohe Kultur gebracht, die 

ſie fähig machte, die heidniſchen nördlichen und öſtlichen Nachbarn 

zu beſiegen und endlich in der Kaiſerkrone die innigſte Wechſel— 

wirkung zwiſchen Deutſchland und Italien für die kommenden Ge— 

ſchlechter anzubahnen. 

Es war, nachdem das Frankenreich ſeine geſchichtliche Be— 

ſtimmung erreicht hatte, nicht anders möglich, als daß auf die 

hohe Blüte ein raſcher Verfall folgen mußte, ſobald es einmal 

begann, über ſeine Grenzen hinaus des Lebens Mächten gleich— 

ſam eine geiſtige Feſſel aufzulegen. Geradezu überraſchend ging 

der Übergang vor ſich. In Machtfülle und Wohlſtand erbte 

Ludwig der Fromme ſeines Vaters Reich. Kaum 26 Jahre ſpäter, 

und es war nur mehr ein in den letzten Zügen liegender Leib, 

ein Gerippe, dem jede Lebensfähigkeit abging, das ſeine Tage 
einem Schemen gleich in träger Energieloſigkeit dahinbrachte, kaum 
noch bedacht, ſich einmal aufzuraffen aus dem Staube, in dem es 

ſeit dem Tage verſunken, wo man allſeits begann, das ſo ſtolze, 

herrliche Gebäude abzutragen. Wir Deutſche können uns glücklich 

preiſen, daß es trotz vieler Verſuche niemals gelang, die entzweiten 

Glieder zu einen und wieder an einen Staatskörper zu binden.
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Wäre damals das Wagnis gelungen, ſo wäre das deutſche National⸗ 

empfinden vollſtändig entſchwunden, und das deutſche Volk als 

Nation — wie ſo viele andere — in dem großen romaniſchen 

Völkergemiſch untergegangen. 
Dunkel und arm an großen Taten und hervorragenden 

Männern iſt dieſe barbariſche Übergangszeit, wie nur wenige im 

Rahmen der Weltgeſchichte. Greiſen- und grauenhaft erſchienen 

ſchon den erſten Zeitgenoſſen die Tage, wo ein ſteter Bruderkampf 

tobte, und an allen Ecken und Enden der Feind ſeinen Teil zu 
erringen ſich bemühte, wo der Vaſallenübermut keine Grenze mehr 

kannte, überall Argliſt und Untreue herrſchten, wo ſelbſt die Kirche, 

die zur Erziehung der Völker berufen war, nach Reichtum und 

Ehren ſtrebte, ſtatt ſich um das Seelenheil des einzelnen und die 

Not der geſamten Menſchheit zu kümmern, die durch die Unſumme 

von Leiden aller Art dergeſtalt geiſtig gebrochen war, daß ſie den 

Stolz über die von den Vätern überkommene Freiheit vergaß und 

es vorzog, in knechtiſcher Unterwürfigkeit und träger Unluſt ihre 

Tage dahinzuleben. Nur die Geiſtlichkeit, vor allem die des Nordens 

und Südens, vermag noch in den großen Klöſtern eine geiſtige 
Hochblüte zu ſchaffen, die grell abſticht gegenüber der allgemeinen 

geiſtigen Blödheit und die ſogar ſpätere Jahrhunderte um vieles 

überragt, ſo daß ſie uns heute noch Staunen und ehrfurchtsvolle 

Bewunderung abnötigt. Und doch gerade ihrer Abnormität wegen 

vermag dieſe geiſtliche Kultur ihres geringen Umfanges halber 

nur wenig oder, beſſer geſagt, faſt keine Abwechſlung in die 

ſchreckliche Zeit des Kampfes um Sein oder Nichtſein zu bringen. 

Die Haupturſache an dem Verfall war die volle Unfähigkeit 

Ludwigs des Frommen. Seine mannigfachen Reichsteilungen 
verwirrten den Beſitzſtand derart, daß der Annaliſt mit Fug 
und Recht ſagen konnte !: nisi deus subvenerit, aut exteris 
dabitur regnum, in multos tyrannos dispartietur. 

Alemannien war damals ſchon ein reiches, wohlangebautes 

Land, vorweg natürlich in der Bodenſeegegend, in dem eine ganze 
Reihe bedeutender Bistümer und Klöſter lagen, die Kulturzentren 

allererſten Ranges für ihre nähere und weitere Umgebung bildeten. 

Doch bildete das Herzogtum kein geſchloſſenes Ganzes, wie etwa 
Bayern oder Aquitanien, da in ihm verſchiedene Sprachen ge— 

Abogard, MG. SS. XV. 275. 
 



Biſchof Salomo I. von Konſtanz und ſeine Zeit. 123 

ſprochen wurden und die endgültige Einverleibung in das Franken— 

reich nach langer Uneinigkeit erſt vor wenigen Jahrzehnten einen 

gemeinſamen Mittelpunkt und Anſchluß geſchaffen hatte. Wenn 
die Bewohner auch an den zahlreichen Kriegen Karls des Großen 

teilgenommen und auch manche ruhmreichen Erfolge zu verzeichnen 
hatten, ſo hatten ſie doch trotz alledem kaum mehr als den Schatten 

von einem nationalen Stammesbewußtſein, obſchon es nicht an 

bedeutenden Männern vollſtändig mangelte, die eine Zeitlang 

die Augen aller auf ſich zogen, wie der tatkräftige Biſchof Egino 

von Konſtanz (782—811), der Markgraf Gerold, ein Bruder der 

Königin Hildegard, Herzog Erich von Friaul, ein gebürtiger Straß⸗ 
burger. 

Der jahrelange Bruderzwiſt warf ſeine Schatten beſonders 

ſtark auf Schwaben, da es ja zum Teil der Schauplatz der 

Kämpfe war. Erſt nach dem Jahre 833 ſchien eine neue Zeit 

anbrechen zu wollen. Aber doch war! der Kirche Beſtand durch 

zahlreiche Stöße in den Grundfeſten erſchüttert. „Denn dadurch, 

daß die Söhne ſich mehrmals gegen ihren Vater erheben, ent⸗ 

zweit ſich das ganze Reich in ſeiner geſamten Ausdehnung. Und 

während nun der Vater die einen mit Lehen zu überhäufen, die 

andern aber ihres Beſitzes zu berauben trachtet, die Söhne da— 

gegen in gleicher Weiſe die von ihm Geſtürzten zu erhöhen und 

die Erhobenen zu erniedrigen ſich bemühen, treiben ſie, einem 

Sturme auf wild bewegtem Meere gleichend, die Untertanen aus⸗ 

einander, wodurch das Eigentum aller Kirchen Jeſu Chriſti ſchwere 

Einbuße erleiden muß.“ Alle ſittlichen Begriffe waren vollſtändig 
im Schwinden begriffen, ging doch der Kaiſer mit dem ſchlechten 

Beiſpiel voran, ſo daß man ihn „Weiberknecht“ zu nennen nicht 
ſcheute, nachdem die Hofſkandale allmählich nach außen gedrungen 

waren? und ſo die Unverletzlichkeit und Heiligkeit der Kaiſerkrone 

derart glänzend widerlegt wurden, daß einige Heißſporne gerade 

in Alemannien daran denken konnten, ſich zu Herren über das 

„entfleiſchte, entzweite Land“ aufzuwerfen. Doch auch die, die 

nicht ſo weit in ihren Gedanken gingen, bereicherten ſich unge— 
  

Adrevald, Miracula S. Benedicti. MG. SS. XV, 491. Abo-- 

gard, MG. SS. XV, 275: „cognoverunt autem initio pauci, deinde 

plures, ad postremum autem multitudo palatii et regni ac finium terrae, 

quam rem irridebant minores, dolebant maiores.“
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ſcheut und ungeſtraft auf des Reiches und der Kirche Koſten. 

Gerade in dem ſchwer bedrängten, heiß umſtrittenen Schwaben 

gingen durch die maſſenhaften Güterbelehnungen und Einziehungen 

ewige Anderungen vor ſich. Die vielfachen Räubereien brachten 

zudem eine ſtarke Unſicherheit des Eigentums mit ſich. Man wird 

nicht ſehr fehl gehen mit der Behauptung, daß Kirche und Papſt⸗ 

tum ebenſo wie das Reich und der Kaiſerthron in ihren Grund— 

feſten erbebten, da die Vertreter beider Gewalten ſich mit Ab— 

ſetzung bedrohten: Während zuerſt die Biſchöfe den Kaiſer ent— 

ſetzten, irrten jetzt ihrer eine ganze Menge ziellos und planlos in 

der Welt umher, da die weltliche Macht ſie ihres geiſtlichen Amtes 

verluſtig erklärte. Kein Wunder, berichtet der Chroniſt: „Zu 

dieſer Zeit ward das Frankenreich in ſich ſelbſt verödet, und der 

Menſchen Elend wuchs vielfach in dieſen Tagen.“! Von der geiſtigen 

Not und den materiellen Sorgen, die die unaufhörlichen Bürger— 

kriege im Gefolge hatten, ſprechen die Annaliſten faſt gar nicht. 

Nicht auf Jahre, nein auf Jahrzehnte hinaus lagen die Acker 

brach und verödet. Wie groß der Schaden im Schwarzwald und 

den Hegaubergen geweſen, wo man erſt vor kurzem begonnen, 

das Feld regelmäßig zu beſtellen, vermag nur der ſo recht zu 

würdigen, der weiß, mit welch unſäglichen Schwierigkeiten es 

heute noch verknüpft iſt, dieſe ſo anmutig-romantiſchen, aber auch 

wilden Gegenden zu bebauen. Nur ganz allmählich heilten die 

tiefen Wunden des langwierigen Kampfes, ſo daß man wenigſtens 

von einigermaßen geordneten Zuſtänden ſprechen konnte; doch ſtand 

nach wie vor noch immer die Kernfrage, die Abfindung Karls, 

zur Entſcheidung. Die zunehmende Krankheit und Gebrechlichkeit 

des greiſen Kaiſers ließ befürchten, daß er vielleicht ſchutz- und 

hilflos zurückgelaſſen werde. Infolgedeſſen knüpfte Ludwig der 
Fromme, ohne ſeinen ihm allzeit am meiſten zugetanen Sohn 

Ludwig ins Vertrauen zu ziehen, mit Lothar und Pippin Unter⸗ 

handlungen an, die endlich nach des letzten Tode und nicht ohne 

einen Feldzug gegen den wagemutigen Bayernkönig zu einer Reichs⸗ 

teilung führten, die aller Gerechtigkeit Hohn ſprach. Alemannien 

hielt, trotzdem es an Karl gekommen, treu zu ſeinem König, dem 

es auch nach mehreren Niederlagen immer ſtandhaft Liebe und 

Treue bewahrte2. Am Oſterfeſte 839, das Ludwig der Fromme 

Annales Xantenses, MG. SS. I, 235. 2 Vgl. die Urkunden vom
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wie ſo oft auf ſeinem Lieblingsſitze Bodman feierte, erſchien der 

jüngere Ludwig, wie einſt auf dem Tage zu Augsburg, als Bit— 
tender; dank der unverſöhnlichen Stiefmutterpolitik Judiths, die ihn 

auf Bayern beſchränkte, obwohl er allein ſeinem Vater die Treue 

hielt, kam es zwiſchen Lothar und Karl einerſeits und ihm ſamt 

dem jungen Pippin anderſeits zu einem Bruderkriege, der in ſeinen 

verheerenden Wirkungen nur mit dem Interregnum verglichen 

werden kann. Überall treten die Zeichen der Dekadenz klar zu— 

tage. Keine Anſehen, keine Macht gilt mehr. Unwillkürlich 

glaubt man ſich in das vorhergehende achte Jahrhundert zurück— 

verſetzt, wenn man die einzelnen Beſtimmungen des Aachener 

Nationalkonzils vom Jahre 836 genauer durchlieſt . Erſchreckend 

tief iſt der geiſtliche Stand faſt insgeſamt geſunken. Es wird 
offen zugegeben, daß die Prieſter vielfach ein ſittenloſes, aus— 

ſchweifendes Leben führten?. Manche Klöſter, insbeſondere Frauen⸗ 
klöſter, ſcheinen faſt nichts anderes als „Freudenhäuſer“ geweſen 

zu ſeins, wobei die Oberinnen die Nonnen geradezu zur Unzucht 

verleiteten, ſo daß ſehr ſtrenge Maßregeln getroffen werden mußten“. 

Welche Klöſter nun dieſe Schäden beſonders aufwieſen, kann im 

einzelnen nicht nachgewieſen werden. Das geſunkene Anſehen des 

geiſtlichen Standes zu heben, befahl man, allgemein die Prieſter, 

von denen beſonders die vielen Privatgeiſtlichen der reichen Groß— 

grundbeſitzer äußerſt prekär behandelt wurden, höher zu achtens. 

Der Kaiſer ſollte auf dieſe Beſtimmung ſtrenge acht haben und 
Zuwiderhandelnde beſtrafen, was aber zum Schaden der Kirche 

nie befolgt wurde, da der Kaiſer, wie alle Großen, mehr an den 

6. Auguſt 838 bis 31. März 1839 bei Neugart, Cod. Dipl. I, n. 285, 

286, 288, 289, 291. Hartzheim II, 738 2 Ibid. p. 81. 

Ibid. can. III, 12: „Illud namque necessarium visum est de mona— 

steriis puellarum, quae in quibusdam locis lupanaria potius esse viden- 

tur, quam monasteria.“ 1Ibid. can. III, 13: „Praelatae monaste- 

riorum, ut subditas moribus probis atque exemplis praecedant ... et 

de necessariis subditarum victualibus ad probrios usus subditis sub— 
trahere haud praesumant, ne et illae inde, occasione videlicet mino— 

rationis atque vestimentorum in laqueum incidant diaboli.“ Inter⸗ 

eſſant iſt die Tatſache, daß hier auf dem Konzil im allgemeinen die ganze 

Schuld der weltlichen Macht zugeſchrieben wird, daß man die Kirche als 

die arme verfolgte Braut Chriſti hinſtellt, wie wenn die geiſtlichen Würden— 

träger ſtets und in allen Dingen voll und ganz ihre Pflicht getan und nie— 

mals auch nur das geringſte begangen hätten.
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Beſtimmungen des germaniſchen Eigenkirchenrechts als an den 

kanoniſchen Rechtsbeſtimmungen feſthielt. 
Das privilegium fori ſcheint ebenfalls, damals wenigſtens, 

öfters nicht beachtet worden zu ſein, ſonſt hätte nicht die Be— 

ſtimmung getroffen werden müſſen, Ankläger von Biſchöfen und 

Prieſtern ſollten vor der weltlichen Gerichtsbarkeit kein Gehör 

finden, vielmehr vor der Diözeſan- oder Nationalſynode vor dem 

Angeklagten ihre Beſchuldigungen vorbringen. Daß es vielfach 
nachläſſige Prieſter gegeben haben muß, zeigt das Verbot des 

Tadelns und der Liebloſigkeit gegenüber ſolchen Perſönlichkeiten!. 

Daß man in dieſen grauenvollen Tagen ſelbſt vor einer 
Säkulariſation der Kirchengüter nicht zurückſchreckte, beweiſt zur 

Genüge die Beſtimmung, daß geiſtliche Stiftungen nur aus un⸗ 

bedingt zwingenden Gründen zum Wohl des Staates ſollten auf— 
gehoben werden können?, aber auf jeden Fall von dem neuen In⸗ 

haber im Sinne des Stifters verwaltet werden mußte. Ver⸗ 

blüffend iſt die Ahnlichkeit dieſer Beſtimmungen mit denen der 

Wormſer Synodes. Es lag alſo viel weniger an den Biſchöfen, 

als an den weltlichen Machthabern, daß die Reform nie richtig 

in die Wege geleitet wurde; forderten doch manche ſogar von den 

Geiſtlichen während der Faſtenzeit Lehensdienſte, ſo daß die Syn⸗ 
oden oft dagegen proteſtieren mußten. Nur ulla utilitate pu- 

blica aut certa necessitate dürfe der Kaiſer und überhaupt 

jede weltliche Macht zur Faſtenzeit die Erfüllung des Lehens⸗ 

dienſtes fordern, da in dieſen Tagen der Metropolit wie der ein⸗ 

fache Kleriker ſeine Zeit dem Gebete und der praktiſchen Seel⸗ 
ſorge widmen müſſe. 

Ungemein troſtlos war das innerkirchliche, ſittliche Leben. 

Die Ehebrüche, die man allgemein von der Kaiſerin Judith kannte, 

untergruben das ſittliche Bewußtſein weiter Kreiſe, das durch die 

vielen Kriege und das Elend bereits ſehr Not gelitten hatte. Wenn 

nun auch offener Ehebruch nicht gerade an der Tagesordnung war, 

ſo gab es doch eine unheimlich große Zahl von Konkubinaten. 

Mit am allertraurigſten ſah es in der Diözeſe Konſtanz aus, wo 

Ibid. can. III, 7: „Licet enim sacerdotes moderno tempore 

propter imminentes turbationes in multis sint negligentes, non sunt 

tamen vituperandi nec despiciendi.“ 2 Ibid. can. III, 19: „quia id 

exigit rei publicae necessitas.“ MG. LL. I, 352, vor allem can. XV.
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das Chriſtentum, trotzdem es ſchon vor zwei Jahrhunderten zum 

erſten Male verkündet worden war, vielfach nur rein äußerlich 

angenommen war und die Bewohner noch vielfach trotz aller Ver— 

bote in den Wäldern, in Höhlen und an einſamen Plätzen mitter⸗ 

nächtige Zuſammenkünfte hatten, zumal am Tage der Sonnenwende. 

Die glanzvollen Zeiten des energiſchen, zielbewußten Biſchofs 

Egino (782—811) waren dahin, weil Wolfleoz lange nicht mit 

der Zähigkeit gegen die eingeriſſenen und beſtehenden Mißſtände 

auftrat. Die Beilegung des Streites zwiſchen dem Bistum und 
dem Kloſter St. Gallen brachte infolge des unentſchloſſenen Weſens 

Wolfleozens eine große Einbuße an Macht. Neben den Kriegen 

richteten die verſchiedenen Waſſernöten in Verbindung mit den 

großen Menſchen- und Viehſterben? arge Verheerungen an. Es 
war alſo allem nach keine glänzende Zeit, in der Wolfleoz ſtarb. 

Wie wenig er in den letzten Jahren ſeines Lebens an die Offent⸗ 

lichkeit getreten iſt, zeigt zur Genüge ſein Tod, der in der 

mannigfachſten Weiſe berichtet wirds. Wann Salomon ſelbſt 

zum Biſchof von Konſtanz gewählt ward, kann ebenfalls mit 

Sicherheit nicht feſtgeſtellt werden. Am wahrſcheinlichſten iſt, 

daß er von Ludwig dem Frommen dem Bistum präſentiert 

wurde, nicht ſehr lange nach Wolfleoz Tod, noch im Jahre 838. 

Höchſtwahrſcheinlich, wenn auch nicht ganz ſicher iſt es, daß er 

beim Oſterfeſte 839 in Bodman bei dem Kaiſer ſich einfand, 

um ihm für die Beſtätigung zu danken und ihm ſeine Glück— 

wünſche zu übermitteln. Daß er zugleich für das Nonnenkloſter 
Lindau bei dem Kaiſer intervenierte, iſt in das Reich der Fäl⸗ 

ſchungen zu verweiſen, wie Sickel in den acta zur Genüge nach— 

gewieſen hat, ſo daß eine eingehendere Beſchäftigung mit dieſer 

Fälſchung ſich erübrigt. 

Einhard, Annales, MG. SS. I, 202: „Rhenus fluvius alpinis im- 

bribus auctus, ultra solitum exundavit“, vorher ſchon die Annales 

S. Amandi, MG. SS. I, 14: „hoc anno fuit imundatio aquarum talis, 

qualis antequam numquam in terra ista visa. Zu 815 bzw. 809. 2 An- 

nales S. Emmerani Ratisbonensis maiores: MG. SS. L. 93 zu 810: „Magna 

mortalitas animalium fuit.“ Ahnlich die Annales Lauresheimenses. MG. 

SS. J, 121 c. 42: „Mortalitas boum maxima, . .. neéec non et hominum 

plurimorum“ ... Hungersnöte: vgl. MG. LL. I, 165. Auf die Id. 
Mart. in den Necrologia Augensia ed. Keller in Züricher Ant. Mittei⸗ 
lungen VI, 57; St. Gallener Totenbuch in St. Gallener Mitteilungen XI, 36.
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3. Biſchof Salomons Jugend und Werdegang. 

Schwere Zeiten innerer Gärung und moraliſchen Tiefſtandes 

waren es, in denen Salomon IJ. zum Biſchof von Konſtanz be— 
rufen ward und 33 Jahre lang mit Mut und Ausdauer die große 

Diözeſe leitete. Warum die Wahl gerade auf ihn gefallen, ſagt 

uns keine zeitgenöſſiſche Quelle. Wahrſcheinlich hielt der Kaiſer, 

der nicht die geringſte Rolle bei der Beſetzung der Biſchofsſtühle 

ſpielte, ihn für den fähigſten und bewährteſten Mann, eine ſolch 

ſchwierige Aufgabe zu übernehmen. Sie war um ſo bedeutungs— 

voller, zumal Konſtanz, ein äußerſt wichtiger Knotenpunkt der von 

dem deutſchen Süden nach Italien führenden Heeresſtraße, auch 

Sitz eines der größten Bistümer der deutſchen Nationalkirche war. 

Wenig, ja gar nichts wiſſen wir zu ſagen über Salomons 

Heimat und Eltern. Als fertiger Mann von Charakter tritt er 

in die Geſchichte ſeiner Zeit ein, und zwar begegnen wir ihm 

zuerſt als gefeierten Lehrer an der hochberühmten Kloſterſchule 

zu Fulda unter der Abtstätigkeit des bekannten Rhabanus Maurus. 

Jahrelang hatte er vor zahlreichen Schülern gelehrt, und nach 

ſeiner Wahl waren ihm noch 33 Jahre beſchieden. Wir gehen 

daher nicht allzu fehl, wenn wir die Zeit ſeiner Geburt in dem 

letzten Jahrzehnt des achten Jahrhunderts, und zwar etwa um 

795, annehmen. Da er bereits in jungen Jahren als Lehrer 

ſegensreich gewirkt hat, ſo mag er wohl im Alter von etwa zehn 

Jahren, alſo im Jahre 805, nach Fulda gekommen ſein, wo er 

als Sproß einer adligen Familie gerne aufgenommen ward. Schon 

damals erkannte man von ſeiten der Oberen den geweckten Geiſt 

und die ſtrebſame Tüchtigkeit des Knaben. Daß dieſe Auffaſ⸗ 
ſung begründet iſt, geht aus der ſpäteren Tätigkeit Salomons J. 

als königlicher Geſandter hervor, eine Ehre, die nur Gliedern des 

höchſten Adels zukam, wenn ſie auch wirklich auf allen Gebieten 
Hervorragendes geleiſtet hatten. Zudem heißt es immer von ſeinem 

Großneffen und fünften Nachfolger auf dem Biſchofsſtuhle, Salo— 
mon III.!, er ſei ſeinem Ahnen, womit eben unſer Salomon I. 

gemeint iſt, gleichgekommen an Geburtsadel, wie an Bildung und 
Fähigkeiten?. 

Zeller, Salomon III. Diſſertation. Leipzig, Teubner. Re- 

ginonis chronicon, MG. SS. J, 602, 29: „Vir non solum nobilitate, sed 

etiam“ 
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Mehr wie über Heimat und Familie können wir über ſeine 

Erziehung und ſeine Lehrtätigkeit in Fulda erſchließen. Sobald er 

auf die Kloſterſchule gekommen war, begann er eifrig das Trivium 

und hernach das Quadrivium unter der Leitung geiſtig bedeutſamer 
Männer zu ſtudieren. Ihm war es beſchieden, gerade zur Zeit 

der Hochblüte den wiſſenſchaftlichen Unterricht wie nur einige 

wenige an einem Hauptkultur⸗ und Bildungszentrum zu genießen, 

das gleichſam als Stern erſter Größe mit St. Gallen, Reichenau 

und Corvey die dunkle Nacht der allgemeinen Unwiſſenheit er— 
leuchtete. Sein Lehrer in den theologiſchen Fächern war Rhabanus 

Maurus, der bekannte Reformer des kirchlichen Lebens auf allen 
Gebieten. Kaum ſelbſt richtig dem Studium entwachſen, wirkte 

Salomon ſchon im Alter von ungefähr 24 bis 25 Jahren als 
Lehrer an der Kloſterſchule, die auch ihn zu dem gemacht, was 

er geworden. Der Eindruck, den ſein ganzes Weſen und ſein Lehr— 

vortrag auf alle Schüler machte, muß ungemein tief geweſen 

ſein!. In allen Dingen konnte und wollte er ihnen ein treuer 

Freund und Berater ſein auf allen Pfaden des Lebens. Durch— 
drungen von einer heiligen Begeiſterung für ſeinen hohen, idealen 

Lehrberuf, weckte er auch in den Hörern große Begeiſterung für 

all das Schöne und Große in der heiligen Wiſſenſchaft. Die 

Verehrung und Liebe, mit der alle, die ſeinen Unterricht genoſſen, 

an ihm hingen, ſpricht kein Geringerer als der Verfaſſer der 

Evangelienharmonie, des größten uns noch erhaltenen Werkes in 
althochdeutſcher Sprache, Otfried von Weißenburg, in einem Be⸗ 

gleitſchreiben, das er zuſammen mit der erſten Redaktion? um das 

Jahr 854 (nicht um 865, wie man bislang zumeiſt angenommen) 

an ſeinen früheren Lehrer ſandte, in den beredtſten Worten aus. 
  

1 Siehe ſpäter. 'Schönbach in Zeitſchrift für das deutſche 

Altertum, Bd. XXXVIII; Otfridſtudien und XXXIX, 413 ff., ähnlich Ma⸗ 

nitius I, 575, 18—28 und E. Martin in Deutſche Biographie XXIV, 

531. Das Werk ward in ſeinem Hauptſtück 854 vollendet und ſeinem 

Gönner, Salomon I. von Konſtanz, zut Durchſicht geſandt. Nach der Re⸗ 

viſion widmete Otfried ſeine Arbeit ſeinen Mitſchülern in Fulda, den 

ſpäteren St. Gallener Mönchen Hartmut und Werinbert; etwa 862 erhielt 

es nach einer nochmaligen Korrektur der Erzbiſchof Liutbert von Mainz 

und in den Jahren 865 bis 868 Ludwig der Deutſche, womit der Verfaſſer 

ſeiner Harmonie auch in weiteren Laienkreiſen Eingang zu verſchaffen ſuchte. 

Nach Schönbach und Manitius vgl. Erdmann, Einleitung 65. 

Freib. Dioz.⸗Archiv. N. F. XV. 9
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Ein Menſchenalter war bereits entſchwunden, ſeit Otfried zu den 

Füßen ſeines teuren Lehrers geſeſſen, und doch war der Eindruck, 

den Salomon auf ihn gemacht, noch immer friſch und lebendig, 

wie wenn es erſt wenige Tage geweſen wäre. Wie anders könnte 

der Schüler, der an Berühmtheit ſeinen Lehrer weit überholte, 

ſeinen „Krist“ ihm widmen mit einem herrlichen Widmungs— 

gedichte in althochdeutſcher Sprache, als deren Schöpfer man ihn 
nicht mit Unrecht bezeichnet hat!. Die Widmung iſt nicht nur in 

den erſten Zeilen: 

„Si salida gimuati Salomones guati 

ther biscof is nu ediles Kostinzero sedale. 

Allo guati gidue thio sin thio biscofa er thar habetin, 

ther in an zi thiu giladota in houbit sinaz zuifalt,“ 

ſondern kehrt auch in dem lateiniſchen Akroſtichon wieder: 

Si Emmizen Oba 

Allo Paradyses Thaz 

LéEKZa In Firlihe 

Oba Sint Rihte 
Mir Cheret In 

Ofto Ofto Due 

Ni Petrus VUanta 

IL Gbana Selbo 

„Salomoni Episcopo Otfridus.“ 

Was Otfried alles gelernt und weiß, ſchreibt er allein und 

einzig dem vorzüglichen Unterrichte ſeines Lehrers in Weisheit und 

Tugend zu. Die in den Verſen ausgeſprochene Dankbarkeit kann 

ſelbſt heute noch vorbildlich genannt werden, ganz befonders dar— 

um, weil ſie von einem Manne kommt, den Salomon von all 

ſeinen Schülern allein für fähig hielt, das Evangelium in deutſcher 

Sprache weiteren Kreiſen zugänglich zu machen. Nicht Phraſe, 

ſondern wirkliche Herzensneigung iſt es, wenn Otfried ſagt: 

„Stets gedenk ich all des Guten, das Du mich lehrteſt in Wort und Tat. 

Nicht meine Kraft war's, die dies Werk geſchaffen, 

Nein! Dein großes Wiſſen und Dein Tugendbeiſpiel, 

. . . Ewig in des Himmels Höhen mögſt Du Deinen Lohn genießen 

Und anſchau'n darfſt Du Gott zum Lohne Deiner Wirkſamkeit als 

Lehrer. . .. 

. . . Und wenn nun jemand mein Büchlein ſchätzt und ehret, 

SE. Martin in Allgemeine deutſche Biographie XXIX, 529ff.: 

Otfried.
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So ſoll's geſchehn in Deinem Namen. . .. 

Wohlan! Nimm hin denn dieſes Werk 

Und prüf' es! Und empfiehl es, wenn Du kannſt 

Mein teurer Lehrer! . ..“ 

* 
* * 

Für den Hiſtoriker wäre es nun ſehr wünſchenswert geweſen, 
wenn Otfried uns auch ſagte, wo er den Unterricht Salomons ge— 
noſſen. Doch gilt es trot Erdmanns unbewieſener Behauptung, 
„wo er (Otfried) Salomons Unterricht genoſſen, wiſſen wir nicht“!, 
für unbedingt ſicher, daß es in Fulda geweſen, wo der begabte 
junge Kloſterſchüler zu Füßen ſeines hochbegabten, eifrigen Lehrers 
geſeſſen zur Zeit des Abtes Rhabanus Maurus, der als bedeutender 
Gelehrter und liebevoller Oberer in allen Dingen ſeinen Unter— 
gebenen als Vorbild diente, ſo daß wir uns nicht zu wundern 
brauchen, daß aus der gleichen Schule und dem gleichen Kloſter 
Lehrer und Schüler hervorgegangen. Dieſe Anſicht wird vertreten 
von E. Martin?, Meyer von Knonaus, Piper“, Haucks und neuer⸗ 
dings auch noch von Schönbach' und M. Manitius“, ſo daß 
Erdmanns Behauptung als unrichtig abgelehnt werden kann und 
muß. Ebenſo iſt die Aufſtellung Pipers, der in ſeiner Einleitung 
zu einer Otfriedausgabe die Beziehungen des Dichters zu St. Gallen 
in Erwägung gezogen, unrichtig. Quellenmäßig läßt ſich nämlich 
kein Beweis erbringen dafür, daß „Salomon J. etwa 820 von 
Fulda, wohin er ungefähr 805 gekommen, nach St. Gallen zurück'⸗ 
gegangen, und da in die Schulleitung eingetreten ſeis, von wo 
aus man ihn dann 839 auf den biſchöflichen Stuhl“ berufen 
habe. Es iſt dies ganz ausgeſchloſſen, da Ratpert, der doch ſonſt 
immer auch die geringſten Beziehungen der Biſchöfe von Konſtanz“ 
zu St. Gallen erwähnt, gerade einer der hervorragendſten Leute nicht 
vergeſſen oder überſehen haben kann!“. Oder hätte ihn gar Ecke⸗ 
hard IV., der Iſo, dem Zeitgenoſſen Salomons I., ſo breiten Raum 
gönnte, ihn, der doch an Bedeutung den Mönſch weit überragte, 
übergehen können, obwohl er ſeinem Großneffen, Salomon III., ſo 
breiten Raum!! gönnte? Immerhin iſt zu beachten, daß neueſtens 
auch M. Manitius!? im Anſchluſſe an Piper die Behauptungen 
von Otfrieds Aufenthalt in St. Gallen aufſtellt, obwohl Meyer 

Vgl. Einleitung S. 54. A. a. O. S. 530. Forſchungen 

zur deutſchen Geſchichte XIX, 187. Bd. IX, 1 der Bibliothek der 

älteſten deutſchen Kulturdenkmäler S. 39—41. s Kirchengeſchichte II, 

562. “Zeitſchrift für das deutſche Altertum Bd. XXXVIII: Otfried⸗ 

ſtudien. IJ, 575, 20, wo auch noch weitere Literatur. Ein⸗ 
leitung S. 39—41. St. Gallener Mitteilungen XIII, 11 c. 7 für Jo— 

hannes II. (760 —782). 1% Meyer von Knonau a. a. O. [55], S. 187. 

Eckehardi casus. MG. SS. II, 78- 102. J, 575, 16—18. 

9*⁵ 
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von Knonau ſchon vor 37 Jahren (1877) die Unrichtigkeit dieſer 
unbewieſenen und unbeweisbaren, aber nicht ganz unwahrſcheinlich 
klingenden Behauptung ſehr präzis nachgewieſen hat 1. Die Nach⸗ 
richt übrigens, daß Salomon J. von St. Gallen aus auf den 
Biſchofsſtuhl von Konſtanz berufen worden, findet ſich bereits nach 
einer Marginalbemerkung des Lambecius in der Gallia Christiana 
des Robertus Claudius?, wo ſie mit wenigen Worten — ohne 
weiteren Beweis — als unrichtig zurückgewieſen wird. Wenn das 
argumentum e silentio irgend einmal ſeine Berechtigung hat, 
dann ſicherlich hier. Selbſt Piper gibt zu, „weder früher, noch 
ſpäter“ laſſe ſich „mit Sicherheit“ ein Aufenthalt Salomons I. in 
St. Gallen nachweiſen, d. h. weder vor 820, noch vor 839 war 
Salomon dort; mithin hat er überhaupt nie dem Konvente angehörts. 
Als älteſter Zeuge für die Behauptung, daß Salomon I. Mönch 
und Lehrer in St. Gallen geweſen, kommt Trithemius? in Betracht, 
der in ſeiner bekannten unzuverläſſigen Weiſe ſagts?: „Salomon 
wurde als Mönch des Kloſters St. Gallen zum Biſchof von Konſtanz 
erwählt“, womit er, wie aus dem ganzen Inhalt zur Genüge her— 
vorgeht, Salomon III. meint, obwohl er ihn als Zeitgenoſſen Lothars 
faßt“, da er ihm eine Unmenge Briefe, worunter allem Anſcheine 
nach die bekannten Formulae Salomonis III.“7 gemeint ſein müſſen, 
und ein Vokabularium zuſchreibt nebſt vielen Traktaten, von denen 
Trithemius aber keinen mehr kannte. Dieſe Nachrichten erklären aber 
bereits Lambeeius? und Neugart? für falſch, ſo daß die neuerdings 
wieder aufgeſtellte Hypotheſe Pipers und Manitius' nichts anderes 
iſt, als eine Wiederholung bereits längſt abgetaner Irrtümer. 

Der hervorragenden Geiſtesgaben, Weisheit und Frömmigkeit 

gedenkt außer Otfried noch ein Zeitgenoſſe Salomons I., der 

Mönch Ermanrich, in einem an ſeinen Vorgeſetzten, Abt Grimald, 

gerichteten Gedichte De Grammatica, in dem eine große Anzahl 

hervorragender Männer gefeiert werden, mit den Worten: 

„Von da durchmißt der Rhein des Sees Mitte, 

an deſſen Ende er die Stadt umſchließt, 

Deren Name königlichen Urſprungs iſt; ſie nennt ſich: Konſtanz. 

Ihre größte Zier zur Zeit iſt der weitberühmte Salomon, der 

gelehrt und fromm dienet voll Eifer dem Herrn““. 
  

1Forſchungen zur deutſchen Geſchichte XIX, 187ff. 2 II, 430, 

Marginalbemerkung. Vgl. hierzu noch Neugart, Cod. Dipl. I, 179 

und 207 bis 237 und 291. 4 II, 127, 17- 27. Ibid. p. 17. 

ů„claruit sub imperatore Hlothario a. D. 850“, ibid. p. 25. Ausg. 

Dümmler 1856. 5II, 430. FEp. Const. I, 112. 10 Ma- 
billon d' Achery, Analecta ed. Paris. 1723, p. 422. Ermenrici, De 

Grammatica.
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Dieſes Lob iſt um ſo höher zu werten, als es ein Zeitgenoſſe 

und St. Gallener Mönch geſprochen, wo man doch meiſt ohne 

jede Objektivität von den Biſchöfen von Konſtanz ſprach, wie zur 

Genüge die Darſtellung Ratperts, die ich an anderer Stelle be— 

reits gekennzeichnet habe, beweiſt. Wir müſſen es ſehr bedauern, 
daß von Salomons Lehr- und wiſſenſchaftlichen Tätigkeit keinerlei 

Spuren ſich erhalten haben, aus denen wir eingehend ſeine ſo 

hochgeprieſenen Kenntniſſe und ſeine Frömmigkeit ſelbſt beur— 

teilen könnten. Daß er ſicher die eine oder andere theologiſche 

Schrift verfaßt hat, um ſie zur Grundlage ſeines Unterrichts zu 

machen, erſcheint mir zweifellos nach all dem, was Otfried von 

ihm zu ſagen weiß. 

Daß man einen ſolchen Mann, der ſich in mehr als zwanzig— 
jähriger Tätigkeit nicht nur als Mann der theoretiſchen, ſondern 

auch der praktiſchen Seelſorge bewies, zum Biſchof heraus in einer 
Diözeſe wählte, die infolge ihrer Größe und exponierten Lage einen 

ganzen Mann erforderte, braucht einem nicht wunderzunehmen. 

4J. Salomons biſchöfliche Tätigkeit im Innern 

ſeiner Diözeſe. 

Nicht gar zu viel iſt es, was wir über Salomons Tätigkeit 

im Innern ſeiner Diözeſe wiſſen. Nur einige wenige Tatſachen 

werden uns von den OQuellen berichtet, doch genügen ſie bei weitem 

nicht, ein vollſtändig genügendes und allſeits befriedigendes Bild 

ſeiner Arbeit zu entwerfen. Manche Zweige ſeiner prieſterlichen 

und jurisdiktionellen Aufgaben werden überhaupt nie erwähnt, 

ſo daß wir hier vielfach nur auf Analogieſchlüſſe angewieſen ſind. 

Der Mangel an Nachrichten hängt zumeiſt mit dem vollſtändigen 
Fehlen eines biſchöflichen Archives und zeitgenöſſiſcher Regiſter 

der Bistumskanzler zuſammen. Anderſeits ſind aber auch nicht 
alle Handlungen eines Biſchofs bedeutend genug, um aufgezeichnet 

werden zu müſſen. Daß er ſeine jurisdiktionellen Funktionen aus⸗ 

geübt hat, geht aus manchen in Überreſten und Traditionen be— 

zeugten Einzelfällen hervor, von denen unten ausführlich die Rede 

ſein wird. Da die Ausübung ſeiner prieſterlichen Tätigkeit nur 

einige Male zutage tritt und ſie doch die Hauptaufgabe des 

Biſchofs wie des Geiſtlichen überhaupt iſt, ſo möge ſie an erſter 

Stelle erwähnt werden. Getreu dem Worte Chriſti: „Gehet hin
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und lehret alle Völker, und taufet ſie im Namen des Vaters und 

des Sohnes und des Heiligen Geiſtes, und lehret ſie alles halten 

was ich euch befohlen habe““, erfüllte Salomon ſeine Pflicht, 

ſeinen Untertanen das Wort Gottes zu verkünden. Bei feierlichen 

Anläſſen beſtieg er ſelbſt die Kanzel, um durch Wort und Tat 
die Gläubigen an ihre Pflichten zu erinnern. Konnte er ſelbſt es 

nicht tun, ſo beſtellte er einen hervorragenden Geiſtlichen, beim 

Othmarfeſte in St. Gallen am 25. November 865 einen Archi— 

presbyter?, der für ihn dem Volke Jeſu Lehre in anſchaulicher, 

zu Herzen gehender Sprache, mit Hinweis auf die Tugendbeiſpiele 

der Heiligen, vortragen mußte. Er ſelbſt ging im Gegenſatz zu 

vielen ſeiner zeitgenöſſiſchen Kollegen allen mit dem guten Bei— 

ſpiele voran. Trotzdem es in dieſen Tagen des allgemeinen ſitt— 

lichen Niederganges keine Seltenheit, vielmehr gang und gäbe 

war, Meineide zu ſchwören und ſkrupellos die Treue zu brechen, 

ſo tat Salomon dies niemals, wie wir in einem ſpäteren Kapitel 

ſehen werden, gerade dadurch ſeinen Untertanen zeigend, wie man 
ſelbſt in Zeiten der Not und Bedrängnis treu ausharren müſſe 

bei ſeinem angeſtammten Lehensherrn. Der perſönliche Verkehr 

mit den meiſten Geiſtlichen des Bistums auf den jährlichen Diö— 
zeſanſynoden? trug viel dazu bei, den Reformgedanken, den die 

großen Nationalſynoden immer und immer wieder anregten, zur 

Durchführung zu bringen. Die in beſtimmten Zwiſchenräumen 

— ſeit Egino (782— 811) waren es gewöhnlich vier oder fünf 

Jahre — erfolgten Beſichtigungsreiſen“, die ſich ſowohl diesſeits 
wie jenſeits des Rheines erſtreckten, hatten einen zweifachen Zweck: 

zunächſt ſollten ſie einen regen Verkehr mit der Bevölkerung und 

den Geiſtlichen herſtellen, um deſto beſſer den tatſächlichen Ver⸗ 

hältniſſen entſprechend Anordnungen zur Abſtellung von Miß— 

bräuchen und eingeriſſener Unordnung treffen zu können. Außer⸗ 

dem verband Salomon damit auch ſeine Firmungsreiſen. Am 
25. September, bei der Einweihung einer St. Michaelskirche in 

St. Gallen und der Translation des hl. Othmar, war es eine 

große Zahl beiderlei Geſchlechtes, denen er dieſes Sakrament 
  

Math. 28, 19; Mark. 16, 15. 2 Miracula S. Otmari. MG. S8S. 

I, 49, 50. Annuatim D. Miraculis S. Otmari. MG. SS. IJ, 48. 

4 Vgl. die Urkunden bei Wartmann J, wo ſich das in Einzelfällen genau 

feſtſtellen läßt.
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ſpendete. In welchen Zwiſchenräumen in dem Bistum Konſtanz 

die Prieſterweihe erteilt worden iſt und welche beſondere Be— 

dingungen in bezug auf Vorleben und Bildung verlangt wurden, 
können wir quellenmäßig nicht erfahren. Wahrſcheinlich aber iſt, 

daß Salomon bei ſeiner großen Gewiſſenhaftigkeit und ſtrengen 

Rechtlichkeit ſich genau an die von der Kirche feſtgeſetzten Be— 

dingungen hielt und nicht, wie es ſo oft im Mittelalter, vor 

allem in der erſten Hälfte vorgekommen, aus dieſen oder jenen 
perſönlichen Rückſichten weniger Geeigneten die Weihe erteilte. 

Wie es im Mittelalter und auch heute noch in Italien vielfach 

üblich, tonſurierte auch Salomon die zukünftigen Prieſteramts— 

kandidaten in ſehr frühem Alter. So erlangte ſein Großneffe 

Waldo im Alter von ungefähr zehn Jahren“, noch bevor er auf 

die Kloſterſchule in St. Gallen kam, die Tonſur. Daß auch er 

ein würdiger Kandidat trotz ſeiner großen Jugend war, beweiſt 
ſeine frühe Erhebung zum Biſchof von Freiſing, die im Jahre 884 

oder 885 bereits ſtattfand?. Auffallend iſt, daß Salomon Waldo 

gerade nach St. Gallen in die Kloſterſchule und nicht in die Kon— 

ſtanzer Domſchule ſchickte. Der Grund hierfür mag vielleicht darin 

liegen, daß die biſchöfliche Schule nicht auf der Höhe wie die 

Mönchsſchulen ſtand oder daß die in Konſtanz wenigſtens viel— 

leicht ſogar eingegangen war, da ſie ſich gegenüber der Konkurrenz 

von Reichenau und St. Gallen nicht halten konnte. Zudem er— 

fahren wir niemals während der ganzen Regierungszeit Salomons 

etwas von dieſer Domſchule. So iſt es ohne weiteres erklärlich, 

daß ſelbſt der Biſchof es vorzog, ſeine anvertrauten Zöglinge 
in die Kloſterſchule zu ſchicken, zumal ſie gerade in einer Blüte 

ſtand, wie nie zuvor, und die auch niemals wieder in ſpäteren 

Jahrhunderten in ſo hohem Maße erreicht wurde. An und für 

ſich ſchon boten die Kloſterſchulen eine größere Gewähr für 

die Lehre einer gediegenen Wiſſenſchaft, weil ſie viel mehr als 

Regularkanoniker mit den einzelnen Zweigen ſich abgeben konnten, 

hatten ſie doch keinerlei Paſtoration auszuüben, ſondern konnten 
ſich voll und ganz ihrer wiſſenſchaftlichen Tätigkeit hingeben. 

Außerdem waren die Domkapitel, die ſeit Chrodegang von Metz 
  

Dümmler, Formulae Sal. 28; 105 —106, vgl. Anhang. Zu 

884 vgl. Böhmer n. 978; zu 885 Annales Alamannici MG. SS. I, 52: 

„Waldo episcopus effectus“; ebenſo Annales Weingartenses.
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752 eingerichtet worden waren, um Salomons Tod bereits wieder 

im Verfall begriffen, da die geregelte Vita communis und die 
mit ihr verknüpften Verpflichtungen vielen Kanonikern eine läſtige 

Feſſel dünkte, die man nur, ſolange der Biſchof ſorgſam wachte, 

behielt, bei der erſten beſten Gelegenheit aber gerne abwarf. 

An dieſer Stelle muß auch die Behauptung Cruſius'?, Salo⸗ 
mon habe vor ſeinem Regierungsantritte in ſeinem nach ihm benannten 
Geburtsorte „Salomonbach“ ein „Collegium regularium canoni- 
corume gegründet „zu Ehren des hl. Stephanus, und es von da 
nach ſeiner Wahl an die St.⸗Nikolauskirche in Konſtanz übertragen, 
nachdem dieſe Kirche dem hl. Stephanus war geweiht geworden“, 
zurückgewieſen werden, weil ſie nach dem geſamten Quellenmaterial 
unrichtig iſt, ja mit einer ganzen Reihe von beglaubigten Tatſachen 
in Widerſpruch ſteht. So gerne man eigentlich mit Cruſius Salo— 
mon als den Gründer des Konſtanzer Domkapitels annehmen möchte, 
ſo große Bedenken ſind doch dagegen: vor allem haben wir keinerlei 
Nachrichten über die erwähnte Gründung in Salomonbach, und 
auch von einer Übertragung nach Konſtanz iſt ebenfalls nirgends die 
Rede. Außerdem iſt die Stephanskirche in Konſtanz ſehr viel älter, 
als Cruſius annimmt. Und dann iſt es auch ſehr unwahrſcheinlich, 
daß, nachdem bereits 752 die Biſchöfe genötigt waren, Kanonikate 
einzurichten, man in Konſtanz noch annähernd neun Dezennien 
ſollte gewartet haben. Neugart, der ſich gleichfalls mit der Frage 
der Entſtehung des Konſtanzer Domkapitels unter Salomon befaßte“, 
kam ebenfalls zu einem vollſtändig unrichtigen Ergebniſſe. Die 
Zeit Johannes J. von Konſtanz (615—632) kennt noch gar nicht 
die Einrichtung der Regularkanoniker, mithin iſt auch eine Gründung 
des regulierten Chorherrenſtiftes in Konſtanz in dieſer Zeit hinfällig. 
Ohne allzu weit fehl zu gehen, kann man dieſe Einrichtung in die 
Zeit Johannes' II. (760 —782) oder Eginos (782—-811), ſicher 
aber noch vor die Jahrhundertwende anſetzen. 

Große Aufgaben warteten Salomons bei ſeinem Regierungs— 

antritte. Viel Tatkraft und energiſcher Wille gehörten dazu, die 

Reform in der Diözeſe, die infolge der milden Regierung Wolf— 

leozens (811—839), der in ſeinen letzten Lebensjahren ſich über⸗ 

haupt faſt gar nicht mehr um die Angelegenheiten kümmerte, 

ziemlich vernachläſſigt war, anzubahnen. Trotzdem das Chriſten⸗ 
tum allgemein angenommen war, hingen doch noch zahlreiche Be— 

wohner, vor allem im Schwarzwalde, aber auch in den Hegau— 
bergen und am See, zäh und feſt an den alten Gottheiten, die 

Sägmüller, Kirchenrecht [Domkapitell. Annalium Suevi- 

corum I. L. c. VII, 44. Neugart, Episcop. Const. I, 112 N. B. a. 
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unter dem Einfluß des Chriſtentums zur Bedeutungsloſigkeit herab— 

geſunken waren. Um die Zeit der Sonnenwende und des Jul— 

feſtes trafen ſich die Männer vielfach an einſamen, öden, ab— 
gelegenen Triften, auf den düſtern Waldwieſen, auf den eiſigen 

Höhen des Schwarzwaldes, den Bergkegeln des Hegau und den 

Höhen am See, zum Opfer. Vielfach war das Leben und Weben, 

Denken und Trachten zum Teil noch ganz erfüllt von heidniſchen 

Ideen und Gebräuchen; halb bewußt, halb unbewußt war man 

nach außen Chriſt, nach innen Heide. Durch dieſe eigentümliche 

Miſchung zwiſchen Heidentum und chriſtlicher Lehre war Konſtanz 

im Frühmittelalter ſtets von häretiſchen und ſchismatiſchen Ein— 

flüſſen vollſtändig freigeblieben, da bei der meiſt nur äußeren An— 

nahme des Chriſtentums eine vertiefte ſpekulative Erfaſſung der 

Wahrheiten ausgeſchloſſen blieb. Schon die ziemlich weit ver— 
breiteten adoptianiſchen Irrtümer (ca. 780—795) hatten keinen 

Eingang gefunden. Noch weniger war dies bei den Gottſchalkſchen 

Prädeſtinationsſtreitigkeiten der Fall, die zur Zeit Salomons weite 
Gebiete heimſuchten und ſelbſt einzelne Klöſter innerlich entzweiten. 

Selbſt in Reichenau und St. Gallen ſind keinerlei Spuren dieſer 

das 9. Jahrhundert gut charakteriſierenden Häreſie nachzuweiſen, 

obwohl hier die Mönche ſehr wohl in Theologie und Philoſophie 

beſchlagen waren, wenn auch ihre Arbeit vielfach nur als eine 

mehr oder minder geſchickte Kompilation ſich darſtellt. 

Daß aber das alte Heidentum manchmal noch recht kräftig 

ausſchlug und eigenartige Blüten zeitigte, beweiſt ſo recht das 
Auftreten der Thiota, einer Wahrſagerin, deren unheimlicher 

Einfluß kaum mit dem einer Lemormand oder Anna Rohde der 
jüngſtvergangenen Jahrzehnte zu vergleichen iſt. Jahrelang ſetzte 

ſie durch Wahrſagungen und Prophezeiungen große Teile des 

Konſtanzer Sprengels in Angſt und Schrecken. Sie verſtand es, 

mit einem ſolch ſichern Benehmen und einer ſolchen Frechheit auf— 

zutreten, daß ſie ſogar weite Kreiſe von Geiſtlichen täuſchte. Ja, 

man geht nicht ſehr fehl, wenn man annimmt, daß auch Salomon 

einer dieſer betrogenen Betrüger geweſen, der ſich durch Thiotas 

ſicherklingende Ausſagen in die Irre führen ließ 1. Scharenweiſe 

lief ihr das gemeine Volk nach, um ihre Weisſagungen zu ver— 

Ich ſchließe das aus der eigenartigen Formulierung des Urteils— 

ſpruches Hartzheim II, 160.
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nehmen, ſie ſich durch größere oder kleinere Geldgeſchenke geneigt 

zu machen, ſich ihrem Gebete zu empfehlen und ſo von ſich den 
Zorn des Himmels, den ſie jedem androhte, der ihr nicht vollen 

Glauben ſchenkte, abzuwenden. Lange Zeit gelang es ihr, ihr Un— 

weſen zu treiben, da ſelbſt der Biſchof nicht ihr einen Betrug nach— 

weiſen konnte, bis ſie ſich endlich ſogar dazu verſtieg, den Unter— 

gang der Welt auf einen ganz beſtimmten, jetzt leider nach den 

Quellen nicht mehr feſtzuſtellenden Tag des Jahres 847 voraus— 

zuſagen, wodurch ſie endlich entlarvt werden konnte. Denn der 

gefürchtete Tag kam und allgemein löſte ſich die Furcht und das 

Entſetzen in Freude und Wonne auf, daß es gelungen ſei, den 

Zorn des Himmels beſänftigt zu haben. Salomon aber, dem dieſe 
verführeriſche Frau auch nicht mehr als Botin des Himmels er— 

ſchien, ſeitdem der Weltuntergang nicht eingetreten war, kam nach 

langer, reiflicher Erwägung zu dem Entſchluſſe, Thiota auf das 

Mainzer Konzil des Jahres 847 mitzunehmen, um ſie da vor der 
Geſamtheit der verſammelten Biſchöfe als Betrügerin zu entlarven. 

Ihretwegen wurde eine eigene, ziemlich lange dauernde Sitzung 

anberaumt, wobei dann alle Einzelheiten ihres „Falles“ unterſucht 

und geprüft wurden. Die eingehenden Verhandlungen erregten 

in der ganzen Mainzer Erzdiözeſe, wie in den ihr unterſtellten 

Suffraganbistümern berechtigtes Aufſehen, ſo daß ſelbſt der Ful— 

denſer Chroniſt! es für nötig fand, die Verhandlung Thiotas in 

ſeinen Annalen genau und ausführlich zu berichten. Nach einem 

langen, peinlichen Verhör gab ſie zu, auf eines Prieſters Geheiß? habe 

ſie aus „Geldgier und Habſucht die Betrügereien begangen. Ihren 

Zweck habe ſie vollſtändig erreicht, denn nicht nur ſeien ihr in reicher 

Menge Gaben zugefloſſen, ſondern ſie habe auch zahlreiche Leute 

beiderlei Geſchlechts, ſelbſt Geiſtliche und gelehrte Männer derart 

in Irrtum geführt, daß dieſe nicht allein die Heilige Schrift, ſon— 
dern auch die ganze Lehre der Kirche ihren Worten hintangeſetzt 

hätten“?. In Betracht ihrer gemeingefährlichen Umtriebe und 

ihrer raffinierten Betrügereien wurde Thiota auf einſtimmigen 

Beſchluß der Synode hin öffentlich mit Ruten gepeitſcht und ihr 

Rudolf, Annales Fuldenses. MG. SS. I, 365, 11—24. Darnach 

auch Herim. Augiens., MG. SS. V, 104 zu 847. „presbyterum 

quendam sibi ea suggerisse.“ Hartzheim II, 160, vide quoque. 

Hartzheim II, 160: Castigatio Thiothae sub. Activ. III.
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jegliche öffentliche Tätigkeit, vor allem jede Predigt, für alle Zeiten 

ſtrengſtens verboten. Durch dieſe Maßnahmen verſchwindet ſie 

dann vom Schauplatz der Geſchichte. 
Daß Thiota zu ihrer Zeit nicht die einzige ihres Geſchlechts 

war, die durch ihre Weisſagungen auch ſtarke Gemüter erſchütterte 

und ängſtliche in Furcht und Schrecken verſetzte, beweiſt der von 

Einharddt erzählte Fall eines ſechzehnjährigen Mädchens, das, 

unkundig der lateiniſchen Sprache, in ihr doch die Urſachen angab, 

deretwegen das Reich lange Jahre von Mißwachs und Seuchen 

heimgeſucht war. Nach der ſtrengen Beſtrafung der Thiota er— 

fahren wir nichts mehr über unkirchliche Umtriebe in Salomons 

Bistum, was wohl neben den oben bereits angegebenen Gründen 

am meiſten Salomons rückſichtsloſem Vorgehen zuzuſchreiben iſt, 

der auf jeden Fall ſolche ausſchlagenden Funken bereits im Keime 
erſtickte. 

Die zahlreichen Inſpektionsreiſen, die ſich auf weit abgelegene 

Gebiete erſtreckten, halfen neben den jährlichen Diözeſantagen nach— 

drücklich für Ordnung ſorgen. In keiner Diözeſe waren die Klöſter 

in ſo muſterhafter Leitung wie gerade in der Diözeſe Konſtanz, 

obſchon ſie infolge ihrer expponierten Lage am Knoten- und Aus⸗ 
gangspunkt mehrerer großer Heeresſtraßen am meiſten fremden, 
außerkirchlichen Einflüſſen ausgeſetzt waren. Salomon achtete 

ſtrenge darauf, daß mit pünktlicher Genauigkeit in den ihm unter— 

ſtellten Männer- und Frauenklöſtern die Ordensregeln befolgt 

wurden. Nur ungern geſtattete er einen Austritt und dann nur 

aus gewichtigen Gründen. So erlaubte er dem Grafen Lambert, 

dem Sohne eines Grafen, den er einſtens zum Kleriker und Mönch 

geweiht, erſt auf eine Dispens? von ſeiten Nikolaus' I. hin, aus 

dem geiſtlichen Stand auszutreten und ſeine, von ſeinem Vater er— 

erbten Güter mangels eines andern rechtmäßigen Erben zu bewirt— 

ſchaften. In einem andern Falle entband er zwei Nonnen, denen 

er einſt ſelbſt den Schleier gegeben, von ihrem Gelübde, nachdem 

er die päpſtliche Dispens darum nachgeſucht hatte. Dieſes Mal 

war aber ſein Metropolit ganz und gar nicht zufrieden, denn ſonſt 

hätte nicht noch kurz nach ſeinem Tode, am 30. April 871, Erz— 
biſchof Luitbert an Papft Hadrian V. (867 —872) ſich wenden 

FEinhard, Translatio S. S. Marcellini et Petri. 2 Jaffe- 

Ewald n. 2835.
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können, um ſich darüber zu beſchweren, daß der Papſt ſogar in 

ſolchen Fällen Dispens erteile, wofür die Exkommunikation ſtrikte 

befohlen war 1. Da der Brief vom 30. April 871?2 datiert iſt und 

auf einen eben aktuellen Fall ſich bezieht, ſo dürfen wir annehmen, 

daß Salomon gegen Ende des Jahres 870 die Dispens in Rom 

nachgeſucht und zum berechtigten Arger ſeines Metropoliten, Luit⸗ 

bert von Mainz, auch erhalten hat. Nicht in dieſen beiden Fällen 

allein hatte Salomon in Rom unmittelbar um Dispens nach— 
geſucht, wie aus einem leider undatierten Schreiben Nikolaus' J. 
an ihn zu entnehmen iſt. Fünf verſchiedene Fragen, darunter auch 

die Lambertſche Dispens, waren nach Rom geſtellt worden, die 

folgendermaßen beantwortet wurden. Da die auf geiſtiger Ver— 

wandtſchaft beruhenden Ehehinderniſſe wohl in abſehbarer Zeit 
vollſtändig abgeſchafft werden ſollen, iſt es höchſt intereſſant, 

wie man in der ausgehenden Karolingerzeit von päpſtlicher Seite 
ſich dazu ſtellte. In einem Briefe hatte, wie ſchon oben kurz be⸗ 

merkt, Salomon fünf Anfragen an Nikolaus J. gerichtet, von denen 

drei Ehehinderniſſe betrafen. Aus der Antwort des Papftes vom 

Jahre 875 geht hervor: 

1. Die Frage, ob eine Täufling ſeine Patin und umgekehrt 
eine Patin ihr Patenkind heiraten könne, wird verneints. 

2. Dagegen wird die Frage bejaht, ob eine Frau den Mann 
heiraten könne, von dem ſie einen von einer andern Frau geborenen 
Sohn aus der Taufe gehoben hat!. 

3. Vater⸗ und Brudermörder ſowie Unzüchtige, d. h. Ehebrecher, 
ſollten überhaupt keine Ehe eingehen könnens. 

Die beiden übrigen Anfragen beſchäftigen ſich mit internen 

Angelegenheiten der Kleriker. So wird dem Biſchof nahegelegt, 

in einem Prozeſſe gegen einen Diakon oder Prieſter ohne voll⸗ 

kommene Überführung das Verbrechen nicht für offenkundig zu 
erachten, falls nicht etwa eine private Ausſprache erfolgt ſei⸗. 

Vgl. Dümmler, Form. Sal. 148. 2 Datierung rektifiziert, vgl. 
Anhang. Jaffe I, 2155—2158: „virum illi feminae non posse 
coniungi in copula quae commater eius erat.“ ů„mulierem, quae 

viri filium, ex alia femina genitum de sacro fonte levaverit, postmodum 

posse cum eodem viro copulari.“ Vgl. dazu die Angabe der Regeſten 

der Biſchöfe von Konſtanz Nr. 138. 5„parricidas, fratricidas et in- 

cestuosos non posse carnali copulae iungi.“ „si episcopo exami- 

nante causam presbyteri vel diaconi, non fuerit per testium appro—
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Außerdem wird Salomon dringend ans Herz gelegt, darauf zu 

achten, daß kein Mönch, der freiwillig ins Kloſter eingetreten und 

da gelobt hat, ſein ganzes Leben Gott zu weihen, nach längerem 

Aufenthalte aus dem Kloſter austrete, um wieder weltlichen Dingen 

ſich zuzuwenden. 
Bei all dieſen Fragen an Nikolaus I., den Salomon gar 

wohl von ſeinem Beſuche in Rom im Jahre 864 als Geſandter 

Ludwigs des Deutſchen kannte, handelte es ſich darum, Klarheit 
in keineswegs von vornherein klaren Sachlagen zu ſchaffen und 

durch etwaige Präzedenzfälle einen status quo zu bilden, der maß— 

gebend bleiben mußte. Eigentümlich iſt dabei, daß Salomon in 

zwei Fällen den allgemein üblichen Weg durch Vermittlung des 

Metropoliten ausſchlug und ſich unmittelbar an den Papſt wandte, 

was ihm auch bei der Dispens der beiden Nonnen übel vermerkt 

wurde. Warum er eigentlich des Erzbiſchofs Vermittlung nicht 

nachgeſucht hat, iſt bei der ſtreng kirchlichen Geſinnung Luitberts, 

des Erzbiſchofs von Mainz, nicht recht verſtändlich. Möglich iſt, 

daß Salomon eine baldigere Antwort als auf dem normalen, 

legalen Wege erhoffte. Nicht abzuweiſen iſt aber auch die Anſicht, 

daß Salomon durch erzbiſchöfliche Vermittlung niemals ſeinen 
Zweck erreicht hätte. Das kommt deutlich genug in dem Schreiben 

Luitberts an Papſt Hadrian II. zum Ausdruck!. Unlautere Mo⸗ 

tive, etwa die in damaliger Zeit ſo vielfach zur Schmach und 

Schande gereichende Geldgier weiterer geiſtlicher Kreiſe, ihm 

unterzuſchieben, halte ich für verfehlt; denn aus der ganzen 

Haltung Salomons während ſeiner Regierung ergibt ſich das 

Ddirekte Gegenteil. 

Überaus ſtreng ſah er immer auf die pünkliche Erfüllung der 

Pflichten gegenüber dem Bistum. Die Zinſen, die aus mannig⸗ 

fachen Gründen oft zu zahlen waren, forderte er ſehr energiſch 

ein, verließ dabei aber nie den legalen Boden. Wenn auch die 

Zahlungen ſchon lange Jahre vielleicht nicht mehr erfolgt waren, 

ſo berief er ſich kurzweg auf die im Archive ihm vorliegenden Akten 
und erinnerte nachdrücklich an die Ausführung der dort abge⸗ 

machten Beſchlüſſe. 

bationem presbyter vel diaconus forte convictus non est, scelus epi- 

Scopo legitime manifestum, nisi sua sponte scelus ipse profiteatur.“ 

Jaffe, Monumenta Moguntina p. 332. 
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Am deutlichſten tritt dieſes Fordern zutage im Kampf mit 

dem Kloſter St. Gallen. 

Da ohne eine eingehende Darſtellung des beinahe hundert— 
jährigen Kampfes um die Exemption die ganze Stellung zwiſchen 
Biſchof und Kloſterkonvent unverſtändlich iſt, muß folgende Tatſache 
vermerkt werden. Wurde ein Kloſter gegründet, ſo unterſtand es 
und unterſteht auch heute noch dem Biſchofe, zu deſſen Sprengel 
das betreffende Kloſtergut gehört. In unſerem Falle: Um 620 
gründete Gallus das nach ihm benannte Kloſter St. Gallen in der 
öden Steinachwüſte, die in kirchlicher Beziehung abhängig war vom 
Bistum Konſtanz. Infolgedeſſen war der jeweilige Biſchof zugleich 
auch „Rector et antestis monasterii S. Galli sive Gallonis“ . Über 
130 Jahre war dies Verhältnis zwiſchen dem Kloſter und ſeinen 
Biſchöfen ein recht friedliches. Jedes hatte für ſich ſelbſt genug 
zu tun, um ſeine Stellung halten und befeſtigen zu können, ſo daß 
zu cgegenſeitigen Reibereien keinerlei Anlaß gegeben war. Anders 
wurde die Sache, ſobald man von ſeiten St. Gallens begann, ſeinen 
Verpflichtungen ſich zu entziehen, d. h. den jährlichen Zins nicht 
mehr zu zahlen. Da Biſchof Sidonius ſich allein nicht ſtark genug 
fühlte, ſich ſelbſt zu ſeinem verbrieften Rechte zu verhelfen, beauf⸗ 
tragte er die Grafen Warin und Ruoldhard, Abt Otmar, die Seele 
des ganzen Widerſtandes, zu entfernen und zog ihn darnach vor 
eine Diözeſanſynode, wo die Angelegenheit zugunſten des Biſchofs 
entſchieden ward. Um jedoch jedem Streite für die Zukunft die 
Spitze abzubrechen, ging man einen Vertrag ein, der aber infolge 
des bereits im Jahre 760 (ein Jahr nach dem ganzen Vorfall) 
eingetretenen Todes Sidonius' nicht vom König beſtätigt werden 
konnte?. Schon von jetzt an zeigen ſich in der Hauptquelle, den 
in der Einleitung bereits gekennzeichneten „Casus“ Ratperts, eine 
ſolche Menge Widerſprüche und Verdrehungen, daß es ſich gar nicht 
der Mühe lohnt, die einzelnen Angaben nachzuprüfen, um ein deut⸗ 
liches, klares Bild zu erhalten. Es iſt viel einfacher und dabei 
hiſtoriſch viel genauer, an der Hand der noch heute erhaltenen 
Urkunden den Fortſchritt der Exemptionsbeſtrebungen darzulegen, 
wobei man nicht wie Neugart immer in Gefahr kommt, auf Grund 
der Traditionszeugen eine völlig ungenaue, ja ſtellenweiſe ſogar 
vollſtändig entſtellte geſchichtliche Skizze zu bieten. In dem noch 
    

Stehender Titel der Biſchöfe von Konſtanz, der in den Urkunden bis 

zur Exemption des Kloſters am 22. Juli 854 ſtändig wiederkehrt. 2 So⸗ 

weit der hiſtoriſche Kern der von der vita Otmari (G. SS. II, 43, Catalogus 

abbatum Augiensium, MG. SS. XIII, 331, vor allem Ratpert, MG. SS. II, 

63, und nach ihm Heriman. Augiensis, MG. SS. V, 99) berichteten ent⸗ 

ſtellten Kloſtertradition (vgl. dazu Meyer von Knonau in St. Gall. 

Mitteil. Bd. XIII, ed. Ratperti Casus).
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vorhandenen Vertrage vom Jahre 759 verpflichteten ſich die Mönche, 
alljährlich eine Unze Gold und ein Pferd im Werte eines Pfundes 
nach Konſtanz zu entrichten, wofür ihnen das Recht der freien inneren 
Verwaltung zugeſagt wurde. Im übrigen aber waren ſie vollſtändig 
von Konſtanz abhängig. Knapp 20 Jahre nach Sidonius' Tod 
wurden dieſe Abmachungen auf Verwendung ſeines Nachfolgers, 
Johannes II. (760 —782) von Karl dem Großen am 8. März 780 
in Worms beſtätigt!. Den gleichen Vertrag genehmigte Ludwig 
der Fromme am 27. Januar 816 zu Aachen. Die Freiheit der 
inneren Verwaltung wird eigens zugeſichert?, doch muß nach wie 
vor der gleiche, ſchon 759 ausbedungene jährliche Zins bezahlt 
werden, wobei Ludwig der Fromme auf die ihm vorliegende Urkunde 
vom 8. März 780 verweiſts. Damit hatten ſich die Mönche unter 
den beſondern kaiſerlichen Schutz geſtellt, und man fühlte ſich auch 
bereits, trotz des noch zu zahlenden Zinſes, als königliches Kloſter, 
wie Reichenau und die übrigen bereits eximierten Klöſter. Das 
geht aus der Traditions- und Prekariatsakte Chadalohs vom 17. No⸗ 
vember 817 aus Daugendorf hervor. Trotzdem — oder vielleicht 
gerade deswegen — begnügte man ſich nicht damit. Deshalb ver— 
zichtete Wolfleoz, um endlich Ruhe zu bekommen, auf ſein Amt als 
Rektor und erklärte ſich mit der teilweiſen Grxemption am 2. Juni 818 
einverſtanden, da ja die jährlichen Abgaben immer noch beibehalten 
wurden, obwohl das Kloſter im übrigen faſt ganz dem Einfluß 
des Biſchofs entzogen war!. Weil Wolfleoz aber nicht energiſch 
genug auf die Erhebung der Gefälle ſah, dachte man in St. Gallen 
auch nicht im entfernteſten daran, ſie zu bezahlen, ſondern freute 
ſich, daß man endlich nach langem Harren und vielen Kämpfen 
einen Schritt weitergekoemmen war. Man hatte ja die Immunität 
neben dem Rechte der freien Selbſtverwaltung erlangts. Einen 
weiteren Schritt bildete das Zugeſtändniß der freien Abtswahl am 

Wartmann 1, 87 u. 92: „consenserunt, ut annis singulis, ab- 

bates ... de ipso monasterio partibus sanctae Mariae Ise. ecelesiae] 

eiusque pontificibus in censum uncia de auro et caballo valente Iibra 

una persolvere deberent; in reliquo vero, quidquid ad ipsum mona- 

sterium obtingebat, cum omni integritate pro ipsorum monachorum 

sustentatione vel alimenta sui rectores in eorum haberent potestatem 

pleniter dominandi ...“ 2 „Sed hoc dato censeret eosdem monachos 

secure vivere absque alicuius infestatione vel rerum suarum dimino— 

ratione.“ Wartmann IJ, 208 u. 218 SEbd.: „detulerunt [sc. 

monachi] nobis praeceptum domini et genitoris nostri Karoli.“ Wart⸗ 

mann IJ, 219 u. 238: „coenobia regi pertinentia“. „Notum sit 

omnibus ... quia monasterium St. Galli ... quod subiectum fuit epi- 

scopatui sanctae ecelesiae Constantiae .. cum monachis ... cum rebus 

et hominibus legaliter ... pertinentibus sub nostra suscepimus defen- 

sione et immunitatis tuitione.“ Wartmann J, 226 u. 234.
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19. Oktober 833 als Ergänzung der bisherigen Freiheiten“. Der 
Zins nach Konſtanz wird hier wieder, das letzte Mal, ausdrücklich 
genannt2. An den König ſollten die Abte nach freiem Ermeſſen 
von Zeit zu Zeit Beträge entrichtens. Trotzdem von neuem die 
alte Zinspflicht eingeſchärft worden war, blieb doch in den folgenden 
Jahren immer St. Gallen im Rückſtande, da Wolfleoz froh war, 
wenn man ihn ruhig ſeine Tage dahinleben ließ. 

Ungemein tief war nun der Eindruck, als Salomon, zum 

erſten Male nach einer Reihe von Jahren, auf ſeine verbrieften 

Rechte ſich berufend, mit ſeinen Zinsforderungen durchdrang. Der 

ganze Konvent geriet in die größte Aufregung, und voll Entſetzen 

dachte man zurück an die Tage, die Zeugen der Abhängigkeit von 
dem verhaßten Bistum geweſen. Wie eine dunkle, ſtürmiſche Nacht 

nach einem heitern Sommertage erſchien allen jetzt plötzlich dieſe 

Zeit gegenüber der Wolfleozens. Am beſten und deutlichſten ſpricht 

dieſe niedergebeugte Stimmung ſich aus in dem Berichte Ratperts, 

der die ganze berechtigte Forderung Salomons einfachhin für eine 

nefanda conditio hält, obwohl auch ihm ſehr wohl bekannt war, 

mit welch gutem Rechte Salomon vorging. Da dieſer klar er— 

kannte, daß über kurz oder lang das Kloſter doch von ſeiner Diözeſe 
losgelöſt würde, war er nicht abgeneigt, auf dem Wege eines Ver⸗ 

trages den jährlichen Zins gegen eine Reihe von Gütern einzu— 

tauſchen. Dieſer Weg war ja für ihn viel ſicherer und leichter, 

als alljährlich ſeine Forderungen zu erneuern und immer wieder 
die Widerſtrebenden zum Zahlen zu zwingen. Hätte ſich Salomon 

nicht für dieſe friedliche Löſung des langen Streites entſchieden, 

ſo wären dem Bistum bei der endgültigen vollſtändigen Exemption 

am 22. Juli 854 nicht ſo zahlreiche Güter zugefallen, man hätte 

ſich vielmehr mit der Statuierung der Exemption ſchlechthin ab— 

finden müſſen. Nach längeren Vorverhandlungen zwiſchen ihm und 

dem Abte und Erzkaplan Ludwigs des Deutſchen war Salomon 

zu Beginn des Monats Juli 854 mit einem größeren Gefolge 
nach Ulm gereiſt, wohin der deutſche König ihn beſchieden. Am 
22. Juli endlich wurde die vollſtändige Exemption, Immunität und 

— 

    

„Licentiam haberent secundum regulam Benedicti elegere ab- 

batem.“ Wartmann lI, 318 u. 334. „Unciam auri et caballum 

unum valentem libram unam persolverent et nihil amplius episcopi 

exigerent.“ Ebd. „. . . et nulla dona regibus darent, nisi forte 
abbates... gratis obtulerint.“ Ebd.
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die übrigen damit zuſammenhängenden, bereits früher erlangten 

und namhaft gemachten Freiheiten ausgeſprochen und St. Gallen 

als königliches Kloſter erklärt. Von dieſem Tage ab wurden die 

jährlich an Konſtanz zu zahlenden Zinſen abgelöſt durch die Über— 
tragung folgender Ortſchaften an das Bistum: Mundingen, Stetten, 
Alt⸗Steußlingen, Hayingen, Wilſingen, Andelfingen, Herbertingen, 

Baldingen, Buch. Statt der Oberhoheit des Biſchofs hatte St. Gallen 

die Reichsunmittelbarkeit erlangt, wie ſchon lange vor ihm andere 

Klöſter, vor allem auch Reichenau!. Dieſe Tatſache ließ Ludwig 

zur Vorſorge den Grafen in Alemannien durch ein eigenes, den 

Boten mit auf den Weg gegebenes Schreiben ankündigen. 

Statt der ewigen Mißverſtändniſſe und Reibereien war der 

Friede in die Diözeſe eingekehrt, das wichtigſte zu einer gedeih— 

lichen kirchlich⸗religiöſen Entwicklung. Um von vornherein allen 

Streitigkeiten die Spitze zu nehmen, wurde bald nach dem Ulmer 

Vertrag zu Anfang oder Mitte Auguſt 854 eine Vereinbarung 

getroffen2. Die Grenze zwiſchen Konſtanz und St. Gallen ſollen 

bilden: Watt, Lömmiswil, der Balgen, der Roten bis zur Sitter; 
die oberhalb liegenden Gebiete ſollten an das Kloſter, die unter⸗ 

halb gelegenen Ländereien dem Bistum zufallen. Mit dem Tage 

von Ulm hatte St. Gallen zwar alle Freiheiten erlangt, doch mußte 

es auch von jetzt an ſtatt der freiwilligen Abgaben an den König 

jährlich zwei vollſtändig ausgerüſtete Pferde nebſt Schilden und 

Lanzen entrichten?, wofür man allerdings eine Reihe von privi— 

legierten Vorrechten eintauſchte. 

Weitſchauend hatte Salomon von Anfang ſeiner Tätigkeit an 
dieſen in der ganzen hiſtoriſchen Entwicklung begründeten Ausgang 

der Unabhängigkeitsbeſtrebungen St. Gallens vorausgeſehen und 

hiernach ſeine ganze Taktik eingerichtet. Scheinbar hatte zwar der 
Konvent geſiegt, doch hatte in Wirklichkeit Salomon den Erfolg 

zu verzeichnen. Statt der früheren, immerwährenden Streitereien 

herrſchten geordnete Zuſtände und dazu trafen die Einkünfte regel⸗ 

mäßig ein. Von dieſem Augenblick ab verſtummen alle Klagen 

Wartmann II, 50-55 Nr. 433, 434, 435. 2 Derſ., 1II. Bd., 

Anhang S. 687 u. 7, undatiert. Doch logiſch nach den Ulmer Abmachungen 

einzureihen. Derſ., II, 434: „statuimus etiam, ut annuatim inde 

dona nostra serenitati veniant ... id est caballi duo cum scutis et 

lanceis.“ 

Freib. Didz.⸗Archiv. N. F. XV. 10
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über unberechtigte Eingriffe von ſeiten des Biſchofs in die freie 

Verwaltung. Ja, man kann beinahe ſagen, daß auch die ſonſt ſo 

tendenziöſe Kloſtertradition von dieſem Punkte ab gerechter und 

milder urteilt. Sie hält ſich von Übertreibungen und Entſtellungen 

gleichweit entfernt. Ohne Zweifel war der geſündere Zuſtand, 

das gute Einvernehmen zwiſchen Kloſter und Bistum, nach der 

Exemption wiedergekehrt, ſo daß beide, wie im erſten Jahrhundert 
des Kloſters St. Gallen, ſo auch jetzt wieder Hand in Hand ar— 

beiteten an der Pflege und Ausbreitung des religiös-ſittlichen 

Lebens in weite Kreiſe des Herzogtums Alemannien. 

Kaum ein Jahrzehnt war verſtrichen, ſeit man friedlich ſich 

geeinigt, da begab ſich Salomon ſogar auf Einladung der Mönche 

nach St. Gallen. Es war ein ähnlicher Anlaß wie der, der einſt 

Wolfleoz, Salomons Vorgänger, dorthin geführt hatte !. Und in 

der gleichen Weiſe wurde er mit Freuden aufgenommen, wenn man 

die Einladung anfangs auch nur notgedrungen an ihn hatte er— 

gehen laſſen?. Lange ſchon hätte man von ſeiten des Konvents 

gerne die Heiligſprechung des ehemaligen Kloſterabtes Otmar er— 

langt, wenn man nur von dem zuſtändigen Biſchof und der 
Diözeſanſynode die Erlaubnis dazu ſich hätte erwerben können. 

Kaum war Salomon von ſeiner Romreiſe im Juni 864 zurück⸗ 

gekehrt, da überreichten ihm auch ſchon etliche Mönche im Auftrage 

des Konvents in St. Gallen die von dem Diakon Gozbert verfaßte 

Vita Otmari, die manchmal in etwas verdrehter Weiſe nur 

Rühmliches von ihm zu ſagen wußte, ſo daß Salomon, wenn 

auch nach längeren Bedenken, verſprach, auf der diesjährigen 

Diözeſanſynode die Angelegenheit zur Sprache zu bringen und 

damit die Heiligſprechung einzuleiten und, falls ſie die allgemeine 

Zuſtimmung erhalte, noch in dieſem Jahre zu vollenden. Auf der 

um die Mitte Oktober 864 zu Konſtanz tagenden Synode verlas 

Salomon ſelbſt die ihm überreichte Vita Otmari und ſtellte 
den Translations- und Heiligſprechungsantrag, der auch von allen 

Anweſenden einſtimmig angenommen wurde. Nach dem üblichen 

Ritus wurde vor der feierlichen Kanoniſation ein dreitägiges 

Faſten angeſagt und beſondere Andachtsübungen, die in mancher 

Beziehung unſerem vierzigſtündigen Gebete ähneln, gehalten. Auf 

Annales Alamannici. MG. SS. IJ, 49 zu 835. Vgl. für das 

Folgende: Isonis, De miraculis S. Otmari, MG. S8S. II, 48—49.
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Grund des heiligmäßigen Lebens und der auf Otmars Fürbitte 

hin gewirkten Wunder ſprach die Synode am 21. Oktober 864 

die Heiligſprechung aus und geſtattete, daß fernerhin Altäre zu 

ſeiner Ehre errichtet und Meſſen geleſen werden dürften. Drei 

Tage nach dem Schluſſe der Beratungen begab ſich Salomon 

nach St. Gallen. Vor einer großen Anzahl Mönche, angetan mit 
weißen Kleidern und in der Hand brennende Kerzen haltend, 

wurde zunächſt der Leib des neuen Heiligen in feierlichem Zuge 

unter Pſalmen- und Hymnengeſang aus der alten Gruft, wo er 

nunmehr fünfundzwanzig Jahre geruht hatte, unter Vorantritt des 

Biſchofs und des Abtes Grimald, nach der neuen Baſilika über— 

tragen 1. Salomo, der vor dem zahlreich erſchienenen Volke in 

einer Predigt das Leben und das Tugendbeiſpiel Otmars dar— 
legen wollte, mußte wegen eines Rachenkatarrhs, den er ſich in— 

folge einer Erkältung zugezogen hatte, davon Abſtand nehmen?, 

weshalb er auch einem Archipresbyter, einem hervorragenden 

Prediger aus dem Domkapitel, dieſe wichtige Aufgabe übertrug. 

Nach? der feierlichen Anſprache wurde zum erſten Male über dem 

Grabmale des neuen Heiligen das feierliche Meßopfer dargebracht. 

Nach Schluß des Nachmittagsgottesdienſtes begab ſich das Volk 
in ſeine Heimat zurück. Salomon verweilte die Nacht über im 

Kloſter, um am folgenden Tage den Konvent einzuberufen. Nach— 

dem nochmals die geſamten Akten verleſen worden waren, erteilte 

Salomon die Erlaubnis, das Jahresgedächtnis des Todestages 

Otmars alljährlich durch die Feier eines levitierten Hochamtes nach 
einem beſondern Meßformular zu begehen und die Tageszeiten 

zu ſeiner Ehre zu rezitieren. 

Groß war darob der Jubel und die Begeiſterung in St. Gallen, 

hatte man doch zwei kanoniſierte Abte, den Gründer, Gallus, 

und jetzt Otmar. Einen größeren moraliſchen Einfluß hätte 

St. Gallen niemals erhalten können, als gerade durch die Heilig⸗ 

ſprechung zweier hervorragender Abte, von denen Gallus ſchon 

allein als Glaubensbote neben Trudpert und Pirmin einen her— 
vorragenden Namen für alle Zeiten ſich errungen, während 

Otmar ſeines heiligmäßigen Lebens und der ihm zuteil gewordenen 

ISOnis 1. c. I-IV. MG. SS. II, 48; sp. I, 10—49; sp. II, 9. 

2 Ibid. 49, sp. L 43—44: ‚„propter frigoris subreptionem faucium rau— 

cedine impeditus.“ Ibid. 51. 

10*
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Prüfungen und Verfolgungen willen die Ehre der Altäre ſich er— 
warb. Indem Salomon bereitwillig der Mönche Wunſch erfüllt 

hatte, wurde das Verhältnis zwiſchen Kloſter und Bistum nur 
noch inniger. Man ſprach von ihm nur noch als dem benivolus 

pontifex!, zumal er erſt nach längerer Prüfung und nur zu 

ſehr begründeten Zweifeln? ihrem Wunſche ſich fügte. Und merk⸗ 

würdiger Weiſe! Kaum hatte Salomon um die Mittagsſtunde 

des 26. Oktober von dem Konvente Abſchied genommen und wieder 

nach Konſtanz ſich zurückbegeben, da ereignete ſich Wunder auf 

Wunder, gerade als ob der Himmel nur auf die feierliche Kanoni— 

ſation gewartet hätte. Es ſind deren eine ganze Menge berichtet“. 

Um ſich von der Wahrheit der ihm ganz unglaublich dünkenden 

Wundermeldungen zu überzeugen, begab ſich Salomon zu Beginn 

des Frühjahres 865 nach St. Gallen, wobei er noch Abt Heito 

von Reichenau, einen ſehr geſchulten Theologen und Mediziner — 

für die damalige Zeit — mitnahm, um ſich ja nicht in die Irre 

führen zu laſſen. Kaum war er dort angekommen und hatte Abt 

Grimald geſprochen, da hörte er plötzlich von der Kirche her, in 

der gerade eben feierlicher Gottesdienſt abgehalten wurde, laute 

Jubel⸗ und Freudenausbrüche erſchallen. Während er ſich noch 

nach der Urſache erkundigte, brachte man ihm die Kunde, ein Gicht— 
brüchiger habe auf Fürbitten des heiligen Otmar hin ſeine geraden 

Glieder wieder vollſtändig erlangt, ſo daß er frei und ungehindert 
in der Kirche auf- und abginge. Nachdem Salomon — ich berichte 
nach Iſo — von dieſer auffallenden Heilung ſich überzeugt hatte, 

ließ er ſogleich eine feierliche Dankandacht abhalten und das 

„Großer Gott, wir loben dich“ ſingen. Wie lange Salomon ſich da— 

bei in St. Gallen aufgehalten hat, können wir nicht ſagen. Wahr— 
ſcheinlich aber war er nur einige wenige Tage dort; vielleicht reiſte er 

auch ſchon ſofort, nachdem er ſich von der Tatſächlichkeit der in Sankt 

Gallen geſchehenen Wunder überzeugt hatte, nach Konſtanz zurück'. 

Isonis l. c. 48, Sp. II, 11—12, 116. 2 Ibid. 6, 115. Ibid. 

49, Sp. II, 10—52, Sp. II, 16. Schluß des erſten Buches der von Iſo 

verfaßten „Wundertaten des hl. Otmar“. MG. S8S. II, 52, sp. II, 17—85. 

„Zur Zeitangabe der Tatſachen: Die Miracula geben eigentlich kein Datum, 

überhaupt keine Zeit an. Doch kann aus den S. 49—52 a. a. O. berichteten 

Wundern und deren zeitliche Folge zwanglos auf das Frühjahr des nächſten 
Jahres nach der Kanoniſation, alſo auf 865, geſchloſſen werden. Vgl. auch 

die Angaben bei Müller⸗Ladewig Nr. 136.
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In den folgenden zwei Jahren tritt Salomo in keine näheren 

Beziehungen mehr zu St. Gallen, bis er endlich wieder einmal 

nach langen Jahren (ſeit dem 19. September 811 in Bulach, wo 

Wolfleoz zum erſten und letzten Male als Zeuge in einer Tra— 

ditions- und Prekariatsurkunde erwähnt wird, war der Biſchof 

von Konſtanz niemals mehr als Zeuge in St. Gallener Urkunden 

auch nur irgendwie aufgetreten) wie Egino als Zeuge an hervor— 
ragender Stelle in der Schenkungsurkunde Regingers aus Pfäffikon 

auftritt!. Während frühere Biſchöfe von Konſtanz alle Augenblicke 

entweder ſelbſt als Zeugen auftreten oder doch ſehr oft in Urkunden 

genannt werden, ſo daß für einige, ſo vor allem für Egino, der— 

artige Erwähnungen das Hauptaquellenmaterial für den Hiſtoriker 

bilden, treffen wir Salomo nur ein einziges Mal, und zwar am 
13. April 867, als Zeugen bei der Abfaſſung und der Schenkungs— 
urkunde des Reginger für Wermetswil an St. Gallen in Pfäffikon. 

Die Urſache, daß die Biſchöfe von Konſtanz ſeit Egino nur ſo wenige 
Male mit Namen in den St. Gallener Urkunden genannt werden, 

liegt darin, daß ſchon Wolfleoz faſt niemals — nur viermal im 

ganzen — in die Verhältniſſe in St. Gallen eingegriffen hat. Für 

Salomo lag ſeit der endgültigen Exemption überhaupt kein Grund 

mehr vor, bei ſolchen internen, nur das Kloſter angehenden Schen— 

kungen als Zeuge zu dienen. Daß Salomo überhaupt als Zeuge 

genannt wird, mag ſeinen Grund darin haben, daß er auf einer 

Inſpektion an einem Sonntag gerade in Pfäffikon weilte, wo er 

dann dem Grafen Kerolt zuliebe ſeinen Namen in der Schenkungs⸗ 

akte mitunterzeichnete. Die übrigen beiden Male, in denen Sa— 

lomons Name erwähnt wird, ſind Urkunden, die vor die Exemption 
zu datieren und an einer andern Stelle zu beſprechen ſind. 

Ungefähr fünf Monate ſpäter folgte Salomo einer dringenden 
Einladung Abt Grimalds, mit dem er in den letzten Jahren 

öfters am Hofe Ludwigs des Deutſchen zuſammengearbeitet hatte, 

und des ganzen Konventes, nach St. Gallen zu kommen. Am 
Mittwoch, den 24. September 867, begab er ſich mit einem zahl— 

reichen Gefolge, wozu noch unterwegs eine große Zahl Reichenauer 

und Kemptener Mönche ſamt vielem Volke aus der ganzen Um— 

gegend am See ſtieß, dorthin. Zunächſt wurde die neuerbaute 

„Actum in Faffinchorum in praesentia Salomonis episcopi.“ 

Wartmann II, 139 Nr. 526.
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Otmarkapelle geweiht und dann in feierlicher Prozeſſion die Ge— 

beine des Heiligen, nachdem man ſie in einen neuen Sarkophag 
gelegt, aus ihrer bisherigen Gruft in der St.-Galluskirche dorthin 

übertragen, wobei die Mönche wiederum wie bei der erſten Trans— 

lation und Kanoniſation am 25. Oktober 864 Hymnen und Pſalmen 

ſangen. Vor dem Sarkophage gingen in ihren feierlichen Ge— 

wändern mit all ihren Inſignien und Ehrenzeichen: Biſchof Salomo, 

Abt Heito von Reichenau und Abt Grimald. Nach der Beiſetzung 

wurde ſofort ein feierliches Hochamt gehalten zu Ehren des Heiligen. 

Ob Salomo dabei oder vorher eine Predigt gehalten hat, iſt 

zwar nicht ausdrücklich geſagt, doch iſt anzunehmen, daß er dieſes 

Mal eine längere Anſprache an das verſammelte Volk richtete. 

Am folgenden Tage, Donnerstag, den 26. September 867, weihte 
er die neuerbante Michaeliskirche, erteilte einer großen Anzahl 

Leuten beiderlei Geſchlechts die Firmung, wobei er wiederum 

eine Anſprache an die Firmlinge und an ihre Paten gerichtet haben 

mag. Am Nachmittag berief er dann den Konvent ein, ermahnte 

die Mönche zur treuen Pflichterfüllung und Nachahmung der 

Tugend des ſo hoch von ihnen verehrten heiligen Abtes. Um die 

Verehrung noch mehr zu heben, verteilte Salomo etliche Reli— 

quien an Reichenau, Kempten, an eine größere Anzahl Religioſen 

und hervorragende Laien. Auch nach Konſtanz nahm er eine 

größere Reliquie mit, um hier wie anderwärts die Andacht zu 
dem populärſten Lokalheiligen ſeiner Zeit zu heben und zu mehren!. 

Zum letzten Male in ſeinem Leben war Salomo bei einem feier— 

lichen Anlaſſe in St. Gallen und hat dort Kulthandlungen voll— 

zogen. Durch ſein gewinnendes, leutſeliges Weſen hatte er den 

ganzen Konvent für ſich gewonnen und es ſo weit gebracht, daß 

man von ihm nur mit Liebe und Verehrung ſprach?. Infolge— 

deſſen wird man auch nicht fehlgehen in der Annahme, daß die 

Mönche ihm auch tüchtig in der Seelſorge mithalfen und gerne 

dazu beitrugen, religiöſes Leben und chriſtliche Geſinnung immer 

weiter zu verbreiten und zu vertiefen, denn auch ſie mußten ein— 

ſehen, daß gerade in der Diözeſe Konſtanz noch gar viel fehlte an 
dem echten, wahren, chriſtlichen Geiſte. 

Salomo wußte aber auch wohl, daß er immer dafür ſorgen 
mußte, einen Erſatz für das ihm durch die Exemption verlorene 

Miracula Otmari libr. II. 52 2 L. c. 48—52. 
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St. Gallener Kloſter zu erhalten bzw. ein neues, ihm direkt unter— 
ſtelltes Kloſter zu gründen. Es war ihm daher ſehr willkommen, 

als er zu Anfang Dezember 861 von den beiden Grafen Rudolf 
und Erich von Helfenſtein, Vater und Sohn, eingeladen wurde, 

in Wieſenſteig ein Kloſter einzurichten, dem die beiden erwähnten 

Grafen die nötigen Pfründen zuwieſen. Außer in Wieſenſteig, 

das bisher auch Pleonumgotal geheißen hatte, wo an das Kloſter 

die ganze Mark fiel: Ackerland, Wälder, bebautes Gebiet und 

Odland, Gebäulichkeiten, Obſtgärten, Weiden, Wieſen ſamt Quellen 

und Bächen, die Mühlen, die Angrenzer mit Sklaven und Hörigen, 

ſtifteten Rudolf und Erich zu Ehren des heiligen Cyriakus das 

ganze Gebiet der Ortſchaften: Tiefental, Hochſtetten, Unterſtetten, 

Liſſingen, Weilheim, Neidlingen, Ifingen, Windenheim und etliche 

Weiler; außerdem durfte das neue Cyriakuskloſter den Zehnten 
einziehen in Uffhauſen, Marchlingen, Tizzenbach !. Kirchdörfer 

waren dabei die Orte: Wieſenſteig, Weſtheim, Windenheim, deren 

Einkünfte ebenfalls dem Kloſter zufallen ſollten. Als Gegengabe 

verlangten die Helfenſteiner nur das Oberlehensrecht, d. h. die 

Anerkennung ihrer Schutzmacht- und Hoheits“ellung, die ihnen 

auch bis zur Säkulariſation Wieſenſteigs immer eingeräumt war?. 

Auf Vorſchlag Salomons wählte mans zum Abt: Tuttamann, 

den Salomon für fähig hielt, die neue Gründung bald zu einer 

gewiſſen Blüte zu bringen. Wenn auch Wieſenſteig lange nicht als 

vollwertiger Erſatz für St. Gallen angeſehen werden kann, ſo hat 
es doch immerhin eine gewiſſe Bedeutung erlangt für die Förde— 

rung des religiöſen Lebens im alten Neckargau. Das Verhältnis 

zwiſchen Kloſter und Biſchof“ konnte von vornherein niemals ſo 

geſpannt werden als zwiſchen St. Gallen, da die Grafen ſchon bei 

der Gründung alle Rechte und Pflichten des neuen Konventes 

ſcharf umgrenzten. 

Wie Salomon zu den andern in ſeinem Sprengel gelegenen 

Klöſtern: Schienen, St. Trudpert, Rheinau und zu dem Frauen⸗ 

mWürttemberger Urkundenbuch I, 159 u. 136. Vgl. auch Exzerpt bei 

Neugart, Cod. Dipl. Alam. I. 325. Mager, De advocatia armata 

IN, 381. »Württemberger Urkundenbuch a. a. O.: „Tutamanni, quem 

priorem abbatem cum domino Salomone episcopo elegi et loco prae- 

senti praefeci.“ 5Sed ipsi servi dei inter se dignum abbatem 

eligere potestatem habeant.“
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kloſter Lindau geſtanden, läßt ſich nicht ſicher ſagen. Doch hat 
er auch hier, wie überall, für Ordnung geſorgt und auf die ſtrenge 

Erfüllung der Ordensregel geſchaut, ſo daß keineswegs ſo furcht— 

bare Zuſtände herrſchten, wie das anderwärts gar zu oft ſich nach— 

weiſen läßt. 

Beachtenswert für Salomons Regierungszeit iſt der Märtyrer— 
tod des hl. Meinrad am 21. Januar 861 zu Meinradszell, 

heute Einſiedeln genannt. Aus adligem Geſchlechte zur Zeit Karls 

des Großen in Saulgau (?) geboren, war der reichbegabte Knabe 

ſchon im frühen Alter nach der Reichenau gekommen und hatte 

hier ſo glänzende Talente gezeigt, daß Abt Hatto ihm die Leitung 

einer Schule am Thuner See übertrug. Nachdem er hier ſieben 

lange Jahre mit großem Eifer ſegensreich gewirkt, konnte er ſeinen 

Hang zur Einſamkeit nicht mehr länger zügeln. Deshalb erbat 

er ſich von ſeinem Obern die Erlaubnis, auf der einſamen Höhe 

eine Zelle bauen zu dürfen, um da ſeine Tage in Gebet und Arbeit 

Gott aufzuopfern. Volle 26 Jahre lebte und wirkte er da in aller 

Stille, viel beſucht von den Umwohnern und vielfach in allen 

möglichen Dingen um Rat gefragt, immer bereit, Gutes zu tun 

und allen ein lieber und treuer Freund in jeglicher Hinſicht zu 

ſein. Ruchloſe Mörderhände waren es, die ihn mitten in der 

Nacht in ſeiner Zelle überfielen und ermordeten. Ungemein tief 

ward in der ganzen Diözeſe Konſtanz das Volk ob dieſes traurigen 

Vorfalles erſchüttert, und ſchon alsbald begann man, den Märtyrer 
Chriſti als Heiligen zu verehren und ihn in vielen Anliegen um 
Rat und Hilfe anzugehen 1. Doch leitete Salomon die Heilig— 

ſprechung ſelbſt nicht mehr ein. Er tat dies vielleicht deshalb 
nicht, weil Meinrad nach einem heiligmäßigen Leben des Märtyrer— 

todes geſtorben und infolge deſſen ein Kanoniſationsprozeß nicht 

nötig war. Der tragiſche Heimgang Meinrads trug um ſo mehr 

zur Hebung der religiöſen Andacht bei, als er eine bekannte, be— 

liebte, ja allſeits verehrte Perſönlichkeit war. 

Überblicken wir nochmals in Kürze die innere Diözeſanarbeit 

Salomons, ſo finden wir, daß er mit ſeinen Erfolgen, ſo weit 

wir an Hand der ſo ſpärlich erhaltenen Nachrichten das beurteilen 

können, ſehr wohl zufrieden ſein konnte, hatte er doch das eine 

wenigſtens erreicht: Ruhe und Ordnung, die ſichere Baſis, auf 

Acta Bolland. Januar II. XXI, 382—385.
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der er und ſeine Nachfolger langſam, aber ſtet und ſicher weiter— 

bauen konnten. 

5. Palomons Bedeutung in der deutſchen Nationalkirche, 

insbeſondere ſeine Teilnahme an den einzelnen Synoden 

und ſeine Nerdienſte um die Gründung des Erzbistums 

Hamburg-Bremen. 

Wie Salomon im Innern ſeiner Diözeſe auf alle Mißſtände 
ein wachſames Auge hatte und mit allen ihm zur Verfügung 

ſtehenden Mitteln dagegen ankämpfte, ſo war er auch ſtets darauf 

bedacht, im Rahmen des Metropolitanverbandes ſein Möglichſtes 
zu tun, die eingeriſſenen und ſchon lange beſtehenden Übel zu be— 

ſeitigen. Selbſtverſtändlich konnte er als bloßer Suffraganbiſchof 

hier nicht ſelbſtändig vorgehen; vielmehr mußte er ſich ſtets den 

Wün ſchen ſeines Erzbiſchofs fügen. Kaum mehr denn ein Menſchen— 

alter war Konſtanz als Bistum von dem Metropolitanverbande 

mit Beſançon losgetrennt und dem Erzbistum Mainz angegliedert 

worden. Den genauen Termin vermögen wir dabei nicht an— 

zugeben, doch iſt es höchſt wahrſcheinlich, daß durch die Be— 

mühungen Eginos (782 —-811), den wir als Freund und Berater 

Karls des Großen kennen!, gegen Ausgang des 8S. oder Anfang des 
9. Jahrhunderts die alten Beziehungen zu Beſançon gelöſt wurden. 

Die erſte Nachricht, die Konſtanz als Suffraganbistum von 
Mainzzeigt, iſt eine Verordnung Erzbiſchof Richolfs vom Jahre 810, 

in der Egino befohlen wird, ein dreitägiges Faſten und beſondere 

Andachtsübungen in den Tagen vom 8. bis 10. Dezember zu halten?. 

Lange Jahre hören wir nichts mehr von einer Verbindung zwiſchen 
Mainz und Konſtanz, bis dann im Juni 829 Wolfleoz, Salomons J. 

Vorgänger (811—838), als erſter Biſchof von Konſtanz an einer 

Synode, die von dem Mainzer Erzbiſchof einberufen worden, teil— 

nahms. Salomo J. ſuchte aber, ganz im Gegenſatze zu ſeinen 

Vorgängern, eine möglichſt enge Verbindung zwiſchen Diözeſe und 

Metropole anzuknüpfen, weil er deren große Vorteile gar wohl 
erkannte. Es iſt dabei aber auch naheliegend, daß bei ihm in 
bezug auf dieſe Taktik ein perſönliches Moment mitſprach. Unter 

Erzbiſchof Otgar, der im Jahre 847 ſtarb, hatte Salomon ſich 

müber ihn eine noch ungedruckte Arbeit von mir. MGG. LL. I 

editio prima), 165. à Hartzheim II, 54.
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wenig um das Erzbistum und ſeine Verpflichtungen ihm gegenüber 

gekümmert. Anders wurde die Sache, ſobald im April 847 

Hrabanus Maurus, der Freund und Berater Salomons in Fulda, 

zum Erzbiſchof von Mainz erwählt und im Juni des gleichen 

Jahres inthroniſiert worden war. Nur wenige Wochen darnach 

beſchied er in einem großen Rundſchreiben ſeine ſämtlichen Suffra— 

gane, etwa zwölf an der Zahl, ſamt den Kloſteräbten und Prälaten 

auf den 1. Oktober nach Mainz in das St.-Albanskloſter, um da 

gemeinſam über die Schäden der Kirche und deren Abſtellung zu 

beraten. Getrennt arbeiteten die Biſchöfe unter Mitwirkung etlicher 

Notare Beſtimmungen über die allgemeine Reform der Sitten aus, 

während die Abte, Prälaten und Mönche ſich vorab mit Regeln 

über die Hebung des religiöſen und ſittlichen Lebens in den Klöſtern 

befaßten. Freimütig klagte man allgemein über die ſtets ſich 

mehrende Mißachtung der Geiſtlichen, die Beraubung der Kapitel, 

Kirchen und Stifter. Es war höchſte Zeit, wieder einmal nach 

langen Jahren über „den Stand der wahren Religion, den Nutzen 

und den Fortſchritt des chriſtlichen Volkes gemeinſam zu beraten“!. 

Denn trotz der ernſten Mahnungen der 813 und 829 ebenfalls 

im St.⸗Albanskloſter ſtattgehabten Nationalſynoden waren die 

alten Mißſtände wieder in neuer Stärke aufgetreten, wenn ſie über— 

haupt jemals wirklich unterdrückt worden waren. Auch Salomo 

war dem Rufe ſeines Erzbiſchofs gefolgt, um mitzuhelfen an der 

ſo dringend notwendigen Reform. Er hatte einen ganz beſondern 

Grund dazu, wollte er doch hier zugleich auch an der Pſeudo— 

prophetiſſa Thiota ein Exempel ſtatuieren, wie wir im vorher— 

gehenden Abſchnitt bereits geſehen haben. Viele der erhaltenen 

30 Kapitel ſind denen der obengenannten Synoden ganz kon— 

form, ſo die über den Glauben?, die Eintrachts, die Taufe“, 

den Einfluß der Biſchöfe auf das kirchliche Vermögens, über 

das Leben der Geiſtlichen und Mönche“, die Bezahlung des 

Zehnten“ fernerhin über den Inzeſts, verbotene Hochzeiten und 

Hartzheim II, 152: „communi consensu et voluntate tractare 

Pariter de statu verae religionis, atque utilitate et profectu Christianae 

plebis.“ Ibid. II, 154; J, 406 C. 1. Ibid. II. 155 c. 3; I, 406 
C. 4. Ibid. II, 155 C. 4; I, 407 C. 5. „Ibid. II, 156 C. 7; I, 407 
0. 8. „Ibid. II, 157 c. 13/14; I, 407/408 Cc. 9/11. Ibid. II, 156 
c. 10; I. 411 c. 38. „Ibid. II, 159 c. 28; I, 412 C. 53.
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Ehehinderniſſeh, den Ankauf von Gütern von ſeiten in Not be— 

findlichen Armen? uſw. 
Sehr beachtenswert ſind auch bei dieſem Konzil wieder die 

Satzungen, die die Hebung des religiöſen Lebens der Weltgeiſtlichen 

und des Ordensklerus anſtrebens. Wenn auch nicht mehr wie 

ungefähr 80 Jahre zuvor ein gut Teil der Geiſtlichen dahinlebte 
wie Heiden!, ſo war doch auch jetzt noch unendlich viel zu beſſern. 

Immer noch war ein großer Prozentſatz des Klerus nur zu ſehr 

geneigt, mehr in den geiſtlichen als weltlichen Beſchäftigungen ſich 

etwas zu verſagen: ja vielfach ſchätzten ſie weltliche Tändeleien 

höher als ihre geiſtliche Würde. Es muß immer noch eine Anzahl 

von Geiſtlichen gegeben haben, die ſich der Unzucht hingegeben, 
anders ſind die äußerſt ſcharfen Beſtimmungen („ut ... omni 

libidine, non solum immunditia carnis, sed etiam in omni 

carnali concupiscentia ... omnino abstineant“) nicht zu ver— 

ſtehen. Außerdem wird ihnen unterſagt, zu wuchern' („munera 

iniusta accipere“), Streit- und Händelſucht“, Unmäßigkeit im 
Eſſen und Trinken“ Schwelgereis. 

Man befaßte ſich aber nicht allein mit der Reform des religiös— 
ſittlichen Lebens, die nicht zum wenigſten auch für die Diözeſe 

Salomons notwendig war, weil Wolffleoz infolge ſeiner Alters— 
ſchwäche und ſeiner Energieloſigkeit in den letzten Lebensjahren 

nur ganz wenig getan hatte. Man begann auch, ſein Augenmerk 

auf den Norden Deutſchlands und Europas zu richten, da hier 

Fragen von wirklich eminenter Tragweite ſich zu entwickeln be— 

gannen, deren Löſung dann Salomon J. zufiel, nachdem ſie an— 

nähernd 17 Jahre in der Schwebe ſich befunden hatten. 

Seit der Plünderung der Stadt Hamburg im Jahre 845 

war die Lage des gleichnamigen Erzbistums und die ſeines Erz⸗ 
biſchofs Ansgar, des Apoſtels des Nordens, ganz troſtlos geworden. 

831 gegründet, ſollte Hamburg der Mittelpunkt des geiſtlichen 

und wiſſenſchaftlichen Lebens in dem weiten Gebiete des deutſchen 

Hartzheim II, 159 c. 29/30; I, 413 c. 54/55, 56. Ibid. II, 
158 c. 18; J, 406, c. 7. Ibid. II, 157 c. 13/16. MG. LL. I 

(editio prima), 32 89 „turpe lucrum“. r„munera iniusta; 

contentiones et lites vel rixas amare.“ „gulam et ebrietatem 

sequi.“ V„superfluitatem in quibuslibet rebus nolle fugere, 

ministris altaris inter dicimus.“ Hartzheim II 156.
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und ſkandinaviſchen Nordens werden, ein Bollwerk im Kampfe 
gegen die immer kühner vordringenden Normannen; doch darin 

hatte man ſich gründlich getäuſcht. Die Normannen waren und 

blieben die erbittertſten Feinde der deutſchen und damit der chriſt— 

lichen Kultur und Sitte. Nachhaltige Hilfe tat dringend not, 

wollte man nicht das ſo wichtige Miſſionsgebiet verloren gehen 
laſſen. Der Hamburger Sprengel aber vermochte trotz der un— 

ermüdlichen Bemühungen ſeines Verwalters Ansgar nichts im 

Kampfe für die heilige Sache auszurichten, zumal es im ganzen 

Bezirk Hamburg nur mehr noch vier Taufkirchen gab. An allen 

Enden und Ecken zeigten ſich Verwüſtungen der Normannen. Da 

auch Ludwig der Deutſche infolge der Kämpfe mit ſeinen Brüdern 

nicht in der Lage war, Ansgars Bitte um nachdrückliche Unter— 

ſtützung zu entſprechen, riet er ihm, das durch den Tod Leuderichs 

am 24. Auguſt 845 erledigte Bistum Bremen mit Hamburg zu 

vereinigen und dadurch ein neues Erzbistum des Nordens zu 

ſchaffen. Auf dieſen Vorſchlag aber einzugehen, trug Ansgar aus 

gewichtigen Gründen Bedenken, weil er einesteils, wie ſein Bio— 

graph Rimbert! berichtet, üble Nachrede fürchtete, anderſeits aber 

wahrſcheinlich an der vollen Geſetzlichkeit dieſes Schrittes ſtarke 
Zweifel hegen mußte. So brachte Ansgar denn, von Ludwig dem 

Deutſchen dazu gedrängt, ſeine Angelegenheit vor die Synode in 

Mainz zur Entſcheidung. Er hatte bereits vor Jahren ſchon Ham— 

burg bzw. Bremen als Stätte ſeines Wirkens im Traume ſchauen 

dürfen und immer die Hoffnung gehegt, einmal von Bremen aus 

ſeine apoſtoliſche Wirkſamkeit beginnen zu können. In der Tat 

wurde Ansgars Wunſch unter Berufung auf Fälle aus früherer 

Zeit inſofern gewährt, als man die beiden Bistümer zwar ver— 

einigte, jedoch alle Gebiete, die 831 Waldgar von Verden bei der 

Gründung des Erzbistums von Hamburg hatte abgeben müſſen, 
an ihn reſtituierte, um ihm keinerlei Anlaß zur Klage zu geben. 

Da hierzu auch die Stadt Hamburg ſelbſt gehörte, war Ansgar 

im weſentlichen nur Biſchof über die Gebiete, die einſt bei der 

Gründung des Bistums Bremen dem erſten Biſchof Willerich 
(789 —838) waren übertragen worden. Die Notlage, die das 

Scheitern der großartigen, an die Gründung Hamburgs geknüpften 

Pläne veranlaßt hatte, hatte auch zu dieſem unfertigen Schritt 

C. 22 et 86. Vita Anskarii.
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geführt; denn wenn auch die Synode den Antrag einſtimmig an— 

genommen hatte, ſo fehlte doch des Metropoliten von Köln und 

vor allem auch des Papſtes Zuſtimmung, ohne die weder ein 

Bistum geteilt, noch mehrere zu einem vereinigt werden konnten“. 

Auf der nächſtjährigen Synode, nach ihrem Hauptzweck „Gott⸗ 

ſchalkſynode“ genannt, die halb Reichstag, halb Synode war, finden 

wir Salomon nicht anweſend. Wenn auch Gottſchalk in allen 

Landen beinahe in glänzenden, überzeugenden Predigten ſeine ſtark 

auguſtiniſch gefärbte Prädeſtinationslehre vortrug, ſo hat er doch 

allem Anſcheine nach Salomons Diözeſe verſchont, ſo daß dieſer 

nicht genötigt war, die große Abwehrſynode zu beſuchen. Zu be— 

achten auf dieſem Konzile iſt, daß auch in der Bremen-Hamburg— 

Frage ein kleiner Schritt getan wurde, indem man die Gebiete 

Waldgars jetzt auch an das neue Erzbistum übertrug, trotzdem man 

immer noch keine Genehmigung erlangt hatte. Die Beſtätigung 

konnte Ansgar aber erſt nach dem 22. April 850 einholen, da der 

erzbiſchöfliche Stuhl in Köln ſeit dem Tode Hildmirs (＋ 845) bis 

zur Wahl Günthers an dieſem Tage erledigt geblieben war. Eine 

Einigung zwiſchen beiden konnte aber nicht erzielt werden, da 

Ansgar Untertan Ludwigs des Deutſchen, Günther, aber als Erz⸗ 

biſchof von Köln, Lothars Lehensmann war. Demgemäß bedurfte 
es einer neuerlichen Zuſammenkunft der beiden Fürſten und einer 

zweiten bzw. dritten eingehenden Beratung der Biſchöfe, wollte man 
eine endgültige Einigung erreichen und hierdurch dem Miſſionswerk 

des Nordens nützen, das mittlerweile ſchon recht gute Fortſchritte 

gemacht, zumal der däniſche König Horich der Jüngere die Er— 

laubnis zum Taufen bereitwilligſt erteilt hatte. Wann dieſe 

Tagung, an der Salomon ſich eifrig beteiligte, ſtattfand, darüber 

gehen die Anſichten weit auseinander?. Günther ſtellte ſich auf 

den Standpunkt, wenn Rom ſeine Einwilligung gebe, ſei er 

ebenfalls bereit, anſtandslos in die Lostrennung Bremens vom 

Kölner Metropolitanverbande einzuſtimmen?. Dieſe Nachgiebigkeit 

Günthers, der ſich bislang ganz ablehnend verhalten hatte, erzwang 
man auf dem Tage zu Worms. Die Beſtätigung in Rom nach⸗ 
  

Cf. Hartzheim II, 161; Dümmler, Geſchichte J, 309f.; 

Dehio J, 71f.; Hauck, Kirchengeſchichte II, 622ff. Vgl. unten 

Hartzheim II, 170. „Si apostolica autoritate firmaretur, ex se 

quoque ratum esse.“
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zuſuchen, wurde nur Salomon aus der Mitte der verſammelten 

Biſchöfe erwählt, weil er bereits mit dem Papſte Nikolaus Briefe 

gewechſelt und ſchon mehrfach ſein diplomatiſches Geſchick während 

der langen Verhandlungen bewieſen hatte. Ja es iſt nicht gerade 

ſehr unwahrſcheinlich, daß durch Salomons Bemühungen es gelang, 

Günther zum Nachgeben zu veranlaſſen, wenn es auch nicht eigens 

berichtet wird. 
Wann war nun dieſe Tagung? War ſie wirklich zu Worms 

oder, wie Dümmler annimmt!, in Mainz? Der Beweis, daß die 
Tagung 857 in Worms ſtattgefunden hat, iſt nicht ganz über⸗ 
zeugend zu führen, da uns die Akten der fraglichen Synode ver⸗ 
loren gegangen ſind und wir uns hier allein auf den verwirrten, 
unklaren Bericht Rimberts? verlaſſen müſſen, der für das Jahr 857 
ſagt: „In Wormacia positis duobus regibus Hludowico scilicet et 
Lothario coram multa episcoporum utriusque regni frequentia 
praesente“s, wurden zwiſchen Ansgar und Günther Abmachungen. 
in bezug auf die Vereinigung der beiden Bistümer Hamburg und 
Bremen getroffen. Dieſer Erklärung ſchließen ſich an: Hartzheim“ 
unter Berufung auf die Vitaausgabe des Philippus Caltar, die 
mir aber unzugänglich war, Dahlmann in ſeiner Ausgabe , Lappen⸗ 
bergé und neuerdings auch Hauck? unter Berufung auf Dahlmanns 
Angabe. Das Jahr 858 als Jahr der endgültigen Feſtlegung zu 
betrachten, wie es Pagiuss getan, iſt unmöglich, da auf dem 
Mainzer Konzil des Jahres 858, das Pagius als Ort der Tagung 
anſehen möchte, ein Brief Günthers an Biſchof Altfrid verleſen wurde, 
was doch unmöglich in Günthers Beiſein geſchehen konnte. Zudem 
iſt weder Ansgar noch Salomons Anweſenheit auf dieſer Synode be— 
zeugt. Andere Wege geht Dehio“, der folgende Punkte geltend macht: 

1. Eine Zuſammenkunft in Worms habe niemals ſtattgehabt. 
2. Günther könne unmöglich des Papſtes Entſcheidung an— 

gerufen haben, weil er ja gerade damals in heftiger Fehde mit 
ihm lag. 

3. Da Rimbert den Zeitpunkt der Ausſöhnung zwiſchen Günther 
und Ansgar unentſchieden laſſe, ziehe er das Jahr 860 vor und 
verlege den Ort der Tagung nach Koblenz, wo vom 5. bis 7. Juni 
die drei Könige wirklich beiſammen waren und ſo am leichteſten 
eine ſolch wichtige Staatsentſchließung getroffen werden konnte. 

Zu dieſen Ausführungen Dehios, die gar nicht ſo unwahrſcheinlich 
klingen, iſt aber zu beachten, daß: 

1Geſchichte des oſtfränkiſchen Reiches L. 2, 472. MG. SS. II, 706. 
  

àIbid. Ibid. p. 170. 5Ibid. p. 706. N. B. 59. Schmidts 
Zeitſchrift für Geſchichte V. 541. N. B. Kirchengeſchichte II, 626. N. B. 

Zitiert nach Hartzheim II, 170. »Kritiſche Ausführungen VII, 
54: Über die Auseinanderſetzung Ansgars mit Günther von Köln.
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1. außer Rimbert zwar kein zeitgenöſſiſcher Hiſtoriker eine 
Wormſer Synode für das Jahr 857 berichtet. Tatſache aber iſt, 
daß im Februar 857 Ludwig und Lothar in Koblenz eine Zuſammen— 
kunft hatten. Es iſt daher nicht ausgeſchloſſen, daß Lothar den 
deutſchen König nach Worms begleitet hat, wohin Ludwig auf den 
März ſeine geiſtlichen und weltlichen Großen einberufen hatte. Da 
nun dieſe beiden Ereigniſſe unmittelbar aufeinander folgten, ſo iſt 
es nicht ausgeſchloſſen, daß Rimbert beide kombiniert hat oder, 
was ebenfalls nicht ausgeſchloſſen, in dem Texte „Contluentia“ 
vergeſſen hat, ſo daß der rekonſtruierte Text hieße: In Conflnentia] 
positis duobus regibus... et in Wormacia coram multa ... 
episcoporum . .. frequentia.— Nehmen wir dieſe Konjektur an, 
dann löſen ſich die ganzen Schwierigkeiten leicht. 

2. Die Berufung Dehios auf Adams Notiz! für das Jahr 
860 als Jahr der Union iſt nicht ohne weiteres angängig, da ſeine 
Berechnung auf einer Umrechnung der angegebenen Epoche beruht?. 
In der Tat muß Adam eine Umrechnung vorgenommen haben; 
denn im 21. Regierungsjahre Ludwigs des Deutſchen, von der 
gewöhnlichen Epoche 883 ab gerechnet, war Lothar II. noch nicht 
Kaiſer. Adam muß hier alſo 840 als den Zeitpunkt des Regierungs⸗ 
antritts Ludwigs angenommen haben, wodurch wir eben das Jahr 860 
erhielten. Nun iſt aber ſehr fraglich, ob Adam die Umrechnung 
richtig gemacht hat. Da er in bezug auf die Jahreszahl der 
päpſtlichen Beſtätigungsurkunde ſehr in die Irre ging, können wir 
auch hier mit einiger Sicherheit annehmen, daß ſeine Angabe: 
„praeceptum autem regis ponit autem annum regni vigesimum 
primum“ falſch iſt. Mit Hauck kann man annehmen, daß Adams 
Angabe einem „liber donationum“ entnommen und — falſch — um⸗ 
gerechnet iſt“!. 

3. Die zweite Behauptung Dehios, Günther habe ja gerade 
damals mit dem Papſte in Streit gelegen, iſt vollſtändig unbewieſen; 
denn weder für 857 noch für 860 läßt ſich dies aus den Quellen⸗ 
berichten erweiſen. Erſt nach der Metzer Synode, 863, begannen 
ernſte Streitigkeiten zwiſchen Nikolaus J. und Günther. Infolge⸗ 
deſſen iſt Dehios dritte Behauptung ebenfalls unrichtig und die 
Annahme 860 unzuläſſig. Sehr beachtenswert bei der ganzen Be— 
weisführung Dehios iſt, daß er ganz gewaltſam den Knoten zu 
löſen verſucht, indem er die Erwähnung von Worms als Irrtum 
verwirft, den drei Jahre ſpäter entſtehenden Streit ſechs Jahre 
  

Gesta Hamburgensis ecclesiae pontificum. MG. SS.VII. Hauck, 
Kirchengeſchichte II, 625, N. B. 6. Ebd. II, 626, N. 8B. Kopp⸗ 
mann, in „Alteſte Urkunden des Erzbistums Hamburg-Bremen“ Nr. 33, 

verwertet Adams Bericht zu 854, ohne zu beachten, daß er dadurch mit den 

hiſtoriſchen Tatfachen ſich in Widerſpruch ſtellte, wenn er die Epoche 833 

annahm.
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zurückſchiebt und endlich bei ſeinen Beweisführungen auf Adam ſich 
ſtützt, der über zwei Jahrhunderte jünger als Rimbert iſt und gar 
oft in ſeinen, vor ihm liegende Zeiten angehende Daten unrichtig 
angibt, wenn er auch als Darſteller ſeiner eigenen Zeit als ziemlich 
zuverläſſige Quelle gilt. 

Eine vierte Anſicht wird von Dümmler vertreten!: 862 fand 
in Worms ein Reichstag ſtatt, dem eine Begegnung Ludwigs und 
Lothars in Mainz nachfolgte, wobei Ansgar und Günther ſich ge— 
einigt hätten. Um ſeine Anſicht zu rechtfertigen, muß Dümmler 
aber eine quellenmäßig nicht zu belegende Verwechſlung zwiſchen 
Mainz und Worms annehmen. Dümmler hält eine ſolche Ver— 
wechſlung viel wahrſcheinlicher als eine zwiſchen Worms und 
Koblenz, wie er ſagt, während ich glaube, mit hinreichender Ge— 
wißheit nachgewieſen zu haben, daß man am beſten tut, bei 
Rimbert ein Verſehen anzunehmen. Wie kam es aber, daß es 
volle ſieben Jahre dauerte, bis endlich Salomon nach Rom ſich 
begab, die Beſtätigung des Papftes zu holen, und zwar gerade 
in einem Augenblick, wo bereits Günther im Banne lag und zwiſchen 
Nikolaus J. (858 —867) ſchon ernſtliche Meinungsverſchiedenheiten 
beſtanden? Nahe läge es da, Dehios Anſicht von einer zwiſchen 
Günther und dem Papfſte beſtehenden Spannung anzunehmen, doch 
iſt eben erſt ſeit 863 eine ſolche nachweisbar. Am leichteſten und 
ungezwungenſten erklärt ſich die lange Zwiſchenpauſe von der Be— 
auftragung bis zur Sendung Salomons darin, daß, wie Manſi? 
ſagt, Günther weder dieſe Erlaubnis geben konnte, noch, daß man 
ihn überhaupt darum anging, weil er lange, trotz ſeiner Zuſage 
auf dem Tage zu Worms, noch zögerte, eine Diözeſe von ſeinem 
Metropolitanverbande loszulöſen, die, wie er wohl wußte, noch eine 
große Zukunft und eine ganz hervorragende Bedeutung als kulturelles 
und religiöſes Zentrum erlangen mußte. 

Nach ſieben Jahren endlich waren die Wege ſoweit geebnet 

— inwiefern Salomon dieſes Ergebnis zuzuſchreiben iſt, darüber 

ſagt, wie ſo oft, keine zeitgenöſſiſche Quelle etwas —, daß Salo— 

mon die Reiſe nach Rom antreten konnte, um die Beſtätigung 

des Papſtes einzuholen. Aufträge Luwigs des Deutſchen und ihre 

günſtige Ausführung werden im nächſten Kapitel eingehend ge— 

würdigt werden. Ansgar ſelbſt ſchickte nur einen Boten mit 

Salomon nach Rom, da er ſelbſt im Norden eifrig an der Miſſion 
tätig war. Nordfried und Salomon gegenüber ſprach Nikolaus, 

nachdem der Biſchof in recht klaren Worten ihn von der dring— 

1Geſchichte des oſtfr. Reiches J,. 2, 472, N. B. 19. 2 Mansi XV, 

456, n. 4: „Licet haec a Gunthario non potuerit dari licentia nec ab 

20 tale quid peti debuerit.“
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lichen Vereinigung der beiden nordiſchen Bistümer überzeugt hatte, 

die Genehmigung aus, da des Königs und Ansgars Bitte eine 
fromme ſei: er tadle nur dabei, daß man Günther überhaupt um 

Erlaubnis gefragt habe, denn er ſei ja nach dem allgemeinen 
Kirchenrechte gar nicht zuſtändig, eine Trennung oder Vereinigung 

von Bistümern vorzunehmen!. Zudem erhielt Ansgar das Pallium 

als Zeichen ſeiner erzbiſchöflichen Würde? verliehen nebſt der Er— 

laubnis, in dem Gebiete der Dänen, Schweden und Slaven das 

Evangelium zu predigen. Bremen wurde natürlich wunſchgemäß 
von dem Erzbistum Köln losgelöſt und mit Hamburg zu einem 

Bistum vereinigt⸗. 

Erfreuliche Hoffnungen eröffneten ſich ſofort mit der Ge— 

nehmigung der neuen Stiftung. König Horich der Jüngere, der 

von Anfang ſeiner Regierung auf Freundſchaft mit Ansgar ge— 

ſonnen war, überſandte jetzt ſogar durch Salomon J. Geſchenke 
an Nikolaus, um, wie er ſagte, dem hl. Petrus damit ſeine Achtung 

und Ehrfurcht zu bezeugen. Hocherfreut richtete Nikolaus ein eigenes 

Dankſchreiben an Horich, das ihm Salomon überreichen ſollte. In 

ihm war der Wunſch ausgeſprochen, er möge einem Hauptmann 

Cornelius gleich von ſeinen blinden und ſtummen Götzen ſich 

losſagent. Doch hatte der Papſt dabei nicht in allem Erfolg, 

wenn auch Horich nach wie vor fortfuhr, das Chriſtentum überall 

zu hegen und für ſeinen Fortgang zu ſorgen. 

Wie und wann Salomon ſeine Botſchaften nach dem Norden 
gebracht und mit welcher Freude und Genugtuung man ſie hier 

allgemein aufgenommen hat, dafür fehlen uns zwar ſicher ver— 

bürgte Nachrichten, doch ſteht immerhin ſoviel feſt, daß Ansgar 
mit den Erfolgen Salomons in Rom zufrieden war. Er hatte 
    

Lappenberg, Hamb. UB. I, 21; Jaffe n. 2085. 2„Ansgario 

episcopo petente Salomone, ep. Const. Ludovici regis legato, perspecta- 
que Gregorii IV. tabula iuxta morem S. Rom. ecclesiae bullata, in 

omnibus ecircumquaque gentibus Sueonum, Danorum, nec non etiam 

Slauorum, vel in ceteris, ubicumque illis in partibus constitutis divin. 

piet. ostium aperuit publicam evangelizandi tribuit auctoritatem pallii- 

que usum concedit.“ „Bremensem vero episcopatum remota 

archiepiscoporum Coloniensium potestate, ita Hamburgensi episcopatui 

adiunctum esse iubet, ut non sint duae, sed una diocesis.“ Lappen⸗ 

berg, H. UB. I, 24; Jaffe n. 2085. 4Ibid. n. 2087; Lappen⸗ 

berg, H. UB. I, 24: „pro rege Danorum, qui vivit deo et sancto Petro.“ 

Freib. Diöz.⸗Archiv. N. F. XV. 11
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doch jetzt alles erreicht, was ſchon jahrelang ſein ganzes Streben 

ausmachte. Er hatte alſo keinen unglücklichen Griff getan, als er 

gerade Salomon ſich zu ſeinem Sprecher und Vertreter in Rom 

erkor; war doch er gerade der richtige Mann infolge ſeiner wiſſen— 

ſchaftlichen und diplomatiſchen Fähigkeiten, der eine ſolch ſchwierige 

Angelegenheit mit Klugheit und Energie wohl zu einem guten 

Ende führen mußte. Er verſtand es auch, mit einer überaus 

überzeugenden Sprache die Dringlichkeit einer ſolchen Vereinigung 

darzulegen. 

Außer der Hamburg-Bremenfrage und der ſpäter zu behan— 
delnden politiſchen Aufgabe hatte Salomon bei ſeiner römiſchen 

Geſandtſchaft noch verſchiedene Wünſche der deutſchen Kirche vor— 
zubringen und etliche Streitfragen zu ſchlichten. 

In bezug auf Erzbiſchof Liutbert von Mainz, der ſtets 

mit allem Eifer für die Reinheit des Glaubens und eine ein— 

ſchneidende Reform der Sitten eintrat, erklärte Nikolaus ſich bereit, 

des Königs Wunſch zu erfüllen, d. h. ihm das erzbiſchöfliche Pallium 
zu verleihen!. 

Ein weiteres Geſuch ging den Biſchof Erchomfried von 

Regensburg an, der infolge einer unheilbaren, ſchweren Krank— 

heit nicht mehr für ſeine Diözeſanen ſorgen konnte. Ihm wird 

die Auflage gemacht, ſchriftlich auf ſein Bistum für ewige Zeiten 

zu verzichten. Nur ſo dürfe eine Neuwahl vorgenommen werden. 

Die gleiche Vorſchrift gelte auch für den ſeit vier Jahren gelähmten 

und der Sprache beraubten Biſchof Hartwig von Paſſau, durch 
deſſen Unfähigkeit die Kirche großen Schaden litte. Könne man 

einen ſchriftlichen Verzicht von beiden nicht verlangen, dann müſſe 

man eben einen Verwalter — General- oder Kapitelsvikar — 

wählen, während die eigentlichen biſchöflichen Funktionen für dieſe 

Zeit benachbarte Biſchöfe vollziehen müßten?. Goldene Worte 

ſind es, die Nikolaus an Ansgar richtete, nicht nur allein für 

ihn beſtimmt, ſondern für alle, die ſich berufen fühlten und be⸗ 

rufen fühlen, mitzuarbeiten an dem großen Werke, „der ſozial— 
religiöſen Tat“ des Chriſtentumss. 

Vgl. das ſpätere Synodalſchreiben vom Jahre 866. Mansi XV, 728: 

„Liutbertum Mogunt. eccl. archiepiscopum paternitatis vestrae largi- 

tate palliatum.“ Vgl. Jaffe n. 2153. Hartzheim 1I, 

172 freie, auszugsweiſe ÜUbertragungl.
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„Bewahre ſtets mit aller Sorgfalt Deines Standeskleides Ehre. 

Habe ſtets acht, Sommer und Winter, Tag und Nacht, daß keiner Deiner 

Gläubigen zugrunde gehe und weder durch Irrtum, noch durch der Böſen 

Argliſt zu Falle komme. Wir, die Seelenführer, müſſen ganz beſonders 

wachſam ſein. Wir, die wir einmal in den geiſtlichen Stand getreten ſind, 

dürfen niemals an irdiſche Geſchäfte und zeitliche Angelegenheiten unſer 

Herz hängen oder gar den geiſtlichen Stand mit dem weltlichen vertauſchen. 

Dein Leben ſei die Richtſchnur deſſen Deiner Untertanen, Deine Grund— 

ſätze die aller Völker und Zeiten“ 

Soweit wir Salomon kennen, hat auch er ſich ſtets dieſe 

weitſchauenden, hochfliegenden, aber doch auf dem Boden der 

realen Wirklichkeit ſtehenden Worte zu Herzen genommen und 
darnach gehandelt. 

Mit der gleichen Energie wie bei der Arbeit um die Be— 

ſtätigung der Vereinigung der Bistümer Hamburg und Bremen 
wirkte Salomon auf den verſchiedenen Reformkonzilien mit, auf 

denen er kraft ſeiner hohen Geiſtesgaben und ſeiner kirchlichen 

Geſinnung Hand in Hand mit den hervorragendſten Männern 

ſeiner Zeit an der Reform der deutſchen Kirche an Haupt und Glie— 

dern arbeitete. Wie am erſten, Moguntinum 847, ſo nahm Salo— 
mon auch am dritten des Jahres 852 regen Anteil. 

Wie ſo viele wichtige Ereigniſſe des neunten Jahrhunderts, 
konnte auch dieſe große dritte Mainzer Synode mit Sicherheit bislang 
nicht datiert werden. Man ſchwankte immer zwiſchen den Jahren 
851 und 852. Für 851 entſchieden ſich: Pertz! unter Berufung 
auf die 15. Indiktion und auf die Unwahrſcheinlichkeit des Konzils 
zu Anfang Oktober 852, da Ludwig in dieſem Jahre außer dem 
Mainzer Konvente noch ſolche in Bayern, Köln, Erfurt und Minden 
abgehalten habe, und doch an Weihnachten wieder in Regensburg 
ſich aufhielt, hier die Geburt des Herrn zu feiern. Da der Pertz 
vorliegende Codex Babenbergensis urſprünglich nur DPCCCI hatte 
und die II eine Zutat ſpäterer Zeit erſchien, glaubte er nur auf 
die für 851 ſprechende Indiktion 15 ſich ſtützen zu dürfen. Ihm 
pflichteten bei: Wilmans?, Böhmer⸗Wills, Ladewig⸗Müller '. Dem⸗ 
gegenüber ſagt Hefele?: „eine Gewißheit iſt nicht zu erlangen“ und 
läßt daher das Jahr in der Schwebe. Dagegen ſprechen ſich für 
852 aus: Hartzheim', Neugart? unter Berufung auf Rheinauer 

MG. LL. I, 410, von Pertz bearbeitete Auflage. Kaiſer⸗ 

urkunden I, 116f. 5 Ebd. I, 166, Nr. 12. Regeſten J, Nr. 119. 

5 Ebd. IVꝰ, 179, N. B. 3. 6Ebd. II, 165. Episcop. Constant. 

J, 116. 
11*
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gefälſchte — Akten, Binterim! mit Aufwand großer Gelehrſamkeit, 
Gfrörer? und Haucké. In der Tat läßt ſich für das Jahr 852 
ein untrüglicher Beweis liefern. Zunächſt war der 3. Oktober 852 
ein Montag, während das gleiche Datum 851 auf einen Samstag 
fiel“; montags begannen faſt regelmäßig die Tagungen der Synoden. 
Fernerhin iſt ein ſehr gewichtiges Zeugnis die Nachricht Rudolfs 
von Fulda, der bis zur Entdeckung des Bamberger Kodex in den 
dreißiger Jahren des verfloſſenen Jahrhunderts der einzige Zeuge 
war. Sie gibt ſchlankweg 852 an. Da nun Rudolf für oſtfränkiſche 
Tatſachen ein untrüglicher Zeuge iſt und man nach einem be— 
währten Satze der hiſtoriſchen Kritik ſo lange an der Angabe eines 
zeitgenöſſiſchen Hiſtorikers feſthalten muß, bis das direkte Gegenteil 
ſeines Berichtes nachgewieſen iſt, ſo iſt das Jahr 852 doch genügend 
eruiert, wenn auch Pertz und Genoſſen ſich dagegen ausſprechen. 
Zu dem Einwande Pertz' von der Unmöglichkeit des Jahres 852 
macht Binterim die richtige Bemerkung: „Große Herren pflegten 
auch in damaliger Zeit ſchon ein Bedeutendes ſchneller zu reiſen als 
andere Menſchen.“? Zudem ſagt der Annaliſt ausdrücklich, Ludwig 
ſei ſofort nach Schluß der Tagung nach Bayern gegangen, wohin 
ihn dringende Geſchäfte riefen. Von da kehrte er an den Rhein zurück, 
wo er mit den Geſandten zu Schiff in Köln eine Unterredung hatte, 
worauf er in aller Eile nach Sachſen ſich begab, und in Erfurt 
das Weihnachtsfeſt feierte. Es war alſo auch in dieſer Zeit nicht 
allzu ſchwierig, in 25/ Monaten einen ſolchen Weg zurückzulegen. 

Was nun Neugart und Binterim angeht, ſo berufen ſie ſich 
zur Erhärtung ihres Beweiſes auf eine im Kartular von Rheinau 
enthaltene Exemptionsurkunde, die bei Gelegenheit dieſes Konzils 
erlaſſen worden ſein ſoll, nachdem Salomon energiſch für das Kloſter 
eingetreten war. Dieſe Urkunde aber“ iſt, wie Sickel? und Meyer 
von Knonaus genau nachgewieſen haben, eine Fälſchung, ſo daß 
eine Berufung darauf nicht zuläſſig iſt. Statt dieſer Fälſchung, 
die bereits Dümmler und Hauck nicht mehr zum Beweiſe anführen, 
iſt es mir gelungen, eine unzweifelhaft echte Akte zum Beweis für 
das Jahr 852 zu verwerten, die, obwohl bereits Neugart? und 
Wartmann!“ ſie in ihren Urkundenſammlungen veröffentlicht haben, 
noch nie dagegen angeführt wurde. Da ſie zugleich ein Beweis 
für Salomons I. vornehme Herkunft iſt — tritt er doch als Königs⸗ 
bote auf, in einer Würde alſo, die zum mindeſten adlige Abſtammung 

Binterim II, 4297f. 2 Nach Dümmler J, 169, 341. Kirchen⸗ 
geſchichte II, 480, N. B. Chronologia Capelli. Milano 1906. Bin⸗ 

terim II, 432. Neugart, Cod. Dipl. Alam. I, 279, 345 und Meyer 

von Knonau, Kartular von Rheinau, vgl. N. B. S dieſer Seite. Wiener 

Sitzungsberichte Bd. XXXVI (I864). Quellen zur Schweizer Ge⸗ 

ſchichte Bd. III; K. v. Rheinau. Cod. Dipl. Alam. I, 276. 10 Sankt 

Gallener Urkundenbuch II, 37, Nr. 417.
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vorausſetzte —, ſo hat ſie infolge ihrer unbeſtrittenen Echtheit einen 

viel höheren Wert. Es war am Donnerstag, den 8. Oktober 851, 

da ließ Engildruda in Anweſenheit der beiden Königsboten: Sa— 
lomon von Konſtanz und Reginolf, ihren Sklaven Sigmar frei, 
weil er nach dem kirchlichen Rechte nur als Freier die heiligen Weihen 
empfangen durfte!. Es iſt alſo ganz ausgeſchloſſen, daß Salomon 
am 3. Oktober in Mainz und am 8. bereits wieder in Oſtrach 
war?. Zudem hat Krauſe“, der Herausgeber der neueſten Auflage 
der Capitularia regum Francorum die Anſicht Pertz' von der 
Unſicherheit deſſen Beweiſes überzeugt, preisgegeben und nimmt eben— 
falls, unter Berufung auf Rudolf von Fulda, die verbeſſerte Jahres— 
zahl des Kodex 852 an. 

Am Montag, den 3. Oktober 852 alſo, fand ſich auch Salomon 

bei der impoſanten Verſammlung in Mainz ein, die zu den glän— 

zendſten des ganzen Zeitalters gerechnet werden muß. Während 

das erſte und das zweite Moguntinum 847 und 848 von Rudolf 

von Fulda nur ein „generale placitum“ genannt wird, erwähnt 

er bei dieſem Konzil, daß auf der Tagung alle Biſchöfe und Abte 

Oſtfrankens anweſend geweſen ſeien“, ſo daß wir es nicht allein 

mit einer Provinzialſynode, ſondern mit einem Nationalkonzil zu 

tun haben. Getrennt verhandelten des Reiches Biſchöfe und 

Grafen. Jene berieten über der Kirche Not und ihre Heilung, 

dieſe dagegen entſchieden eine Anzahl Rechtshändel und trafen 

Beſchlüſſe, die auf des Reiches Wohlfahrt ſich erſtreckten. Zum 
erſten Male, ſeit die deutſchen Stämme einen eigenen König in 
Ludwig beſaßen, trat man in der „aurea Moguntia“ zuſammen. 

Und alle waren ſie erſchienen, mit Ausnahme der Biſchöfe von 

Worms und Verden an der Aller, wofür aber Eſſo von Chur 

und ſelbſt Luitprand von Salzburg nebſt Alberich von Paſſau 

und Landfried von Säben dem Rufe Hrabanus' nach Mainz 

gefolgt waren. 

Die noch in 25 Kapiteln enthaltenen Beſchlüſſe ſind zumeiſt 
nur eine Neueinſchärfung derer von 847, ſo vor allem die Forderung, 
Biſchöfe und Grafen ſollten Hand in Hand zur Erhaltung der 
Ruhe und des Friedens arbeiten, ſämtliche Laien, auch die könig⸗ 

„in praesentia Salomonis et Reginolfis missis domini Hludo—- 

vici regis.“ „notavi diem VIII. id. octobr. regnante domno Hlud. 

rege Alam. et Pejuwar. anno nono [Igezählt vom Tage von Verdun 8431] 

Actum in Hostrahun. MG. LL. II, 2, 184, n. 249. 5„Cunn 

omnibus episcopis atque abbatibus orientalis Franciae, ..., Saxoniae.“
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lichen Beamten nicht ausgenommen, müßten ihrer Biſchöfe Gebot 
ſich fügen. Der Zehnte müſſe regelmäßig bezahlt werden, widrigen⸗ 
falls nach dreimaliger vergeblicher Mahnung die Strafe der Ex— 
kommunikation eintreten ſolle. Endlich ſollten die einer Kirche 
verliehenen Immunitäten nicht ohne weiteres abgeſchafft werden 
können 1. Während das fünfte Kapitel verbietet, bei Erbteilungen 
an einer Eigenkirche, bei Uneinigkeit der Erben zwei oder mehrere 
Sonderprieſter anzuſtellen, beſchaftigen ſich die letzten 20 Kapitel 
ſchlechterdings nur mit den unter Klerus und Laien trotz aller 
Reformdekrete noch immer beſtehenden Mißſtänden. Den Biſchöfen 
wird? unter vielen Bibelſprüchen recht dringend ans Herz gelegt, 
dem Waidwerk zu entſagen und dafür Seelen zu [fangen] retten. 
Strenge verboten wurde allen Geiſtlichen der Beſuch von Hochzeiten 
[Hochzeit in der mittelalterlichen Form „hochgezite“ , Feſtlichkeit über— 
haupt], an denen Schauſpieler und Tänzerinnen teilnahmen, da 
hierdurch nicht viele Ansſchreitungen vermieden, ſondern auch die 
immer glimmenden und gerade bei Feſtlichkeiten wieder auflodernden 
Flammen des alten Heidentums erſtickt würden . Eine Reihe von 
Beſchlüſſen wenden ſich gegen den unſittlichen Lebenswandel der 
Geiſtlichens. Man verbot natürlich das Halten von Dirnen und 
das Zuſammenleben mit andern Frauen, doch geſtattete man jetzt 
das Zuſammenſein mit der eigenen Gattin, Mutter, Schweſtern und 
Töchtern. Laien, die ſich weigern, von einem verheiratet geweſenen 
Geiſtlichen die Sakramente zu empfangen, werden mit der Exkom⸗ 
munikation bedroht. Ein vom Volke der Unzucht bezichtigter Geiſtlicher 
hatte ſich von jetzt ab unter vier Augen vor ſeinem Biſchof zu ver⸗ 
antworten, wonach er im Beiſein von zwei oder drei Zeugen ver— 
warnt werden ſollte. Im Falle auch das nichts fruchte, habe ſich 
die Diözeſanſynode mit ihm zu befaſſen und ihn abzuſetzen, damit 
er dem gläubigen Volke nicht noch weiter zum Urgernis gereiche. 
Sehr wichtig iſt die auf Grund des Chalcedonense II erlaſſene 
Satzung, daß jede durch Geld erkaufte Weihe ungültig ſei. 

Bei den Laien tadelt das Konzil“ vorweg die Fleiſchesſünden 
und den Mord, mit denen auch die vorhergehenden Synoden ſich 
hatten beſchäftigen müſſen. Streng nach den kirchlichen Vorſchriften 
vorzugehen, gelang auch hier nicht. Nur den Verheirateten verbot 
man, ſich Konkubinen zu halten, während man den Ledigen es 
geſtattete unter der Bedingung, daß ſie nach der Ehe die Beiſchläferin 
entließen, wenn ſie dieſelbe nicht zur rechtmäßigen Gattin erhöben. Da 
man die kirchliche Eheſchließung vor dem Pfarrer und zwei Zeugen 
nur in den ſeltenſten Fällen erreichen konnte, bequemte man ſich 

MG. LL. II, 2. 184 sqq., c. 1—4. Ibid. c. 6. z. B. „der 

nibelunge nöt.“ Aventure I, 3. Ibid. c. 23. Ibid. c. 7, 8, 

19, 20, 21, 25. eIbid. c. 9—15.
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kirchlicherſeits auch, die Klandeſtinehen als gültig zu erachten, wenn man 
ſie auch für nichts anderes als einen Konkubinat hielt. 

Aber der Konkubinat war noch lange nicht das traurigſte in 
dieſer düſteren, dekadenten Zeit. So mußte die Synode ſich u. a. 
mit einem Albgis befaſſen, der des Patrich angetraute Gemahlin 
entführt hatte, und jetzt mit ihr in Mähren unſtet herumzog, und 
dadurch die dort eben erſt im Entſtehen begriffene Chriſtengemeinde 
in begreifliche Unruhe verſetzte. Für ſeinen Frevel wurde Albgis ver— 
bannt und zu langjähriger ſchwerer Kirchenbuße verurteilt. Außerdem 
nahm man ihm das Recht, Waffen zu tragen auf fünf Jahre. Faſt noch 
abſcheulicher iſt der Fall Lartto, in dem für einen fünffachen Mord 
lebenslängliche Buße und dauernde Eheloſigkeit zuerkannt wurden. 

Nichts vermag übrigens die abſcheuliche Roheit und ſittliche 
Dekadenz dieſer Tage beſſer zu ſchildern, als ein Antwortſchreiben 

Hrabans an den Chorbiſchof Reginbold!, woraus ſich ergibt, 

daß man in dieſen Tagen ſelbſt vor der widernatürlichſten Un— 

zucht nicht zurückſchrecktes. Um der Durchführung beſſeren Nach— 

druck zu verleihen, beſtätigte Ludwig der Deutſche noch am gleichen 

Tage die ‚Canonés', wodurch ſie Reichsgeſetz wurden. Inwieweit 

Salomon ſelbſt bei der Abfaſſung der Beſtimmungen beteiligt 
war, kann nicht mit genügender Sicherheit feſtgeſtellt werden. 

Ebenſowenig läßt ſich nachweiſen, welche Satzungen vor allem 

auch die Diözeſe Konſtanz angingen. Aber immerhin können ſie 

zur Charakteriſierung der allgemeinen Zuſtände auch in Konſtanz 

dienen. Nicht fehl wird man gehen, wenn man annimmt, daß 

Salomon vor allem für die Durchführung der den Klerus an⸗ 
gehenden Reformbeſchlüſſe ſorgte; hielt er doch alle Jahre eine 

Diözeſanſynode abs. Außerdem ſchuf er durch zahlreiche Viſitationen 
allerorts geordnete Zuſtände. 

Auf dieſer Synode ſoll nun auch Salomon bei König Ludwig 

dem Kloſter Rheinau die freie Abts- und Advokatenwahl erwirkt 

haben; allein die betreffende Urkunde iſt unecht. 

Neugart, der, ſoviel mir bekannt iſt, zum erſten Male die 
Akten genau nach dem im Rheinauer Archiv liegenden Material 
veröffentlichte“ E(wenn auch ſchon vor ihm Hartzheim? und Manſi“ 

Hartzheim II, 212, c. 3. v„tertia quaestio qui cani femi- 

nae se miscuit .. . quarta, de eo, qui ... cum vaccis saepius formicatus 

est“. Miracula S. Otmari. MG. SS. II, 48 annuatim. 4Cod. 

Dipl. I, 279; Ep. Const. I, 116. Ibid. II, 165 sqq. Supple- 

menta conciliorum J. 925, 926.
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die Akten ohne Kommentar hatten drucken laſſen [Hartzheim nach 
dem Berichte aus der Gallia Christiana des Robertus Stephanus), 
hegt! ſo wenig wie ſeine Vorgänger keinerlei Zweifel an deren 
Unechtheit, ſo wenig aber auch wie nach ihm Binterim, der? bei 
ſeinem Beweis für das Jahr 852 als Jahr der dritten Mainzer 
Synode ſich gerade auf dieſes Aktenſtück beruft. Wie Sickel? 
gründlich und erſchöpfend nachwies, gehört dieſes Diplom zu 
einer Reihe bekannter gefälſchter Karolingerakten. Ob es nun, wie 
Rieger! in einer Abhandlung nachzuweiſen verſuchte, dem zehnten 
oder, wie Meyer von Knonaus dartat, dem elften Jahrhundert 
angehört, kann ich nicht beurteilen, da ich ſelbſt das fragliche 
Schriftſtück nicht geſehen habe. Aus der Anmerkung der Kloſter— 
vögte will Meyer von Knonau das elfte Jahrhundert erſchließen, 
worin man ihm ſehr wohl beipflichten kann, da er einer der hervor— 
ragendſten Kenner der Kloſtergeſchichte der Schweiz iſt. — Aus der 
Unterſuchung Sickels“ erhellt: Der Fälſcher hatte eine echte Urkunde 
aus der Zeit Ludwigs des Frommen vor ſich, wie ſich ſchon aus 
der Erwähnung Hadaberts als Rekognoſzenten und dem ganzen 
äußeren Habitus ergibt. Ferner“ läßt ſich nachweiſen, daß der 
Fälſcher eine alte Akte einfach abſchabte und den jetzigen Text darauf 
ſchrieb. Unter dem — jetzt abgefallenen — Wachsſiegel ſind noch 
Spuren der älteren Schrift vorhanden, die darauf deuten, daß der 
von 814 bis 852 in der Hofkanzlei Ludwigs des Frommen viel— 
beſchäftigte Schreiber Durandus auch der Schreiber dieſes Teſtates 
geweſen iſt. Merkwürdig bei der ganzen Sache iſt, daß der Schreiber 
mit dem vorhandenen Platze nicht auskam, ſo daß die Zeilen von 
der achten ab enger zuſammenrücken, die zwei letzten abgebrochen 
ſind und im letzten Drittel des Raumes dicht neben dem Text die 
Rekognitionszeichen ſtehen. Trotzdem iſt die ganze Akte auch hin— 
ſichtlich ihrer Schriftzüge ein ſehr geſchicktes Falſifikat, das bis tief 
ins neunzehnte Jahrhundert hinein gewiegte Forſcher in Irrtum 
zu führen vermochte, da auch der ganze Inhalt neben der Form 
ganz enge an noch vorhandene echte Urkunden ſich anſchließt. Da ſie 
häufig gedruckt iſts, erübrigt ſich hier die Aufnahme in den Text. 

Ep. Const. I, 116. Ibid. II, 429 8q. In Wiener 

Sitzungsberichte Bd. XXXVI; Beiträge zur Diplomatik (1861) S. 386f. 

und Anzeiger für Schweizer Geſchichte 1874. In Wiener Sitzungs⸗ 

berichte Bd. LXXVI. In Schweizer Geſchichtsquellen: Das Kar⸗ 

tular von Rheinau, vgl. N. B. 8, S. 164. 6Wiener Sitzungsberichte 

XXXVI, 386ff. 7 Anzeiger für Schweizer Geſchichte 1874, S. 39—41. 

Hartzheim II, 165 8g.; Mansi, Suppl. conc. I, 925; Neugart, 

Codex Dipl. I, 279 8J. nebſt Literaturangaben; Meyer von Knonau 

im Kartular von Rheinau Bd. III-V, auch hier vortreffliche Literatur— 

angaben.
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Reform und immer Reform war die Loſung ſämtlicher kirchlich 

geſinnten Männer und auf allen Konzilien und ſogar den Diözeſan— 

ſynoden kehrte dieſer Ruf ſtets wieder. Von großem Nutzen für 

Salomons Diözeſe war es, daß er ſtets treu zur Kirche und zu 

ſeinem Lehensherrn hielt, ja, daß er ſogar in Zeiten, wo ihm ſeine 

Stellung keinerlei Vorteile bringen konnte, niemals in ſeiner Treue 

ſchwankte, ſondern begeiftert ſeiner großen Aufgabe, dem Reform⸗ 

werke, ſich hingab. Ja ſelbſt im höchſten Alter, nachdem er ſchon 

längſt ſeinen Verpflichtungen am Hofe des Königs infolge ſeiner 

Krankheit und zunehmenden Altersſchwäche ſich entzogen “, nahm 

er noch teil an der großen Abwehrſynode gegen die Griechen und 

am Reformkonzil für ganz Deutſchland. Mit Aufbietung ſeiner 

ganzen Kraft begab er ſich anfangs Mai 868 nach Worms, wohin 

Erzbiſchof und König ihre Getreuen entboten hatten. Am 23. Ok⸗ 

tober des Vorjahres hatte Nikolaus, 21 Tage vor ſeinem am 

13. November erfolgten Heimgange?, in einem Schreiben an Hink— 

mar und die übrigen weſtfränkiſchen Biſchöfes die Gründe und den 

Verlauf der Streitigkeiten zwiſchen ihm und Photius, dem Patri— 

archen von Konſtantinopel, dargelegt und gebeten, ihm den Standpunkt 
der fränkiſchen Kirche mitzuteilen. Mit der gleichen Bitte wandte ſich 

Nikolaus auch an die deutſchen Biſchöfe?, die aber erſt zu Beginn 

des neuen Jahres 868 ihren Beſtimmungsort erreicht zu haben 

ſcheint. Während nun in Weſtfranken Hinkmars Freund Odoz, 

Aneas von Paris“ und Gottſchaks Freund Ratramnus von Corvey? 

in Sonderſchriften zu der von Photius und den Griechen vorge— 

tragenen Lehre Stellung nahmen, beſchloß man in Oſtfranken, dieſe 
Angelegenheit als eine allgemein kirchliche Frage zur feierlichen Erledi⸗ 

gung auf eine Nationalſynode zu bringen, die man auf den Mai 868 

nach Worms einberief. Seitdem Liutbert am 30. November 863 

den erzbiſchöflichen Stuhl“ beſtiegen, ſollte dies die erſte allgemeine 

deutſche Synode ſein. Auch Salomon folgte dem Rufe trotz mancher 

großen Beſchwerden, die eine ſolche Tagung ihm verurſachen mußte. 

Formulae Sal n. 30, 37. Jaffe, Reg. p. 254. Mansi 

XV, 35584.; Jaffe n. 2179. Annales Fuldenses p. 868; MG. 

SS. I, 380. Schrift nicht erhalten (vgl. DBümmler, Geſchichte 1, 

2, 642, 14). Pachery spicilegium VII, I I17; zitiert nach SDümmler 
J, 642, N. B. 19. Dümmler, Geſchichte I, 2, 643, N. B. 21. 8 An- 

nales Fuldenses. MG. SS. IJ, 375 zu 863.
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Am 16. Mai traten die Biſchöfe unter dem Vorfitz ihres 

Königs, deſſen Frömmigkeit nach den Akten ſo groß iſt, daß er 

nicht nur in menſchlichen, ſondern auch in göttlichen Dingen ſtets 

den größten Eifer beweiſt, zur Beratung zuſammen. Der Haupt— 

zweck war, „auf die Torheiten der Griechen einzugehen und ihnen 
eine gebührende Antwort zu erteilen“ !. In einem eigenen Schrift— 

ſtück, das von einem nicht mehr zu ermittelnden Biſchof verfaßt 

war und von der ganzen Synode einſtimmig genehmigt wurde?, 
widerlegte man im Anſchluß an den hl. Auguſtinus die Anſicht 

der Griechen vom Ausgang des Heiligen Geiſtes vom Vater allein; 

außerdem wurde im Anſchluß an Ambroſius und Auguſtinus das 

Samstagsfaſten der abendländiſchen Kirche verteidigt. In ähn⸗ 
licher Weiſe rechtfertigte man die Verkürzung der vierzigtägigen 

Faſten nach dem Vorbilde der Väter. Für die Eheloſigkeit der 

Prieſter führte man etliche Synodalentſcheidungen und päyſtliche 

Erlaſſe aus den Tagen Siricius' und Leos ins Feld. Das Opfern 

eines Lammes am Oſterſonntag, die ſprungweiſe Erteilung der 

Weihen und die Bereitung des Salböls aus Flußwaſſer wurden 

als Lügen hingeſtellt. Der geradezu kindiſche Vorwurf über das 

Abſchneiden der Bärte wird durch einen Spruch Hieronymus' ab— 

getan: „Wenn die Heiligkeit auf einem Barte beruhe, dann ſei 

niemand heiliger als der Bock.“ An dieſen Eingang ſchließt ſich 

eine professio fidei an, in der ſowohl die Weſensgleichheit der 

drei göttlichen Perſonen, wie auch das Ausgehen des Geiſtes von 

Vater und Sohn eingehend dargelegt wirds. Zum Schluſſe folgen 
achtzig Kapitel, die ſich ſamt und ſonders auf die Diſziplin der 

Kirche beziehen und in ihrem weitaus größten Teile nur Ein— 

ſchärfungen früherer Beſtimmungen ſind. 

Eine Anzahl“ beſtätigen die von Photius gerügten Abweichungen 
ganz ausdrücklich. Nur noch den Lektoren wird eine Heirat erlaubt, 
falls ſie nicht das Gelübde der Keuſchheit abgelegt haben. Dagegen 
müſſen Biſchöfe, Prieſter, Diakonen und Subdiakonen, wenn ſie noch 
von früher Frauen haben, bei Strafe der Abſetzung ſich ihrer ent— 

Ibid. p. 380, 23: „Synodus apud Wormatiam mense Maio habita 

est praesente Hludovico rege, ubi episcopi nonnulla capitula de uti- 

litate ecclesiastica conscribentes Graecorum ineptis congrua ediderunt 

responsa“ (zu 868). Neugart, Ep. Const. I, 520; Binterim III, 

7; Hefele Bd. IV. Manſi (XV, 867) und Hartzheim (I, 311) 

haben 80 Kapitel Ebd. 2, 8, 9 lfehlt bei Hartzheim], 11, 12, 68, 4.
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halten. In Hurerei verfallene Geiſtliche wurden nur im Falle eines 
günſtigen Reinigungseides weiterhin im Amte behalten. Mit Rück⸗ 
ſicht auf den Vorwurf der Oſterlammsdarbringung wird ganz klar 
eingeſchärft, daß nur Brot und Wein bei der Meſſe ſollten ver— 
wandt werden dürfen. Einen wichtigen Gegenſtand bildeten wie 
immer die Kirchenbußen 1. Den Prieſtern wird im allgemeinen 
freigeſtellt, das Maß der Buße ſelbſt zu beſtimmen; nur für 
Prieſter-, Eltern- und Brudermörder wurden genauere Beſtimmungen 
gegeben über Ort und Dauer der Kirchenbuße. Immerhin trat 
inſofern eine Anderung ein, als man ihnen von jetzt an den ehelichen 
Umgang weitergeſtattete. Die Abtreibung der Leibesfurcht, die 
Tötung eines Heiden und Knechtes wird mit Exkommunikation und 
zweijähriger (öffentlicher) Kirchenbuße beſtraft. Als Ehehindernis 
wurde jegliche, auch noch ſo entfernte Verwandtſchaft bezeichnet. 
Biſchöfe und Prieſter, die eines Verbrechens bezichtigt würden, 
ſollten ſich von dem Verdachte durch die ſogenannte Abendmahls— 
probe reinigen, oder auf fünf Jahre von der Kirche ausgeſchloſſen 
werden?. Kinder, die von ihren Eltern in früheſter Jugend in 
ein Kloſter gegeben werden, ſollten beim Eintritt der Pubertät 
ebenſowenig austreten können, wie ſolche, die freiwillig die Gelübde 
abgelegt hättens. Witwen, die den Schleier genommen, wird der 
Austritt aus dem Kloſter verſagt. 

Neben dieſen rein diſziplinären Vorſchriften ſticht das faſt 

vollſtändige Fehlen von ſolchen, die das Verhältnis von Kirche 

und Staat regeln, ſtark abs. Im Gegenſatz zu den weſtfränkiſchen 

Synoden, die ſich faſt immer gegen Übergriffe der Staatsgewalt 
zu wehren hatten, ſuchten die deutſchen Biſchöfe ſogar die Staats— 

gewalt dadurch zu fördern, daß ſie beſtimmten, daß jeder Laie, 

der Landesverrat übe, aus der Kirchengemeinſchaft ausgeſchloſſen 

werde und nur angeſichts des Todes das Abendmahl erhalten dürfes. 

Es war Salomon leider nicht vergönnt, die vielen Reformen 
trotz allen guten Willens in ſeinem Sprengel, in dem es zwar 

nicht ſo arg traurig wie anderwärts ausſah, wo es aber auch 

Kap. 25, 26, 32, 33, 34, 35, 37, 38 und 30 (vgl. den Gegenſatz zwiſchen 

der Beſtimmung Nikolaus' I., daß Vater- und Brudermörder ſowie Ehe— 

brecher nicht ſollten heiraten dürfen, in Jaffe J, n 2157 und Kanon 30, 

Salomons Antwort). 2 Kap. 10. Binterim weiſt III, 159 an Bei⸗ 

ſpielen nach, daß die Abendmahlsprobe gegolten hat. Kap. 22, 23. 

Dümmler G(Geſchichte I, 2, 859 bis 861) weiſt nach, daß Ludwig auf⸗ 

richtig und innig um das Wohl der Kirche ſich geſorgt habe und daß des— 

halb die Biſchöfe ihm ſtets treu ergeben waren. 5 C. 43: „nobis 

igitur persuadet“.



172 Riegel, 

trotzdem viel zu beſſern gab, durchzuführen, weil er infolge ſeiner 

von Tag zu Tag zunehmenden Altersſchwäche und Krankheit daran 

gehindert wurde. Aber immerhin läßt der günſtige Stand unter 

Salomon II., der erſt 877 wieder eine genaue Viſitation vornahm, 

darauf ſchließen, daß Salomon J. mit wirklich einzig daſtehender 

Energie für die Durchführung der für die Hebung des allgemeinen 

religiös⸗ſittlichen Lebens beſtimmten Satzungen der Synoden ſorgte— 

Sein weiter Blick ließ ihn aber auch begeiſtert für die Miſſion 

des Nordens eintreten; denn nur ihm allein iſt es zu verdanken, 

daß Ansgar die päpſtliche Genehmigung zur Vereinigung der Bis— 

tümer Hamburg-Bremen erhielt. Dankbar wird ſeine Leiſtung 

deshalb auch von Rimbert, Ansgars Biographen, und von Rudolf 

von Fulda anerkannt. 

6. Falomons Wirken am Hofe Ludwigs des Deutſchen. 

Am 20. Juni 840 war Ludwig geſtorben, gerade auf einem 
neuen Zug gegen Ludwig von Bayern, der trotz oder eigentlich 

wegen der vorjährigen Abmachungen in Bodman wieder! die 

Waffen ergriffen hatte und trotz anfänglicher überraſchender Er⸗ 
folge der Übermacht ſeines Vaters weichen mußte. Nach keiner 

Seite hin war die Wormſer Teilung befriedigend; ja, es war ganz 

natürlich, daß jetzt, nach dem Tode des Vaters, auf allen Linien 

der Kampf zwiſchen den Söhnen beginnen mußte. War er früher 

durch die Argliſt eines Weibes, Judith, bedingt, ſo wurde er jetzt 

ausgefochten, um endlich einmal geordnete Zuſtände zu ſchaffen. 

Nur Ludwig und Lothar, die an ihren Stammesreichen einigen 

Rückhalt hatten, konnten freudig in die Zukunft ſchauen, Karl und 

Pippin dagegen gingen einer ganz ungewiſſen Zeit entgegen, da 

ſie eigentlich nur nominelle Herren von unzuſammenhängenden 

Gebieten waren. Lothars Stellung verbeſſerte ſich von Tag zu 

Tag, da für ihn als den Erben der Kaiſerkrone vor allem die 

Biſchöfe und ſonſtigen geiſtlichen Würdenträger mit aller Ent⸗ 
ſchiedenheit eintraten, während gar manche Große ſich ihm an⸗ 

Ruodolphi, Ann. Fuld. MG. SS. I, 365, 3—5: „Hludovicus, 

filius imperatoris, partem regni trans Rhenum qꝗuasi iure sibi deditam 

affectans, per Alamanniam facto itinere venit ad Franconofurt, mul- 

torum ad se orientalium Franeorum animis prudenti consilio conversis.“
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ſchloſſen, weil ſie von ihm glänzende Stellungen zu erhalten ge— 

dachten, und ſich infolge großer Verſprechungen zu ihm hingezogen 

fühlten. Ludwig, der zweimal ſeinem Vater aus der Verlegenheit 

geholfen und doch in deſſen Fluch lebte, er, deſſen Stellung ſchon 
zweimal geradezu glänzend geſcheitert war, hatte zwar vorläufig 

nur ſein allzeit getreues Bayern hinter ſich, doch harrten eine große 

Anzahl, die eben noch Lothar in voller Begeiſterung ſich anſchloſſen, 

des Augenblicks, wo der Sieg dem jungen, aber tatkräftigen Bayern— 

könig zufallen mußte. Karl war zum Herrſcher erzogen worden; 

aber er war noch gänzlich unerprobt, ſo daß er nur durch Geld— 

geſchenke und Verſprechungen, die jedoch gar leicht von den beiden 

andern Königen übertroffen werden konnten, ſich zu halten vermochte. 

Noch bevor Lothar aus Italien eingetroffen war, beſetzte 

Ludwig, nachdem er ſogleich nach ſeines Vaters Tod mit wenigen 

Getreuen nach dem Weſten aufgebrochen war und in Oſtfranken zahl— 
reiche Lehensleute gewonnen hatte, Worms, wodurch er Lothar den 

Schlüſſel zum Mittel⸗Niederrhein genommen hatte. Kaum aber war 
Lothar in das Elſaß eingerückt, da traten faſt alle Biſchöfe und 

weltlichen Großen zu ihm über. Selbſt in Alemannien, wo doch 

Ludwig ſeine Hauptmacht zu gründen trachtete, neigten die meiſten 

ſich auf Lothars Seite, ſo vor allem der Abt Bernwig von 

St. Gallen! und der Biſchof von Chur. Aber nicht gar lange 

dauerte es, ſo ſetzte auch ſchon Ludwig den Bernwig wieder ab 

und dafür Engilbert ein, ſo daß, wie Ratpert ganz richtig ſagt: 

„nicht nur die Königreiche, ſondern auch die Klöſter im Innern 

entzweit waren“2. Salomon J., der nicht klar mit ſeiner Haltung 

herausgerückt war, hatte Lothar ruhig an ſeiner Stelle gelaſſen, 

obwohl es ihm keineswegs zweifelhaft ſein konnte, daß er ent— 

ſchiedener Anhänger Ludwigs war. Hier ſchon bewies ſich Salomon 

als der kühle Diplomat, der das Für und Wieder der Sachlage 

genau und reiflich erwog. Infolgedeſſen trat er vorläufig weder 

offen zu Lothar über, noch gab er ſeine Treue zu Ludwig kund, der 

tagtäglich immer mehr an Macht gewann, da Lothar ihn in ſeiner 

Ratpert., Cas. MG. SS. II, 67, 10—13: „Itaque Lotharius cum 

esset aetate primus potentia utique et multitudine populorum post, 

se declinantium caeteros praecellebat, cum igitur ... maxima pars 

populorum Hlotharium sequeretur, contigit, et Bernwicum nostrum 

abbatem illius fuisse ad miniculatorem.“ MG. S8S. II, 67, 15—16.
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ungemeinen Unentſchloſſenheit große Rüſtungen in Alemannien 

betreiben! und ſelbſt, ohne auch nur einen Schritt zu tun, Sachſen 

und das rechte Rheinufer beſetzen ließ. Noch immer hoffte er, 

Karl auf ſeine Seite ziehen zu können, und deshalb machte er auch 

einen gemeinſamen Verhandlungstag aus, den Martinstag, hielt 

ihn aber, wie ſo oft nachmals, nicht ein, ſo daß auch Karl immer 

mehr an Boden gewann. Durch Verrat und Argliſt gelang es 

aber in der Folge Lothar doch noch einmal, Ludwig die Herr— 

ſchaft über alle deutſchen Gaue zu entreißen, ſo daß er jetzt zum 

dritten Male vor der Übermacht, diesmal des Bruders, zurück— 
weichend, durch Alemannien nach Bayern zu entfliehen ſich ge— 
nötigt ſah. Daß Salomon unauffällig ihm dabei nach Kräften 

half, iſt ganz ſelbſtverſtändlich. Graf Adalbert, einer der Haupt— 

ſtützen Lothars, fiel im Kampfe im Riesgau, in dem das Schickſal 

der niederdeutſchen Stämme zwar noch unentſchieden blieb, das 

Zuſtandekommen eines oberdeutſchen Staatenbundes aber vollauf 

geſichert war. Die Entſcheidung fiel am 25. Juni 841 bei Fon⸗ 

tanetum, nachdem einerſeits Karl und Ludwig, anderſeits Lothar 

und der jüngere Pippin ſich vereinigt hatten und eine friedliche 

Beilegung des Streites an dem Trotze Lothars geſcheitert war?. 

Lothar und mit ihm das Kaiſertum erlag nach verzweifeltem Kampfe, 
der zwar augenblicklich für Sieger und Beſiegte entſetzliche Verluſte, 

für die Zukunft dagegen reiche Segnungen brachte, die, wenn auch 

ſpät, zur ſchönen Reife gelangten. Allgemein galt dieſer Kampf 

für ein Ordal, und die Sieger taten nichts, um dieſe Anſicht zu 

ſtürzens, ja man ordnete ſogar für den nächſten Tag, einen Sonntag, 

den 26. Juni“, einen feierlichen Sühnegottesdienſt und ein drei⸗ 

tägiges Faſten zum Gedächtnis der Gefallenen an. 

Während Lothar, allzu geſchwächt für größere Unternehmungen, 

in Aachen untätig verweilte, machten Karl und Ludwig rieſige Fort⸗ 

ſchritte. In St. Gallen wurde an Stelle Engilberts im Widerſpruch 

mit dem geltenden Rechte Grimald von Weißenburg geſetzts, da dieſer 

Ann. Xantenses MG. SS. II, 227. 7—8: „Ludowicus iterum 

congregato exercitu litus Rheni possidens.“ Rudolphi, Ann. 

Fuld. MG. SS. J, 362. 34: „Hludowicum a quibusdam suis proditum ac 

pene circumdatum.“ Nithar d libr. III, cap. I; MG. SS. II, 662, 

22. Cronologia Capelli. »Ratpert, Cas. MG. SS. II, 67, 

25—27: „Ergo hac miserabili consummatione belli peracta, protinus 
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viel beſſer als ſein Vorgänger geeignet war, im Konvente und 

überall Ludwigs Sache zu vertreten. Jetzt ſtanden in der Diözeſe 
Konſtanz ſowohl der Biſchof wie der Abt des bedeutendſten Kloſters 
auf ſeiner Seite und machten ihren großen Einfluß in ſeinem 

Intereſſe geltend. Noch einmal, doch diesmal nur auf ganz kurze 

Zeit, mußte Ludwig der drohenden Übermacht weichen, wobei er 

aber keineswegs wie ſonſt über Untreue zu klagen gehabt hätte; 

bald aber raffte er fich mannhaft wieder auf, um Karl, gegen den 

bereits Lothar und Pippin zogen, zu Hilfe zu ziehen, worauf Lothar 

ohne an Widerſtand zu denken nach Aachen ſich zurückzog. Nach 

der Beſetzung des linken Rheinufers durch Ludwig verbanden ſich 

die beiden Brüder, deren Sache in Not und Bedrängnis eine 
gemeinſame Angelegenheit geworden war, am 14. Februar 842 

zu Straßburg, wo ſie einander, beide in ihrer Sprache — romaniſch 

und deutſch — angeſichts ihrer Heere Treue ſchwuren . Nachdem 

noch Karlman, Ludwigs älteſter Sohn, mit zahlreichen Reſerven 

zu ihnen geſtoßen war, wagte Lothar keinen Widerſtand mehr, 

ſondern willigte in den Teilungsplan ein, den ihm die Biſchöfe 

ſeines Reiches in Aachen vorlegten, zwar nicht in der urſprünglichen 

Form, die erſt 28 Jahre ſpäter zur Ausführung kam, ſondern in 

der, die ihnen Lothar ſelbſt vorlegte, und der nur ihm etwas mehr 

Macht als dem Alteſten und Kaiſer zuerkannte. Vorläufig anerkannt 
wurden die Beſtimmungen in Diedenhofen im November 842. 

Mit dieſem Vertrage, der ſich mit dem unten zu erwähnenden 

Teilungsvertrag von Verdun deckt, war der Bürgerkrieg, trotzdem 
noch lange nicht alles klargelegt war, zu Ende. Judith, die all 
das Unheil heraufbeſchworen, ſtarb am 19. April 843 in Tours, 

wo ſich auch im Martinskloſter ihr Grabmal befindet. Trotz des 

vorläufigen Friedens war die Lage noch immer ſchwankend und 

unſicher. Ein langer, ſtrenger Winter, in dem faſt alle Bäume 

erfroren und der größte Teil der Wintervorräte durch die Kälte 

verdorben ward, brachte Krankheiten aller Art mit ſich. Mit am 
meiſten hatte der Schwarzwaldbezirk der Diözeſe Konſtanz zu leiden, 
wo die Erträge ſo wie ſo ſchon recht ſpärlich ausgefallen waren 

und die Bewohner ſamt ihrem Vieh in tiefſte Not gerieten. Da 
  

Hludovicus abbatiam S. Gal. Grimaldo destinavit et contradidit. Quiſs] 

statim eam, in quantum valuit, causa regiae auctoritatis obtinuit.“ 

Nithard, MG. SS. II, 665, 14.
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man allgemein den Bürgerkrieg und die eng mit ihm verknüpften 

Meineide und Eidbrüche für die Urſache dieſer Leiden hielt, ſo 

verlangte man auch allſeits eine baldige, endgültige Beilegung der 
Streitigkeiten durch eine neue Teilung, um ſo mehr als „diutius 
tot rapinas, homicidia, incendia, adulteria ecelesia Dei pa- 

teretur“ 1. Endgültig nun machte jener denkwürdige Auguſttag 

843 zu Verdun durch den weltbekannten Teilungsvertrag dem 

ganzen bald vierzigjährigen Hader ein Ende: 

1. Lothar erhielt außer Italien und Burgund das ganze Elſaß 
und den ſpäter Lothringen genannten Teil des Reiches nebſt der 
Kaiſerwürde; 

2. Karl erhielt alle Gebiete jenſeits der Vogeſen; während 
3. Ludwig mit Ausnahme des Elſaſſes alle jene Gebiete empfing, 

die er bereits drei Jahre, 885 838, im Auftrage ſeines Vaters 
verwaltet hatte. 

Da man nicht durchweg die natürliche Einteilung in Verdun 

berückſichtigt hatte, konnte ſie auch nicht alle befriedigen. Selbſt 

die innerkirchliche Gliederung entſprach ganz und gar nicht den 

Anforderungen einer geordneten Verwaltung. Aber nicht nur 

größere Gebiete waren ſo zerriſſen worden, ſondern ſogar einzelne 

Klöſter und Kirchen wurden ſo zerſtückelt, daß ſie unter verſchiedene 

Herrſcher kamen, die nun verſuchten, durch Verſprechungen oder 

Schädigungen die Leiter zu gewinnen. Selbſt das Königtum ſchien 

eine Zeitlang in dem Streite der Fürſten und Großen eine Beute 
der Ariſtokratie werden zu wollen. Das beſte Los hatte Ludwig 

vorgezogen, der ſofort mit aller Energie daran ging, beſſere Zuſtände 

zu ſchaffen. In Alemannien begann man auf ſeinen Befehl hin 

unter der Oberaufſicht Salomons die Reichsgeſetze mit aller Strenge 

zu handhaben, ſo daß es bald gelang, Ruhe und Ordnung in dem 

verheerten Lande zu ſchaffen, das bisher mit am meiſten unter 

der Laſt des Krieges gelitten. Es gelang dies ſo ſehr, daß ſelbſt 
Walafried Strabo, der Ludwig bislang bekämpfte, auf einmal 
ſich voll Begeiſtrung ihm anſchloß. 

Ebenſowenig wie die Teilung von Verdun brachten die ver⸗ 

ſchiedenen Frankentage zwiſchen den einzelnen Ländern und ihren 

Herrſchern ein beſſeres Verhältnis zuſtande. Auf dem Tage zu 

Merſen waren zwar die alten⸗Eide unter dem Einfluſſe Ludwigs 

Nithard libr. IV, c. 5, MG. SS. II, 671, 16—17.
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erneuert worden, doch hatte man ſie gar bald wieder vollſtändig 

vergeſſen. Trotzdem Karl von den Normannen, Lothar von den 

Sarazenen und Ludwig von den Czechen bedroht wurde, befeh— 

deten Karl und Ludwig ſich gegenſeitig, bis endlich der zweite 

Merſener Tag 851 nach dem ergebnisloſen Tage von Peronne 849 

eine innige Freundſchaft zuſtande brachte, die zwei Jahre ſpäter 
853 zu Valenciennes (November) zu gemeinſamen Abwehrmaß— 

regeln gegen die Normannen führte und in ihrem Gefolge viel 

zur Hebung der allgemeinen Sicherheit beitrug. Das gute Ein— 
vernehmen aber wurde bald getrübt durch die Entſendung des 

älteſten Sohnes Ludwigs, Ludwig, nach Aquitanien, wo er dem 

jüngeren Pippin im Kampfe um ſein Reich mit Karl beiſtehen 

ſollte. Sobald Lothar mit Karl zu Anfang 854 die alten Lütticher 

Vereinbarungen wieder erneuert hatte, eilte Ludwig an den Rhein, 

um ſich ebenfalls Lothar zu ſichern, was ihm auch nach einem 

längeren Wortgefechte vollauf gelang. In Attigny wurden die 

Beſchlüſſe von Lüttich und Valenciennes nochmals beſtätigt und 

an Ludwig, der eben in Ulm die alten Streitigkeiten zwiſchen dem 

Bistum Konſtanz und der Abtei St. Gallen ſchlichtete, Boten ge— 

ſandt. Sie hatten jedoch vorläufig nur negativen Erfolg, bis der 

nach Aquitanien geſandte junge Ludwig vor der Übermacht der 

Vaſallen Karls des Kahlen fluchtähnlich ſich zurückziehen mußte. 

Die definitive Ausſöhnung folgte alsbald angeſichts der ſchweren 

Krankheit Lothars, die täglich das Schlimmſte befürchten ließ, um 

ja bei ſeinem Tode freie Hand zu haben, die Gebiete auf ihrer 

Neffen Koſten abrunden zu können. 
Die enge Verbindung Ludwigs mit den weſtfränkiſchen Großen 

aber konnte nie und nimmer zu einem wirklich brüderlichen Freund— 

ſchaftsverhältniſſe mit Karl führen. Der unglückliche Feldzug 

Ludwigs nach dem Weſten vom Jahre 858 führte dahin, daß 

Hinkmar von Rheims im Namen Karls und deſſen Reichs— 

biſchöfen! Ludwig im nächſten Jahre zur Verantwortung ziehen 

konnte und ihm folgende Bedingungen vorſchlug: 

1I. ſeine Fehler und Taten, die er auf Anſtiften böſer Menſchen 
begangen, einzugeſtehen?; 

2. das begangene Unrecht zu ſühnenz; 
  

N Schrörs a. a. O. S. 80. MG. LL. II, 2, 441, 32— 34. à Ibid. 

V., 443, 1—-—2. 

Freib. Diöz.⸗Archin. N. F. XV. 12
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3. den Frieden und die Eintracht mit ſeinem Bruder wieder 
herzuſtellen!; 

4. nicht wieder ein Schisma zu veranlaſſen 2; 
5. ſich von ſeinen falſchen Freunden zu trennen' und 
6. gemäß des Merſener Vertrages vom Jahre 851 die abtrün— 

nigen Vaſallen Karls und Lothars zur Beſtrafung an dieſe auszuliefern 
und überall für das Recht der Kirche einzutreten. 

Nur auf Grund dieſer Abmachungen könne er mit der Kirche 

ſogleich wieder ausgeſöhnt werden, obwohl er eigentlich einer mehr— 

jährigen Kirchenbuße ſich hätte unterziehen müſſen. All dieſe 

Anträge richteten bereits ſechs Tage ſpäter, am 4. Juni 859 die 

Geſandten am Hofe Ludwigs in Worms aus; Ludwig jedoch, 
der von den ganzen Verhandlungen bereits durch Günther von 

Köln Kenntnis erhalten hatte, ſuchte durch allgemeine Worte den 

Kern der Sache, die Einzelbeſtimmungen, zu umgehen und erbat 
auch ebenſo allgemein die Verzeihung der Biſchöfe. Des Königs 

Ratgebern, Günther, Abt und Erzkaplan Grimald und vor allem 

Biſchof Salomon, war es zu verdanken, daß die Geſandtſchaft 
nach längeren Verhandlungen unverrichteter Dinge abziehen mußte. 

Intereſſant ſind die dabei gemachten Erörterungen, aus denen 

klar und eindeutig hervorgeht, daß Salomon nicht zum erſten 

Male am Hofe Ludwigs geweilt, ſondern daß er ein häufiger 

und gerne geſehener Gaſt war, der ſeinem Lehensherrn ſtets un— 

entwegt zur Seite ſtand und ſo in einem ganz andern Lichte 

erſcheint als ſeine Kollegen, die je nach dem Winde ſich zu- oder 

abgekehrt hielten. Es iſt höchſt charakteriſtiſch für Salomon, daß 
er immer in Zeiten der Bedrängnis am Hofe Ludwigs zu finden 

iſt, in Augenblicken, wo er einen gewiegten Diplomaten zur Hand 
haben mußte, ſein Recht oder ſeine Handlungen zu verteidigen. 

Salomon wandte all ſein Wiſſen und ſeine natürlichen Gaben 

auf, ſeinen Lehensherrn mit aller Macht gegen alle Feinde zu 

ſchirmen, und mochten ſie auch noch ſo zahlreich und ihm an 

diplomatiſcher Schlauheit überlegen ſeins. Sein unentwegtes Ver— 

halten ſticht um ſo mehr unter dem ſeiner Zeitgenoſſen hervor, 

als er vor allem in den Tagen, wo Ludwig von verſchiedenen 

Seiten bekämpft wurde, mutig und mit aller Entſchiedenheit in 

MG. LL. VI, 443, 10—13. Ibid. VII, 443, 21—22. Ibid. 
VIII, 443, 19—30. Siehe die „relatio episcoporum“ MG. LL. II, 

II. 446, 8—35.
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ſeinen ſpätern Jahren auf ſeinem Poſten ausharrte. So gab er 

ſeinen Diözeſanen ein glänzendes Beiſpiel ſteter Treue im großen, 
das ſie anfeuern mußte, im Kleinen treu zu ſein und ihre Pflicht 

und Schuldigkeit zu tun. Gerade für ſeine Treue möglichſt viel 

Quellenzeugniſſe zu haben, wäre höchſt wünſchenswert, leider aber 

ſchweigen ſich hier Überreſte wie Tradition faſt gänzlich aus, ſo 

daß wir vielfach nur auf mehr oder minder wahrſcheinliche Ver— 

mutungen angewieſen ſind, vor allem für die erſten und letzten 

Jahre ſeiner Regierung. Wir dürfen wohl annehmen, daß Salomon, 

ſo oft auch Ludwig nach Alemannien und in ſeinen Sprengel kam, 

was vor allem zur Faſtenzeit der Fall war, die Ludwig des 

öfteren auf ſeiner Burg in Bodman zubrachte, dem Könige be— 

gegnete und mit ihm des Reiches und der Kirche Angelegenheiten 

beriet. Salomon war ja auch in der Wiſſenſchaft wohl erfahren und 

wußte durch ſeine Abſtammung aus vornehmer Familie in der könig— 

lichen Familie und am Hofe wohl umzugehen. Er war bei allen be— 

liebt, wozu nicht wenig auch ſein leutſeliges, herablaſſendes Weſen bei⸗ 

getragen hat. Neugart hat daher nicht Unrecht, wenn er Salomon 

den Freund und Berater Ludwigs nennt, ebenſowenig als Dümmler, 
der ihn als den „Mann ſeines Vertrauens“ kennzeichnet. 

Noch vor ſeiner Reiſe nach Baſel hatte Ludwig auf den 

Rat ſeiner Getreuen, nicht zum geringſten Salomons, den Abt 

Theoto von Fulda als Geſandten nach Rom an den neugewählten 

Papſt Nikolaus J. (858—867) und an ſeinen Neffen, den Kaiſer 
Ludwig, geſchickt. Ehrenvoll erfüllte dieſer ſeine Aufgabe und— 

kehrte mit einem äußerſt gnädigen Handſchreiben an den Hof 

zurückt, den Ludwig mittlerweile in die Nähe von Konſtanz, wahr— 

ſcheinlich nach Bodman, verlegt hatte. Hier brachte er, wie ſo 

oft, die Faſtenzeit 860 und das Oſterfeſt zu, das in dieſem Jahre 

auf den 14. April fiels. Auch Salomon nahm wiederum teil, 

nachdem er während der Faſtenzeit in Konſtanz ſelbſt ſeine biſchöf— 
lichen Kulthandlungen verrichtet hatte. Mitte Mai brach Ludwig 

dann mit Salomon zuſammen nach dem Mittelrhein auf, wohin 

man auf den 5. Junis nach Koblenz“ ſich verabredet hatte, um 

Ann. Fuld. MG. SS. J, 373, 15-—16. Cappelli, Crono- 

logia e Calendario Perpetuo (Milano 1906), p. 56 zu 860. MG. 

LL. I, 154, 1—2: ‚„mandavit nobis tale missaticum, quod nobis im- 

possibile fuit.“ MG. LL. II, 2, 154, 8-9: „Nonis Iuniis in secre- 

12*
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endgültig den Mißhelligkeiten ein Ende zu machen. Lothar war 
die Vermittlerrolle zugefallen, die er denn auch zuerſt zu Karls, 

dann zu Ludwigs Gunſten ſpielte, und zwar derart, daß Karl 

ſich bitter beklagte. 
Schon ſeit Beginn des Monats hatten täglich Beſprechungen 

zwiſchen den beiden Parteien ſtattgefunden, die jedoch alle er— 

gebnislos verlaufen waren, ſo daß man ſchon beinahe zu glauben 

geneigt war, auch diesmal werde nichts aus den Verhand— 

lungen, weshalb die beiderſeitigen Großen und Biſchöfe ſich ent— 

ſchloſſen, beide Teile bindende Beſchlüſſe abzufaſſen. Bei den 

Verhandlungen fällt es ſofort auf, daß auf Karls Seite zwei 

Erzbiſchöſe, Günther von Köln und Hinkmar von Rheims, auf 

ſeiten Ludwigs aber außer einigen ganz tüchtigen Biſchöfen, 

worunter auch Salomon von Konſtanz an erſter Stelle neben Alt— 

frid von Hildesheim zu nennen iſt, kein Erzbiſchof teilnahm. Wenn 

Salomon auch nicht das Hauptverdienſt an den in der Kaſtor— 
kirche zu Koblenz ſtattgehabten Verhandlungen und Beſtimmungen 

zukommt, ſo hat er, mit dem ſich Ludwig während ſeines Früh— 

jahrsaufenthaltes in Bodman zweifelsohne mehrere Male beſprochen 
und mit dem er auch die Reiſe nach dem Mittelrhein unter— 

nommen, doch ſicherlich in manchen Punkten ſeinen ganzen Einfluß 
geltend gemacht, um möglichſt günſtige Bedingungen zu erwirken. 

In der auf den 7. Juni feſtgeſetzten Tagfahrt wurden die Kapitel 

des Merſener Tages nochmals eingeſchärft und mit Zuſätzen ver— 

ſehen, die vor allem die neuen Verhältniſſe berückſichtigen !. Die 

„lothringiſche Kriſis“ konnte erſt die Einigung zwiſchen Karl und 

Ludwig herbeiführen, genau wie es Hinkmar, der bedeutendſte 

Metropolit des neunten Jahrhunderts, längſt vorausgeſehen hatte. 

Verſchiedene kirchliche Angelegenheiten von Belang und die Furcht, 
bei der kirchlichen Beſtrafung Lothars infolge ſeiner ihm geliehenen 

Unterſtützung auch in Mitleidenſchaft gezogen zu werden, bewogen 

Ludwig, im Mai oder Juni Salomon, den wir bereits ſchon 

öfters als Mann ſeines Vertrauens kennen gelernt haben, als Ge— 

ſandten nach Rom zu ſchicken. Hier zeigt ſich wieder ſo recht, 

wie hoch Ludwig Salomons Tüchtigkeit und ſtaatsmänniſche Klug— 

heit ſchätzte, verwendet er ihn hier ja zu einer Delegation, die 
  

tario basilicae sancti Castoris consideraverunt.“ MG. LL. II, 

155, 7—157, 7. Schrörs a. a. O. S. 232, 8.
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nur ein ganz gewiegter Diplomat zur vollen Zufriedenheit ſeines 

keineswegs ſchuldloſen Herrſchers vollbringen konnte. Daß er 

wirklich den geſtellten Anforderungen ganz und gar entſprach, 

beweiſt die noch nach mehreren Jahrzehnten allgemein bekannte 

„vigor mentis atque communis gratiositas““, von denen der 

Verfaſſer der Formeln Salomons III. ſagen konnte, daß gerade 

durch ſie Salomon III. ſeinem Großoheim ähnlich ſei und an 

ihn, den hochgefeierten Staatsmann, erinnere. Zudem war er 

infolge ſeiner bekannten, durchaus in ſchweren Zeiten erprobten 

Rechtlichkeit und Unbeſtechlichkeit, und nicht zu vergeſſen auch durch 

ſeine treue Hingabe an ſeinen Herrſcher, der geeignetſte Mann, 

des deutſchen Königs Sache in Rom mit Erfolg zu vertreten. 

Er war es um ſo mehr, als er bereits in früheren Jahren wegen 

anderer Angelegenheiten mit Nikolaus in Briefwechſel geſtanden 

hatte und ſoweit auch in Rom willkommener war als ein anderer 

Biſchof, der noch nie mit dem oberſten Herrn der Chriſtenheit in 

nähere Beziehungen getreten war, ein Fall, der gerade zu Salomons 

Zeiten keine große Seltenheit war. Welchen Weg Salomon nach 

Italien eingeſchlagen, können wir, trotzdem es nicht in den Quellen 

ausdrücklich geſagt wird, ziemlich genau angeben, führte doch von 

Konſtanz als Ausgangspunkt eine vielbegangene Straße über den 

Splügen nach der italieniſchen Schweiz und von da nach Latinum 

und Unteritalien. Wie es einer ſolchen Geſandtſchaft von ſo her— 

vorragender Bedeutung entſprach, begleitete ihn ein zahlreiches 

Gefolge auf ſeiner Reiſe, die er nach Oſtern 864 antrat und auf 

der er Ende Mai oder Anfang Juni — den genauen Tag ſeiner 

Ankunft in Rom kennen wir nicht — die heilige Stadt, den Zentral— 

punkt des chriſtlichen Abendlandes, erreichte. Seiner ganzen Sen— 

dung entſprechend, empfing man ihn äußerſt liebenswürdig und 

zuvorkommend, ſo daß ſein Aufenthalt in Rom nur einige Tage 

dauerte, wie aus dem ganzen Berichte der Quellen hervorzugehen 

ſcheint; denn faſt hintereinander wurde Salomon vor Nikolaus 

beſchieden, wobei er immer einen neuen Punkt ſeiner ihm ge— 

ſtellten Aufgabe mit großem Geſchick löſte, da er nämlich nicht 

nur einer einzigen Sache, der Eheſcheidung Lothars und der 

moraliſchen Unterſtützung Lothars durch Ludwig, wegen, ſondern 

Formulae Sal. n. 45: „forma et nomine et vigore mentis atque 

omni gratiositate veterem illum Salomonem nobis refert episcopum.“
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noch aus einer ganzen Reihe von Gründen dorthin entſendet 

worden war. Seiner großen, wichtigen, in mancher Hinſicht für 

Jahrhunderte entſcheidenden Aufgaben, man denke nur an die 

Erlaubniserteilung zur Vereinigung der Bistümer Hamburg und 

Bremen, die wir bereits früher beſprochen, wurde er vollſtändig 

gerecht. Vor allem hatte Salomon auch den Auftrag, den Stand— 

punkt Ludwigs in der „Lotharfrage“ darzulegen, was er mit ſehr 

großem Geſchick — auf welche Weiſe, darüber ſchweigen ſich 

zwar die Überreſte wie die Tradition vollſtändig aus — tat, 
wie aus der Antwort Nikolaus' an Ludwig! klar hervorgeht, 

wenn ſie auch des deutſchen Königs Verhalten in der ganzen An— 

gelegenheit nicht nur nicht billigt, ſondern ganz entſchieden tadelt. 

Zunächſt wird das Argernis bewieſen, das Ludwig dadurch ge— 

geben habe, daß er nicht entſchieden Lothar entgegengetreten ſei, 

ſondern durch ſtillſchweigende Konſenz dem Laſter Vorſchub ge— 

leiſtet und einfältigen Gemütern Stoff zur Klage gegeben habe, 

was er wohl hätte vermeiden können, wenn er ſich des Papfſtes 
Befehlen von vornherein gefügt hätte. Aber noch ſei, und zwar 

noch immer, die beſte Zeit, ſich entſchieden von Lothar zu kehren 

und ſo die Ausführung der kirchlichen Geſetze zu unterſtützen, wo— 

durch er ſehr gut ſeine Mißbilligung ausſprechen könne und müſſeꝛ. 

Zudem beklagt es Nikolaus ſehr, daß Ludwig die Metzer Synode 862 

nicht beſchickt habe. Sein neutrales Verhalten ſei zwar zur Er— 

haltung der päpſtlichen Befehle ungünſtig geweſen, doch habe es 

immerhin, was ſehr anzuerkennen ſei, die weltliche Herrſchaft Lothars 
erhalten. Das aber ſei nutzlos, wenn er das ewige Leben verlöre. 

Ganz unfaßbar ſcheint es dem Papſte geweſen zu ſein, daß Ludwig 

angeblich mit Leuten Gemeinſchaft pflege, die Chriſti Glieder zu 
„membra meretricis“s machten, womit dem ganzen Zuſammen— 

hange nach wohl Lothar und ſeine Anhänger gemeint ſind. Genau 

wie der Papſt, ſo ſolle und müſſe auch der König die Sünder 

ermahnen und, falls dies nichts fruchte, Heiden und Zöllnern gleich— 

achten und dafür ſorgen, daß kein Chriſt fürderhin mehr mit ihnen 
verkehre. Nur ſo käme Lothar zur Beſinnung. 

Zu der in Tuln in der Oſtmark mit dem Bulgarenkönig 

Bogoris verabredeten Zuſammenkunft Ludwigs zum Zwecke eines 

Mansi XV, 454 D. Ibid. B. C. Mansi XV, 455, 

O(Schluß): „tollit membra Christi et facit ea membra meretricis“
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gemeinſamen Vorgehens gegen den Mährenherzog Ratislaw wünſchte 

Nikolaus den beſten Erfolg und verſprach, Gott zu bitten, ihm 

eine fröhliche Heimkehr zu gewähren 1. Auf Salomons Wunſch, 

zum Danke für die erfolgte Annahme des Chriſtentums durch 

Bogoris ein allgemeines dreitägiges Faſten und Andachtsübungen 

anzuordnen, ging Nikolaus bereitwillig ein?, hatte doch mit dieſer 

Bekehrung die Kirche geradezu ein neues Reich wiedergewonnen. 

Der Beſcheid, den der Papſt Salomon, der ihn keineswegs 

über die Geſinnungen des deutſchen Königs gegen Rom im un— 

klaren gelaſſen hatte, mitgab, ſchließt mit einer ganz merkwürdigen 

Erklärung der Geſinnungen Nikolaus' für Ludwig, die er mit 

ganz beſonderem Nachdruck von Salomon ausgerichtet wiſſen wollte. 

Er verſpricht, keiner Anſchuldigung gegen ihn Gehör zu ſchenken, 

bevor er nicht ſelbſt oder durch geeignete Legaten ſich verteidigen 

könne. Da er den Beweis ſeiner Treue durch die Salomoniſche 

Geſandtſchaft und in einem — leider verlorenen — Briefe genug— 

ſam bewieſen habe, werde er fürderhin die Worte ſeiner Gegner 

ſogar einem Froſchquacken gleich erachtens. So ſehr hatte Salo— 

mon Nikolaus von der Mißbilligung der Ehe Lothars mit Wald— 

rada von ſeiten Ludwigs überzeugt, daß der Papſt ſogar den Tat— 

ſachen zum Hohne ihm den Dank dafür in den vielſagenden Worten 

ausſpricht: „Von Herzen dankbar bin ich ihm, daß er zu jener 

Ehe niemals ſeine Zuſtimmung gegeben, gibt und geben wird, 

weil ich ihn liebe.““ Mehr als dieſe Anerkennung konnte und 

wollte Salomon niemals erreichen. Mit dem Wunſche, Ludwig 

möge ſtets ſo handeln, wie es eben Salomon bekundet hatte, und 

zu ſeinem und der Kirche Wohl arbeiten, gibt Nikolaus die feſte 

Zuſicherung, er werde ſtets nach Gott am meiſten dem König und 

den Seinen ſeine Kraft zur Verfügung ſtellen und für ein glück— 

liches Gedeihen der königlichen und deutſchen Sache betens. 

Wie Ludwig die glänzenden diplomatiſchen Gaben Salomons 

zu ſeinen Gunſten zu verwerten ſich bemühte, ſo trachtete auch der 

Papſt darnach, dem Geſandten ſich dienſtbar zu machen, um da⸗ 

durch den mächtigen deutſchen König für ſich und ſeine Pläne zu 
  

mMansi XV, 457, c. 11 B. Ibid. c. 12 C. Ibid. p. 457, 

c. 13 C.: „Si quid de ipso scaevum forte audierimus, tamquamsi ra— 

narum cantus declinare studebimus.“ Ibid. p. 455 c. 1, A. B. 

Ibid. p. 457, c. 13, 14, C. D.
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gewinnen. Beide wurden in ihrer Erwartung ſicher nicht getäuſcht. 

Den Beſcheid des Papſtes haben wir bereits kennen gelernt. Wie 

Ludwig ihn aufgenommen und wann Salomon ihn ihm überbracht, 

dafür haben wir zwar keine direkte Quellennachricht, doch können 

wir nach allem, ohne fehlzugehen, annehmen, daß der König ihn 

bald nach ſeiner Rückkehr aus Italien Ende Juni oder Anfang 

Juli 864 am Hofe empfing, ihm ſeinen herzlichſten Dank für das 

gute Gelingen der ſchwierigen Aufgabe ausſprach und vollſtändige 

Entlaſtung erteilte. 
Nach dieſer Miſſion finden wir Salomon nicht mehr in poli— 

tiſchen Angelegenheiten verwandt. Ja, er erſcheint von dieſem 

Zeitpunkt an niemals mehr am königlichen Hofe; denn keine Tra— 

dition und keinerlei Überreſte haben irgend welche Kunde. Dieſe 

Tatſache wird wohl am eheſten auf Salomons hohes Alter und 

ſeine zunehmende Gebrechlichkeit zurückzuführen ſein, die es ihm 

unmöglich machte, ſich den vielerlei Aufgaben am Hofe mit Erfolg 

zu widmen. Außerdem brachten es die ſchwierigen Bodenverhält— 

niſſe, das rauhe Klima, die ſchlechten Wege und verſchiedene andere 

Umſtände mit ſich, daß Salomon in den letzten ſieben Jahren 
ſeines Lebens nicht mehr über die Grenzen ſeines Sprengels hinaus⸗ 

ging. So oft Ludwig in Bodman ſich aufhielt, wird wohl auch 

Salomon dort erſchienen ſein, um ihm ſeine Treue und Zuneigung 

zu beweiſen und ſich durch Fragen wenigſtens auf dem laufenden 

zu erhalten. Was er ſeinem Herrn geweſen, geht am beſten aus 

dem Lob hervor, das man ihm und ſeinem Großneffen immer 

gezollt, indem man ſie als das Beiſpiel hervorragender Königs— 

treue hinſtellte. Inmitten faſt allgemeiner Treuloſigkeit, in der 
ſelbſt Biſchöfe ſich nicht ſcheuten, Meineid auf Meineid zu leiſten, 

ſteht Salomon neben Hinkmar und einigen andern auf einſamer 

Höhe noch nach einem halben Jahrhundert, „wie ein Komet ent— 

ſchwindend, unendlich Licht mit ſeinem Licht verbindend“ , d. h. durch 

ſeine Treue und Dienſteifer für die Sache ſeines Königs unerreicht 
da, bis endlich Salomon III., der dritte und letzte der „großen 
Konſtanzer Salomone“, ihm wieder gleichzukommen trachtete. Bis 

ins hohe Greiſenalter hinein tat er nicht allein ſeine Pflicht und 

Schuldigkeit als Lehensträger und Vaſall, ſondern weit darüber 

hinaus tat er alles, auch in Zeiten, wo er keinerlei Ausſicht auf 

Goethe, Epilog zu Schillers Glocke.
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Gewinn hatte, um ſeinem Herrn und König dienſtbar zu ſein. 

Dies ſtets ſo rühmliche Verharren Salomons wurde deshalb auch 

niemals beſtritten; vielmehr ſtimmen alle Geſchichtsſchreiber dieſer 

Zeitläufte in der Charakteriſierung überein. So ſagt z. B. Neugart!: 

„Mehr als einmal nützte er Ludwig dem Deutſchen durch ſeine 
ausgezeichneten diplomatiſchen Kenntniſſe“, vergißt nur dabei, daß 

er auch vor allem ſeine Treue war. Und Dümmler ſagt gerade— 

zu?: Salomon ſei der „Mann ſeines — Ludwigs — Vertrauens“ 

geweſen, ein Titel, den man nur ganz ſelten Leuten von hervor— 

ragender, ausgezeichneter Treue zuerteilt, und in der Tat: Salo— 

mon hat ihn mit Recht ſeines ſtets zuverläſſigen Weſens und ſeiner 

immerwährenden Treue wegen redlich verdient, wenn er es auch nicht 

wie ſein Großneffe zum Reichskanzler gebracht hat, ſondern nur 

als Freund und Berater in ſchwierigen und entſcheidenden Augen— 

blicken mit Rat und Tat dem König diente. Ob ihm größere 

äußere Ehrungen zuteil wurden, wiſſen wir nicht, doch können 

wir aus Salomons Uneigennützigkeit wohl den Schluß ziehen, daß 

ihm das unbedingte Vertrauen Ludwigs mehr wert ſchien als 

äußere glänzende Ehren und Ehrenſtellen. Trotz alledem ſchließt 

das aber doch nicht von vornherein wirkliche Ehrungen aus. Nur 

wiſſen wir leider nichts davon. 

Salomon war es noch vergönnt, am Ende ſeiner Tage den 

Geburtstag des Deutſchen Reiches zu erleben, den 8. Auguſt 870, 

wo in Meerſen auf einem allgemeinen Frankentage gemäß den 
Aachener Beſtimmungen vom 8. März des gleichen Jahres und 

den folgenden Abmachungen zu Attigny nahezu alle deutſch redenden 

Teile des karolingiſchen Reiches an Ludwig den „Deutſchen“ kamens. 

Nur noch wenige Monate war es ihm beſchieden, ſeine Diözeſe 

zu verwalten, voll Freude, endlich einmal ſeinen Lehensherrn am 
Ziele ſeiner Beſtrebungen zu ſehen, die er mehr denn ein Menſchen— 

alter eifrig verfolgt hatte, wobei ihm Salomon gar manches Mal 

mit Rat und Tat in bangen Stunden beigeſtanden. Wenn auch 

Salomon in den letzten Jahren von dem Schauplatz der politiſchen 

Kämpfe ſich zurückgezogen hatte, ſo verfolgte er doch ſicherlich 
  

Ep. Const. J, 113, unten. Ibid. J, 2, 523, 10. Cf. Di- 

visio regni Lothari, MG. LL. II, 2, 193—195; daneben Eſcher im 

Schweizer Muſeum für hiſtoriſche Wiſſenſchaft II, 54, für einzelne frag— 
liche Teile.
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mit Aufmerkſamkeit die verſchiedenen Entwicklungsphaſen der 

Politik Ludwigs, die den Ruhm und die Ehre als Gründer des 

Deutſchen Reiches dem „Deutſchen“ einbrachten für ewige Zeiten. 

Auch das, was Salomon ihm dabei geholfen, iſt niemals ganz 

in Vergeſſenheit geraten. Als Freund und Berater Ludwigs 

ſteht er immer hoch in Ehren, wie wir zur Genüge geſehen und 

bewieſen haben. 

7. Salomons Tod. Nückblick und Ausblick. 

Es war zu Ende Juni des Jahres 864. 26 Jahre waren 

ſchon entſchwunden, ſeit Salomon J. die Leitung des weiten 

Sprengels der Diözeſe Konſtanz mit machtvoller Hand zur Zu— 

friedenheit des Reiches und der Kirche verwaltet hatte. Seine 

letzte Tat im Dienſte Ludwigs des Deutſchen war die wichtige, 
zur vollen Zufriedenheit vollbrachte Geſandtſchaft nach Rom ge— 

weſen. Raſtlos, unermüdlich war er tätig zum Wohle ſeiner Unter— 

tanen. Jetzt gab er auch wegen Altersſchwäche und einer immer mehr 

zunehmenden Krankheit ſeinen Dienſt am Hofe auf. Da Ludwig 

ihn aber keineswegs entbehren mochte und glaubte, Salomon wolle 

aus Bequemlichkeit oder aus unwichtigen Gründen ſich ihm nicht 

mehr zur Verfügung ſtellen, ſandte er — wann wiſſen wir nicht 

genau — an den König eine Reihe von Koſtbarkeiten, die er ſich 

vielleicht bei ſeiner Romreiſe erſtanden oder von irgend einem 

Händler in Konſtanz gekauft hatte: einen grünen und einen bunt— 

farbigen Mantel, Palmzweige mit wirklichen Datteln behangen, 

Zimt, Galgant, Gewürznelken, Maſtix, Pfeffer, Feigen, Granat— 

äpfel, einen elfenbeinernen Kamm, Cochenille, Zikaden, Papageien, 

eine weiſe Amſel und das lange Rückgrat eines Schwertfiſches 

mit einem Begleitſchreiben, in dem er ſein Säumen mit Alters— 

ſchwäche und Krankheit entſchuldigte!. Daß Ludwig daraufhin 

ſich zufrieden gab, kann man zwar annehmen, aber quellenmäßig 

nicht beweiſen, doch iſt es nicht unwahrſcheinlich, daß der König 
Salomons Rücktritt vom Amte, der ihm in guten und böſen Tagen 

ein treuer Freund und Ratgeber geweſen, ſehr bedauerte. 

Noch einmal hatte Salomon J. ſich aufgerafft und war, wie 
wir in einem früheren Abſchnitte geſehen haben, im Mai 868 
  

Formulae Salomonis III. n. 30, p. 37-— 38.
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nach Worms zu der großen Abwehrſynode gegen die Griechen 

geeilt, um da ein letztes Mal mit all ſeiner noch vorhandenen 

Kraft auch mitzuwirken an der Reform des religiös⸗-ſittlichen Lebens 

auf allen Gebieten. Von dieſem Tag an verſchwindet er aus den 

Quellen. Da die Folgen ſeines hohen Alters — er war bereits 
ein hoher Siebziger — von Tag zu Tag ſich mehr einſtellten, 
mußte er jetzt ſogar darauf verzichten, die Diözeſe zu inſpizieren. 

Er konnte kaum noch nach Bodman gehen, um da dem König, 

dem er ſo treu gedient, ſeine Aufwartung zu machen. 

Wie gut Salomon in ſeiner Diözeſe gewaltet hat, geht ſchon 

daraus hervor, daß ſein dritter Nachfolger, ſein Neffe Salomon II., 

noch nach neun Jahren ſeit der letzten Viſitation faſt keine Miß— 

ſtände fand, die er ſeinem Metropoliten hätte berichten müſſen. 

Am 5. März! des Jahres 8712 entſchlief Salomon 1. nach bei— 

nahe dreiunddreißigjähriger Regierung. Sein Tod wird in einer 

ganzen Reihe von Quellen gemeldet, ein Zeichen, welch große Be— 

deutung Salomon, trotzdem verhältnismäßig nur wenig über ihn 

erhalten iſt, im Leben gehabt hat. 

Daß wirklich 871 als Todesjahr allein in Betracht kommt und 
nicht 872 geht aus einem Briefe des Erzbiſchofs Luitbert von Mainz 
hervor, der Salomon I. am 30. April 872 bereits als »beatissi— 
mae memoriaen erwähnt. Selbſtverſtändlich ſind dann die Behaup— 
tungen Manlius'? und Cruſius“, die den Tod Salomons J. in 
das Jahr 873 verlegen wollen, ganz unrichtig. 

Schauen wir zurück auf ſein Leben, ſo müſſen wir uns ein— 
geſtehen, daß Salomon ſeinen Sprengel ganz anders verließ, wie 

er ihn bei ſeiner Wahl im Jahr 838 vorgefunden. Was Wolfleoz 

in den letzten Jahren ſeiner Regierung verſäumt, das hatte Salomon 

längſt wieder nachgeholt. Rühmend kann man ſagen: Konſtanz 

war unter Salomon J. eines der am beſten verwalteten Bistümer 

Necrolog. Aug. Divitis. III non. Mart Dümmler, Necrolog. 

J. 274 (zum 5. März). Annales Alamanniei, MG. SS. J, 51 zu 871; 

ebenſo: Ann. Weingartenses: „Sal. primus episcopus obiit.“ Ann. 

St. Gall. brevissimi MG. SS. J, 69. Herim. Aug. MG. SS. V, 106. Chro- 

nic. Suev. Univers. MG. SS. XIII. 65 St. Gallener Totenbuch. St. Gal— 

lener Mitteil. XI, 62. Jaffe, Monumenta Moguntina 234, N. B. I. 
Annales Formoselenses, MG. SS. V, 35 zu 872. 1. c. 334. Pi⸗- 

storius libr. IIL 707, 18: „obiit secundo die Aprilis circiter annum 873. 
„obiit 873“, J. lübr. II, 44
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des ganzen Abendlandes, ſtand ihm doch ein Biſchof vor, der 

herrliche Geiſtesgaben beſaß und dieſe zum Wohle ſeiner Unter— 

tanen benützte. Überall war er auf geordnete Zuſtände mit dem 

größten Eifer bedacht. Der hundertjährige Streit mit St. Gallen 

ward unter ſeiner tätigen Mithife zur vollen Zufriedenheit der 

beteiligten Kreiſe geſchlichtet, ſo daß ihm ſelbſt die verbittertſten 

Gegner ein Wort der Anerkennung zollen müſſen. Als Mann 

von großer Treue und Fflichterfüllung gab er all ſeinen Unter— 

tanen das beſte Beiſpiel. Auf ihn richteten ſich die Blicke aller 

Diözeſanen, und ſie wurden niemals enttäuſcht. In Augenblicken 

der Not ſtand er den Armen ſtets hilfreich zur Seite. Namentlich 

bei der Hungersnot im Jahre 869 linderte er nach Kräften des 

Volkes Elend. Um das religiösſittliche Leben zu fördern, zögerte 

er trotz mancherlei Bedenken nicht, den früheren Kloſterabt von 

St. Gallen, Otmar, heilig zu ſprechen und ſeine Verehrung eifrig 

zu fördern. Trotzdem er auch in Politik eingriff, hielt er ſich 

doch von diplomatiſchen Kunſtgriffen, die mit der Wahrheit im 

Gegenſatz ſtanden, fern. Strenge Rechtlichkeit war ſeine Haupt— 
ſtärke zeit ſeines Lebens. 

Was wäre natürlicher geweſen, als nach eines ſo großen 

Biſchofs Tod, der als erſter der drei großen Konſtanzer Salomone 

eine Hochblüte geſchaffen, eine ebenſo kraftvolle Perſönlichkeit an 

ſeiner Statt zu wählen? Doch, weit gefehlt! Ihm folgt ein alter, 

kraftloſer Mann auf dem erzbiſchöflichen Stuhle nach: Patecho, 
der nur ganz kurze Zeit regierte. Bevor Salomon II., Salomons J. 

Neffe, 875 zur Regierung kam, wurde Gebhard J. bis zu ſeinem 

am 17. April 875 erfolgten Tode Biſchof von Konſtanz. Da auch 
er in hohem Greiſenalter erſt die große Würde erhielt, konnte 

auch er das große Erbe Salomons J. nicht würdig genug ver— 

walten. Erſt Salomon II. trat würdig in die Fußtapfen ſeines 

großen Vorgängers ein und führte in deſſen Sinne den Sprengel 
einer zweiten, vielleicht noch ſchöneren Blüte entgegen.



br. Heinrich von Vrentano, 
Geiftlicher Rat und Apoſtoliſcher Vikar. 

Von Karl Rögele. 

Dr. Franz Ernſt Heinrich von Brentano Gnoſſo — ſo lautet 

ſein voller Name — war zu Rottenburg am Neckar geboren am 
9. Januar 1768. Sein an Arbeit und Mißerfolg, Hoffnungen 

und Enttäuſchungen, Ehren und Kränkungen ſo reiches Leben 

ſchloß am 8. September 1831 zu Freiburg i. Br. Die 63 Jahre, 

welche zwiſchen dieſen beiden Daten liegen, ſchauten die Zeit der 

Aufklärung und der joſephiniſchen Kirchenreform, die Zeit der 

großen politiſchen Umwälzungen zu Beginn des 19. Jahrhunderts 

und die Zeit der Neugeſtaltung der kirchlichen Organiſationen, 

die für das Großherzogtum Baden mit dem Jahre 1827 ihren 

Abſchluß fanden. Damit ſind die drei großen hiſtoriſchen Ent— 

wicklungen genannt, die für die Lebensſchickſale des Geiſtlichen 
Rates von Brentano von großer Bedeutung geweſen ſind. 

Heinrich von Brentano entſtammt einer uralten und durchweg 

mit hohen Geiſtesgaben ausgeſtatteten italieniſchen Adelsfamilie, 
welche ihren Namen von ihrer wohl ſchon vor dem Jahre 700 

verlaſſenen Stammburg Brenta (brenta, deutſch Butte, Winzer— 

butte) an dem Fluſſe Brenta in Südtirol herleitet! und von 
  

PDr. Lotz in der „Badiſchen Landeszeitung“ vom 13. Auguſt 1885, 

Nr. 188. Brentano heißt darnach ſoviel als Anwohner der Brenta. Andere 

leiten den Namen Brentano ab von Brent, einem Orte an der Brendan 

(einem Nebenfluſſe der Themſe), und erkennen in den Brentano ein engliſches 

Geſchlecht, eine Annahme, für welche Otto von Brentano di Tremezzo in 

ſeiner höchſt intereſſanten Skizze: „Die Familie von Brentano“ in den 

„Frankfurter Blätter für Familiengeſchichte“ 1914, Heft 6, ſehr überraſchende 

Wahrſcheinlichkeitsgründe anzugeben weiß. Eine alte Familientradition
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zirka 1300 ab in der ſogenannten Tremezzina am Lago di Como 

anſäſſig war. Von hier wanderte im Jahre 1700 der reiche 

Kaufherr Antonio de Brentano Gnoſſo di Bolvedro aus Anlaß 
einer Revolution im Mailändiſchen nach Rapperswil am Züricher 

See aus, wo er in den Patrizierſtand zurücktrat und um die 

Stadt in hervorragender Weiſe ſich verdient machte. Sein Enkel 

Peter Anton Karl Nikolaus Brentano wurde zur Anerkennung 

ſeiner Verdienſte um die Einführung der Seideninduſtrie in 

Vorderöſterreich von Maria Thereſia in den erblichen Reichsadel 

erhoben. Am 19. April 1766 verehelichte ſich Karl von Brentano 

mit Maria Katharina Gerber, der Tochter einer ebenſo vermög— 

lichen als angeſehenen Patrizierfamilie zu Rottenburg. Aus dieſer 
Ehe gingen drei Kinder hervor, Maria Anna Karolina Dominika 

(geboren 23. Januar 1767), die wohl in jugendlichem Alter ge— 

ſtorben iſt; ferner Franz Ernſt Heinrich (geboren zu Rottenburg 
am 9. Januar 1768); und Franz (geboren 20. Auguſt 1770)1. 

Von dieſen drei Kindern gelangte zu Bedeutung und Berühmt— 
heit Franz Ernſt Heinrich, der ſpätere Pfarrer und Geiſtliche Rat. 

Seine ganze Lebensdauer fällt in die Zeit der Aufklärung, die auf 

ſeine Erziehung, ſeinen Charakter und ſeine Lebensſchickſale einen 

nachhaltigen Einfluß ausgeübt hat. 

1. Hein Studiengang. 

Karl von Brentano ſtarb ſchon mit 36 Jahren (1774) als 
ſpaniſcher Offizier bei Cadix, worauf deſſen Bruder, Dominik 

von Brentano?, welcher Hofkaplan und Geheimer Geiſtlicher Rat 

des Abtes Honorius von Kempten war, ſeinen Neffen Heinrich 
zur Erziehung in ſein Haus aufnahm. 

bezeichnet die Brentano als die Nachkommen der Viskonti in Mailand, 

mit denen ſie das Wappen gemeinſam haben. RMitteilung des Pfarr⸗ 
amtes St. Moritz in Rottenburg nach den Standesbüchern der katholiſchen 

Pfarreien daſelbſt. Weiteres war nicht zu erheben. 2 Dominik von 

Brentano war ein Mann von hervorragenden Talenten und ein ſehr fleißiger 

Schriftſteller. Er beſchäftigte ſich beſonders mit Fragen kirchenpolitiſcher 

Natur, die er im Geiſte des Joſephinismus zu löſen ſuchte. Im Auftrag 

ſeines Herrn ſchrieb er auch eine Bibelüberſetzung und Erklärung der Hei⸗ 

ligen Schrift, die wegen ihrer populären Faſſung weit verbreitet war und 

von Katholiken wie Proteſtanten gleich gern geleſen wurde, aber auch ganz. 

in dem oberflächlichen Geiſte jener Zeit gehalten iſt. 
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Nachdem er bei den Piariſten in Kempten ſeine erſte Aus— 

bildung erhalten hatte, kam er im Jahre 1781 an das Gymnaſium 

in Dillingen, wo er für das erſte Studienjahr im Seminar vom 
hl. Franz von Sales (Salesianum) Aufnahme fand. Hier waren 

ſeine Lehrer unter anderen der berühmte Sailer und der gelehrte 
Dr. Joſ. Weber. Brentano abſolvierte das Studium der Gram— 

matik und Rhetorik mit ausgezeichnetem Erfolge. Die Studien— 

zeugniſſe während dieſer vier Jahre rühmen ohne Ausnahme ſeine 

hohe Begabung, ſeinen großen Fleiß und ſein muſtergültiges Be— 

tragen und lauten durchgängig: ingenium capacissimum ac 
supra annos maturum — diligentia constanter maxima — 

profectus inter optimos! insignis — mores pietate et re- 

verentia in Deum et superiores maxima laude dignissimi, 

oder humanitate et pietate in Deum inter primos laudandi, 

und wieder omni laude longe dignissimi?. 
Im Herbſt 1785 bezog Brentano die Univerſität Dillingen, 

an welcher noch der gute alte Geiſt herrſchte und die deshalb als 

„jeſuitiſch“ verrufen war. Nur die ſonſt hervorragenden Pro— 

feſſoren Sailer, Weber und Zimmer neigten ſtark zur neueren 

Richtung hin und mußten deshalb 1793 die Univerſität verlaſſen. 

Brentano hatte ſich für das Studium der Theologie entſchloſſen 
und hörte nun Philoſophie bei Sailer und Weber. Sein Onkel 

Dominik Brentano hatte ihm die Wahl zwiſchen dem Prieſter— 

und Soldatenſtande freigelaſſen, da er glaubte, „daß ſonſt kein 

Aufkommen mehr für die Familie wäre“. „Da ich den letzteren 
perhorreſzierte, wählte ich den erſteren.“? 

Schon auf der Gelehrtenſchule (zu Dillingen) war Brentano 

mit Chriſtoph Schmid, dem ſpäter ſo berühmten Jugend— 

ſchriftſteller und Schulmanne, bekannt geworden. Beide verband 

innige Freundſchaft, die ſie ſich durch das ganze Leben bewahrten. 

Beide waren Schüler derſelben Klaſſe und abſolvierten im 
ſelben Jahre das Gymnaſium. H. von Brentano wird von ſeinem 

Die Kategorien waren: primi, optimi, meliores, bisweilen auch 

mediocres. In gütigſter Weiſe mitgeteilt von Herrn Hochſchul⸗ 
profeſſor und Bibliothekar Dr. Thomas Specht in Dillingen nach dort 

befindlichen Schülerverzeichniſſen und Studienzeugniſſen. Brief des 
Geiſtlichen Rates vom 8. Januar 1825. Dieſer und der ſpäter angeführte 
vom 8. Dezember 1824 befinden ſich im Hausarchiv des Juſtizrates Otto 

von Brentano di Tremezzo in Offenbach.
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Freunde Chriſtoph von Schmid gezeichnet als ein Jüngling von 

ausgezeichneten Talenten, von edler Art und vornehmer Denkweiſe, 

von großer Liebe zu den Kindern und hohem Intereſſe für Bücher 

und Reiſen. 
Chriſtoph Schmid lebte in ſehr beſcheidenen Verhältniſſen. 

Noch vor Vollendung ſeiner humaniſtiſchen Studien ſtarb ihm 

der Vater. Dieſer Umſtand war angetan, dem Leben des talent— 

vollen Jünglings eine ganz andere Richtung zu geben. Als nämlich 

Chriſtoph Schmid nach glänzend beſtandener Abgangsprüfung nach 

Hauſe kam, erklärte ihm die Mutter betrübten Herzens, daß ſie 

nunmehr außerſtande ſei, ihn weiter ſtudieren zu laſſen. Die ganze 

Verwandtſchaft und Freundſchaft riet ihm und drängte ihn, 

Schreiber zu werden. Darüber war der ſo außerordentlich begabte 

junge Student aufs höchſte beſtürzt. Nicht mehr ſtudieren dürfen, 
ſondern ein Schreiber werden müſſen, das war ihm ein ſehr 
trauriger Gedanke. In ſeiner Troſtloſigkeit flehte er zu Gott, er 

möge in ſeiner Güte doch alles ſo leiten, wie es für ihn am 

beſten ſei. 

Unterdeſſen hatte von Brentano die Hochſchule zu Dillingen 

bezogen und ſeine philoſophiſchen Studien begonnen, während 

Chriſtoph Schmids bedauernswerte Lage ſich noch nicht geändert 

hatte. Nur um ſeinem Freunde von Brentano, der ihm von allen 

Mitſchülern ſtets das meiſte Wohlwollen gezeigt hatte, ſein trauriges 

Los mitzuteilen, ſchrieb er dieſem, daß er zu ſeinem größten Leid— 

weſen nicht mehr nach Dillingen kommen werde. Aber wie jubelte 

jetzt der arme, ſtrebſame Student, als er mit umgehender Poſt 

von Brentano einen Brief erhielt, worin dieſer ihm ſchrieb, er 

möge guten Mutes ſein und ſofort nach Dillingen kommen, es 

biete ſich ihm da eine günſtige Gelegenheit, in einer ſehr vor— 

nehmen Familie als Hauslehrer einzutreten; es ſei eine ſehr 

vorteilhafte Stelle, die ihm das Geld zum weiteren Studium ein— 

bringe. Voll Freude packte Chriſtoph Schmid ſeinen Koffer und 

wanderte nach Dillingen, wo ſein wohlmeinender Freund mit 

offenen Armen ihn empfing und ſofort dem Geheimrat, Profeſſor 

von Weber, vorſtellte, in deſſen Familie er Hauslehrer werden ſollte. 

„Hier erfuhr ich erſt“, ſchreibt Chriſtoph von Schmid in ſeinen 
Lebenserinnerungen, „wie es kam, daß dieſe Hauslehrerſtelle mir 
zuteil wurde. Geheimrat von Weber hatte den Profeſſor Weber er—
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ſucht, ihm einen Hauslehrer vorzuſchlagen. Der Profeſſor dachte 
wohl auch an mich; da er aber ſchon früher von meinem Koſtherrn 
innegeworden, ich werde nicht mehr kommen, ſo ſchlug er Brentano 
vor. Sobald dieſer, mein Freund, meinen Brief erhalten hatte, eilte 
er damit zu Profeſſor Weber und erklärte, daß er aus Freundſchaft 
für mich dieſe Stelle nicht annehme, ſondern darauf verzichte. Er 
erwies mir dadurch einen großen Freundſchaftsdienſt. Es war in 
der Tat eine ſehr edle Handlung von ihm! Denn es wäre ihm 
ſelbſt ſehr erwünſcht geweſen, in ein ſolches Haus aufgenommen zu 
werden; auch der Unterricht der Kinder würde ihm bei ſeinen Kennt— 
niſſen, ſeinen Talenten, ſeiner Liebe zur Jugend leicht und angenehm 
geweſen ſein. Es war ihm nach dem Tode ſeiner Eltern! jährlich 
ſoviel Geld angewieſen, daß er bei weiſer Sparſamkeit davon ganz 
bequem leben konnte. Allein, wenn er Koſt und Wohnung nicht mehr 
hätte bezahlen müſſen, ſo hätte er dieſe nicht unbedeutenden Erſpar— 
niſſe auf wertvolle Bücher, die er wünſchte und zu ſammeln anfing, auf 
zierliche Kleider, die er liebte, auf Reiſen und mancherlei erlaubte Ver⸗ 
gnügungen verwenden können. Alles dies brachte er mir zum Opfer. 
Ihm habe ich es nächſt Gott zu danken, daß ich nicht als gewöhn— 
licher Schreiber in der Kanzlei mein Leben hinbringen mußte.“ 

Sailer war ein von ſeinen Schülern hochverehrter Lehrer 

und hat auf dieſe, wie Chr. v. Schmid ſchreibt, den beſten und 

nachhaltigſten Einfluß ausgeübt. Er war „eine Säule chriſtlicher 

Wahrheit und chriſtlichen Lebens“ in jener Zeit der Aufklärung 
und des Illuminatentums. Aus ſeiner Schule gingen Männer 

hervor, die, wenn auch dem joſephiniſchen Staatskirchentum 
huldigend, ſich dennoch von dem alles Übernatürliche in Zweifel 

ziehenden kirchenfeindlichen Zeitgeiſte freigehalten und ſegensreich 

gewirkt haben. Der gefeierte Lehrer ſcheint auch in Brentano 

eine hohe Auffaſſung vom Seelſorgeamt erzielt und den Grund 

zu ernſterer Auffaſſung der Bedeutung und der Aufgabe des 
prieſterlichen Berufes gelegt zu haben. 

Nach einer Kaiſerlichen Verordnung durfte kein Prieſter im Oſter— 
reichiſchen zur Seelſorge zugelaſſen werden, der ſeine theologiſchen 

Studien nicht in einem Generalſeminar gemacht hatte. Demzufolge 

war Brentano genötigt, nach Vollendung des philoſophiſchen Stu— 

diums, das zwei Jahre in Anſpruch nahm, die Univerſität Dillingen 

zu verlaſſen, um die eigentlichen theologiſchen Diſziplinen und Kirchen— 
recht im Generalſeminar zu Freiburg i. Br. zu ſtudieren. 

Soll heißen: ſeines Vaters. (Der Verf.) 

Frerb. Dioz.⸗Archiv. N. F. XV. 13
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Das Freiburger Generalſeminar war im großen und ganzen 

gut geleitet, und es gingen aus ihm einzelne Leute hervor, die 

in der Seelſorge und als Männer der Wiſſenſchaft von an— 

erkannter Bedeutung geworden ſind!; unter dieſe darf auch 

Heinrich von Brentano gerechnet werden, der ſich am 26. De⸗ 
zember 1790 mit päpſtlicher Dispens ab impedimento aetatis 
insufficientis im Alter von nicht ganz 23 Jahren in Konſtanz 

auf ſein von Anton Brentano im Jahre 1826 zu Rapperswil ge— 

ſtiftetes Familienbenefizium zum Prieſter weihen ließ?. Sein 

Onkel widmete ihm zu ſeiner Primiz eine Schrift, ein Paſtorale, 

das zwar ſehr ſchön geſchrieben, aber auch im Geiſte jener Zeit 

gehalten iſts. 

Im folgenden Jahre 1791 bezog Heinrich von Brentano die 

Univerſität Salzburg, wo er die damals berühmten Profeſſoren 

Danzer, Schelle, Hofer, Gärtner und Vierthaler hörte. Im 

Jahre 1792 ſtudierte er an der Geburtsſtätte des Joſephinismus, 
der Univerſität Wien, wo er auch mit jenen Männern in näheren 

Verkehr trat, welche als eine Zierde der dortigen Hochſchule galten, 

nämlich mit dem Kanoniſten Pehem, dem „lieblichen“ Prediger 

und Profeſſor Wiſer, deſſen Freundſchaft er beſonders genoß, und 

dem „ſanften“ Reihberger (Rechberger?), Profeſſor der Moral“. 

Nach Umlauf der zwei Jahre des weiteren Hochſchulſtudiums, 

welches ihm ſein Benefizium und die Munifizens ſeines Onkels 

ermöglicht hatte, begab er ſich nach Rapperswil, wo er weitere 

zwei Jahre in angenehmſter Muße zubrachte. Ohne eigentliche 

Berufsarbeit lebte er daſelbſt den Wiſſenſchaften und beſonders 

1König, Beiträge zur Geſchichte der theologiſchen Fakultät in 

Freiburg (1. Die Zeit des Generalſeminars 1783—1790) im F DA. Bd. X. 

2 Sein Urgroßvater Anton Brentano war Kirchenpfleger in Rapperswil 

und vergabte bei ſeinem Tode mit Teſtament vom 9. März 1726 der Stadt 

3700 Gulden zu „einer ewig alltäglichen Meß das ganze Jahr hindurch 

für die abgeſtorbenen Seelen im Fegfeuer appliziert“. Für den Erhalt 

der Einkünfte dieſer Stiftung ſollte in erſter Linie ein Prieſter aus der 

Verwandtſchaft in Betracht kommen. Dieſe Brentanoſche Anniverſarſtiftung 

beſteht heute noch; es werden nach derſelben jährlich 364 heilige Meſſen ge⸗ 

leſen (Mitteilung des Städtiſchen Archivs Rapperswil). à Dominikus 

von Brentano, Der wahre Prieſter. Ein Primizgeſchenk an ſeinen lieben 

Neffen Heinrich von Brentano. 88 S. 85. Kempten 1790. Felder, 
Gelehrten⸗ und Schriftſteller-Lexikon der deutſchen katholiſchen Geiſtlichkeit. 

Landshut 1817, Art. Brentano. 
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dem Studium der damals Epoche machenden Kantſchen Philoſophie. 

Der Verkehr mit zahlreichen Freunden in Zürich und den benach— 

barten Orten geſtalteten dieſen Aufenthalt für ihn ſehr genußreich 

und unterhaltend. Doch verlor er dieſe Zeit nicht ganz für ſeinen 

eigentlichen Beruf. Während er öfters in der Stadt und auf dem 

Lande predigte, ſchrieb er ſein „Andachtsbuch für die katholiſche 

Eidgenoſſenſchaft“, das, 255 Oktaypſeiten ſtark, bei Joſeph Brentano 

in Bregenz 1794 gedruckt und verlegt wurde!. 

2. Heine erſten Seelſorgeſtellen. 

Nach dieſer längeren wiſſenſchaftlichen Ausbildung und Vor— 

bereitung ſollte Heinrich von Brentano endlich in die praktiſche 

Seelſorge eingeführt werden. Aus dieſem Grunde gab Dominik 
von Brentano die Hofkaplanei auf, nahm die Pfarrei Gebrazhofen 
im Allgäu an und berief 1794 ſeinen Neffen als Vikar dorthin. 

Hier wurde der junge Prieſter mit dem bayeriſchen Kardinal 

von Haefele bekannt, der ein Freund ſeines Onkels war. 
Nach ſiebenmonatlichem Aufenthalt daſelbſt wurde er im 

Januar 1795 Vikar in Seebronn bei Rottenburg?. Bei einem 

gelegentlichen Beſuch ſeiner mütterlichen Verwandten in ſeiner 

Geburtsſtadt wurde er mit dem Ritterhauptmann Baron von Raßler 

Weidenburg bekannt, der ihm ſogleich die vor kurzem vakant ge— 

wordene Pfarrei Poltringen im Ammertal verlieh, zu welcher ihm 

als Vormund des damals noch minorennen Freiherrn von Ulm 
das Verleihungsrecht zuſtand ö. 

Hier fing nun von Brentano im Jahre 1795 die ſelbſtändige 

Seelſorgetätigkeit an. Zwei Jahre wirkte er daſelbſt mit großem 

Segen, beſonders in der Schule, die er in einem ſehr vernach— 

läſſigten Zuſtande antraf. In der Pfarrchronik von Poltringen 

ſteht unter der Rubrik: „Notamina aus den älteſten Tauf- und 

Sterbregiſtern“ über Pfarrer von Brentano die Bemerkung: 

„Die Schule in Poltringen war in dem elendeſten Zuſtande. 
Selten wurde ſie gehalten, und wenn ſie auch gehalten wurde, ſo 
war ſie ſchlecht; denn der bisherige Lehrer und Mesner Johann 
Kittel war zu alt; er ſtand bereits im zweiundſiebzigſten Lebens— 
jahr. Pfarrer Brentano hielt um einen andern Schulmeiſter an 
  

mFelder a. a. O. — Dieſes Gebetbuch war von mir nicht mehr auf— 

zufinden. 2 Pfarrarchiv Seebronn. Felder a. a. O. 

13*
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und bat den Freiherrn von Raßler, er möchte dem alten Lehrer 
ſtatt einer Entſchädigung den eben vakant gewordenen Kirchenpflege— 
dienſt und dem Ignaz Friz den Schuldienſt verleihen. Am 11. No⸗ 
vember 1795 wurde Mesner Joſeph Kittel zum Heiligenpfleger und 
Ignaz Friz zum Lehrer mit Exſpektanz auf den Mesnerdienſt er⸗ 
nannt. Am 18. November wurde die Winterſchule feierlich eröffnet. 
Die Kinder mußten zuerſt alle paarweiſe mit dem Lehrer in der 
Kirche erſcheinen. Nach der heiligen Meſſe ordnete der Pfarrer die 
Kinder in der Schule. Am 22. November wurde ſodann die ſeit 
zwei Jahren unterbrochene Sonntagsſchule wieder eröffnet.“ 

Auch die Pflichten der ſpeziellen Seelſorge hat Pfarrer 

Brentano ſehr eifrig wahrgenommen, wie aus den Kirchenbüchern 
entnommen werden kann. So fügte er den Sterbeinträgen öfters 

die Bemerkung hinzu: „wiederholt von mir beſucht“, oder „täglich 

von mir beſucht“ und ähnlich !. 

„Den 16. November 1797 zog Brentano auf ſeine neue Pfarrei 
Hirrlingen ab“, heißt es in der Chronik der Pfarrei Poltringen. 

Hirrlingen bei Rottenburg iſt eine große und beſchwerliche Pfarrei 

mit einer ſehr geräumigen Kirche. Hier arbeitete Brentano fünf Jahre 
ſo raſtlos, daß er ſich ein ſchweres Lungenleiden zuzog. Neben ſeinen 

Berufsgeſchäften arbeitete er hier an einem Handbuche, das er 
1802 unter dem Titel: „Kurzer Leitfaden zu meinen Religions— 

geſprächen in der Schule und zugleich Leſebuch für die katholiſche 

Schuljugend“ mit Genehmigung der hochwürdigſten geiſtlichen 

Regierung in Konſtanz, 144 Oktavpſeiten ſtark, bei Joſ. Brentano 
in Bregenz herausgab 2. Da das Fieber ſtändig zunahm und das 

Bruſtübel von Tag zu Tag ſich verſchlimmerte, ſo daß der Arzt 

ihm das Leben abſprach, wenn er nicht ernſtlich für ſeine Geſundheit 

ſorge, mußte er die Pfarrei Hirrlingen aufgeben. Er ſuchte nun 

eine weniger anſtrengende Pfarrei zu erhalten, welche er auch bald 

in Kirchen bei Ehingen a. D. im ſogenannten Muckentale, einem 

freundlichen und ſtillen Tale, zu finden das Glück hatte. Kirchen 
ſelbſt iſt ein kleines, ſchönes und geſundes Dorf mit kleiner Kirche 

und ſchönem Pfarrhaus. Das Patronatsrecht ſtund dem Kloſter 

Zwiefalten zu. Brentano bezog am 16. Juni 1802 ſeine neue 

Pfarrei in der beſten Hoffnung, ſeine verlorene Geſundheit hier 

wieder zu erlangen. Zum Glück beſſerte ſich ſein Befinden auch 

Mitteilung des Herrn Pfarrers J. Müller in Poltringen. 2 Dieſes 
Vuch war nicht mehr aufzufinden.
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bald. Die angenehme Gegend, die geſunde Luft, die friedliche 

Ruhe und eine Kur mit Tee von isländiſchem Mooſe ſtellten ihn 

in einem Jahre wieder gänzlich her!. 
Als Pfarrer von Kirchen war Brentano aufs eifrigſte lite— 

rariſch tätig. Seine einzige Erholung war ein Spazierritt an den 

Sonn⸗- und Feiertagen. Hier entſtand ſein „Handbuch zum chriſt— 

katholiſchen Religionsunterricht für die oberen Klaſſen der Land— 

und Bürgerſchulen“ und die „Inſtrukzion für katholiſche Landſchul— 

lehrer“. 

Am 5. Januar 1805 ſtarb in Kirchen im Alter von 72 Jahren 

die Mutter Brentanos, die ihren Lebensabend bei ihrem Sohne 

zugebracht hatte ꝛ. 

3. Brentano in Stuttgart. 

In die Zeit, welche Brentano Pfarrer in Kirchen war, fielen 

die großen politiſchen Umgeſtaltungen, zufolge denen das Herzogtum 

Württemberg einen großen Zuwachs an katholiſchen Gebieten er— 

hielt, in einen paritätiſchen Staat umgewandelt und zum König— 

reiche erhoben wurde. 

Als Pfarrer von Kirchen beſchäftigte ſich Brentano eifrig 

mit pädagogiſchen Studien, zu denen er den Grund bei Vierthaler 

in Salzburg und in Wien gelegt hatte. Seine Kenntniſſe und 

Erfahrungen im Unterrichtsweſen legte er nieder in der Schrift: 

„Kurze Inſtrukzion für die katholiſchen Landſchullehrer Württembergs, 
oder kurze Anweiſung, wie man auf dem Lande Schule halten ſoll.“ 

Ende des Jahres 1805 legte er das Manuſkript dem Staats— 

und Kabinettsminiſter Grafen Normann Ehrenfels vor, und die 

Folge war, daß Brentano noch im Jahre 1805 als katholiſcher 

Prediger und Militärgeiſtlicher nach Stuttgart berufen wurde. 

„Zur Wahrung der Hoheitsrechte des Staates über die Kirche“ 

wurde mit dem Organiſationsdekret vom 18. März der „Katholiſche 

geiſtliche Rat“s eingeſetzt, der am 20. Juni desſelben Jahres in 

Tätigkeit trat. Dieſe Behörde war ganz im Sinne des joſephiniſchen 
Staatskirchentums tätig und bildete in der erſten Periode ihres 

Beſtehens das eigentliche Kirchenregiment, neben welchem den 

Ordinariaten kaum mehr als die iura ordinis verblieben. Ins— 

Felder a.a. O. Eintrag im Totenbuch der Pfarrei Kirchen. 

àDerſelbe erhielt 1816 die Benennung „Katholiſcher Kirchenrat“.
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beſondere waren dem Katholiſchen geiſtlichen Rate vorbehalten die 

Dispenſationen in Eheſachen, die Prüfung und Anſtellung der 

Geiſtlichen und die geiſtliche Zenſur. Im Juni 1806 wurde Brentano 

zum geiſtlichen Rate ernannt und erhielt damit das Referat über 

das katholiſche Volksſchulweſen im Miniſterium. Er war ſomit 

der erſte und bis zur Berufung Werkmeiſters! im Jahre 1807 

auch der einzige Geiſtliche im Kollegium des Katholiſchen geiſtlichen 

Rates. Nachdem das Religionsedikt vom 15. Oktober 1806 er— 
ſchienen war, wurde er auch katholiſcher Stadtpfarrer von Stuttgart, 
der erſte ſeit Einführung der Reformation in Württemberg?. 

Durch ſeine Eingabe an S. Kgl. Majeſtät vom 20. Juni 1807 

betreffend die Engräumigkeit der katholiſchen Kirche? in Stuttgart 

gab er die Anregung zum Bau der katholiſchen Stadtpfarrkirche 

St. Eberhard, der 1808 begonnen wurde“. 

Brentano ſtand beim König in hohen Gnaden, und dieſer 

trug ſich mit dem Gedanken, eines der drei nach ſeinem Willen 

in Württemberg zu gründenden Bistümer mit ſeiner Perſon zu 
beſetzens. So war Brentano in kurzer Zeit der angeſehenſte und 
einflußreichſte Geiſtliche des Königreichs geworden. 

Aber wie ein Blitz vom heitern Himmel kam ganz plötzlich 

ſein Sturz zur Verwunderung von ganz Württemberg. Am 6. Auguſt 
1808, da niemand daran dachte oder nur auch daran hätte denken 

können, erfolgte ein Königliches Dekret, wonach Brentano all ſeiner 

Amter in Stuttgart enthoben und als Stadtpfarrer und Königlicher 

Dekanatskommiſſär nach Radolfzell verſetzt wurde. An ſeine Stelle 

Näheresüber Werkmeiſter ſiehe Sägmüller, Diekirchliche Aufklärung 

am Hofe des Herzogs Karl Eugen von Württemberg, und Koſch, Das katholiſche 

Deutſchland ſeit Ausgang des 18. Jahrhunderts, 8. Die Aufklärung in 

Württemberg, Aar, 3. Jahrgang. (1913,) Heft 10. 2 Felder a. a. O. 

3bzw. der Garniſonskirche. Ordinariatsarchiv Rottenburg. Zur Her⸗ 

beiführung einer äußeren Organiſation der katholiſchen Kirche in Württem⸗ 

berg beabſichtigte der König Friedrich I. den Abſchluß eines Konkordates 

mit Rom. Der großartige Plan des Königs war die Errichtung eines Erz⸗ 

bistums Ellwangen, eines Bistums Biberach und eines Bistums Wein⸗ 

garten. Am 15. September 1807 traf der päpſtliche Nuntius Annibale 

della Gonga in Stuttgart ein und eröffnete die Verhandlungen mit den 

königlichen Bevollmächtigten: Kultusminiſter Graf von Mandelsloh und dem 

Präſidenten des Katholiſchen geiſtlichen Rates, Baron Franz Joſeph von 

Linden. Die Verhandlungen nahmen anfangs einen ſehr günſtigen Verlauf, 
mußten aber auf Befehl Napoleons plötzlich abgebrochen werden.
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in Stuttgart wurde Stadtpfarrer Keller in Radolfzell berufen. Über 

den Grund dieſes auffallenden Wechſels iſt in der Offentlichkeit 
weiter nichts bekannt geworden, als daß Brentano am 4. Auguſt 

nachts halb 12 Uhr von dem Generaladjutanten Grafen von Dillen 

zum König befohlen wurde und ſich eine Stunde allein (2) bei ihm 

aufhielt. Am 6. Auguſt folgte ſodann das Entlaſſungsdekret. 

Der Grund oder Anlaß dieſer höchſt auffallenden Entſchließung 

des Königs iſt nie bekannt geworden. Eine alte württembergiſche 

Tradition ſagt, Brentano habe als parochus proprius und guter 

Kanoniſt den Eheſcheidungsprozeß der Kronprinzeſſin Karolina 

Auguſta! in Rom anhängig gemacht?. Als der König darum er— 

fahren, ſei er in die äußerſte Entrüſtung geraten, und Brentano 

ſei das Opfer der brutalen Willkür des Königs, der einmal den 

Ausſpruch tat: „Auch die höchſten Beamten meines Reiches haben 

ſich nur als ‚ephemere Geſchöpfe meiner Gnade anzuſehen““, ge⸗ 

worden. Es iſt dies eine Erklärung, die auf bloßer Vermutung 

beruht. Der wahre Anlaß wurde peinlichſt geheim gehalten und 

ſelbſt dem Kronprinzen nicht geoffenbart. Das Protokoll über das 
Verhör des Königs mit Brentano in der Nacht des 3. auf 4. Auguſt 

wurde geheim gehalten und in ſpäteren Verhandlungen in dieſer 

Angelegenheit von dem genau unterrichteten Miniſter Phull als 

nicht mehr dechiffrierbar bezeichnet. Brentano ſpricht in einem 

Briefe von einer „ſchlechten Zumutung“, die ihm der Kronprinz 

oder deſſen Oberhofmeiſter gemacht haben ſoll, und vom Bruch 

das Beichtſigills, deſſen ihn der König beſchuldigte. Er be⸗ 

teuert aber aufs entſchiedenſte ſeine Unſchuld und dies in einer 
Weiſe, die jeden Zweifel ausſchließt. Alle Anſchuldigungen be⸗ 

zeichnet er als Lüge und Verleumdung. 

Man muß den Charakter und die Lebensgeſchichte Werk⸗ 

meiſters kennen, um zu wiſſen, daß mit dem dritten Auftauchen 
dieſes Mannes in Stuttgart im Jahre 1807 der Stern Brentanos 

erbleichen und untergehen mußte. Man kann ſagen: Brentano 

[Karolina Auguſta war die Tochter des Königs Max von Bayern. 

Dieſe Ehe wurde auf Befehl Napoleons eingegangen, blieb aber ein matri- 
monium putativum. Das Nähere darüber ſiehe bei P. Cöleſtin Wolfs⸗ 

gruber, Karolina Auguſta, die Kaiſerin⸗Mutter. Wien 1893. 2 So 

Profeſſor Hefele im kirchengeſchichtlichen Kolleg des Jahres 1866. (Mit⸗ 

teilung des Herrn Stadtpfarrers Ad. Brinzinger in Oberndorf).
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iſt das ahnungsloſe Opfer einer Intrige des Neides geworden, 

und die Seele des falſchen Spieles mag Werkmeiſter geweſen ſein. 
In einem Briefe vom 8. Januar 1825 ſchreibt Brentano 

an ſeinen Vetter, den Senator Franz Brentano in Frankfurt: 

„Ich ſchwang mich bei Württemberg bis zur erſten Stufe, wurde 

aber leider durch eine infame Lüge und Cabale wieder zurückgedrängt 

und aus meiner mir beſſer anſtehenden Carrière geworfen.“ 

Dieſes Erlebnis erzeugte in Brentano eine zeitlebens anhaltende 

Verbitterung, die ſich in einem äußerſt gereizten Weſen und höchſt 

leidenſchaftlichen Temperament kundgab. 

Am8S. Auguſt verließ Brentano Stuttgart. Für die katholiſche Ge— 

meinde der württembergiſchen Reſidenz bedeutete ſein Weggang einen 

beklagenswerten Verluſt; denn Brentano hat ſich dort als „Geſchäfts— 

mann, Prediger und Verteidiger der Katholiken ausgezeichnet“!. 

4. Zrentano in Radolfzell. 

Brentano nahm nach ſeiner Abreiſe von Stuttgart zunächſt 
einen Urlaub, den er bei Peſtalozzi in Ifferten zubrachte, um die 

Lehrmethode dieſes berühmten Pädagogen kennen zu lernen. Ende 

Auguſt nahm er die Paſtoration der Stadtpfarrei Radolfzell auf. 

Hier oblag Brentano in erſter Linie die Einführung der kirch— 
lichen Verordnungen, wobei er vonſeiten des Klerus wie des 

Volkes die größten Schwierigkeiten und heftigſten Anfeindungen 
fand. Soweit die Akten des Pfarr- und Dekanatsarchivs Radolf⸗ 
zell reichen, berichten ſie nur von Streit und Kampf, ſo daß das 

Aktenmaterial am beſten nach dieſem Geſichtspunkte geordnet wird. 

a) Schwierigkeiten vonſeiten der Behörden und der Pfarr— 

gemeinde in Sachen der neuen Gottesdienſtordnung. 

Als Brentano nach Radolfzell kam, zählte die Stadt nicht 
ganz 1200 Seelen und 7 Geiſtliche, welche den ſieben Benefizien 

des uralten Kollegiatſtiftes? entſprachen, nämlich 1 Stadtpfarrer 

(custos), 3 Chorherren (canonici) und 3 Kapläne. Im Jahre 
1812 wurden die drei Kanonikate in eine Kooperatur umgewandelt; 

zwei Chorherren wurden als penſioniert, der dritte als Kooperator 

erklärt. Mit dieſen Geiſtlichen ſollte Brentano den ſtaatlichen 
  

Feldera a. O. 2 Siehe Albert, Geſch. der Stadt Radolfzell.
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Kirchengeſetzen Geltung verſchaffen, deren Einführung bisher an 

der Renitenz des Klerus und des Volkes geſcheitert war. 
Mit kaiſerlichem Reſkript vom 3. Juni 1783 war für Radolf⸗ 

zell eine „Meßlesordnung“ erſchienen, welche vorſchrieb, daß die 
heiligen Meſſen nicht auf ein und dieſelbe Stunde, ſondern nach— 
einander geleſen werden müßten und daß die Chorherren in Er— 
teilung des Unterrichts und Ausübung der Seelſorge mitzuhelfen 
hätten. Stadtpfarrer Scheffold machte dagegen geltend, die geringe 
Zahl der Geiſtlichen in Radolfzell ſei nicht ausreichend, um die von 
der k. k. Verordnung bezeichneten heiligen Meſſen zu leſen, dieſe er— 
weitere ohnedies gegen alles Recht das auf den Chordienſt be— 
ſchränkte Offizium der Chorherren. Die auf 11 Uhr angeordnete 
Sonntagsmeſſe ſei überdies zwecklos und gebe den „Faulen und 
Liederlichen“ nur Anlaß, den Pfarrgottesdienſt um 9 Uhr zu ver— 
nachläſſigen. In ſeiner Verlegenheit wandte er ſich um Rat an 
Stadtpfarrer Vicari in Horb, der ihm ſchrieb, das kaiſerliche Dekret 
ſei wegen der Untätigkeit der Benefiziaten in der Seelſorge erlaſſen 
worden; wenn dieſe ihrer Pflicht nicht nachkämen, würden die Bene— 
fizien aufgehoben und ihre Einkünfte dem Allgemeinen Religions— 
fonds und den örtlichen Schulfonden zugeführt. 

Am 19. April 1784 erſchien die k. k. Allgemeine Gottesdienſt⸗ 
und Andachtsordnung. Gemäß derſelben ſollte während der Früh— 
meſſe um 7 Uhr eine Homilie und während des Hauptgottesdienſtes 
eine Predigt gehalten werden; die Elfuhrmeſſe blieb beſtehen; von 
12 bis 2 Uhr wurde die Sonntagsſchule und von 2 bis 3 Uhr 
Chriſtenlehre angeordnet; von 3 bis 4 Uhr war Veſper. Stadt— 
pfarrer Scheffold bezeichnete dieſe Verordnung als undurchführbar 
und begründete ſeine Behauptung mit dem beſtehenden Prieſter— 
mangel und der Unfähigkeit der vorhandenen Geiſtlichen; keiner der— 
ſelben außer dem Stadtpfarrer habe ſeit zwanzig Jahren je gepredigt. 
Der Magiſtrat bezeichnete dieſe Vorſtellung als eine „wahrheits— 
widrige Vorſpiegelung“ und nannte als wahre Urſache der Weigerung 
die Bequemlichkeit der geiſtlichen Herren. Als das Oberamt Stockach 
am 22. Januar 1788 die unabänderliche Weiterhaltung der Elfuhr— 
meſſe zu wiederholten Malen anbefahl und gleichzeitig die ebenfalls 
außer acht gelaſſene Frühpredigt wie nicht minder den Beſuch der 
Sommer⸗ und Winterſchulen und den Katechismusunterricht ein— 
ſchärfte, ohne Gehorſam zu finden, da klagt der Magiſtrat über dieſe 
Unbotmäßigkeit und bemerkt im Ratsbuch, „daß die renitente Gering— 
achtung der hieſigen Geiſtlichkeit gegen die weltliche Geſetzgebung 
zum Argernis des Publikums ohne alle Grenzen ſei“. Als letztes 
Mittel ordnete der Magiſtrat die Temporalienſperre an. Aber 
bereits am 3. Februar 1791 beſchwerten ſich acht Bürger beim 
Oberamt über die Ortsgeiſtlichkeit, die ſich nicht mehr an die vor⸗ 
geſchriebene Meß-⸗ und Andachtsordnung halte, und Veſper und
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Nachmittagsgottesdienſt nur nachläſſig pflege. Der Pfarrkuſtos 
wohne zum allgemeinen Urgernis überhaupt keinem öffentlichen 
Gottesdienſte bei. Man habe vom Ordinariat Konſtanz Abhilfe 
verlangt und erwartet, aber vergeblich. Auf Antrag des Bürger— 
meiſters beſchloß der Stadtrat, dem Berichte beizufügen, „daß die 
Unordnung ſo weit um ſich greife und in allen Anſtalten ſo wenig 
Folgſamkeit erzielt werde, daß keine höheren Befehle mehr zur 
Wirkſamkeit zu bringen ſeien, wenn nicht der Magiſtrat von höheren 
Orten hierin unterſtützt werde“. 

Am 4. März 1809 erſchien eine Allgemeine Gottesdienſtordnung 
für alle Rheiniſchen Bundeslande des Bistums Konſtanz. Dieſe 
ſchärfte beſonders die Haltung der Frühpredigt und die Einführung 
des deutſchen Kirchengeſanges ein. Die Predigt ſolle ſtets während 
der heiligen Meſſe bzw. des Amtes (nach dem Evangelium) gehalten 
werden. Der Schluß lautete: „Die H. H. Seelſorger können bei der 
Ausführung und Handhabung vorſtehender Gottesdienſtordnung, die 
den vollen Beifall der höchſten Staatsgewalt erhalten hat, der 
kräftigen Unterſtützung der landesfürſtlichen Amtsbehörden, ſoweit 
ſie erforderlich ſein mag, ſich verſichert halten.“ 

Brentano ſcheint in Radolfzell bezüglich der Gottesdienſtordnung 
noch die alten Verhältniſſe angetroffen zu haben. Seine erſte Sorge 
war darum deren Neugeſtaltung, wobei ihm aber vonſeiten der 
Hilfsgeiſtlichen beharrlicher Widerſtand entgegengeſetzt wurde. „Ich 
brachte keinen auf die Kanzel“, ſchreibt er in einem Berichte. Brentano 
wandte ſich deshalb an den Geiſtlichen Rat in Stuttgart, der auf 
Grund der Konſtanziſchen Allgemeinen Gottesdienſtordnung vom 
4. März 1809 eine genaue Paſtorationsordnung und Arbeitsverteilung 
für Radolfzell entwarf (Erlaß vom 5. Dez. 1809). Darin war der 
Pflichtenkreis des Stadtpfarrers und der ſechs Hilfsprieſter genau 
umſchrieben. Für jeden war die Zahl der ihm zukommenden Predigten 
feſtgeſetzt mit der Beſtimmung, einem eventuellen Stellvertreter im 
Predigtturnus 2 fl. zu vergüten. Der aushelfende Prediger war Ko— 
operator Schwarzbauer. Die Hilfsprieſter in Radolfzell kümmerten ſich 
aber nicht im geringſten um die Verfügung des Geiſtlichen Rates. Bren⸗ 
tano klagte deshalb bei dieſer Behörde, ohne Unterſtützung zu finden, 
während die Hilfsgeiſtlichen beim Biſchöflichen Ordinariat Konſtanz 
über den Stadtpfarrer ſich beſchwerten. Das Ordinariat ordnete 
nun eine Unterſuchung durch den Biſchöflichen Dekan in Allensbach 
an. Dieſer kam, wurde aber von Brentano ſehr unhöflich behandelt 
und hörte deshalb die Klagen der Hilfsgeiſtlichen wie der Pfarr⸗ 
gemeinde gegen den Stadtpfarrer gerne an. 

Der Ordinariatsbeſcheid tadelt den Stadtpfarrer von Brentano 
wegen ſeines „unbeſcheidenen und widerſetzlichen Benehmens gegen 

1 Nach Akten des Pfarrarchivs Radolfzell, ſiehe auch Albert, 

Geſch. der Stadt Radolfzell.
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den Biſchöflichen Viſitator“ und ſagt, man habe für nötig befunden, 
ihn wegen ſeines „unanſtändigen Betragens vor das Ordinariat 
einzuberufen und zur Verantwortung zu ziehen“. Weiter tadelt 
der Beſcheid die Gepflogenheit, vor dem Amte zu predigen, und miß— 
billigt, daß die Konſtanzer Gottesdienſtordnung überhaupt noch nicht 
eingeführt ſei !. 

Ende 1810 fiel Radolfzell an Baden; die württembergiſchen 
Geſetze behielten aber ihre Kraft noch bis zum Schluß des Jahres 1811. 

Brentano wurde von der Badiſchen Regierung zum Geiſtlichen 
Rat und landesherrlichen Dekan ernannt. Unterm 11. Dezember 1810 
ſchrieb ihm das Seekreis-Direktorium: „Dem Geiſtlichen Rat von 
Brentano wird erwidert, wie man diesſeits mit Vergnügen ſeine 
Ernennung als Dekan aus dem Regierungsblatt vom 4. Dezember 
Nr. 49 erſehen, überhaupt hieraus entnommen habe, daß man 
höchſten Ortes ſeinen Verdienſten Gerechtigkeit widerfahren laſſe. 
Man wird diesſeits auch nicht ermangeln, von ſeinen Kenntniſſen 
und guten Geſinnungen in der Folge Gebrauch zu machen.“? 
Welches dieſe guten Geſinnungen waren, verrät uns Brentano in 
einem Schreiben an das Großh. Badiſche Bezirksamt Radolfzell 
vom 9. Dezember 18113. Er ſchreibt: 

„Da das Jahr 1811 zu Ende geht und eine Großh. Verordnung 
befiehlt, daß wir mit dem neuen Jahre 1812 die Großh. Bad. Geſetze 
und Verordnungen in Vollzug bringen ſollen, worunter eine Ver— 
ordnung exiſtieren ſoll, welche das Placetum für die vom General— 
vikariat unterm 4. März 1809 vorgeſchriebene neue Gottesdienſt— 
ordnung enthalten ſoll, ſo bin ich ganz bereit, mit dem neuen Jahr 
dieſe Gottesdienſtordnung in Vollzug zu bringen, nur muß ich mich 
vorher des amtlichen Beiſtandes verſichern. Ich muß daher wohll. 
Bezirksamt bitten, es wolle mir gefälligſt zu erkennen geben, wie es in 
dieſer Sache geſinnt ſei, ob es ſtrenge Exekution zu allem geben wolle, 
was in den Verordnungen enthalten iſt, und beſonders, ob es für gut 
finde, daß ſie gerade öffentlich promulgiert und nach allen Teilen voll— 
zogen werde, oder ob es für ratſamer halte, die Sache nach und nach 
langſam einzuführen, von welch letzterer Meinung das Großh. Dekanat 
iſt; indes unterwirft ſich das Stadtpfarramt ganz den Verfügungen 
des Bezirksamtes, muß aber auch hernach die Verantwortlichkeit und 
üblen Folgen, wenn ſolche daraus entſtehen ſollten, ganz dem wohll. 
Bezirksamte überlaſſen. Das Stadtpfarramt findet dies um ſo not— 
wendiger anzumerken, als es großen Widerſpruch und große Hinder— 
niſſe erwarten muß. Endesgeſetzter hat ſich ſeit ſeinem Hierſein alle 
Mühe gegeben, die Sache in den Gang zu bringen, allein es war alles 
umſonſt, und er mußte es jedesmal wieder aufgeben, indem ſich ſolche 
Hinderniſſe auftürmten, die zu bemeiſtern er nicht imſtande war. 

Dekanatsarchiv Radolfzell. Felder a. a. O. Pfarr⸗ 

archiv Radolfzell.
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„Ich gab mir alle Mühe, den deutſchen Geſang einzuführen 
und die erbärmliche Muſik abzubringen. — Ich kaufte aus eigenem 
Sack mir einige Geſangbüchel, ließ die Jugend unterrichten, befahl, 
ſtellte vor, bat und ermahnte — aber umſonſt; in Bälde kam 
wieder ihre beliebte Muſik, und ich mußte es mir gefallen laſſen, 
weil in Württemberg keine Exekution dafür war. 

„Ich fing an, unter dem Amt zu predigen, auf einmal kam ein 
Befehl, ich müſſe damit aufhören. Ich ſagte die Prozeſſionen, 
Roſenkränze uſw. ab. Das Volk widerſetzte ſich, und ich mußte nach— 
geben, weil keine Exekution gereicht wurde. Ich wollte deutſche Veſpern 
einführen, hielt im Jahre 1809 die Charwochandachten ganz deutſch, 
da aber in Württemberg niemand, nicht einmal ein Cooperator, dazu 
angehalten werden durfte, ſo mußte ich damit wieder nachgeben, weil 
die Cooperatoren nicht deutſch ſingen wollten. Ich duldete daher 
die lateiniſchen Veſpern, Roſenkränze, weil ich mußte, wohnte aber 
nie bei, um meinen Abſcheu dagegen zu zeigen. Ich predigte ſtets 
dagegen, allein ſie ließen predigen und blieben beim alten. Das 
Rorate ſagte ich ab, allein ſie ſtürmten und klagten, und es wurde 
ihnen wieder geſtattet; ich mußte es dulden, ich ignoriere es jetzt, 
halte aber keines. Die Fronleichnams- und die Oſchprozeſſionen wollte 
ich heuer wieder deutſch halten, allein meine Hilfsprieſter verweigerten 
mir unanimes ihren Beiſtand und verlangten es lateiniſch. Damals 
mußte ich es dulden, weil der König von Württemberg alles geſtattete. 

„Wobhll. Bezirksamt wird aus all dieſem erſehen, daß die Sache 
mit Ernſt und Nachdruck angefangen werden muß, wenn etwas erzielt 
werden ſoll. 

„Ich erſuche wohllöbl. Bezirksamt noch einmal, mir in dieſer 
Sache ſeine Meinung gefälligſt erkennen zu geben.“ v. Br. 

Das Bezirksamt verſicherte den Stadtpfarrer ſeines Beiſtandes 

und bemerkte, die Gottesdienſtordnung ſoll nur ſukzeſſive eingeführt 
werden, die wichtigeren Teile zuerſt, und unter dieſe zählte es: die 

Einführung der deutſchen Sprache in der Meſſe, d. h. z. Z. deutſchen 

Kirchengeſang, deutſche Veſpern, Bittgeſänge bei den Prozeſſionen, 

deutſche Sprache bei Trauungen, beim Adminiſtrieren der Sterbſakra— 

mente, beim Einſegnen der Leichen und Ausſegnen der Wöchne— 

rinnen, ferner die Predigt unter dem Amte und die Abſchaffung der 

gewöhnlichen „Roſenkränzer“ vorderhand unter der Frühmeſſe; vor— 

nehmlich ſollen die Kinder fleißig im deutſchen Kirchengeſang geübt 

werden. Schließlich bemerkte das Bezirksamt, man werde „durch 
polizeiliche Regulative dafür ſorgen, daß der Geiſt des Volkes an Ge— 
horſam und Ordnung und dadurch an das Beſſere gewöhnt werde!. 

Pfarrarchiv Radolfzell.
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Von der Anwendung bewaffneter Gewalt zur Einführung 

einer biſchöflichen Gottesdienſtordnung mag ſich aber Brentano 
nichts Gutes verſprochen haben. Darum beſchwerte er ſich über 

das Bezirksamt mit nachſtehendem Schreiben an das Seekreis— 

Direktorium!. 

„Das Landesh. Dekanat fragt gehorſamſt an, ob und wie es 
die im Jahr 1809 vom B. Ord. hervorgegangene neue G. O. ein⸗ 
führen ſoll und wieweit die Gewalt in Kirchen- und Schulſachen beim 
B. A. gehe. Es wird Gr. Kr. Dir. bekannt ſein, daß im Jahr 1809 
eine ganz neue G. O. vom B. Ord. hervorgegangen iſt, welche faſt 
alle beſtehenden Gebräuche abſtellte und ganz neue einzuführen befahl. 

„Dieſe B. Anordnung wurde anfangs ſelbſt vom Geiſtlichen Rat 
in Stuttgart ſehr heftig befördert, allein da die Sache bei den 
Gemeinden große Widerſprüche und Unruhen verurſachte, ſo daß 
die Klagen bis an den Thron des Königs gelangten, ſo wurde das 
Ganze wieder ſehr ſcharf vom König ſelbſt verboten. 

„Das damalige hieſige Kgl. Dekanats Commiſſariat befolgte den 
erſten Befehl, wie es mußte, ſuchte die Sache aber nicht ohne die 
größte Unzufriedenheit der Gemeinde einzuführen, ſtellte ſie aber 
auch noch lieber zur allgemeinen Freude wieder ab, weil es ſich ſelbſt 
überzeugen mußte, daß ein großer religiöſer Nutzen nie daraus hätte 
eutſtehen können, wenn man es hätte mit Feuer und Schwert ein— 
führen müſſen. 

„Sobald wir Großh. Badiſch geworden, drang das B. Ord. nun 
des öftern und letztlich nicht gar höflich in mich, indem es mir mit 
Ruh und Caſſation drohte, daß ich nun benannte G. O. einführen 
ſolle, weil ſie in Baden das Placetum habe. 

„Ich berief mich unterdeſſen immer noch darauf, daß die 
Kgl. W. Geſetze noch nicht aufgehoben ſeien, und erſt Januar 1812 
die Gr. Bad. eintreten, weil ich nicht ohne Grund große Wider— 
ſprüche und Unannehmlichkeiten und nur kleinen oder gar keinen 
religiöſen Nutzen vorausſehen müſſe. 

„Nun da die Zeit heranrückt, wo ich mich wirklich ins Feld 
hinausbegeben muß, und kein Deus ex machina mehr helfen will — 
ſo ſah ich mich gedrungen, Hand an dieſe ſchwere und unangenehme 
Arbeit zu legen. Bevor ich wirklich anfing, wollte ich mich zuerſt 
mit dem hieſigen B. A. in Freundſchaft darüber in Communication 
ſetzen, weil die Sache ſo wichtig iſt, und nicht mehr und nicht weniger 
auf dem Spiele ſteht, als daß ich auf einer Seite als Pfarrer den 
ganzen Credit bei meiner Gemeinde verliere, ſodann nichts mehr 
wirken kann, und die Gemeinde um allen Troſt und Nutzen der 
Religion kommt; oder aber auf der anderen Seite, wenn ich nicht 
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Hand ans Werlk lege, mich noch mehreren Unannehmlichkeiten bei dem 
B. Ord. ausſetze, und noch gar in die Ruh komme und kaſſiert werde. 

„Das hieſige B. A. aber hat ſich durch ſeine hier beiliegende 
Außerung ſo weit von meinen Geſinnungen entfernt und ſpricht ſich 
ſo diktatoriſch über die gewalttätige Einführung aus, daß ich mich 
unmöglich dabei beruhigen kann. Ich muß hohe Kr. Dir. beſtimmt 
um höhere Befehle in dieſer delikaten Sache bitten. Ich glaube 
hierin mich bloß paſſiv verhalten zu müſſen. — Es ſteht mir als 
Exekutionsbeamten nicht zu, weder vom noch zum Geſetz zu tun. 
Ich bin auch bereit, alles zu tun und zu exequieren, was als ſtrenges 
Geſetz befohlen wird, wenn ich individuell vielleicht auch einer anderen 
Überzeugung ſein muß; denn ich kann mich einmal nicht überzeugen, 
daß ein religöſer Nutzen oder Endzweck erreicht werden kann, wenn 
die Sache mit äußerlicher Gewalt und polizeilicher Strenge ein— 
geführt werden ſoll — und ohne dieſe kann nicht alles in Gang 
gebracht werden. — Ich als Pfarrer getraue mir noch nicht einmal, 
alle Formen des älteren Katholizismus umzureißen — abgeſehen 
davon, daß es noch nicht ganz entſchieden iſt, welche zweckmäßiger 
und beſſer ſind, oder ob der beabſichtigte und ungewiſſe Nutzen den 
daraus entſtehenden gewiſſen Nachteil aufwiegt. — Was ſoll z. B. 
für ein großer, wichtiger, moraliſcher Nutzen, um deſſen willen man 
nur Unruhe und Unzufriedenheit anhäuft, daraus entſtehen, wenn 
die Predigt unter dem Amte iſt? — Daß die Leute gewiſſer in 
die Predigt kommen! Wer die Predigt und den Prediger gerne 
hört, kommt zu jeder Zeit — wer dieſe aber nicht gerne hört, kommt 
nie und deſto weniger, als man ihn dazu zwingen will!! — Daß 
es ein Ganzes und dem Gottesdienſt der erſten Chriſten ähnlich 
ſei — ? — Wer Geſchichte kennt, überzeugt ſich leicht von dem 
Gehalte dieſer Angabe. — Ein Ganzes? ich glaube umgekehrt — 
das Ganze, nämlich das Meßopfer, wird zerriſſen und ein bunt— 
ſcheckichtes Stückwerk von Deutſch und Latein, von Opfer und 
Unterricht daraus gemacht, und es wird ein neuer Fleck aufs alte 
Kleid geſetzt und neuer Wein in alte Schläuche getan. 

„Was gewinnen wir durch den immerwährenden deutſchen Ge— 
ſang? — Der Mechanismus ſoll damit aufhören! — Abgerechnet 
aber, daß man niemanden, der nicht in Veſoldung ſteht, zum Singen 
zwingen kann, — abgerechnet, daß noch keine wirklich gehalt- und 
kraftvolle deutſche Geſänge vorhanden ſind, wird in kurzer Zeit der 
alte oder ein neuer, viel ärgerer Mechanismus eintreten. Die wenigen 
Meßgeſänge werden nach und nach ſo gemein und abgedroſchen als 
jetzt der Roſenkranz. Wer will immer neue herbeiſchaffen und die 
Leute unterrichten? Das Unterrichten der jungen Lenute hat oft nicht 
die beſten Folgen. Der weichliche Mädchengeſang dürfte manchen 
moraliſchen Nachteil erzeugen und die wahre ſtille Andacht ſtören, 
indem er oft unberufene junge Leute, die nichts weniger als die 
Kirche und den Gottesdienſt ſuchen, herbei- und zuſammenführt und
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damit manche Störung veranlaßt. (Es iſt dies eine unangenehme 

Erfahrung manches Seelſorgers.) Nur wer nie bei Gemeinden ge— 

ſtanden, kann hierin keine Schwierigkeiten finden. Ich bin nicht 

gegen den deutſchen Geſang, aber ich glaube, er ſollte nicht immer 
allein in unſerer Kirche herrſchen; es geht ſonſt das Feierliche unſeres 
Gottesdienſtes verloren. Und warum ſoll die Muſik, das Edelſte 
und Schönſte, ſo ſehr unterdrückt und gar nicht mehr begünſtigt 
werden? Wenn unſere Kirchenmuſik aufhört, ſo geht in unſerem 
Städtchen nach und nach aller Sinn für Muſik und damit vielleicht 

für alle humaniora zugrunde. 
„Das hieſige Bezirksamt dringt ſogar auf deutſche Liturgie, ſtellt 

alſo damit alle ſakramentalöſen Formen unſerer Kirche ab. Welcher 
Geiſtliche kann gegen ſeine Überzeugung dazu gezwungen werden, 
beſonders da noch keine autoriſierten Ritualien vorhanden ſind? 
Soweit getraute ſich das Biſchöfliche Ordinariat noch nicht zu gehen, 
daß es ſo etwas geboten hätte. — Wie? wenn das Pfarrkind damit 
nicht beruhigt iſt? wenn es glaubt, es habe die Kraft des Sakramentes 
nicht erlangt, wenn nicht die Formen und die Worte der Kirche 
gebraucht worden ſind? Ich bin kein Feind von deutſcher Liturgie, 
ich gebrauche ſie ſelbſt, aber ich zwinge niemanden dazu. Wer es 
deutſch haben will, der muß mich darum erſuchen, damit gar keine 
Gewalt und Anſehung der Perſon entſcheiden ſoll. Es ſind noch 
ſechs Geiſtliche hier, die alle die lateiniſche Liturgie aus Überzeugung 
beibehalten haben und ſich ſelbe nicht nehmen laſſen. Soll ich nun 
alle dieſe Geiſtlichen dazu zwingen, ſoll ich alle meine Pfarrkinder zur 
deutſchen Liturgie nötigen und ihnen den Troſt der Religion rauben? 

„Hochlöbl. Kreisdirektion wird ſich von ſelbſt überzeugen, in 
welch peinlicher Lage ich mich befinde. Iſt die Sache meiner paſtoralen 
Klugheit und individuellen Überzeugung überlaſſen, ſo kann ich nicht 
ſo grell in der Sache verfahren. Ich trachte, nach und nach meine 
Gemeinde eines Beſſeren zu überzeugen, und tue gerne nach und 
nach weg, was ſchädlich und dem Geiſte des reinen Chriſtentums 
zuwider iſt und was ohne großen Nachteil weggetan werden kann. 
Iſt es aber hoher Befehl und Wille der höchſten Stellen, dann habe 
ich bloß zu gehorchen, und ich ſubmittiere mich, ſoweit als mein 
Gewiſſen es mir erlaubt. 

„Ich bitte alſo noch einmal gehorſamſt 
„1. um beſtimmte Weiſung in der Sache — ob die benannte 

G. O. eingeführt, ob ſie nach allen ihren Teilen, ob ſie auf einmal 
oder nach und nach, ob ſie mit Gewalt und bezirksamtlicher Strenge 
oder auf dem Wege der Belehrung, der Liebe, Sanftmut und Duldung, 
damit nicht auch der gute (!) Weizen mit ausgeriſſen wird, eingeführt 
werden ſoll. 

„2. Muß ich gehorſamſt bitten, mir die Grenzen des Ge— 
ſchäftskreiſes des B. A. und des Dekanates in Kirchen- und Schul— 

ſachen genau zu beſtimmen.
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„Die Gr. Organiſation von 1809 weiſt in §S 56 den Landes— 
herrlichen Dekanaten die Aufſicht über das Kirchen- und Schulweſen 
und beſonders über die Amtsführung der dabei im Amt angeſtellten 
Diener an; und §S57 beſtimmt in allen denjenigen Amtsſachen, welche 
nicht nur auf die Kirche, ſondern auch auf den Staat Bezug haben, 
ſind die Kreisdirektorien die unmittelbar vorgeſetzten Behörden der 
evangeliſchen ſowohl als der katholiſchen Dekane. 

„Das Gr. B. A. dahier hingegen ſcheint durch ſeine zwei Erlaſſe, 
die ich hier beigeſchloſſen habe, eine gänzliche Oberaufſicht über Kirchen 
und Schulen und eine Selbſtleitung behaupten zu wollen, indem 
es auch ſogar ins Detail des Gottesdienſtes hineinredet. 

„Ich will keinem Amte etwas entziehen, noch im geringſten die 
Ordnung ſtören — Iſt dies hohe Anordnung, ſo iſt gehorchen meine 
Sache. Iſt es aber nicht, ſind es willkürliche Eingriffe ins Dekanat, 
ſo bitte ich, mich in meinem Amte zu beſchützen und überzeugt zu 
ſein, daß ich genau nach der gegebenen Inſtruktion handeln werde.“ 

Das Kreisdirektorium gab das Schreiben Brentanos an das 
Biſchöfliche Generalvikariat und dieſes entwarf nun mit Rückſicht 

auf die allgemeinen Verordnungen und die in Radolfzell beſtehenden 

Lokal⸗ und Perſonalverhältniſſe eine eigene Gottesdienſtordnung 

und Arbeitsteilung, mit welcher unter anderem beſtimmt wurde: 

Alle Geiſtlichen haben den Pfarrgottesdienſten beizuwohnen; die 

Frühmeſſe wird mit Homilie bzw. Vorleſung aus Dereſer gehalten, 
das Amt mit Predigt. Nebenmeſſen dürfen nicht ſtattfinden; die 

Elfuhrmeſſe fällt weg; Sonntagsſchule iſt von 12 bis 2 Uhr, 

Chriſtenlehre von 2 bis 3 Uhr und um 3 Uhr deutſche Veſper. 

Den deutſchen Kirchengeſang zu pflegen, wird zur Pflicht gemacht. 

Die eigentliche Paſtoration obliegt dem Stadtpfarrer und deſſen 

Kooperator. Die Chorherren Baumann und Linder ſind als Pen— 
ſionäre zu betrachten!. 

Aber auch dieſe Verordnung war in Radolfzell nicht durch— 
zuführen. Am 27. März begab ſich eine Abordnung der Bürger— 
ſchaft zum Stadtpfarramt und legte Beſchwerde ein gegen die 
neue weſſenbergiſche Gottesdienſtordnung. Dieſelbe ſei gegen ihre 

Überzeugung und wolle alle Gebräuche ihrer alten frommen Vor— 
fahren abſtellen. Sie könnten ſich nicht überzeugen, daß ihre Eltern 

und Großeltern ſo ſehr die wahre Religion könnten verfehlt haben, 

und möchten bitten, ſie beim alten Glauben und den Gebräuchen 

ihrer alten Voreltern zu laſſen. Die neue Verordnung ziele darauf 
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ab, die Leute vom Beſuch der heiligen Meſſe abzuhalten, und man 

müſſe ſich wundern, daß man ſie noch nicht ganz abgeſchafft habe. 

Auch die Hilfsgeiſtlichen gäben Argernis dadurch, daß ſie dem 

Pfarrgottesdienſt fernbleiben und den Stadtpfarrer alles allein 

tun laſſen. Ferner müßten ſie ſich darüber beſchweren, daß man 

zwei Chorherren penſioniert habe und damit die Stadt zweier 

Benefizien berauben wolle !. 

In dem Berichte, mit welchem Brentano dieſes Protokoll durch 

die Kreisdirektion dem Ordinariate vorlegte, ſchrieb er: Der König 

von Württemberg habe die Stiftungen in Radolfzell beſtehen laſſen, 

habe ſie bloß in eine wohltätige Pfarranſtalt verwandelt und die 

Kanoniker zu tätigen Kooperatoren gemacht und ſomit der Stadt 

ihre Benefizien gelaſſen; „aber in der Biſchöflichen Verordnung 

erſcheinen auf einmal zwei Kooperatoren als penſionierte Kanoniker, 

wodurch nicht nur die Stadt um ihre Benefizien gebracht, ſondern 

auch der Stadtpfarrer, der dritte Kooperator Schwarzbauer, der 

ebenfalls eine Kanonikatpräbende hat, und der Kaplan Wohlwend 

in ihren Rechten, mit welchen ſie an das durchlauchte Haus Baden 

übergegangen, ohne Beiſpiel äußerft gekränkt worden ſind“. 

In einem wenig freundlichen Schreiben an das Stadtpfarramt 
ſuspendierte das Kreisdirektorium die neue Gottesdienſtordnung 

bis auf weiteres. Damit ſchließen die Akten über dieſe Angelegenheit 
für die nächſte Zeit. 

Im Jahre 1821 und wieder 1823 wurde der Stadtpfarrer 

Beutter vom Großh. Miniſterium (Katholiſche Kirchenſektion) und 

vom Biſchöflichen Generalvikariat Konſtanz gedrängt, den deutſchen 
Kirchengeſang in Radolfzell endlich einzuführen und die Predigt 

während des Amtes zu halten. In ſeiner Verlegenheit wandte 
ſich dieſer an den Stadtpfarrer Wocheler in Überlingen mit der 

Bitte um Auskunft, wie die Gottesdienſtordnung dort gehandhabt 

werde. Dieſer ſchrieb einen ausführlichen Bericht, aus welchem 
hervorgeht, daß auch in Überlingen die neuen Verordnungen keinen 

Eingang gefunden hatten. Des weiteren ſchreibt er: 

„An Werktagen zwingen wir die Kinder nicht in die Kirche; 
ich halte das tägliche Erſcheinen der Kinder bei der hl. Meſſe für 
unpädagogiſch und geeignet, das Meßanhören für das ganze Leben 
zu einem mechaniſchen, geiſtloſen Fronweſen zu machen. Im Münſter 
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ſind leider noch alle Sonn- und Feiertage die bekannten lateiniſchen 
Meſſen hie und da mit ſo geräuſchvoller Inſtrumentalmuſik, daß 
man glauben möchte, es würde in einer türkiſchen Moſchee türkiſche 
Muſik gemacht. . .. In Städten läßt ſich nach der von mir ge— 
machten Erfahrung nicht ſo leicht etwas Beſſeres einführen wie in 
Dörfern. Die Städter ſind hoffärtig, eigenſinnig, eitel und haben 
oft wenig Sinn für das Einfache, Erhabene, Religiöſe. Das Pom⸗ 
pöſe, Mechaniſche aber Unterhaltende gefällt denſelben beſſer. Die 
Dörfler ſind gewöhnlich viel gelehriger, wenn ſie recht behandelt 
werden. Auf meiner erſten Landpfarrei konnte ich zur allgemeinen 
Rührung und Erbauung ſogar deutſch Meſſeleſen. In Überlingen 
gehe ich indolent allmählich zu Werke — beſonders da wir nicht 
wiſſen, welchen hl. Geiſt das Felleiſen von Rom oder Wien, Frank— 
furt oder Karlsruhe dereinſt daher bringen wird.“! 

b) Schwierigkeiten vonſeiten der Hilfsgeiſtlichen. 

In Radolfzell fand Brentano folgende Geiſtliche vor: Linder, 

Chorherr; Baumann, Chorherr; Schwarzbauer, Kooperator; 

Metzger, Spitalkaplan; Scheble, Frühmeſſer; Wahlwend, Freiherrl. 
von Ebingſcher Hauskaplan. 

Dieſe Geiſtliche waren teils ältere Herren, teils unfähige und 

wenig gebildete Männer, welche ſich von den durch die joſephiniſche 

Kirchenreform vermehrten Arbeiten der Seelſorge ziemlich frei zu 
machen ſuchten. Die einzige rühmliche Ausnahme war der Ko— 
operator Schwarzbauer. 

Brentano, ein Mann der Arbeit und Ordnung, mußte geradezu 
mit der Rute dieſe Herren zur Arbeit nötigen. Schon in der erſten 

Zeit ſeiner Wirkſamkeit in Radolfzell mußte er an den Kgl. Geiſt— 

lichen Rat in Stuttgart ſich wenden um eine gerechte Arbeits— 

verteilung auf Grund der K. K. Gottesdienſtordnung, und ſich be— 

ſchweren über den Frühmeſſer Scheble wegen Unterlaſſung der 

geſetzlich angeordneten Frühpredigt, ſeines „Auslaufens“ in die 

Kapuzinerkirche und ſeines ſubordinations- und reſpektwidrigen 
Betragens gegen den Stadtpfarrer. Der Geiſtliche Rat bedrohte 
den Beklagten im Wiederholungsfalle mit ſcharfer Ahndung?. 

Scheble fügte ſich von nun an in die neue Ordnung; aber 
gar bald gab der Spitalkaplan Metzger Anlaß zur gleichen Be— 

ſchwerde. Metzger entſchuldigte ſich mit Krankheit und bat um 

Nachſicht in einem Briefe, der ohne jegliche Stiliſtik und Ortho— 
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graphie geſchrieben iſt und ſo den Mangel jeder beſſeren Volksſchul— 

bildung verrät. Er ſchreibt unter anderem: 

„Fragen Sie den Meßmer, ob nicht etwelche mahlen hab in 
die Vesper wollen erſcheinen, ob dieſer mir nicht geſagt in dem 
Gloggenhaus die Vesper iſt Muſigkaliſch. alſo zu dieſen gehör ich 
nicht“; es ſei geſundheitsſchädlich „für einen Reconfalißzenten von 
einem warmen Zimmer in einen Keller, wie ihn die Pfarrkirche iſt, 
zu gehen“. ... „Beinebens muß den nicht alles thun für den 
Pfarrer. wohin gehört den der Spital — nithwar der Pfarrey — wer 
thuet den was in dem Spital von Parochialibus. ... Es ſcheinet 
die allgemeine Klage von gaiſtlichen, warum ſo böſe Zeiten ſind im 
Chriſtentum, ſchleichet allgemach in die Gaiſtlichkeit auch ein“ uſw. 

Brentano teilte dieſes Schreiben den übrigen Hilfsprieſtern 

mit und ließ dieſe entſcheiden, ob dem Spitalkaplan Metzger die 

Präſensgebühren trotz ſeines Nichterſcheinens zu gewähren ſeien; 

die vota majora ſollten für ihn maßgebend ſein; alle entſchieden 
ſich für die Verweigerung?. 

Ende des Jahres 1810 ſtarb Kaplan Scheble. Als ſein 

Nachfolger wurde vom König von Württemberg Pfarrer Dominik 

Steiger in Schörzingen beſtimmt. Es war dies ein bedauerns— 

werter Mann, der zufolge einer Geiſteserkrankung mehrere Jahre 
ſuspendiert war. 

Die Pfarrgemeinde erhob nach kanoniſchem Rechte Einſprache 
gegen die Inveſtierung dieſes durchaus unfähigen Mannes, fand 
aber kein Gehör. 

Das Ordinariat erbat ſich zum Überfluß vom Pfarramt Radolf— 

zell Bericht über die Gründe des von der Bürgerſchaft eingelegten 

Proteſtes gegen die Inveſtitur des neu präſentierten und pro— 
klamierten Frühmeſſers. 

Brentano antwortete mit folgendem Schreiben an die Hoch— 
würdigſte Hochfürſtbiſchöfliche Regierung: 

„Hochwürdigſtes B. G. V. hat über die Proteſtation, welche die 
hieſige Bürgerſchaft gegen den nominierten Frühmeſſer Steiger bei 
Hochdemſelben eingelegt hat, Endesunterzeichneten um Bericht auf— 
gefordert, ob und welche Anſtände gegen den neuen H. Frühmeſſer 
Steiger obwalten, und ob auch der dortige Stadtmagiſtrat gegen 
deſſen Eigenſchaften Einwendungen mache. 

„ad 1. muß ich gehorſamſt bemerken, daß Herr Steiger gerade ſo 
inhabil iſt, als ihn hochw. G. V. vor etwa 5 Jahren ſelbſt gewiß nicht 
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ohne Grund gefunden hat. Er qualifiziert ſich nirgends beſſer hin als in ein 
Irrenhaus oder in das Seminarium; denn der Mann iſt ganz 
verwirrt und zu gar nichts mit Nutzen zu gebrauchen. Was er 
tut, fällt ins Lächerliche; er iſt deshalb auch jedermann zum Geſpött. 
Es iſt daher Unterzeichnetem unbegreiflich, wie derſelbe remisso 
examine ad tempus subsistentiae admittiert werden konnte, nachdem 
er vorher wegen ſeiner Geiſtesverwirrung ſuspendiert war und gewiß 
noch kein Zeichen von Beſſerung vorhanden iſt. Ein Mann von 
ſolch zerrüttetem Geiſte kann ebenſowenig zu einer Cooperatur 
als zu einer Pfarrei tauglich ſein; denn als Cooperator muß er 
predigen, in der Schule katechiſieren, Kranke beſuchen und Beicht hören, 
und dazu gehört doch offenbar ein geſunder Verſtand. H. Steiger 
iſt aber auf der Kanzel und in der Schule bloß zum Gelächter und 
zum Geſpötte. Bei den Kranken wird er es nie ſein, weil ihn ſchwer— 
lich jemand verlangen wird. 

„ad 2. Daß der hieſige Stadtmagiſtrat mit der Proteſtation der 
Bürger ſowohl als mit meiner gegenwärtigen Eingabe einverſtanden 
iſt, beweiſt die Originaleingabe (fehlt in den Akten). 

„Ich muß es daher ganz dem B. G. V. überlaſſen, ob es fortan 
durch den übrigens bedauernswürdigen Mann, der bloß deswegen 
ein Opfer ſein mußte, damit ein anderer einen guten Platz bekommen 
konnte, die hieſige Gemeinde in ihren Rechten und billigen Forde— 
rungen beeinträchtigen will; nur muß ich als Pfarrer erklären, daß 
ich ihn, wenn er hier bleiben ſollte, in ſeinen ihm aufgetragenen 
Geſchäften fortmachen laſſen werde, wenn ihn das Hochw. G. V. ſo 
tauglich findet, und ich mich dadurch in meinem Gewiſſen nicht be— 
ſchwert finde. Es iſt aber ſehr bedauerlich, daß ich autoriſierte Skan⸗ 
dale in meiner Gemeinde dulden muß. Aber wie kann ich anders, da 
ich lauter untaugliche Subjekte! hier habe und ich nicht imſtande bin, 
alles allein zu tun. 

„Indeſſen glaube ich, daß man mit größtem Rechte einen ſo offenbar 
untauglichen Mann dem Patronus zurückweiſen könnte, zumalen 
er ſelbſt denſelben zu allem unfähig erklärt hat. Nach kanoniſchem 
Rechte hätte dieſer unfähige Prieſter von ſeiner guten Pfründe, die 
noch einen Pfarrverweſer hätte erhalten können, mit einer Penſion 
erhalten werden ſollen. Allein dann hätte freilich nicht geſchehen 
können, was geſchehen iſt!!! Ich beſcheide mich daher damit, daß 
ich in der Sache alles getan habe, was meine Pflicht erforderte und 
verharre mit gebührender Hochachtung“ uſw.? 

Mit dieſem Schreiben konnte ſich Brentano dem General— 

vikariat nicht empfehlen. Dieſes nahm vielmehr in Zukunft Partei 

für Steiger und ſuchte den Stadtpfarrer ins Unrecht zu ſetzen. 

dDieſes Wort hatte damals noch nicht das Verächtliche, das ihm 

heute anhaftet. 2 Pfarrarchiv Radolfzell.
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Brentano beſtand darauf, daß Steiger ſeinen Pflichten nach— 

komme. Dieſer war aber mit keinem Mittel dazu zu bewegen und 

berief ſich auf ſeine Suspenſion, die ihm alle kirchlichen Ver— 

richtungen mit Ausnahme der Zelebration unterſage. Nicht nur 
den Unterricht der Schule verſäumte er, ſondern unterließ ſogar, 

die Frühmeſſe zu halten. Der Stadtpfarrer drohte, aber es half 
nichts. Im größten Unwillen über einen ſolchen Eigenſinn und 

eine derartige Pflichtvergeſſenheit entwarf Brentano nachſtehendes 

Schreiben an Steiger: 

„Man hat mir geſagt, daß Sie nicht predigen wollen. Dabei 
fehlen Sie grob, weil Sie ein beſtehendes Geſetz nicht reſpektieren 
und Ihren Beruf nicht ehren. Ich überlaſſe Sie indeſſen, müde, 
mich mit einem ſo nichtswürdigen Menſchen herumzubalgen, Ihrer 
Nichtswürdigkeit, um ſo mehr, als ich ſchon länger beſchloſſen hatte, 
Sie nicht mehr auf meine Kanzel zu laſſen, weil Sie ſelbe nur entehrt 
haben, und ich als Pfarrer nicht zugeben kann, daß ſolche Skandale 
in meiner Kirche vorkommen. Ich wollte diesmal nur Ihren Ge— 
horſam prüfen. Ich hätte Sie ſodann gerne in Ehren vom Predigen, 
wie die übrigen, dispenſiert, allein da Sie Ihren Wahnſinn wieder 
ſoweit treiben, und ſich mit Grobheit einer heiligen Pflicht nicht nur 
Ihres Standes, ſondern auch Ihres Amtes entſchlagen, ſo ſind Sie 
keiner Schonung würdig. Ich ſuspendiere Sie daher hiermit vom 
Predigen, Beichthören und Amthalten in der Pfarrkirche und ver— 
lange in dieſen drei Stücken durchaus keine Aushilfe mehr von Ihnen. 
Mögen Sie ferner das Kirchengut in Müßiggang und Schande ver— 
zehren, bis ein anderer kommt, der Ihre Nichtswürdigkeit der ver— 
dienten Strafe übergibt.“! 

Dieſes Schreiben, das die Erregung über das eigenſinnige 

und pflichtvergeſſene Benehmen Steigers diktiert hat, ging an den 

Adreſſaten nicht ab. So ſehr dem Stadtpfarrer das Fernbleiben 

dieſes unfähigen Mannes von der Kanzel der Pfarrkirche erwünſcht 

ſein mußte, ſo hätte er mit dieſer Suspendierung ihm nur die 

volle Freiheit zum Müßiggang gegeben. Das Schriftſtück wurde 

deshalb ad acta gelegt und Steiger zur Pflicht gemahnt mit der 

Drohung, daß ihm die Präſensgebühren verweigert würden, und 

er für jede unterlaſſene Predigt zwei Gulden an ſeinen Stellvertreter 
zu zahlen habe ꝛ. 

Auf dieſe Drohung hin ſchrieb Steiger an Stadtpfarrer 

von Brentano einen Jammerbrief, den man mehreremals leſen 

Pfarrarchiv Radolfzell. Ebd.
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muß, um in das verworrene Zeug einen Sinn zu bringen. Er 
behauptet darin, er ſei ſuspendiert und dürfe deshalb mit Aus— 

nahme des Meſſeleſens nichts tun, ohne mit ſeinem Gewiſſen in 

Konflikt zu kommen. Das Spazierengehen ſei geſund und erhalte 

bei guter Laune, wie bei Sailer zu leſen ſei. Was die Beſuche 

angehe, möge ihm der Stadtpfarrer diejenigen Häuſer benennen, 

die er zu meiden habe uſw. Das Schreiben iſt datiert aus „Zell 

im Elend“. 

Brentano mahnte ihn nochmals ernſtlich an ſeine Pflicht, aber 

Steiger blieb ſtandhaft in ſeiner Renitenz und ſchrieb „ganze Stöße 
von Jeremiaden ſowohl an das Biſchöfliche Dekanat als auch an 

das Generalvikariat Konſtanz“. Letzteres tadelte den Stadtpfarrer 

Brentano durch die Kreisdirektion wegen ſeiner „Zudringlichkeiten“ 
und wies ihn „mit ſeinen unmäßigen Forderungen zur Ruhe“. 

Brentano antwortete dem Biſchöflichen Ordinariat mit einem 

ebenſo langen als aufklärenden und entſchiedenen Schreiben an 

die Kreisdirektion: 

„Vermöge Hohen Beſchluſſes vom 22. Juni 1811 ſoll ich binnen 
8 Tagen über einen mir mitgeteilten Auszug eines Biſchöfl. Or— 
dinariats-Schreiben, den hieſigen Frühmeſſer Steiger betr., berichten. 
Ich ermangle nicht, dieſen Bericht ſogleich gehorſamſt abzuſtatten. 

„Die hier in copia beiliegende und dem Biſchöflichen Ordi— 
nariate längſt bekannte Kgl. Württembergiſche Verordnung vom 
5. Dez. 1807 wird den vollen Aufſchluß über das Ganze geben und 
wird es dartun, wie grundlos und falſch ein Biſchöfliches Ordinariat 
einen Pfarrer bei ſeiner Hohen Stelle angeklagt und wie rechts— 
widrig es die Partei eines unwürdigen und ſtrafbaren Mannes ge— 
nommen hat. 

„Die neue Ordnung der Dinge brachte es mit ſich, daß Würt— 
temberg mit dem ehemals hier beſtandenen Kollegialſtifte eine andere 
Organiſation vornehmen mußte. Dies geſchah auch wirklich unterm 
5. Dez. 1807 — wie es Beilage Nr. 1 beweifſt. Vermöge dieſes 
Allerhöchſten Reſeriptes wurden alſo der Stadtpfarrer und die ca— 
nonici angewieſen, das Chorſingen aufzugeben und die Paſtoration 
per turnum zu verſehen. Der Kapuzinerprediger mußte aufhören — 
Dekan Stadtpfarrer Rorſchach befolgte ſogleich die Kgl. Verordnung, 
aber nicht ſo ſeine canonici und Kapläne; dieſe wollten nach alter 
Gewohnheit nichts tun. Sie beſchwerten ſich beim Kgl. Geiſtl. Rat 
in Stuttgart; allein darüber erhielten ſie, wie es zu erwarten ſtand, 
einen Verweis und die neue Anweiſung zu ihrem Beruf (Bl. Nr. 2). 
Dekan Stadtpfarrer Rorſchach ſtarb darüber. Während des Provi— 
ſoriums behalfen ſie ſich, es kam wenigſtens keine Klage. Der nun⸗
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mehrige Kgl. Geiſtl. Rat Keller wurde Stadtpfarrer — und der 
Krieg ging von neuem an. Schon lag die Klageſchrift des neuen 
Stadtpfarrers Keller vor dem Collegium, als auf einmal Keller nach 
Stuttgart berufen, und ich nach Radolfzell geſetzt wurde. Ich traf 
alſo die Sache in größter Unordnung an. Die Kooperatoren und 
Kapläne wollten nichts tun. Alle widerſetzten ſich den Verordnungen 
aus allen Kräften. Ich machte die Anzeige hiervon beim Collegium 
und erhielt Bl. Nr. 3, vermöge deſſen ich auf dem gegebenen Befehl 
beharren und ſelben in Execution bringen ſollte. Dies war mir aber 
unmöglich. Ich verſuchte alle Mittel, brachte aber keinen auf die 
Kanzel; es war ihnen auch nicht zu verargen, da ſie zwanzig und 
mehr Jahre nicht mehr gepredigt hatten. Ich berichtete wieder und 
bat um andere Aushilfe, indem ich allein nicht imſtande ſei, das 

Dekanat, die Schulinſpektion und die Stadtpfarrei zu verſehen und 
in einer Woche nebſt den Katecheſen dreimal zu predigen. Endlich 
wurde eine Lokal-Commiſſion in der Perſon des Dekans und Stadt— 
pfarrers Dr. Haßler von Oberndorf ernannt, welche zum Zweck hatte, 
die Differenzien beizulegen und die Unfähigkeit der Cooperatoren und 
Kapläne zu unterſuchen (Bl. Nr. 4). 

„Auf dieſe Unterſuchung kam endlich als Reſultat das Organi— 
ſationsdekret Ed. A. für die hieſige Stadtpfarrei (Bl. Nr. 5). 

„In dieſem iſt jedem der hieſigen Geiſtlichen das genau vor— 
geſchrieben, was er zu tun hat, wenn er ſein ihm aufgetragenes 
Amt nicht verſehen kann. 

„Kann einer an dem ihn treffenden Tag nicht predigen, ſo 
muß er es dem tauglichen Cooperator, damals dem Cooperator 
Ehrenfried, jetzt Schwarzbauer, in der Zeit ſagen und 2 fl. als 
honorarium für die Predigt ihm erlegen. 

„Der Frühmeſſer Steiger iſt für den verſtorbenen Frühmeſſer 
Scheble unbedingt eingetreten und mußte deshalb auch ſeine Pflichten 
mit ſeinem Beneficio übernehmen. 

„Aus allem dieſem erhellet, wie ungerecht und unwahr die 
Ausfälle ſind, welche das Biſchöfl. Ordinariat gegen mich macht, 
und wie ungerecht es ſich um den unruhigen, pflichtvergeſſenen Früh⸗ 
meſſer Steiger annimmt. Statt daß es denſelben zu ſeinen Pflichten 
anhält, unterſtützt es ſeinen Ungehorſam und ſeine Trägheit. 

„Es erhellet klar 
„1. daß nicht ich dem H. Steiger willkürlich Aushilfe zumute, 

ſondern daß es der beſtimmte Buchſtabe des Geſetzes tut. Ob dieſe 
Zumutung ſeine erſchöpften Kräfte überſteige, iſt ſehr zu bezweifeln, 
da dem Manne durchaus keine Erſchöpfung anzuſehen iſt. Er iſt 
geſund und hat keinen organiſchen Fehler. Er iſt erſt 54 Jahre 
alt und ſomit nicht zu alt, daß er nicht elfmal predigen könnte — 
ſo oft bloß trifft es ihn. Daß er ein verwirrtes, elendes Zeug pre— 
digt, iſt allerdings wahr; allein, wenn man alle diejenigen von der 
Kanzel entfernen wollte, welche elend predigen, ſo dürften vielleicht
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bloß zwei Drittel im Bistum auf der Kanzel ſtehen. — Es fehlten 
Steiger die ephyſiſchen Kräfte hierzu“ Davon kann bei H. Steiger 
nicht die Rede ſein. Ja, es ſcheint ſogar, daß es ihn gar nicht ſo 
hart ankomme, da er jedesmal fünfviertel und auch anderthalb 
Stunden zum Verdruß der ganzen Gemeinde predigt. Von Anfang 
predigte er jedesmal noch am Sonntag in der Frühmeſſe über eine 
halbe Stunde unberufen und gegen den Willen des Pfarramtes; 
er predigte noch nebſt ſeinem Anteil dreimal freiwillig für den Spital— 
kaplan im Spital — ja, er äußerte anfangs mit Lebhaftigteit ſeine 
Freude darüber, daß er nun nicht mehr ſuspendiert ſei und wieder 
predigen dürfe. Nun iſt es ihm aber auf einmal wieder entleidet, 
und weil er Prozeſſe haben muß, daher ſchreibt ſich all ſein Unglück her. 
So fing er Prozeſſe an, und das Biſchöfl. Ordinariat, das ihn ſo ſehr 
kennt, das ihn deswegen viele Jahre ſuspendiert hat, unterſtützt ihn 
diesmal!!! und will ihn als unfähig erklären, nachdem es ihn doch 
gegen alle Proteſtation vor einem halben Jahre hierher approbiert 
und ihm curam ad tempus subsistantiae gegeben hat. 

„2. erhellet, daß die alten Obliegenheiten der hieſigen Früh— 
meßpfründe durch das neue Kgl. Geſetz aufgehoben und andere ſub— 
ſtituiert worden ſind, welche dem Biſchöfl. Ordinariat längſtens be— 
kannt ſind. Wenn die alten Obliegenheiten wieder hervorgeſucht 
werden dürfen, ſo werden auch die übrigen hieſigen Geiſtlichen ihre 
alten Obliegenheiten ſogleich wieder hervorſuchen, um der neuen, 
läſtigen los zu werden — beſonders die canonici und vorzüglich 
der jüngſte Canonicus Schwarzbauer, dem alles aufgelaſtet iſt. Dann 
ſind wir wieder da, wo wir im Jahre 1807 waren. Wer ſoll pre— 
digen? Der Stadtpfarrer allein? Seine alte Obliegenheit ſchreibt 
es ihm nicht vor; und wenn ſie allen gilt, ſo muß ſie wohl auch 
dem Stadtpfarrer gelten — dann muß der Kapuziner wieder predigen!!I 
Es ſpringt von ſelbſt in die Augen, was für Ungereimtheiten heraus— 
kommen, wenn man vom Geſetze abgeht. 

„3. Iſt mehr als richtig, daß das alte Diöceſanverhältnis, auf 
welches alte Ruhepolſter das Biſchöfl. Ordinariat appelliert, aufhört 
und ſchweigen muß, ſobald eine höhere Landesfürſtliche Verordnung 
ſich vorfindet. Und warum hat ſich das Biſchöfl. Ordinariat noch 
nie auf die alten Diöceſanverhältniſſe berufen und gegen dieſe Ver— 
ordnungen proteſtiert, als wir noch Kgl. Württembergiſch waren? 
Warum läßt es ſelbe nun gar anderthalb Jahre befolgen und hat 
nicht ſchon dem verſtorbenen Frühmeſſer Scheble, der ſich ebenſo— 
ſehr darüber beſchwerte und überall Hilfe ſuchte, ſeine hilfreiche 
Hand geboten?! 

„4. Erhellet, daß die 2 fl. keine von mir willkürlich angeſetzte 
Strafe ſind, wie es das Biſchöfl. Ordinariat zu behaupten beliebt. 

Brentano denkt an den Abſolutismus und die Autokratie des 

Königs Friedrich von Württemberg. 
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Es iſt unbegreiflich, wie ein Biſchöfliches Collegium eine ſo offen— 
bare Unwahrheit in odium hervorbringen kann. Wie ſollte ich es 
mir herausnehmen, einen Geiſtlichen mit Geld zu ſtrafen? Die 2 fl. 
ſind ein von hoher Stelle feſtgeſetztes hkonorarium für die abgenommene 
Predigt. Dieſes Honorar iſt ſo hoch geſetzt, teils damit der Träge 
ſich nicht ſo leicht von ſeiner Pflicht loskaufen kann, teils damit 
der arbeitende Cooperator ſein karges Beneficium in etwas dadurch 
verbeſſere. Ich würde dem Arbeiter den Lohn entziehen und den 
trägen und unwürdigen Menſchen begünſtigen, wenn ich dieſes ho— 
norarium nachſehen würde. Die übrigen müſſen es auch geben und 
geben es gerne; warum ſoll der Frühmeſſer allein davon ausge— 
nommen ſein, etwa weil er das beſſere Beneficium hat? Sobald 
Steiger davon freigeſprochen wird, ſo verlangen es auch die übrigen, 
welche es deſto mehr verdienten, weil ſie wirklich altershalber un— 
fähig ſind. Sobald Steiger keinen Subſiſtuten ſtellen braucht, ſo iſt 
nicht einzuſehen, warum die übrigen einen ſtellen ſollen??? Und wie 
ſollte man dem jüngſten Canonicus alle dieſe onéra ohne einige 
Remuneration aufbürden wollen, da er doch auch unter dieſen Be— 
dingungen und bei der organiſchen Anordnung ins Amt getreten 
iſt? Wozu wären dann Cooperatoren und Capläne vorhanden? 

„5. Erhellet, daß es nicht wahr ſein kann, daß man dem 
Steiger das Predigen aufdringe. Man dringt es ihm nicht auf und 
kann es ihm vermöge Verordnung nicht aufdringen; aber wenn er 
nicht predigen will, ſo muß er 2 fl. dem Cooperator Schwarzbauer 
dafür erlegen, und das iſt doch nicht über ſeine Kräfte, wenn er 
mit 22 fl. jährlich die größte Beſchwerlichkeit ſeines Amtes abgeben 
und ſodann über 500 fl. in gemächlicher Ruhe verzehren kann. Es 
iſt eine noch nicht ausgemachte Rechtsfrage, ob dieſe Wohltat des 
Geſetzes auch auf ihn angewendet werden kann, indem dieſes Alter— 
nativ bloß die Perſon des Scheble angegangen hat. Wenn auch er 
dieſe Nachſicht mit Recht genießen will, ſo bin ich der Meinung, 
muß er vorher rechtskräftig dartun, daß er wirklich dienſtunfähig 
iſt, wie es Scheble dartun mußte; denn ſonſt wäre dies eine lächer— 
liche Verordnung. Wenn er ſein Amt nicht tun kann oder will, ſo 
kann er ſich deſſen mit 2 fl. loskaufen. 

„6. Endlich erhellet, daß ich deswegen kein unruhiger Kopf 
bin, wie es das Biſchöfliche Ordinariat anzugeben beliebte. Ich habe 
in der ganzen Sache nichts getan als die Ordnung, wie es meine 
Pflicht und Schuldigkeit war, aufrecht zu erhalten geſucht. Dazu 
bin ich als Stadtpfarrer und Dekan verpflichtet. Alſo nicht ich war 
ein unruhiger Kopf, ſondern vielmehr der Frühmeſſer Steiger, der 
ſo grob und auffallend ſich aller ſeiner Pflichten entſchlägt; ſchon 
über ein Vierteljahr geht er nicht mehr in die Schule, obſchon ich 
ihn gemahnt habe. Bei der Prüfung, wo er hätte katechiſieren 
ſollen, erſchien er durchaus nicht. Während der ganzen öſterlichen 
Zeit hat er nie zu Beicht geſeſſen. Wenn er hebdomadarius iſt,
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bleibt er nie zu Haus, wie es ſeine Pflicht iſt. Bei den übrigen 
Gottesdienſten erſcheint er nach Belieben, bleibt aus, ſo oft es ihm 
gefällt; und kommt er, ſo kommt er zum auffallenden Argernis der 
Gemeinde gewöhnlich erſt, wenn es bald zu Ende iſt. Und iſt er 
im Chor, ſo macht er keinen Mund auf. Kurz, er iſt ein unerträg— 
licher Mann, wie es ſeine ganze Geſchichte beweiſt; er brachte es 
noch bei allen Stellen ſo weit, daß man ihn nirgends mehr anhört; 
er iſt ein unerträglicher Schwätzer und Lügner. Württemberg hätte 
mir und dem hieſigen Städtchen noch zum Ende nichts Unange⸗ 
nehmeres tun können, als daß es uns dieſen widrigen Mann, der 
nirgends auskommen konnte, hierhergeſetzt hat. Man hat anfangs 
bei ſeiner Präſentation alles getan, um ihn fernzuhalten; man hat 
von Seite des Pfarramtes und des Stadtmagiſtrates innerhalb der 
neun Tage in korma iuris gegen ihn bei dem Biſchöfl. Ordinariat 
proteſtiert und hat alle Urſache dazu gehabt, weil ihn das Biſchöfl. 
Ordinariat zu allen geiſtlichen Verrichtungen unfähig erklärt hatte; 
aber alles umſonſt. Es war darum zu tun, daß der vorige Stadt— 
pfarrer in Stockach, der ſich nicht getraut hatte, in Stockach zu 
bleiben, die gute Pfarrei Schörzingen bekam. Darum mußte die 
hieſige Stadt auch noch dies erdulden, ſtatt daß man ihn von 
dem Überfluß der Pfarrei Schörzingen (ſie ſoll 3000 fl. ertragen) 
nach allen kanoniſchen Grundſätzen hätte erhalten ſollen. Bei dieſen 
Umſtänden muß daher vielmehr ich bitten, daß mir Ruhe geſchafft 
wird, daß entweder der unruhige und pflichtvergeſſene Steiger zu 
den Pflichten ſeines Benefieiums angehalten, oder — was freilich 
das Beſte wäre —, daß er auf einen Platz geſetzt wird, wo er 
ganz entbehrlich iſt. Hier kann einmal der zweite Cooperator nicht 
entbehrt werden; zur Predigtaushilfe iſt er weſentlich notwendig. 
Der Stadtpfarrer muß jeden Sonntag den Nachmittagsgottesdienſt 
halten, welcher ebenſogut in einer Predigt beſteht, als der vor— 
mittägige. Man legt nämlich in Württemberg alles auf die Nach— 
mittagschriſtenlehre, weil da teils das Volk beſſer kommt, teils 
weil da der chriſtliche Unterricht im Zuſammenhang und ſpyſte— 
matiſch vorgetragen werden ſoll, welches eigentlich des Pfarrers 
Sache iſt und nur von einem ausgeführt werden kann. Zweimal 
in der hieſigen großen Kirche zu predigen iſt nicht möglich; der 
Mann müßte zugrunde gehen. Indeſſen predige ich noch 15mal 
öfter, als es mir zugewieſen iſt; denn es wäre offenbar für einen 
Cooperator zu viel, wenn er alle übrigen Predigten allein halten 
müßte. Deswegen hat Württemberg, das doch bekanntlich zu ſo 
was nicht überflüſſige Leute ſetzt, zwei Cooperatoren für die hieſige 
Pfarrei als notwendig gefunden. Gegenwärtig ſind aber zum Un— 
glück alle unfähig bis auf den einzigen Schwarzbauer, und auch 
dieſer beklagt ſich ſtets. 

„Hochl. Kreisdirektion wird daher von ſelbſt zu entnehmen ge— 
ruhen, daß der Antrag des Biſchöfl. Ordinariates auf keine Art
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angenommen werden kann, indem er auf der einen Seite gegen alle 
Rechtsgrundſätze und auf der andern Seite gegen alle Ausführbar— 
keit verſtößt. v. Br.“ 1 

Das Biſchöfliche Ordinariat traf ebenſo wenig eine andere 

Anordnung, als Steiger ſich weſentlich beſſerte. Zum größten 

Nachteil der Seelſorge in Radolfzell trat Ende 1812 Schwarz⸗ 

bauer, der einzige fähige und tätige Kooperator, aus dem Badiſchen 

Patronatsverband aus und ging nach Württemberg zurück. Das 

Großh. Miniſterium (Katholiſches Kirchendepartement) äußerte nun 

im Sinne des Königl. Württembergiſchen Reſkripts vom 5. De⸗ 

zember 1807 die Abſicht, die Pfarrei in der Folge bloß mit einem 

Stadtpfarrer und zwei nicht inveſtierten Kaplänen bzw. Vikaren 

zu verſehen. Ein Vikar ſollte vorläufig als Erſatz für Kooperator 

Schwarzbauer angewieſen werden und im Pfarrhauſe wohnen, 

während der zweite ſeinerzeit an Stelle des Spitalkaplans 

Metzger zu treten hätte. Stadtpfarrer von Brentano zeigte ſich 

mit dieſem Plane einverſtanden, nur machte er Einwendung gegen 

die Aufnahme des einen wie des andern Vikars in das Pfarrhaus, 

da dieſes baufällig ſei und ohnedies nicht genügend Räumlich— 

keiten habe. Beide könnten gut in dem ans Pfarrhaus angebauten 

Kanonikatshaus wohnen, das eventuell mit dem Pfarrhaus durch 
eine (anzubringende) Türe in Verbindung gebracht werden könnte. 

In ſeinem Berichte an die Kreisdirektion verlangte Brentano zum 

Schluß, dem vorerſt anzuſtellenden Vikar ein beſſeres Gehalt an— 

zuweiſen, da er an Arbeit beinahe dasſelbe zu leiſten hätte, was 

von den übrigen zwei Hilfsprieſtern gefordert würde, „indem ja 
von den übrigen Geiſtlichen (Baumann und Linder) keiner etwas 

tut, und dieſe bloß da ſind, an dem utile, nicht aber an dem onus 

der Stadtpfarrei teilzunehmen?. 

Dieſes Schreiben wurde vom Kreisdirektorium der 3Ziſchöflichen 

Behörde mitgeteilt und von dieſer mit dem von Brentano ent— 

worfenen Arbeitsplan dem Biſchöflichen Dekanat Allensbach zur 

Außerung ſeines Gutachtens vorgelegt. 
Das Biſchöfliche Dekanat teilte den ſämtlichen Hilfsgeiſtlichen 

in Radolfzell das Schreiben Brentanos wegen der ihnen dort 

„zugelaſteten Anzüglichkeiten“ mit; „denn die Ausdrücke, daß die 
  

1Pfarrarchiv Radolfzell. 2 Dekanatsarchiv Radolfzell.
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gegenwärtigen Geiſtlichen in Radolfzell zu nichts mehr zu gebrauchen 

und einer guten Paſtoration mehr hinderlich als förderlich ſeien uſw., 

daß die übrigen Geiſtlichen (der Stadtpfarrer und die Koopera— 

toren ausgenommen) bloß da ſeien, an dem utile, nicht aber an 

dem onus der Stadtpfarrei teilzunehmen, die ſich Stadtpfarrer 

von Brentano erlaubt, werden dieſe nicht ſo gleichgültig auf ſich 
liegen laſſen“. Im übrigen verlangte das Biſchöfliche Dekanat 

zur Wahrnehmung der Seelſorge in Radolfzell mit einem Spital 

und zwei Schulen und bei 1200 Seelen einen Stadtpfarrer und 

drei Kooperatoren!. 

Durch dieſe Bemerkungen Brentanos fühlten ſich die älteren 

Chorherren Baumann und Linder ſehr gekränkt. 

Baumann ſchreibt „an einen guten Freund“ (den Biſchöflichen 

Dekan in Allensbach): 

„In dem Entwurf Brentanos iſt nicht nur Eigennutz und Be— 
quemlichkeit für den Stadtpfarrer, ſondern auch Unwahrheit und 
Beſchimpfung auf uns enthalten, die nicht wohl zu verdauen iſt. 
Unſere Lage, ſowie das bisherige Betragen des Stadtpfarrers von 
Brentano iſt zu ſehr bekannt, als daß ich hier weitläufig ſein ſollte, 
und ich will daher nur bemerken, daß Can. Linder und ich mit 
Ausnahme des Predigens und der Katacheſe, zu welch erſterem wir 
vermöge des von Brentano angezogenen Kgl. Württ. Protokolls vom 
5. Dez. 1807 jährlich vier Predigten zu halten beſtimmt wurden, 
nie abgeneigt waren, in pfarrlichen Geſchäften Aushilfe zu leiſten. 
Zwar werden beſagte Predigten wegen Abgang körperlicher Kräfte 
nicht von mir ſelbſt gehalten, weil bemeldeter Extrakt ſchon Aus— 
nahmen macht und dahin lautet: Wenn Baumann und Linder 
nicht predigen können, ſo hat der jüngſte Cooperator dieſe zu über— 
nehmen und für jede Predigt vom betreffenden Teil 2 fl. zu beziehen. 
Weiter ſeien ſie verbunden, die Kranken auf Verlangen zu be— 
ſuchen und den Gottesdienſten beizuwohnen.“ 

„Dies wurde bisher befolgt und ich habe die meiſten Kranken 
verſehen, weil der Stadtpfarrer wenig Zutrauen hat, Amt und 
Veſper an Sonntagen abwechſelnd gehalten, und an Feſttagen den 
Beichtſtuhl bereits ganz allein übernommen. Dann wird laut Ver⸗ 
kündbuch für jede Woche per turnum einer als Wochner ange— 
ſchrieben, der die vorfallenden Pfarrgeſchäfte zu beſorgen hat. Wer 
kann nun (ohne die Unverſchämtheit eines Brentano zu beſitzen) 
ſagen, daß die hieſigen Geiſtlichen zu gar nichts zu gebrauchen und 
der Paſtoration mehr hinderlich als förderlich ſeien, indem ſie nur 
am utile, nicht aber am onus der Pfarrei teilnehmen? Im Gegen— 

Dekanatsarchiv Radolfzell.
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teil könnte man ſagen: wenn etwas vorfällt, das etwas einträgt, 
ſo iſt allerdings der angeſchriebene Pfarrwochner ſeiner Dienſte ent— 

hoben.“ ! 
Mit Beginn des Jahres 1813 bekam Stadtpfarrer Brentano 

den erſten Vikar in dem Prieſter Rappenegger. Das Verhältnis 

beider zueinander war kein gutes; ja es kam ſoweit, daß Brentano 

ihm die Koſt im Pfarrhaus verſagte. Im Vorbericht zur Kirchen— 

viſitation ſchreibt er über ihn: 
„Mein Vikar iſt roh und unartig gegen mich und führt ſich 

nicht ſo auf, wie es einem Geiſtlichen zuſteht. Er geht den ganzen 
Tag, oſt ſchon morgens früh, von einem Wirtshaus ins andere, 
bleibt halbe Nächte im Wirtshaus und iſt bei allen Tanzmuſiken. 
Er hat Umgänge, die ſich für ihn nicht ſchicken, iſt roh und bur— 
ſchikos; ſchon ſein ganzer Anzug verrät ihn als ſolchen. Wenn er 
zu Hauſe iſt, ſo raucht er zu allen Zeiten Tabak zum Fenſter hinaus. 
Er tut gar nichts in ſeinem Berufe. Wenn er etwas tut, tut er 
es bloß lucri causa, um ſeinen großen Aufwand zu beſtreiten. Er 
läuft immer aus, führt durchaus kein ſtilles, eingezogenes Leben, 
wie es ſich für einen Geiſtlichen geziemt, appliziert ſich überhaupt 
in keiner Weiſe zu ſeinem Berufe. Er iſt ſchon drei Jahre hier und 
hat noch nicht einmal ein Amt ſingen gelernt; man kann ihn gar nicht 
dazu brauchen. Ich laſſe ihn nichts mehr tun, weil er wegen ſeiner 
ganzen Aufführung nicht würdig iſt, Gottes Wort zu lehren, und 
weil er Grundſätze hat, die ihn bei mir unfähig und unwürdig 
dazu machen. Ich habe ihn aus der Koſt getan, weil er keine Haus— 
ordnung gehalten, einige Male abends beſoffen zu Tiſch gekommen 
iſt und ſich mehrmals unartig und grob betragen hat. Er hat es 
auch ſelbſt verlangt, um nur recht freien Lauf zu haben und recht 
burſchikos ſich betragen zu können. Er geht deshalb auch in das 
frequentierteſte Wirtshaus zu lauter jungen Leuten, wo es für ihn 
gar nicht anſtändig iſt, in die Koſt. Ich habe ihm ſchon öfters 
mein Mißfallen darüber geäußert, aber umſonſt. Jetzt aber iſt das 
Maß voll geworden und hat die Höhe erreicht, ſo daß er nicht 
mehr hier ſein kann.“? 

Rappenegger wurde aber trotz dieſer Anklagen nicht verſetzt. 

Nach dem Wegzuge Brentanos im November 1816 wurde er 

ſogar Pfarrverweſer in Radolfzell, zog ſich aber wegen Vernach— 
läſſigung der Schule gar bald einen Verweis ſeitens des Bezirks— 
amtes zus. 

Am 17. März 1817 bat Rappenegger bei der Katholiſchen 

Kirchenſektion um Gehaltserhöhung. Sein ehemaliger Prinzipal, 

mDekanatsarchiv Radolfzell. Ebd. Pfarrarchiv Radolfzell 
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Stadtpfarrer von Brentano, habe bei der Verpflegung ſeines 

Kooperators keinen Vorteil gefunden und aus dieſem Grunde vom 

1. April 1815 ab ihm den ganzen Gehalt mit 360 Gulden aus— 

bezahlt. Damit habe er ihn zur Selbſtſuſtentation gezwungen und, 

da er ihn mit dieſer willkürlichen Anderung aller Effekten beraubt 

und ihm nichts als ein leeres Zimmer überlaſſen habe, auch noch 

dazu genötigt, ein eigenes Bett und die nötigen Möbel anzuſchaffen, 

wodurch der Bittſteller in Schulden geraten ſei. Auf ein Recht⸗ 
fertigungsſchreiben Brentanos ließ die Katholiſche Kirchenſektion 

durch das Landesherrliche Dekanat Neuſtadt dem letzteren eröffnen: 

„Er habe ſich durch ſeine Rückäußerung auf die Kooperators 
Rappeneggerſche Beſchwerde keineswegs gerechtfertigt, indem es immer 
auffallend bleibe und das diesſeitige Mißfallen nur deſto mehr er— 
regen mußte, daß derſelbe als Stadtpfarrer in Radolfzell ſeinen. ſo 
liederlich beſchriebenen jungen Vikar, ſtatt ihn bei deſſen Ausſchwei— 
fungen und unordentlichem Lebenswandel in gehörigen Schranken und 
daher auch am eigenen Tiſche unter Aufſicht zu halten, gleichſam ſich 
ſelbſt überließ und ebendadurch ſein ausſchweifendes Leben ſogar begün—⸗ 
ſtigte und beförderte, was weder mit den aufhabenden Pflichten eines 
Pfarrers, noch um ſo weniger eines Dekans ſich vereinbaren laſſe.“!“ 

c) Schwierigkeiten von ſeiten des Stadtmagiſtrates. 

Ende des Jahres 1813 und anfangs 1814 hatte die Stadt 

Radolfzell öfters Einquartierung. Obwohl die Großherzoglichen 

Beamten von der Ouartierlaſt befreit waren, wurde auf den 

Großh. Geiſtlichen Rat und Landesherrlichen Dekan keine Rückſicht 

genommen. Brentano beſchwerte ſich beim Stadtmagiſtrat, welcher 

die Quartiere der Soldaten anzuweiſen hatte, über die ungleiche 

und ungerechte Behandlung. Bürgermeiſter Hermannz ſuchte ſich 

zu rechtfertigen und gab dem Stadtpfarrer die Verſicherung: 

„Weder Magiſtrat noch Bürgerſchaft wird ſich je zur Laſt legen 

laſſen, ſeinen Seelſorger und Pfarrherrn ungleich behandeln zu 
laſſen, viel weniger ihm unrecht tun. Und ſo hofft man, daß ſich 

ein wohllöbliches Dekanat mit dieſer gegebenen Erklärung beruhigen 

und den fraglichen Bedienten in Verpflegung nehmen werde?. 

Aber Brentano gab ſich damit nicht zufrieden und nahm den 

Soldaten auch nicht auf. Dem Bürgermeiſter antwortete er unter 
anderem: 

Pfarrarchiv Löffingen Nr. 219. 2 Pfarrarchiv Radolfzell.
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„Schön und human iſt es übrigens, was das Bürgermeiſter— 
amt am Ende ſeines Schreibens bemerkt, daß man ſeinem Seel— 
ſorger nicht unrecht tun werde. Das ſollte man erwarten, und ich 
bin es auch überzeugt, ſoweit es die Perſon des Herrn Bürger— 
meiſters anbelangt. Aber im ganzen und in der Praxis konnte ich 
mich noch nie ſeit meines Hierſeins davon überzeugen, ſondern viel— 
mehr ſehr oft vom Gegenteil. Allein, das iſt ein altes Gebrechen. So— 
weit meine Perſon dabei in Betracht kommt, erwarte ich auch nichts 
Beſſeres. Ich dringe daher bloß auf Gerechtigkeit, und erhalte ich 
ſie nicht auf dem Wege der Güte und der vernünftigen Vorſtellung, 
ſo ſuche ich ſie auf dem Wege des Rechts. Es iſt hier leider ſchon ſo 
weit gekommen, daß man nicht anders handeln kann. Man iſt ſo auf— 
geklärt, daß man jedem Stand und jeder Würde Hohn ſpricht.““ 

Auf eine Beſchwerde Brentanos beim Kreisdirektorium hat 

dieſes Anlaß genommen, dem Stadtpfarrer von Brentano Recht zu 

verſchaffen und dem Stadtmagiſtrat entſprechende Weiſung zu geben. 

Mit Urkunde vom 20.September 1816 wurde Brentano von Groß— 
herzog Karl „mit Rückſicht auf ſeine wegen früherer bedeutenden 

Verdienſten verliehenen Auszeichnungen“? auf die Pfarrei Löffingen 

präſentiert. „Quasi hospes insalutatus“ verließ er am 1. November 

dieſes Jahres Radolfzell, reiſte zuerſt nach Stuttgart, wo gerade König 
Friedrich geſtorben war, und zog am 9. November in Löffingen aufs. 

Auf eine Anfrage des Bezirksamtes Radolfzell nach dem Tage 

des Wegzuges Brentanos antwortete Pfarrverweſer Rappenegger: 

„Der Herr Stadtpfarrer kam am 1. November zwiſchen 11 und 

12 Uhr auf mein Zimmer, übergab mir die Kirchenbücher und 

ſagte: ‚Ich habe nun aufgehört, Stadtpfarrer von Radolfzell zu 
ſein, und übertrage Ihnen hiermit die Pfarrgeſchäfte. Haben Sie 

ſchon gehört, daß der König von Württemberg geſtorben iſt? Ich 
reiſe nach Stuttgart und will ſehen, was zu machen iſt.““ 

5. Bemühungen um Wiederherſtellung ſeiner durch die 

Verſetzung von Stuttgart ſchwer gekränliten Ehres. 

Die Kränkung, die Brentano mit ſeiner Verſetzung von Stutt— 

gart in ſo reichem Maße erfahren hatte, riß in ſeine Seele eine 

Pfarrarchiv Radolfzell. Pfarrarchiv Löffingen. Großh. 
Generallandesarchiv Karlsruhe. Ebd. »Alle hier mitgeteilten 

Aktenſtücke befinden ſich im Königlichen Württembergiſchen Geheimen Haus⸗ 

und Staatsarchiv Stuttgart; Regiſtratur des Miniſteriums der auswärtigen 

Angelegenheiten.
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tiefe, ſchmerzliche Wunde. Die Verbitterung, die in ihm entſtanden 

war, konnte er nicht mehr überwinden; ja dieſe nahm durch die 

vielen Enttäuſchungen, die er fernerhin noch erleben ſollte, von 

Jahr zu Jahr an Schärfe zu. Aber ſtets hoffte er auf eine beſſere 

Zukunft und bemühte ſich auch, eine ſeiner früheren Stellung 

gleichartige Verwendung wieder zu finden, am liebſten in Stuttgart. 

Schon vor 1816 hat er beim Stuttgarter Hof wiederholt um 

Reſtitution ſeiner Ehren durch Wiedereinſetzung in ein entſprechendes 

Amt gebeten!. Aber er fand nicht nur kein Gehör, ſondern wurde 

vielmehr kurz abgewieſen mit dem Bemerken, daß er nach dem 

Anfall der Stadt Radolfzell an Baden für Württemberg ein 

„Fremder“ geworden ſei, wogegen er ſich in einem Schreiben vom 

20. Februar 1816 an den Staatsrat und Direktor des Katholiſchen 

Geiſtlichen Rates von Schmitz Grollenburg verwahrte?s. Am 
8. April 1816 ſchrieb er an den König: 

„Euer Königlichen Majeſtät 

habe ich unterm 20. Februar durch den Staatsrat, Direktor des Katho— 
liſchen geiſtlichen Rats, von Schmitz-Grollenburg die alleruntertänigſte 
Vorſtellung zu machen gewagt, daß ich kein Fremder bin, und 
daher meine alte Bitte erneuert. Allein von Schmitz-Grollenburg hat 
mir unterm 18. März darauf geantwortet, daß es außer ſeinen Dienſt⸗ 
verhältniſſen liege, dieſe alleruntertänigſte Bitte Euer Majeſtät vor— 
zulegen. Ich beruhigte mich einige Zeit damit, weil man damals der 
feſten Hoffnung dahier lebte, daß wir wieder das Glück haben werden, 
unter Euer Majeſtäts Zepter zu fallen. Allein da Euer Majeſtät dieſen 
Gerüchten Allerhöchſt Selbſt im Schwäbiſchen Merkur haben wider— 
ſprechen laſſen, ſo entſinkt mir billig wieder dieſe tröſtliche Hoffnung. 
Indeſſen kann ich mein alleruntertänigſtes Geſuch um ſo weniger 
aufgeben, als ich deſto gewiſſer noch einmal an einen andern Herrn 
falle. Auch an dieſen müßte ich mit Schande bedeckt und entehrt 
übergehen —! 

„Ich bin in Württemberg nicht fremd — das glaube ich in 
meinem Schreiben an den Staatsrat von Schmitz-Grollenburg rechts— 
kräftig dargetan zu haben. Württemberg iſt meine Heimat, 
weil ich in Württemberg — zu Rottenburg am Neckar — geboren 
worden bin. 

„Mein Heimatrecht habe ich nicht durch Verbannung verloren, 
weil Verbannung ein wirkliches — rechtlich erwieſenes Verbrechen 

  

Vermutlich hat er ſich auch um die 1816 erledigte Stadtpfarrei 

St. Eberhard in Stuttgart wieder beworben. 2 Dieſes Aktenſtück wie 

auch die früheren Schreiben Brentanos ſind nicht mehr vorhanden.
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vorausſetzt — und ich keines begangen habe. — Das, was man mir 
im Jahre 1808 aufgebündet hat, iſt falſch, iſt eine Verleum— 
dung und Lüge — iſt nicht unterſucht und erwieſen, und kann 
nicht erwieſen werden, weil es grundlos iſt!! — 

„Weder Se. Königliche Hoheit der Kronprinz, noch deſſen Ober— 
hofmeiſter, Geheimer Rat Baron von Phull, haben mir eine ſolche 
ſchlechte Zumutung gemacht, noch machen können, weil ſie mich 
wahrlich von keiner ſolchen ſchlechten Seite gelannt haben. Und 
ich würde mich auch nicht unterſtehen, ſo etwas nur zu denken. 

„Wie hätte ich alſo als ehrlicher Mann, als Geiſtlicher bezeugen 
können, daß ich Wiſſenſchaft habe von einem ſo ſchändlichen Plane, 
der gemacht worden ſein ſoll? 

„Dieſe Anſchwärzung iſt ſo beleidigend für Se. Königliche Hoheit 
den Kronprinzen, ſo angreifend für den Baron von Phull und ſo 
kränkend für mich, daß ich eher alles erdulden, als ſie auf ſich be⸗ 
ruhen laſſen könnte. Sie greift in das Innerſte meines Amtes und 
Standes. Wenn ich fähig wäre, ein Verräter des Beichtſigilles zu 
werden, oder nur Anlaß gegeben hätte, daß man mir einen ſolchen 
Antrag machen oder zumuten könnte, ſo wäre ich nicht wert, ferner 
auf Gottes Erdboden zu wandeln, viel weniger noch einer Pfarr— 
gemeinde vorzuſtehen. Mein Gott! — wie konnte ich ſo unglücklich 
ſein und in eine ſolche Verleumdung fallen!! 

„Ich bin zweitens nicht fremd, weil ich in keine wirklich 
ausländiſche Dienſte getreten bin. Ich bin auf die hieſige 
Pfarrei nicht inveſtiert. Ich habe ſie nie angenommen; es iſt 
bloß meine Stuttgarter Beſoldung auf ſelbe ratiziert — und ſo 
gehe ich auch an meinen neuen Herrn, ſei Er wer Er will, über. 

„Ich wage alſo noch einmal die alleruntertänigſte Bitte: Euer 
Majeſtät wollen doch meine Unſchuld allergnädigſt erwägen und 
mich wieder in Gnaden aufnehmen. 

„Sollte es Euer Majeſtät nicht allergnädigſt gefällig ſein, mir 
meine vorige Stelle zu erteilen, ſo bitte ich um eine andere An— 
ſtellung. Es iſt wirklich die Stelle eines General-Vika⸗ 
riats-Rates in Ellwangen mit dem dortigen Stifts— 
dekanat vakant. Ich ſchätze mich glücklich genug, wenn mich 
Euer Majeſtät mit dem Charakter und Rang eines Königl. geiſtl. 
Rats dahin verſetzen. Oder es iſt die Bibliothekarſtelle in Stutt— 
gart noch nicht beſetzt, wenigſtens iſt deren Beſetzung noch nicht in 
der Zeitung angezeigt worden — auch damit ſchätze ich mich glück— 
lich, wenn ich mit meinem ehemaligen Rang, Charakter und Be— 
ſoldung hingeſetzt werde. 

„Und wollen mich Euer Majeſtät durchaus nicht mehr im Lande, 
ſo bitte ich endlich nur um Aufhebung der entehrenden Degradation 
und um einen allergnädigſten Beweis, daß ich meine Pflicht und 
Schuldigkeit in Allerhöchſt dero Dienſten getan und dieſe entehrende 
Strafe nicht verdient habe. 

Freib. Dioz.⸗Archiv. N. F. XV. 15
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„Alle meine ehemaligen Kollegen und noch mehrere, die weit 
unter mir waren, haben das kleine Kreuz des Civil-Verdienſtordens 
als ein Zeichen ihrer getanen Schuldigkeit. Ich habe ſie gewiß auch 
ſo getan wie jene. Ich habe 2 Jahre die Stelle eines geiſtlichen 
Rats allein, ohne Beſoldung und zu der ſchwierigſten Zeit 
ohne Inſtruktion und ohne Organiſation zur Allerhöchſten Zufriedenheit. 
mit dem heiligſten und natürlichſten Verſprechen ver⸗— 
ſehen, daß meine Belohnung und Beſoldung folgen 
werde. — Indeſſen bin ich durch eine Lüge und Verleumdung 
geſtürzt worden und ſchmachte ſchon acht Jahre entehrt in der Ver— 
bannung. Ich verliere dabei nur nach meiner gehabten Beſoldung 
bei 4000 fl. — Ich habe nicht einmal das wieder bekommen, 
was ich dafür hergegeben habe — meine vorige Landpfarrei Kirchen 
bei Wochental iſt weit beſſer als die hieſige! — Ich habe hier 
verbannt im Jahr 1809 jene ſchon ausgebrütete und völlig reife 
Empörung ganz allein gedämmt und erſtickt, wie es die diesfalls 
aufgenommenen Protokolle beweiſen. Der damalige Pfarrer in 
Stahringen hat wegen weit weniger die Civil-Verdienſtmedaille und 
die Stadtpfarrei Stockach dafür erhalten. — Ich habe dabei ſo wie 
bei allem freilich nichts als meine Pflicht und Schuldigkeit getan. 
Ich bitte darum bloß um Aufhebung der unverdienten Strafe — 
und nur im Falle mich Euer Majeſtät durchaus nicht mehr in Gnaden 
aufnehmen wollten, um ein ſolches Zeichen als einen Beweis vor 
der Welt, daß ich in Allerhöchſt dero Dienſten meine Pflicht und 
Schuldigkeit getan und kein Verbrechen begangen habe. Da Euer 
Majeſtät jedes Verdienſt nach Gerechtigkeit würdigen, ſo erwarte 
ich das nämliche in jener allertiefſten Ehrfurcht, mit welcher ich 
erſterbe 

Euer Majeſtät 
alleruntertänigſter treugehorſamſter 

geiſtlicher Rat 

von Brentano.“ 
Radolfzell, den 8. April 1816. 

Der König kam über die Zumutung Brentanos in große 

Aufregung und zerriß das Schriftſtück. Durch den Geh. Staats— 

ſekretär Miniſter Freiherrn von Vellnagel ließ er mit Schreiben 

vom 13. April Brentano antworten: 

„Euer Hochehrwürden 

habe ich auf Befehl S. K. M. zu eröffnen, daß Allerhöchſt dieſelben 
auf Ihre neuere Eingabe vom 8. huius und die darin erhaltenen 
Geſuche lediglich keine Rückſicht zu nehmen wußten, indem Sie aller⸗ 
dings nur als Fremder, beſonders was Ihre Anſprüche auf Dienſtan⸗ 
ſtellung betrifft, zu betrachten ſeien, und durchaus keine Anſprüche
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mehr an Württemberg in jener Hinſicht zu machen hätten. Zugleich 
ſoll ich E. H. ernſtlich bedeuten, daß Sie S. K. M. für die Zukunft 
nicht ferner mit Ihren Eingaben behelligen ſollen, da Sie auf jedes 
weitere Schreiben nicht nur keine Antwort, ſondern dieſes ſelbſt zer— 
riſſen zurückerhalten würden. Mich damit uſw. Vellnagel. 

Stuttgart, den 13. April 1816. 

Nachdem Brentano die Pfarrei Löffingen erhalten hatte, 

ſchrieb er in triumphierender Weiſe an Staatsſekretär Vellnagel: 

a) 
Euer Exzellenz 

haben mir unterm 13. April d. J. auf Befehl Sr. Majeſtät des 
Königs eine bittere Pille zugehen laſſen. Ob ſie gerecht war, über— 
laſſe ich dero eigenem Gerechtigkeitsgefühle um ſo mehr, als ich nun 
beſtimmt weiß, daß Euer Exzellenz von der ganzen Geſchichte ſehr 
gut unterrichtet ſind. Ich nehme mir bloß die ehrfurchtsvollſte 
Freiheit, Euer Exzellenz gehorſamſt zu berichten, daß erſt jetzt der 
Zeitpunkt eingetreten iſt, wo ich einigermaßen fremd für Württem⸗ 
berg heißen kann, indem ich wirklich von der Gnade Sr. Königl. 
Hoheit des Großherzogs von Baden die beſte Pfarrei im Lande, 
nämlich die Pfarrei Löffingen bei Donaueſchingen, erhalten und an⸗ 
genommen habe. Sie ſoll jährlich 5 bis 6000 fl. ertragen. Wie 
unerforſchlich ſind doch Gottes Wege! Baden muß mich aus Groß— 
mut für die Verdienſte und für die unnennbaren Leiden, die ich 
für und von Württemberg habe, nicht nur entſchädigen, ſondern 
noch belohnen. Und zwar an jenem Tage, am 4. Auguſt, an 
welchem ich das ſo ungerechte und beiſpielloſe Verbannungsurteil 
von meinem Landesvater, meinem König und Herrn, ohne Unter— 
ſuchung und ohne Schuld erhalten habe; denn an dieſem ver— 
hängnisvollen Tage wurde ich zum Anhalten um die Pfarrei Löf— 
fingen ermuntert; wie hätte ich ſonſt ohne alle Verdienſte für Baden 
ſo eigendünklich ſein und um die beſte Pfarrei im Lande anhalten 
können? Zudem muß ich ſie in dem Jahr und in dem Zeitpunkte 
erhalten, wo der Inhaber meiner Stelle mit ſo blendendem Schimmer 
beglückt worden iſt!!! — Ich erhalte zwar keinen Glanz — ich bin 
bloßer Pfarrer. — Ich bin indeſſen der Zeit damit zufrieden — 
ja ich lege zugleich freiwillig meinen geiſtlichen Rats- und Dekans⸗ 
Charakter, den mir Baden groß- und edelmütig belaſſen hat, und 
das mir angeborene adlige Prädikat nieder — und dadurch bin ich 
erſt jetzt der ſimple Pfarrer Brentano, wie mich E. E. damals 
ſchon zu prädizieren beliebten. Ich habe keine goldene Tuauf meiner 

Johann Baptiſt Keller wurde am 4. Auguſt 1816 von Papſt Pius VII. 

zum Titular-Biſchof von Evara ernannt.
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Bruſt, aber ich habe die reine Lehre des ans hölzerne ＋ geſchlagenen 

Göttlichen in meinem Herzen und laſſe ſie an der Sonne der Wahr— 

heit trotz dem reinſten Golde ſchimmern. Ich habe keine Verdienſt'r 
im Knopfloch oder am Halſe, aber deſto mehr trage ich in meinem 
inneren Bewußtſein — dem Pöbel und Kinde zwar nicht ſichtbar 
blendend — aber den Augen derjenigen, die ein ſolches T7 zu wür— 
digen verſtehen, und deren gibt's gottlob, beſonders in meinem teuern 
Vaterlande Württemberg noch viele, ſichtbar genug. Vielleicht habe 
ich auch das goldene Verdienſtzeichen von Württemberg ſo gut ver— 
dient als mancher, der im Ordens-Schematismus ſteht. Im Schema— 
tismus des Ewigen und Gerechteſten hoffe ich mit Zuverſicht, wenig— 
ſtens als Ritter, wo nicht als Groß! zu ſtehen. 

Wollen Euer Exzellenz noch die hohe Verehrung gnädigſt ge— 
nehmigen, die ich ſtets für Hochdero perſönliche und innere Würde 
hatte, ſo werde ich mich glücklich ſchätzen, mich nennen zu dürfen 

Euer Exzellenz 
untertänigſter Diener 

Brentano, Pfarrer. 

Am 30. Oktober 1816 ſtarb König Friedrich J. Brentano 

war gerade mit dem Umzuge nach Löffingen beſchäftigt, als er 

die Nachricht vom Ableben des Königs erhielt. Am Allerheiligen— 

tage nach dem Hauptgottesdienſt verließ er Radolfzell und eilte 

„auf den Flügeln der Freude“ nach Stuttgart. Er hoffte zu— 

verſichtlich, daß die Tage des Exils für ihn nun beendet ſeien, 

und daß der ihm wohlgeſinnte Kronprinz, der jetzt zur Regierung 

gelangte, ihm reiche Genugtuung und volle Entſchädigung ver⸗ 

ſchaffen werde. Aber Brentano traf überall verſchloſſene Türen. 

Selbſt beim Oberhofmeiſter des Kronprinzen, dem Baron von 
Phull, der ihm zu beſonderm Dank verpflichtet war, wurde er 

nicht einmal vorgelaſſen. Keiner wollte mehr mit dem geächteten 

Mann etwas zu tun haben. Von Löffingen aus wandte er ſich 

an den König mit einem Bittſchreiben!, in welchem er ihn an 

ein früher gegebenes Verſprechen erinnerte, erhielt aber von dem 

Direktor des Katholiſchen Kirchenrates von Schmitz-Grollenburg 

die Erklärung, der König wolle ihn mit ſeinen Anſprüchen für 

immer abgewieſen wiſſen. Seine Feinde hatten es ſich alſo ſehr 
und mit Erfolg angelegen ſein laſſen, das Herz des ihm einſt ſo 
geneigten Kronprinzen abwendig zu machen. 
    

Iſt nicht mehr vorhanden.
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Auf eine Berufung nach Stuttgart oder überhaupt nach 

Württemberg konnte Brentano ſomit nicht mehr hoffen. Die 

äußerſt kränkende Behandlung, die ihm vom Stuttgarter Hof aufs 

neue zuteil geworden war, machte den Mann noch erbitterter 

und gereizter. Voll Arger ſchrieb er am 22. Januar an den 

ihm befreundeten königlichen Leibarzt und Medizinalrat Dr. Fiedler 

in Stuttgart: 
Nr. 1. 

„Loöffingen, den 22. Januar 1817. 

Hochwohlgeborener inſonders hochzuverehrender 
Herr Leib-Medicus und Medizinalrat! 

„Innig hat es mich gefreut, wie ich letzthin im Schwäb. Merkur 
geleſen habe, daß Ihre Verdienſte beſſer belohnt worden ſind, als 
die meinigen, und daß man Ihnen mehr als mir Wort gehalten 
hat. Sie werden doch nicht auch denjenigen ganz vergeſſen haben, 
dem Sie einſtens ſo viele Freundſchaft vor acht Jahren geſchenkt 
haben. Ich denke, Sie werden vielmehr ſchon öfters an jene ſchnelle 
und unvermutete Metamorphoſe, die anno 8 mit mir vorgegangen 
iſt, gedacht haben. Sie waren juſt nicht zu Haus, ſonſt hätte ich 
Sie gewiß noch vor meiner Abreiſe beſucht. Ich glaubte beim gegen— 
wärtig eingetretenen Regierungswechſel ſicher ebenfalls ſo froh und 
glücklich als Sie wieder Ihre alte Freundſchaft erneuern zu können; 
allein mir war es leider nicht gegönnt, ob ich ſchon das königliche 
Wort dafür hatte. Denken Sie — es iſt mir nicht gehalten worden. 
Ich kann mich nicht genug darüber erſtaunen. Iſt es möglich, daß 
ein König ſein heilig gegebenes Wort einem unſchuldig Gekränkten 
und wegen Ihm entehrten Manne nicht hält!!?!! — Ich habe 
am 2ten November v. J. noch 10 Louisdors darauf gewettet, aber 
ich habe leider auch dieſe noch zu allem meinem Schaden, Schande 
und Unglück verſpielt. Ich wäre mit einer kleinen Schadloshaltung 
zufrieden geweſen, wenn ſie nur meine öffentliche Ehre gedeckt hätte. 
— ich hätte mich nicht eingedrungen, wenn man mich nicht mehr 
tauglich und würdig gefunden hätte, zumalen da ich gerade im näm— 
lichen Zeitpunkte (eine gewiß merkwürdige Erſcheinung), als die 
bairiſche Prinzeſſin! Kaiſerin, und mein Stellvertreter Biſchof ge— 
worden iſt, ich die beſte Pfarrei im Badiſchen, die mir 4 bis 5000 fl. 
einträgt und ein Edelmannsſitz iſt, erhalten habe. — Allein denken 
Sie, Se. Exzellenz der Herr Staatsminiſter Baron von Phull haben 
mich am 2. November v. J., da ich auf den Flügeln der Freude 
nach Stuttgart geeilt war, nicht einmal mehr vorgelaſſen — 
jener Herr v. Phull, dem ich vor acht Jahren Leben und Freiheit 

Prinzeſſin Charlotte von Bayern, Tochter des Königs Max Joſeph 

von Bayern, erſte Gemahlin des Kronprinzen Wilhelm von Württemberg.
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und noch mehr gerettet habe, und wegen dem ich Brot, Ehre, die 
glänzendſte Karriere, über 10000 fl. an Vermögen verloren habe. 
Dieſer H. v. Ph. hat mich in den Tagen des Glückes, auf welchen 
Zeitpunkt er mir alles verſprochen hat — — — nicht einmal mehr 
vorgelaſſen — ließ mich zweimal abweiſen — ließ ſich das zweite 
Mal verleugnen. Ich hätte ihn darüber beſchämen können, aber 
ich tat es nicht — Gottlob, ich war edler! 

„Ich wendete mich darauf unmittelbar an Se. Majeſtät den 
König und erinnerte Allerhöchſtdenſelben an jenes heilige Verſprechen, 
das Er mir bei meinem unverſchuldeten Sturze getan, und worauf 
er mir 30 Louisdor gegeben hat: „Daß Er mich nicht nur 
wieder einſetzen und entſchädigen, ſondern königlich 
belohnen wolle“, und wofür ich 5 noch lebende Zeugen habe 
— und erhielt durch den Direktor des Kathol. Kirchenrats zur Ant— 
wort — es iſt unglaublich — ‚Se. Majeſtät wollen mich da— 
mit abgewieſen wiſſen'. 

„Ich muß geſtehen, der Verſtand blieb mir dabei ſtehen und es 
entfiel meinem Munde bloß das, was Nathan der Weiſe ſagt: 
Groß und abſcheulich!' Da ich indes nichts als meine geraubte 
Ehre wieder ſuchte, und dieſe in keinem Falle, und wenn es mich 
— — bringen ſollte, zurücklaſſe, ſo bleibt mir nichts übrig, als 
dieſe meine Ehre, die man mir auf dem Wege der Gerechtigkeit und 
des Edelmutes nicht mehr geben will, ohnerachtet man es mir ſo 
teuer und heilig zugeſichert hat, auf dem Wege der Publieität zu 
ſuchen. Ich habe bereits die ganze Geſchichte ganz einfach sine ira 
et odio verfaßt und werde ſie bis Oſtern drucken laſſen. Das Pu⸗ 
blicum ſoll dann richten, ob ich die erſte Entſetzung verdient habe, 
und ob die 2te Behandlung ſchön, edel und groß ſei. Die Ge— 
ſchichte iſt für den Philoſophen, Pſychologen, Staatsmann und 
Theologen gleich merkwürdig und wichtig. Der Wiener, Baieriſche 
und Badener Hof werden darüber ſich erſtaunen, und ganz Württem— 
berg — einige Parteien ausgenommen — wird, ja muß mir Ge— 
rechtigkeit widerfahren laſſen. Die Herren, die mich ſo abſcheulich 
verdammt haben, ſollen ſodann auch öffentlich auftreten und ihre 
Angaben ebenſo rechtskräftig dartun, wie ich die meinigen. Ich 
zweifle indeſſen ſehr, ob ſie es imſtande ſind. — Ich verſichere 
Sie, daß ſie vorher alle jene Verleumdungen, weil ſie doch zweifelten, 
ob ſie Seine Majeſtät den König zur Zurücknahme ſeines gegebenen 
Wortes bringen werden, an die Badiſche Regierung gebracht haben, 
um mich gänzlich um Brot und Ehre zu bringen — aber umſonſt, 
weil man es vonſeiten Badens unterſucht und als unwahr gefunden 
hat. Das Reſultat war am 20. Sept. v. J. die einträgliche Pfarre 
Löffingen und die neue Beſtätigung des geiſtl. Rats⸗Charakters, 
wie Sie es in der Zeitung werden geleſen haben. 

Hier hat Br. zwei Worte unleſerlich gemacht.



Dr. Heinrich von Brentano. 231 

„Es ſind bloß die gegenwärtigen zwei Parteien mit ihren großen 
Protektionen unſerer Kirche, die mich nicht brauchen können, weil 
ich auf keiner bin und nie zu einer von dieſen treten werde. Ich 
verlange auch nicht, daß ſie auf meine Seite treten ſollen. Ich habe 
einmal meine Uberzeugung und meine Grundſätze, über die ich viel 
nachgedacht habe — und gefallen dieſe meinem Herrn nicht, ſo kann 
Er mich allerdings von der Regierung entfernen, aber nicht ent— 
ehren, nicht degradieren, nicht ſchädigen, und wenn dies vom Vor⸗ 
fahrer geſchehen iſt, ſo iſt der Nachfolger, wenn er auf Gerechtigkeit 
Anſpruch machen will, verbunden, es wieder gut zu machen, aber 
immer auch auf eine Art, die dem Staate nicht nachteilig iſt. — 
Nun aber abweiſen, ohne Gründe beizuſetzen — — — Doch ich bin 
feſt überzeugt, daß es ein unerbittliches Schickſal gibt, dem weder 
ein König noch ein Bettler ausweichen kann. Die Zeitgeſchichte 
oder vielmehr die Geſchichte des 19. Jahrhundert hat es ad oculum 
demonſtriert. Wir wollen ſehen, was es noch herbeiführt. Ich bin 
bisher damit zufrieden und lebe ſeelenvergnügt in meiner Villa; 
mit philoſophiſcher Seelenruhe will ich der Sache zuſehen, wie 
Nemeſis bald dieſen, bald jenen Schurken züchtigt. Da ich Sie 
auch als einen ſolchen Philoſophen kenne, ſo wäre es mir ſehr un— 
angenehm, wenn ich auch Ihre Achtung und Freundſchaft über dieſer 
Geſchichte verlieren könnte. Ich werde wenigſtens nie aufhören, mit 
aller Verehrung und Freundſchaft zu verharren. 

Euer Hochwohlgeboren 

ergebenſter Diener und Freund 
geiſtl. Rat von Brentano, 

Pfarrer zu Löffingen. 

Wenn Sie noch zu Madamm Schmid kommen, ſo bitte ich, 
ihr meine Empfehlung zu machen und ihr zu ſagen, daß man mir 
nicht Wort gehalten habe. Sie wird ſich nicht wundern.“ 

Dieſes Schreiben gelangte in die Hände des Königs. Ihm 
und den Miniſtern lag es an, Brentano von dem angedrohten 

Schritte, die ganze Sache der Offentlichkeit zu übergeben, abzu— 
halten. In dieſer Abſicht ſchrieb deshalb der nun zum Staats⸗ 
miniſter erhobene von Phull⸗Rieppur am 31. Januar an Brentano: 

Nr. 2. 

„Ew. Hochwürden 

haben unter dem 22 ten dieſes an den Leib⸗Medicus Sr. Königl. 
Majeſtät, Herrn Dr. Fiedler, geſchrieben und in dieſem Schreiben 
Ihre Verſetzung von dem ehemals hier bekleideten Amte nach Radolf— 
zell auf eine Weiſe erwähnt, die der allerhöchſten Aufmerkſamkeit
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in ſo weit würdig ſchien, daß mir dadurch der Auftrag zuteil wurde, 
Ew. Hochwürden hierauf zu antworten. 

„Wenn es mir angenehm war, in jenem Schreiben anerkannt 
zu ſehen, daß des jetzt regierenden Königs Majeſtät Ew. Hochwürden 
die Summe von 30 Louisdor in der Abſicht zufließen ließen, um 
Ihnen bei Ihren damaligen bedrängten, und von Ihnen als ſolche 
vorgeſtellten Umſtänden in Hinſicht der Unkoſten Ihrer anzutreten⸗ 
den Reiſe Erleichterung zu verſchaffen, ſo iſt nicht abzuſehen, wie 
Ew. Hochw. nach acht Jahren hierauf Anſprüche gründen können, 
die um ſo mehr außer der Sphäre eines Großherzogl. Badenſchen 
Dieners liegen müſſen, als Sie von ſich ſelbſt ſagen, daß Sie die 
beſte Pfarrei im Badenſchen, die 4 bis 5000 fl. einträgt, und einen 
Edelmannſitz erhalten haben, und als ich Sie zugleich auf Ihr 
Schreiben an Seine Majeſtät den höchſtſeligen König d. d. 8. April 
1816, vorzüglich aber auf die Perioden desſelben von 

‚weder Se. Königl. Hoheit der Kronprinz noch deſſen Obriſthof— 
meiſter, Geh. Rat v. Phull, haben mir eine ſolche ſchlechte Zu— 
mutung gemacht, noch machen können, weil ſie mich wahrlich von 
keiner ſolchen ſchlechten Seite gekannt haben. Und ich würde mich 
auch nicht unterſtehen, ſo etwas nur zu denken. Wie hätte ich 
alſo als ehrlicher Mann, als Geiſtlicher bezeugen können, daß 
ich Wiſſenſchaft von einem ſo ſchändlichen Plane, der gemacht 
worden ſein ſoll, habe? 

„Dieſe Anſchwärzung iſt für Se. Königl. Hoheit den Kronprinzen 
ſo angreifend wie für den Baron v. Phull, und iſt ſo kränkend für 
mich, daß ich eher alles erdulden, als ſie auf ſich beruhen laſſen 
könnte. Sie greift in das Innerſte meines Amtes und Standes. 
Wenn ich fähig wäre, ein Verräter des Beichtſigills zu werden, 
oder nur Anlaß gegeben hätte, daß man mir einen ſolchen Antrag 
machen oder zumuten könnte, ſo wäre ich nicht wert, auf Gottes 
Erdboden zu wandeln, viel weniger noch einer Pfarrgemeinde 
vorzuſtehen uſw.“ 

hiermit zurückführen muß. 
„Sind nun aber auch ehedem hier zu Lande Verſetzungen von 

einer Stelle auf die andere nicht ungewöhnlich geweſen, ſo waren 
ſie doch niemals entehrend, und mithin haben Ew. Hochwürden von— 
ſeiten des Punktes Ihrer Ehre an dieſes Land keine Reklamation 
zu machen. 

„Und wenn auch des Höchſtſeligen Königs Majeſtät einen Augen— 
blick irregeleitet und dazu gebracht werden konnten, über eine Ihnen 
beigebrachte Idee Ew. Hochwürden zu vernehmen: ſo war Ihre Ver— 
ſetzung nicht Folge dieſer Handlung, wie aus den vorliegenden Akten 
hervorgeht, ſondern die — eines früheren Beſchluſſes, nach welchem 
der jetzige Biſchof von Evara hieher gezogen werden ſollte. 

„Jene Vernehmung aber hatte nach der Ausſage des anweſend 
geweſenen Herrn Miniſters, Staatsſekretär Frh. v. Vellnagel Exe.,
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für des Höchſeligen Königs Majeſtät kein Gewicht mehr, ſo wie ſie 

vorüber war; denn ſchon allein aus dem ganz richtigen Umſtande, 

daß mich Ew. Hochwürden nur zweimal in Ihrem Leben geſprochen 
hatten, ging das Fabelhafte der gemachten Anſchuldigungen deutlich 
genug hervor, und plötzlich ließ der König die ganze Sache fallen. 

„Und Sie wollen ſie wieder aufnehmen und ſelbſt ſie dem Druck 
übergeben? Hierüber möchte ich mir wohl die Bemerkung erlauben, 
daß der König von Württemberg denjenigen zu finden wiſſen wird, 
der es wagen ſollte, dem Andenken ſeines Höchſtſeligen Herrn Vaters 
auf eine gehäſſige Art zu nahe zu treten. Übrigens werden mir 
Ew. Hochwürden leicht vergeben, wenn ich die — in dem Schreiben 
an H. Leib⸗Medicus Dr. Fiedler gegen mich gerichteten Stellen gänz— 
lich umgehe, und ſtatt deſſen die Verſicherung erneuere, wie ſehr ich 
bin uſw. v. Phull.“ 

Brentano antwortete mit einem längeren, höchſt intereſſanten 

Schreiben, in welchem er keinen Zweifel mehr darüber beſtehen 

ließ, daß es ihm mit der ausgeſprochenen Drohung ernſt ſei. 

Dasſelbe lautet: 

„An 

Se. Exzellenz den Königl. Württembergiſchen Herrn Staatsminiſter 
Freiherrn von Phull-Rieppur uſw. 

Nr. 3. 

Stuttgart. 

Euer Exzellenz Herr Staatsminiſter! 

„Dero Hochverehrliches Schreiben vom 31. Jenner habe ich zu 
erhalten die Ehre gehabt. 

„Euer Exzellenz war es vorzüglich gefällig, darin zu bemerken: 
Daß ich aus einer anderen, als der ſchon ſeit acht Jahren be— 
kannten und ſelbſt von des Höchſtſeligen Königs Majeſtät nicht wider— 
ſprochenen Urſache von Stuttgart weggekommen ſei. Ich habe den 
gebührenden Reſpekt für die Worte eines königlichen Miniſters 
und weiß auch recht gut, ja gewiß echter als jemand jene rach— 
und eiferſüchtigen Bemühungen mich zu ſtürzen. — Hat ja ſogar 
mein Meßner, Hofmeßner Schaupp in Stuttgart, gleich beim Ein— 
tritte des H. Kirchenrats v. Werkmeiſter die merkwürdigen Worte 
zu mir geſagt: „Nehmen Sie ſich in acht: Werkmeiſter kann nicht 
der zweite ſein.“ Die Folge hat es kräftigſt bewieſen — und da 
ich noch gar (Herr v. Werkmeiſter war nicht ſo unpolitiſch) den 
Mut hatte, oder ſo unpolitiſch war, meiner Pflicht getreu zu bleiben 
und einer offenbaren Geſetzwidrigkeit zu widerſprechen, und einem 
unwürdig empfohlenen und protegierten zu einem Platze das votum 
zu verweigern, den er weder verdient noch würdig ausgefüllt hat. 
(Die diesfallſigen Protokolle liefern die Belege dazu, wenn ſie noch
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vorhanden ſind. Sie ſind noch zu meiner Zeit vom Collegium ab— 
gefordert worden; ob ſie demſelben wieder zurückgegangen ſind, 
weiß ich nicht). 

„Allein da man trotz aller angewandten, oft ſehr unedeln Mitteln 
nichts mit Grund auf mich zu bringen imſtande war, ſo war die 
bekannte falſche und verabſcheuungswürdige Angabe deſto willkom— 
mener, als man vielleicht glaubte, mehrere in einer Falle zu be— 
kommen. Dies beweiſt hinlänglich der ganze Hergang der Sache, 
beſonders aber das merkwürdige Conſtitut, das Se. Majeſtät in 
jener verhängnisvollen Nacht Allerhöchſt Selbſt mit mir vorge⸗ 
nommen haben, und das ich ſogleich ſehr getreu zu Papier gebracht 
habe. Und daß man die größte Wichtigkeit darauf gelegt hat, iſt 
wohl dadurch offenbar, daß es in Mitte der Nacht, bei größter 
Stille, in geheimem Beiſein und nach vorheriger Conferenz mehrerer 
Herren Miniſter vorgegangen iſt. Ich kann noch mehrere Umſtände 
belegt davon beibringen. — Der Hauptſtifter davon war teils nicht 
ſo verſchwiegen, teils exiſtiert noch ein Mann im Ausland, der die 
genaueſte Notiz von der ganzen Sache hat. 

„Indeſſen ſcheint es mir, daß durch Hochdero Angabe der 
Gerechtigkeit und Ehre des Höchſtſeligen Königs Majeſtät weit näher 
getreten wäre, als durch die bisher angenommene, und ich hätte 
dabei gewiß ein weit größeres Recht zu einer Reklamation in via 
iuris, beſonders beim allergnädigſt verheißenen Reviſionsgericht; 
wenn mich Se. Majeſtät der Hochſelige König ohne alle Unter— 
ſuchung, ohne mich zu hören, ohne nur eine Urſache bekannt zu 
machen, nicht nur verſetzt — gegen dieſes hätte ich nie etwas ge— 
habt, wenn es mit dem gehörigen Anſtand und nur einigermaßen 
unter geſetzlichen Formen geſchehen wäre —, ſondern ſo ſchrecklich 
und diffamierend geſtraft, degradiert und deterioriert hätte. Allein 
zu was dieſe diplomatiſchen Umtriebe? Sr. Majeſtät dem König 
und Euer Exzellenz iſt die wahre Geſtalt der Sache ſo gut bekannt 
als mir, und man iſt allerſeits ebenſogut überzeugt, daß mir unrecht 
geſchehen iſt, als des Allergnädigſten Verſprechens bewußt l(es ge— 
ſchah ja nicht unter vier Augen). — Indeſſen iſt es mir nicht weniger 
unbekannt, wie ſchwierig es gegenwärtig iſt, die Sache ohne Alexau— 
ders Schwert und Mut ins rechtliche Geleis zu bringen. Allein 
ganz leer auszugehen und in der Schande zu bleiben, iſt für mich 
ebenſo ſchmerzlich, als unmöglich, es mit Stillſchweigen zu ertragen. 
Ehre geht über alles — wer Ehre nicht achtet, iſt der Ehre nicht 
wert. Euer Exzellenz beliebte es zwar zu behaupten, daß meine 
Ehre dadurch nicht angegriffen ſei. Dies iſt inſofern wahr, als 
Voltaire ſagt: ‚Die Regentenmacht kann wohl einen braven Mann 
kränken, aber nie entehren.“ Indeſſen kann und werde ich, wenn 
es notwendig wird, Beweiſe darlegen, wie viele Verachtung, Spott 
und Hohn nicht privat (das achtet ein Mann von Geiſt nicht), 
ſondern offiziell ich ſchon deswegen erdulden mußte. Das Schreiben,
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das Se. Exzellenz, der Herr Staatsminiſter von Vellnagel, an mich 
unterm 13. April v. J. erließen, wäre wohl allein Beleg genug dazu. 

„Meine wahre Bitte, die ich privat genug geäußert habe, iſt 
indeſſen ſo klein, und die allergnädigſte Gewährung ſo wenig 
Schwierigkeiten unterworfen, daß ich glaube, billig derſelben unter 
einem Monarchen, der ſich beim Antritte ſeiner Regierung ſo hoch— 
herzig ausgeſprochen, und der als Prinz oft ſo groß und edel ge— 
handelt hat, entgegenſehen zu dürfen. 

„Wenn man mich aber ſo ganz niedrig behandeln, mir es gegen— 
wärtig (allerhöchſte Reſolution vom 3. Dezember v. J.) noch ärger 
als je machen und nicht einmal das geringſte eines getanen Ver— 
ſprechens (auf dieſes, nicht auf die 830 Louisdor ſtützt ſich meine 
alleruntertänigſte Bitte) erfüllen will, ja mich ſogar mit Drohungen 
abſchrecken will!! — wie kann man von mir ſo gänzliche Ver— 
leugnung meiner ſelbſt fordern? 

„Ich bin nicht ſo furchtſam und kleingeiſtig, daß mich derlei 
Drohungen beängſtigen, oder von einem wohlüberlegten Schritte 
abhalten könnten. Wenn ich zu dem Schritt genötigt werde, ſo 
werde ich gewiß nicht als Pasquillant, ſondern als Mann von 
Ehre mit Würde, Beſcheidenheit und Anſtand auftreten. Ich will 
ja dabei bloß meine Ehre ſuchen, ſie nicht noch mehr untergraben. 
Warum ſoll ich ſchonen, wo man mich ſo mißhandelt? Ich kann 
keine Pflichten mehr für einen Staat haben, der mich für ſo viele 
und große geleiſtete Dienſte wie einen Schurken hinausgeworfen, 
degradiert und entehrt hat. Das Natur- und Völkerrecht erlaubt 
mir, mich verteidigen zu dürfen. Die Papiere und Geheimniſſe, 
die ich von ihm in Händen habe, kann ich ohne Verletzung meiner 
Pflicht zu meiner Selbſtverteidigung benützen, wenn er mir nicht 
Gerechtigkeit widerfahren läßt. — Und meine Regierung, wenn ſie 
auch nicht ſo edel, gerecht und human wäre, als ſie iſt, — kann 
und wird mich nicht unverhört und ununterſucht verdammen. 
Und dieſe Unterſuchung kann ich allein wünſchen, weil ich nie etwas 
dabei verlieren, ſondern nur gewinnen, ja am geſchwindeſten und 
ſicherſten zu meinem Zweck kommen kann. Ich bin ja nicht gar 
ein ſo großer Idiot — oder haben mich Euer Exzellenz als ſolchen 
gefunden? —, daß ich nicht imſtande wäre, eine ſo gerechte und 
wahre Sache, wie es die meine iſt, zu verteidigen, und ich bin in 
der Welt nicht ſo unerfahren, daß ich nicht wüßte, was man zu 
tun imſtande iſt; aber ich weiß auch recht gut, wie weit die Grenzen 
bei unſern Zeiten gehen. Ich war ja ſelbſt bei der Regierung 
und habe dabei ihre Macht und ihre Schranken kennen gelernt. 

„Ich bin daher ſo frei, noch einmal meine untertänigſte Bitte 
an Euer Exzellenz zu richten. Hochdieſelbe wolle die Gnade für 
mich haben, und ſich bei Sr. Majeſtät dem König dahin für mich 
verwenden, daß Allerhöchſt dieſelbe ſich bewogen finden möge, mir 
nur das kleine Kreuz des Civil-Verdienſtordens allergnädigſt zu



236 Rögele, 

verleihen. Das Kreuz, das ich gewiß ſo gut als einer meiner ehe— 

maligen Kollegen verdient habe, und das mir gerade zu ſelber Zeit 

auf die ungerechteſte Art entriſſen worden iſt, damit es meinem 

zwei Jahre jüngeren Kollegen zugeteilt werden konnte! — und das 
ich, wenn ſonſt nie, vorzüglich damals aus eben jenen Urſachen 
verdient habe, die meinen Sturz bewirkt haben. Oder ſollte der 
Rat von dem Thronfolger den Verdienſtorden nicht verdienen, der 
den Mut hatte, bei den heftigſten Drohungen und Machinationen 
eines Miniſters und eines — ich mag ihn nicht nennen —, der 
Pflicht und Gerechtigkeit getreu zu bleiben, der gegen alle Ver— 
ſprechungen und Drohungen eines Königs taub, der Wahrheit und 
Tugend das Wort zu ſprechen ſich nicht ſcheute (vgl. das Königl— 
Conſtitut vom 2. Auguft 1808) und eben deshalb auf die rechts— 
widrigſte Art und ſo Aufſehen erregend geſtürzt worden iſt! Kann 
der Sohn die Aſche ſeines, wie Euer Exzellenz ſelbſt behaupten, 
ſo irregeleiteten Vaters beſſer, ſchöner, gerechter und würdiger 
ehren, als durch Wiedergutmachung ſeines ſo menſchlichen Fehlers? 
Dieſes war er damals — der Höchſtſelige König hätte Gott ſein 
müſſen, wenn er das fein und boshaft geſponnene Gewebe hätte 
durchblicken wollen. Bei uns Katholiken gibt man das im Beicht⸗ 
ſtuhle zur Buße als unnachläſſigſtes Bedingnis der Abſolution auf. 
Die Ohrenbeicht hat doch auch etwas Gutes für die Menſchheit, 
und man treibt mit ihr nicht bloß Spitzbuberei, wie Seine Majeſtät 
mir es damals in das Geſicht geſagt haben. (Ich berufe mich hier 
auf mein alleruntertänigſtes Schreiben vom 25. Jenner v. J. an 
Se. Majeſtät den höchſtſeligen König.) 

„Dieſer allein iſt imſtande, meine ſo öffentlich angegriffene und 
gekränkte Ehre inſoweit zu decken, daß man mir ſodann nicht mehr 
wenigſtens ins Geſicht und offiziell ſagen kann: Du haſt es ver⸗ 
dient, daß man dich bei Württemberg fortgejagt und degradiert 
hat. Damit bin ich dann auch dankbarlichſt zufrieden und renon— 
ciere auf alles übrige. 

„Ich weiß, wenn Eure Exzellenz das Herz darüber fragen und 
ohne böfe Einflüſterung ſind, ſo ſagt es mir zu. Laſſen Euer 
Exzellenz alſo noch einmal das Herz und den edlen (wahrhaft 
adeligen) Sinn und nicht bloß die Politik ſprechen; haben Sie die 
Gnade und denken Sie nur noch einmal recht lebhaft an den 3. 
und 4. Auguſt 1808, beſonders an die Abende zurück und belieben 
Sie ſich als Edelmann daran zu erinnern, was Sie da gefühlt, 
geſprochen und im Namen Ihres Herrn verſprochen haben. 
Möchte es Euer Exzellenz noch ſo lebhaft vor der Seele ſchweben, 
wie mir, ich bin überzeugt, Euer Exzellenz würden keinen Augen— 
blick einen Anſtand finden, ſo zu handeln, wie Hochdieſelben damals 
verſprochen haben, und wie es mehrere wiſſen. Es iſt gewiß weit 
mehr wert, edel, als politiſch gehandelt zu haben. Es gibt dies 
ſelbſt im Falle — und wer iſt ſicher davor? ſelbſt Napoleon fiel —
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Nemeſis iſt gar zu rachſüchtig — den größten Troſt; dies kaun ich 
aus Erfahrung ſagen. 

„Euer Exzellenz beliebten ferner mit Hochdero Schreiben zu 
behaupten: Seine jetzt regierende Majeſtät hätten mir damals die 
30 Louisdor wegen meiner bedrängten von mir ſelbſt als ſolche 
vorgeſtellten Umſtände zufließen laſſen. Ich verdankte dieſe Gnade 
der Hochherzigkeit des Königl. Prinzen als ein Zeichen Höchſt Seiner 
Teilnahme an meinem unverſchuldeten Schickſale. Deswegen befahlen 
ja Höchſt Selbe zuerſt, daß man mir zwei ſilberne Leuchter machen 
laſſen ſolle!!! Aber der gedachten Vorſtellung weiß ich mich nicht 
zu erinnern, ſie wäre heuchleriſch, falſch und meinem Charakter gar 
nicht angemeſſen geweſen. Meine damaligen Umſtände in finanzieller 
Hinſicht waren nichts weniger als bedrängt; deswegen habe ich 
auch dieſe 30 Louisdor nie in mein Eigentum aufgenommen, noch 
für mich verwendet. Ich gab davon den verwundeten Kriegern 
Württembergs 107 fl. 10 Louisdor ſtehen bis nach Oſtern auf 
meiner Wette, und das übrige koſtete meine Reiſe im November v. J. 
nach Stuttgart, die ja billig durch das gemachte Verſprechen ver— 
anlaßt wurde. Hier die Rechnung von jenen 30 Louisdor. Wenn 
ich ſie nicht ſo verwendet hätte, ſo würde ich ſie auf der Stelle den 
Armen Württembergs zuſchicken. 

„Ich bin ein Mann — und zwar auch ein Edelmann und ein 
Geiſtlicher — nicht Pfaff — ſondern Lehrer der Wahrheit und 
Tugend; ich verachte daher alle unedlen Umtriebe und gehe nicht 
mit Lügen und Schwänken um; ich habe nie unedle Wege einge— 
ſchlagen, mich emporzubringen; ich würde mich ſchämen, wenn 
man von mir mit Wahrheit ſagen könnte, ich wäre nur durch 
Gunſt oder Protektion emporgekommen. Ich hätte in Stuttgart 
öfters Gelegenheit gehabt, jene Protektion zu erſchleichen, die meinen 
Nachfolger ſo gehoben hat, aber wie würde ich mich vor mir ſelbſt 
ſchämen, wenn ich ſie nicht verabſcheut hätte. Ich ſuchte wahrlich 
keine Biſchofsmütze, am wenigſten eine leere 1. — Dieſer Gedanke 
iſt nie in meine Seele gekommen, wenn man es ſchon geglaubt 
hat; er wäre ganz gegen meine Neigung und Grundſätze geweſen; 
ich hätte lieber das noch weggegeben, was ich von dieſer Sache 
ſchon auf mir hattes. Wenn eine leere Mütze mein Wunſch ge— 
weſen wäre, ſo hätte ich ſie gewiß ſehr leicht damals erhalten 
können, als N. N. in Stuttgart wars. Ein bißchen Untreue an 
meinem König, eine kleine Verräterei an dem deutſchen Vaterlande 
und der deutſchen Kirche, eine Portion Ultramontanismus, Heuchelei 
und Politik, dann noch mit etwas Gold gemiſcht, das ich damals 
hatte, wäre das Arcanum geweſen, das mich nicht nur zum Biſchof, 

Keller war Biſchof von Evara i. p. i. Wohl die rechtlich bloß 

dem Biſchof zuſtehenden Befugniſſe des Katholiſchen Geiſtlichen Rates. 

Wohl der Nuntius Annibale della Genga (1807).
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ſondern zum Erzbiſchof de Luna oder von Uranus gemacht hätte — 
aber wie hätte ich mich vor der Welt ſo proſtituieren, ſo meine Pflicht 
und meine Grundſätze vergeſſen können! Dann hätte ich es ver— 
dient, daß man mich mit ſamt meiner Mütze fortgejagt hätte. 
Haben Euer Exzellenz je einen ſo unedeln Zug und eine ſo kleine 
Seele an mir bemerkt? Oder habe ich durch unedle Mittel Hochdero 
Zuneigung geſucht oder genährt? Iſt ſie mir nicht ungeſucht und 
auf die zufälligſte und natürlichſte Art geworden? Ich habe deshalb 
nichts ſo ſehr zu bedauern, als daß ſie mir ebenſo unverſchuldet 
wieder geraubt worden iſt. Indeſſen werde ich doch nie aufhören, 
mit gebührendem Reſpekte zu verharren 

Euer Exzellenz untertänigſter 

v. Brentano. 
Löffingen, den 10. Febr. 1817.“ 

Auf dieſen Brief erhielt Brentano keine Antwort. Nach 

Umlauf eines Monats nahm er daher Anlaß, an Staatsminiſter 

von Phull ein drittes Schreiben mit einer noch ſtärkeren Drohung 

zu richten: Es lautet: 

b) 
„An Se. Exzellenz den 

Kgl. Württemb. Herrn Staatsminiſter Freiherrn von Phull-Rieppur 

Stuttgart. 
Exzellenz! Herr Staatsminiſter! 

„Da keine Allerhöchſte Reſolution auf meine untertänigſte Bitte 
vom 10. Februar kommt, ſo bin ich genötigt, andere Wege, meine 
ſo unſchuldig gekränkte Ehre wieder zu erhalten, einzuſchlagen. Und 
da ich aus öffentlichen Blättern erſehe, daß ſolche Gegenſtände bei 
der hohen Bundesverſammlung in Frankfurt angenommen und er— 
örtert werden, ſo habe ich mich feſt entſchloſſen, die ganze Geſchichte 
derſelben zur rechtlichen Entſcheidung vorzulegen. Ich bin ohne 
Urteil und Recht, ohne Verbrechen, ohne rechtliche Unterſuchung, 
bloß auf eine ſchändliche Verleumdung entſetzt, degradiert, groß ge— 
ſchädigt, vor der ganzen Welt proſtituiert und entehrt worden. Und 
Euer Exzellenz haben mir im Namen ſeiner jetzt regierenden Maje—⸗ 
ſtät ‚Wiedereinſetzung, Entſchädigung und Königliche Belohnung“ 
(ja ſelbſt das Bistum, welches ich aber nicht affektierte, noch affek— 
tiere — deswegen gab ich auch damals keine Antwort darauf) für 
das erlittene Unrecht verſprochen. — Dafür habe ich Zeugen und 
Briefe, die ich aber hoffentlich nicht nötig haben werde. Euer Ex— 
zellenz werden als Cavalier Ihre Worte nicht leugnen. Es würde 
mir leid tun, freundſchaftliche Briefe gebrauchen und damit Ver⸗ 
hältniſſe enthüllen zu müſſen, die man gerne geheim hält. Bevor
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ich aber dieſen öffentlichen Schritt tue, glaube ich es noch vorerſt 
Euer Exzellenz anzeigen zu müſſen. Ich bitte, nur nicht zu glauben, 
daß es bloß freche und eitle Schwänke ſind. Es iſt barer Ernſt 
damit. Ich laſſe ehender mein Leben als meine Ehre in dieſer Sache. 
Graf M.. . .! ſoll dann bei der hohen Bundesverſammlung ſein 
begonnenes Werk vollenden. Ich zweifle aber daran, ob er ein ſolches 
Verfahren bei einem Bunde, der ſo heilige Grundſätze öſſentlich aus— 
geſprochen hat und ausſpricht, wird öffentlich rechtfertigen können. 

Mich damit uſw. 

Löffingen, den 13. April 1817.T“ von Brentano. 

Dieſe Drohung Brentanos mit einer Klage beim Bundestag 
in Frankfurt rief am Stuttgarter Hof eine nicht geringe Ver— 

legenheit, ja geradezu eine Beſtürzung hervor. Man war ſofort 

ſchlüſſig darin, alles zu tun, um die Aktion des Löffinger Stadt— 
pfarrers zu vereiteln, um das Geheimnis nicht an den Tag kommen 

zu laſſen. In erſter Linie galt es aber, für die Offentlichkeit 

Gründe zu ſuchen, welche die Verſetzung Brentanos gefordert 

hätten. Auffallend iſt, daß dieſer Herr von Phull die ſchweren 

Vorwürfe und Anklagen widerſpruchslos übergeht, ſich aber an— 

gelegentlich bemüht, Brentano von dem angedrohten Schritte ab— 

zuhalten. Der weitere Verlauf der Sache wird am beſten ge— 

ſchildert durch Wiedergabe der betreffenden Aktenſtücke. 

„An den Miniſter der auswärtigen Angelegenheiten, 
Grafen Zeppelin! 

Der Unterzeichnete hat die Ehre, auf allerhöchſten Befehl dem 
Kgl. Miniſterium der auswärtigen Angelegenheiten in der Anlage 
ein Schreiben des Pfarrers Brentano zu Löffingen an den Staats— 
miniſter uſw. von Phull nebſt andern auf den Brentano Bezug 
habenden Papieren mit dem Anfügen zu überſenden, daß das Kgl. 
Miniſterium ſich von dem H. v. Phull ſowohl als von dem Kultus⸗ 
miniſterium alle auf den Brentano betreffenden Aktenſtücke aus— 
händigen und aus denſelben eine Darſtellung der Umſtände und 
Verhältniſſe, welche die Verſetzung Brentanos veranlaßt haben, an— 
fertigen laſſen ſoll, um ſolche dem königlichen Geſandten am Karls— 
ruher Hof, v. Grempp, mit der Weiſung zugehen zu laſſen, das 
Gr. Badenſche Gouvernement aufzufordern, den Brentano, der ein 
unruhiger, ehrgeiziger und rachſüchtiger Menſch ſei, von jedem Schritte 
am Bundestage durch die geeigneten Mittel abzuhalten, da, ſo 
wenig man die Publizität in dieſer Angelegenheit diesſeits zu ſcheuen 

Gemeint iſt wohl Kultusminiſter Graf Mandelsloh.
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habe, doch das lügenhafte und verleumderiſche Beginnen dieſes 
Menſchen für den erſten Augenblick einen unangenehmen Eindruck 
erzeugen könnte, und es überhaupt jedem Gouvernement läſtig fallen 
muß, ſich auf eine ſolche Weiſe in Anſpruch genommen zu ſehen. 

Sich damit uſw. 

Stuttgart, den 22. April 1817. Vellnagel.“ 

Als Beilage die mit a, b und « bezeichneten Schriftſtücke. 

Zeppelin erſuchte daraufhin die Miniſterien um Vorlage der 

betr. Akten. Der Staatsminiſter v. Phull erwiderte: 

„E. E. 

„Verehrliche Note vom 21. d. M., wodurch mir in allerhöchſtem 
Auftrage die Nachricht erteilt worden, daß Hochdenſelben die Fer— 
tigung einer Darſtellung derjenigen Umfſtände und Verhältniſſe, 
welche die Verſetzung des vormaligen hieſigen kathol. Stadtpfarrers 
und dermaligen Pfarrers in Löffingen, Brentano, veranlaßt haben, 
übertragen und Sie angewieſen worden ſeien, ſich hiebei der bei 
mir befindlichen, dieſen Mann betreffenden Papiere zu bedienen, 
habe ich zu erhalten die Ehre gehabt. 

„So gering nun auch die Zahl der von mir hierüber beſitzenden 
Papiere iſt, welche einzig auf Nr. 1, 2 u. 3 ſich beſchränkt, ſo ſäume 
ich gleichwohl nicht, dieſe drei Aktenſtücke E. E. zum geeigneten Ge— 
brauch hiemit ergebenſt zuzuſtellen. 

„Indem ich nicht zweifle, daß E. E. ſchon aus dem Inhalt dieſer 
wenigen Papiere die Umtriebe und grundloſen Anſprüche dieſes 
Mannes beurteilen werden, bin ich feſt überzeugt, daß die weiteren, 
Hochdenſelben durch den H. Geheimrat Miniſter, Staatsſekretär Frei— 
herr von Vellnagel Exz. zugeſtellt werdenden Aktenſtücke die Ferti⸗ 
gung der wahren Darſtellung der früher ſtattgehabten Umſtände 
und der — die Verſetzung des Brentano veranlaßt habenden Ver— 
hältniſſe derſelben ſehr erleichtern werden. Mich damit uſw. 

Stuttgart, den 26. April 1817. Phull. 

„FB. Gerade dasjenige Aktenſtück, das am meiſten die ganze 
Geſchichte beleuchten könnte, das Protokoll über das Verhör des 
Königs mit Brentano, iſt nicht zu benutzen, weil ſolches nicht mehr 
dechiffriert werden kann. Phull.“ 

Der Kultusminifter von Wangenheim berichtete: 

Der geiſtliche Rat v. Brentano habe im Jahre 1806 den ihm 
erteilten Auftrag, für die Paramente der nen errichteten katholiſchen 
Kirche in Eßlingen zu ſorgen, willkürlich darauf ausgedehnt, die 
den Katholiken zu ihrem Gottesdienſte eingeräumte Hoſpitalkirche
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denſelben ausſchließlich einzuraumen und deren Gebrauch für den 
evangeliſchen Gottesdienſt des Hoſpitals aufzuheben. — Der frühere 
Miniſter der geiſtlichen Angelegenheiten, Staatsminifter Graf von 
Mandelsloh, habe ſ. Z. geäußert, bei dem König habe eine große 
Unzufriedenheit über das Betragen Brentanos beſtanden, und dieſe 
Unzufriedenheit ſei noch erhöht worden durch einen damals vorgekom— 
menen und auf unmittelbaren allerhöchſten Befehl unterſuchten Vor— 
fall, über den weiter nichts bekannt geworden ſei. Die Verſetzung 
Brentanos ſei durch einen hiernach von Sr. Kgl. Majeſtät erhaltenen 
beſondern Auftrag herbeigeführt worden. 

Auf Grund der gemachten Erhebungen erging nachſtehender 

Erlaß an den Geſandten von Grempp in Karlsruhe, d. 19. Mai 1817: 

„E. H. 
habe ich auf allerh. Befehl folgendes zu eröffnen: Der vormal. K. 
geiſtl. Rat und Stadtpfarrer Brentano in Stuttgart wurde im 
Aug. 1808 von da auf die Stadtpfarrei Radolfzell von des ver— 
ewigten Königs Majeſtät verſetzt. 

„Die Gründe, welche S. M. hiezu beſtimmt haben, beruhen, wie 
aus den Akten zu erſehen iſt, teils darauf, daß Brentano weder das 
Zutrauen ſeiner Gemeinde noch bei den kath. Geiſtlichen im Reich 
diejenige Achtung genoß, welche er als Mitglied des Geiſtl. Rats 
Collegii beſitzen ſollte, teils auf der perſönlichen Unzufriedenheit des 
höchſtſeligen Königs mit dem ganzen Betragen des Brentano. Ra⸗ 
dolfzell kam unter bad. Hoheit, und Brentano wurde auf die Pfarrei 
Löffingen, eine der einträglichſten Pfarreien Badens, im v. J. ver⸗ 
ſetzt. Da er aber ein unruhiger, ehrgeiziger, iraszibler auch rach— 
ſüchtiger Mann iſt, ſo hat er gleich nach dem Abſterben des ver— 
ewigten Königs ſich beigehen laſſen, wenn nicht ſeine Wiedereinſetzung 
in vorigen Stand — doch eine Gnadenauszeichnung von dem jetzt 
regierenden König zu verlangen, und dabei mehrere höchſt unge— 
ziemende Schreiben an den St.-M. von Phull zu erlaſſen, indem 
er beſonders heraushob, daß ihm dieſe Ehrenrettung, wie er es 
nannte, gar nicht verweigert werden könne, weil er dazu ſ. 3. 
mit Gutheißung des jetzt regierenden Königs von ſeinem ehemaligen 
Oberhofmeiſter den Anſpruch erhalten habe. 

„Vonſeiten des Staatsminiſters von Phull wurde ihm mit Vor⸗ 
wiſſen der K. Majeſtät auf eine ſeinem Schreiben ganz angemeſſene 
Weiſe geantwortet und ihm bedeutet, wie er keine Anſprüche auf 
Württemberg mehr habe und in die diesſeitigen Dienſte nicht mehr 
aufgenommen werde, er überhaupt keiner Ehrenrettung bedürfe, da 
Dienſtverſetzungen in Württemberg niemals als entehrend angeſehen 
worden ſeien. 

„Deſſen ungeachtet erlaubte ſich der Pfarrer Brentano von 
Löffingen aus unterm 13. v. M. abſchriftlich anliegendes Schreiben 

Freib. Dioz.⸗Archiv N. F. XV. 16
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an den St.⸗M. v. Phull zu erlaſſen, woraus hervorgeht, daß B. ſich 
nicht mit der ihm einmal für allemal gegebenen Antwort beruhigen, 
und ſeine Angelegenheit an den Bundestag gelangen laſſen will. 

„Wenngleich S. Kgl. M. ſich der geeigneten Aufnahme einer 
ſolchen unbegründeten Reklamation zum voraus überzeugt halten 
können, auch die Publizität dieſer Angelegenheit keineswegs zu ſcheuen 
haben, ſo muß es Allerhöchſt demſelben, gleich jedem andern Gou— 
vernement, doch läſtig fallen, ſich auf eine ſolche Weiſe in Anſpruch 
genommen zu ſehen. 

„S. K. M. haben mir daher befohlen, um das lügenhafte und 
verleumderiſche Beginnen dieſes Menſchen, das für den erſten Augen— 
blick immer einen unangenehmen Eindruck erzeugen könnte, unmöglich zu 
machen, E. H. von allgegenwärtigem in Kenntnis zu ſetzen und Ihnen 
aufzutragen, das Gr. Badiſche Gouvernement aufzufordern, den Bren— 
tano von dem beabſichtigten Schritt am Bundestag abzuhalten. 

„E. H. habe ich nicht erſt zu bemerken, wie S. K. M. auf der 
einen Seite auf vorſichtige Behandlung des Ihnen gewordenen Auf— 
trags zählen müſſen, auf der andern aber bei den zwiſchen beiden 
Höfen beſtehenden freundſchaftlichen Verhältniſſen einen ſicheren Er— 
folg erwarten dürfen. Auffallende Maßregeln gegen B. ſcheinen 
ebenſowenig zum Zweck führen zu können, als ich es für tunlich 
halte, ſchriftlich dieſen Gegenſtand zu behandeln; indeſſen können 
Sie mündlich dem Min. von Hacke die nötigen Eröffnungen machen, 
und letzterer wird um ſo mehr das Seinige dabei zu tun nicht unter— 
laſſen, als S. K. M. perſönliches Intereſſe dabei haben. Indem . .. 

v. Zeppelin.“ 

Grempp konferierte daraufhin mit dem Miniſter Hacke und dem 
Geiſtlichen Rat Brunner. Letzterer riet von Drohungen gegen 

Brentano ab, da dieſe bei ſeinem „hartnäckigen und zänkiſchen 

Charakter“ nichts fruchten würden, und Brentano ihm bei ſeinem 

letzten Hierſein nicht undeutlich zu erkennen gegeben habe, daß 
er nötigenfalls zu den äußerſten Mitteln greifen werde. In einem 

Briefe dieſes Inhaltes an Zeppelin ſagte Grempp weiter: „Da 
es ſich hier um Mißbrauch vertraulicher Briefe handelt, ſo möchte 

wohl am wünſchenswerteſten ſein, daß man ſich der betreffenden 

Briefſchaften auf die eine oder andere Art verſicherte. Allein 

dieſes Mittel iſt auch Schwierigkeiten unterworfen und würde 

badiſcherſeits manchem Einwandt ausgeſetzt ſein.“ Er bat um 
weitere Verhaltungsbefehle (Schreiben vom 22. Maij. 

Auf Grund dieſes Schreibens des Geſandten Grempp er— 

ſtattete Miniſter von Zeppelin am 27. Mai dem König Vortrag 
über den Stand der Angelegenheit.
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Kurz darauf lief ein zweites Schreiben der Geſandtſchaft am 

Badiſchen Hof ein, das dem König vom Staatsſekretär Miniſter 

von Vellnagel unmittelbar vorgelegt wurde. Es lautet: 

„Euer Exzellenz 

habe ich noch als Nachtrag zu meiner gehorſamſten Erwiderung 
vom 22. Mai in betr. des Pfarrers Brentano zu berichten die Ehre, 
daß Herr Miniſter v. Hacke mir heute äußerte, daß nach dem neueſten 
Vorgange, der Beſeitigung einer Eingabe des Prinzen Paul! Kgl. 
Hobeit an den Bundestag infolge einer vertraulichen Beſprechung 
mit dem Grafen von Buol, von welchem Vorgang der Miniſter 
ſoeben durch Eſtaffette Kenntnis erhalten hatte, die unſtatthaften 
Schritte des Brentano, falls ſie ins Werk geſetzt werden wollten, 
demſelben Schickſal bei dem Bundestage nicht entgehen würden, und 
man dort keinen Anſtand nehmen würde, dieſelben gleichfalls mit 
Stillſchweigen zu übergehen. Der Miniſter erneuerte mir jedoch da— 
bei die Zuſage, daß dem Brentano die Unterlaſſung ſeines Schrittes 
durch ſeinen Dekan mündlich eingeſchärft werden ſolle. 

Carlsruhe, den 25. Mai 1817. Freudenſtein.“ (2) 

Dieſes Schreiben wurde dem König ſofort vorgelegt. Eine 

Staatsſekretariatsnote vom 29. Mai an das Miniſterium der 

auswärtigen Angelegenheiten ſpricht den Dank des Königs aus 
und fährt dann fort: 

„Die Sache iſt weiter mit Vorſicht und Eifer zu betreiben und 
die Aufmerkſamkeit des badenſchen Gouvernements auf die etwa 
noch beabſichtigten Schritte des Brentano und deren Zurückweiſung 
rege zu erhalten. Eine neuere Eingabe des Brentano, worin der— 
ſelbe in einem etwas gemäßigteren Tone um Entſchädigung bittet, 
iſt geſtern dem Kgl. Cultusminiſterio zur Unterſuchung und Wür⸗ 
digung ſeiner Anſprüche und zur Berichterſtattung zugefertigt worden. 

Vellnagel.“ 

In Karlsruhe kam man überein, Brentano über ſeine wirk— 

lichen Abſichten vorſichtig auszuforſchen. Mit dieſer Aufgabe 

wurde der Miniſterialrat Geiſtlicher Rat Schäfer betraut. Er 
ſchrieb an Brentano: 

Nr 1. 

„Carlsruhe, den 30. Mai 1817. 
P. P. 

„Die Verantwortung, zu welcher E. H. 3. wegen des indirekten 
Ausfalls, den Sie in einem Berichte über die Unterſtützung des L. Da⸗ 
  

Prinz Paul war ein Bruder des Königs und konvertierte im Jahre 1852. 

16*
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mal zu Hauſen an der Aach, noch als Dekan zu Radolfzell gegen 
das dortige Amt gemacht haben, hat keine weiteren Folgen, da Sie 
allerdings, was Sie vom Hören-Sagen hatten, berichten konnten. 
Ich ſetze Sie davon in Kenntnis, weil ich wünſche, daß ſie zu Lof— 
fingen vergnügter und ruhiger leben als in Radolfzell. Wie es mit 
der Beſchwerde Ihres dortigen Vikars Rapenegger gehen wird, und 
von der Sie wegen ſeiner Verköſtigung im Wirtshauſe bereits Kennt— 
nis haben, kann ich Ihnen zum voraus nicht ſagen, es fehlt noch 
an einem Berichte. Hören Sie den Rat und Wunſch eines alten 
Bekannten: ſo ſetzen Sie ſich einmal in die Behaglichkeit des ruhigen 
Lebens! Das Treiben hin und her und das unruhige, unſtäte Leben 
kann ja doch nicht beglücken. Was ſollte daraus werden, wenn Sie 
Ihre Nièce, die M. Abreſch erzogen hat, wie es heißt, ſchon wieder 
entlaſſen hätten? Zu was ſoll's führen, wenn Sie, wie ich höre, 
den König von Württemberg ſogar am Bundestage (weiß nicht, 
warum?) verklagen ſollten? Hat Sie die Geſchichte der erſteren nicht 
ſchon kompromittiert und beunruhigt? Und was kann die Welt ab— 
halten von den böſen, wenngleich unverdienten, Deutungen, nachdem 
Sie vorigen Jahrs im gedruckten Zettel zu Baden Geiſtlicher Rat 
von Brentano mit ſeiner Fräulein Tochter bdezeichnet ſind. 

Wollen Sie Biſchof in Württemberg werden? je nun dazu 
kann eine Klage nicht führen. Bei Ihrem letzten Beſuch haben Sie 
mir ſelbſt geſagt, daß der verſtorbene König Ihnen Ihre Eingabe 
zerriſſen hat zurückſenden laſſen. Sie haben eine gute Pfarrei 
mit zwei Gehilfen, nicht weit von Donaueſchingen, wo Sie ſich an— 
genehm unterhalten können. Ich wünſche Ihnen dies herzlich und 
eben darum wird's mir angenehm ſein, wenn Sie mir Nachricht geben, 
wie Ihnen der Aufenthalt in Löffingen gefällt. An den Taxen des 
Herrn Fürſten konnte, da es auf einem Rechte des Dritten beruht, 
nichts nachgelaſſen werden. Leben Sie wohl! 

In vollkommenſter Hochachtung 
Ihr ergebenſter 

Schäfer. 

Adreſſe: Sr. Hochwürden dem G. H. Bad. Miniſtexialrat Schäfer 
beim Kath. Kirchen⸗Dep. in Carlsruhe, wohnhaft bei H. M. Abreſch. 

Es mag ſein, daß Brentano die Tendenz dieſes Briefes erkannt 
und die Liſt des Schreibers durchſchaut hat. Er antwortete: 

Nr. 2. c) 
„Löff. d. 6. Juni 1817. 

Hochwürdiger, Hochwohlgeborener, inſonders hochzu— 
verehrender Herr Miniſterialrat! 

Ich danke E. H. H. verbindlichſt für dero gütiges Schreiben 
vom 30. v. M. Wenn ſich die Sachen ſo verhielten, wie Sie mir
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ſchreiben, ſo verdiente ich Ihre zuvorkommende Güte nicht. Allein 
es iſt gottlob wieder alles anders. Die Sage mit meiner Nichte betr. 
iſt eine Lüge; ſie befindet ſich noch bei mir, und es war noch nie 
eine Rede vom Fortſchicken. — Wohl aber habe ich wegen ihr ſchon 
zwei Köchinnen fortgeſchickt, weil ſie grob und unartig gegen ſie 
waren und ſie nicht dulden wollten. Daß ſie im Wochenblättel von 
Baden als meine Tochter ausgegeben wurde, war wahrſcheinlich 
ein Verſehen des Kellners oder ein mutwilliger Spaß, den ſich jemand 
machen wollte. Solche Späſſe muß ſich mancher gefallen laſſen, 
oft mit, oft ohne Wahrheit. — Schröck in ſeiner Kirchengeſchichte 
führt viele ſolcher Späſſe von Päpſten und Biſchöfen an. — Daß 
es bei mir ein leerer Spaß war, ſind Sie überzeugt. Es iſt ein 
gutes Zeichen, wenn man ſolche elende Dinge über einen bringt, 
indem es ein Beweis iſt, daß man nichts Wichtigeres weiß. Was 
Württemberg betrifft, werde ich nicht mehr tun, als was Ehre und 
Wahrheit fordern. Glauben Sie ſicher, daß ich Gründe und Ur— 
ſache habe, wenn ich auffallende Schritte wage, und daß ich gewiß 
auch als Mann von Ehre dabei beſtehen werde. Man mag die 
Sache ſo einfältig und lächerlich machen als man will!! es iſt Ihnen 
nicht ernſt damit! — — — Allein es werden keine ſolche Schritte 
notwendig ſein; der König iſt zu gerecht und zu edel, als daß er 
einem unſchuldig gekränkten Mann nicht von ſelbſt Recht verſchaffte 
und ſein gegebenes Wort hielte. — Ich habe Ihnen nicht ge— 
ſagt, daß mir der verſtorbene König meine Eingabe zerriſſen zurück— 
geſchickt habe; ich ſagte nur, Er habe mir damit gedroht. — In— 
deſſen einerlei. — So ſchlichtet man eine Gerechtigkeitsſache nicht. 
Was ich von der Sache geſagt und geſchrieben habe, iſt wahr, und 
ich kann es aufs rechtskräftigſte beweiſen. Die Wahrheit wird auch 
ſiegen, und wenn ſo viele Teufel in St. wären, als Ziegel auf den 
Dächern, würde Luther ſagen. 

„Biſchof will ich weder in W. noch irgendwo anders werden. 
Eine einzige Lüge hätte mich vielleicht dazu gemacht, aber ich affek— 
tierte es, Gott weiß es, nie. Dieſe Kappe taugt nicht auf meinen 
Kopf, weil ich meine Grundſätze nie abſchwören und nie verleugnen, 
viel weniger ad limina apostolorum wallfahren würde. Gewiß, 
eine weit geringere Pfarre genügte mir, wenn ich meine Ehre in 
Hinſicht Stuttgarts hätte; aber ohne dieſe achte ich auch das größte 
Einkommen nicht. Ich bedarf weder des Donaueſchinger Hofes, 
wo ich noch nie war, noch zweier Gehilfen zu meinem Glücke. Ich 
verſehe meine Pfarre allein und finde meine Seligkeit bloß in treuer 
Erfüllung meiner Pflichten, deswegen werden mich auch meine Feinde 
nie da finden, wo ſie mich immer ſuchen und gerne finden möchten. 
Was nützen ihre Lügen und Verleumdungen?! Jetzt muß man 
unterſuchen, bevor man im Ernſte richtet. Hätte der verſtorbene 
König von Württemberg auch, wenigſtens das, was mich betrifft, 
recht unterſucht, Er hätte mich nicht unſchuldig verdammt und ent—
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ehrt — was ich ewig nie auf mir liegen laſſen werde. So ſpricht 
und handelt ein Mann von Charakter und Ehre, und dieſen Charakter 
und dieſe Ehre werde ich bis ins Grab behaupten. In meinen 
Augen iſt es weit mehr als eine Biſchofsmütze, deswegen ſagte ich 
Ihnen, als ich voriges Jahr die Ehre hatte, bei Ihnen zu ſein: 
‚Glauben Sie es nie, wenn man etwas Schlechtes von mir ſagt; 
unterſuchen Sie und Sie werden finden, daß es eine Lüge war.“ 
Wegen W. werde ich mich noch öffentlich verteidigen, wenn man 
nicht nachgibt, mich deswegen zu necken und zu verleumden. Das 
Mannſkript liegt fertig zum Druck in meinem Schreibkaſten. Es 
bleibt liegen bis nach meinem Tod, wenn man mich mit Ruhe 
läßt. Und dieſes bitte ich noch einmal ſo wie die hohe Verehrung 
von mir anzunehmen, mit der ich ſtets verharren werde 

gehorſamſter Diener 

v. Brentano. 

„P. S. Die Geſchichte mit meinem ehemaligen Vikar, der ſeit 
dem Auguſt vorigen Jahres ebenfalls ein elendes Werkzeug der 
Bosheit und Verleumdung geworden iſt, iſt wieder wie alle ſehr 
geſucht und kleinlich. Ich kenne die trübe Quelle, aus der ſie floß: 
allein man wird wieder wenig dabei fiſchen. Wenn ſie ſelbe weiters 
treiben, ſo werde ich meine Angaben ſehr rechtskräftig beweiſen, 
und die Sache zwar nicht vor den Bundestag, das nicht nötig ſein 
wird, aber doch ſo weit gehen laſſen, bis ich Gerechtigkeit finde; 
und ich bin überzeugt, daß ich ſie auch da, wie noch immer, finden 
werde. Es werden indes noch viele derlei Elendigkeiten von Radolf— 
zell und Konſtanz, wo die Fabrik dieſer ſchlechten Waren iſt, kommen. 
Was kann ich denn anders tun, als mich herumbalgen und ver— 
teidigen, ſo unangenehm es mir iſt. Oder glauben Sie, ich habe 
ein Vergnügen daran? Darum tut man mir ſo unrecht als mit 
all übrigem. Doch die Zeit wird mich über alles rechtfertigen. Wenn 
nur meine Abkurung in Radolfzell vorüber wäre, aber dieſe iſt noch 
ein ſchweres Werk, deſſen Axe ſchwer in Bewegung zu bringen iſt.“ 

Dieſe beiden Briefe legte der Geſandte dem Miniſter von 
Zeppelin mit nachſtehendem Begleitſchreiben vor: 

„Euer Exzellenz 

eile ich anliegende Abſchriften zweier mir heute durch Miniſter v. Hacke 
vertraulich mitgeteilten — die Brentanoſche Sache betreffende — 
Schreiben zu überſenden, woraus Euer Exzellenz ſowohl die auf 
Befehl des Miniſters getroffene Einleitung, als auch den geringen 
Eindruck derſelben auf Brentano und deſſen fernere Abſichten ent⸗ 
nehmen wollen. Ob es mit dieſen ſein voller Ernſt ſei, möchte ich
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nicht entſcheiden, aber auch ebenſo wenig, ob es ratſam geweſen 
wäre, ihn amtlich mit ſcharfer Ahndung zu bedrohen. Herr v. Hacke 
iſt dieſer Meinung nicht und glaubt vielmehr, daß dergleichen Maß— 
regeln einen ſo irasziblen, rachſüchtigen Menſchen nur zu deſto hart— 
näckigeren und leidenſchaftlicheren Verfolgung ſeines Gedankens an— 
reizen würden. Was den getanen Schritt betrifft, ſo wird Brentano 
um ſo weniger beigehen, eine Waffe daraus zu machen, als — wie 
Euer Exzellenz aus Nr. 1 gütigſt erſehen wollen, der Hauptgegen— 
ſtand des an ihn gerichteten Schreibens ſorgfältig in andere ihm 
zur Laſt fallenden Vorwürfe verwebt iſt. 

„Ob nun bei dieſen Verhältniſſen, beſonders aber nach dem von 
Brentano ſeither in Stuttgart gemachten direkten Schritt, es an—⸗ 
gemeſſen ſein möchte, bei dem hieſigen Miniſterium auf ernſtere 
Maßregeln zu dringen, ſtelle ich Euer Exzellenz erleuchtetem Ermeſſen 
anheim und erbitte mir darüber gehorſamſt Hochdero weitere Ver— 
haltungsbefehle. Durch eifrige Vollziehung derſelben werde ich trachten, 
der mir durch Euer Erzellenz bezeigten Allerhöchſten Zufriedenheit 
— dem höchſten Ziele meiner Wünſche — immer würdiger zu werden. 

„Genehmigen Euer Exzellenz den erneuten Ausdruck meiner un⸗ 
wandelbaren Verehrung. 

Karlsruhe, den 12. Juni 1817. v. Grempp.“ 

Miniſter von Zeppelin legte beide Briefe mit nachſtehendem 

Schreiben dem König vor: 

„Stuttgart, den 16. Juni 1817. 

„Der Königl. Geſandte am Karlsruher Hof hat in Verſolgung 
des ihm wegen des Pfarrers Brentano gemachten Aufträge die an— 
liegenden zwei Abſchnitte von Schreiben überſandt, deren eines den 
Erlaß des Großherzogl. Badiſchen Miniſterialrates Schäfer an Bren— 
tano, das andere des letzteren Antwort darauf enthält. — Auf Ver⸗ 
anlaſſung des Königl. Geſandten ſchrieb Miniſterialrat Schäfer an 
Brentano und erwähnte des befragten Gegenſtandes mit den im 
Schreiben rotbezeichneten Worten — und Brentano äußert ſich dar— 
auf in den gleichfalls angezeichneten Stellen ſeiner Antwort. 

„E. K. M. geruhen daraus nicht zu verkennen, daß badiſcherſeits 
die Sache zwar nur mit wenigen Worten in Anregung gebracht 
worden iſt, und daß über die Hauptſache doch etwas beſtimmter 
hätte geſchrieben werden können, ohne daß, was man befürchtete, 
der Brief geradezu oſtenſibel gemacht worden wäre. Zugleich aber 
auch iſt zu erſehen, wie dieſe wenigen Worte dem Brentano doch 
Veranlaſſung genug geweſen ſind, ſich über ſeine Abſichten aus⸗ 
zuſprechen. Der gehorſamſt Unterzeichnete erlaubt ſich allerunter⸗ 
tänigſt zu bemerken, wie er ſich beglaubige, daß, wenn die neuere 
Eingabe des Brentano, deren die Staatsſekretariatsnote vom 29. Mai
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erwähnt, einigermaßen berückſichtigt werden könnte, Brentano von der 

Ausführung ſeines Vorhabens abſtehen würde. v. Zeppelin.“ 

Der König ſtimmte dieſem Antrage des Miniſters zu, und der Ge— 

ſandte am Badiſchen Hof erhielt unter dem 20. Juni folgende Weiſung: 

„S. K. M. haben zu beſcheiden geruht, daß die etwaigen Unter— 
nehmungen Brentanos kein wichtigeres Intereſſe haben und S. K. M— 
die Sache nicht weiter betrieben wiſſen wollen. Zeppelin.“ 

Brentano erhielt nun zu ſeiner Ehrenrettung eine Erklärung 

des Königs, die er mit entſprechender Motivierung in den Zei— 

tungen erſcheinen ließ. Die Veröffentlichung lautete: 
„Da noch immer nicht nur zweideutige, ſondern ſehr nachteilige 

und ehrenrührige Gerüchte über mich wegen meines Abkommens von 
Stuttgart im Umlauf ſind, ſo bin ich es meiner Ehre und meinem 
Amte ſchuldig, folgendes von Sr. Majeſtät dem König von Württem— 
berg deshalb erhaltene Schreiben zu meiner Rechtfertigung dem Pu— 
blikum vorzulegen: 

„„Hochwürdiger, Hochgeehrter Herr Geiſtlicher Rat! 
„„Euer Hochwürden haben unter dem 16. Mai d. Is. 1817 

dem Königl. Miniſterium des Kirchen- und Schulweſens eine Ein— 
gabe in Beziehung auf Ihre vormalige Verſetzung zur Stelle eines 
Stadtpfarrers und Dekanatskommiſſärs in Radolfzell zugefertigt 
und darin um Schadenerſatz und Aufhebung der durch unverſchuldete 
Degradation erlittenen Entehrung gebeten. Se. Königl. Majeſtät 
haben nun durch Höchſte Reſolution vom Uten dieſes Monats be— 
fohlen, daß ich Euer Hochwürden hierauf zu erkennen geben ſoll: 

„„Die damalige Verfügung in Anſehung Ihrer ſei keineswegs, 
wie Sie behaupten, Dienſtentſetzung, Degradation oder Beſtrafung, 
ſondern eine durch das Bedürfnis der Stellen herbeigeführte Ver— 
ſetzung geweſen, wobei Sie an Ihrem Gehalt, der demſelben aus— 
drücklich gelaſſen worden, nichts verloren haben, und an Ihrem 
Range nichts verlieren ſollten, wie Ihnen denn der Titel eines 
Geiſtlichen Rats durch keine Reſolution entzogen worden ſei, es 
Ihnen daher auch, wenn Ihre Regierung es geſtatte, freiſtehe, den 
Titel eines württembergiſchen Geiſtlichen Rats zu führen.“ 

„Indem ich mich hiermit des mir gewordenen Auftrags entledige, 
habe ich die Ehre mit vollkommener Hochachtung zu verharren 

Euer Hochwürden 
gehorſamſter Diener 

Freiherr v. Schmitz-Grollenburg, 
Staatsrat, Direktor des Kgl. Kath. Kirchenrats. 

Stuttgart, den 15. Auguſt 1817.“ 1 

Hausarchiv des Juſtizrates O. v. Brentano di Tremezzo in Offenbach.
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In ſeinem Briefe vom 8. Januar 1825 an Senator Bren— 

tano bemerkte der Geiſtliche Rat v. Brentano zu dieſem Schreiben: 
Das iſt „gewiß eine Erklärung, wie man ſie kaum von einem 

König erwartet. Ich habe deshalb Akten in Händen, über die 

ſich die Nachwelt erſtaunen wird“. 

6. Stadtpfarrer in Löffingen. 

Am 9. November 1816 übernahm Brentano die ausgedehnte 

und beſchwerliche Pfarrei Löffingen. Dieſelbe zählte damals mit 

den Filialen Seppenhofen, Dittishauſen, Göſchweiler und Röten— 

bach nebſt einigen entfernteren Gehöften 2443 Seelen. Göſch— 

weiler und Rötenbach hatten ſelbſtſtändigen Sonntagsgottesdienſt; 
die andern Filialen hatten den Pfarrgottesdienſt in Löffingen zu 

beſuchen. 

So oblag dem Pfarrer Brentano ein ſchweres Stück Arbeit, 

um ſo mehr, als der Kaplan ein betagter Herr war, und längere 

Zeit ein Vikar ihm nicht beigegeben werden konnte. Brentano 

war auch hier ein tätiger Mann, der trotz eines hemmenden Bruſt— 
übels und Halsleidens, das von Jahr zu Jahr ſich verſchlimmerte, 

keine Arbeit ſcheute. Er, der immer und überall auf Ordnung 

und Pflichterfüllung drängte, war hierin auch ſtets ein Vorbild. 

Beim Mangel eines Vikars mußte die Arbeit manchmal anders 

eingeteilt werden, wobei die Bequemlichkeiten der Filialiſten be— 

einträchtigt wurden. Als einmal bei ſolchen Umſtänden die Ge— 

meinde Rötenbach über den Pfarrer beim Generalvikariat ſich be— 

ſchwerte, verſicherte Brentano, er verzichte lieber auf die Pfarrei 

und das Einkommen, als daß er ſich nachſagen laſſe, er ſcheue 
die Arbeit und vernachläſſige ſeine Pflicht t. 

Für die Zierde des Gotteshauſes geſchah unter Brentano 

nichts oder ſehr wenig. Als vom Bezirksamte empfohlen wurde, 

die Kirche zu tünchen, widerſtrebte Brentano dieſem Antrag und 

meinte, wenn die Wände vom Staub und Spinnengewebe befreit 

würden, ſehe die Kirche wieder recht ſchön aus. Vielleicht machte 
er dieſen Vorſchlag, um die Kirche vor der beliebten „Simpli— 

fizierung“ zu bewahren. Hervorzuheben iſt nur, daß Brentano 

die Anſchaffung einer neuen Orgel in die Wege leitete. Dieſelbe 
    

Pfarrarchiv Löffingen, Faſz. Paſtoration des Filials Rötenbach betr.
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wurde von Bergmann in Dongueſchingen erbaut und koſtete 1410fl. 

Der größere Teil der Koſten wurde aus dem in 914 fl. beſtehen⸗ 

den St.⸗Antonius-Kapellenfonds gedeckt, das übrige mußte von den 

Filialgemeinden aufgebracht werden!. 

In der Verwaltung des Kirchenvermögens war Brentano 

peinlich gewiſſenhaft. Vorgelegte Forderungen prüfte er genau, 

und öfters kam es vor, daß er eine Rechnung wegen ihrer Höhe 

beanſtandete und zurückgab. In gleicher Weiſe war er auch be— 

ſtrebt, die Fonds zu ſtärken. 

Im Jahre 1822 beſtand in Löfſingen noch eine alte „Küm— 

merniskapelle“, die nicht geweiht war und keinem religiöſen Zwecke 
mehr diente, da ſie von einem Bauer als Schopf gebraucht wurde. 

Von Wert war nur noch eine kleine im Türmchen befindliche 

Glocke. Von Amtswegen wurde die Kapelle verſteigert und der 
Erlös von 36 fl. 33 kr. dem Armen- und Schulfonds überwieſen. 

Gegen letztere Verfügung legte Brentano als „ſeiner Überzeugung 

zuwiderlaufend“ Beſchwerde ein und ſtellte den Antrag, da es 

ſich um Kirchengut handle, den Erlös dem ohnehin verarmten 

Heiligen zuzuweiſen?, fand aber kein Gehör. 

Umſichtig und geſchickt wahrte Brentano die Rechte der 

Pfarrei. Im Jahre 1822 ſtellte der Bürgermeiſter und der Stadt— 

rechner im Namen der Gemeinde an ihn das Erſuchen, das über 

ſeinen Gebrauch hinausgehende Kompetenzholz (im ganzen 25 Klafter) 

nicht zu verkaufen, ſondern gegen Auszahlung des beſtehenden 

Preiſes (40 kr. pro Klafter) der Gemeinde zu überlaſſen, „damit 

der ſo ſehnlich erwünſchte Friede in der Gemeinde wieder zu— 
ſtande komme“. Brentano willigte ein, aber nicht vorbehaltlos, 

um falſche, die Rechte der Pfarrei beeinträchtigende Auffaſſungen 

für ſpäterhin nicht aufkommen zu laſſen. Er ſchreibt: 

„Da ſelbſt nach den Außerungen obiger zwei Stadtvorſteher 
das Holz, das der Pfarrer bezieht, ein ganz anderes iſt, als das 
Bürgerholz, nämlich ein Beſoldungs- und Kompetenzholz, wie es 
das Lagerbuch genugſam ausweiſt ... und daher jene wenigen, die 
das Gegenteil behaupten, ganz unrecht haben, und alſo die Ge⸗ 
meinde ihre Forderung nie auf einem rechtlichen Wege geltend machen 
könnte und würde, ſo bin ich doch nicht abgeneigt, für meine 

Pfarrarchiv Löffingen, Faſz. Paſtoration des Filials Rötenbach betr. 
2 Pfarrarchiv Löffingen Nr. 276.
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Perſon dem Anſinnen der Gemeinde und beſonders auch aus Ach— 
tung gegen die ehrwürdigen Gemeindevorſteher, die an mich das 
Anſuchen gebracht haben, zu entſprechen, jedoch ſo, daß dem Rechte 
der Pfarrei kein Nachteil entſtehen, und ich auch in jedem Jahr 
wieder die Wahl haben ſoll, es wieder einzugehen oder nicht. Ich 
verſpreche einmal für das Jahr 1822, daß ich dieſes mein Kom— 
petenzholz, das ich nicht ſelbſt brauche, nicht wie bisher an andere 
verkaufen, ſondern ſelbes der Gemeinde, wie jeder Bürger, das 
Klafter für 40 kr. laſſen will, und dieſes Verſprechen werde ich 
jedesmal an Martini, als dem Abrechnungskage für das kommende 
Jahr, erneuern, wenn nicht beſondere Umſtände eintreten, die mich 
zu einer anderen Maßnahme beſtimmen.“ 

Weiter ſchreibt er: 

„Möchte dieſes etwas beitragen, den Frieden in der Gemeinde zu 
fördern, dann würde mich dieſes kleine Opfer nie gereuen. Ja, ich 
wäre bereit, ein noch weit größeres zu bringen. Und um zu zeigen, 
daß es mir recht ernſt damit iſt, ſo will ich unter einem der Gemeine 
ein noch weit größeres bringen. Ich erlaſſe ihr nämlich auch noch 
meinen Anteil an dem Kleinpfarrzehnten, aber auch jedes Jahr 
widerruflich. Für das Jahr 1821 und 22 ſoll er hiemit von mir 
nachgeſehen ſein. 

„Überzeugt, daß dieſer Zehnte zwar nach ſtrengem Recht vom 
Zehntherren gefordert werden kann, aber daß er der Gemeinde ſehr 
nachteilig und beſonders an der Viehzucht hinderlich iſt, ſehe ich 
recht gerne davon ab, um der Gemeinde teils einen Beweis meiner 
Uneigennützigkeit, meiner Liebe und Achtung gegen ſie zu geben, 
teils ihren Nutzen bezüglich der beſonders ſo nötigen Viehzucht zu 
fördern, und vor allem, um den Gemeindefrieden, wenn es dadurch 
geſchehen kann, in etwas wieder herzuſtellen.“ ! 

Noch ein anderer Fall zeigt, wie ſorgfältig er die Intereſſen 

der Pfarrpfründe wahrnahm. Der Pfründeinhaber hatte von 

alters her an die Fürſtlich Fürſtenbergiſche Standesherrſchaft jähr⸗ 
lich fünf Malter Veſen als „Schutz- und Schirmfrüchte“ abzugeben. 

Entſtehung und Zweck dieſer Abgabe konnte nicht mehr genau 

feſtgeſtellt werden. Der betreffende Eintrag im Lagerbuch der 

Gemeinde Löffingen lautet: „An die Durchlauchte Standesherr— 

ſchaft Fürſtenberg für den Schirm oder um die Pfarrei und den 

Pfarrer in den Rechten und Gerechtigkeiten wider allen widrigen 
Anfall zu beſchützen und zu beſchirmen jährlich fünf Malter Veſen.“ 

Wahrſcheinlich handelt es ſich um ein Übereinkommen der Abtei 

Pfarrarchiv Löffingen Nr. 311.
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St. Gallen mit der Herrſchaft Fürſtenberg, wonach dieſe die Abtei 

in ihren Rechten und die Pfarrei in ihren Einkünften und Ge— 

rechtſamen zu ſchützen und zu ſchirmen hatte. Brentano ſtellte 

im Jahre 1825 den Antrag auf Siſtierung dieſer Abgabe, da 
mit dem Anfall des Fürſtentums an das Großherzogtum Baden 

der Grund und Zweck derſelben weggefallen ſei. Nach mehr— 

jährigen Unterſuchungen und Verhandlungen trat die Regierung 

ſeiner Anſicht bei und erklärke die Abgabepflicht mit Wirkung vom 

Jahre der Antragſtellung als erloſchen“. 

Mehr perſönlicher Art iſt ein weiterer Fall. Auf Anordnung 

der Regierung wurde im Jahre 1821 ein neuer Berein über die 

der Pfarrpfründe zuſtehenden Gülten und Bodenzinſe aufgeſtellt. 

Dieſe Arbeit für die Pfarrpfründe Löffingen geſchah durch das 

Großh. Amtsreviſorat Neuſtadt. Für Aufſtellung des neuen Urbars 

hatte Brentano 15 fl. 25 kr. zu zahlen, wies aber die Forderung 

ab mit der Begründung, die neue Arbeit ſei unnötig und fehler— 

haft; man habe ohne Angabe des Zweckes das Urbar von ihm 

abverlangt, und er habe darauf ein älteres mangelhaftes abge— 

geben, auf Grund deſſen das neue fehlerhaft ausgefallen ſei. Im 

Januar 1824 berichtet das Amtsreviſorat an das Bezirksamt, 

Brentano ſei abſolut nicht zur Zahlung zu bewegen; „eine jede 

Forderung wies er mit ſeinem Motto: ‚ich zahl nichts' ab“. Durch 

ſtrengen Befehl und ſcharfe Drohung der Regierung wurde er 
endlich dazu gezwungen?. 

Seine Hauptaufgabe erkannte Brentano auch in Löffingen 

in der Hebung des Unterrichts. Er führte die ſtaatlichen und 

biſchöflichen Verordnungen bezüglich der Schulen durch und be— 

ſuchte jeden Sonntag abwechſelnd die Sonntagsſchulen der ein— 

zelnen zur Pfarrei gehörenden Filialgemeinden. 

Die Schule in Löffingen war ſehr ſchlecht, der Lehrer ein 

ungeeigneter und untauglicher Mann. „Das Ausbleiben der 

Schüler geht über alle Grenzen. Nicht nur fünf Sechſtel bleiben 

nicht nur zuweilen aus, ſondern kommen gar nie, das Pfarramt 

kann gar nichts machen, beſonders da es jetzt noch das Unglück 

hat, einen Vikar zu haben, der unter aller Kritik iſt“, ſchreibt 

Brentando am 6. Juni 18233. Des öfteren redete er in der 

Pfarrarchiv Löffingen Nr. 261 Pfarrarchiv Löffingen Nr. 311. 

Ebd. Nr. 196. 
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Predigt den Eltern ins Gewiſſen und mahnte ſie unter Hinweis 

auf ihre Rechenſchaft vor Gott, die Kinder doch in die Schule 

zu ſchicken 1. 
Der einzige Lehrer des Ortes war ein alter Mann namens 

Hofſtätter, der den Anforderungen ſeines Berufes durchaus nicht 

entſprach. Nur mit Rückſicht auf ſeine inſtändigen Bitten, ſein 

Alter und ſeine Familie beließ man ihn in ſeinem Dienſte. Aber 

die Gemeinde machte 1822 den Vorſchlag, auf Koſten Hofſtätters 

noch einen Hilfslehrer anzuſtellen. Brentano äußerte ſich gegen 

dieſen Antrag und riet, man möge den einen Lehrer recht be— 

zahlen, dann werde er freudiger arbeiten. „Wird ein zweiter 

Lehrer angeſtellt, dann haben wir einen alten mißmutigen Lehrer 

und einen jungen Lehrer, der aus Not — ich will nicht ſagen auf 

ſchlechte — aber ſicher auf unanſtändige Wege geraten müßte.“? 

Hofſtätter ſtarb 1822. Brentano lag es nun an, einen tüchtigen 

jungen Lehrer zu erhalten, und ſchrieb in dieſer Angelegenheit 

am 26. Januar 1827 an den Fürſten von Fürſtenberg: 

„Durchlauchtigſter Fürſt! 
Gnädigſter Fürſt und Herr! 

„Euer Durchlaucht werden es mir nicht ungnädig aufnehmen, 
wenn ich mich in einer der wichtigſten Pfarrangelegenheiten an 
Hochdero Perſon Selbſt mit dem unbegrenzten Vertrauen wende. 

„Am 23. Jänner iſt der hieſige Lehrer Hofſtätter mit Tod ab— 
gegangen. Ein Ereignis, das, ſo unglücklich es für ſeine hinter— 
laſſene Familie ſein mag, für den hieſigen Ort ein unausſprechliches 

Glück iſt. 
„Seit meinem Hierſein habe ich nichts ſo ſehr bedauert, als 

daß die Schule unverbeſſerlich ſchlecht war. Das Übel war ſo 
groß, ſo verhärtet, ſo unheilbar, daß nicht anders als durch Amotion 
oder Tod des Lehrers und Anſtellung eines andern, ganz guten 
Lehrers geholfen werden konnte. Aber wer mag und kann gerade 
einen Mann mit Familie vom Brote zu bringen ſuchen? Ich duldete 
daher, wandte alle möglichen Palliative an, betete und hoffte auf 
Gott. — Endlich iſt mein Gebet zur Hälfte erhört. — Die andere 
Hälfte aber liegt in den Händen Euer Durchlaucht. 

„Ich wage daher, Euer Durchlaucht um alles, was heilig iſt, 
auf das dringendſte zu bitten, Höchſtſelbe wollen uns einen guten 
und rechtſchaffenen Lehrer geben. Es liegt alles daran, daß das 
ganz verſunkene hieſige Volk nur ein wenig wieder zur Menſchlichkeit 

Verkündbücher von 1816 und 1817, weitere Verkündbücher Brentanos 

ſind nicht vorhanden 2 Pfarrarchiv Löffingen Nr. 196.
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und Rechtlichkeit heraufgezogen wird. Ich kann ohne Lehrer, der 
der wichtigſte Handlanger des Pfarrers ſein muß, nichts von Be— 
deutung und dauerndem Erfolg wirken; und alles iſt eitel, wenn 
der Lehrer nebſt ſeiner Unfähigkeit noch ein boshafter Schuft und 
Gehilfe der Ungerechtigkeit, Bosheit, Argliſt und Intrique iſt, be— 
ſonders wenn der Ortsvorſtand leider ebenfalls eine bloße Kompo— 
ſition von Liſt, Betrug, Rabuliſterei und ſchlechtem Willen iſt!“. 
Es ſchaudert mich vor dem Gedanken, der alte Zuſtand dahier 
könnte bleiben oder gar noch vergrößert werden!! — Nein, das 
wird nicht geſchehen. Euer Durchlaucht haben einen zu guten 
Willen und eine zu hohe Einſicht, als daß dies möglich wäre und 
nicht radikal geholfen würde. 

„Ich nehme mir bloß noch die ehrfurchtsvollſte Freiheit, Euer 
Durchlaucht einen jungen Menſchen, den Überbringer dieſes, Jakob 
Bader von hier, für dieſe Stelle zu empfehlen. Er iſt zwar noch 
jung an Jahren, aber alt an Verſtand und den Kenntniſſen ſeines 
Faches; es iſt ein geborener Schulmeiſter, und — was mehr als 
alles andere iſt — ein junger, tätiger, die Sache liebender Meuſch, 
der eine ganz reine noch unverdorbene Seele, unbefleckte Sittlichkeit 
und eine wahre, heutigen Tages ſo ſeltene Religioſität beſitzt ufw.“? 

Der Fürſt entſprach indes der Bitte Brentanos nicht. 

Dieſes letztere Schreiben iſt auch ein Beleg dafür, daß Bren— 

tano in Löffingen gar vielen Schwierigkeiten begegnete, vielen 

Widerſtand fand und gar manchen Konflikt auszufechten hatte. 

Einige Anderungen in der Gottesdienſtordnung gemäß den 
biſchöflichen Erlaſſen (Predigt während des Amtes) und ſeine 

Bemühungen um Ordnung bei den Prozeſſionen und andern An⸗ 

läſſen trugen ihm auch hier manche Anfeindungen ein, und dies 

um ſo mehr, als er ſeinen ſonſt gut gemeinten Anordnungen ſtets 

durch Strafandrohungen oder wenigſtens ſcharfe Worte Nachdruck 
zu geben gewohnt war. Laute Unzufriedenheit entſtand, als bald 

nach ſeinem Dienſtantritt der Vikar Widmann als Pfarrverweſer 

nach dem zur Pfarrei erhobenen Bachheim verſetzt, und ein Nach— 

folger nicht mehr angewieſen wurde s. Als Brentano gar in einer 

Kanzelverkündigung den Klagen der Leute entgegnete und dabei 

von „Vikariunfug“ und „Aufhetzung der Leute durch einige ge— 
wiſſenloſe Menſchen“ gegen ſeine Perſon ſprach, ſchlug er damit 

Dieſer Ortsvorſtand wurde von dem Bezirksamt Neuſtadt des öfteren 

wegen ſeiner „unbeſcheidenen Schreibart“ zurechtgewieſen. 2 Pfarr⸗ 

archiv Löffingen Nr. 250. Widmann hatte ſich um dieſe Stelle be⸗ 

worben.
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dem Faß den Boden vollends aus. In Wirtshäuſern und auf 

öffentlichen Plätzen wurde über den Stadtpfarrer in beleidigenden 

Ausdrücken räſoniert!. Sein Ruf von Radolfzell war vielleicht 

bereits nach Löffingen gedrungen, und er ſelbſt muß in jener Zeit 

durch die unangenehmen Erlebniſſe mit Stuttgart aufs höchſte 

erregt geweſen ſein. So war es ihm nicht gelungen, das Ver— 

trauen der neuen Pfarrgemeinde zu erlangen, und dieſes Miß— 

verhältnis machte ſeine beſtgemeinten Maßnahmen unfruchtbar 

und odios, und war demzufolge für ihn ſelbſt die Quelle vielen 

Argers. Im Grunde trug er die Schuld daran, weil er ſtets 
nicht nur kortiter in re, ſondern auch kortiter in modo war und 

das suaviter nicht kannte. Unbeliebt war er auch deshalb, weil 

er der neueren Richtung huldigte und gegen „die abſcheuliche An— 

dächtelei und Betſchweſterei“? des öfteren Sakramentenempfanges 

während der öſterlichen Zeit vorgings. Solche Ausſprüche und 

Drohungen und ſein beſtändiges Drängen auf Pflichterfüllung, 

Pünktlichkeit und Ordnung in allen Stücken erregten den Unwillen 

der Eifrigen wie der Läſſigen in gleichem Maße. 

Man lebte infolgedeſſen dem Stadtpfarrer zuleid, ſo gut und 

wo man konnte, und darin tat ſich im Jahre 1821 beſonders 

hervor der 73jährige Fürſtlich Fürſtenbergiſche Amtmann (Ober— 

vogt) und Hofrat Braun. Seine Amtsführung war im ganzen 
recht bureaukratiſch, in manchen Punkten ſchikanös. 

Brentano ſchreibt im Auguſt 1820 über ihn an den Geh. 

Medizinalrat Dr. Lehmann in Donaueſchingen in einer Armen— 

ſache: „Das Pfarramt kann bei den hier bis zur größten Ab— 

ſcheulichkeit ausgearteten Amtswillkürlichkeiten nichts als höchſt be⸗ 

trübt ſein und auf baldige beſſere Zukunft hoffen, indem zu er— 

warten ſteht, daß das bereits gerüttelte Maß nicht nur bald über⸗ 

laufen, ſondern überſtrömen wird.““ 

Amtmann Braun, der die Interkalarrechnung der Pfarrei zu 

führen hatte, ließ nach dem Tode des Pfarrers Eggſtein die Fenſter— 
läden des Pfarrhauſes verſteigern. Brentano drängte auf Reſti— 

tution, und die Kreisdirektion verfügte die Anſchaffung neuer 

Läden. Amtmann Braun brachte aber dieſe Verordnung nicht in 

Vollzug und Brentano mußte deshalb wiederholt bei der Kreis— 

Verkündbuch von 1816 und 1817. Ebd Dieſelbe dauerte 

damals bloß vier Wochen. Pfarrarchiv Löffingen Nr. 1.
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direktion ſich beſchweren. Aber alle Strafandrohungen blieben 

ohne Erfolg. Im Unwillen über ein ſolch ſchikanöſes Verhalten 

des Amtmanns ſchrieb Brentano nachſtehende Beſchwerdeſchrift an 

das Kreisdirektorium in Konſtanz vom 8. Mai 1821: 

„Hochlöbliches Großh. Kreisdirektorium hat unterm 10. v. Mts. 
den dritten Termin von 14 dem hieſigen Amte in oben rubrizierter 
Sache gegeben, aber es iſt leider wieder nichts darauf erfolgt. Ich 
mache daher abermals die gehorſame Anzeige davon mit der noch— 
maligen Bitte, das hochlöbliche Kreisdirektorium wolle ſeinen Worten 
endlich einmal um ſo mehr Kraft geben, als es ſcheint, daß dieſes 
Jahr uns öfters mit Hagel heimſuchen wolle. Dann können durch 
dieſe nicht Nachläſſigkeit, ſondern eigentliche Felonie des hieſigen 
Amtes, das nun dieſe nichts weniger als verwickelte Sache zum 
Spott der ganzen Adminiſtration ſchon im fünften Jahre durch 
zwei Kreisdirektorien ſowie ſeine unzähligen übrigen Amts-Filouterien 
umzutreiben frech genug iſt, im Pfarrhauſe für einige hundert 
Gulden Fenſter auf einmal eingeſchlagen werden, wenn die wider— 
rechtlich abgenommenen Läden an der Wetterſeite nicht in Bälde 
reſtituiert werden.“ ! 

Erſt nach wiederholter Drohung und endliche Strafverhängung 

von fünf Reichstalern hat das Amt Löffingen dem Auftrag ent— 
ſprochen. 

Am 12. Auguſt desſelben Jahres (1821) reichte der Amt— 

mann Braun ſein Entlaſſungsgeſuch an den Fürſten Karl Egon 

ein, worin es heißt: „Teils durch mein ſehr vorgerücktes Alter 

gedrückt (ich zähle nämlich über 72 Jahre), teils ſeid Jahr und 

Tag durch Intriquen geneckt, die eine mir feindſelige, durch den 

Ew. Hochfürſtl. Durchlaucht von mir mündlich genannten mir 

leidenſchaftlich abgeneigten hieſigen Stadtpfarrer von Brentano 

ſehr geſchickt geleitete Faktion in der dahieſigen Stadtgemeinde 

gegen mich anzuſpinnen und mich dadurch zu ermüden unaufhör— 
lich bedacht iſt, fand ich mich bewogen“ uſw.?. 

Aber trotz ſeines ſehr vorgerückten Alters fuhr der Amtmann 
Braun fort, den Pfarrer zu kränken. Am Feſte Mariä Himmel— 

fahrt desſelben Jahres kam er mit ſeiner Familie zu ſpät in den 

Gottesdienſt und trat während der Predigt des Pfarrers in oſten— 

tativer Weiſe in die Kirche ein, worauf Brentano mit Unter— 

brechung des Vortrages äußerte: „Das elende Zeug kommt immer 

Großh. Generallandesarchiv Karlsruhe. Fürſtlich Fürſten— 

bergiſches Archiv Donaueſchingen, Perſonalakten des Amtmannes Braun.
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zu ſpät.“ Am darauffolgenden Sonntag leiſtete ſich der Amtmann 

denſelben Unfug nochmals, um den Pfarrer zu reizen, und nahm noch 

einige Zeugen mit. Brentano geriet über eine ſolche Unart in Ent— 

rüſtung und erging ſich in ſcharfen Worten des Tadels gegen ein 

ſolches Benehmen. Die Folge war eine Klage des Amtmannes wegen 

Beſchimpfung beim Biſchöflichen Ordinariat Konſtanz, das dem 
Pfarrer einen Verweis erteilte und ihn zur Mäßigung ermahnte!. 

Brentano führte bis ins Jahr 1821 fortwährend Beſchwerde 

gegen die von Amtmann Braun geführte Interkalarrechnung bei 

der katholiſchen Kirchenſektion. Seine Beanſtandungen wurden 

aber (Nov. 1821) zurückgewieſen mit dem Bemerken: „Man habe 

in ſeinen Rechnungsanſtänden ſo viele beleidigende Ausfälle gegen 

den Amtmann Braun als Rechner und ein mit dem Prieſteramte 
nicht vereinbarlich leidenſchaftliches Benehmen wahrgenommen, 

daß man ſich von diesſeits genötigt ſehe, ihn zu einem beſcheideneren 

Betragen gegen den gedachten Amtmann ernſtlich zu erinnern.“? 

Manche Widerwärtigkeiten erfuhr Brentano auch vonſeiten 
der Filialgemeinden Rötenbach und Göſchweiler. 

Rötenbach klagte 1827 den alten kränklichen Stadtpfarrer 
beim Biſchöflichen Ordinariat der Pflichtvernachläſſigung an und 
verlangte ſelbſtändigen Sonntagsgottesdienſt in ſeiner Filialkirche. 

Dieſe Angelegenheit verurſachte Brentano großen Verdruß und 

viele Schreibereiens. 

Auch Göſchweiler iſt mit einem Zwiſchenfall in den Akten 

verzeichnet. Brentano beſchreibt uns denſelben in einer Anzeige 

an das Bezirksamt Neuſtadt: 

„Anzeige an das Gr. Bezirksamt Neuſtadt, 
einen verbotenen Kreuzgang der Gemeinde 
Göſchweiler betr. 

„Ich bin genötigt, eine gehorſamſte Anzeige über einen Unfug, den 
die Filialgemeinde Göſchweiler heute den 13. d. M. begangen hat, zu 
machen und zu bitten: wohllöbl. Gr. Bezirksamt wolle dieſe Gemeinde, 
die überhaupt allem Aberglauben mit Trotz fröhnt, zurechtweiſen. 

„Es war ehemals hier der Gebrauch eingeſchlichen, jedesmal am 
St. Antonsfeſt mit Kreuz in die Antonskapelle ?, die an der Straße 

Dekanatsarchiv Neuſtadt. Großh. Generallandesarchiv Karls— 
ruhe. Pfarrarchiv Löffingen, Faſz. Rötenbach, Paſtoration betr. 

An einer andern Stelle ſagt Brentano von dieſer Kapelle: ſie „dient 

zu nichts als allenfalls den Aberglauben zu nähren“. 

Freib. Didz.⸗Archiv. N. F. XV 17
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nach Rötenbach ſteht und jetzt baufällig iſt, zu gehen. Nachdem 
dieſe Kreuzgänge aber vom biſchöflichen Ordinariat verboten worden 
waren, hörten ſie auf. Indes hat ſie der eifrige Pfarrvikar Wid— 
mann während der Vakatur wieder glücklich in Gang gebracht. 
Ich traf ſie alſo wieder wohlorganiſiert und beliebt bei meinem 
Pfarrantritt an. Da es gerade das teuere Jahr 1817 war, wo 
die Kreuzgänge erlaubt wurden, mußte ich ſie, ſo unangenehm es 
mir auch war, halten: allein ſobald dieſes harte Jahr vorbei war, 
ſuchte ich nach und nach dieſen nicht nur ſehr zweckwidrigen, ſondern 
auch ſehr ärgerlichen Kreuzgang, der zu allen Unordnungen auf 
der öffentlichen Landſtraße bei dem engen Raum der Kapelle, die 
kaum den zehnten Teil der Wallenden faſſen konnte, Anlaß gab, 
abzubringen. Ich war auch ſo glücklich, denſelben ohne alles Auf— 
ſehen auf einige Jahre wegzubringen, bis es im vorigen Jahr der 
Gemeinde Göſchweiler wieder einfiel, ſelben zu verſuchen. Schon 
früh 5 Uhr ſtanden ſie mit Kreuz und Fahnen vor der Kapelle. 
Ich ließ ſie lange ſtehen und hielt bloß das geſtiftete und ver— 
kündete Amt um ½8 Uhr, verwies indes den Göſchweilern ihren 
Ungehorſam. Heuer dachte ich an nichts. Ich verkündete am letzten 
Sonntag bloß, daß am Dienstag das geſtiftete Amt nach dem 
Pfarr⸗ und Jubiläumsgottesdienſt in der Antonskapelle werde ge— 
halten werden. Schon um 7 Uhr kamen die Göſchweiler wieder 
mit Kreuz und Fahnen. Ich verweigerte ihnen die gewöhnliche 
Ehre des Hinausſingens und Läutens und äußerte mein Mißfallen 
darüber bloß noch in der Sakriſtei vor dem Meßner. Dieſer muß 
es ihnen geſteckt haben. Die Prozeſſion ging daher ruhig der Heimat 
zu, bis ich zu Haus war. Darauf kehrte ſie um und ging wieder 
der Kapelle zu. Jetzt war alles in Aufruhr und lief der einſeitigen 
Prozeſſion zu. Die Gemeinde Göſchweiler hat alſo die ganze große 
Pfarrgemeinde verführt und in Alarm gebracht, ſo daß viele noch 
auf dem Rückweg eine Art Prozeſſion formten und laut zu beten 
oder vielmehr zu ſchreien anfingen, während die Göſchweiler ihren 
eigenen Weg mit Kreuz und Fahnen nach Haus gingen. Da dies 
ein ſehr böſes Beiſpiel war, und die Göſchweiler ganz gegen die 
pfarramtliche Anordnung ſich vergangen haben, ſo bitte ich, Großh. 
f. f. Bezirksamt wolle es nicht ungeahndet laſſen !. 

Löffingen, 13. Juni 1826. 
ffing 0 v. Brentano.“ 

Brentano hatte eine ſehr reizbare Natur und konnte des⸗ 

halb, wenn er ſich in ſeinem Rechte gekränkt fühlte, ſehr leiden— 

ſchaftlich werden ſowohl gegen ſeine Amtsbrüder als auch gegen 
die biſchöfliche Behörde, wie folgender Fall zeigt. 

1Pfarrarchiv Löffingen Nr. 92.
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Im Jahre 1818 erhielt Brentano vom Ordinariat Konſtanz 

nachſtehendes Schreiben!: 

„Die nötige Renovierung des Schulhauſes in dem Filialort 
Rötenbach iſt durch das Großh. Schuldekanat zu veranlaſſen. Was 
das in ſchlechtem baulichen Zuſtand ſich befindende Kaplaneihaus 
betrifft, ſo kann eine neue Herſtellung erſt dann geſchehen, wenn 
dieſe Kaplanei einſt erledigt wird, weil die Herſtellungskoſten aus 
den Vakaturgefällen in Ermangelung einer anderen Quelle beſtritten 
werden müſſen. 

Konſtanz, den 19. Februar 1818.“ 

Brentano hatte zu dieſem Erlaß keine Anregung gegeben 

und vermutete daher Einmiſchung eines Unberufenen in ſein Amt 

und ſeine Rechtsſphäre, was er als perſönliche Kränkung empfand. 

Die Zurückweiſung war darum, wie immer in derartigen Fällen, 
eine ſcharfe. Er ſchrieb: 

„Hochwürdigſtes Generalvikariat! 

Am 25. d. Mts. iſt mir ein Schreiben vom Hochwürdigſten 
Generalvikariat d. d. 19. Februar zugekommen, worin dem hieſigen 
Pfarramte eröffnet wird, daß die Reparatur des Schulhauſes zu 
Rötenbach beim Schuldekanate nachgeſucht worden iſt und die des 
hieſigen Kaplaneihauſes bis zur Vakatur ausgeſetzt werden müßte. 

Da vom Pfarramte keine Anzeige deswegen geſchehen und auch 
der Anzeiger im hohen Reſkripte nicht angeführt iſt, ſo iſt das 
verehrliche Reſkript um ſo rätſelhafter, als beide dieſe ſehr unbe— 
deutenden Reparationen ſchon lange, nämlich im verfloſſenen Sommer 
ſchon und ſogleich auf die erſte diesſeitige Anzeige von gehöriger 
Stelle, beſorgt worden ſind. Es bleibt daher ſehr zu verwundern, 
wer auch gar ſo ſorfältig für fremde Angelegenheiten mag geweſen 
ſein. Es liegt zwar im Zeitgeiſt, andere Angelegenheiten wenigſtens 
auf den Schein zu beſorgen und die ſeinigen zu vernachläſſigen. 

„Ich hätte es daher gleichgiltig ad acta gelegt, wenn ich nicht 
eine ganz unbefugte und bösartige fremde Einmiſchung in die hieſige 
Pfarrei mit Grund vermuten müßte und ich mich nicht verpflichtet 
fände, Hochwürdigſtes Generalvikariat auf dieſelbe aufmerkſam zu 
machen. Es befindet ſich leider hier, ſowie leider faſt überall, eine 
bösartige Partei, die gerne unſern Frieden und unſere Ruhe ſtören 
möchte. Dabei iſt das Haupttriebrad ein Menſch, der itzt in der 
Nachbarſchaft angeſtellt iſt, und an dem ich mich ſelbſt anfänglich 
ſehr betrogen habe, indem er der bösartigſte Heuchler, Lügner und 
Verleumder iſt, den ich je kennen gelernt habe, und zum Unglück 

Rechnung des Kaplaneifondes Löffingen von 1818.
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ſteht er ſogar mit einem geachteten Mitgliede der geiſtlichen Regie— 
rung ſowohl als des hochpreislichen Miniſteriums in Korreſpondenz, 
mit der er ſich ſehr brüſtet und die er auch ſehr mißbraucht. Wie 
konnte es alſo anders ſein, als daß mir dieſer Menſch wenigſtens 
ſogleich in den Sinn kam, weil er ſchon mehrere derlei geheime 
Denunziationen nicht ohne Erfolg freventlich unternommen und 
namentlich meinen äußerſt rechtſchaffenen und tätigen Caplan Briſ— 
ſon ſo verleumdet hat, daß dieſer venerable Greis große und über— 
eilte Kränkungen deswegen erdulden mußte. Aus dieſen Gründen 
finde ich mich gedrungen, Hochwürdigſtes Generalvikariat nur darauf 
aufmerkſam, keineswegs aber weder Anzeige noch Klage zu machen. 
Obgleich ich ſchon feſt glaube, daß hochdasſelbe gewiß aus eigener 
trauriger und verhängnisvoller Erfahrung überzeugt worden iſt, 
was für ſchröckliche Nachteile und welche Ungerechtigkeiten aus derlei 
böslichen, geheimen privaten und einſeitigen Anzeigen entſtehen, wenn 
man denſelben unverwehrtes Gehör verleiht, daß ich nicht mehr fürchte, 
daß dieſe alte Kurialpraxis bei uns wieder aufleben könnte. 

Mit gebührendem Reſpekt 

Hochw. Generalvikariate 
gehorſamſter 

Großh. Geiſtl. Rat v. Brentano. 

Löffingen, den 26. März 1818.“ 

Randbemerkung der Empfangsſtelle: „Verdient keine Antwort, 
ad acta.“ 

Die meiſten Widerwärtigkeiten erfuhr Brentano vonſeiten 

ſeiner Vikare. An dem jungen Klerus jener Jahre zeigte ſich die 

ganze Verderblichkeit der Aufklärung. „In keinem Lande der 

katholiſchen Chriſtenheit befindet ſich die Kirche in einem ſo traurigen 

Zuſtand wie in Baden und Württemberg. In Baden iſt die 

Geiſtlichkeit mehr ſittlich verkommen, in Württemberg mehr geiſtig 

verkehrt“, ſchreibt Domdekan Räß! von jener Zeit. Es war auch 

nicht zu verwundern; denn „an die katholiſch⸗theologiſchen Fakul⸗ 

täten in Freiburg und Tübingen wurden mehrere ganz unkirchliche 

Profeſſoren berufen, und den Theologen wurden die zügelloſeſten 

Grundſätze eingelehrt. Infolge der Verhöhnung der katholiſchen 
Lehre und Verächtlichmachung ihrer Inſtitutionen haben ſeit 1815 

bis 1830 nur junge Leute, die ſonſt kein Unterkommen fanden, 
  

Otto Wiltberger, Andreas Räß, Domherr des Bistums Straß⸗ 

burg in der „Zeitſchrift für die Geſchichte des Oberrheins“ NF. Bd. XXVIII 

(1913), S. 25· 71.
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ſich den theologiſchen Studien zugewendet, ſo daß es auf der Uni— 

verſität Freiburg hieß: theologia ultima spes. Aus dieſen 

Schulen gingen die ſchlechteſten Subjekte hervor“ uſw.! Von 

dieſer moraliſchen Beſchaffenheit waren die Vikare Brentanos ohne 

Ausnahme mehr oder weniger. 
Im Jahre 1822 war Kaplan Briſſon 78 Jahre alt und 

dienſtunfähig geworden. Brentano bat deshalb um Beigabe von 

zwei Vikaren. Das Bezirksamt Neuſtadt empfahl der Regierung 

das Geſuch des Stadtpfarrers und beantragte, „wenigſtens einen 

Hilfsprieſter nach Löffingen zu ſenden um ſo mehr, als nicht bloß 

das Bedürfnis der Seelſorge dafür ſpreche, ſondern der Pfarrer 

dem unangenehmen und ſchädlichen Verdacht bei ſeinen Pfarr— 

kindern ausgeſetzt ſei, daß er aus Egoismus und Sparſamkeit die 

Beigebung eines Vikars ſelbſt hintertreibe“?. Infolge Prieſter— 

mangels erhielt Brentano einſtweilen nur einen Vikar. Dieſer 

entſprach aber nicht den Anforderungen des Stadtpfarrers, und 

im März 1823 führte Brentano beim Generalvikariat Klage gegen 
ſeinen Vikar Schmidt wegen deſſen Wirtshausbeſuchs und unan— 

ſtändigen Betragens, worauf dem Vikar der Beſuch der Wirts— 

häuſer aufs nachdrücklichſte unterſagt, und er ſelbſt zur Verant— 

wortung vor das Dekanat geladen wurdes. Aber Vikar Schmidt 

ſcheint nach wie vor „ſeine Hauptbeſtimmung in den Wirtshaus⸗ 
beſuch geſetzt“ zu haben; denn bereits am 30. Mai desſelben 

Jahres berichtete der Polizeigardiſt Braun an das Stadtpfarramt: 

„Geſtern als am Fronleichnamsfeſt U. H. J. Chr. traf ich Ihren 
Herrn Vikar im Ochſen um 10 Uhr nachts wohlbetrunken an. Um 
211 Uhr nachts ſah ich denſelben mit ſeinem X. Y. Z. nach Haus 
gehen. Ich ſah, wie Ihr Herr Vikar bei der Wohnung des Bened. 
Schmutz von einem kleinen Fieber überraſcht wurde und ſich er— 
brechen mußte, ſo daß ich bald glaubte, dem Herrn Vikar einen 
Doktor holen zu müſſen. Doch ſah ich dies endlich als überflüſſig 
an; denn heute früh 8 Uhr habe ich Ihren Vikar Schmidt zum 
Sten Mal einem Großh. Bezirksamt Neuſtadt angezeigt. Ungeachtet, 
daß mich Ihr Herr Vikar hier ſchriftlich als einen ſchlechten Gar⸗ 
diſten, der nicht wert ſei, ſeine Uniform zu tragen uſw., deklarierte, 
ſo folge ich doch deſſen Beiſpiel nicht. Nie werde ich über die 
Geiſtlichkeit ſchimpfen! Ich zeige nur die Taten des Herrn Vikar 

Otto Wiltberger a. a. O. Großh. Generallandesarchiv 

Karlsruhe. Pfarrarchiv Löffingen Nr. 209.
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an. Sind ſolche ehrwürdig, ruhmvoll und löblich? Wenn ja, dann 
habe ich nichts einzuwenden, wenn ſich derſelbe ſchon ganze und 
halbe Nächte im Wirtshaus und auf den Gaſſen aufhält.““ 

Die neunte Anzeige gegen Vikar Schmidt wegen „Überſitzens“ 
machte Polizeigardiſt Braun am 2. Juni desſelben Jahres?. Für 

die nächſte Zeit ſcheint Brentano ohne Vikar geweſen zu ſein. 

Das Jahr 1827 brachte dem Löffinger Stadtpfarrer Krank— 

heit und viel Verdruß. Brentano litt an Aſthma und Huſten, 

ein Übel, das zur Winterszeit beſonders heftig und qualvoll auf— 

trat. Der Pfarrdienſt in Schule und Kirche fiel ihm ſomit recht 
beſchwerlich. Dazu kam noch der viele Arger, der ihm vonſeiten 

ſeiner Hilfsprieſter entſtand. Arbeitsmüde und arbeitsüberdrüſſig, 
krank und gekränkt bat er in dieſem Jahre wieder um ſeine 

Penſionierung mit einem Ruhegehalt von 600 fl. oder wenigſtens 

um Zuweiſung eines „Hausvikars“. Es bedurfte wiederholter 

dringlicher Vorſtellungen Brentanos, bis endlich Bistumsverweſer 
Weſſenberg den Dekan des Kapitels um vertrauliche Auskunft 

über das Befinden des Pfarrers von Löffingen und der dort be— 

ſtehenden Verhältniſſe erſuchte. 

Dieſer berichtete, „mit Ausnahme eines leichten zur Winters⸗ 
zeit gewöhnlichen Huſtens ſei Brentano kerngeſund. Einige Herren 
aus der Nachbarſchaft Löffingens ſeien der Anſicht, Brentano wolle 
im Ernſte keinen Vikar, ſondern ſuche bloß zur Beſchwichtigung 
anderweitiger immer lauter werdender Klagen ſeiner Pfarrangehörigen 
gegen ihn vom Hochwürdigſten Generalvikariat die produzible Ant— 
wort zu erhalten, daß man ihm keinen Vikar ſchicken könne. Dieſe 
haben ferner die Meinung geäußert, daß ihm gerade deshalb ein Vikar 
gegeben werden ſollte, aber ein junger Mann, der mit wiſſenſchaft⸗ 
lichen Kenntniſſen ausgerüſtet, in einem tadelloſen prieſterlichen 
Wandel gefeſtigt, durch eine anſtändige feſte Haltung dem Pfarrer 
gegenüberſtehen und ihm gewiſſermaßen imponieren könnte.““ 

Weſſenberg ſcheint es aber darauf abgeſehen zu haben, den 

ihm verhaßten Löffinger Stadtpfarrer zu ärgern. Er ſandte ihm 

nicht nur keinen Vikar, ſondern beſetzte das gerade erledigte Kaplanei⸗ 

benefizium mit einem höchſt minderwertigen Geiſtlichen, dem Vikar 
Zickel, über den Brentano gar bald ſich beklagen mußte. Wie 

dieſer Herr gegen ſeinen alten, kränklichen Prinzipal ſich benommen 

Pfarrarchiv Löffingen Nr. 209. Ebd. Dekanatsarchiv 
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hat, iſt aus einem Verweis zu entnehmen, den ihm das General— 

vikariat Freiburg am 4. März 1828 erteilen mußte. Dort heißt es: 

„Sehr mißfällig hat man vernehmen und ſelbſt aus den eigen— 
händigen Schreiben des Vikars Zickel erſehen müſſen, wie achtungs⸗ 
und ſubordinationswidrig ſich derſelbe gegen ſeinen Vorſtand, Geiſt⸗ 
lichen Rat und Stadtpfarrer v. Brentano, benommen habe. Solch 
ein ungebildetes und wegwerfendes Benehmen ſelbſt mit rohen Be— 
ſchimpfungen können wir nie ungeahndet geſchehen laſſen. Schon 
dieſe Benehmungsart iſt ſehr ſtrafbar (weil ihm Behörden zur Klage 
offen ſtehen) und kann ſich nie, wäre auch Wahres darunter, recht— 
fertigen laſſen. Ernſtlich wird daher dem Vikar Zickel dies ver— 
wieſen mit dem Bemerken, daß, wenn er ſich eines ſolchen und be— 
ſonders der Parteinahme gegen den Stadtpfarrer zur Herabwürdigung 
desſelben bei der Pfarrgemeinde noch ferner ſchuldig machen ſollte, man 
gegen ihn nach den kanoniſchen Geſetzen zu verfahren wiſſen werde.“ 

Dieſer Verweis beſſerte den Vikar Zickel nicht; Brentano 

mußte ſich bereits am 1. April wieder über ihn beſchweren. In 
ſeiner temperamentvollen Klageſchrift ſchreibt er: 

„Es handelt ſich bei mir nicht um die perſönlichen Beleidi— 
gungen; denn dergleichen Eſelstritte (wie 12o senex, aper, taurus, 
asinus) habe ich ſeit 20 Jahren ſchon zu viele, beſonders hier er— 
halten, als daß ich ſie nur noch achtete; ſondern es handelt ſich 
um die Rechte der Pfarrei, um die Ehre der Religion und Prieſter— 
ſchaft und um Hebung des öffentlichen Argerniſſes. Bedenken Sie, 
daß Herr Vikar Zickel ein Landwehrkorporal geweſen, ſchon 34 Jahre 
alt iſt und noch kein Brot hat, daß er als ein wahrer geiſtlicher 
Vagabund von einem Vikariat zum anderen mit einem 17jährigen 
vermummten Bauernmädchen herumzieht, daß er als ein Säufer, 
Spieler, Wirtshausſitzer, Schwätzer, Lügner und ſoldatiſcher Wind— 
beutel allgemein bekannt iſt!!!“ 

Brentano verlangte die Verſetzung dieſes Vikars mit der 

Drohung, er wende ſich an die weltliche Behörde, wenn nicht eine 

Unterſuchung eingeleitet und Abhilfe geſchaffen werde?. 

Zickel wurde nun zum Pfarrverweſer von Unterkirnbach be— 

fördert; an ſeine Stelle in Löffingen trat Vikar Walter, der 

wegen komiſcher Vergehen bis dahin außer Dienſt geſetzt war. 

Aber ſchon im Auguſt desſelben Jahres mußte Brentano aus 

ſchwerwiegenden Gründen um deſſen Entfernung bitten. Daß er 
die Filialgemeinde Rötenbach gegen ihren Pfarrer aufgehetzt hatte, 

Dekanatsarchiv Neuſtadt. Ebd.
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war das geringſte ſeiner Vergehen. Walter mußte verſetzt werden 

und erhielt einen Nachfolger in Vikar Schuhmacher. In kurzer 

Zeit kam es aber wieder zu einer Klage des Stadtpfarrers gegen 

ſeinen Vikar und dieſes gegen den Prinzipal. Während die Klage— 

ſchriften der Behörde vorlagen, erhielt Brentano die Präſentation 

auf die Pfarrei Kleinlaufenburg. Vikar Schuhmacher bekam 

einen Verweis wegen ungehörigen Wirtshausbeſuches, während 

dem Stadtpfarrer das Generalvikariat Dr. Vicari) zu bemerken 

für gut fand: 
„Wir müſſen dem Herrn Geiſtlichen Rat und Stadtpfarrer 

wahrhaft gratulieren, durch Beförderung nach Kleinlaufenburg einer 
künftigen Vikarhaltung enthoben zu ſein, aber auch uns, mit ſolch 
immerwährenden Beſchwerdeführungen nicht mehr behelligt zu werden. 
Ohne lang in die einzelnen Unterſuchungen dieſer wechſelſeitigen 
Anklagen einzugehen, bleibt ſchon an ſich etwas allgemein Auf— 
fallendes, daß auch an anderem Orte ſehr belobte und geachtete Vikare 
mit Euer Hochwürden nicht auskommen ſollen und können. Wir 
finden es zur kurzen Hebung dieſer Zerwürfniſſe ſehr ratſam, Ihnen 
den baldigen Antritt der Pfarrei Kleinlaufenburg zu empfehlen.“! 

Kurz vor ſeinem Wegzuge von Löffingen hatte Brentano noch 

eine Affäre mit dem Meßner. In der Kirche waren zwei Weih— 

waſſerkeſſel abhanden gekommen, und Meßner Fetzer wurde als 

der Dieb bezeichnet. Auf eine Anfrage des Bürgermeiſteramtes 

antwortete Brentano: 

„Seiner Lüderlichkeit und Nachläſſigkeiten bezüglich der Uhr, 
ſeine Unreinlichkeit und Unordnung in der Kirche, ſeine Kirchen— 
diebereien, ſein immerwährendes Lumpen und Saufen, ſeine Grob— 
und Rohbeiten, ſein lügenhaftes Läſtermaul und ſeine abergläubiſchen 
Betrügereien und Prellereien ſind ſo unbeſchreiblich groß und in 
ſeine Natur verwebt, daß ich alle Hoffnung einer Beſſerung auf— 
gebe, zumalen er immer wieder eine Unterſtützung zu erheucheln 
oder zu erlügen weiß. Selbſt dem Bezirksamte habe ich es ſchon 
mehrmals ohne Erfolg, ja ohne eine Antwort zu erhalten, ange— 
zeigt. Ich bin daher müde und leide lieber mit Geduld die kurze 
Zeit meines Hierſeins, als daß ich ferner noch weitere Schreibereien 
oder Worte verſchwende und mich dem Lügenmaul ſeines Weibes, 
das hier jedermann fürchtet, weiter preisgebe. 

Löffingen, den 12. Dezember 1828.“2 

Damit ſind wir nicht am Ende der Erzählung deſſen, was 

aus der Löffinger Zeit Brentanos bemerkenswert iſt. Was hier 

Dekanatsarchiv Neuſtadt. 2 Pfarrarchiv Löffingen.
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im Zuſammenhang und in möglichſt aktengemäßer Faſſung dar— 

geſtellt werden ſoll, iſt ſein Verhältnis zur badiſchen Regierung. 

Zu Beginn der zwanziger Jahre kamen Ehren über Ehren 

für den Löffinger Stadtpfarrer, und zwar von der höchſten kirch— 

lichen Stelle, dem Heiligen Vater zu Rom. Dieſen Auszeichnungen 

entſprachen aber eben ſo viele und große Anfeindungen ſeitens 

ſeiner Gegner in der badiſchen Regierung. 

Im Herbſt 1821 traf Brentano im Hauſe des Polizeigardiſten 

Kienzler zu Löffingen das Buch „Die Stunden der Andacht“ 

an und „beunruhigte“ daraufhin das Gewiſſen dieſes Mannes 

dermaßen, daß ſich dieſer daröber ſelbſt entleibte. Brentano „ver— 

weigerte ihm das Begräbnis und der Regierung, die ſolches wieder— 

holt befohlen hatte, den Gehorſam“!. Auch das Generalvikariat 

(Dr. v. Vikari) erkannte in dem Verhalten des Pfarrers eine 

„Unart“ und verurteilte ihn auf Antrag der Regierung zu einem 

vierwöchentlichen Strafaufenthalt im Prieſterſeminar zu Meers— 

burg. Dem Biſchöflichen Ordinariat war unverkennbar bange, 

ob Brentano dieſer Strafverfügung entſprechen werde; wiederholt 

wies es entſchuldigend auf den betreffenden Miniſterialbeſchluß 

hin und bemerkte: „ſeine baldige Stellung wird uns in den Stand 

ſetzen, mit Rückſicht auf die eingekommene Interzeſſion des Stadt— 

rates Löffingen ihn mit einer Schonung in Anſehung der Zeit 

ſeines Aufenthaltes zu behandeln, welche zugleich ein Beweis der 

Achtung für ſeine von den Pfarrgenoſſen ſehr geſchätzte Perſon 

ſein wird“?. Brentano fügte ſich, und während er in Meersburg 

weilte, erhielt er von Papſt Pius VII. durch den Nuntius von 

Luzern den Spornorden mit nachſtehendem Breve: 

＋ 

Pius P. P. VII. 

Dilecti fili, salutem et Apostolicam benedictionem. 

Ex Romani Pontificis et Apostolicae sedis beneficentia pro- 
venire dignum est, ut qui erga illum et sedem eandem non ex— 
iquae fidei, devotionis et observantiae signa demonstrant, quique 

Die württembergiſchen Bevollmächtigten in kirchlichen Angelegen— 

heiten beim Bundestag in Frankfurt, von Schmitz-Grollenburg und 

von Wangenheim, in Schreiben vom 8. Februar 1822 an das Miniſterium 

der auswärtigen Angelegenheiten in Stuttgart (Kgl. Württemb. Geh. Haus⸗ 

und Staatsarchiv Stuttgart). Dekanatsarchiv Neuſtadt.
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nobilitatis, probitatis, aliisque virtutum meritis ornati sunt, iidem 

ab ipso Romano Pontifice. sedeque praefata honoribus decorentur 
et gratiis. Nos itaque Te, qui, ut aperitur in sacra Theologia, 
et iure canonico Doctor nec non Parochus in Löffingen existis, 
ab sincerae tuae in Nos et hanc sanctam sedem fidei, ac deévo— 

tionis studium condignis gratiae et beneficentiae nostrae favoribus 
prosequi volentes, et a quibus vis excommunicationis, suspensionis 
et interdicti. aliisque ecelesiasticis sententiis. censuris et poenis 
a iure vel ab homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus 
quomodolibet innodatus existis ad effectum praesentium tantum 
consequendum harum serie absolventes, et absolutum fore cen- 
sentes, supplicationibus Nobis super hoc humiliter porrectis in— 
clinati, Te aureatae militiae Equitum auctoritate Apostolica tenore 
praesentium facimus et creamus, aliorumque Equitum militiae huius 
modi numero, et consortio favorabiliter aggregamus. Tibique, 
ut omnibus et singulis privilegiis, gratiis, indultis, exemptionibus 
et praerogativis, quibus alii Equites huiusmodi de iure usu et 
consuetudine, aut alias quomodolibet utuntur, fruuntur et gaudent, 
ac uti, frui et gaudere possunt ac poterunt quomodolibet in fu— 
turum, parimodo (citra tamen facultates a concilio Tridentino 
sublatas) uti, krui éèt gaudere libere, licite possis et valeas auc- 
toritate et tenore praefati concedimus et indulgemus. Non ob— 
stantibus constitutionibus et ordinationibus Apostolicis, ceterisque 
contrariis quibuscunque. Volumus autem, ut crucem auream iuxta 
modum et formam per fel. recit. Benedictum P. P. XIV Praedeces— 
sorem nostrum descriptam, cuius exemplar Tibi tradi mandamus, 

gestare omnino debeas, alioquin praesens gratia nulla sit eo ipso. 
Datum Romae apud sanctam Mariam Majorem sub annulo 

Piscatoris die XXIV Augusti MDCCCXXI. 

Pontificatus nostri anno vigesimo secundo 

Card. Consalvi. 

Dilecto Filio Presbytero Francisco Henrico de Rrentano 
Nosse (Gnosso) Parocho in Löffingen, Constantiensis Dioecesis l. 

Auf die Eingabe Brentanos vom 18. Oktober 1821 an die 

badiſche Regierung um Erlaubnis zur Annahme und zum Tragen 

dieſes Ordens wandte ſich Berſtett, der Miniſter der auswärtigen 

Angelegenheiten, an das Miniſterium des Innern mit dem Er⸗ 

ſuchen um Mitteilung der „dortſeitigen Anſicht um ſo mehr, da das 

Breve von Vorrechten ſpricht, welche die Mitglieder dieſes Ordens 

genießen ſollen, die weder mit den Staats- noch mit den Geſetzen 

der Landeskirche vereinbarlich ſcheinen, und dem Geiſtlichen Rat 

Kgl. Württemb. Geh. Haus⸗ und Staatsarchiv Stuttgart.
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von Brentano die Erlaubnis, den gedachten Orden annehmen zu 

dürfen, in jedem Falle nur unbeſchadet ſeiner Pflichten gegen den 

Staat, dem er angehört, gegeben werden könnte“ (23. Okt. 1821)1!. 

Demzufolge wurde der Geiſtliche Rat Brunner (Katholiſche Kirchen— 

ſektion) vom Miniſterium des Innern zu einem Gutachten über 

die Verleihung des päpſtlichen Ordens vom Goldenen Sporn an 

Brentano aufgefordert. Sein Vortrag vom 22. November 1821 

lautet: 
„Vortrag 

den Geiſtlichen Rat von Brentano und 
den ihm angeblich verliehenen päpſt⸗ 
lichen Sporn-Orden betreffend. 

„Ich erinnere mich nicht, daß ein ähnlicher Gegenſtand bei uns 
je vorgekommen; hier darf man aber von der Seltenheit nicht auf 
die Güte der Sache ſchließen, vielmehr auf das Gegenteil. 

„Den Stadtpfarrer von Brentano zu Löffingen kennt das ver— 
ehrliche Kollegium hinlänglich aus den Akten. Ich werde daraus 
und aus ſeinen Druckſchriften in der Folge die Züge zuſammen— 
ſtellen, welche den Charakter dieſes, wie ſich das Vikariatsſchreiben 
vom 26. Juli d. J. ausdrückt, bis zum Wahnſinn ſtolzen Geiſt— 
lichen auch höhern und höchſten Orts bezeichnen ſollen. 

„Weniger bekannt iſt vielleicht der Orden vom goldenen Sporn. 
Ich erlaube mir eine kurze Notiz davon vorauszuſchicken. 

„Welcher Papſt, ob Pius IV. (im Jahr 1559) oder Pius V. 
oder ein anderer den Orden geſtiftet, iſt geſchichtlich nicht hergeſtellt 
und auch ziemlich gleichgültig. Die Ordensdekoration beſteht in 
einem achteckigen, blau verſchmelzten Kreuze, an welchem unten ein 
goldener Sporn hängt; es wird an einem hellroten Bande im Knopf— 
loch getragen. (S. Perrots Hiſtoriſche Sammlung aller noch be— 
ſtehenden Ritterorden der verſchiedenen Nationen uſw. Leipzig 1821, 
2. Heft, S. 72, Nr. 1; Helyots ausführliche Geſchichte aller geiſtlichen 
und weltlichen Klöſter und Ritterorden, Leipzig 1756, 8. Bd., S. 464, 
Tab. 82.) Die Mitglieder des Sporn-Ordens heißen: Ritter der 
goldenen Miliz, equites aureati. vergoldete Ritter und Ritter des 
Sporns, auch Pfalzgrafen des geheiligten Palaſtes vom Lateran. 

„Den glänzenden Titeln entſpricht keineswegs die Achtung, welche 
der Orden den Inhabern verſchaffen ſoll. Helyot (I. c. S. 466—458) 
verſichert, daß die vergoldeten Ritter von Tag zu Tag geringſchätziger 
würden, und daß aus ihnen zuletzt bloße Kanzleibediente entſtanden 
ſind. Heutzutage würde ſich's ein gelehrter oder ſonſt verdienter 
Mann nicht zur Ehre rechnen, wenn man ihn mit dem goldenen 
Sporn auszeichnen wollte. Er wird nicht bloß vom Papſt erteilt, 

Großh. Generallandesarchiv Karlsruhe.
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ſondern auch von päpſtlichen Nuntien, von den Auditoren der Rota 

und andern römiſchen Hausprälaten. Ich bin überzeugt, daß der 
Pfarrer von Brentano den ſeinigen vom Nuntius in Luzern emp— 
fangen hat, mit dem er — gegen die deutſche Kirche und den Staat 
— in ultramontaniſcher Verbindung ſteht. Der Orden wird wohl— 
feil verkauft, z. B. vom Herzog von Sforza, wie Helyot berichtet, 
ſogar um eine Piſtole. Er hat jetzt keinen andern Zweck mehr, als 
für die römiſche Kurie unter dem niederen Klerus Waffenträger zu 
werben, die ſo viel wert ſind als der Orden. 

„Der Pfarrer von Brentano Noſſe (ſoll heißen Gnoſſo), wie 
er ſich nun tituliert, behauptet in ſeiner Eingabe an das Großherzogl. 
Miniſterium der auswärtigen Angelegenheiten vom 18. v. M.: 

ganz unerwartet () und durch eine unbekannte Hand (2) ſei ihm 
das päpſtliche Breve mit in demſelben bezeichneter Ordensdekora— 
tion zugeſchickt worden“!, 

und doch heißt es in dieſem Breve ausdrücklich: 
„Supplicationibus Nobis super hoc humiliter porrectis inclinati 
tèe aureataàe militiae equitem ete. (lege totum breve).“ 

„Hätte auch ein anderer die supplicationes für den Herrn von 
Brentano humiliter niedergelegt (was bei einem ſo unermüdlich titel— 
ſuchenden Mann — vidke acta den geiſtlichen Rats-Titel des Pfarrers 
von Brentano betreffend v. J. 1811, Nr. 10296 — gar nicht zu 
vermuten iſt), ſo muß man doch über die unbekannte Hand, durch 
die er den Orden erhalten haben will, unwillig ausrufen: „Hoc 
credat qjudaeus Apella!“ Nimmt man aber ſelbſt das Unwahr⸗— 
ſcheinlichſte an, ſo wird ja dadurch dem Breve und allem, was darin 
ſteht, alle Authentizität benommen. 

„Eine ſolche Zuſendung durch einen Anonymus ift ganz gegen 
die römiſche und gegen alle Geſchäftsordnung und nirgends in der 
Welt gebräuchlich. Warum hat denn der Sporn-Ritter v. Brentano 
Noſſe (Gnoſſo) nicht das anonyme Beiſchreiben oder wenigſtens das 
Konzept von unbekannter Hand beigeſchloſſen? Dadurch allein hätte 
er das Unglaubliche glaublich machen können. Welch ein eitler 
Menſch muß dieſer Geiſtliche ſein, der von unbekannter Hand leicht— 
ſinnig einen unbedeutenden Orden annimmt und dabei riskiert, daß 
es gar ein unterſchobener ſei?! — 

„Ich habe gleich eingangs verſprochen, eine nähere Charakteriſtik 
von dieſem Manne aus den Akten zu liefern, kann mir aber dieſe 
Mühe nun erſparen, da ihn ein Schreiben des Amtmannes Walchner 
zu Radolfzell (wohin Brentano von Stuttgart ehemals verwieſen 
ward) an den Hofrat Braun in Löffingen? ſo nach dem Leben 
malt und ſo aktenmäßig ſchildert und beſchreibt, daß jeder weitere 

Brentano verſchweigt den Namen des Nuntius von Luzern. Wenn 

das Breve von supplicatio ſpricht, ſo iſt im Kurialſtil damit die Bitte 

des Nuntius gemeint. Dieſes Schreiben war mir nicht zugänglich.
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Pinſelſtrich überflüſſig wäre. Ich will nur noch zur Beſtätigung 
alles deſſen, was Amtmann Walchner geſchrieben, an die neueſte 
Beerdigungsgeſchichte des Gardiſten Kienzler zu Löffingen erinnern. 
(Siehe die betreffenden Akten von Nr. 5566 bis 8995 d. Is., ogl. 
Atten v. J. 1815 und 16, die Beſetzung der katholiſchen Stadt— 
pfarrei dahier betr. Es fehlte wenig, ſo hätte er dieſe erſchlichen, 
wie den geiſtl. Rats⸗Titel). Mußten wir nicht den ſtolzen Nacken 
dieſes hartnäckig gegen ſeine Staats- und Kirchenbehörden ſich auf— 
lehnenden Prieſters durch Androhung der Temporalien-Sperre beugen? 

„Wahrhaftig, es würde dem Orden der goldenen Miliz zur ganz 
eigenen Ehre gereichen, einen ſolchen Ritter ſich — (Es iſt merk— 
würdig, daß wir nur noch einen Ritter des Spornordens im Lande 
haben, der ſchon ſeit Jahren im Seminar zu Heidelberg wohnt, 
den alten reſignierten Pfarrer Steigleder, der ſich auch nie emp— 
fehlenswürdig betragen hat Anm. von Brunnerl.) — einverleibt 
zu ſehen, und zwar im Augenblick, wo er zur Büßung ſeiner groben 
Vergehen in das Seminar zu Meersburg eingewieſen iſt. Aber 
gerade in dieſem Augenblick läßt ſich der Sträfling die Dekoration 
des Spornordens (von unbekannter Hand) plötzlich zuſchicken, um 
mit ihr, nach überſtandener Strafzeit, wie mit einem Siegeszeichen 
zu prunken, um der Welt ſagen zu können, der Papſt habe das Un— 
recht, das ihm (dem Ritter) geſchehen, und die Verfolgungen, die 
er leide (denn davon ſpricht er immer), eingeſehen, und ſeine Ver—⸗ 
dienſte um die (römiſche) Kirche mit dem goldenen Sporn belohnt. 

„Es ſpringt in die Augen, wie ſehr dabei das Vikariat zu Kon— 
ſtanz, das Großherzogl. Miniſterium und das Anſehen des Papſtes 
ſelbſt, welcher natürlich den Ordenskandidaten nicht kennt!, kom— 
promittiert würde. Wer möchte in Zukunft dieſen vergoldeten Ritter 
in ſeinem geſteigerten Hochmut und Starrſinn ertragen und bändigen, 
dem ſchon in Stuttgart von dem Württembergiſchen Landesbistum 
träumte, und der jetzt wenigſtens auf eine Domherrnſtelle zu Freiburg 
ſich die ſichere Hoffnung macht? — — 

„Das römiſche Breve (vermutlich aus der Nuntiatur zu Luzern) 
ohne Sigill, mit der ſchwer zu leſenden, vielleicht unechten Unter— 
ſchrift des Kardinals H. Conſalvi, gibt als Grund der Begnadigung 
mit dem Orden an: Sincèrae tuae in Nos et hanc sanctam sedem 
fidei ac devotionis studium. Eine ähnliche Urkunde mit ähnlichen 
Ausdrücken, von einem päpſtlichen Nuntius in Frankreich ausgeſtellt, 
liefert Helyot J. c. S. 469. Dem Staatsintereſſe ſo wenig, als dem 
Wohle der deutſch⸗katholiſchen Kirche kann dieſe sincera fides et 
devotio in sanctam sedem (d. i. die römiſche Kurie) zuträglich ſein, 
und es müßte in der Tat ſehr auffallen, wenn das Badiſche Gouverne— 
ment einen ſtrafbaren Verfechter des ärgſten Kurialismus gerade 
gegen dieſes Gouvernement gerichtet, von dieſer fremden Kurie im 

Brentano war dem Papſt perſönlich bekannt.
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eigenen Lande, für den frechen Unfug belobt, belohnt und dekoriert 
werden wollte (vgl. Jahrſchrift für Theologie und Kirchenrecht der 
Katholiken, Ulm 1818, 4. Bd., 3. Heft, S. 746, und 1820, 5. Bd., 
1. Heft, S. 39—100). 

„In Oſterreich wird dergleichen ſchon lange nicht mehr geduldet. 
Kaiſer Joſef II. hob alle römiſchen Würden und Titel und Orden 
ganz leiſe auf, ſagt der regulierte Chorherr A. Julius Caeſar in 
ſeinem öſterreichiſchen National-Kirchenrecht (Graz 1788, 1. Bd., S. 89, 
vgl. mit 3. Bd., S. 12 und 13), indem er für ſolche kein placetum 
regium mehr erteilte. 

„Mehr als Sſterreich hat Baden Urſache, ſich durch gleiche Maß— 
regel vor den römiſchen Umtrieben der vergoldeten und nichtvergol⸗ 
deten Klubs und Sporn-Ritter zu bewahren. Sie verhetzen die katho— 
liſchen Geiſtlichen und Untertanen gegen den Regenten und den 
Biſchof, indem ſie knechtiſch und falſch ehrſüchtig einer auswärtigen 
Macht dienen, welche nie unterließ und unterläßt, in Deutſchland 
beſonders, wie die deutſche Geſchichte lehrt, eine ihr blindergebene 
Partei zu unterhalten. 

„Da das Großherzogl. Miniſterium der auswärtigen Angelegen— 
heiten im Erlaß vom 23. v. M. bemerkt hat, daß das oft berührte 
Breve von Vorrechten ſpreche, die weder mit den Staats- noch mit 
den Geſetzen der katholiſchen Landeskirche vereinbarlich ſcheinen; 
obgleich das Konzilium von Trient, welches in dem Breve ange— 
rufen wird, sess. 24, cap. VI., dieſe Vorrechte oder Privilegien in 
Beziehung auf die Kirchengewalt aufgehoben hat, und daß daher 
dem Pfarrer v. Brentano die Erlaubnis, den Sporn-Orden anzu⸗ 
nehmen und zu tragen, jedenfalls nur unbeſchadet ſeiner Pflichten 
gegen den Staat (die er ſo ungeſcheut hintanzuſetzen gewöhnt iſt) 
gegeben werden könne, ſo halte ich es für meine ſtrenge Ratspflicht, 
darauf anzutragen, daß 

„1) dem von Brentano nicht nur die gebetene Erlaubnis nicht 
erteilt, ſondern 

„2) überhaupt ſolchen Ordensverleihungen, nach dem Beiſpiel 
Oſterreichs, das landesherrliche placet nie verliehen werden 
möge. gez. Brunner.“ ! 

Auf Grund dieſes Vortrages faßte das Miniſterium des 

Auswärtigen am 22. November desſelben Jahres nachſtehenden 
Beſchluß: 

„Dem Großherzogl. Miniſterium des Innern iſt dieſer Vortrag 
mit den dazu gehörenden Akten zuzuſtellen und geziemend zu be— 
merken, man ſei mit dem Antrag des Referenten dahin einverſtanden: 

„J) daß dem geiſtl. Rat von Brentano nicht wohl erlaubt werden 
möge, den päpſtlichen Orden anzunehmen oder zu tragen, indem 

Kgl. Württemb. Geh. Haus- und Staatsarchiv Stuttgart.
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vorauszuſehen iſt, daß dieſer unruhige und widerſpenſtige Geiſt— 
liche, deſſen Charakter die vorliegenden Akten bezeichnen, und der 
eben jetzt in dem Seminar zu Meersburg als Sträfling büßen muß, 
die päpſtliche Auszeichnung nur dazu mißbrauchen würde, das An— 
ſehen des biſchöflichen Ordinariats aufs neue zu verhöhnen und die 
Ordensdekoration als ein Siegeszeichen gegen ſeine Vorgeſetzten zu 
betrachten. 

„Dieſer Orden iſt überhaupt von der Art, daß er, wie der In— 
halt des Breve ſelbſt anzeigt, als ein Parteizeichen für die Anhänger 
der römiſchen Kurie betrachtet werden muß, welche in Deutſchland 
und beſonders im Großherzogtum Baden keine Vergünſtigung ver— 
dienen. Das Concilium von Trient hat zwar (sess. 24, cap. XI) 
die exorbitanten Privilegien, welche den Mitgliedern des päpſtlichen 
Spornordens verliehen werden, mit Beziehung auf die Jurisdiktion 
der Biſchöfe aufgehoben, allein desungeachtet ſind doch beſtändige 
Kolliſionen mit dem Ordinariat nicht wohl zu vermeiden: und was 
ihre Pflichten gegen den Staat betrifft, die mehr noch als jene gegen 
die Kirche gefährdet ſind — darüber hat das Concilium nichts ver— 
ordnet. Man wünſcht daher 

„2) daß im allgemeinen einer päpſtlichen Ordensverleihung (die 
Geiſtlichen erhalten keinen andern als den Spornorden) nach dem 
Beiſpiel von Oſterreich das landesherrliche Plazet nicht erteilt werden 
möge. Berſtett.““ 

Darauf hin wurde Brentano die Erlaubnis zur Annahme 

des Ordens mit Erlaß vom 5. Januar 1822 „ohne Angabe der 
Gründe“ verweigert. 

Die Akten in dieſer Angelegenheit ſandte die badiſche Re— 

gierung an die zwei württembergiſchen Bevollmächtigten in kirch— 

lichen Angelegenheiten beim Bundestag in Frankfurt, und dieſe 

legten ſie ihrer Regierung in Stuttgart vor mit folgendem Schreiben: 

„An das 

Königliche Miniſterium der ausw. Angelegenheiten 

Frankfurt a. M., den 8. Februar 1822. 

„Die Königlichen Bevollmächtigten in katholiſchen Kirchenan— 
gelegenheiten teilen die Akten mit, welche in Karlsruhe über den 
von dem Papſte dem Geiſtl. Rat und Stadtpfarrer v. Brentano zu 
Löffingen verliehenen Spornorden verhandelt wurden. 

„Die gehorſamſt Unterzeichneten glauben die v. d. Gr. Bad. Ge⸗ 
ſandtſchaft mitgeteilten Aktenſtücke in untenbenannten Betreff vor— 
legen zu ſollen, weil ſie einen Geiſtlichen betreffen, der ſich als vor— 
maliger Königlich Kathol. Kirchenrat und Stadtpfarrer in Stuttgart 
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auf eine ſehr unvorteilhafte Art bekannt gemacht hat, und zugleich 
einen Gegenſtand, der in römiſch kirchlicher Beziehung für alle ver— 
einten Staaten nicht ohne Intereſſe ſein dürfte. 

„Der bekannte Ehrgeiz des Geiſtl. Rats von Breutano erweckte 
in ihm die Begierde nach der biſchöflichen Würde, oder doch nach 
einer Domherrenſtelle. 

„Seine früheren in Stuttgart dargetanen Grundſätze verleug— 
nend, glaubte er, es ſei nun an der Zeit, durch Parteinahme für 
die römiſche Kurie ſein Glück machen zu können; er geſellte ſich zu 
den Verfolgern des Freiherrn von Weſſenberg und des bekannten 
Buches: Die Stunden der Andacht. In ſeiner Pfarrei beunruhigte 
er das Gewiſſen eines ſeiner Pfarrkinder, bei dem er dieſes Buch 
entdeckt hatte, ſo, daß dieſes ſich darüber ſelbſt entleibte. Er ver— 
weigerte ihm das Begräbnis und der Regierung, die ſolches wieder— 
holt befohlen hatte, den Göhorſam. Er wird deshalb auf vier Wochen 
in das Seminar zu Meersburg eingeſperrt, und in dieſem Arreſt 
erhält er, wahrſcheinlich durch den Nuntius in Luzern, den päpfſt— 
lichen Spornorden mit einem von Kardinal Conſalvi unterzeichneten 
Breve, worin ſeine sincera fides eèt dévotio in sanctam sedem als 
Grund der Begnadigung angegeben iſt. 

„Auf den Vortrag der kathol. Kirchenſektion hat das Großherzogl. 
Miniſterium dieſen Spornorden als ein Parteizeichen für die An— 
hänger der römiſchen Kurie erkannt, welcher wegen beſtändiger Colli— 
ſionen dieſer Ritter mit dem biſchöflichen Ordinariat und ihren 
Pflichten gegen Staat und Kirche, in Deutſchland und beſonders in 
Baden keine Vergünſtigung verdiene, und den von Brentano nur 
dazu mißbrauchen würde, das biſchöfliche Ordinariat aufs neue zu 
verhöhnen, und dieſe Dekoration als ein Siegeszeichen gegen ſeine 
Vorgeſetzten zu betrachten. Es wurde ihm daher die gebetene Er— 
laubnis, ſolches tragen zu dürfen, verweigert und zugleich darauf 
angetragen und beſchloſſen, dieſem päpſtlichen Orden nach dem Bei— 
ſpiel von Oſterreich das landesherrliche Placetum nie zu erteilen. 

Uns damit uſw. 

v. Wangenheim. v. Schmitz-Grollenburg.“! 

Nachdem ſich Brentano für kurze Zeit mit dem ablehnenden 

Beſchluß der badiſchen Regierung beſchieden hatte, legte er am 
10. Juni 1822 eine zweite Eingabe vor: 

„Hochpreisliches Großherzogliches Staatsminiſterium! 

„Se. päpſtliche Heiligkeit haben mir unterm 25. Auguſt v. J. 
Ihren Orden de aureta Militia verliehen, und höchſter Verordnung 
zur geh. Folge bat ich um die höchfte Staatserlaubnis, ſelben an— 
nehmen und tragen zu dürfen. Dieſe wurde mir aber vom hochpreisl. 

Kgl. Württemb. Geh Haus- und Staatsarchiv Stuttgart.
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Miniſterio des J. K. K. Section mit beiliegendem Erlaß ohne Angabe 
irgend einer Urſache abgeſchlagen. 

„Durch dieſen Erlaß glaube ich mich aber aus folgenden Gründen 
ſehr beſchwert: 

„1. Iſt er von einer Stelle, der die endliche Cognition über 
dieſen Gegenſtand nach der letzten Staats-Organiſation und der ſeit— 
herigen Praxis nicht zuſteht; dieſe iſt ſtets von der höchſten Staats— 
behörde ſelbſt ausgegangen. Ich bitte alſo, bei mir keine Ausnahme 
vom Geſetze zu machen. 

„2. iſt es etwas Unerhörtes, daß die Annahme eines Ordens 
von einem andern Souverain, mit dem man nicht im Kriege lebt, 
verweigert wird. Dazu gehören höchſt wichtige Beweggründe; denn 
entweder wird dadurch der fremde Souverain beſchimpft und be— 
leidigt, oder derjenige, dem der fremde Orden erteilt ward, wird 
damit aufs empfindlichſte an ſeiner Ehre angegriffen, indem man 
nicht weniger damit ſagen kann, als: du biſt dieſer Belohnung und 
Auszeichnung nicht würdig; der fremde Souverain hat ſich in Hin— 
ſicht deiner vermeintlichen Verdienſte geirrt, oder Er iſt hintergangen 
worden. 

„Das erſte iſt beſonders dermalen, wo man öffentlich in den 
freundſchaftlichſten Verhältniſſen und Unterhandlungen mit dem 
päpſtlichen Stuhle ſteht, nicht wohl anzunehmen; und das zweite 
kann ohne die ſtrengſte, rechtliche Unterſuchung und Angabe der 
Urſache über einen Untertanen und vorzüglich über einen Staats— 
und Kirchendiener mit Recht nicht verhängt werden. Deswegen beſteht 
auch mein größter Beſchwerdepunkt darin, daß kein Grund dieſer 
harten, empfindlichen und ſehr entehrenden Verfügung beigeſetzt 
iſt. Der Beſchluß ſcheint nur ein ‚Tel est notre plaisir' zu ſein. 
Allein ein ſehr geachteter Regierungskommiſſär hat erſt kürzlich in 
der Ständeverſammlung unter großem Beifalle aller Leidenſchafts— 
loſen und rechtlich Geſinnten die bedeutenden Worte ausgeſprochen: 
„In den neueren Zeiten ſei das „Tel est notre plaisir“ der Könige 
mit Recht in etwas üblen Ruf gekommen. Ob die Kammer glaube, 
daß es bei der Repräſentativverſammlung größeren Anſpruch auf 
Anerkennung in der Meinung der Gebildeten und Verſtändigen haben 
werde? Die Kammer könne nur nach Geſetzen und nicht nach Willkür 
und Laune (oder gar Leidenſchaſt und Parteimeinung) entſcheiden!' — 

Aus dieſen Gründen bitte ich gehorſamſt: Das Höchſtpreisliche 
Staatsminiſterium wolle mir gnädigſt erlauben, einen Orden von 
meinem Kirchenoberhaupte, das allerdings berechtigt ſein muß, die 
Würdigkeit und Unwürdigkeit ſeiner Geiſtlichen zu beurteilen, zu 
belohnen oder zu beſtrafen, — anzunehmen und zu tragen, zudem 
mich Höchſt Selbes würdig erachtet hat. — Es kann doch kein 
Staatsverbrechen ſein, von ſeinem Kirchenoberhaupte ausgezeichnet 
und belohnt zu werden, zumal mit einem Orden, der ſchon ſo alt 
und von allen Souverainen der Welt anerkannt iſt? Zu unſeren 

Freib. Dioz.⸗Archiv. N. F. XV. 18
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Zeiten mag es allerdings in den Augen einiger lächerlich und ver— 
ächtlich ſein, einer Religion, und vorzüglich der katholiſchen, und 
dem Papſte anzuhangen. Allein dieſe Privatverachtungen nehme ich 
ſehr gerne auf mich in der feſten Überzeugung, daß ſie nicht aus 
allgemeinen Staatsgrundſätzen fließen und mir rechtlich zum Ver— 
brechen angerechnet werden können, indem in Baden die römiſch— 
katholiſche Religion mit allen ihren Attributen öffentlich und 
feierlich angenommen, ſanktioniert und garantiert iſt. 

„Sollten aber bei Höchſtpreislichem Staats-Miniſterio Anklagen 
und Gründe gegen mich vorliegen, die mich dieſer Gnade unwürdig 
machten, ſo bitte ich ehrerbietigſt: Höchſtſelbes wolle mir ſelbe 
gnädigſt eröffnen und mich darüber vorerſt vernehmen, ehe mir dieſe 
entehrende Strafe und öffentliche Schande endlich zugefügt und 
zuerkannt wird, beſonders da ich mir keines Verbrechens, das den 
Staat zu einer ſolchen öffentlich beſchimpfenden Verfügung rechtlich 
veranlaſſen könnte, bewußt bin, und gar leicht falſche Angaben und 
unbegründete Berichte über mich, der ich das Unglück habe, einer 
gewiſſen Partei ſehr zu mißfallen, und von ſelber nicht gar ſo 
tolerant, liebevoll, liberal und human, wie ſie ſonſt handeln will, 
verfolgt zu werden, vorliegen können. 

„Indem ich mich mit dieſer meiner untertänigſten Bitte der 
parteiloſeſten Gerechtigkeitsliebe Hochpreislichem Staats-Miniſterii 
zuverſichtlichſt hingebe, verharre ich in allertiefſter Ehrfurcht 

Hochpreislichem Staats-Miniſterio 
untertänigſt gehorſamſter 

geiſtlicher Rat und Stadtpfarrer 

Dr. v. Brentano!. 

Löffingen im Schwarzwald, den 10. Juni 1822.“ 

Auf dieſe Gründe war ſchlechterdings nichts zu entgegnen, 

aber das Miniſterium blieb bei ſeinem ablehnenden Verhalten 

und ließ Brentano unterm 24. Juni eröffnen: „Seine Königliche 

Hoheit habe ſich entſchloſſen, ihm die Annahme des Ordens zu 

verweigern, weil deſſen Statuten mit der Großherzoglichen Staats— 

verfaſſung unvereinbarlich ſeien.“? 

Brentano wiederholte ſeine Bitte jedes Jahr. Sein Geſuch 

vom 11. Juni 1825 empfahl das Miniſterium des Innern dem 

Miniſter der auswärtigen Angelegenheiten mit nachſtehendem 
Schreiben: 

„Karlsruhe, den 19. Auguſt 1825. 

„Die Kathol. Kirchenſektion hat zwar früher unterm 22. No⸗ 
vember 1821 Nr. 12060/4 gegen die Annahme und Tragung 

Großh. Generallandesarchiv Karlsruhe. 2 Ebd.
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dieſes Ordens Vortrag erſtattet. Einer der dazu beſtimmenden 
Hauptgründe iſt damals der geweſen, daß der geiſtl. Rat und Stadt— 
pfarrer von Brentano zur nämlichen Zeit vom Biſchöflichen Vikariat 
in Konſtanz als Sträfling in das Seminar zu Meersburg ver— 
urteilt war. Da nun von dort an bis jetzt derſelbe ſeinen geiſt— 
lichen und weltlichen Oberbehörden keinen Anlaß zur Unzufriedenheit 
gegeben, und inzwiſchen auch dem Aumonier Ihrer Kgl. Hoheit der 
verwittibten Frau Großherzogin, Abbé Bauchelet, die höchſte Er— 
laubnis, den päpſtlichen Orden des goldenen Sporns zu tragen, 
zuteil geworden, ſo überlaſſen wir wohldemſelben höchſten Orts zu 
unterſtellen, ob bei nun veränderten Umſtänden dem geiſtlichen Rate 
und Stadtpfarrer von Brentano zu Löffingen die Erlaubnis, den 
von Seiner päpſtlichen Heiligkeit Pius VII. ihm verliehenen Orden 
des goldenen Sporns zu tragen, gnädigſt erteilt werden wolle.“! 

Die Antwort an Brentano lautete aber, „es habe bei der 

früheren Entſcheidung ſein Bewenden“ 2. Denſelben Beſcheid er⸗ 
hielt Brentano letztmals am 20. Dezember 18283. 

Noch weitere Ehren erfuhr Brentano ſeitens des Papſtes. 

Pius VII. ſtarb im Jahre 1823, und an ſeine Stelle trat 
Annibale della Genga, der als Papſt Leo XII. am 5. Ok⸗ 

tober 1823 gekrönt wurde. Bald nach ſeiner Thronbeſteigung 

zeichnete er den Stadtpfarrer Brentano mit einem eigenhändigen 
Schreiben aus. 

Im folgenden Jahre wurde Brentano zum Domherr von 

St. Gallen ernannt; aus verſchiedenen Erwägungen konnte er ſich 

jedoch nicht entſchließen, dieſer ehrenvollen und ausſichtsreichen 

Berufung zu folgen. Der Hauptgrund war, daß ſich ihm kurz 
darauf die Ausſicht auf den Erzbiſchöflichen Stuhl in Freiburg 
eröffnete. 

Als in den langwierigen Verhandlungen der zwanziger Jahre 

in Sachen der Beſetzung der fünf Biſchofsſtühle der neugegründeten 

oberrheiniſchen Kirchenprovinz der Papſt ſich genötigt ſah, dem 

Karlsruher Hofe kurzerhand eine Kandidatenliſte zur erſtmaligen 

Beſetzung des Erzbiſchöflichen Stuhles in Freiburg vorzulegen, 

ſtund der Name des Löffinger Stadtpfarrers an erſter Stelle von 

14 höchſt würdigen Männern, die das Vertrauen des Papſtes 

hatten . Damit war Brentano der badiſchen Regierung als erſter 

Großh. Generallandesarchiv Karlsruhe. Ebd. Ebd. 
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Erzbiſchof von Freiburg vorgeſchlagen. Burg, Brunner und Weſſen— 

berg ließen es ſich aber angelegen ſein, die Wahl Brentanos un— 
möglich zu machen, und ein wirkſameres Mittel gab es wahrlich 

nicht, als ihn des Ultramontanismus zu beſchuldigen. 

Brentano mochte infolge dieſer Umtriebe ſeiner Gegner keine 

Hoffnung mehr gehabt haben, als ihm ganz unerwartet ein glück— 
verheißender Stern aufging. 

Der Senator Franz Dominik Maria Joſeph Brentano in Frank— 

furt intereſſierte ſich wegen einer Erbſchaft in Italien um den 

Brentanoſchen Familienſtammbaum und wandte ſich in dieſem An— 

liegen an ſeinen Vetter, den Geiſtlichen Rat Brentano in Löffingen, 

mit der Bitte um entſprechende Mitteilungen. Wenige Tage darauf 

erhielt Stadtpfarrer Brentano auch einen Brief von ſeinem Freunde, 

dem Stadtpfarrer und Geiſtlichen Rat Marx in Frankfurt, einer 

der „14 Nothelfer“!, der die Mitteilung enthielt, daß die 

Tochter des Senators Brentano, Maximiliane Euphroſine Kuni⸗ 

gunde, mit dem badiſchen Bundesgeſandten, Freiherrn Karl von 

Blittersdorf, ſich demnächſt vermählen werde. Auf dieſe Ver— 
bindung und den Einfluß Blittersdorfs in den kirchenpolitiſchen 

Verhandlungen ſetzte nun der Geiſtliche Rat Brentano ſeine Hoff— 

nung. Durch Blittersdorf glaubte er, ſich dem Großherzog emp— 

fehlen zu können, und ſchrieb deshalb unterm 8. Dezember 1824 

an ſeinen Vetter nach Frankfurt: 

„Ich muß es geſtehen, die Familienangelegenheiten intereſſieren 
mich dermalen um ſo mehr, als es ſcheint, es ſchwebe wieder ein 
guter Genius über ſelben. Das große Ereignis in Ihrem Hauſe, 
von dem mir Herr Marx ſchrieb, ſcheint mir außerordentlich glücklich 
zu ſein. Ich nehme den wärmſten Anteil daran und gratuliere 
daher von Herzen ſowohl Ihnen als Ihrer ganzen Familie. Ich 
kenne zwar den Herrn von Blittersdorf nicht perſönlich, aber ſoviel 
bei uns öffentlich bekannt iſt, ſo iſt er ein Mann von großem An⸗ 
ſehen und Gewichte bei unſerem Hofe. Dieſe Verbindung — ich 
muß es geſtehen — intereſſiert mich doppelt; auch meine Perſon 
ſowohl als die Angelegenheiten unſerer katholiſchen Kirche hoffen 
dabei ſehr zu gewinnen. Ich muß Ihnen deshalb gerade mein Herz 
ganz öffnen. Ich bin gegenwärtig in einer Lage, die ganz ent— 
ſcheidend iſt für mein ganzes zukünftiges Schickſal. Daß ich auch 
Schweizer Junker bin und als ſolcher dem Kanton St. Gallen zu— 
  

So nannte Burg in einem Briefe an Berſtett die 14 päpſtlichen 
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gehöre, habe ich Ihnen, wie ich glaube, bereits geſchrieben. Als 
ſolchen hat mich der päpſtliche Nuntius, der neue Biſchof und die 
Kantonsregierung zum Domherrn von St. Gallen ernannt, und alle 
drei glauben, der Papſt werde noch das Seine dazutun und mich 
zum Dompropſt daſelbſt ernennen, weil Se. Heiligkeit mir perſönlich 
ſehr geneigt, ja verbunden ſind, indem ich Selber im Jahre 1807 
große und wichtige Dienſte in Stuttgart geleiſtet habe, die Er auch 
bereits als Papſt mit einem eigenhändigen Schreiben an mich an— 
erkannt hat. Allein bei all dem gehe ich doch nicht gerne in die 
Schweiz, weil mir vorzüglich die demokratiſche Regierung nicht gefällt 
und einer, der bereits 34 Jahre in monarchiſchen Staaten gedient 
hat, kaum mehr dahin taugt. Dann iſt unſere Familie dort aus⸗ 
geſtorben, und ich kann alſo nichts mehr für dieſelbe in einem 
demokratiſchen Staate tun. Sodann habe ich eine einzige Niece, 
die ich erzogen und auf die ich alles gewandt. Dieſe iſt ebenfalls 
im Begriffe, ihr Glück zu machen. Ein Großer vom Fürſtenbergiſchen 
Hofe, ein Baron, freit um ſie. Ich laſſe ſie nicht gerne allein zurück, 
und ſie will mich auch nicht verlaſſen. Indes iſt die Partie von 
der Art, daß ich ſie nicht wohl verhindern kann und mag. Ferner 
diene ich bereits 34 Jahre in den Bundesſtaaten, bin in ſelben 
geboren und erzogen und habe in denſelben Jus und Theologie 
gehört, bin älteſter geiſtlicher Rat in Baden und habe eine Pfarre, 
die mir jährlich wenigſtens 4000 Gulden rentiert. Allein das Land— 
leben und die beſchwerlichen Pfarrgeſchäfte fangen an, mir zur Laſt 
zu werden. Wenn ich daher Hoffnung hätte, nur eine Dompräbende 
beim künftigen Domkapitel im Badiſchen zu erhalten, oder wieder 
eine effektive Ratsſtelle in Karlsruhe, ſo würde ich die Dompropſtei 
in St. Gallen nicht annehmen. Und Ungerechtigkeit wäre es keine, 
wenn mir Baden eine zukommen ließe. Ich habe gewiß die größten 
Anſprüche darauf. . .. Allein Weſſenberg, Brunner und Burg haben 
mich bei Hof ſo verleumdet, daß ich auf dem geraden Weg nichts 
hoffen darf. Ich will nichts davon ſagen, daß mich Papſt Pius VII. 
primo loco zum Erzbiſchof vorgeſchlagen, daß Leo nichts ſehnlicher 
wünſcht, als daß der Großherzog mich nehmen möchte. Ich ſpanne 
meine Gedanken nicht ſo hoch, obwohl es freilich ein großer Glanz 
für unſere Familie wäre! Die Grundſätze der Höfe ſind zu weit 
voneinander entfernt, als daß die badiſche Regierung einen ſo ver⸗ 
rufenen Römling dazu nehmen ſollte. Übrigens iſt es denn doch 
noch nicht entſchieden, ob der Papſt geradezu nachgibt und die 
wirklich (von der Regierung) Vorgeſchlagenen konfirmiert. Ich zweifle 
daran. Ich gehe auch nicht in die Unterſuchung über die Tauglichkeit 
dieſer Subjekte ein. Man dürfte ſich in ihnen auch verrechnet haben, 
beſonders unſer Hof. Wie kann unſer Hof auch einem ſo albernen 
Mönche, der eine wahre Holunderſtaude iſt, ein ſo großes Amt 
ohne alle Verdienſte anvertrauen? Ich kenne die Jalouſie des liſtigen 
Burg wohl. Boll iſt alt und macht bald Platz und neue Hoffnung —
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aber auch Burg! — Will man denn nur phyſiſch und moraliſch 
ſchielende Menſchen? Glaubt man denn, mit derlei zweideutigen 
Menſchen könne man das Wohl des Staates und der Kirche fördern?! — 
Doch ich breche von dem ab: es könnte ſcheinen, ich wollte dieſe 
Menſchen nur in Schatten ſtellen. Eine höhere diplomatiſche 
Frage iſt die: Wird der gegenwärtige Antrag reüſſieren, und iſt er 
der vorteilhafteſte in gegenwärtiger Lage?! Am erſten zweifle ich, 
wie ich ſchon geſagt, und am zweiten möchte ich faſt auch zweifeln. 
Mir iſt die Fundation für Baden zu groß und es arbeitet ſich damit 
ſelbſt entgegen; ich glaube es nicht, daß es den Erzbiſchof in Händen 
haben wird, wenn es ihn gemacht hat. Denke es au Napoleon, an 
Feſch' und das Pariſer Concilium. Sobald er es hat, vergißt er die 
Wohltat und den Wohltäter. Erfährt man dies nicht täglich? Meine 
Meinung wäre demnach — keinen Erzbiſchof zurzeit, ſondern, um 
allſeits die Ehre zu retten, der Zeit nach einen proviſoriſchen Zuſtand, 
wie ihn Württemberg eben hat. Das tut der Papſt, wenn man 
ihn den Vicarius apostolicus ernennen läßt. Der Staat erſpart 
dabei die ungeheuere Ausgabe, bindet ſich nicht, proſtituiert ſich nicht, 
der elende, alles zerſtörende Weſſenbergiſche Zuſtand hört auf, und 
Baden hat für ſeine kirchlichen Angelegenheiten geſorgt. Lieber Vetter, 
ſprechen Sie in guter Stunde über dieſes mit Ihrem künftigen 
Schwiegerſohn, wie es Ihnen das Herz eingibt. Bei der Sache bin 
ich zwar freilich ſtets die hinter der Gardine ſtehende Hauptperſon; 
aber dürfen wir nicht auch für uns und unſere Familie ſorgen? 
Berechnen Sie, was dabei für uns herauskäme! Und haben wir 
nicht auch Anſprüche darauf? Herr von Blittersdorf möge ob meiner 
Römlerei nicht erſchrecken; die Sache iſt nicht ſo arg. Ich war ja 
in der Welt, war drei Jahre Chef des geiſtlichen Departements in 
Stuttgart, wo ich vom vorigen König als Biſchof deſigniert war, aber 
Neid und infame Cabale haben mich geſtürzt. Mußte ich mich nicht 

NJoſeph Feſch war geboren am 3. Januar 1763 zu Ajaccio als Sohn 

eines franzöſiſchen Kapitäns zu Baſel und war ein Halbbruder von Napoleons 

Mutter. Er ſtudierte Theologie und wurde Archidiakon zu Ajaccio. 1793 

wurde er aus Not Soldat und war 1795—1796 Intendant bei der franzö⸗ 

ſiſchen Armee in Italien, als welcher er ſich große Reichtümer erwarb. 

Nach dem Staatsſtreich zog er die Soutane wieder an, unterhandelte in 

Sachen des Konkordates, wurde 1802 Erzbiſchof von Lyon, 1803 Kardinal, 

1804 bis 1806 war er Geſandter in Rom und unterhandelte mit dem 

Papſte betr. der Kaiſerkrönung Napoleons. 1805 wurde er Großaumonier, 

Graf und Senator. 1806 wurde er dem Fürſtprimas als Koadjutor auf— 

gedrängt, verlor aber 1811 ſein Nachfolgerecht und fiel bei dem Kaiſer in 

Ungnade, weil er ſich bei Napoleons Eheſcheidung und auf dem von ihm 

präſidierten Nationalkonzil zu Paris nicht als ſein Werkzeug hergab. Seit 

1815 lebte er in Rom, wo er am 13. Mai 1839 ſtarb. Sein Briefwechſel 

mit Napoleon liegt in zwei Bänden vor.
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an eine andere Seite wenden? Und ſind wir Katholiken denn gar ſo 
dumm, gar ſo unbrauchbar für einen monarchiſchen Staat? Doch 
genug; ich habe Ihnen nun ganz mein Herz eröffnet. Ich warte 
mit St. Gallen zu, bis ich Antwort von Ihnen habe. Sollten Sie 
mir das Herz des Herrn von Blittersdorf nicht geneigt machen 
können? Am Wollen zweifle ich nicht. . . .“ 

Auf dieſen Brief antwortete Senator Brentano am 28. De⸗ 

zember. Vermutlich wies er ſeinen Vetter auf die Schwierigkeiten 

ſeiner Deſignation hin, die in ſeiner Romfreundlichkeit beſtunden, 
insbeſondere in dem Verdachte, mit Rom korreſpondiert zu haben. 

Da die Hochzeit Blittersdorfs am 30. Dezember ſtattfand, hatte 
der Senator Gelegenheit, mit ſeinem Schwiegerſohne über die 

Ausſichten ſeines Vetters zu ſprechen. Blittersdorf ſcheint aber 

auf die bezeichneten Schwierigkeiten hingewieſen zu haben. In 

ſeinem Antwortſchreiben vom 8. Januar 1825 bemüht ſich wenig⸗ 

ſtens Pfarrer Brentano, dieſem Verdachte zu entgegnen und ſeine 

loyale Geſinnung darzutun. Da der Großherzog einen adeligen 

Erzbiſchof wünſchte, weiſt er auch auf ſeine vornehme Abkunft, 

den Gang und die Verdienſte ſeiner Familie, ſeinen Studien- und 

Lebensgang hin und fährt dann fort: 

„Ich ſchwang mich bei Württemberg bis zur erſten Stufe, 
wurde aber leider durch eine infame Lüge und Cabale wieder zurück— 
gedrängt und aus meiner mir beſſer anſtehenden Carriere geworfen. 
Ich ſchaffte mich zwar durch einige Schriften auf der einen Seite 
wieder hinein, aber auf der andern deſto mehr heraus, wie man 
eben nicht zugleich zwei Herren dienen kann. Indes kann ich Sie 
bei meiner Ehre verſichern, daß ich durchaus keine unedeln Mittel 
gebraucht habe. Ich habe in meinem Leben nie mit Rom korre⸗ 
ſpondiert, ſondern ich bin ſelbem teils durch die Nuntien in Deutſch⸗ 
land, teils durch den jetzigen Papſt, der mich von Stuttgart aus 
perſönlich kennt und mir ſehr verbindlich iſt, teils durch den Kardinal 
Rusconi, der meine Vetterſchaft anerkannt, teils durch den baye— 
riſchen Kardinal Haefele, der ein ungemein guter Freund meines 
Onkels! war und auch mich perſönlich kennt, bekannt geworden, 
weswegen er mir auch motu proprio den Orden durch den Nuntius 
von Luzern zuſandte. Ich bin ſo weit von einer Korreſpondenz mit 
dort entfernt, daß ich mich nicht einmal für den Orden bedankte; 
denn, wenn ich ſchon das Oberhaupt der Kirche als ſolches verehre 
und zur Aufrechterhaltung der Einigkeit notwendig finde, ſo huldige 
ich doch keineswegs der römiſchen Curia und ihren Uſurpationen, 
  

Hofkaplan Dominik v. Brentano in Kempten.
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und war daher, als ich in württembergiſchen Dienſten ſtand, der 
größte, aber ehrerbietigſte Gegner derſelben (der wodus in rebus 
macht ſehr vieles). Jetzt aber, als bloß ausübender Seelſorger, 
berührt mich dieſe Sache nicht und ich verhalte mich bloß leidend 
dabei. Wäre ich aber wieder auf dem Standpunkt des einen oder 
anderen Teils, ſo würde ich aus allen Kräften die Rechte meines 
Herrn unbeſchadet meiner Orthodoxie oder Rechtgläubigkeit ver⸗ 
teidigen, indem dieſe Dinge bloße Adiaphora berühren und den 
Stärkeren zum Meiſter haben. Aber die Hauptſache würde ich 
dabei nie leiden laſſen, wie es leider wirklich auf beiden Seiten 
den Anſchein hat. Ich bin daher der Meinung, daß ein edler 
Mittelweg das beſte für beide wäre. Allein da mir meine im letzten 
Briefe genannten Feinde alle Wege zur Quelle verſperren, ſo kann 
ich mich (bei Hof) auch nicht äußern und eben deswegen nicht 
wirken. Ich fand es bisher auch weit unter mir, einen ambitiöſen 
Schritt in der Sache zu machen oder Wege einzuſchlagen, die ſich 
für einen Mann von Ehre und beſonders für einen Prieſter nicht 
ſchicken; nur deuchte mich Ihre Freundſchaft und Ihre gegenwärtigen 
Verhältniſſe ein einladender Engel dazu zu ſein, deswegen vertraute 
ich Ihnen das, was ich in meinem letzten Briefe ſchrieb. Ich tat 
es ohne alle Anmaßung und ohne die geringſte Erwartung. Ich 
bin in allen derlei Dingen ein bloßer chevalier de la Providence; 
nur glaube ich, man müſſe nicht bloß das Maul auftun, daß einem 
die gebratenen Vögel von ſelbſt hineinfliegen. Die Schweiz habe 
ich bereits aufgegeben, weil ich eine wahre Antipathie gegen ſelbe 
habe, auch wenn ich Biſchof daſelbſt werden könnte. Ich bleibe 
deshalb hier. Können Sie mir durch Ihre Verbindungen, was leicht 
möglich zu ſein ſcheint, etwas nützen, ſo traue ich es Ihrer mir 
ſo gütig erteilten Freundſchaft in vollem Maße zu; auch werden 
Sie und andere es der Familie zur Ehre und Glanz tun. Schande 
werde ich Ihnen und anderen gewiß in keinem Falle machen; auch 
dürfen jene glauben, daß ſie keinen reelleren Anhänger und kräftigeren 
Handhaber des wahren Staats- und Kirchenwohles finden werden. 
Die, welche beim Werben ſich am geſchmeidigſten zeigen, fallen oft, 
ja gewöhnlich am ſchlimmſten aus, wenn ſie im Beſitze ſind. Wirken 
kann man allerdings überall, aber man tut es auf einer Stelle 
lieber als auf der andern, und es fiele mir nicht ein, das Höhere 
zu ſuchen, wenn ich nicht ſo nahe daran wäre und ſo gerechte An⸗ 
ſprüche darauf hätte. Indes ſuche ich es doch ohne alle Leiden— 
ſchaft und es kränkt mich im geringſten nicht, wenn ich es nicht 
erhalte. Aber Vorwürfe würde ich mir machen, wenn ich ein ein⸗ 
ziges gerechtes Mittel verſäumt hätte; denn erſt dann bin ich über⸗ 
zeugt, daß es Gott zum Beſten der Seinen leiten wird.“ 

Weitere Briefe ſind nicht mehr vorhanden. Der Nachlaß 
des Geiſtlichen Rates Brentano war überhaupt nicht aufzufinden.
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Brentano konnte bei der badiſchen Regierung nicht in Betracht 

kommen. Es war ein Glück für ihn, daß das ſchwere und ver— 

antwortungsvolle Amt eines erſten Erzbiſchofes von Freiburg nicht 

auf ſeine Schultern gelegt, und er ſomit von vielen Kolliſionen 

bewahrt wurde. Mag es ihn gekränkt haben, ſo wurde doch ſein 

Gewiſſen nicht belaſtet. — Zur Genugtuung verlieh ihm der Papſt 

die Würde eines Apoſtoliſchen Vikars. 

Pfarrer Brentano hat ſich in Löffingen ein würdiges Denk— 

mal geſetzt durch die Erhaltung der Wallfahrt zum Schneekreuz 

(Witterſchnee). Er war in jener radikalen, bilderſtürmeriſchen 

Zeit ein Schützer der Wallfahrt. Nur ſeinem Anſehen iſt es zu ver— 

danken, daß die Wallfahrtskapelle nicht abgebrochen wurde. Die „Kon— 

ſtanzer Zeitung“ konnte in jenen Jahren ſchreiben, ſo lange der 

„ultramontane“ Pfarrer von Brentano in Löffingen ſein wird, werde 

die Wallfahrt und „die dort getriebene Bigotterie“ beſtehen bleiben“. 

In dankbarer Erinnerung ſteht Brentano heute noch in Löf— 

fingen wegen eines Aktes der Frömmigkeit, der an ſeiner Gläubig— 

keit keinen Zweifel aufkommen läßt. Sobald dem Orte ein Ge— 

witter nahte, beſtieg er ſein Pferd?, durchritt den Löffinger Bann 

und ſprach den Wetterſegen super locum et fructus terrae. Ge— 

wöhnlich ritt er zur Rötenbacher Höhe und von dort aus zum 

Schneekreuz zurück nach Haus. Solange Brentano Pfarrer in 
Löffingen war, fiel nie ein Hagel in der Löffinger Gemarkung. 

Als aber im folgenden Jahre nach ſeinem Wegzug ein Hagel— 

ſchlag die Ernte vernichtete, ſagten die Leute: wenn „der Brentaner“ 

noch'da wäre, ſo wäre dies nicht geſchehens. 
Auch von einer Grabrede des Pfarrers Brentano wiſſen die 

Leute noch zu erzählen. Eine Witwe hatte zwei ungleiche Söhne, 

von denen der brave in jungen Jahren ſtarb und von Brentano 

beerdigt wurde. Am offenen Grab ſprach nun Brentano: „Hier 

liegt er, der brave Sohn, im Grabe — und da ſteht der Lump!“ 

Noch manches andere wird von Brentano in Löffingen heute 

noch erzählt; ſo geringfügige Dinge es auch ſind, ſo laſſen ſie 

1Pfarrarchiv Löffingen. 2 Brentano hatte zwei Pferde (Schim⸗ 

mel), mit denen er faſt täglich ausritt. Auch im Städtchen ſei er manch⸗ 

mal ins Verſehen „geritten“. Dieſe Erinnerung an Brentano wurde 

dem Verfaſſer von mehreren Seiten erzählt; ſie hat ſich in der ganzen 

Pfarrei noch friſch erhalten.
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doch das Anſehen, den Reſpekt und die Popularität des einſtigen 

Löffinger Pfarrherrn erkennen. 

7. Brenkano, Yfarrer in Kleinlaufenburg, Venſionierung 

und Tod. 

Mit Urkunde vom 8. Oktober 1828 war Brentano vom Groß— 

herzog Ludwig auf die Pfarrei Kleinlaufenburg präſentiert worden, 

die er Ende Dezember desſelben Jahres antrat. In dem Be— 

werberverzeichnis wird über ihn bemerkt: „Einem ſtillen Pfarrherrn 
wird er nicht entſprechen.“!“ Er muß ein kranker, enttäuſchter 
und verbitterter Mann geweſen ſein, als er dieſe Pfarrei über— 

nahm; denn ſchon unterm 11. September 1829 unterbreitete er, 

„weil er nicht mehr imſtande ſei, die hieſige Pfarrei, ſo klein ſie 

auch iſt, zu verſehen“, ſein Penſionierungsgeſuch mit Vorbehalt 

eines Ruhegehaltes von 400 fl., welches vom Erzbiſchöflichen Ordi— 

nariat befürwortet, aber vom Miniſterium des Innern am 10. Ok⸗ 

tober 1829 dahin beantwortet wurde, „man finde das Geſuch nicht 

in dem Maße begründet, daß man darauf eingehen könne“. Auf 

wiederholte Vorſtellungen genehmigte am 5. Mai 1830 das Mini— 

ſterium des Innern die Reſignation mit einem „Tafeltitel“ von 
300 fl. 

Als Geiſtlicher Rat in Stuttgart hatte Brentano eine Be— 

ſoldung von 678 fl., die er auch als Stadtpfarrer von Radolf— 

zell erhielt. Nach dem Anfall der Stadt an Baden wurde ihm 

dieſer Betrag aus der Großh. badiſchen Staatskaſſe bezahlt und 

fiel erſt weg, als Brentano die gut dotierte Pfarrei Löffingen 

erhielt. Das höhere Einkommen dieſer Pfründe galt als Aqui— 

valent für die nun in Wegfall kommenden 678 fl. Nach ſeiner 

Penſionierung richtete er an das Großh. Finanzminiſterium die 
Bitte, das ihm in ſeiner Eigenſchaft als Geiſtlichen Rat vom 

König von Württenberg garantierte, und von Württemberg und 

Baden bis zur Verſetzung auf die Pfarrei Löffingen bezahlte Ge— 

halt von 678 fl. wieder gewähren zu wollen, da er ein Recht 
darauf habe, und es unbillig ſei, ihn wie einen Vikar aus dem 

Kirchendienſte zu entlaſſen. Er ſchloß ſein Geſuch mit den Worten: 

„Jeder Menſchenfreund wird es wohl von ſelbſt einſehen, daß 
ein alter Mann mit jährlich 300 fl. nicht leben kann, und daß es 

Ordinariatsarchiv Freiburg. Löffinger Pfarrbenefizium 1783—1888. 
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für einen 40jährigen Diener — ſo lange bin ich Prieſter — der 
nicht nur alle Stufen ſeines Standes, eines Land-, Stadt- und 
Reſidenzpfarrers, Dekans, Schulinſpektors, Hofpredigers und Apoſto— 
liſchen Vikars erklommen, ſondern auch das ehrenvolle Amt eines 
Königl. württembergiſchen und Großh. badiſchen geiſtlichen Rates 
bekleidet hat, mit ſo kargem Ruhegehalt entlaſſen zu werden.“! 

Am 24. Juni trat Brentano im Alter von 63 Jahren vom 

Pfarramte zurück und nahm ſeinen Wohnſitz in Karlsruhe (Innerer 
Zirkel Nr. 17). Später, wohl Ende 1830, zog er nach Freiburg, 

wo er „quasi eremita“ lebte und am 8. September 1831 nach 
längerer ſchmerzlicher Krankheit ſtarb. 

Seine Ruheſtätte fand er auf dem alten Friedhof, wo ſein 

Grab heute noch zu erkennen iſt. Die Platte mit dem Namen 

des Verſtorbenen iſt nicht mehr vorhanden. Der Sockel trägt 

die Inſchrift: „Dem unvergeßlichen Onkel ſetzt dieſes Denkmal 

die dankbare Nichte Anna von Brentano“. Ein noch ſchöneres 

Denkmal der Liebe und Dankbarkeit hat dieſem Manne, der im 
Leben wenig Liebe gefunden hat, ſein Jugendfreund Chriſtoph von 

Schmid geſetzt mit den Worten: „Er hat nützliche Schriften für 

die Jugend herausgegeben und an jeder Stelle, die er bekleidete, 

viel Gutes gewirkt. Er war mir ein wohlmeinender treuer Freund. — 

Dieſe Blume, mit einer Träne des Dankes benetzt, lege ich hier— 
mit auf ſein Grab.“? 

8S. Brentanos Charalter und Bedeutung. 

Ein Bild Brentanos war nicht aufzufinden, um ſo deutlicher 

aber tritt ſein Charakter hervor aus ſeinen hinterlaſſenen Schriften. 

Schon die großen, majeſtätiſchen Schriftzüge laſſen ihn als eine 
willensſtarke, tatkräftige und gerade Natur erkennen. 

Brentano war ein Mann von hervorragender Begabung, 
vielſeitiger wiſſenſchaftlicher Bildung, unermüdlicher Tätigkeit und 

tadelloſem Lebenswandel. Bei allen Anfeindungen und allen Klagen 

gegen ihn wagte niemand ſeine Standesehre zu beeinträchtigen. 

Als Mann von geradem Charakter und hoher Wertſchätzung der 

Prieſterehre war ihm alles verhaßt, was mit dem decorum cleri- 

cale in Widerſpruch ſtand, und war er unnachſichtig gegen die 

Großh. Generallandesarchiv Karlsruhe. Chr. von Schmid, 

Erinnerungen S. 135.
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ihm unterſtellten Geiſtlichen, die gegen Pflicht und würdiges Be— 

nehmen fehlten. 
Von adeliger Abkunft und vornehmer Erziehung war er mehr 

Ariſtokrat als Volksmann;aus joſephiniſchen Schulen hervorgegangen 

mehr Beamter als Seelſorger, mehr Schulmann als Theologe. 

In ſeiner Stellung als Pfarrer mehr Beamter des joſephiniſchen 

Staatskirchentums hat er das Vertrauen des Volkes und der mehr 

den Übungen der Frömmigkeit ergebenen Pfarrkinder wenigſtens 

in der Periode von 1808 ab nirgends gefunden. „Er war ein 

Edelmann und ſehr gerecht“, lautet das Urteil einer hochbetagten 

Frau, wie ſie es aus dem Munde ihrer Eltern vernomnien hat. 
Durch ſein leidenſchaftliches Temperament machte er ſich alle zu 

Gegnern. Die Hochachtung verſagte ihm aber niemand. 
Auch die Freundſchaft ſeiner Konfratres beſaß Brentano nicht. 

Wohl ſind ſeine Briefe an die Dignitäten des Kapitels mit vor— 

nehmer Höflichkeit geſchrieben, aber ein kollegiales Verhältnis 

zwiſchen den Kapitularen und ihm ſcheint nie beſtanden zu haben. 

Brentano gab ihnen aber auch manchmal Grund zur Unzufriedenheit. 

Wenn er z. B. in Löffingen von der Kanzel den großen Jahrtag ver— 
künden konnte mit den Worten: „Am Montag wird gehalten der 

ſogenannte Große Kirchweihmontag mit Vigil, Seelenamt und neun 

heiligen Meſſen, die jedoch nachgeleſen werden, weil ich weder ein 

Freund von Gaſtereien noch von leerem äußerlichem Gepränge, das 
nichts nützt, bin.“ „Selig wer Gotteswort hört und ſelbiges beob— 

achtet“; und der hl. Paulus ſchreibt an die Römer: „Laſſet uns 

ehrbar wandeln, nicht in Freſſen und Saufen, nicht in Kammern 

und Unzucht, nicht in Zank und Neid, ſondern ziehet an den Herrn 

Jeſum Chriſtum und wartet des Leibes, daß er nicht geil werde!“ 

ſo war dies wohl im Geiſte des Joſephinismus, aber es war auch 

im höchſten Maße taktlos und mußte Verbitterung hervorrufen. 

Sah er ſich von einem Amtsbruder ins Unrecht verſetzt, ſo 

war er maßlos in der Abwehr und Verteidigung auf Koſten der 

Ehre des wirklichen oder vermeintlichen Gegners. Ohne Bedenken 

nannte er dieſen in ſolchen Fällen „Lügner“, „Verleumder“ uſw. 

Ein überaus ſchöner Zug von ihm war wieder die Sorge 

um die Armen der Pfarrei. Um ihnen eine Unterſtützung zu ver— 
ſchaffen, ſchrieb er eingehende Berichte mit den rührendſten Schilde— 

rungen ihrer Lage und ihrer Verhältniſſe an das Amt.
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Brentanos Geiſtesrichtung iſt mit dem Worte Joſephinis— 

mus ausgeſprochen. Allerdings war er frei von jedem Radikalis⸗ 

mus und hielt ſich auf ſeinen erſten Seelſorgeſtellen bis zur Be— 
rufung nach Stuttgart an die alte Ordnung, ohne hergebrachte 

Gebräuche (ganztägige Prozeſſionsgänge uſw.) abzuſchaffen oder 

Neues einzuführen. Sein erſtes 1802 editiertes Hilfsbuch zum 

Religionsunterricht trägt noch die Druckgenehmigung der biſchöf— 

lichen Regierung zu Konſtanz. Die ſpäteren Schriften ſind ohne 

die biſchöfliche Druckgenehmigung erſchienen, da von 1806 an die 

Zenſur dem Geiſtlichen Rate zuſtand. Aber dieſelben hätten, da 

ſie ziemlich mit joſephiniſchen Anſchauungen und zum Teil ſogar 

mit rationaliſtiſchen Ideen durchſetzt ſind, das biſchöfliche Im— 

primatur auch nicht erhalten können. Sein 1806 erſchienenes 

Handbuch zum Religionsunterricht iſt ſo ganz im Geiſte der Auf— 

klärung geſchrieben. Wohl verſichert der Verfaſſer im Vorwort, 
er habe alles genau zu vermeiden geſucht, was der reinen Lehre 

und der Heiligen Schrift, der echten Erblehre und folglich auch 

den aus dieſen untrüglichen Urkunden geſchöpften Entſcheidungen 

der katholiſchen Kirche zuwider ſein könnte, aber er hatte doch 

nur eine in joſephiniſchem Geiſte dozierte Dogmatik gehört und 

war ſo nicht in der Lage, die Kirchenlehre in allweg zum richtigen 

Ausdruck zu bringen. Von Primat und Infallibilität findet ſich 

vollends nichts in dieſem Buche. 

Zur babyloniſchen Gefangenſchaft der Juden bemerkt er: 

„Man kann ohne Tempel und Altar eine gute und gottgefällige 

Religion ausüben, nämlich durch einen rechtſchaffenen, tugendhaften 

und gottgefälligen Lebenswandel.“ Damit verkennt Brentano ganz 

das Weſen und die Bedeutung der geoffenbarten Religion. 

Brentano gingen alle tieferen Kenntniſſe der katholiſchen Dog— 

matik ab, darum ſtellt er den Staat unbedenklich über die Kirche, 

ſtellt ſeine beſſere Überzeugung zurück, wenn ein höheres ſtaatliches 

Geſetz ihr entgegenſteht, und betont in ſeinem Handbuch zur Erlan— 

gung der Seligkeit mehr das Natürliche, während die übernatür— 
lichen Mittel ziemlich in den Hintergrund treten. Darum konnte 

er vor dem öfteren Sakramentenempfang warnen, mit den Worten: 

„. . . „Am wenigſten aber erwartet man, daß wieder einige über 8 
und 14 Tage kommen!. Es iſt eine abſcheuliche Betſchweſterei, gar zu 

Es war dies in der öſterlichen Zeit 1817.
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oft zu den heiligen Sakramenten zu gehen. Immer nur beichten 
und nie ſich beſſern, das kann auch nichts nützen. Beſſert euch 
und hütet euch vor Sünden, dann braucht ihr nicht ſo oft zu 
beichten; denn beichten und immer in den alten Gewohnheitsſünden, 
in Haß, Neid, Liebloſigkeit, Lug und Trug, Unkeuſchheit und an⸗ 
deren Sünden verharren, bringt nur deſto größere Verantwortung 
und Strafe. Beichtet öfters im Jahre mit wahrer Zerknirſchung 
des Herzens, ſucht euch vorzüglich zu beſſern, eure böſen und ſünd— 
haften Gewohnheiten abzulegen, teilt euch dazu an den beſtimmten 
Feſttagen ab, dann wird es ordentlicher gehen und ihr werdet den 
gehörigen Nutzen davon haben. Ihr werdet nämlich ſodann beſſer 
und tugendhafter und chriſtlicher werden, welches allein hienieden 
glücklich und dort oben ſelig machen kann.“ 

Indes muß geſagt werden, daß Brentano an den Feſttagen 

reichlich Beichtgelegenheit gab, ſo an den Vortagen der Feſte 

von 1 Uhr ab und in der Frühe des folgenden Tages. Auch 

auf Weihnacht, Stephanstag und Neujahr verkündete er für den 

Morgen und ſogar auf den Nachmittag Beichtgelegenheit. Seine 

Abſicht war, allzu große Beichtkonkurſe zu vermeiden, was ver⸗ 

ſtändlich iſt, wenn man bedenkt, daß damals bloß zwei Geiſtliche 

(Stadtpfarrer und Kaplan) in Löffingen waren, die Pfarrei aber 

aus etwa 2500 Seelen beſtand. Man muß dem Pfarrer Bren⸗ 
tano auch wieder glauben, daß es ihm ernſt war, wenn er um 

dieſelbe Zeit verſichert: „Mir ſoll keine Beſchwerde zu groß ſein, 

euer Seelenheil zu fördern.“ 

In die „Inſtrukzion“ hat Brentano drei ausgeführte Katecheſen 
aufgenommen; die erſte handelt von der Erhörung des Gebetes 

durch natürliche Urſachen (gegen die Wunderſucht); die zweite iſt 

gegen Bittgänge und Prozeſſionen und die dritte gegen das Wall⸗ 

fahren gerichtet. Alle drei ſind wenigſtens gut gemeint und das 

kindliche Gemüt ſchonend, durchgeführt. Aber er erkannte dieſe 

Dinge als Mißbräuche, auf deren Beſeitigung ſchon die Schul⸗ 
katecheſe eifrig Bedacht nehmen müſſe. 

In ſeiner Sorge um die Jugendbildung und Förderung 

des Volksſchulweſens wünſcht er, die Bruderſchaftfonds 

möchten „jährlich einen beträchtlichen Beitrag zu einer Schul— 
bibliothek machen. Es wäre dies weit beſſer angewendet, als 

wenn man ein neues Muttergotteskleid oder einen neuen Fahnen 

würde machen laſſen“ (S. 49). . .. „Ja ich würde ſagen: Löſchet 
das unnötige ewige Licht aus und verwendet dieſe betröächtliche
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Summe zur Schule. Gott — der im Lichte wohnt — bedarf 

keines ewigen Lichtes. Es wäre ihm ſicher eine größere Ehre, 

wenn ſeine Kinder mit dem Lichte der evangeliſchen Weisheit er— 

leuchtet und erwärmt würden! — —!! —“ (S. 48). 

Mit ſeiner Zeit teilte Brentano die Abneigung oder Ver⸗ 

achtung gegen die Mendikantenorden (Kapuziner). Die Paſtoration 

des Ortes Böhringen durch Kapuziner hält er für einen großen 

Nachteil 1. In Kirchen verkündete er noch alljährlich für die Franzis— 

kaner den Tag des Terminierens in ſeiner Pfarrei, aber als 

Pfarrer zu Löffingen ſchreibt er im Jahre 1816 in einem Vor— 

bericht zur Kirchenviſitation: „Die Kapuziner von Neuſtadt kommen 

zum Termin und gebrauchen die gewöhnlichen und bekannten Kapu— 
zinermittel, um das arme Volk zu betören.“? 

Brentano hatte an der Geburts- und Pflanzſtätte des Jo— 
ſephinismus ſtudiert, und es iſt ſo begreiflich, daß ſeine kirchen— 

politiſchen Anſchauungen und Grundſätze keine andern waren, als 

welche Rieggers Lehrbuch des Kirchenrechtes vertrat. Er huldigte 

ganz der Idee der Staatsomnipotenz und konnte als landesherr— 

licher Dekan ſtaatliche Kirchengeſetze zur Geltung bringen, auch 

wenn er „individuell einer andern Überzeugung“ war. „Wenn 

ich ſchon das Oberhaupt der Kirche als ſolches verehre und zur 

Aufrechterhaltung der Einigkeit notwendig finde,“ ſchreibt er noch 
1827, „ſo huldigte ich doch keineswegs der römiſchen Kurie und 

ihren Uſurpationen und war daher, als ich in württembergiſchen 
Dienſten ſtund, der größte, aber ehrerbietigſte Gegner derſelben.“ 

Wenn er trotzdem in den Verruf der „Römlerei“ und des Ultra— 

montanismus kam, ſo iſt der Grund einmal in ſeiner gemäßigten 

Geſinnung und dann auch in dem Streben ſeiner Gegner, ihn ent— 

weder zu ſtürzen oder nicht aufkommen zu laſſen, zu ſuchen. Mit 

vielem Grund konnte Brentano deshalb ſchreiben, er ſei mit dieſem 

Vorwurf in Karlsruhe „verleumdet“ worden. 

So war Brentano in allem ein Kind ſeiner Zeit, ohne jedoch 
die Schäden der Aufklärung zu verkennen. 

Brentanos Bedeutung liegt auf dem Gebiete des Schulweſens. 

Natürliche Begabung und eifriges Studium der pädagogiſchen 

Wiſſenſchaft und Literatur ſetzten ihn inſtand, auf die Geſtaltung 

Pfarrarchiv Radolfzell, Paſtoration des Filials Böhringen. Or⸗ 
dinariatsarchiv Freiburg.
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und Verbeſſerung des Unterrichtsweſens zu Beginn des 19. Jahr— 

hunderts einen ſehr wirkſamen Einfluß auszuüben. Seine Kennt— 

niſſe, Erfahrungen und Ratſchläge legte er nieder in ſeiner „In— 
ſtrukzion“, welche für die „Schulreform und Schulorganiſation 

Württembergs“ vom Jahre 1808 grundlegend geweſen iſt. 

Brentano, von dem ſein Freund Chriſtoph von Schmid ſagt, 
er habe ſchon als Student eine große Liebe zur Jugend gezeigt, 

beſaß als Pfarrer ein zartes Gefühl und feines Verſtändnis für 

das Seelenleben des Kindes. Darum gibt er in ſeiner „Inſtrukzion“ 

dem Lehrer auch den Rat, auf ſein eigenes Innenleben zu achten, 

um die Kinder verſtehen zu lernen. Was er dort über die außer— 

ordentlichen Erziehungsmittel, Lob und Strafe ſchreibt, verrät 

großes pſychologiſches Verſtändnis der Kindesſeele. In der Schule 

Vierthalers und Felbigers gebildet, hatte er eine ganz beſondere 

Liebe zur Volksſchule. „Menſchenbildung iſt kein verdienſt- und 

ehrenloſes Geſchäft, es iſt vielmehr Mitarbeit am Werke Gottes, 
und es iſt verdienſt⸗ und ehrenvoll, ſein Organ zu ſein. Ja, unſer 

Geſchäft in der Kirche und Schule iſt gehaltvoll und entſcheidend 

für das Wohl der Menſchheit, wenn es ſchon nicht ſo in die Augen 

fällt, wie manche geräuſchvolle Arbeit.“! „Ja, es iſt die erſte 

Pflicht des Seelſorgers, für eine gute Schule in ſeinem Pfarr— 
ſprengel zu ſorgen... Zu was ſind Sie berufen, liebe Herren 

Mitbrüder? Der Seelſorger, der ſeine Schule vernachläſſigt, iſt 
nicht würdig, ſein Brot zu eſſen.“? 

Als Seelſorger war Brentano eifrig in der Schule tätig und 

probierte all die vielen Vorſchläge zur Verbeſſerung des Schul— 

unterrichtes. Aus ſeinen reichen Erfahrungen heraus ſchrieb er 
ſeine „Inſtrukzion“, die bloß als Anleitung und Unterweiſung 

für ſeinen neuen Lehrer in Kirchen gedacht wars. Den eifrigen 

Schulmann erbarmte der Schulen, und darum gab er ſeine Er— 

fahrungen und Ratſchläge an die Sffentlichkeit, „um durch den 

Druck alle wohlmeinenden und pflichtliebenden Schulmeiſter daran 
teilnehmen zu laſſen“!. 

„Unſere katholiſchen Landſchulen ſind noch weit zurück; die 
meiſten verdienen noch nicht einmal den Namen einer Schule, 
ſie können daher für den erſten Anfang noch keine ganz zweckmäßige 
und erwünſchte Reform ertragen. Unſere Schullehrer ſind noch 

Inſtrukzion S. 248 2 Ebd. S. V. Ebd. S. 1 Ebd.
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ganz roh und ungebildet; ſie verſtehen noch nicht einmal eine rechte 

Anleitung zum Schulunterricht. Vielleicht verſtehen noch viele dieſe 

kleine und leichtverſtändliche Inſtrukzion nicht einmal; deswegen 
wünſchte ich von Herzen, die Herren Pfarrer möchten ſich die Mühe 
geben und dieſe wenigen Sätze ihren Schulmeiſtern erklären und 
ſelbe ihnen praktiſch zeigen. Ich habe viele Vorſchläge, die gegen⸗ 
wärtig die Welt für den Schulunterricht hat, probiert, dieſe wenigen 
habe ich einſtweilen für unſere katholiſchen Landſchulen als an⸗ 

wendbar gefunden,“! 

Brentano betont den Unterricht hauptſächlich als Erziehungs— 

mittel. 

„Die Erziehung bildet den Menſchen an Geiſteskräften und 
flößt ihm gute Geſinnungen ein, die ſein Glück für immer be— 
ſtimmen. Es iſt alſo das nötigſte Geſchäft, womit man ſich ab— 
geben kann. 

„Alles hängt davon ab, daß das Kind von den früheſten Jahren, 
wo das Herz jedem Eindrucke offen iſt, und, zwiſchen Tugend und 
Laſtern noch unſchlüſſig gleichſam in der Mitte ſchwebend, ebenſo 
leicht und unmerklich gute Geſinnungen auffaſſet, ſich an richtige 
Grundſätze gewöhnt und in der Tugend geübt wird, als den Ein— 
drücken der ſinnlichen Triebe, dem Feuer der Leidenſchaften und 
der Anſteckung verführeriſcher Beiſpiele überlaſſen, die unglückliche 
Fertigkeit der Torheit und des Laſters annimmt — zu den Tu⸗ 
genden und Pflichten ſeines Standes gebildet werde. 

„Die Erziehung allein iſt hier die Schöpferin alles Guten. So⸗ 
bald dieſe verwahrloſet iſt, ſtürzen auch Religion, Polizei und gute 
Sitten zuſammen, und die Staaten werden gleich Seifenblaſen durch 
jeden widrigen Hauch zerſtäubt; denn der Strom des Verderbniſſes 
reißt alle dieſe Schutzwehren ein, entkräftet die Geſetze, verlachet die 
Religion, hemmt den Fortgang jeder nützlichen Wiſſenſchaft und 
würdiget die Künſte zu Sklavinnen der Torheit und Uppigkeit herab. 

„Entfernte und nahe Beiſpiele ſollten uns klug und es jeder 
Obrigkeit, jedem Seelſorger und allen ihre Kinder wahrhaft liebenden 
Eltern zur Pflicht machen, die Erziehung der Kinder als die erſte, 
größte und wichtigſte Angelegenheit mit aller Sorgfalt und dem 
unverdroſſenſten Mute zu behandeln.“ 

Man merkt es dem Büchlein auf jeder Seite an, daß es 

mit Wärme und ganzer Hingebung an die Sache, der es dienen 

will, geſchrieben iſt. Wie ernſtlich redet der Verfaſſer dem Lehrer 

ins Herz, ſich zu beſtreben, ein guter, gewiſſenhafter und tüchtiger 

Lehrer zu ſein; wie eindringlich mahnt er ihn zu rechtem Vater— 

Inſtrukzion S. IV. 
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ſinn und ernſter Liebe zu den Kindern, zu Geduld und Sanft— 

mut und nicht weniger zu Gottesfurcht. „Es muß ein guter Lehrer 

vor allem ein gottesfürchtiger Mann ſein, dem es recht ernſt iſt, 
die Ehre Gottes und die Glückſeligkeit ſeines Nächſten zu fördern, 

weil es ihm ohne Gottesfurcht immer an dem Vermögen fehlen 

wird, ſeinen Kindern wahre Gottesfurcht in die zarten Herzen 
einzupflanzen; denn was recht zu Herzen gehen ſoll, muß aus 

dem Herzen kommen; und wie kann ein Lehrer die Gottesfurcht 

in die Herzen der Kinder hineinfließen machen, wenn ſein Herz 

davon leer iſt? Alle Geſchicklichkeit und Kunſt im Reden und in 

Gebärden kann den Schaden dieſer Leerheit des Herzens nicht gut 

machen.“ Er beſchwört den Lehrer, den Kindern doch ja kein 

böſes Beiſpiel zu geben, ſondern in allweg ein Muſter zu ſein. 

„Die Kinder lernen ſo denken, reden, urteilen und handeln, wie 
ſie dies an andern wahrnehmen, mit denen ſie viel umgehen, be— 
ſonders wenn ſie Hochachtung und Liebe gegen dieſelben haben. . . . 
Man kann das, was im Unterricht verſäumt worden iſt, wieder 
nachholen; man kann die unrichtigen Begriffe, die einem Menſchen 
beigebracht worden ſind, berichtigen; man kann die größten Irr— 
tümer ausrotten — aber wie kann man den Eindruck böſer Bei⸗ 
ſpiele tilgen? Nichts muß daher einem Schullehrer wichtiger ſein, 
als die Beobachtung ſeiner ſelbſt, die Wachſamkeit über ſeine Hand— 
lungen und die genaueſte Sorgfalt, ſeinen Schülern durch ſelbe keinen 
Anlaß, keine Anreizung zum Böſen zu geben.“ 

Mit vieler Wärme mahnt Brentano, den Kindern einen ge— 

diegenen Unterricht in der Religion angedeihen zu laſſen; dabei 

verwirft er das „geiſt- und herzloſe Abfragen“ der Antworten 
des Katechismus. 

Dringen die Religionslehren nicht an Verſtand und Herz, ſo 
verſchwinden ſie bald wieder aus dem Gedächtnis. Ein Menſch, 
der von der Würde und Hoheit ſeiner Religion nicht innigſt über— 
zeugt und durchdrungen iſt, wird in ſeinem Glauben leicht wankend 
gemacht und auf Abwege geleitet. Wie leicht ſind leere Formeln 
durch Witzeleieu aus dem Kopf wegräſoniert, während die gleichſam 
zum Gefühl gewordenen Religionsſätze faſt unvertilgbar ſind. . .. 
Die Religion muß daher dem Menſchen zuerſt durch Gefühle bei⸗ 
gebracht werden. . .. Wie kann man dieſe Gefühle aber anders auf— 
wecken, als durch leichte ſokratiſche Geſpräche? Da dieſes aber eine 
ſo ſchwere Arbeit iſt, ſo iſt ſie dem Landſchullehrer gar nicht auf— 
zubürden, ſondern die Religionslehre ſollte ganz allein der Pfarrer 
übernehmen.“
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„Unter dem Namen Erziehung verſtehe ich hier gar nicht die 
ſogenannte Aufklärung unter Bauersleuten, ſondern einen für den 
künftigen Beruf verhältnismäßigen Unterricht, die zweckdienliche Bil— 
dung des Geiſtes und Herzens, das heißt: Unſere Jugend ſoll nebſt 
einem gewiſſenhaften Unterricht in den Glaubens- und Sittenlehren — 
leſen, ſchreiben und rechnen, ihr Hausweſen gut und mit Vorteil beſorgen 
lernen, um ſich mit ihren Geſchäften vorwärts zu bringen und ihren 
Wohlſtand zu vermehren, indem ſie ſich mehr Erwerbszweige verſchaffen, 
einfacher leben, das meiſte ihrer Kleidung ſelbſt bearbeiten kann und 
folglich mehr Einnahmen und weniger Ausgaben haben wird. 

Als Ziel des Unterrichts bezeichnet Brentano, dem Kinde all 
die Fähigkeiten und Kenntniſſe zu vermitteln, die der Menſch fürs 

Leben braucht; alſo gründliche Fertigkeit im Leſen, Schreiben und 

Rechnen und gute Unterweiſung in der Religion. 

„Vorzüglich muß eine gute Erziehung wahres Chriftentum in 
der Ausübung, gute Sitten und guten Umgang erzielen. Die Kinder 
ſollen das, was man ihnen mit Mühe beigebracht hat, nicht nur 
wiſſen, ſondern in ihrem ganzen Leben üben nach dem Geiſte und 
der Liebe Gottes und ihres Vaterlandes, in der Aufrichtigkeit der 
alten Zeiten, und ſoll nach den Grundſätzen leben, die ihr ganzes 
Betragen nach der Richtſchnur des Evangeliums und der Sittlich— 
keit beſtimmen und für die Zukunft ganz unwandelbar machen.“ 

Mit dieſen Ausführungen hat Brentano ſchon dargetan, daß 
er ſich mit dem Verlangen nach mehr Bildung und Aufklärung für 
das Landvolk nicht befreunden konnte. Er nahm ſogar Veranlaſſung, 

an kompetenter Stelle ſeine Bedenken dagegen zu äußern. In ſeiner 

„Vorſtellung gegen die neueſte Schulorganiſation“! ſchreibt er: 
„Es kommt nicht auf das viel, ſondern auf das gut und zweck— 

mäßige Schulhalten an. Ich glaube, es wäre auf dem Lande ge— 
wiß genug, wenn im Sommer wöchentlich dreimal Schule gehalten 
würde. Die Kinder würden nämlich dabei über Sommer das nicht 
vergeſſen, was ſie im Winter gelernt haben. In ſechs bis ſieben 
Wintern lernt das Bauernkind bei einem guten Schulunterricht ge— 
wiß ſo viel, als der Bauer zu wiſſen nötig hat, zumal wenn die 
Sonntagsſchulen fleißig gehalten werden. Zudem glaube ich wenig— 
ſtens, frommt es nicht, wenn der Bauer gar ſo gelehrt iſt; — er 
wird naſeweis, ein Krittler, verläßt gerne ſeinen Pflug, räſoniert 
lieber über Geſetze und Staatsſachen, als daß er gehorſamt. Der 
Bauer hat Wiſſenſchaft genug, wenn er leſen, ſchreiben und rechnen 
kann, hauptſächlich aber ſeine Religion gut kennt, die ihn zur Er— 

Bericht des Pfarrers Brentano von Kirchen vom 15. Mai 1806, 
Pfarrarchiv Kirchen. 
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füllung ſeiner Pflichten anhält, damit er ſeinen Gott vernünftig ver— 
ehrt, ſeinen König liebt und ihm willig gehorſamt, ſeine Abgaben 
getreu gibt, ſeine Haushaltung gut führt und ſein Bauernweſen ohne 
Vorurteil fleißig treibt, ſeine Kinder chriſtlich erzieht und zufrieden 
mit ſeinem Stande iſt. Das kann er aber gewiß in ſechs oder ſieben 
Winterſchulen, drei Tagen Sommerſchule wöchentlich und der Sonn— 
tagsſchule erreichen. Ich muß bemerken, daß die Sommerſchule 
alle Tage eine beinahe unerträgliche Laſt für den Bauersmann 
ſowohl als für den Lehrer iſt. Der Bauersmann braucht ſeine 
Kinder zur Arbeit — der Bauer zur Feldarbeit, der Taglöhner 
zum Hüten und Verdienen.“ Auch tadelt Brentano das viele Schul— 
halten am Sonntag, „wo die Landjugend, die die ganze Woche feſt 
gearbeitet hat, auch ausruhen und ſich freuen will und darf“. 

Über ſeine Lehrmethode hat ſich Brentano ſchon geäußert; 

er übte das „ſokratiſche“ Lehrverfahren. Aus der Schule Fel— 

bigers hervorgegangen, wollte er dennoch von der Methode des 

berühmten Meiſters nichts wiſſen, oder nahm davon bloß, was 

ihm vorteilhaft erſchien und von ihm probiert war. In ſeinem 

Bericht vom 15. Mai 1806 über den Stand der Schule in Kirchen 
urteilt er über die „öſterreichiſche Normalmethode“ alſo: „Sie iſt 

nicht die beſte und leichteſte, ſondern befördert vielmehr einen ver— 
derblichen Mechanismus. . .. Daß die Normalmethode die aller— 
ſchlechteſte iſt, kann bloß einem Fremdling in der gegenwärtig ſo 

blühenden Pädagogik unbekannt ſein.“ Der Verfaſſer der „In— 

ſtrukzion“ war durch und durch Praktiker und ging ſeine eigenen 

Wege. Seine „Anweiſung“ ſchickte er zwar „ohne alle Anmaßung, 

als ob ſie etwas Außerordentliches wäre“, in die Welt, aber das 

ſo beſcheiden auftretende Büchlein verrät in allem den erfahrenen 

und praktiſchen Schulmann, der alles geprüft und das Beſte be— 

halten hat. Es iſt in ſeinen Anweiſungen ſo einfach, klar und 

praktiſch, ganz berechnet für die ſo wenig oder gar nicht gebildeten 

Schulhalter jener Zeit, denen die Worte Pädagogik, Methodik 

und Methode vielfach völlig fremde Begriffe waren. Wenn Bund— 
ſchuht bemerkt, Brentano habe das Wort Methodik nicht gekannt, 

ſo bedarf dieſe Behauptung der Berichtigung. Er nennt es 

Seite 29 ſeiner „Inſtrukzion“, wo er es allerdings wohl im Sinne 

von Methode gebraucht. Der Unterſchied der Bedeutung beider 

Beiträge zur Geſchichte der inneren Entwicklung der katholiſchen 

Volksſchule Württembergs, Feſtſchrift zur Eröffnung des Katholiſchen Lehrer— 

ſeminars Rottweil (1912) S. 33.



Dr. Heinrich von Brentano. 293 

Worte, den Demeter mit dem Satze erklärt: „Die Methodik bleibt, 

die Methode wechſelt“, war Brentano wohl nicht bekannt. 

Es muß allerdings zugegeben werden, daß die allgemeine 

und ſpezielle Methodik der Inſtruktion von beſcheidenem Charakter 

iſt, aber Brentano mußte eben auch mit den Schulverhältniſſen 

vor 100 Jahren rechnen, die ſo armſelig waren, daß ſie „für den 

erſten Anfang noch keine ganz zweckmäßige und erwünſchte Reform 

ertragen“ konnten, und mit Schullehrern, „die noch ganz roh und 

ungebildet waren“, ſo daß er ihnen „bloß kleine und leichte Vor— 

teile zum Schulhalten“ angeben konnte, die er ſich „durch Leſung 
vieler Erziehungsſchriften und durch vieljährige Verſuche erworben“ 

hatte. Es war das Buch Brentanos zum praktiſchen Gebrauch 
geeignet wie kein zweites, ſtund deshalb ſeinerzeit auch in hohem 

Anſehen“, und wurde von Dr. Fridolin Huber, dem gelehrten 
Pfarrer von Deißlingen, hochgewertet und aufs wärmſte empfohlen. 

„Zur Beibringung der übrigen Gegenſtände — des Schreibens 
und Rechnens, wie auch der Wahrheiten der Religion — will ich 
ſtatt vieler Schriften nur die im Jahre 1807 in der Herderſchen 
Buchhandlung in Rottweil erſchienene treffliche Schrift anführen: 
Kurze Inſtrukzion — —. Ich bekenne öffentlich, daß ich dieſe Schrift 
ungemein hochſchätze. Die Sprache iſt ſo natürlich und allgemein 
verſtändlich, daß man in keinem Werke von dieſem Inhalt eine ver— 
ſtändlichere Sprache finden kann. Wenn die Schullehrer die Grund— 
ſätze und Vorteile getreulich anwenden, die ihnen hier auf die deut— 
lichſte Art gezeigt werden, ſo wird ihr Schulunterricht gewiß zweck— 
mäßig und die Wirkung desſelben geſegnet ſein. Über den Unter— 
richt im Schreiben, Rechnen und der Religion macht es die leſens⸗ 
werteſten Bemerkungen. Mit einem Wort: es iſt nichts vergeſſen, 
was ein Schulmann wiſſen und befolgen muß, um ſeinen Unterricht 
zweckmäßig zu erteilen. Auch ſind die vorzüglichſten, in die Di⸗ 
daktik und Pädagogik einſchlagenden Schriften alle genannt, wodurch 
der Herr Verfaſſer ſeine große Beleſenheit hinlänglich bekundete.“? 

„Der Wert der Inſtrukzion beſtand für die Lehrer in der Ver— 
teilung des Stoffes an die einzelnen Abteilungen, die allerdings nicht 
in allen Fällen durchgeführt iſt, und dieſe Stoffverteilung war um 
ſo notwendiger, als die „Allgemeine Schulordnung“ in der Lehrplan— 
frage den Lehrern völlig freie Hand ließ. Das Lernziel iſt recht in 
die Nähe gerückt und die methodiſche Regelgebung iſt ſchlicht und klar, 
für den unerläßlichſten Hausgebrauch berechnet, womit aber nicht ge— 
ſagt ſein möchte, daß Brentano für praktiſche Sachen und Kunſtgriffe 

Bundſchuh ſa.a. O. Dr. Frid. Huber, Die Entwicklung 

der Begriffe der Didaktik und Pädagogik, Rottweil 1809. 
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nicht ein offenes Auge gehabt habe; manche treffliche Bemerkung ver— 
rät, daß der Verfaſſer wirklich aus ſeiner Erfahrung ſchreibt.“! 

Das Buch Brentanos „bildete die unmittelbare Vorlage für 
die allgemeine Schulordnung, die ſich ganz in der didaktiſchen 

und methodiſchen Atmoſphäre der Inſtrukzion bewegt und manch— 

mal direkt daraus ſchöpft. Die Inſtruktion bildet den Kommentar 

zur Allgemeinen Schulordnung. Dazu kommen noch die vielen 

Literaturangaben; für jedes Schulunterrichtsfach ſind die gang— 
barſten Lernbücher und Anleitungen aufgeführt. Wenn die Allge⸗ 
meine Schulordnung in § 27 einen ‚Rottweiler Katalog der beſten 

Schulſchriften⸗ aufführt und empfiehlt, ſo meint ſie offenbar eben die 

Sonderausgabe vom zweiten Hauptſtück der Inſtruktion““. 

Als erſtes und notwendigſtes Vorbedingnis und Mittel einer 

erſprießlichen Schulreform nennt Brentano die zweckmäßige Aus— 

bildung der Lehrer. Wir kennen das Urteil Brentanos über die 

Schulen und Lehrer jener Zeit. Als man ernſtlich an die Ver— 
beſſerung des Schulweſens ging, waren die alten Lehrer, die 

meiſtens „den Schneidern, Webern, ſogar den Kuh-, Ziegen- und 

Gänſehirten entnommen waren“, das größte Hemmnis. Brentano 

empfahl deshalb den im Dienſt befindlichen Lehrern den Beſuch 
des Privatinſtitutes des Pfarrers Demeter in Lautlingen?. 

Für die Heranbildung der Lehrer geſchah in jener Zeit von 

ſeiten des Staates nichts, darum bildete Brentano ſeinen neuen 
Lehrer in Kirchen ſelbſt aus. 

„Dem hieſigen Lehrer habe ich ein ganzes Jahr, bevor er zum 
Lehrer ernannt worden iſt, förmlichen Unterricht in der Methodik 
und Pädagogik gegeben. . . . Er verſteht daher eine ſehr leichte Art, 
den Kindern das oben beſchriebene Penſum ſo geſchwind und an⸗ 
genehm als es nur möglich iſt, beizubringen. Er bindet ſich an 
keinen taktmäßigen Mechanismus, ſondern hat mehrere kleine Vor⸗ 
teile und Kunſtgriffe, die auf die Anlagen der Kinder berechnet ſind, 
in Bereitſchaft, um gar leicht zu ſeinem Ziele zu kommen.““ Bren⸗ 
tano hielt ſogar ſelbſt Unterricht, um den Lehrer praktiſch zu unter⸗ 
weiſen. „Dabei iſt der Pfarrer ſo oft, als es ihm möglich iſt, ſelbſt 

Bundſchuh ea.a. O. Bundſchuh a.a. O. Demeter, 

ſpäter Direktor des Lehrerſeminars, Profeſſor und Stadtpfarrer in Raſtatt, 

Pfarrer in Sasbach und Erzbiſchof in Freiburg, war ein ganz hervor— 

ragender und verdienſtvoller Schulmann und pädagogiſcher Schriftſteller. 

Das Nähere über ihn ſiehe in Roloffs Lexikon der Pädagogik I. Bd. 

„Bericht vom 15. Mai 1806.
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in der Schule. Er gibt nicht nur Religionsunterricht, ſondern lehrt 
über alle Gegenſtände, dem Lehrer zum Muſter. — Der Pfarrer 
muß bei der Beſchaffenheit der wirklichen Lehrer der eigentliche Lehrer 
und die Seele der Schule ſein, ſonſt wird der Unterricht nicht ge— 
deihen. Der Pfarrer wird ſich auch nicht dagegen weigern, wenn 
er ſeinen Beruf liebt.““ 

Als ein weiteres Mittel, das Schulweſen zu fördern, emp— 

fiehlt Brentano eine beſſere Bezahlung der Lehrer, damit ſie nicht 
genötigt ſeien, neben ihrem Beruf noch ein Handwerk zu treiben. 

„Wenn man rechte Leute will, muß man ſie auch gebührend 
bezahlen. . . . Weil der Lehrer auch eſſen muß, ſo muß er neben 
ſeinem Schuldienſt noch ein Handwerk treiben!! Die Sonntags— 
ſchule iſt eine neue und ganz beſondere Laſt für den Lehrer, die man 
ihm nicht gerade ſo umſonſt pro Deo et Patria aufbürden darf.“? 

Brentano tat deshalb alles, was möglich und gangbar war, 

um ſeinem Lehrer in Kirchen vermehrte Einkünfte zu verſchaffen. 

Die Liebe zur Schule bewahrte ſich Brentano durch das ganze 

Leben. Nach der Entlaſſung aus ſeinen Amtern in Stuttgart 

nahm er einen Urlaub von drei Wochen, den er in Ifferten zu— 

brachte, um die Lehrmethode Peſtalozzis zu ſtudieren. Was er 

daran für brauchbar hielt, ſuchte er in den Schulen Radolfzells 
durchzuführen, wobei er aber auf heftigen Widerſtand ſtießs. Mit 

allem Eifer oblag er auch hier dem Unterrichte in der Schule 

und gründete mit Genehmigung der Kgl. Regierung ein Privat⸗ 

inſtitut zur Ausbildung von Lehramtskandidaten, aus dem einige 

ſehr tüchtige Lehrer hervorgingen . Auch in Löffingen wirkte er 

mit größtem Eifer in der Schule, an welcher er nach Ausweis 

der Akten des Pfarrarchivs das größte Intereſſe hatte. 

Als pädagogiſcher Schriftſteller erreicht Brentano ſeinen Zeit⸗ 

genoſſen Ignaz Demeter bei weitem nicht, aber dennoch wirkte 

er ebenſo verdienſtvoll wie letzterer. Brentano war Praktiker, der mit 

Bericht vom 15 Mai 1806. 2 Ebd. »Die Einführung der 
Lehrmethode Peſtalozzis erregte in den Gemeinden, ſo daß es öfters zu Kra⸗ 

wallen kam. Auch erzeugte ſie Feindſchaften zwiſchen den jüngeren, peſta— 

lozziſch, und den älteren, nicht peſtalozziſch gebildeten Lehrern. Mit Erlaß 

vom 1. Februar 1812 ſah ſich deshalb die Regierung in Stuttgart veran⸗ 

laßt, zu verordnen, „daß bei jedem Lehrplan alles, was auf die Peſtalozziſche 

Methode, welche wir nun ein für allemal in öffentlichen Inſtitutionen nicht 
eingeführt wiſſen wollen, hindeuten würde, durchaus vermieden werde“ 

(ſiehe Bundſchuh a. a. O.). 4Felder a. a. O.
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den beſtehenden Verhältniſſen, mit der Fähigkeit der damaligen Lehrer 

rechnete. Was andere durch Studium mühſam zutage befördert, das 

prüft er ſorgfältig und ſchlägt das Gute in brauchbare Münze, ſo 

beſonders in ſeiner „Inſtrukzion“. Durch dieſes Büchlein hat Bren⸗ 

tano viel Segen geſtiftet. Was die Schulorganiſation angeht, ſo hat 

er damit die Fundamente gelegt, auf denen andere weiterbauen 

konnten. Alles in allem: Brentano hat für die Schule ſeine beſten 

Kräfte eingeſetzt und in der Geſchichte des Schulweſens in Württem⸗ 
berg einen verdienſt⸗ und ehrenvollen Namen ſich erworben. 

Brentanos Schriften: 

1. Andachtsbuch für die katholiſche Eidgenoſſenſchaft. 86. 225 S. Bregenz 

1794, Joſeph Brentano. 

2. Kurzer Leitfaden zu meinen Religionsgeſprächen in der Schule, zugleich 

Leſebuch für die katholiſche Schuljugend. 8“. 144 S. Bregenz 1802, 

Joſeph Brentano. 

3. Verſuch eines Handbuches zum chriſtkatholiſchen Religionsunterricht für 

die oberen Klaſſen in Bürger⸗ und Landſchulen, das auch wohl zu 

Katecheſen in den Kirchen und zu Predigten gebraucht werden kann. 

276 S. Ellwangen 1806, Ritter. 2. Aufl. Rottweil 1812, Herder. 
4. Kurze Inſtruktion für die katholiſchen Landſchullehrer oder Kurze An— 

weiſung, wie man auf dem Lande Schule halten ſoll. Rottweil 1807, 
Herder. 

  

  
    

        
Sigill des Geiſtl. Rates von Brentano.



Kleuere Miteluuten. 
Das Kollationstecht der ehemaligen Fürſtbiſchöfe 

von Shpeier. 
Von Anton Wetterer. 

  

Nach dem kanoniſchen Recht hat bekanntlich prinzipiell der 

Biſchof alle ſogenannten niedern Kirchenämter bzw. deren Pfründen 

in ſeiner Diözeſe zu beſetzen. Dieſes Recht erlitt aber ſeit früher 

Zeit mancherlei Beſchränkungen, ſo daß man zwiſchen freier und 
beſchränkter Kollation unterſchied. So war es auch in der alten 

Diözeſe Speier, in welcher übrigens die Pfründeinhaber nicht 
inveſtiert, ſondern nur kommendiert wurden. Es gab Pfründen, 

welche der Fürſtbiſchof dauernd frei beſetzte, und ſolche, deren 

freie Kollation ihm nur abwechſelnd zuſtand. Für andere Benefizien 

(Patronatspfründen) beſaß er dauernd nur das Recht der Ein— 

ſetzung ins Kirchenamt, wobei er an den Vorſchlag eines dritten 

gebunden war. Außerdem ſtand ihm als Landesherrn das Patronats- 
recht auf eine Reihe von Pfründen in andern Diözeſen zu. Im 

Jahre 1797 fand der letzte Fürſtbiſchof beim Antritt ſeines Amtes 

folgenden Beſtand bezüglich ſeines Kollationsrechtes vor:! 

I. Pfarrpfründen ſtändig freier fürſt⸗ 2. Bruchſal ad B. M. V. (Stifts⸗ 

biſchöflicher Kollation in der alten oder Stadtpfarrei), 1782 Seelen?, 

Diözeſe Speier: darunter 6 Proteſtanten, 344 ka⸗ 

1. Arzheim, Dekanat Arzheim, in tholiſche Familien, 37 Witwer 

der ſogenannten Souveränität mit und 98 Witwen, 326 Kinder (die 
700 Gulden Jahreseinkommen. noch nicht die heilige Kommunion 

1Akten des Archivs des Erzbiſchöflichen Ordinariats in Freiburg i. Br. 

2 Generallandesarchiv in Karlsruhe, Bruchſal, Generalia 2534. Die ſtatiſtiſchen 

Zahlen ſind aus dem Jahre 1788.
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empfingen), 406 erwachſene Dienſt— 

boten, 12 Kanoniker und Vikare 

am Kollegiatſtift und 7 Religioſen 

im Spital der Barmherzigen 

Brüder. Jahreseinkommen 900 

Gulden. 

Bruchſal ad S. Damianum Hof— 

pfarrei), die ſtändig von einem 

Adminiſtrator verwaltet wurde, der 

im Prieſterſeminar freie Wohnung 

und Verpflegung hatte Sein Ein—⸗ 

kommen aus dem UArar betrug 

jährlich 50 Gulden. Der Fürſt— 
biſchof betrachtete ſich als eigent⸗ 

lichen Pfarrer dieſer Pfarrei. 

Seelenzahl 1555, darunter 41 Pro— 

teſtanten und 5 Juden, 130 katho— 

liſche Familien, 9 Witwer und 

21 Witwen, 203 Kinder, 345 er⸗ 

wachſene Dienſtboten, 371 Sol— 

daten, im Kapuzinerkloſter 17 

Patres und im Prieſterſeminar 

30 Geiſtliche. 
Bruchſal ad S. Petrum mit einem 

Jahreseinkommen von 940 Gulden. 

. Bruchſal ad S. Paulum mit 
800 Gulden Jahreseinkommen. 

Im Jahre 1788 war St. Paul 

noch mit St. Peter vereinigt, da— 

mals wurden gezählt 2263 Seelen, 
darunter 29 Proteſtanten und 11 
Juden, 419 katholiſche Familien, 

27 Witwer und 103 Witwen, 

746 Kinder, 148 erwachſene Dienſt⸗ 

boten. 

Büchelberg, Dekanat Weißen⸗ 
burg, in der, Souveränität“, Ein⸗ 
kommen 360 Gulden. 

Büchenau, Dekanat Bruchſal, 

519 Seelen, darunter 1 Proteſtant, 

115 Familien, 9 Witwer und 23 

Witwen, 186 Kinder, 97 Dienſt— 

boten. Einkommen 552 Gulden. 
Büchig, Dekanat Bruchſal, 339 

Seelen, 80 Familien, 5 Witwer 

und 12 Witwen, 10 Dienſtboten, 

10. 

11. 

13 

14. 

15. 

Kleinere Mitteilungen 

130 Kinder. Einkommen 800 

Gulden 

Cronau, Dekanat St. Leon, 599 

Seelen, 113 Familien, 217 Kinder 
Einkommen 1007 Gulden. 

Eſchbach, Dekanat Arzheim, in 

der Souveränität. Einkommen 500 

Gulden. Filiale: Waldhambach, 

Waldrohrbach, Ilbesheim und 

Leinsweiler. 

Groß-Fiſchlingen, Dekanat 

Hambach, Einkommen 651 Gulden, 
Filiale: Klein-Fiſchlingen und 

Freymersheim. 

Forſt, Dekanat Bruchſal, 779 

Seelen, 165 Familien, 4 Witwer 

und 7 Witwen, 53 Dienſtboten 

und 248 Kinder. Einkommen 900 

Gulden. 

Gernsbach, 403Katholiken neben 

1241 Proteſtanten und 15 Juden, 

93 katholiſche Familien, 1 Witwer 

und 5 Witwen, 110 Kinder. Die 

Rubrik für Miſchehen verzeichnet 

280, worunter wohl die Geſamt⸗ 

zahl der in Miſchehen lebenden 

Katholiken zu verſtehen ſein wird. 

Einkommen nebſt einem geſtifteten 

Kaplan 450 Gulden. Filiale: 
Hilpertsau 262, Hörden 486 (neben 
2 Proteſtanten), Lauderbach 236, 

Oberzrot 296 Katholiken und 

Scheuren 26 Katholiken neben 370 

Proteſtanten und Staufenberg 11 

gegen 600. 

Grävenhauſen, Dekanat Dei⸗ 

desheim, 246 Katholiken neben 
80 Proteſtanten und 70 Juden. 

Einkommen 300 Gulden. Filiale: 
Lindenberg 191 Katholiken und 

Spangenberg 18 Katholiken neben 

29 Proteſtanten. 

Hambrücken, Dekanat Philipps⸗ 

burg, 515 Seelen, 108 Familien, 

164 Kinder. Einkommen 921 

Gulden.
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17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

23. 

24. 
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Huttenheim, Dekanat Philipps— 

burg, 464 Seelen, 105 Familien, 

136 Kinder. Einkommen 350 

Gulden. 

Jockgrim, Dekanat Herxheim, 

in der Souveränität. Einkommen 

900 Gulden. 

Kirrweiler, Dekanat Hambach, 

989 Katholiken neben 33 Juden. 

Einkommen 760 Gulden. 

Land au, Dekanat Arzheim. Ein— 

kommen 600 Gulden nebſt einem 

geſtifteten Vikar. 

Lauterburg, Dekanat Weißen⸗ 

burg, in der Souveränität. Ein⸗ 

kommen 1500 Gulden nebſt einem 

geſtifteten Vikar. 

Neudorf, Dekanat Philippsburg, 

456 Seelen, darunter 3 Pro⸗ 

teſtanten, 88 Familien, 161 Kinder. 
Einkommen 297 Gulden. 

2. Neuthard, Dekanat Bruchſal, 

370 Seelen, 71 Familien, 10 Wit⸗ 
wer und 15 Witwen, 22 Dienſt⸗ 

boten, 106 Kinder. Einkommen 

510 Gulden. 

Obergrombach, Dekanat Bruch— 

ſal, 530 Seelen, darunter 4 Pro⸗ 

teſtanten und 33 Juden, 108 ka⸗ 

tholiſche Familien, 11 Witwer 

und 15 Witwen, 42 Dienſtboten, 161 

Kinder. Einkommen 490 Gulden. 

Otterbach, Dekanat Weißenburg, 

in der Souveränität. 300 Gulden 

Einkommen. 

Philippsburg, 907 Katholiken 

neben 3 Proteſtanten und 5 Juden, 

125 katholiſche Familien, 287 
Kinder. Einkommen 704 Gulden 

nebſt einem geſtifteten Vikar. 

Ransbach, Dekanat Arzheim, 

in der Souveränität. Einkommen 

300 Gulden. 

Rauenberg, Dekanat St. Leon, 

559 Katholiken, 131 Familien, 176 

Kinder. Einkommen 507 Gulden. 

28. Rheinzabern, Dekanat Herx— 
heim, in der Souveränität. Ein⸗ 

kommen 800 Gulden. 

29. Roßbach, Dekanat Hambach, 

303 Katholiken und 6 Juden. Ein⸗ 

kommen 666 Gulden. 

30. Rot, Dekanat St. Leon, 715 Seelen, 

151 Familien, 217 Kinder. Ein⸗ 

kommen 1557 Gulden. 

31. Sankt Martin, Dekanat Ham— 

bach, 964 Katholiken und 2 Pro— 

teſtanten. Einkommen 705 Gulden. 

32. Steinfeld, Dekanat Weißen⸗ 

burg. Einkommen 700 Gulden 

Filial: Capsweiler. 

33 Untergrombach, Dekanat 

Bruchſal, 920 Katholiken, 7 Pro— 

teſtanten und 13 Juden, 143 ka⸗ 

tholiſche Familien, 12 Witwer 

und 25 Witwen, 385 Kinder, 

31 Dienſtboten. Einkommen 528 

Gulden. 

34. Venningen, Dekanat Hambach, 

720 Katholiken und 6 Juden. Ein⸗ 

kommen 790 Gulden. 

35. Weiher, Dekanat St. Leon, 471 
Katholiken, 99 Familien, 146 

Kinder. Einkommen 528 Gulden. 

36. Weiher, Dekanat Hambach, 544 

Katholiken und 3 Proteſtanten. 

Einkommen 452 Gulden. 

37. Weißenburg, in der Souve⸗ 

ränität. Einkommen 300 Gulden. 

38. Wieſental, Dekanat Philipps⸗ 

burg, 791 Katholiken und 1 Pro⸗ 

teſtant, 165 Familien, 257 Kinder. 
Einkommen 1630 Gulden. Filial: 

Waghäuſel, 41 Katholiken und 1 

Proteſtant,7 katholiſche Familien, 
13 Kinder, im Kapuzinerkloſter 

18 Religioſen. 

II. Pfarrpfründen, welche der Fürſtbiſchof 

abwechſelnd frei vergab: 

1. Dahn, in der Souveränität. Ein⸗ 

kommen 700 Gulden nebſt einem
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geſtifteten Kaplan. Dreimal hatte 

der Biſchof die Pfründe frei zu ver⸗ 

geben, das viertemal ſtand das 

Präſentationsrecht dem Freiherrn 

von Waldenburg und nach dem 

Ausſterben der Familie dem In⸗ 

haber des Gutes zu. 

Ebenſo war es bei 

Fiſchbach, Dekanat Dahn, in 

der Souveränität, Einkommen 320 

Gulden, und bei 

Hauenſtein, Dekanat Dahn, in 

der Souveränität. Einkommen 700 

Gulden. 

.Duttenhofen, Dekanat Hambach, 

623 Katholiken und 1 Proteſtant. 

Einkommen 405 Gulden. Der Biſchof 

vergab die Pfarrei abwechſelnd mit 

dem Domkapitel. Ebenſo war es bei 

Hainfeld, Dekanat Hambach, 614 

Seelen. Einkommen 613 Gulden. 

Hockenheim, Dekanat St. Leon, 
475 Katholiken, 115 katholiſche Fa⸗ 

milien, 150 Kinder. Einkommen 900 

Gulden. Filial Reilingen mit 248 
Katholiken, 51 katholiſchen Familien 

und 80 Kindern. Dieſe Pfarrei lag 

in der Pfalz. Je zweimal hatte ſie 

der Pfalzgraf zu vergeben, das 

drittemal der Fürſtbiſchof. Ebenſo 

war es bei 

. Steinweiler, Dekanat Arzheim, 
576 Katholiken, 500 Proteſtanten 

und 5 Juden, 117 katholiſche Fa⸗ 
milien. Einkommen 600 Gulden. 

Filial Erlenbach mit 37 Katholiken 

neben 450 Proteſtanten. 

Niederkirchen, Dekanat Deides⸗ 

heim, 674 Katholiken und 4 Pro⸗ 

teſtanten, 134 katholiſche Familien. 

Einkommen 560 Gulden. Dieſe 

Pfarrei wurde das erſtemal vom 

Biſchof frei vergeben, das zweite⸗ 

mal hatte das Domkapitel und 

das drittemal das Kollegiatſtift 

Kleinere Mitteilungen. 

St. Quido in Speier das Präſen⸗ 
tationsrecht. 

III. Patronatspfarreien des Fürſtbiſchofs 

1. 

2 —. 

IV. Verſchiedene Hilfsbenefizien 

1 

2. Rauenberg, 

3. 

in andern Diözeſen: 

In der Diözeſe Worms: 

a) Mülhaufen bei Wiesloch, Ein⸗ 

kommen 585 Gulden, 

b) Rotenberg bei Wiesloch, Ein⸗ 

kommen 388 Gulden, 

c) Waibſtadt, Einkommen 935 

Gulden, und 

d) Neckarſteinach, Einkommen 

500 Gulden. Bei letzterer wech⸗ 

ſelte er ab mit dem Fürſtbiſchof 

von Worms, der mit dem von 

Speier das Kondominat über 

dieſen Ort beſaß. 

In der Diözeſe Konſtanz: 

a) Neuhaufen auf den Fildern, 

Einkommen 1880 Gulden, und 

b) Pfauhauſen daſelbſt, Ein⸗ 

kommen 523 Gulden nebſt einem 

geſtifteten Kaplan. 

In der Diözeſe Straßburg: 

a) Schönenburg, in der Souve⸗ 
ränität, Einkommen 1000 Gul⸗ 

den und 

b) Uhlweiler, in der Souve— 

ränität, Einkommen? 

mit 

freier Kollation des Fürſtbiſchofs: 

Had S. Jodocum im Stadt⸗ 

hoſpital zu Bruchſal mit der 

Verpflichtung einer Wochenmeſſe. 
Einkommen 160 Gulden. 

Einkommen 218 
Gulden, dasſelbe wurde admaſſiert. 

Capsweiler mit der Ver⸗ 

pflichtung zur heiligen Meſſe an 

Sonn und Feiertagen, wurde eben⸗ 

falls admaſſiert. 

. ad B. M. V. zu Mülh auſen bei 

Pforzheim. Einkommen 400 Gulden 

mit der Verpflichtung zur heiligen 

Meſſe an Sonn⸗ und Feiertagen.



10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

V. 

Wetterer, Kollationsrecht der ehemaligen Fürſtbiſchöfe von Speier. 

ad SS. Mathiam und Mathaeum 

im Dom zu Speier mit 300 Gulden 

Einkommen ohne Präſenzgebühren. 

Eine vicaria Gregoriana im Dom 

zu Speier mit 478 Gulden Ein— 

kommen ohne Präſenzgebühren. 

Die zweite vicaria Gregoriana 

daſelbſt mit gleichem Einkommen. 

Had B. M. V. in der Stiftskirche in 

Weißenburg. Einkommen 50 

Gulden ohne Präſenzgebühren. 

Frühmeſſe in Pfauhauſen. Ein⸗ 

kommen 300 Gulden, Verpflichtung 

zur cura subsidiaria und zu drei 

Wochenmeſſen. 

Kaplanei ad S. Joannem Rapt. 

in Neuhauſen (Konſtanz) mit 

234 Gulden Einkommen und der 

Verpflichtung zur cura subsidiaria 
und zur Frühmeſſe. 

ad S. Laurentium in Neuhauſen 

bei Pforzheim. Einkommen 400 

Gulden und Verpflichtung zur 

täglichen Frühmeſſe und zur cura 

subsid. 

Die Kaplanei in Gernsbach. Aus 

derſelben wurde der Kaplan unter⸗ 

halten. 

Die Kaplanei in Kirrweiler. 

Der Pfarrer hielt dafür den Kaplan. 

Frühmeſſerei in Hambach mit 

300 Gulden Einkommen und der 

Verpflichtung zur Frühmeſſe an 

Sonn- und Feiertagen. 

Einfache Benefizien, deren Verrech⸗ 

nung der Fürſtbiſchof der Zentralbehörde 

in 

. 

Bruchſal (pia corpora) übertragen 

hatte: 

ad S. Catharinam und Nicolaum 

in Ubſtadt, Einkommen 100 

Gulden mit der Verpflichtung zu 

zwei Wochenmeſſen. Dieſes Bene⸗ 

fizium wurde 1796 der Frühmeſſerei 

bei St. Paul in Bruchſal einverleibt. 

2. 

3. 

5. 
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ad S. Bartholomaeum in Munden—⸗ 

heim mit 200 Gulden Einkommen 

und der Verpflichtung zu zwei 

Wochenmeſſen. Stirum hatte das⸗ 

ſelbe dem geiſtlichen Inſtruktor im 

Waiſenhaus zu Bruchſal gegeben. 
ad S. Annam in der Stiftskirche 

in Bruchſal mit 400 Gulden Ein⸗ 
kommen und der Verpflichtung zu 

vier Wochenmeſſen. 
ad S. Laurentium in Schiffer— 
ſtadt mit 226 Gulden Einkommen 

und der Verpflichtung zu drei 

Wochenmeſſen. Stirum hatte das— 
ſelbe dem Bibliothekar der Hof— 

bibliothek in Bruchſal verliehen. 

ad S. Catharinam in Rhein⸗ 

hauſen mit 250 Gulden Ein— 

kommen und der Verpflichtung zu 

einer Wochenmeſſe und zu drei 

Predigten im Jahr. Auch dieſes 

Benefizium genoß nach Beſtimmung 

Stirums der Hofbibliothekar. 

VI. Kollationsrecht des Fürſtbiſchofs bei 

1. 

Stiftsoffizien: 
Im Domzu SpeierzurͤKantorie und 

Kuſtodie. Letztere war zugunſten der 

Fabrik auf zehn Jahre ſequeſtriert. 

In der Stiftskirche zu Bruchſal: 

zum biſchöflichen Kanonikat, welches 

der Biſchof in jedem Monat zu ver⸗ 

geben hatte. 

In der Stiftskirche in Weißen⸗ 

burg: zum biſchöflichen Kanonikat, 

welches auf zehn Jahre zugunſten 

der Fabrik ſequeſtriert war, und 

fünf Kanonikate, die der Biſchof 

als Propſt mit päpſtlichem Indult 

in jedem Monat zu vergeben hatte, 

endlich die biſchöfliche Vikarie. 
In der Stiftskirche zu Landau: 

ſämtliche vier Kanonikate, von deren 

Inhaber einer Kuratus war. Auch 

eine Kuratvikarie gab es, die der 

Kaplan innehatte.
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Der Exorziſt P. Engelbert von Dillingen. 
Von Peter Zierler. 

Am 30. Oktober 1747 verſandte die in Konſtanz verſammelte 

Provinzvorſtehung der vorderöſterreichiſchen Kapuziner an alle ihre 

Klöſter folgende rätſelhafte Verordnung, deren Sinn (sogl. Frei— 

burger⸗Diözeſanarchiv Bd. XVIY auch der geſchichtskundige vor⸗ 
malige Provinzchroniſt P. Johann Baptiſt Baur nicht zu ent— 

ziffern vermochte: „Quod si quis Fratrum de manusscriptis 

A. V. P. Engelberti, etiam propria manu descriptis, prae- 

sumpserit clam reservare, aut cuidam extra Ordinem. vel 
utendum vel describendum extradere, praeter grave pecca— 

tum, nedum Conventus, sed et Provinciae furtum committens 

incidat in Casum reservatum, à quo R. P. Provincialis nulli 
alteri concedet absolvendi facultatem. Et boc inseratur 

Protocollo Conventus.“ 

Tatſächlich findet ſich dieſer Wortlaut in faſt allen Kloſter— 
chroniken der vorderöſterreichiſchen Provinz. Die Kloſterchronik 
von Bludenz aber enthält geradezu das Original (Mon. Arch. 

Blud. p. 49). Nirgends jedoch findet ſich eine nähere Erklärung, 

um was es ſich eigentlich handle. Nach manchen Studien über 

den fraglichen Pater aber glauben wir nun des Rätſels Löſung 

gefunden zu haben. Gemeint iſt unzweifelhaft P. Engelbert Manz 

von Dillingen, der im Jahre 1721 (P. Romuald S. 588) in die 

vorderöſterreichiſche Provinz eintrat. Er wurde im Orden ein ſo 

außerordentlicher Mann, daß er bei ſeinen Zeitgenoſſen geradezu 

als heiligmäßig galt. Um das Jahr 1728 ſcheint er ſich in 

Biberach aufgehalten zu haben, denn P. Romuald (S. 372) er⸗ 

zählt, es ſei damals im Dorfe Bauſtetten bei Biberach die Peſt 

ausgebrochen. Viele Leute waren bereits geſtorben, andere, darunter 

auch der Ortspfarrer, lagen ſchwerkrank darnieder. Man rief 
darum die Kapuziner zu Hilfe. Es kamen darauf P. Engelbert 

von Dillingen und P. Rufin von Offenburg, eilten von einem 

Krankenbette zum andern und erſchöpften ſich in werktätiger Nächſten⸗ 

liebe. Dann aber ſetzten ſie in der Kirche das Allerheiligſte aus 

und veranſtalteten eine feierliche Anbetung, worauf die Seuche 

wie mit einem Schlage erloſch.
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Es ſcheint dies die erſte bedeutendere Veranlaſſung geweſen 

zu ſein, bei der ſich die Geiſteskraft P. Engelberts zeigte. Von 

da an wurde er immer mehr ein Mann des Gebetes, und ſein 

Anſehen ſtieg nicht bloß beim Volke, ſondern auch beim Klerus 

und bei Kirchenprälaten von Tag zu Tgg. Beſonders gern wurde 

er gerufen, wenn es galt, einen Exorzismus vorzunehmen, ſo daß 

ihn ſchon ſein im Jahre 1745 verſtorbener Mitbruder P. Romuald 

(S. 383) unter die „in daemonomachia versatos heroes“ zählen 

konnte. 
Natürlich ereignete es ſich manchmal, daß ihn abergläubiſche 

Zeitgenoſſen zu Vorfällen beriefen, die mehr auf Einbildung und 
Gaukelei, als auf wirklich dämoniſchen Einflüſſen beruhten. Dahin 
mag gehören, was der Chroniſt von Schuſſenried aus den Jahren 

1738 und 1740 (wahrſcheinlich ſollte es heißen 1739, da P. Engel— 

bert im Jahre 1740 ſchon in Immenſtadt war) berichtet. Er 

ſchreibt: „Zu Allmannsweiler, deſſen Pfarrei als ſogenannte 

Wechſelpfarrei nach Schuſſenried, welches aber ſonſt damals noch 

dem gräflichen Hauſe Königsegg gehörte, trug ſich im Sommer 
1738 ein recht wunderlicher und zum Teil ſchreckvoller Caſus zu; 

man munkelte nämlich dort, allvbo wir damals noch nur die 

Pfarrei und einige Hufe beſaßen, daß der kurz vorher daſelbfſt 

verſtorbene Sift-Buchau'ſche Maier auf einer gewiſſen Wieſe 

geiſt⸗ und feurig umgehe, infolgedeſſen das Gotteshaus vi juris— 
dictionis parochialis die Sache unterſuchte, endlich auch auf 

verſchiedenes Andrängen den bekannten Kapuzinerpater Engelbert 
Manz vom Riedlingerkonvente berief; den Geiſt nocturno tempore 

beſchwören und hiezu weiter Benötigtes vorkehren ließ; nun iſt 

zwar der vermeinte Geiſt auf beſcheidenes Exorcieren, Citieren 

und Exducieren nicht erſchienen, jedoch aber des verſtorbenen 

Maiers Betrug hiedurch an den Tag gekommen, nämlich, daß 

ſowohl er als ſein Vater ſelig aus dem lieben Gotteshaus eine 

große Wieſe ſeit dem Schwedenkriege vorenthalten und ſolche 

bisher mit Unrecht genoſſen und genutzt haben, wie denn ſolches 
(als man den 24. Juni ſeitens Buchau-Aulendorf und uns im 
Orte zuſammentrat) aus den authentiſchen, ſchriftlichen Urkunden 

ad oculos erwieſen worden.“ Eine andere Geſchichte, bei der 

P. Engelbert gerufen wurde, ereignete ſich im Kloſter Schuſſen— 

ried ſelber. Am 2. Dezember wollten nämlich die beiden Laien⸗—
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brüder Peter Wahl von Hoßkirch und Paul Dier von Apfeltrach 

am Mindel in der Krankenkapelle bei Nacht einen Geiſt gehört 

haben, obgleich ſonſt niemand dieſe Wahrnehmung machte. Man 

berief zuerſt einen Franziskaner, aber weder er noch der ſchon 

genannte heiligmäßige P. Engelbert vermochten etwas auszurichten 

(Diözeſanarchiv von Schwaben Bd. XIII, S. 141). 

Wann P. Engelbert ins Kloſter Riedlingen kam, iſt ungewiß. 

Sicher aber wurde er im Jahre 1740 nach Immenſtadt verſetzt 
(Mon. Arch. Immenst. p. 52). Hier blieb er bis zum Jahre 1757. 

Im Jahre 1750 wurde er dort Vikar (Mon. Arch. Immenst. p. 60) 

und in den Jahren 1755 bis 1757 bekleidete er dort das Amt 

eines Guardians. Aus den wenigen Aufzeichnungen, die er in 

der dortigen Kloſterchronik machte, ſieht man, daß P. Engel⸗ 
bert keineswegs ein leichtgläubiger oder finſterer Mann war, 
ſondern nur großen Glauben in die Kraft des Gebetes ſetzte, 

dabei aber große Klugheit, Zurückhaltung und Liebe an den Tag 

zu legen wußte. So erzählt er ſelbſt, nicht ohne Humor, wie 
damals P. Cornelius von Kempten, ein ſehr frommer Ordens— 

mann, vom Schlage getroffen mehrere Jahre im Kloſter krank 

darnieder lag. Um ihn aufzuheitern, erzählten ihm die Mitbrüder 

Tag für Tag, wie ſeine Kontroversſchrift, die er einſt heraus— 
gegeben hatte, viele Bekehrungen bewirke. Das tröſtete den guten 

und leicht gläubigen Mann derart, daß er darüber Freudentränen 
vergoß und immer wieder ſprach: Non nobis, Domine, non 

nobis, sed nomini tuo da gloriam. Schließlich ſtarb er vor 

Freude darüber ganz ſelig. 

Auch von der Anwendung kirchlicher Benediktionen und Seg— 
nungen erzählt er einige Fälle, ohne jedoch dabei ſeinen Namen 

zu nennen. So brachte er es durch ſeine Segnungen und Gebete 
dahin, daß die Tochter eines Immenſtädter Gaſtwirts, die in 

krankhafte Schwermut faſt bis zum Erlöſchen ihrer Geiſteskräfte 
verſunken war, ihre frühere Geſundheit wieder erlangte. 

Ein proteſtantiſcher Bürger von Kempten wurde im Jahre 
1755 von nächtlichen Poltergeiſtern (nocturnae infestationes) 

derart heimgeſucht, daß kein Geſinde mehr in ſeinem Hauſe bleiben 

wollte. Er wandte ſich an den berühmten Exorziſten P. Engel— 

bert um Hilfe und verſprach dafür dem Kloſter ein anſehnliches 

Almoſen. P. Engelbert ſchlug aber die Bitte ab und verlangte,
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der Bürger von Kempten müſſe zuerſt eine ſchriftliche Erlaubnis 

vom Bürgermeiſter ſeiner Stadt vorlegen, ehe etwas zu ſeiner 

Hilfe geſchehen könnte. Dieſer Erlaubnisſchein wurde wirklich aus— 

geſtellt, und der darauf angeſtellte Exorzismus hatte auch Erfolg. 

Im Jahre 1757 kam P. Engelbert, wahrſcheinlich als Guar— 
dian, wieder nach Riedlingen (Mon. Arch. Immenst. Pp. 69). Wie 

lange er dort blieb und welche Poſten er ſonſt noch verſehen 
mußte, läßt ſich nicht ermitteln. Sicher iſt, daß er vom Jahre 
1767 bis zum Jahre 1779, ja wahrſcheinlich bis zu ſeinem Tode, in 

Markdorf lebte und vor dem Jahre 1771 dort auch Guardian 

war. Dabei war er faſt unausgeſetzt entweder ordentlicher oder 

außerordentlicher Beichtvater im Kloſter der dortigen Terziarinnen. 

Auch in Markdorf war ſein Ruf als Exorziſt weithin verbreitet, 

und manche außerordentliche Heilungen ſchrieb man der Kraft 

ſeines Gebetes zu und dem ungewöhnlichen Einfluſſe ſeiner ehr— 

würdigen Perſönlichkeit. So ſandte ihm der Ordensdefinitor 

P. Hierotheus von Erbishofen einen Studenten der Poeſie aus 

Simiswald, Andreas Weiß mit Namen, zu, weil man den armen 

Jüngling für beſeſſen hielt. P. Engelbert gelang es auch wirk— 
lich, dieſen geplagten Menſchen wieder herzuſtellen (Mon. Arch. 
Villing. p. 130). 

Ein noch merkwürdigerer Fall ereignete ſich im Jahre 1771 

zu Konſtanz. Im dortigen Spitale wurden mehrere Kinder bis 

zum 14. Jahre von einer Krankheit befallen, die wohl der Veits— 

tanz war. Der Chroniſt ſagt: Ita inquietabantur et nescio 

cuius ope àaut vi vexabantur, ut clausis oculis et varios corporis 

gestus ederent saltusque ac cursus mirabiles facerent prae- 

sente etiam matre et advolantibus aliis hanc inauditam 

scenam spectantibus, et hoc interruptis vicibus per diem. 

Die Spitalverwaltung berief ſämtliche drei Arzte der Stadt und 

zog ſogar noch einen akatholiſchen Arzt aus der Schweiz bei. 

Allein jede ärztliche Hilfe erwies ſich als vergeblich. Nun er⸗ 
ſuchte man die Kapuziner, den P. Engelbert kommen zu laſſen. 

Dieſer kam auch wirklich, und vom Augenblicke an, wo er die 

Krankenſtube der Kinder betrat und ſeine Segnungen begann, 
hörte das Übel auf (Mon. Arch. Const. 180). 

Es iſt mehr als wahrſcheinlich, daß man den hochbetagten 

Pater von Markdorf nicht mehr veränderte, ſondern dort ruhig 
Freib. Dioz.⸗Archiv N. F. XV. 20
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ſterben ließ. Tag und Jahr ſeines Todes ſind uns freilich un— 

bekannt. Zum letzten Male erſcheint er im Konſtanzer Schematis— 

mus vom Jahre 1779 als Beichtvater in Markdorf aufgeführt. 

Wie berühmt er aber weithin geweſen ſein muß, ergibt ſich aus 

einer Aufſchreibuug, die der ſeit dem Jahre 1768 als Kaplan auf 

dem Gebhardsberge bei Bregenz angeſtellte Johann Gebhard 

König über den Tod ſeines am 24. Februar 1757 zu Bregenz 

verſtorbenen Onkels P. Wenzeslaus König von Bregenz machte, 
worin er dieſen beſonders wegen ſeiner Freundſchaft mit P. Engel— 

bert rühmt: „Familiaris vener. mem. P. Eugelberti Engensizs, 
mirifici Exorcistae (cum Sancto Sanctus eris, teste Psalte 

regio Psal. 17). Daß König hier unſern Pater Eugensis ſtatt 
Dillinganus nennt, iſt offenbar nur einem Irrtum des Autors 

zuzuſchreiben, denn ein P. Engelbert aus Engen exiſtierte in der 

vorderöſterreichiſchen Ordensprovinz niemals, und der Pater 

Engelhard von Engen war kein Exorziſt, ſondern nur Lektor 

und ſeit dem Jahre 1731 Guardian. Er ſtarb auch ſchon im 

Jahre 1738, während P. Wenzeslaus erſt im Jahre 1731 in 
den Orden trat. 

Aus dem Geſagten geht ſchon hervor, daß es ſich bei dem 
anfangs angeführten Provinzdekrete keineswegs um glaubens— 

verdächtige Schriften handeln kann. Es iſt vielmehr die Rede 

von einem Buche, das aus der Feder P. Engelberts im Jahre 
1748 zuerſt erſchien und im Jahre 1760 die zweite Auflage er— 

lebte. Das Buch führt den Titel: „Leß-Kranken und Bett-Buch“, 

und erſchien in Günzburg bei Chriſtoph Wagegg. In der Vor— 

rede ſagt der Verfaſſer, ſein Büchlein ſei ſo ſehr bekannt ge⸗ 

worden, daß er die Herausgabe habe übereilen müſſen. Er habe 

das Buch hauptſächlich für das Allgäu geſchrieben, um Leuten, 

die wegen der großen Entfernung nicht zur Kirche gehen könnten 

und vielleicht ſogar ohne Seelſorger ſterben müßten, eine Troſt⸗ 

und Erbauungsſchrift in die Hand zu geben, mit deren Hilfe ſie 
ſich auf ein gutes Ende vorbereiten könnten. Er habe dieſe 

Schrift in Zetteln den einen und andern andächtigen Leuten mit⸗ 
geteilt, dabei aber nie geglaubt, daß alles noch zum Drucke ge— 

langen ſollte. Wir erſehen daraus, daß P. Engelbert in ſeinem 

Seeleneifer während ſeines Aufenthaltes zu Immenſtadt weitent⸗ 

legenen Leuten von ihm verfaßte, erbauliche Gebete und Be—
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lehrungen als Manuſkripte in die Hand gab, und um noch mehr 

wirken zu können, auch ſeine Mitbrüder ſolche Schriften abſchreiben 

ließ. Dieſe benützten ſie dann und gaben ſie auch andern, Seel— 

ſorgern und Weltleuten, weiter, bis endlich die Provinzvorſtehung 

auf den wahrhaft populären und andächtigen Geiſt dieſer Schriften 

aufmerkſam wurde und P. Engelbert den Auftrag gab, alles zu 

ſammeln und als Buch herauszugeben. Da nun aber der gute 
Pater nie an die Drucklegung gedacht und ſeine Schriften überall— 
hin verſtreut hatte, auch vielleicht die Patres, die ſolche Schriften 

abgeſchrieben hatten, ſie nicht gutwillig ausliefern wollten, ent— 

ſchloß ſich die Provinzvorſtehung im Intereſſe der guten Sache 

zu obiger Verfügung, und wenn wir das Buch anſehen, müſſen 

wir wirklich bekennen, daß ſie damit guten Geſchmack bekundete, 

als ſie es drucken zu laſſen beſchloß. Der kurze Inhalt des 

Buches iſt nämlich folgender: 1. Eine Vorrede über den guten 

Tod. 2. Eine Anweiſung, das Buch nützlich zu gebrauchen. 3. Für 

jeden Tag der Woche beſondere gute Morgenandachten. 4. Für 

jeden Tag der Woche eigene Meßandachten. 5. Für jeden Tag 

der Woche Beicht⸗ und Reueandachten. 6. Für jeden Tag der 

Woche Vorbereitungen zur heiligen Kommunion. 7. Für jeden 

Tag der Woche Dankſagungen für die heilige Kommunion. 8. Für 

jeden Tag der Woche beſondere Marienandachten. 9. Litanei und 

Gebet zu Maria vom guten Rate. 10. Für jeden Tag der Woche 

eine Vorbereitung auf den Tod. 11. Für jeden Tag der Woche 

gute Abendandachten. 12. Standesgebete. 13. Für jeden Tag 

der Woche eine beſondere Kreuzwegandacht. Das Buch iſt über⸗ 

aus herzlich in der Weiſe der Werke P. Martins von Cochem 

geſchrieben und ſcheint auch weite Verbreitung gefunden zu haben, 

die ſich jedenfalls noch geſteigert hätte, wenn ſeine Herausgabe 

nicht ſchon in die Zeit der öden Aufklärerei gefallen wäre. Man 

kann P. Engelbert wirklich einen zweiten P. Martin von Cochem 

nennen, nur daß er ſich von allen Übertreibungen und ſagenhaften 

Erzählungen fernhält, während er dabei doch den wahren Volks⸗ 

ton meiſterhaft zu treffen weiß. Das Buch verdiente wirklich mit 

nur wenigen notwendigen, meiſt nur orthographiſchen Veränderungen, 

neu aufgelegt zu werden. Zu ſeiner Zeit ſcheint es ſogar als 

Vorbetbuch in den Kirchen gerne benützt worden zu ſein. Ein 

in der Kapuzinerbibliothek zu Bregenz befindliches Exemplar trägt 
20*



308 Kleinere Mitteilungen. 

wenigſtens die Bemerkung: „Dieſes Buch gehört auf den Letner 

in die Gemeind.“ 

Da Schreiber dieſes Studien über die vorderöſterreichiſche Kapuziner⸗ 

provinz macht, erſucht er auf dieſem Wege alle, die Nachrichten über ein— 

zelne Klöſter oder auch einzelne Mitglieder dieſer Provinz geben können, 

ſelbſt wenn dieſe Nachrichten ſehr unbedeutend wären, um deren Bekannt— 

gabe. Beſonders intereſſant wäre es ihm, zu erfahren, ob ſich nicht irgend— 

wo im Privatbeſitze oder in einzelnen Pfarrarchiven, Kloſterchroniken oder 

Teile des verlorengegangenen Provinzarchives befinden. Auch Nachrichten 

über Exkapuziner, die nach der Säkulariſation da und dort in der Seel— 

ſorge wirkten, wären ihm erwünſcht. Gefällige Mitteilungen wolle man 

richten an P. Peter Zierler, Kapuziner in Bregenz. 

Der Taufftein in der Pfarrkirche zu Möhringen. 
Von Karl Seeger. 

In der katholiſchen Pfarrkirche zu Möhringen ſteht ein Tauf— 

ſtein aus dem Jahre 1626. Der ziemlich plumpe Aufbau iſt mit 

groteskem Blumenwerk geziert, indeſſen der obere Rand in ſieben 

Felder eingeteilt und mit Bildniſſen und Wappen verſehen iſt. Der 

Deckel iſt von den Gebrüdern Mezger im Jahre 1901 reſtauriert, 
der ganze Stein von derſelben Firma und in demſelben Jahre 

friſch bemalt worden. Die Wappen und Bildniſſe, die in den 

oberen Rand ringsum ziemlich plump eingehauen ſind, ſtellen dar: 
erſtes Feld das fürſtlich fürſtenbergiſche Wappen, zweites Feld 

das Bruſtbild eines Geiſtlichen mit der Jahreszahl 1626. Es iſt 

möglich, daß es den damaligen hieſigen Pfarrer Johannes von 

Eggenburg darſtellen ſoll. Die folgenden fünf Felder enthalten 
je ein Wappen mit einer Heiligenfigur daneben und in dem dar— 

über hinlaufenden Rande zwei oder drei Buchſtaben. 

Da die Buchſtaben über dem dritten Felde von rechts nach 

links LVE ſind, und da das Wappenbild zwei Dreiecke und zwei 

Burgen darſtellt, ſo war mir ſofort klar, daß die Heiligenfigur 
das Bildnis des hl. Johannes des Evangeliſten ſein müſſe, und 
daß Bildnis und Buchſtaben auf den Namen des damaligen 

Pfarrers von Möhringen, Johannes v. Eggenburg hinweiſen. 

Was aber haben die andern Wappen, Bildniſſe und Buch— 

ſtaben zu bedeuten? Sind es die Namen damaliger Kapläne,
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fürſtlich fürſtenbergiſcher Perſönlichkeiten, Stadtvorſtände oder was 

immer für Perſönlichkeiten? Ein glücklicher Augenblick brachte die 

Löſung des Rätſels. 

Beim Ordnen alter Pergamenturkunden kam mir auch eine 
ſolche aus dem Jahre 1635 in die Hand, die mit den Worten 

anfängt: „Ich, Johann Conrad Vogler, landgräflich fürſtenbergi— 

ſcher Schaffner und Pfründenpfleger zu Möhringen.“ Sofort fiel 

mir der Taufſtein ein und daß in einem Felde desſelben die Figur 

des bl. Konrad und im Wappen daneben ein Vogel angebracht 

wäre, was ſich beim ſofortigen Nachſchauen in der Kirche beſtätigte, 
wie noch weiter, daß obendrüber die Buchſtaben 1C (Johann 

Conrad Vogler) angebracht ſind. Alſo, ſchloß ich, weiſen die Namen 

nicht auf geiſtliche oder fürſtliche Perſönlichkeiten der damaligen 

Zeit hin, die in Möhringen lebten, ſondern auf damalige Kirchen— 

bedienſtete und Beamte der Heiligenpflege. Und ſo iſt es auch. 

Das vierte Feld von rechts nach links enthält die Figur des 
Apoſtels Jakobus, die Figur eines Greifen im Wappenſchilde und 

die Buchſtaben I1JD in der Überſchrift. Alles bedeutet: Johann 

Jakob Digeſſer, damals fürſtlich fürſtenbergiſcher Obervogt in 
Möhringen. 

Das Feld daneben iſt überzeichnet mit den Buchſtaben MR, 

enthält die Apoſtelfigur des hl. Matthäus und als Wappenbild 

eine Rute. Offenbar heißt der Name Matthias Rothbach, der 

am 28. Januar 1665 geſtorben und Organiſt und Stadtſchreiber 

geweſen iſt. Vermutlich war er Lehrer; denn als ſolcher war er 

von Beruf aus des Orgelſpielens kundig, und früher verſahen die 

Lehrer vielfach den Dienſt des Stadt⸗ oder Ratſchreibers. Daß 

der Name „Mathias“ heißt, die Figur aber einen „Matthäus“ 
aufweiſt, darf uns in der Annahme, daß das Feld dem Andenken 

des „Mathias“ Rothbach gilt, nicht beirren; denn der Fertiger 

des Taufſteins hat einfach, ohne weiter zu überlegen, aus dem im 

Volksmund üblich geweſenen abgekürzten Namen „Matheis“ einen 

Matthäus ſtatt einen Mathias gemacht. Die Rute im Wappen, 
alſo Ruthbach ſtatt Rothbach, dürfte ein vielgebrauchtes Mittel 

ſein, für ſeinen Namen aus einem ähnlich lautenden Wort einen 
Wappen zu konſtruieren. 

Das letzte Feld enthält das gleiche Wappen wieder mit der 
Überſchrift DR und mit einer altteſtamentlichen Figur. Das
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Sterbebuch der hieſigen Pfarrgemeinde enthält zweimal den Namen 

Daniel Rothbach, welcher durch dieſes Feld verewigt ſein 
dürfte, einmal unterm 5. November 1626 mit dem beigefügten 

Beſchäftigungsvornamen „Stadtſchreiber“, das andere Mal unterm 
3. Dezember 1635. Es iſt ja leicht möglich, daß eben dieſer Stadt— 

ſchreiber Daniel Rothbach der Vater des zuerſt genannten Mathias 

Rothbach geweſen iſt, der Lehrer und Organiſt hier war, und 

daß nach dem Tode des Vaters die Stelle des Stadtſchreibers 

dem Sohn übertragen wurde. Sehr möglich dürfte die Annahme 

ſein, daß Daniel Rothbach als Stadtſchreiber auch die Stelle des 

Stiftungsaktuars bekleidete. Jedenfalls bekleidete Mathias Rothbach 
ein würdevolleres Amt als Daniel Rothbach, weil er um zwei 

Stellen früher genannt iſt. Zwiſchen beiden Rothbach erſcheint im 

ſechſten Feld der ſchon genannte Name 10 V, Johann Jakob Vogler, 

mit dem Bildnis des hl. Konrad und einem Vogel mit zwei Sternen 
im Wappen. 

Nachtuf auf den Pfarrer Franz Anton Helin 
in Amoltern. 

Von Dominik Dröſcher. 

Auf dem Friedhof zu Amoltern befindet ſich ein Grabdenkmal 
für den daſelbſt im Jahre 1793 verſtorbenen Pfarerr Franz Anton 

Helin. Dasſelbe enthält einen ſchönen Nachruf auf dieſen Geiſt— 

lichen, der hier mitgeteilt werden ſoll. 

Zunächſt ſteht auf der Vorderſeite des Grabmals geſchrieben: 

Franz Anton Helin 

geb. 10. Weinmonat 1725 in Wollmatingen 
Prieſter 25. Chriſtmonat 1749 

Pfarrer in Markelfingen 1761 

Pfarrer zu Bingen 1783 

Pfarrer zu Amoltern 1792 

geſtorben allda 24. Hornung 1793. 

Der Nachruf auf der Rückſeite des Grabſteins lautet: 

Der allen Sanftmut, Milde, Liebe, 

Dem Dürftigen Freigebigkeit,
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War ſich allein nach höhrem Triebe 

Ganz ernſt, ganz ſcharfe Sparſamkeit. 

Freidenkerei, die er nach Pflichten 

Verfolgte, bannte ihn zweimal 

Von ſeiner Heerd; doch die Abſichten 

Des Himmels lehrten ihn zumal, 

Daß nur Tabor“, kein platt Lande, 

Der Ort des Friedens für ihn ſei, 

Wo er die Glorie Jeſu fände 

Für ſeine große Prieſtertreu. 

Dies war ohn alles Hoffen 
Sein letztes Evangelium, 

Wo er, durch jähen Schlag getroffen, 
Vollendete ſein Prieſtertum. 

Das Totenbuch berichtet über ihn: 24. kebr. mane apo— 
plexia tactus pl. r. d. Franciscus Antonius Helin, unius 
tantummodo anni huius loci parochus per signa et nuta con- 

fessus et extrema unctione munitus circa horam quartam 

vespertinam placide obiit. 27. sepultus est in coemeterio a 
Pl. r. excels. d. Amando Schmadl, parocho in Riegel et ven. 

capit. Endingani decano. habuit annos 67. r. i. p. 

Wertſchätzung des Wetterſegens im 18. Jahrhundert. 
Von Dominik Dröſcher. 

Im Kirchenbuch zu Amoltern findet ſich folgende Notiz, die leider 

unvollſtändig iſt: 
Grando nimis. 

Anno 1764 die 6. August in festo transfig. D. N. J. Ch. 

grandiné nimià vineae nostrae aliis cum exstantibus fructibus 

destructae sunt adeo, ut pluribus in locis non aliter reperie- 

bantur ac si antea iam fuissent vindemiatae. Pessime quod 

notandum hucusque plurimi vixerunt etiam incolae, prae- 

sertim in violando dominicas et dies festivas, vivendo 
  

In Amoltern liegt der Friedhof auf der gleichen Anhöhe, auf welcher 

das Pfarrhaus ſteht, in Biengen dagegen in der Ebene.
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luxuriose rixando, iurando et his et aliis malis vindictam 

divinam promerentibus. Attamen culpam huius mali omnem 

iniecerunt in me parochum nullam aliam rationem habentes, 

quam quod non remanserim domi et tempestatem hanc 
benedixerim: fui equidem absens, adeo autem: Postquam 

per totam diem usque ad medium horae quintae a prandio 

moratus fuerim domi, medio quinto adhuc iter institui 

Endingam ad dominum parochum ad S. Martinum invisurus 

nil minus quam fragorem exspectans. Quam primum aedes 

parochiales adeptus fuerim, cecidit grando etiam Endingae. 

Qua finita domum reversus ubi in adventu iam audiendum 

mihi erat, qualiter contra me lamentabatur! Pessimus 

omnium murmurantium erat Joseph Holzer, et Josephus 

Troxler: Holzer aiebat plus quam viginti vicibus: daß der 

Kreuzdonner, der lichte Donner dem Pfaffen in leib ſchlag ihn 
ſamt ſeinem Haus und allem verbrenne haec et alia ad parochum 

a parochianis. Interim res delata ad dynastiam. Quae autem 
causam hanc ad decem circiter septimanas differebat, antequam 

malefactores constituebant, factoque constituté iterum haesita- 

bant ferre sententiam per 4 septimanas cum tum dictus Holzer 

(gquod maximum erat) praeter ignominiosis verbis, quibus me 

afficiebat blasphemabat durante tempestate ipsum Deum. Tan- 

dem finiebatur processus sequenti modo. Damit ſchließt leider 
der Bericht. 

Notiz aus dem Totenbuch der Gemeinde Schwarzach. 
Von H. Göring. 
  

Menso Augusto 1690. 

Die 26. Augusti venit exercitus Regius comitante Del- 

phino huc Schwarzachium, interpaucos dies omni consumpto 

pabulo in vicinioribus locis; invaserunt deinde valles Neuwyr 

et Altschwyr, renitentibus paganis ventum est adarma et 

ex utraque parte multi interfecti sunt inter quos, quamvis 

inermes et innocentes, vitam misere amiserunt. Plures ex 

vicinioribus locis et viri et feminae et puellae sibi clade 

perierunt, quibus Opt. D. det requiem sempiternam. 
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Re Riligenpatronate 
in ihrer Vedeutung für die älteſte Pfarrgeſchichte. 

Von Heinrich Feurſtein!. 

Der Forſcher, der ſich die Aufgabe ſtellt, den Beziehungen der 
Heiligenpatronate zur Gründungsgeſchichte unſerer Pfarrverbände 
nachzugehen, ſtößt zunächſt auf ganz erhebliche Schwierigkeiten. So 
tief der Kirchenheilige in das Bewußtſein des Volkes im Laufe der 
Jahrhunderte eingegangen iſt und bei der konſervativen Grundſtimmung 
zumal des ſchwäbiſchen Stammes eine konſtante Namengebung der 
einzelnen Kirche gewährleiſtet, ſo überraſchend kommt uns die Tat— 
ſache, daß der Kirchenpatron gerade in älteſter Zeit häufig gewechſelt 
hat. Ja man kann ſagen, er hat in den meiſten Fällen gewechſelt, 
und der größere Teil der heute geltenden Kirchenpatrone iſt daher 
für die Frage der älteſten Kirchengeſchichte nicht nur gänzlich be— 
deutungslos, ſondern geradezu irreführend. Wer aus dem heutigen 
Galluspatronat des St. Galliſchen Beſitzes Ewattingen auf eine 
Gründung durch St. Gallen ſchließen wollte, würde ebenſo fehlgehen 
wie derjenige, der die Michaelskirche in Löffingen oder die ſehr ver⸗ 
führeriſche Georgskirche in Mundelfingen mit dem dort prädominierend 
begüterten Reichenau in Verbindung brächte, denn alle drei Kirchen 
waren früher anderen Heiligen — die beiden erſten St. Martin, 
die letztere Maria — geweiht und verdanken fränkiſch⸗fiskaliſchen 
bzw. ſogar vorfränkiſchen Einflüſſen ihr Entſtehen. 

Eine vergleichende Darſtellung hat daher zunächſt auf Grund 
ſorgfältiger, für jede einzelne Pfarrei und Kirche geführten Regiſtern 
den urſprünglichen Beſtand zu erheben und ſo vergleichbare Unter— 
ſuchungseinheiten herzuſtellen. Von allergrößter Bedeutung iſt hier die 
Heranziehung der Kapellenpatrone, unter denen ſich zahlloſe depoſſe⸗ 
dierte Pfarrpatrone verbergen, ein Erfordernis, das die ſonſt verdienſt⸗ 
volle Arbeit Ochslers im Freiburger Diözeſanarchiv (35. Jahrg. 1907) 
leider gänzlich überſehen hat. 

Daß wir dem häufigen Wechſel der Heiligenpatrone gerade in 
den erſten Jahrhunderten nach Einführung des Chriſtentums be⸗ 
gegnen, erklärt ſich ſehr einfach aus der ſtarken Mobiliſierung 
ſämtlicher Beſitzverhältniſſe im Zuſammenhang mit den ſich erſt 
bildenden niedrigeren Organiſationsformen. Die Erklärung für die 
Wahl gerade dieſes oder jenes Kirchenpatrons darf nämlich, wenigſtens 
für die Urzeit, zuletzt aus legendariſchen Geſichtspunkten verſucht 
werden. Auch hier iſt die bisherige Forſchung vielfach falſche Wege 
gegangen. Nicht liturgiſch-paränetiſche Motive haben das Patronat 
eines beſtimmten Heiligen bedingt, ſondern beſitzrechtliche Verhält— 

1Paſtoralblatt 1914, Nr. 2.
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niſſe, und es wird im einzelnen gezeigt werden können — das 
Patronat des hl. Martin als ausſchließliches Reſervat der königlich 
fränkiſchen Eigenkirchen iſt hierfür ein klaſſiſches Zeugnis — in 
welch hohem Grade dem Kirchenheiligen der Urzeit eine rechtsſym— 
boliſche Bedeutung zukommt. 

Es ſind im ſchwäbiſchen Gebiete ganz beſtimmte Klöſter, die 
das ſichtliche Beſtreben zeigen, den von ihnen gegründeten oder an— 
getretenen Kultſtätten ihre Eigenperſönlichkeit aufzuprägen. Bei 
St. Gallen erſcheint das eigentlich begreiflich, denn St. Gallen hatte 
in religiös⸗kirchlicher Beziehung vielfach verworrene und unfertige 
Verhältniſſe vor ſich und daher umfangreiche organiſatoriſche Auf⸗ 
gaben zu löſen, ja geradezu Miſſionsarbeit zu leiſten, während 
Reichenau, das ein volles Jahrhundert ſpäter auf den Plan trat, 
wohl kaum mehr auf kirchlichem Neuland ſich bewegte, ja zum Teil 
feſte Pfarrverbände vorfand. Das St.⸗Galluspatronat zahlreicher 
Kirchen iſt ſo ohne weiteres verſtändlich. Es führte ſich um ſo 
leichter ein, als viele Neubekehrte den hl. Gallus aus ſeiner 30 jäh— 
rigen Miſſionstätigkeit kannten und den Eindruck einer überragenden 
Perſönlichkeit empfangen hatten, den ſie auf ihre Nachkommen in 
einer ſeltſamen Miſchung von Wahrheit und Dichtung vererbten. 
Auch war St. Gallus ſchon durch den Gleichklang des Namens 
vollendetes Beſitzyymbol des gleichnamigen Kloſters. Nur der 
Märtyrerabt Otmar behauptet ſich in alter Zeit neben Gallus in be⸗ 
deutendem Umfange als Beſitzträger St. Galliſcher Kirchen, daneben 
noch Verena und Silveſter. 

Die Pirminsgründung Reichenau befand ſich hier nicht in der⸗ 
ſelben günſtigen Lage. Reichenau konnte ſeinen Gotteshausleuten 
weder mit dem Anſpruch gegenüber treten, ihnen die chriſtliche 
Heilslehre vermittelt zu haben, noch konnte ſich Pirmin, der zudem 
nicht alemanniſch verſtand, während ſeines nur dreijährigen zum 
großen Teil durch klöſterliche Verwaltungsaufgaben abſorbierten 
Reichenauer Aufenthalts eine leidliche Volkstümlichkeit erringen. 
Er ſtarb im fernen Hornbach in der Pfalz, und Reichenau hatte 
zeitlebens nicht das Glück, mehr von ſeinem Stifter zu beſitzen als 
die Reliquie eines Fingers. Zum ſpezifiſchen Patron Reichenauer 
Kirchen wurde höchſtens St. Georg gemacht, dem Hatto III., nach 
den neueſten Forſchungen Künſtles ſchon Hatto J. zu Beginn des 
9. Jahrhunderts auf der Oſtſpitze der Inſel ein Heiligtum geweiht 
hatte, daneben St. Markus. Reichenau hat, ſoweit ſich ſehen läßt, 
kein eigenes Heiligenpatronat ausgebildet, und die Fridolinskirchen 
des Stiftes Säckingen gehören wohl erſt dem beginnenden zweiten 
Jahrtauſend an, wo die Perſönlichkeit Fridolins erſt durch die kurz 
zuvor beginnende Legendenbildung in Säckingen ſelbſt und weiterhin 
Beachtung gewinnt. Hinter den Fridolinskirchen verbirgt ſich alſo 
durchweg ein älteres Patronat, und zwar in Säckingen ſelbſt der
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Titulus S. Crucis. der auf eine von Poitiers ausgehende Miſſionswelle 
hinweiſt, deren Niederſchlag wieder vor allem in den zahlreichen 
Hilariuskirchen zu erblicken ift. Um ſo bemerkenswerter iſt die Tat— 
ſache, daß die Klöſter St. Blaſien und namentlich St. Georgen im 
Schwarzwald in vorgerückten Jahrhunderten noch primäre Heiligen— 
patronate ſchaffen konnten. Es hängt dies zuſammen mit der erſt 
im 12. Jahrhundert einſetzenden Beſiedelung des Schwarzwaldes, 
der letzten bedeutenden Innenkoloniſation im ſüdlichen Deutſchland. 
Im Gefolge der mönchiſchen Beſitzergreifung und Paſtorations— 
nicht Miſſionsarbeit erſcheinen dort die hl. Blaſius, Gallus, Verena, 
hier naturgemäß St. Georg und dann noch St. Mauritius. 

Was alſo zunächſt geſchehen müßte, wäre die möglichſt exakte 
Ermittelung der urſprünglichen Patrone für jede einzelne Pfarrei 
und zwar in möglichſter Ausdehnung auf das geſamte fränkiſche 
Invaſionsgebiet Süddeutſchlands einſchließlich der ſchwäbiſchen Teile 
der Schweiz und Vorarlbergs. Je geſchloſſener der Induktionsbeweis 
über dieſes, ſoweit man ſehen kann, einheitlichen Entwicklungsge— 
ſetzen unterworfene Gebiet geführt werden kann, deſto zwingender 
wird es ſein. Soviel läßt ſich ſchon heute ſagen, daß ſich für die 
älteſte Miſſions⸗ und Pfarrgeſchichte bedeutungsvolle und von den 
bisherigen Annahmen weſentlich abweichende Ergebniſſe herausſtellen 
werden. Vorarbeiten ſind vorhanden. Der ev. Pfarrer a. D. Dr. Boſſert 
hat für das Teilgebiet Württemberg wertvolle Beiträge geliefert. 
Die Arbeiten des württembergiſchen kathol. Dekans Reiter im ſchwä⸗ 
biſchen Diözeſanarchiv ſind dankbar anzuerkennen. Profeſſor Dr. Sauer 
hat neuerdings (Freiburger Diözeſanarchiv, 35. Jahrg. 1907) auf 
die Bedeutung der im Thema ausgeſprochenen Zuſammenhänge 
hingewieſen. In den zahlreichen gedruckten Urkundenſammlungen 
der alten Klöſter u. a. geiſtlicher und weltlicher Herrſchaftsgebiete 
fließen für unſere Unterſuchung zahlreiche Quellen von großer Er⸗ 
giebigkeit. Da ſie aber die Nennung von Kirchenpatronen dem Zufall 
ausſetzen, werfen ſie nur vereinzelte Streiflichter auf das Feld der 
Unterſuchung. 

Hier erſchließt ſich nun für jeden der hochw. Konfrates eine 
Gelegenheit zu willkommener und keineswegs ſchwieriger Mitarbeit. 
Es müßte vor allem der ganze, in den Pfarrarchiven ſchlummernde 
ungedruckte Urkundenbeſtand auf unſere Frage hin angeſehen 
werden, wie er niedergelegt iſt in den Pfarrchroniken, in den kirch— 
lichen Urbarien, in den alten Fondsrechnungen, deren Aufſchriften 
und Vorberichte oft Hinweiſe auf frühere Kirchenpatrone enthalten, 
in alten Anniverſarbüchern, die oft Meßſtiftungen in der Form 
einer Schenkung an den Heiligen N. verzeichnen, oder an verſteckter 
Stelle gottesdienſtliche Notizen über die Feier der Patrozinien bringen. 
Es müßte ferner die lebendige Überlieferung herangezogen werden, 
die oft eine unſcheinbare Kapelle als älteſte Ortskirche bezeichnet,
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und es müßte endlich den alten Flurnamen nachgegangen werden, 
die oft überraſchende Hinweiſe auf längſt gelöſte kirehliche Verbände 
und Beſitzverhältniſſe enthalten (zur öden Kirche, Kirchberg, Kirch— 
bühl, St. Johannſen⸗Acker, Totenweg — der Weg, auf dem die 
Toten des früheren Filials zur Mutterkirche geleitet wurden u. ſ. f.). 
Der Schreiber dieſer Zeilen wäre daher den Herren Kollegen dankbar, 
wenn ſie ihm in all den Fällen, wo ſich auf Grund ungedruckter 
Quellen oder münd licher Ortsüberlieferung für die Widmung 
einer Kirche an einen beſtimmten Heiligen oder das Verhältnis von 
Mutter⸗ und Tochterkirche von der bisherigen Kenntnis der Dinge 
abweichende Tatſachen ergeben, Mitteilung machen wollten. 
Bei einer gründlichen, auf möglichſt reichhaltiges Urkundenmaterial 
geſtützten Behandlung der Frage eröffnen ſich nach jeder Seite hin 
bedeutende Perſpektiven. Es werden u. a. auch beſtimmte Auf— 
ſchlüſſe über die Ko⸗ und Subordination der Heiligenpatronate in 
der religiöſen Auffaſſung des Mittelalters zu erwarten ſein, die 
wieder Rückſchlüſſe geſtatten auf den viel zu wenig unterſuchten 
ſtofflichen Parallelismus in den figurenreichen Bildwerken des Mittel⸗ 
alters, ein Geſichtspunkt, der wiederum für die Frage der Prove— 
nienz und Rekonſtruktion kirchlicher Kunſtobjekte dieſer Zeit, z. B. 
eines gotiſchen Flügelaltars, von der größten Bedeutung werden kann.



Zurkirchlichen Statiſtikder Erzdiözeſe Freiburg. 
Von Adolf Röſch. 

Seit mehreren Jahren werden in dieſer Zeitſchrift regelmäßig 

die Ziffern der Eheſchließungen, Geburten und Todesfälle ſämt— 

licher Seelſorgeſtellen der Erzdiözeſe auf Grund der kirchlichen 

ſtatiſtiſchen Erhebungen mitgeteilt, auch einzelne allgemein orien— 

tierende Aufſätze über kirchliche, insbeſondere Diözeſanſtatiſtik ver— 

öffentlicht. Eine der für die kirchliche Statiſtik zweifellos wichtigſten 

Materien iſt die Zu- oder Abnahme der Anhänger der einzelnen 

Religionsgemeinſchaften im Volksganzen, ſodann die Teil⸗ 

nahme der Glaubensgenoſſen am kirchlichen Leben durch Beſuch des 

Gottesdienſtes und Empfang der heiligen Sakramente. 

Im nachfolgenden ſollen nun die Ergebniſſe ſtaatlicher und 

kirchlicher Feſtſtellungen bezüglich der konfeſſionellen Verſchiebungen 

und der Teilnahme am kirchlichen Leben in der Erzdiözeſe Freiburg 

mitgeteilt und, ſoweit möglich, die Urſachen aufgedeckt und die 
erfreulichen oder unerfreulichen Seiten dieſer Entwicklung auf— 

gezeigt werden. Es wird hierbei auch auf die nach den Katholiken 

zahlreichſte religiöſe Gemeinſchaft, die evangeliſche Landes— 

kirche, fortlaufend Bezug zu nehmen ſein, ſodann auch auf die 

Entwicklung in der altkatholiſchen Gemeinſchaft und bei den Iſrae— 

liten. Erſt neuerdings fangen infolge der ſyſtematiſch betriebenen 

Kirchenaustrittsbewegung auch die „Sonſtigen“ an, in der Statiſtik 

eine gewiſſe Rolle zu ſpielen. 

A. Die lionfeſſionelle Zuſammenſetzung der Be— 
völkerung in Baden und Hohenzollern in den 

letzten 50 Zahren. 

Die ſtändige prozentuale Abnahme der Katholiken im 

Großherzogtum Baden von einer Volkszählung zur andern iſt eine
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ernſte, allgemein bekannte Tatſache. Auch in Hohenzollern iſt eine 

ſtetige verhältnismäßige Zunahme des evangeliſchen Volksteiles 

zu beobachten, die allerdings weniger ins Auge fällt, da die Katho— 

liken immer noch nahezu 95 Prozent der Geſamtbevölkerung aus— 

machen. Als Urſachen dieſer Verſchiebungen kommen in Betracht: 

1. Gewinn und Verluſt durch Zu- oder Abwanderung; 

2. erhöhte Geburten- und verminderte Sterblichkeitsziffer auf 

der einen oder andern Seite, Verlufſt und Gewinn aus den 

gemiſchten Ehen; 
3. Übertritte von der einen zur andern Konfeſſion. 

Die konfeſſionellen Verſchiebungen im Großherzogtum Baden 

werden aus nachfolgender Tabelle erſichtlich: 
  

1 

  

              

iͤ Alt⸗25 

ehrfoelbetenatkre, (Sednnseilge fathe] :Pe eſamtzahl zente [ zahl zente liken 33 liten 0 

18641 425 035 928 823 65,18 [470 425 33,01[ fJ236925234( 22 
18671 434 970] 931007 64,88 [47591833,17[S 218125599f 11 
18710(1461562 942 560 64/49 491008 33,50[82083257030 26 
18751 507 179 958 916 63,62 [518696 34,41[5 8(268026492 165 
18801570 254 992 938 63,26 546777 3ʃ,82 8.E 291527278 175 
18851 601 2551 004 276 62,73566327 35,37 2 326027 104 179 
18901657 8671028 119 62,02 598677 36,116* J383826735 395 
18951 725 4641 048 473 60,76 [637 604 36,95 f8817 408525903] 455 
1900[1867 9441 123 057 60,58 704058 37,6983565563261321 552 
19052010 7281 198 51160,02 769866 38,2980967449258930 601 
19102 142 8331270774˙/59,31/826364/38,56 7821540825 8966329 

In Hohenzollern wurden 1905 unter 68 262 Einwohnern 

64 770 794,85 0/ Katholiken, 3040 — 4,45% Evangeliſche und 

469 S 0,69 Iſraeliten gezählt; am 1. Dezember 1910 waren 
von 71011 der Bevölkerung katholiſch 67016 94,37 , evan⸗ 

geliſch 3572 5,03 0%, iſraelitiſch 405 6,57 U%. 
Die Altkatholiken, ſeitdem ſie in der Volkszählung eigens auf⸗ 

geführt werden, nehmen ſtändig ab; faſt das gleiche gilt, allerdings 

mSo nach dem Statiſtiſchen Jahrbuch für Baden 1912. Kroſe und 

Schneider geben abweichend 1271015 Katholiken an. 2 Prozentberech⸗ 

nung nach den Statiſtiſchen Mitteilungen über das Großherzogtum Baden, 

II. Sondernummer 1911. Als Prozentanteil der Altkatholiken werden 0,36, 

der Iſraeliten 1,21 berechnet. SHiervon 821236 Angehörige der 

evangeliſch-proteſtantiſchen Landeskirche =38,32%.
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mit leichten Schwankungen, von den Iſraeliten, die ſeit 1880 um 

nahezu 1400 Seelen zurückgegangen ſind. Eine Zunahme erfuhren 

dagegen die Perſonen „andern Bekenntniſſes“, die ſeit der vorletzten 

Zählung von 601 auf 6329 hinaufgeſchnellt ſind“ was zum Teil 

auf die in den letzten Jahren beſonders ſtarke Kirchenaustritts— 

und Freidenkerbewegung, zum Teil auf Umſchreibung von früher 

unter der Rubrik „andere Chriſten“ gezählten Perſonen in dieſe 

Sparte zurückzuführen iſt; daher die Verminderung von rund 

2000 bei den „andern Chriſten“. 

Die letztgenannten Gemeinſchaften und Denominationen ver— 

ſchwinden aber an Zahl faſt völlig hinter den beiden größten 

religiöſen Gemeinſchaften in Baden, der katholiſchen Kirche 
und der evangeliſchen Landeskirche, die noch jetzt nahezu 

98% der Bevölkerung umfaſſen. Wenn nun auch die katholiſche 

Kirche gegenwärtig numeriſch noch weitaus ſtärker iſt, ſo hat ſich ihr 

Vorſprung doch von Zählperiode zu Zählperiode regelmäßig ver— 
ringert; ihr Prozentanteil an der Bevölkerung hat ſich von 1864 

bis 1910 von 65,18 auf 59,31 vermindert, der der Evangeliſchen 
iſt dagegen in der gleichen Zeit von 33,01 auf 38,562 geſtiegens. 

Die abſolute Zunahme der Katholiken in dieſem Zeitraume 

mit 351951 iſt ſogar geringer als die der Evangeliſchen, die 
um 355 939 gewachſen ſind. 

Wie iſt dieſes ſtändige und ſtarke Sinken der katholiſchen 

Volksziffer zu erklären? 

1. Verſchiebungen in der konfeſſionellen Zuſammen— 
ſetzung durch Zu- und Abꝰwanderung. 

Nach Kroſe (IV, 172) hat in erſter Linie die Wander— 

bewegung die Vermehrung des evangeliſchen und die Ver— 

Nach Kroſe, Kirchliches Handbuch IV, 173, wurden in Baden 

1910 gezählt 4166 Freireligiöſe, 1303 Religions⸗ bzw. Konfeſſionsloſe, 

557 nichtchriſtliche Diſſidenten, 107 Freidenker, 28 Atheiſten, 22 Moniſten, 

3 Theoſophen. 2 Prozentanteil der Landeskirche allein 38,32. In 

der Diözeſe Rottenburg ſind die Katholiken ſeit 1895, wo ſie mit 

29,86% den niedrigſten Stand erreicht hatten, wieder im Vorrücken; 

1900 29,98 /; 1905 30,23%; 1910 30,37% Die im Jahre 1858 
erreichte höchſte Prozentziffer der Katholiken in Württemberg mit 30,75 % 

dürfte alſo bald wieder eingeholt ſein. Vgl. Statiſtiſches Jahrbuch für das 

Königreich Württemberg 1912.
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minderung des katholiſchen Volksteils herbeigeführt; ſchon in den 

fünfziger Jahren ſei die katholiſche Bevölkerung an der Aus— 

wanderung viel ſtärker beteiligt geweſen als die evangeliſche. 

Eine Statiſtik über das Wanderweſen liegt allerdings weder 
für die früheren Jahrzehnte noch für die letzte Zeit vor. Dagegen 

laſſen ſich aus den im Statiſtiſchen Jahrbuch für das Groß— 

herzogtum Baden veröffentlichten Ziffern über Aufnahme in 

den badiſchen Staatsverband und Entlaſſung aus 

demſelben gewiſſe Schlüſſe auf die Zahl der Zu- und Ab— 

wandernden der Angehörigen der beiden Religionsgemeinſchaften 

überhaupt ziehen. Allerdings ſucht nur ein Bruchteil der An— 

geſeſſenen, vor allem die wahlfähigen Männer, um Aufnahme in 

den Staatsverband nach. Noch ſehr viel kleiner wird die Zahl 

derjenigen Abgewanderten ſein, welche aus dem badiſchen Staats— 
verbande ausſcheiden!. 

Die Aufnahme und Entlaſſung aus dem badiſchen Staats— 

verband ergibt für Katholiken und Evangeliſche im Jahrzehnt 
1903 bis 1912 nachſtehende Ziffern: 

  
  

  

  

Aufnahme in den badiſchen [Entlaſſung aus dem badiſchen 
SIl Staatsverband Staatsverband 

Jahr Katholiken CEpan- der Gan⸗ Katholiken e verluſteder 
geliſche geliſchen gediſche Evangel. 

1903 1865 3092 — 1227 493 392 — 101 
1904 6985 9960 2975 447 368 — 7 
1905 1583 2236 — 653] 497 340 J1157 
1906 1222² (1812 ＋ 590 451 361 ＋J 90 
1907 1916 3213 ＋J 1297 367 298 ＋ 69 
1908 2884 4294 ＋ 1410 367 394 — 27 
1909 1300 2205 ＋ 815] 4ʃ% 306 J 52 
191⁰ 1786 2864 1078 515 468 J 47 
1911 1553 2405⁵ ＋ 852 577 353 —224 
1912 4803 7035 2232] 561 397 (J164 

Summe [25987 39116 ＋◻œ13 129 4723 3767 J956     
Die Evangeliſchen hatten alſo durch Mehraufnahme in den 

badiſchen Staatsverband und geringere Zahl der Entlaſſenen 

Der Erwerb der Staatsangehörigkeit in einem andern deutſchen 

Bundesſtaate hat die Aufgabe der bisher innegehabten Staatsangehörigkeit 
nicht zur Vorausſetzung.
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von 1903 bis 1912 gegenüber dem katholiſchen Bevölkerungsteil 
einen Vorſprung von 14085. In den beiden Jahrzehnten von 
1891 bis 1910 beträgt dieſer Vorſprung 20843, indem in den 

badiſchen Staatsverband aufgenommen wurden 49 042 Evangeliſche 

und 31864 Katholiken, aus demſelben entlaſſen dagegen 6376 Evan— 
geliſche und 9041 Katholiken (bei Kroſe IV, 172). 

Wie ſtark dieſe ganz unverhältnismäßige Verteilung der in 

den Staatsverband Aufgenommenen und aus demſelben Entlaſſenen 

auf Katholiken und Evangeliſche die konfeſſionelle Zuſammen— 

ſetzung der Bevölkerung beeinflußt, möge nachſtehende Berechnung 

illuſtrieren. 

Die Katholiken in Baden ſind zwiſchen 1891 und 1910 von 
1028 119 auf 1270774, alſo um 242 655 23,60 gewachſen. 

In derſelben Zeit wurden 31864 Katholiken in den badiſchen 

Staatsverband aufgenommen, 9041 aus demſelben entlaſſen, alſo 

Gewinn 22823. Bringt man dieſe Ziffer 22823 von dem 

Geſamtzuwachs in Abzug, ſo beträgt die Vermehrung nur noch 
219832 21,38 . 

Die Evangeliſchen ſind im gleichen Zeitraum von 598 677 

auf 826 364, alſo um 227 687 38,03% gewachſen. Ihr 
Gewinn durch Mehraufnahme in den Staatsverband beträgt 
49 042 — 6376 42 662. Bringt man dieſe Zahl von dem Geſamt— 

zuwachs ebenfalls in Abzug, ſo vermindert ſich die Vermehrung 

der Evangeliſchen von 38,03/ auf 30,91¾, alſo in weit höherem 

Grade, als dies bezüglich der Katholiken der Fall iſt. 

Noch deutlicher tritt dies in die Erſcheinung bei Prüfung 
der Ziffern der Jahre 1906 bis 1910. Die Vermehrung des 
katholiſchen Volksteils betrug in dieſem Zeitraum 72 263 οmP6,03 , 

die der Evangeliſchen 56 498 = 7,34%. Aufgenommen in den 

badiſchen Staatsverband wurden in dieſer Zeit 9198 Katholiken 

und 14388 Evangeliſche, entlaſſen 2148 Katholiken, 1917 Evan⸗ 
geliſche. Der Gewinn der Katholiken durch Mehraufnahme beträgt 

ſomit 7050, der auf evangeliſcher Seite 12471. Bringt man dieſe 

Ziffern vom Zuwachs auf beiden Seiten in Abzug, ſo erhält man 

eine Vermehrung der Katholiken von 1906 bis 1910 um 5,44%, 
eine ſolche der Evangeliſchen um 5,72 /. 

Die Vermehrung der Evangeliſchen im Jahrfünft 1906 bis 
1910 iſt alſo, wenn man den Gewinn durch Mehraufnahme in 

Freib. Dioz.⸗Archiv. N. F. XV. 21
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den Staatsverband außer Anſatz läßt, nur ganz unweſentlich höher 

als die der Katholiken. 

Nun iſt aber tatſächlich die Zahl derjenigen Zuwandernden, 
die nicht badiſche Staatsangehörige werden, ſehr viel größer als 

die der übrigen und anſcheinend in ſtarker Zunahme begriffen, 
waren ja doch von den Eheſchließenden im Jahre 1912 29,55 % 

Nichtbadener, während das 1881 nur bei etwa 6,8 % der Fall 

war!. Das gleiche Verhältnis dürfte obwalten bezüglich der Ab— 

wandernden überhaupt und derjenigen, die aus dem Staatsverband 

entlaſſen werden. Wenn nun bei der Aufnahme in den Staats— 

verband und der Entlaſſung aus demſelben die Ziffern dem 

evangeliſchen Volksteil ganz auffallend günſtig ſind, ſo wird 

aller Wahrſcheinlichkeit nach bei den viel größeren Maſſen der Ein⸗ 

und Auswandernden überhaupt? in ziemlich demſelben Verhältniſſe 
der Gewinn auf evangeliſcher Seite liegen. Alſo gerade in den 

für die Volksvermehrung beſonders bedeutungsvollen Altersklaſſen 

der Zu⸗ und Abwandernden erleiden die Katholiken Badens durch 

ſtärkere Auswanderung und durch erheblich geringeren Zuzug 

gegenüber dem evangeliſchen Volksteil zweifellos ganz bedeutende 

Verluſte. Das prozentual ſtärkere Wachstum der Evangeliſchen, 

das in letzter Zeit allerdings in ein langſameres Tempo getreten, 

iſt durch den Wandergewinn mehr als erklärt; ohne dieſen 

Faktor wäre die Zunahme der Evangeliſchen eine geringere als 
die der Katholiken. 

In Hohenzollern iſt die prozentual ſtärkere Zunahme 

der Evangeliſchen ebenfalls auf Rechnung der Zuwanderung und 

etwa auch der verminderten Abwanderung zu ſetzen. Denn von 

einer größeren Fruchtbarkeit der evangeliſchen Ehen kann in Hohen— 

zollern ebenſowenig die Rede ſein als anderswo. Die Kinder aus 

gemiſchten Ehen werden in Hohenzollern in der großen Mehrzahl 

katholiſch, und Übertritte von der einen zur andern Konfeſſion 

gehören hier zu den Seltenheiten. 
  

Statiſtiſche Mitteilungen über das Großherzogtum Baden, Sonder⸗ 

nummer 1913, S. 17. 2 Kroſe (a. a. O. S. 141) berechnet den 

Gewinn und Verluſt aus Wanderungen für Baden in den 

Jahren 1871 bis 1880 auf — 52711; 1881 bis 1890 auf — 65531; 1891 

bis 1900 auf ＋ 15656; 1901 bis 1905 auf ＋T 10827; 1906 bis 1910 auf 

— 8322.
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2. Einfluß der Geburten- und Sterbeziffer auf die Zahl 
der Konfeſſionsangehörigen. 

Statiſtik der Geburten im Großherzogtum Baden 

von 1909 bis 1913. 
    

Geborene Aus Miſchehen Geborene 
2 

Jahr Lebend⸗ aus kath. von ledigen ins⸗ katholiſchſſaus evan⸗ von ledi⸗ 
geborene Ehen katholiſchenf geſamt getauft geliſchen genevang. 

Muttern Ehen Muztern 
4 1I2 3 5 (6 
  

ö‚ 

1909 [65 013 34485 2531 5802 2973 [19 126 2078 

1910 63321 33 573 2540 5841 2985 [18 094 2107 

1911[ 60 249 32 481 2565 5604 2825 [17 321 2063 

191260 616 32 225 2716 5640 2712 [16 829 2319 

1913[358 268 31 097 2610 5036 2434 

Die Angaben in Sp. 2 ſind dem Statiſtiſchen Jahrbuch für 

das Großherzogtum Baden“, die in 3, 4, 5, 6 der katholiſchen 

Diözeſanſtatiſtik, die in 7 und 8 den kirchlich-ſtatiſtiſchen Nach⸗ 
weiſungen im Geſetzes- und Verordnungsblatt der evangeliſch— 

proteſtantiſchen Landeskirche im Großherzogtum Baden entnommen. 

Das amtliche ſtatiſtiſche Jahrbuch ſpezifiziert leider die Geburten 
nicht nach dem Religionsbekenntnis der Eltern?. 

Die vorſtehende Tabelle regiſtriert nicht lauter erfreuliche Tat⸗ 

ſachen. Sehr unerfreulich iſt der ſtetige Geburtenrückgang bei 

Katholiken und Evangeliſchen, bei letzteren allerdings in noch höherem 

Grade; anderſeits nimmt bei beiden Konfeſſionen die Zahl der un⸗ 
ehelich Geborenen zu. Von den im Jahre 1912 Geborenen 

ſind 8,59/ unehelich, die ungünſtigſte Verhältniszahl des letzten 

Jahrzehntss. Der Anteil der Katholiken an den unehelich 

Geborenen des Jahres 1912 beläuft ſich auf 2789 von ins⸗ 
geſamt 5341 gleich 52,228, iſt alſo etwa um 7% niedriger, 

als dem Bevölkerungsanteil der Katholiken entſprichtt. Im 

        

Die Zahl für 1913 iſt den „Vorläufigen Ermittelungen“ in den 

Statiſtiſchen Mitteilungen (Mai 1914, S. 67) entnommen. Nach 

den Statiſtiſchen Mitteilungen, Sondernummer 1913, betrug 1912 die 

Zahl der Kinder aus katholiſchen Ehen 31742, aus gemiſchten Ehen 

5892. Statiſtiſche Mitteilungen a. a. O. S. 5. Auch in 

Preußen ſind die unehelichen Geburten katholiſcher Mütter verhältnis⸗ 

mäßig ſeltener als die der evangeliſchen Mütter. Von den unehelich 

21*
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Verhältnis zu den Evangeliſchen ſtehen die Geburtenziffern 
für die Katholiken günſtig. Die Kinder aus katholiſchen 

Ehen und von ledigen katholiſchen Müttern machen im 

Jahre 1912 57,14% der Geſamtzahl der Geborenen aus; dazu 

kommt noch der Anteil an den Geburten aus gemiſchten Ehen, 
welche im nämlichen Jahre 9,83 aller Geburten ausmachten. 

Berechnen wir dieſen Anteil niedrig, auf nur 4,5% “ ſo würden 

von den Geborenen des Jahres 1912 den Katholiken 61,64% 

zufallen, alſo 2,33% mehr, als nach dem derzeitigen Stand der 

katholiſchen Bevölkerung zu erwarten wäre?. 

Die katholiſchen Ehen ſind alſo erheblich frucht— 

barer als die der Evangeliſchen, um ſo mehr als die Katholiken 

an der Zahl der Eheſchließungen, wie an anderem Ort 

Geborenen des Jahres 1911 ſtammten 68,0% von evangeliſchen, 31,5 % 

von katholiſchen Müttern ab, während der katholiſche Bevölkerungs⸗ 

anteil 36,3% beträgt. Es waren von 100 Kindern katholiſcher Mütter 

überhaupt unehelich im Jahre 1910: 5,29, 1911: 5,88; von Kindern 

proteſtantiſcher Mütter 1910: 9,42, 1911: 9,65 (Kroſe a. a. O. S. 191 

und 258). Auch die Statiſtik der gerichtlichen Verurteilungen 

in Baden iſt den Katholiken günſtig. Im Jahre 1910 wurden auf je 

10000 Einwohner gerichtlich verurteilt Katholiken 70,71, Evangeliſche 85,91 

(1905 waren die entſprechenden Verhältniszahlen 78,92 und 95,68). In 
Preußen ſind die gerichtlichen Verurteilungen der Katholiken relativ 

zahlreicher als die der Evangeliſchen. Es wurden auf je 100000 Straf⸗ 

mündige im Jahre 1910 verurteilt im Durchſchnitt 1215, auf je 100000 

Katholiken aber 1443, auf 100 000 Evangeliſche 1094; in Hohenzollern 

aber, auf 100000 Strafmündige umgerechnet, nur 480 Katholiken, 1122 

Evangeliſche. 1 Die evangeliſch⸗kirchliche Statiſtik bucht als evan⸗ 

geliſch getaufte Miſchehenkinder für die Jahre 1909 bis 1912 

jeweils um 200 bis 300 höhere Ziffern als die katholiſche Statiſtik, 

nämlich 1909: 3234, 1910: 3170, 1911: 3070, 1912: 2937. Es kann 

nicht zweifelhaft ſein, daß die Evangeliſchen bezüglich der Taufen aus 

Miſchehen vor den Katholiken einen gewiſſen, nicht allzugroßen Vor⸗ 

ſprung haben. Genau berechnet kann derſelbe nicht werden, da in der 
Statiſtik wohl auf beiden Seiten Fehler vorliegen. Z. B. werden 1912 

Miſchehenkinder als getauft verzeichnet 2712 2937 5649, während nach 

der evangeliſchen Statiſtik die Zahl der Miſchehenkinder dieſes Jahres im 

ganzen nur 5318 betragen ſoll. 2 Es iſt anzunehmen, daß die Zahl 

der katholiſch bzw. evangeliſch getauften Miſchehenkinder für die ſpätere 

Zugehörigkeit zur betreffenden Religionsgemeinſchaft ziemlich maßgebend iſt. 

Der Gewinn und Verluſt durch ſpäteren Konfeſſionswechſel der Kinder 

dürfte ſich annähernd ausgleichen.
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nachgewieſen wird, verhältnismäßig geringer beteiligt ſind als die 

Evangeliſchen!. 
Bezüglich der gemiſchten Ehen fällt die verhältnismäßige 

Kinderarmut auf. Der Prozentſatz der gemiſchten Ehen betrug: 

1909 von 15 181 chriſtlichen Ehen 2269 — 14,95 ¼0, 
1910 „ 14999 „ „ 2244 14,96 9%0, 
1911 „ẽ15061 „ „ 2348 15,59 % 
1912 „ẽ 15494 „ „ 2514 16,22 %. 

Dagegen wurden aus gemiſchten Ehen geboren, wenn 

wir die höheren Ziffern der evangeliſchen Statiſtik zugrunde legen: 

1909 von 59 793 Kindern chriſtlicher Ehen 6182 10,34/, 
1910„ 57581 „ „ „ 5914 10,27 %, 
1911 , 55451„ „ 5649 10,19 %, 
1912„ 546962 „ 5892 10,77 . 

Danach bleibt die Zahl der Miſchehenkinder um rund 5 

hinter jener Zahl zurück, die nach der Zahl der geſchloſſenen 

Miſchehen bei gleicher ehelicher Fruchtbarkeit mit den andern chriſt⸗ 

lichen Ehen zu erwarten geweſen wäre. Die konfeſſionell un— 

gemiſchte Ehe erweiſt ſich alſo als ein weit ſtärkerer Damm gegen 

die verheerende Seuche des Neomalthuſianismus, als die religiös 

minder gefeſtigte Miſchehe. 

P. Jaffé (Die eheliche Fruchtbarkeit in Baden [Karlsruhe 1913)) 

kommt zum Ergebnis, „daß die mehr katholiſchen Bezirke im großen und 

ganzen — mit Ausnahme der ſtädtiſchen — eine höhere Fruchtbarkeit 

aufweiſen als die vorwiegend proteſtantiſchen“. Im Jahre 1910 traf es 

auf 1000 Frauen im Alter von 18 bis 45 Jahren z. B. in den Amtsbezirken 

Buchen 335,9, Ettlingen 311,9, Tauberbiſchofsheim 310,3, Bruchſal 302,7, 
Wolfach 300,7, Bühl 299,7, Schwetzingen 298,7, Meßkirch 295,6; dagegen 
in Mannheim 207,4, Müllheim 205,9, Pforzheim 201,8, Lörrach 189,3, 

Kehl 187,4, Karlsruhe 182,8 Geburten bei einem Landesdurchſchnitt von 

239,9 Geburten. Im Jahre 1875 betrug dieſer Durchſchnitt 354,4. Vgl. 

B. H. Roſt, Konfeſſion und eheliche Fruchtbarkeit in Soz. Kultur 1914 

(Februar), S. 65ff. Kroſe (a. a. O. S. 250) berechnet für Preußen auf 

je eine katholiſche Eheſchließung des Vorjahres pro 1911 5,03 Geburten; 

auf je eine evangeliſche Eheſchließung 3,18 Geburten. Die Geburten⸗ 
häufigkeit betrug 1891 bis 1895 auf katholiſcher Seite noch 5,16 (1906 

ſogar 5,31), auf evangeliſcher Seite 4,18, iſt alſo bei den Evangeliſchen 

weit mehr geſunken. * Die Ziffern für 1912 ſind den Statiſtiſchen 

Mitteilungen für das Großherzogtum Baden, Sondernummer 1913, S. 10, 

entnommen.
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Eine zweite auffallende Erſcheinung bei den Miſchehen iſt 

die Tatſache, daß der Prozentſatz der katholiſch getauften 

Miſchehenkinder ein günſtigerer iſt als der Prozentſatz 

der katholiſch eingegangenen Ehen . Da nun im allgemeinen die 

nicht katholiſch getrauten Miſchehenpaare auch für die katholiſche 

Kindererziehung verloren ſind — ſpätere Gewinne dürften durch 

entſprechende Verluſte wettgemacht werden —, ſo zeigt ſich, daß 

unter den Miſchehen diejenigen mit katholiſcher Kindererziehung 

die kinderreicheren ſind. 
Angeſchloſſen ſei hier eine Überſicht über Geburten und katho— 

liſche Taufen von Miſchehenkindern der drei größten Städte 

des Landes für 1909 bis 1913 nach der katholiſchen Statiſtik. 
  
    

  

  

      

Mannheim Karlsruhe Freiburg 

Jahr Kathol Kathol Kathol hol. athol. 
Geboren getauft Geboren getauft Geboren getauft 

1909 1375 564 762 360 382 180 

1910 1542 663 712 32 379 189 

1911 1506 594 603 225⁵ 353 184 

1912 1356 546 640 243 348 163 

1913 1329 513 608 258 353 172 

Die vorſtehenden Ziffern zeigen, wo die Hauptverluſte aus 

gemiſchten Ehen für uns Katholiken entſtehen. Auch an einer 

Anzahl anderer Plätze, beſonders mit überwiegender evangeliſcher 

Bevölkerung, bleibt die Beteiligung der Katholiken an den Taufen 

der Miſchehenkinder unter der Hälfte. 

In Mannheim iſt die Zahl der Miſchehen regelmäßig 

erheblich größer als die der rein katholiſchen GHhen. Miſchehen 

zwiſchen Katholiken und Evangeliſchen wurden nach der kirchlichen 

Statiſtik daſelbſt geſchloſſen: 1909: 504; 1910: 586; 1911: 639; 
1912: 627; 1913: 619; rein katholiſche Ehen 1909: 454; 1910: 

486; 1911: 520; 1912: 546; 1913: 548. Trotzdem übertraf 
die Geburtenziffer bei den rein katholiſchen Ehen die der gemiſchten 

Ehen jährlich um mehrere Hundert. Aus rein katholiſchen Ehen 

1Die Prozente der katholiſch getauften Miſchehenkinder ſiehe Anm. 1 

S. 332. In Preußen betrug die Zahl der katholiſch erzogenen Miſchehen— 
kinder am 1. Dezember 1885 noch 45,64% , am 1. Dezember 1910 aber nur 

42,95 ¾ (katholiſche 339 116, evangeliſche 450 329). Kroſe a. a. O. S. 206.
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wurden nämlich geboren 1909: 1693; 1910: 1637; 1911: 1674; 
1912: 1607; 1913: 1626; aus Miſchehen in denſelben Jahren 

nur 1375, 1542, 1506, 1356, 1329, ein in die Augen fallender 

Beweis für die ſchon mehrfach erwähnte Tatſache der größeren 

ehelichen Fruchtbarkeit der katholiſchen Ehen im Vergleich mit den 

gemiſchten Ehen. 

Die Geburtenziffer, ungeachtet der zurzeit noch nicht ſehr 

großen relativen Verluſte durch die gemiſchten Ehen, iſt alſo dem 

katholiſchen Volksteil in Baden günſtig und muß, wenn dieſes 

Verhältnis in Zukunft anhält und die Verluſte der Evangeliſchen 
nicht durch eine außerordentlich ſtarke Zuwanderung ausgeglichen 

werden, in abſehbarer Zeit dazu führen, daß der Bevölkerungs— 

anteil der Katholiken wieder langſam wächſt. 

Ungünſtiger iſt den Katholiken die Sterbeſtatiſtikt. 

Während die Katholiken 1910 nur 59,32 der Bevölkerung aus— 
machten, ſtarben 1909 23 697 Katholiken von insgeſamt 37726 

62,81 ; 1910 22 766 von 36417 = 62,51/; 1912 
21442 von 34069 62,91. 

Der Gewinn auf katholiſcher Seite durch die Geburtenziffern 

wird jedoch durch die etwas ungünſtigeren Sterbeziffern nicht auf— 

gehoben. Der Geburtenüberſchuß 1912 betrug in Baden auf 
katholiſcher Seite 15801, auf evangeliſcher Seite nur 7788 2. 

3. Statiſtik der Kirchenaustritte. 

Dem Bericht der Budgetkommiſſion der Zweiten Badiſchen 

Kammer über den Entwurf eines Geſetzes, die Aufbeſſerung gering 

beſoldeter Pfarrer aus Staatsmitteln betreffend, Beilage zum 

Protokoll der 65. öffentlichen Sitzung der Zweiten Kammer vom 

1. Mai 1914, Druckſache Nr. 53 a, war eine Zuſammenſtellung 
der im Großherzogtum ſeit 1889 vollzogenen Kirchenaustritte 

beigefügt, der die nachfolgenden Ziffern entnommen ſind: 

1Ein Hauptgrund hierfür iſt in der relativ größeren Geburtenziffer 

und infolgedeſſen in höherer Kinderſterblichkeit zu ſuchen; weiter kommt die 

ökonomiſch ungünſtigere Lage der Katholiken in Betracht. Aus denſelben 

Gründen ſteht auch in Preußen die Sterblichkeit der Katholiken etwa 2“5 

über dem Landesdurchſchnitt (Kroſe a. a. O. S. 195). 2 Der Berech⸗ 

nung zugrunde gelegt ſind die Geburten und Sterbeziffern der Statiſtiſchen 

Mitteilungen, Sondernummer 1913, ſowie die in der katholiſchen und evan— 

geliſchen Statiſtik angegebenen Taufzahlen der Miſchehenkinder.
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Kirchenaustritte. 
  

           
  

  

        
              

— Aus der kathol. Aus der evangel. Aus der altkathol. 
Jab Kirche Landeskirche Gemeinſchaft 

Jayr J Zur Zu denſwſ Ins⸗ Zur kath. Zu den[[ Ins⸗ Zur kat th. erang 
beſamt] Soang., Isefamt Kirche Altkath. — Kirche Landest. 

1890 2 Iĩ—ͤ8 — 6 —— — — — 
1890 14 — 12 — — — — — — 
18010 56 — — 5οf ↄ— ———— 
150% 10j5 15 — %f 1— 1 —— 
1893 5720 10 86 4 1 1 — — 
1891193 13 90 [ 1210( 11 — 66 — — 
1895[116] 2037 320 7( —6 15⁵ 3 4 
1896[129 37 17 [182 13 — 10 6 1 
1897 [101 13 30 [(257 8 — 8 5 1 
1898 115 14 17 [ 150 10 — 66 — — 
1899 [168 43 12 141 7 3 7 — 4 
1900 [191 43 17 fl 152 10 1 4 1 2 
1901[255 67 18 [159 15 1 6 1 — 
1902[ 30067 7 203 16 1 19 2 1 
1903304 85 8 274 35 — 14 7 3 
1904 [415 127 21 f[( 263 47 1 15 5 2 
1905 [ 447231 24 l 458 69 2 34 12 13 
1906[ 607]254 25 [( 426 46 2 26 6 11 
1907 [ 592] 288 29 [ 56495 6 38 2 18 
1908 [581 242 29 [( 741 123 —i 28 23 1 
1909 668 323 33 [709 105 3 29 7 13 
1910 [745 38919 [767 139 1 49 21 20 
1911 [727 336 50 f[ 853 119 4 3⁰0 8 11 
1912] 939] 384 25 ([889 109 6 16 55 6 
1913[808[387 17 760 112 1 12 4 5 

Sum.] 8537 3398 547 f 8630 1101 33 f374118 116 

Die mitgeteilten Ziffern beruhen auf den Feſtſtellungen der 
Bezirksämter in Ausführung des Artikels 18 des Geſetzes, die 

Beſteuerung für örtliche kirchliche Bedürfniſſe betreffend, vom 
26. Juli 1888, demzufolge die Erklärung des Austritts aus 

einer Kirche, um bürgerliche Wirkung zu haben, vor der 

Bezirksverwaltungsbehörde des Wohnortes abgegeben werden muß. 

Von dem hierbei aufzunehmenden Protokoll wird der das örtliche 

Kirchenvermögen verwaltenden Behörde eine Abſchrift zugeſtellt. 

Anſpruch auf Zuverläſſigkeit kann dieſe Statiſtik nur bezüg⸗ 

lich der Grenze nach unten machen, da ja ein Zwang, den 

Religionswechſel der ſtaatlichen Behörde anzuzeigen, nur inſofern
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beſteht, als von der Anzeige die bürgerliche Rechtswirkung 

des Aus⸗ bezw. Übertrittes abhängig gemacht wird; hier kommt 
aber weſentlich nur die kirchliche Steuerpflicht in Frage. 

Ein Religionswechſel insbeſondere von Perſonen, die einer Steuer— 

pflicht nicht unterliegen (gewiſſe Kategorien von Dienſtboten uſw.), 

ſodann von noch nicht ſchulpflichtigen Kindern dürfte auch jetzt 

noch nicht ſelten ohne Benachrichtigung des Bezirksamtes erfolgen. 

Die Mitteilung des Übertritts an die ſtaatliche Verwaltungsbe— 

hörde ſcheint vor allem in den erſten Jahren der Geltung des 

Geſetzes vielfältig unterblieben zu ſein. So regiſtriert obige Statiſtik 

für das Jahr 1895 Übertritte zur katholiſchen Kirche aus der 

evangeliſchen Landeskirche und der altkatholiſchen Gemeinſchaft 

nur 10, während in dieſem Jahre in der Erzdiözeſe Freiburg 

110 Konverſionen zur katholiſchen Kirche gezählt wurden, von 

denen ſicher etwa 100 vorher Mitglieder der evangeliſchen Landes⸗ 

kirche oder der altkatholiſchen Gemeinſchaft in Baden geweſen 

ſein dürften. Im Jahre 1902 wären nach dieſer Statiſtik nur 

18 Perſonen zur katholiſchen Kirche übergetreten, in Wirklichkeit 

waren es aber über 200. 

Die Ziffern der letzten Jahre bezüglich der Übertritte zur 

katholiſchen Kirche bleiben ebenfalls hinter den von der katholiſch— 

kirchlichen Statiſtik ermittelten Zahlen weit zurück. Die wirkliche 

Zahl badiſcher Konvertiten in den letzten fünf Jahren geht nahe 

an die 400 und teilweiſe darüber hinaus. Da die ganz über⸗ 

wiegende Mehrzahl derſelben aus evangeliſchen Kreiſen ſtammt, ſo 

iſt die Zahl der von der evangeliſch-proteſtantiſchen Landeskirche zur 

katholiſchen Kirche Übertretenden ungefähr gleich der Zahl jener 

Katholiken oder bleibt nur wenig hinter derſelben zurück, die nach 

der obigen Statiſtik zur evangeliſchen Landeskirche übergetreten 

ſind. Sind daher die obigen Ziffern bezüglich der Übertritte von 

Katholiken zur evangeliſchen Landeskirche im weſentlichen richtig, 

dann gleichen ſich Gewinn und Verluſt durch Übertritte von der 
einen zur andern Gemeinſchaft ziemlich aus. 

Die evangeliſch⸗kirchliche Statiſtik bleibt in ihren Angaben 
ſowohl bezüglich der Verluſte als Gewinne ganz erheblich hinter den ſtaat⸗ 
lich mitgeteilten Ziffern zurück. Nach dem Bericht des Oberkirchenrates 

an die Generalſynode 1909 erfolgten in den Jahren 1904 bis 1908 aus 
der Landeskirche Austritte 164, 154, 275, 297, 433, davon zur katho⸗ 
liſchen Kirche 24, 37, 21, 30, 46; nach der ſtaatlichen Zufſammenſtellung
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waren es aber Austritte im ganzen 2638, 458, 426, 564, 741, darunter zur 

katholiſchen Kirche 47, 69, 46, 95, 123. Eintritte in die Landeskirche 

von Katholiken ſollen nach der evangeliſch-kirchlichen Statiſtik in den näm⸗ 

lichen Jahren erfolgt ſein 165, 206, 170, 150, 146; die ſtaatliche Statiſtik 

aber regiſtriert 127, 231, 254, 288, 242. 

Nach J. Schneider, Kirchliches Jahrbuch für die evange— 

liſchen Landeskirchen Deutſchlands 1913 S. 546 und 1914 S. 521 ſollen in 

den Jahren 1909, 1910, 1911 und 1912 Austritte aus der badiſchen evan⸗ 
geliſchen Landeskirche erfolgt ſein im ganzen 433, 436, 544, 517, davon zu 

den Katholiken nur 51, 44, 52, 28, während die Austrittsziffern nach der 

ſtaatlichen Statiſtik betragen 709, 767, 853, 889 im ganzen, davon 105, 139, 

119, 109 übertritte zu den Katholiken. Anderſeits wird hier auch die Zahl 

der von der katholiſchen Kirche Übertretenden zu niedrig angegeben, bei 

Schneider 160, 165 209, 203, in der ſtaatlichen Statiſtik 323, 389, 336, 384. 

Feſt ſteht aber jedenfalls, daß die Zahl der Übertritte von 

Katholiken zur evangeliſchen Landeskirche und umgekehrt in ſtar⸗ 
kem Steigen befindlich iſt. Die Zunahme der Miſchehen, die 

zu Konverſionen häufig die Veranlaſſung gibt, dürfte hierauf nicht 

ohne Einfluß geweſen ſein. Von einem erheblichen zahlenmäßigen 

Gewinn auf katholiſcher oder evangeliſcher Seite durch Konverſion 
iſt aber keine Rede. Von ſyſtematiſcher Proſelytenmacherei 

kann nach den Zahlen der Statiſtik bezüglich der beiden Haupt⸗ 

konfeſſionen nicht geredet werden. Anders muß wohl bezüglich 

der kleinen altkatholiſchen Gemeinſchaft geurteilt werden, die nach 

der ſtaatlichen Statiſtik in 25 Jahren 547 Katholiken zu ſich herüber⸗ 
gezogen und nur 118 an dieſelben zurückgegeben hat, und die, falls 

die obige Statiſtik zuverläſſig iſt, im Gegenſatz zu Katholiken und 

Evangeliſchen aus der Austrittsbewegung noch einen reinen Gewinn 
von 170 Perſonen buchen kann. 

Eine ſehr ernſte Seite an dieſer Statiſtik ſind die rapid 

angeſtiegenen Zahlen der letzten Jahre, die weniger einen 

Religionswechſel, als das Sichlosſagen von der Religion der 

Kindheit, eine Kirchenflucht, eine reine Austrittsbewegung dar⸗ 

ſtellen. Die Verluſte ſind auf beiden Seiten etwa gleich groß, 

für die Evangeliſchen als den relativ kleineren Volksteil noch 

empfindlicher. Den Gewinn heimſen zum nur geringen Teil die 

kleinen Sekten“, vor allem aber die ſeit einigen Jahren ſo über— 

AZu den ſogenannten Neuapoſtolikern fielen z. B. von Katholiken ab in 

Karlsruhe 1907: 4, 1908: 16, 1909: 3, 1910: 15, 1911: 7, 1912: 0; in 

Mannheim 1909: 12, 1910: 9, 1911:2; in Freiburg 1911: 18, 1912: 3.
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aus rührigen Freireligiöſen, Freidenker, Moniſten ein. Die ſtarken 

Abfallsziffern ſind zweifellos auf Rechnung der insbeſondere von 

ſozialdemokratiſcher Seite beförderten freidenkeriſchen Bewegung 

mit ihrer Propaganda für Kirchenaustritt zu ſetzen. Daher be— 

ſchränkt ſich dieſe Austrittsbewegung faſt nur auf die Städte, 
insbeſondere die größeren mit einer zahlenmäßig ſtarken Sozial⸗ 
demokratie. Beiſpielsweiſe ſind die drei Städte, Mannheim, Karls⸗ 

ruhe und Freiburg mit zuſammen 201874 Katholiken (1. Dezem⸗ 
ber 1910), alſo noch nicht einem Sechſtel der badiſchen Katholiken, 

an den Kirchenaustritten mit erheblich mehr als der Hälfte be— 

teiligt, vor allem weiſt die Stadt Mannheim, mit 82 988 Katholiken 

bis zu 40 Prozent und mehr ſämtlicher Kirchenaustritte auf. Der 

großen Mehrzahl nach dürften die Opfer dieſer beklagenswerten 

Agitation wenigſtens auf katholiſcher Seite zu jenen gehören, die 

innerlich längſt ſchon mit der Kirche gebrochen haben. Das beweiſt 

die Tatſache, daß gerade in den letzten Jahren in der Erzdiözeſe, 
die vorgenannten größeren Städte nicht ausgenommen, die Zahl 

der praktiſchen Katholiken (Kirchenbeſucher, Sakrament— 

empfänger) auch relativ nicht unerheblich gewachſen iſt. Die 

Abfallsbewegung wird alſo der katholiſchen Kirche einen weſentlichen 

Schaden wohl nicht zufügen können, wenn auch aufs tiefſte zu be⸗ 
klagen iſt, daß durch ſie bisher ſchon Tauſende den Einwirkungen 

der Religion völlig entzogen wurden. Die Abfallsziffern des Jahres 

1913, in dem von einem Abflauen der Agitation für Kirchenaustritte 

ſicher nicht geſprochen werden kann, ſcheinen aber anzudeuten, daß 

der Höhepunkt dieſer Bewegung vielleicht ſchon überſchritten iſt. 

B. SFtatiſtik der kirchlichen Handlungen. 

1. Taufen. 

Nach der Dibözeſanſtatiſtik ſind: als von katholiſchen Eltern 

und unehelichen katholiſchen Müttern geboren und katholiſch ge⸗ 

tauft in der Erzdiözeſe (Baden und Hohenzollern) verzeichnet: 

1909 geboren 39 176, getauft 38 917, Differenz 259 
1910 „ 38095, „ 37915, „ 180 
1911 „„ 36954, „ 36823, „ 131 
1912 „ 36779, „ 36578, „ 201 
1918 „ 35665, „ 35324, „ 341
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Die Differenz iſt am größten bei unehelichen Kindern 

mit — 102, — 116, — 102, — 133, — 247 in den Jahren 

1909 bis 1913. Ein nicht unerheblicher Teil dürfte wohl mit 

Rückſicht auf die Ausſicht einer Verehelichung mit einem Prote⸗ 

ſtanten proteſtantiſch getauft werden, wie umgekehrt vereinzelt 

auch ledige proteſtantiſche Mütter aus demſelben Grunde katholiſch 

taufen laſſen; bei einer Anzahl anderer dürfte die Taufe an anderem 

Orte, z. B. dem Heimatorte der Mutter nachgeholt werden. 

Zu beachten iſt, daß die Taufen ſich in einer nicht ganz 

geringen Anzahl von Fällen auf Geborene früherer Jahre, ins⸗ 

beſondere auch z. B. bei bedingungsweiſer Wiederholung der Taufe, 

beziehen. Die Zahl der Kinder katholiſcher Abſtammung, die durch 

Glaubensgleichgültigkeit der Eltern ohne Taufe bleiben, 

kann daher abſolut ſicher nicht feſtgeſtellt werden, zumal manche 
Kinder wohl auch infolge raſchen Todes des heiligen Sakramentes 

verluſtig gehen. Die Verſchmähung des Sakramentes der 
Taufe dürfte aber auf katholiſcher Seite eine vereinzelte 

Erſcheinung ſein. 

In der badiſchen evangeliſchen Landeskirche iſt die Unterlaſſung 

der Taufe bei ehelich Geborenen im Verhältnis zu den Taufen 
unehelicher Kinder auffallend groß, jedenfalls erheblich größer als 

auf katholiſcher Seite. Als nicht getauft regiſtriert die jährlich im 
Geſetzes⸗ und Verordnungsblatt veröffentlichte Statiſtik 1908 von 
19495 ehelichen Kindern 419, 1909 von 19 126 ehelichen Kin⸗ 

dern 309, 1910 von 18094 ebenſo 282, 1911 von 17321 ebenſo 
326, 1912 von 16170 ehelich Geborenen 452 Nichtgetaufte. 

Von den aus gemiſchten Ehen ſtammenden Kindern in 

Baden empfängt nach den Ergebniſſen der letzten Jahre etwa die 

Hälfte die katholiſche Taufe “; das Verhältnis ſcheint ſich aber immer 

mehr zuungunſten der Katholiken zu verſchieben. Die evangeliſche 

Statiſtik verzeichnet für 1912 als evangeliſch getauft 2937, danach 
wären in dieſem Jahre ungetauft verblieben 243. Die Zahl dürfte 

eher höher ſein, da erfahrungsgemäß gerade in den gemiſchten 
Ehen weit mehr als in konfeſſionell ungemiſchten Ehen einerſeits 

religiöſer Indifferentismus, anderſeits die Uneinigkeit der Ehe⸗ 

11909 — 2973 von 5802 51,24%, 1910 — 2985 von 5841 2 51,10%, 
1911 — 2825 von 5604 — 50,41%, 1912 — 2712 von 5640 48,01%, 
1913 — 2431 von 5036 48,38 U.
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gatten über die religiöſe Erziehung der Kinder Anlaß gibt, die 

Taufe zu unterlaſſen oder doch zu verſchieben. 

2. Eheſchließungen. 

Aus praktiſchen Gründen geben wir die Statiſtik für den 

badiſchen und hohenzolleriſchen Teil der Erzdiözeſe geſondert. Der 

Ehetabelle für Baden ſchließen wir an eine ſolche der drei größten 

Städte Mannheim, Karlsruhe und Freiburg. Zur Vergleichung 

wurden für Baden auch die rein evangeliſchen Eheſchließungen in 
die Statiſtik aufgenommen (ſiehe Tabelle S. 334). 

Im Vergleich zu den früheren Jahren zeigt die Zahl der un— 

gemiſchten katholiſchen und evangeliſchen Ehen in Baden eine 

fallende Tendenz. Zwiſchen 1903 und 1908 wurden ungemiſcht 

katholiſche Ehen ſtets über 8000 gezählt, im Jahre 1907 ſogar 8484, 

während ſeit 1909 die Ziffern zwiſchen 7500 und 8000 ſich bewegen. 

Nicht das gleiche iſt von den gemiſchten Ehen zu ſagen, die ſich 

wenigſtens auf der früheren Höhe behaupten . Im Durchſchnitt 
der Jahre 1903—1912 waren in Baden von 100 Eheſchließungen 

rein katholiſch 50,93, rein evangeliſch 32,53, gemiſcht katholiſch— 

evangeliſch 7,29, evangeliſch⸗katholiſch 7,13, alſo Prozentſatz ge— 

miſchter Ehen (zwiſchen Katholiken und Evangeliſchen) 14,42“. 

Die Beteiligung der Katholiken an den Eheſchließungen über— 

haupt — rein katholiſchen und gemiſchten — bleibt etwas hinter 

ihrem Anteil an der Bevölkerungsziffer (59,32/) zurück. Es 
waren katholiſch von Eheſchließenden überhaupt: 

1909 — 18008 von 30852 — 58,37/ 

1910 — 17637 „ 30576 — 58,01%% 

1911 — 17689 „ 30678 57,66 / 
1912 — 18 132„ 31434 57,68 „. 

1 Die betreffenden Zahlen für die Jahre 1903 bis 1908 ſind 2210, 

2248, 2343, 2300, 2460, 2274. Auch die Statiſtiſchen Mitteilungen 1913, 

Sondernummer S. 17, ſtellen ſeſt, daß „die Zahl der gemiſchten Ehen 

ziemlich regelmäßig von Jahr zu Jahr langſam ſteigt“. 2 Statiſtiſche 

Mitteilungen S. 17. Nach Kroſe a. a. O. S. 181 kamen im Jahre 1909 

auf je 100 Eheſchließungen gemiſchte Ehen in Preußen 9,8, in Bayern 

10,1, Sachſen 7,5, Württemberg 7,9, Baden 15,2, Heſſen 16,5, Hamburg 10,8, 
Elſaß⸗Lothringen 11,4. Prozentual iſt die Zahl der Miſchehen in Baden 

alſo eine hohe und wird nur von Heſſen und in Preußen von dem Stadt— 
kreis Berlin mit 18,3% übertroffen.
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Eheſchließungen in Baden von 1909 bis 191311. 

Ungemiſchte Ehen 

KatholiſchEvangeliſch 
Bur⸗ Kirch⸗ Bur⸗ Kirch- 
gerl. lich gerl. lich 

Kath.⸗] Ev.⸗ 
evang. — 

Gemiſchte Ehen 

Kirchlich beſchoſſen, Bürgerl. geſchl. Kathol. TrauungLron 
Kath.⸗ Ev.⸗ 

Zuſ. evang.] kathol. Zuſ. ung 
  

2 3 4 5 2 6 ——9 11 12 
  

1909 

1910 

191¹ 

1912 

1913   
7889 7632 4001817 
771¹, 72345014 47451 
7681 7206 5001 4683 
78767433 5107 4745 
7362 7106   

2215 
1165 1156 2521 375 
1185 12012 
1067 1202 2260 

1141101 

571 
331463 

544 

402 532 
407 561 

     

2586 

von 1909 bis 1913 2. 

989 1059 
707 (1067 
2 l058 
934 1092 
90⁰⁹ 

Eheſchließungen in den drei größten Städten Badens 

    
  

    

  

  
  

  

  

  

  

    

Ungemiſchte Eher Gemiſchte Ehen 

8 uge e Chen 1 Kirchlich geſchloſſen 

Jahr KatholiſchEvangeliſch Bürgerl. geſchl. nthol Trauung Ev. 
Bur⸗ Kirch⸗ Bur⸗ Kirch⸗Kath.⸗ 10190 Suf. Kath.⸗Ev.- Zuf. Trau⸗ 
gerl. lich gerl. lich ſevang. ſevang. kathol. ung 

23 45 ([ 6 8 9 10 1¹ 12 

31009 454 430 639 54ä3236 268 5040121 110 271 11 238 
8.1910486 305 666 542312 274 586 75 70 1⁴⁵ 235 
515115200 443682 566326813 639 70 96 175 281 
8 1⸗12546 403695 531310 317 657• 70 886 167 266 

1913518/4355 280 339 619 74 91 165 

1909274/262 444405160 174 334 55 71 .1 26 159 
5101085e 313420 368 125161 286 29 53 3 60 152 
3 ¶1971303 278 396 360152 152 504/ 20 48 77 17¹ 
81912(327 201446 410157 175 332 43 74 117 160 

1913309 351 147 158 300 4 15 566 01 
„1909327 310174 170 55 74 12918 45 660 7¹ 
J 1910342 325 163 1616677 1430 19 41 60/ 70 
3 1911326 316 148 140[6567 162 28 50 600 73 
81912330 319 1 179 [66 84 150 26 39 64 62 

1913314296 74 103 177 24 50 74   
1 Die Zahlen der Rubriken 

    
2, 4, 6, 7, 8 der Zähljahre 1909—1912 ſind 

dem Sonderheft der Statiſtiſchen Mitteilungen 1913 S. 17, die der Rubrik 5 

und 12 der evangeliſch⸗kirchlichen, die der Rubrik 3, 9, 10 und 11 der katho⸗ 

liſch⸗kirchlichen Statiſtik entnommen. Für das Jahr 1913 ſind ausſchließlich 

die Zahlen der katholiſch⸗kirchlichen Statiſtik angegeben. 2 Zugrunde
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Die kirchlichen Eheſchließungen rein katholiſcher Ehe— 

paare differieren von der Zahl bürgerlicher Trauungen in den 

Jahren 1909 bis 1913 um 200 bis nahezu 400. Ein konſtantes 

Wachstum dieſer Ziffern läßt ſich nicht feſtſtellen, da die Statiſtik 
der Jahre 1903 bis 1908 ähnliche bald höhere, bald niedrigere 

Ziffern aufweiſt. Die Zahl der katholiſchen Ehepaare, welche 

die kirchliche Trauung verſchmähen, wird ſchwer mit 

Sicherheit feſtzuſtellen ſein. Einmal iſt die Möglichkeit von Irr— 

tümern in der Statiſtik nicht ausgeſchloſſen. Sodann iſt zu 

bemerken, daß die Zahl der bürgerlichen und kirchlichen Eheſchließ— 

ungen auch dadurch differieren muß, daß unter den kirchlichen 

Trauungen regelmäßig eine Anzahl von in früheren Jahren 
bürgerlich geſchloſſener, nunmehr kirchlich konvalidierter Ehen ſich 

befindet 1. Dieſe Zahl müßte an ſich von den kirchlichen Trau— 

ungen in Abzug gebracht werden. Anderſeits iſt aber hier zu 

beachten, daß eine ganz erhebliche Zahl katholiſcher Brautleute 

zur kirchlichen Trauung ſich außerhalb Landes begibt? und ſo 
in der Statiſtik der kirchlich Getrauten ausfällt. In Berückſich⸗ 

tigung dieſes Umſtandes wird man annehmen dürfen, daß die 

Zahl der nur bürgerlich getrauten katholiſchen Ehepaare in Baden 

über 100 jährlich erheblich nicht hinausgeht. Zum Teil wird es 

ſich bei denſelben auch um Geſchiedene? handeln, denen eine kirch— 

liche Trauung nicht gewährt werden kann. 
  

gelegt ſind für die Rubriken 2, 3, 6 bis 11 die Angaben der kirchlich-katho⸗ 

liſchen, für die Rubriken 4, 5 und 12 die der kirchlich-evangeliſchen Statiſtik; 

die letzteren beziehen ſich auf die nach den drei größten Städten benann— 

ten „Diözeſen“, die nicht ganz, ſpeziell nicht in Freiburg, mit dem Gebiet 

der katholiſchen Stadtdekanate zuſammenfallen. Die Zahl der nach⸗ 

träglich kirchlich geſchloſſenen Zivilehen (von denen ein Teil aber im gleichen 

Jahre bürgerlich eingegangen wurde) belief ſich in der Erzdiözeſe 1910 

auf 51, 1911 auf 72, 1912 auf 39. 2 Z. B. nach Einſiedeln, Maria⸗ 

Stein bei Baſel, Beuron und andern Orten. Die Zahl der kirchlichen 

Trauungen von Auswärtigen (hauptſächlich Badenern und Württem⸗ 

bergern) im Kloſter Beuron z. B. geht jährlich in die Hunderte. Über 

Eheſcheidungen nach den einzelnen Konfeſſionen gibt das Statiſtiſche 

Jahrbuch für das Großherzogtum Baden bisher leider keine Auskunft. In 

der Mainummer 1914 der Statiſtiſchen Mitteilungen S. 67 werden die 
Zahlen der Eheſcheidung erſtmals auch nach Konfeſſionen geſchieden mit⸗ 

geteilt. Danach wurden 1913 in Baden geſchieden oder für nichtig erklärt 

466 Ehen (davon in Mannheim 138, in Karlsruhe 63, in Pforzheim 44,
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Nach der evangeliſch⸗kirchlichen Statiſtik für Baden wurden 

1912 von 5119 evangeliſchen Ehepaaren nicht kirchlich getraut 

374 7,3 Prozent; der Prozentſatz der nicht kirchlich Getrauten 

in den Vorjahren iſt etwas niedriger. 

Die gemiſchten Ehen weiſen in der katholiſchen 

Trauungsbilanz ſehr ungünſtige und anſcheinend ſich 

noch immer verſchlechternde Ziffern auf. Auch hier iſt in Betracht 

zu ziehen, daß in der katholiſchen Trauungszahl diejenigen ge— 

miſchten Ehen inbegriffen ſind, die erſt nachträglich kirchlich ein— 

gegangen wurden 1. Trauungen außerhalb des Landes, ins— 

beſondere an Wallfahrtsorten, dürften bei gemiſchten Ehen recht 

ſelten ſein, ſo daß die in der Tabelle aufgeführten Ziffern die 

Sachlage eher zu günſtig als zu ungünſtig darſtellen. Nach der 

obigen Zuſammenſtellung betragen die katholiſchen Trauungen der 

gemiſchten Ehen in Baden 1909 nur 44,11/, 1910 nur 35,97%, 
1911 — 39,72%, 1912 — 39,15 %, 1913 dagegen 42,67 % der 
Geſamtzahl?. Die evangeliſchen Trauungen der Jahre 1909 bis 
1912 waren um 70 bzw. 270 bzw. 166 bzw. 158 zahlreicher als 

die katholiſchen, erreichten aber gleichwohl in keinem Falle 50 vom 

Hundert. Geradezu auffallend muß bei dieſen Verhältniſſen er⸗ 

in Freiburg 31, in Heidelberg 25). Von den geſchiedenen Ehepaaren 
waren katholiſch 156, evangeliſch 179, lutheriſch 5, altkatholiſch 1, gemiſcht 

118 (davon katholiſch-evangeliſch 59, evangeliſch-katholiſch 51). Die ganz 

unverhältnismäßig hohe Scheidungsziffer der gemiſchten Ehen beweiſt, 

daß der eheliche Friede in konfeſſionell einheitlichen Ehen weit beſſer gewahrt 

iſt als in konfeſſionell gemiſchten. Die Zahl der Scheidungen katholiſcher Ehen 

iſt, wenn auch abſolut und noch mehr relativ niedriger als die der evange⸗ 

liſchen Ehen, leider ſehr beträchtlich und macht ein volles Drittel der 1913 

geſchiedenen Ehen aus. — Nach Kroſe a. a. O. S. 266 kamen in Preußen 

im Jahre 1911 auf 1000 katholiſche Eheſchließungen 14,3 Eheſcheidungen, 

auf 1000 evangeliſche Eheſchließungen 34,9 Scheidungen, auf 1000 Miſch⸗ 

eheſchließungen 47,5 Scheidungen. Die entſprechenden Zahlen für Bayern 

im Jahre 1910 ſind 13,4; 22,8; 41,0. Gemiſchte Ehen wurden in 

der Erzdiözeſe rekonziliiert 1910 — 42, 1911 — 58, 1912 — 59. Das 

günſtigere Ergebnis für 1913 iſt wohl darauf zurückzuführen, daß die 

hier der kirchlichen Statiſtik entnommene Ziffer der Miſchehenſchließungen 
hinter der Wirklichkeit zurück bleibt. In den Jahren 1903 bis 1908 ſcheint 

das Verhältnis für die Katholiken noch etwas günſtiger gelegen zu haben, 

unter der Vorausſetzung, daß die Zahl der katholiſchen Trauungen mit 

jener der erteilten Dispenſen vom Hindernis der mixta religio im all⸗ 

gemeinen übereinſtimmt.
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ſcheinen, daß von den Miſchehenkindern noch annähernd die Hälfte 

die katholiſche Taufe empfängt!, was nur in der größeren Frucht— 

barkeit der katholiſch eingegangenen Miſchehen ſeine genügende Er— 

klärung findet. 
Die Miſchehenſtatiſtik der drei größten Städte zeigt deutlich, 

woher in der Hauptſache die großen Verluſte auf katholiſcher 

Seite kommen?. Nicht einmal in dem überwiegend katholiſchen 

Freiburg erreichte die katholiſche Trauungsziffer 50 vom Hundert, 

während ſie in Karlsruhe und beſonders in Mannheim bis zu 

25 Prozent und noch mehr herunter ging. Von den im Jahre 

1912 nicht katholiſch getrauten 1452 Miſchehen entfielen auf 

die drei genannten Städte allein 761, alſo reichlich die Hälfte, 
1913 von 1301 nicht katholiſch geſchloſſenen Miſchehen 749. 

Bemerkenswert iſt die Tatſache, daß in Baden die katholiſch⸗ 

evangeliſchen (mit katholiſchem Bräutigam) und die evangeliſch— 

katholiſchen (mit katholiſcher Braut) Miſchehen an Zahl ſaſt gleich 

ſind. Dagegen beſtätigt ſich auch hier die ſchon anderwärts ge— 

machte Erfahrungs, daß die katholiſche Braut bei Eingehung 

einer Miſchehe weit beſſer ihrer religiöſen Pflichten eingedenk bleibt 

als der katholiſche Bräutigam. Nur in der Stadt Mannheim tritt 

dies weniger hervor und traf 1909 ſogar einmal der umgekehrte 

Fall zu. 

Fügen wir zum Schluſſe noch eine kurze Überſicht über die 

Eheſchließungen in Hohenzollern an nach der katholiſch⸗kirch— 
lichen Statiſtik (ſiehe Tabelle S. 338). 

Nach dem Statiſtiſchen Jahrbuch für Preußen 1912 wurden 

in Hohenzollern 1911 gezählt 1943 Lebendgeburten, 444 Ehe⸗ 
ſchließungen, 313 Sterbefälle. Entſprechend der faſt ganz katho— 

liſchen Bevölkerung ſind hier die gemiſchten Ehen um ein 

Mehrfaches niedriger als in Baden und werden dieſelben in ihrer 
  

1Siehe oben S. 326 und 332. 2 Ungünſtig iſt die Statiſtik der 

Miſchehen noch in einer ganzen Reihe anderer Orte, insbeſondere mit über— 

wiegender evangeliſcher Bevölkerung. Die gemiſchten Ehen überwiegen 

ſtark gegenüber den rein katholiſchen unter anderem in Heidelberg und 

Pforzheim. In Preußen lebten am 1. Dezember 1910 in gemiſchten 

Ehen 186 397 Frauen, 207488 Männer. Von Kindern aus Miſchehen mit 

katholiſchen Müttern wurden katholiſch 177 396, mit katholiſchen Vätern 

aber nur 161720. Kroſe a. a. O. S. 202 u. 206. 

Freib. Dioz.⸗Archiv. N. F. XV. 22
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* zatholiſche und gemiſchte Ehen in Hohenzollern 
von 1909 bis 1913. 
    

  

  

  

Gemiſchte Ehen 

Jahr Ehen Hürgerlic getraut Calholiſchruchlchgetraut 
6 L.⸗ 7 vang.⸗ 

Wochnd. 10 Buliich Zuſam. Soang. Lalholäſch. Zuſam. 

1909 6271 8 „ 17 s 1ö6 224 
1910 507 5 14 166 20 26 
1911 558 11 10 21 13 11 24 
1912 406⸗ 2 15 17 2 15 17 
1913 403³ 7 12 19 611 17     

überwiegenden Mehrzahl katholiſch eingegangen und ebenſo die 

denſelben entſproſſenen Kindern katholiſch erzogen. Nach dem 
Statiſtiſchen Jahrbuch für den preußiſchen Staat 1912 S. 398 

wurden von Miſchehen in Hohenzollern evangeliſch getraut 1910 

— 19,05, 1911 — 70,59 auf 200 Eheſchließungen; von Miſch— 
ehenkindern wurden evangeliſch getauft 1910 — 33,33, 1911 — 
35,48 wieder auf 200 berechnet. Am 1. Dezember 1910 wurden 

in Hohenzollern gezählt 211 katholiſch-evangeliſche und 169 evange⸗ 

liſch⸗katholiſche Miſchehen, davon 76 kinderlos. Von Kindern aus 

katholiſch⸗evangeliſchen Ehen wurden erzogen katholiſch 277, evan⸗ 
geliſch 93, aus evangeliſch-katholiſchen Ehen 437 katholiſch, 44 

evangeliſch“. Alſo auch hier die Tatſache, daß bei den weniger 

zahlreichen evangeliſchKatholiſchen Ehen der Kinderreichtum 

ein viel größerer war. 

3. Die Kkirchlichen Reerdigungen. 

Das Verhältnis der kirchlichen Beerdigungen zu den Sterbe— 

fällen in der Erzdiözeſe iſt nach der kirchlichen Statiſtik 
folgendes: 

1909 — geſtorben 24988; kirchlich beerdigt 24511; nicht kirchlich beerdigt 477, 

1911 — 77 24078; 7. 1 23 72²ñ 61 11 77 356, 

1912—- „ 22688; „ „ 22079; „ „ „ 606009, 
1913 — „ 21824; „ „ 21461; „ „ „ 368. 

Davon 200 kirchliche Trauungen von Nichthohenzollern. Ebenſo 

96. 3Ebenſo 176. Davon ein Paar nur bürgerlich getraut. Ka⸗ 

tholiſche Trauungen 401. Die große Zahl kirchlicher Trauungen ge⸗ 

miſchter Paare erklärt ſich aus Trauungen von außer Landes anſäſſigen Braut⸗ 

leuten. Statiſtiſches Jahrbuch für den preußiſchen Staat 1912 S. 18f.
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Die Sterbeziffer iſt entſprechend der allgemein günſtigen 

Sterblichkeit! auch bei den Katholiken in der Abnahme begriffen. 

Die Sterblichkeit der Katholiken als des im allgemeinen wirt— 

ſchaftlich ſchwächeren und kinderreicheren Vollsteiles iſt aber eine 

etwas größere als die der Evangeliſchen. Nach den Statiſtiſchen 

Mitteilungen? ſtarben 1912 in Baden 21442 Katholiken = 

62,94%, 11978 Evangeliſche — 35,16/ aller Geſtorbenen. 

Die Zahl der nicht kirchlich beerdigten Katholiken ſcheint er— 

heblichen Schwankungen unterworfen zu ſein. Wie viele Fälle auf 
Rechnung religiöſer Gleichgiltigkeit bzw. Kirchenfeindſchaft zu ſetzen 

ſind, läßt ſich nicht mit Sicherheit feſtſtellen. In obigen Zahlen der 

nicht kirchlich Beerdigten ſind auch jene inbegriffen, die durch Über— 

führung außerhalb der Erzdiözeſe ein kirchliches Begräbnis ge— 

funden haben, dann die an die ſtaatlichen Anatomien abgegebenen 

Leichen, endlich diejenigen, denen nach kirchlichen Geſetzen, die ſehr 

viel ſtrenger gehandhabt werden als vergleichsweiſe bei den Evan⸗ 

geliſchen, das kirchliche Begräbnis verweigert werden mußte. 

Von Evangeliſchen wurden in Baden nach der evangeliſch⸗kirch⸗ 

lichen Statiſtikenicht kirchlich beerdigt 1909 — 551, 1910 — 543, 1911 

— 224, 1912 — 217. 

4. Kirchenbeſuch und Kommunionempfang. 

Ein ziemlich zuverläſſiger Gradmeſſer für den Stand des 

religiöſen Lebens der Katholiken iſt die Teilnahme an Gottesdienſt 

und Sakramenten. 

Seit Jahren finden in der Erzdiözeſe Freiburg zweimal, 

an einem Sonntag in der Faſtenzeit und an einem Sonntag des 

September, Zählungen des Beſucher der Vormittagsgottesdienſte 

ſtatt. Es läßt ſich nicht vermeiden, daß manche wegen Teilnahme 
an mehr als einem Gottesdienſte doppelt gezählt werden. Da 
aber als Zähltage zwei Sonntage mit Durchſchnittskirchenbeſuch 

gewählt ſind, ſo bleiben die Ziffern der Statiſtik gleichwohl hinter 

der Höchſtziffer der Kirchenbeſucher (etwa an Oſtern oder Pfingſten) 

doch noch erheblich zurück und wäre es verkehrt, die Fehlenden 

in ihrer Geſamtheit oder auch nur in ihrer großen Mehrheit zu 
den dem kirchlichen Leben Entfremdeten zu zählen. Der Kirchen⸗ 

In Baden ſtarben 1904 — 40 214 20,4 auf 1000; 1912 nur 
noch 34 069 15,6 auf 1000. 2 A. a. O. S. 12 f. 

22 *
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beſuch in der Faſtenzeit iſt im allgemeinen beſſer als der im 

September; der Unterſchied betrug im Jahre 1911 z. B. rund 

12000. In den folgenden Zähltabellen iſt von beiden Zählungen 

jeweils die mittlere Zahl genommen. 

Die Zählung der Oſterkommunikanten erfolgt nicht 

durchweg durch Kommunion- oder praktiſcher durch Beichtzettel. 

Auch hier ſind z. B. durch mehrmalige Abgabe eines Kommunion⸗ 
zettels an dieſelbe Perſon Doppelzählungen möglich; die geringe 

Zahl dürfte aber durch diejenigen, welche, insbeſondere in den 

Städten, erſt nach dem zweiten Sonntag nach Oſtern, die Sakra— 
mente empfangen, mindeſtens ausgeglichen werden, ſo daß dieſe 

Ziffer ziemlich genau alle umfaßt, welche überhaupt die heilige 

Kommunion empfangen 1. Durch die erſtmals im Jahre 1912 in 

die Erſcheinung tretende Herabſetzung des Alters der Erſtkommuni⸗ 

kanten auf Grund des Dekretes der Sakramentskongregation vom 

8. Auguſt 1910 um durchſchnittlich zwei Jahresklaſſen iſt 

die Zahl der Sakramentsempfänger in der Erzdiözeſe natürlich 

prozentual nicht unerheblich gewachſen; der Beharrungszuſtand 
dürfte im Jahre 1913 noch nicht erreicht ſein. 

Die ungeheure Steigerung der Anzahl der Kommunionen 

überhaupt iſt zum Teil zurückzuführen auf das Dekret der Konzils⸗ 

kongregation vom 20. Dezember 1905 über die öftere und tägliche 

Kommunion und die dazu ergangenen Ausführungsbeſtimmungen 

der Biſchöfe der Fuldaer Konferenz vom 6. Dezember 1906, zum 

größeren Teile aber wohl auf die gerade in den letzten Jahren 
immer intenſiver gewordene Pflege des religiöſen Lebens. 

Es ſollen nun in der folgenden Tabelle nicht bloß die abſo⸗ 

luten Ziffern der Kirchenbeſucher und der Kommunionen für die 

Zähljahre 1909 bis 1913 zuerſt für die geſamte Erzdiözeſe und 
ſodann geſondert für die drei Stadtdekanate mitgeteilt, ſondern 

es ſoll auch der Prozentſatz für jedes einzelne Jahr berechnet 

1Eine Anzahl Diözeſanen empfängt ohne Zweifel die Oſterkommunion 

auch außerhalb der Diözeſe, ſpeziell an Wallfahrtsorten und Niederlaſſungen 

von Männerorden in Bayern, Elſaß und der Schweiz. Umgekehrt ſind 

unter den 12 100 Oſterkommunionen, die in Beuron 1913 gezählt wurden, 

eine große Zahl, die Angehörigen anderer Diözeſen, insbeſondere auch der 

Diözeſe Rottenburg, gereicht wurden. Die Zahlen dürften ſich auch hier 

gegenſeitig ausgleichen.
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werden, um feſtſtellen zu können, inwieweit auch von einer rela— 

tiven Steigerung oder Abnahme geredet werden kann. Dabei 

muß, um nicht erheblich fehlzugreifen, der jährliche Zuwachs 

der Bevölkerung mit in Rechnung gezogen und muß der Stand 

der Bevölkerung um die Jahresmitte zu Grund gelegt werden. 

Die in der Tabelle verzeichneten Bevölkerungsziffern wurden wie 

folgt berechnet: Für die Erzdiözeſe. Die Katholiken haben ſich 

in Baden von der Zählung vom 1. Dezember 1905 bis 1. Dezem⸗ 

ber 1910 vermehrt um 72 263, alſo jährlich um 14566; in Hohen⸗ 

zollern in der gleichen Zeit um 2246, gleich jährlich 449, alſo 
durchſchnittliche jährliche Vermehrung der Katholiken 15015. 

Nehmen wir nun an, daß dieſe Zunahme in den Jahren von 
1909 bis 1913 ſich gleichgeblieben wäre“, ſo berechnet ſich die 

Zahl der Katholiken für Mitte 1910 auf 1337788 (Zählung vom 

1. Dezember 1910) — ca. 7000 1330788. Für das Jahr 

1909 wäre an dieſer Ziffer die Zahl 15 015 in Abzug zu bringen, 

für die ſpäteren Jahre hinzuzufügen. Danach berechnet ſich die 
Zahl der Katholiken der Erzdiözeſe Freiburg auf: 

1315773 im Jahre 1909, 1360818 im Jahre 1912, 
1330 788 „ „ 1910, 1375833„ „ 113. 
1 345 803 „ „ 1911, 

Die Stadt Mannheim hatte bei der Volkszählung am 
1. Dezember 1910 — 82510 = 42,6 Prozent Katholiken. Die 

Einwohnerzahl von Mannheim wird berechnet für die Jahresmitte 
1909 auf 183 800, 1910 auf 191000, 1911 auf 197 200, 1912 

auf 202 600 2. Bei Annahme, daß der Prozentſatz der Katholiken 

ſich in dieſen Jahren nicht veränderte, würde die Zahl der Mann⸗ 

heimer Katholiken ſich berechnen auf: 

78 299 in der Jahresmitte 1909, 

81366 „, „ „ 1910, 

84007 „ „ „ 1911, 

86 308 „ „ „ 1912, 

88 100 „ „ „ 1913 (angenommen). 

Infolge der Abnahme des Geburtenüberſchuſſes in Baden der 1906 — 

28 069, 1907 — 27897, 1908 — 29 458, 1909 — 27 287, 1910 — 27 638, 

1911 — 23832, 1912 — 26 547 betrug, iſt eher an eine langſameres 
Steigen der Volksziffer zu denken. 2 Verwaltungsbericht des Stadt⸗ 
rats der Stadt Mannheim für 1912 S. 12 und S. 208.



342 Röſch, 

Die Statiſtiſchen Jahresüberſichten der Stadt Karlsruhe 
1913 berechnen (anſcheinend auf das Ende des Jahres) die Ein— 

wohnerzahl auf 127 661 im Jahre 1909, 134494 im Jahre 1910, 

135 932 im Jahre 1911, 138 458 im Jahre 1912. Unter Zugrund⸗ 

legung eines Prozentſatzes der Katholiken von 45,88 und der 

Bevölkerungszahl der Jahresmitte berechnet ſich die Zahl der 

Katholiken auf: 

58 112 im Jahre 1909, 63 180 im Jahre 1912, 

61362ů„ „ 1910, 64098„ „ 113. 
62022ů„ „ 1911, 

Die Einwohnerſchaft der Stadt Freiburg wird berechnet 
für die Mitte der Jahre 1909 auf 81160, 1910 auf 82 700, 

1911 auf 84080, 1912 auf 84 800, 1913 auf 85 500 n. Danach 

beziffert ſich die Zahl der Katholiken, wenn man den Prozentſatz 

vom 1. Dezember 1910 mit 68,8 zugrunde legt?, auf: 

55839 im Jahre 1909, 58324 im Jahre 1912, 

56898„ „ O1910, 58824„, „ 118. 
57 847 „ „ 1911, 
Die ſo gefundenen Zahlen ſind in die nachfolgenden Tabellen 

eingetragen und der Prozentberechnung zugrunde gelegt. 

Statiſtil des Kirchenbeſuches 1909 His 1913. 
      

  

  

    

  

  

  

  

          
  

1909 1910 1911 1912 191³ 

85 Kirchen⸗ E Kirchen⸗ Ss Kirchen⸗ 22 Kirchen Sz 5 Kirchen⸗ 
S beſucher S² befucher 8 beſucher S* beſucherz 3* s befucher 

8 6977890 § 709605] S 727631( 8 735979 5 739975 

63,05%% S 53,32ùY% 54,07è S 54,08 S (53,78ů U 
— — — — — 

Stadtdek.( 20 2 21401 S 21250 253038 24838 
Mann⸗S ν⏑⁵²ü 5 — 18 — ð u 
heim 8 2 71/ͤͥ 5 26,3005 85 25,29/ S 29,55% S (28,190 0 

29242 26248[J 31968 8 27375[P 28699 
Karlsruheſ (. f ˖ ‚ ,r˙ = ε ο ε ( 

5 0555 D 42 8%% S 51,54ů S 43,33% S 44,77 

S21795 30500 33268 33518 32048 
Freiburg. . ? . ‚ ρ ⏑ Qi3 

18 39,030Ul 53,600 S5 57,51f 8 57,470 S 54,48%     
1 Private Mitteilung des ſtädtiſchen Statiſtiſchen Amtes. 2 Der⸗ 

elbe dürfte allerdings für die folgenden Jahre etwas zu hoch ſein.
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Statiſtik der Gſterkommunionen und der Kommunionen 
im ganzen. 
    

  

  

  

  

        

  

  

          

    
      

  

              

1909 1910 [ 1911 f 1912 [ 1913 
S Kommu⸗]S Kommu⸗ 5 [Kommu S Kommu⸗ S Kommu⸗ 
= nionen [nionen- nionen- nionen nionen 
Sa) Oſterk. S. h Hſterk. E Oftert. S. ) Oſterk.[S a) Oſtert. 
2 b) im [ b) im 2 b) im 2 b) im [ b) im 
EsSDNVGq ganzen [S ganzen [E ganzen [E ganzen [e ganzen 

„743354K 755 268 768494 794677 808306 
1 — 2 — — — — — — 

—77 — —— —— — — Erzdiözeſe S 56,53 S 56,75»8 57488 5 858,75 9 
AÆν ＋ο — C ν — — —— —-— 

— 4517391 —15204590l — 6636262 — 7597765 — 8662262 

21192 23 446 23413 25037 26730 

Mann⸗ 27,07% 28,81%f5 27,87%5 29,01%½ 30,34%, 

heim [2 ———Æ4— —— —˙ 
140786 179785 221149 251518 271286 

24800 27158 26606 28055 29257 

Stadtdek.( 68„8 423% J490% 8 440%84565« Karlsruhe 2 42,68 0 8 44,26 0 3 42,900 2 41,40% 2 5,65 % 
— — — — 

199980 240401 287747 312 185 356506 

29140 29284 31848 34092 29688 
— E2 E —.— A＋ — ◻ — 

E —— — ＋ι —.— Qi —— 

Stadttdes. § 52.19, 51,48C 55,09(% 5 (58,45 ,½ 50,47 90 
Freiburg8— 85 5 

202789 262048 416 538 173571 526980             
Die Zahl der zum Empfang der heiligen Kommunion und 

zum Beſuch der heiligen Meſſe Verpflichteten läßt ſich auch 

nicht mit annähernder Sicherheit beſtimmen. Es dürfte jetzt nach 

Herabſetzung des Alters der Erſtkommunikanten auf das 11. Lebens⸗ 

jahr in allgemeinen mit etwa 70 Prozent katholiſcher Kommunion⸗ 

pflichtiger zu rechnen ſein; die Ziffer des höchſt möglichen Kirchen⸗ 
beſuches muß um einige Prozent niedriger angeſetzt werden. 

Einen ſehr ungünſtigen Einfluß auf das ſtatiſtiſche Ergebnis 

üben die größeren Städte, hier vor allm Mannheim und Karls— 

ruhe, bei andern Städten insbeſondere mit katholiſchen Minder⸗ 

heiten iſt ähnliches feſtzuſtellen —, einerſeits wegen der viel größeren 

Gefahren für das Glaubensleben, andererſeits wegen der trotz 
aller Anſtrengungen relativ weniger guten religiöſen Verſorgung. 

Die Verhältniſſe liegen hier tatſächlich noch ſchlechter, als die 

Zahlen der Statiſtik vermuten laſſen, indem die Zahl der Oſter⸗ 

kommunikanten und der Kirchenbeſucher gerade in den größeren 

Städten durch Erſcheinen von Auswärtigen, insbeſondere aus der
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näheren Umgebung, erheblich vermehrt wird, und in dieſen Städten 

die Zahl derjenigen, welche zwei Gottesdienſte beſuchen und daher 

zweimal gezählt ſind, verhältnismäßig groß ſein dürfte. 

Bei der Zählung der Kirchenbeſucher in den Städten ſcheinen 

erhebliche Fehler vorgefallen zu ſein. Die großen Schwankungen 

in den Ziffern der Stadt Karlsruhe geben z. B. einem ſolchen 

Zweifel Raum; die ausnahmsweis niedrige Kirchenbeſucherzahl 

der Stadt Freiburg im Jahre 1909 läßt ſich ebenfalls nur aus 

Mängeln in der Zählung erklären. 

Von beſonderem Intereſſe dürfte ein Vergleich mit der Frequenz des 

Kirchenbeſuches! und des Abendmahlsempfanges? in der badi⸗ 

ſchen evangeliſch-proteſtantiſchen Landeskirche ſein. Auch 
hier zeigt ſich, daß die Teilnahme am religiöſen Leben in den größeren 

Städten eine ſehr geringe iſt und unter die auf katholiſcher Seite feſtge— 

ſtellten Zahlen noch weit herabſinkt. 

Nach den kirchlich⸗-ſtatiſtiſchen Nachweiſungen der Landeskirche wurden 

Kirchenbeſucher gezählt: 

1. im Großherzogtum 1908 — 21,0 %6; 1909 — 21,2 %; 1910 τ 
20,9; 1911 19,5 6; 1912 — 19,8 0o. 

2. in der Diözeſe Mannheim? 1908 6,6; 1909 7,0; 1910 

68 „%5; 1911 — 5,7; 1912 5,9ù. 

3. in der Diözeſe Karlsruhe-Stadt 1908 14,9%; 1909 mM13,4%; 

1910 12,9 %; 1911 11,9%5; 1912 1155 %. 
4. in der Diözeſe Freiburg 1908 21,9%; 1909 22,1%; 1910 

21,7%; 1911 — 21,2 ½; 1912 22,5 ù0. 

Abendmahlsgäſte wurden gezählt: 
1. im Großherzogtum 1908 — 46,4%; 1909 — 46,7 %6; 1910 ν 

47,2%; 1911 43,3 %; 1912 43,4½%0. 

2. in der Diözeſe Mannheim 1908 — 22,5 %; 1909 22,5 0/; 1910 

— 23,4% ; 1911 — 20,9%8; 1912 — 20,5 0 

3. in der Diözeſe Karlsruhe-Stadt 1908 37,7%/ ; 1909 42,30,; 
1910 239,6%; 1911 — 36,0%; 1912 35,65%j; 

4. in der Diözeſe Freiburg 1908 47,3%; 1909 — 47,3%; 1910 

46,9%; 1911 43,9%; 1912 42,5 . 

Der Berechnung iſt die Seelenzahl der Volkszählungen vom 1. De⸗ 

zember 1905 und 1910 zu Grunde gelegt. 

1 Als Zählſonntag iſt ein Sonntag zwiſchen Oſtern und Pfingſten 

vorgeſchrieben; ein zweiter Zähltag iſt geſtattet. Die Beſucher ſämt⸗ 

licher, auch der Mittagsgottesdienſte ſind hier mitgezählt. 2 Gezählt 

ſind die Abendmahlsgäſte während des ganzen Jahres. Für das 
Jahr 1908 iſt noch Heidelberg eingerechnet.
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Die katholiſche Kirchenbeſuchs- und Kommunionſtatiſtik, ſo 

wenig erfreulich die Ziffern im ganzen und vor allem in den 

größeren Städten ſind, gewährt doch einen hoffnungsvollen 

Ausblick in die Zukunft. Sie zeigt, daß es mit dem reli— 

giöſen Leben, ſoweit es ſich im Kirchenbeſuch und der Teilnahme 

an den heiligen Sakramenten äußert, nicht rückwärts, ſondern 
eher vorwärts geht und daß anſcheinend nicht wenige, die bis— 

her abſeits ſtanden, dem kirchlichen Leben wieder zurückgewonnen 

wurden. Beweis hiefür iſt die ſtändige Zunahme der Zahl der 

Oſterkommunikanten, die nicht allein mit der Herabſetzung des 

Erſtkommunionalters (ſeit 1912) erklärt werden kann; Beweis iſt 

noch mehr die relativ wachſende Zahl der Kirchenbeſucher 1. Und 

wenn daneben in vier Jahren die Zahl der Kommunionen in 

der Erzdiözeſe um über vier Millionen (S 91,75 6%) gewachſen 
iſt, ſo daß jetzt auf einen Katholiken jährlich 6,30 Kommunionen, auf 

einen Kommunikanten (bei Zugrundlegung von 70 %) 8,99 Kom— 

munionen entfallen, ſo kann man das unmöglich allein auf den 

größeren Eifer der ſogenannten frommen Seelen zurückführen, 
ſondern muß annehmen, daß die ſakramentale Bewegung unſerer 

Tage bereits weite Kreiſe unſeres katholiſchen Volkes erfaßt hat? 

und befruchtend auf die geſamte religiöſe Betätigung einwirkt. 

Dieſe erfreuliche Tatſache in unſerer an religiöſen Lichtblicken 

nicht allzureichen Zeit iſt einerſeits ein Ehrenzeugnis für einen 

mit Aufbietung aller ſeiner Kräfte arbeitenden Seelſorgeklerus 

und dürfte anderſeits der Arbeit desſelben neue, kräftige Im⸗ 

pulſe geben. 
    

Eine Ausnahme macht nur das Jahr 1913 mit einem Rückgang 

von 3 auf 1000. Einen Rückgang weiſen ſpeziell auch die Städte Mann⸗ 

heim und Freiburg auf. Ob dieſer durch die weniger günſtige Wahl der 

Zählſonntage verurſacht iſt oder dieſe Erſcheinung auf zunehmender Lauig⸗ 

keit beruht oder ob endlich die Abnahme eine nur ſcheinbare iſt, indem 

die tatſächliche Volksvermehrung hinter der berechneten zurückgeblieben 

iſt, wird nicht feſtzuſtellen ſein. 2 Anzeichen für den religiöſen Auf⸗ 

ſchwung ſind z. B. die außerordentliche Vermehrung der Marianiſchen Kon⸗ 

gregationen, die zahlreichen Miſſionen und andern Veranſtaltungen, die 

Teilnahme auch weiterer Volkskreiſe an den Exerzitien.
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Bewegung der katholiſchen Bevölkerung Badens 
im Jahre 1913. 
      

      
  

  

      

  

          

  
              
  

Eheſchließungen Lebendgeburten Todes⸗ 
rein-Kathb] gem Aach baare I g3falle 

lee f i ε jzahl gsetraut sSSPS=EES SÆEZESAEIS3 
Pfarrei SS 22 8 8 3— S3(88SS 3 

3 SSLZZS3 S3 28I8222 SE SISES SAZ252 
S 323 83 vIU5 235 SSS E23 

5 
Freiburg⸗Dom und 1 213 45 6789 10f11ſ12 

Stadt.. . 31296ſ74103(24 50 f104610140(353 172301/2881010883 

Pfarrei St. Peter 7 71— — —— 35 35 — — —◻1717 

Dek. Breiſach 
Biengen 1 4(— — ——f 7 7— — 10 80 8 
Bollſchweil. . .3 — —.—— 146144 — — 1 1 14 14 
Breiſach ..45 5— — — —f38 388 3,. 3/ 2 2 40 40 
Bremgarten. . .[5, 5— —— —12 12 — — — — 7 7 
Buchenbach 7 7— —— —134(33] — — ——f25 25 
Ebnet.. 5 5/—— ——f17 17 — — 1 1]7 8 
Ebringen.3 3,— —— —f157 15( — — ——11 11 
Eſchbach . . 42 2— — ——f20 20 — —f 1] 1 10 10 
Feldlirch...1“ 1(————f13( 13 — ———11111 
Gottenheim. .. 11 111— 1— 1 3131]( — — — —28 28 
Grunern ...[3˙ 3 — — — — 9 9ſ — — — — 77 
Gündlingen ..4 4— ———2929 — — ——11 11 
Hartheimm..5, 5 — ———f17 17 — 11 1 7 7 
Hofsgrund...11 — — ——12 12 — — —— 7 7 
Horben.2 24— — — —f 30 3ʃ — —1——9 9 
Kappel i. Tal . . 137 13] 2 11— 32 32 3, 13 2 24 24 
Kirchhofen ..10 10ʃ — —— —f40 40 — — 2 42 42 42 
Kirchzarten ... 18818 — — —163 63/ — — 1 1 4 48 
Krozingen. 9 9—f1/—131ʃ31] 2] 1] — —24, 23 

Merdingen 5 51— ———f[3535] 1/ 1/ 1½ 1 20 20 
Merzhauſen. 8 8(— 2—213 13] — —f 1/ 121/ 21 
Munzingen 16 1 — — — —f12 12⁰ 1 1 — —10, 10 
Niederrimſingen 3 34— —— — 4 4 — —f 1 1 868 
Oberried 4. 1— —— — 20 20]/ ——f 1 11 10 10 
Oberrimſingen 30 3—1 —111011f 10 1] 1] 1 96 9 
Pfaffenweiler 66 61————f20 20ʃ — — *3 316, 16 
St. Georgen. 13 13] 1/—1—f58 58f 5 5l 2ʃ2 32 32 
St. Märgen. 8, 8.— — ——f41J 41 — — 2 2 21/21 
St. Trudpert. . .18 18 —-— ——f7575 — — 1/ 11 50/ 50 
St. Ulrich. 306 3(— ———f8 81 — —1——A31 3 
Scherzingen . 11 11— — ——111 11f 1]0 1½ ——806 8 

Schlatt. 11 1— — — — 4 4——— —88 8 
Sölden. 11 1 — — —110 10 — — —8 8 
Staufen 99 9161— —f24 24 4 3( 1/ 11 24/ 23 
Tunſel. 3 31— — ——12 12 — — — —11 11 
Umkirch 11 11 — — — —1111 1 — — — 11 11 
Waltershofen 7 71— — ——J13 13] 1 1] 2 211/11                 

*Entbindungsanſtalt; unter den Einheimiſchen ſelbſt keine unehe— 
lichen Geburten.
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— Eheſchließungen Lebendgeburten Bale 
tein kath.] gem.⸗kath. baareE 2 3 Alle 

——ů ——— [2E3 r=. — — — - 

Pinee e 
2 S SS 288 5 R S5 258 5 
SSCZ S S ZAEÆSH 5 33E22S(AA 2 S 5 5 5 

E 8 32 8 33S5 SS(2 5 8JE= 333235 23S⸗5 EIS8 2 
192 5 6789 10⁰ 1112 1314 

2 
Waſenweiler. 5 5— 2— 21717 1 1 1110,10 
Wittnau 2 2— ———[5 5——[(——50 5 

Dek. Bruchſal 

Bauerbach. 0 5 3 4 — 15 2441/1 2,219/ 19 
3 219 192410 1 2 244 23 

Bruchſal (4 Pfarr) 58 549 85ſ 4 701730 67 341818141141 
Vüchig 5 5 1 4 1 50 76 161 2217 17 

— — 16 16f 111— —77 
Flehingen. 2 2— — ——J22 22 88f 1177 
Feſdelsheim 16 16l — — — — 109%105 ——f5536 36 

— —— ——2— 29 331— — 77 
Hennsbeln — — — 1— —15 15— —— — 3 3 
Kohlngen 24 24/ 1, 1 1/158 5801111 7 7 60/60 
Neibsheim 15 15 11— 1 — 54 75 224(— — 32 32 

— — — —125 25—(—— —f1515 
Neuthard .. 11 111 — —— —f55 55—— 3 3 25 25 
Obergrombach 8 81 — ———40 40 1/ 11, 1ſ19,19 
Sbeiniheim 1 —.——— 15 15 3 11 12121 

—— = ◻σ νεινiHH = 

ö P5l„ „ F0 J,J 261̃— — —8182 23 37 37 
Weingarten 1010f 163 11384 34(17/12 P5 5ſ33 33 
Wöſchbach 9 9 — 2—2 5 361 5 5 3 314 14 

Dek. Buchen 

Werolen — 0 0 — ——1—11 — —(——f9 9 
Eubiaheim 1 1 — — — —148 48 11f 1139 39 

Göbingen —4 —Yπ.2 νονεννσννο . — — — — 7 2 — — — — 

Hainſtadt. 5 5 — 1(— 1129 29 11(—(—[11 11 
Hettigenbeuern. 4 4— — — — 11 11— ———1 67 

Feleheo1 — 369f= 0 — —— 11: — — — 2·1 4 
Limbach 55 —— —.— 27 27—— —115 15 
Mudau- 11 111 —-—— —60 60( 11 221 29 29 
Sberſcheidental. 221 — — — —35 35—— 2 21818 
Oſterburken 6661 — — — 49 49 — —22 26(26 
Roſenberg. 22—1—1 7 7 161 98 
Schlierſtadt 5 51 — — —126 26— —(——f19 19 
Sekohn 1 1 — — — — 25 24— — 1111111 

— — ——f 25 251— — ——f9 
Steinbach. 2 2—— 1610— —[1 J11011 
Wagenſchwend 7 7 E 33 33/— —[4 5 12 12 
Waldhaufen 5 51 1—1—41 4—(—— 26 26                



    

  

  

  

    
  

  

        
  

  
  

  

  

348 Kirchliche Statiſtik 

Eheſchließungen Lebendgeburten [Todes⸗ 
rein-kath. gem. Kath. Paare falle 

2 1 Grlet gelhel. S 8⸗ 5 33 „„8 
Pfarrei 2 Lza getraut HgSS SSSE33 23 
Wiarrei S 

IEEE SLIIlSE I 2 2 — 2 

Det. Endingen 3 45 678 9 1⁰ 1112 1314 

Achkarren. — — ——— — 1717——f 11 66 
Amoltern. 4 — —99 — ——.— 7 7 
Bötzingen. 111 — — — —10610(— ——1010 
Burkheim. 5 5— ———114(11(———77 
Endingen. 15 15— — —158588 4 31 2 2155 55 
Forchheim 5 5— —— —2020 1 1—(—]2421 
Jechtingen 6 6 ——— —19191(—(——99 
Kiechlinsbergen 3 3— ——17ʃ17 — — 1161 5 5 
Oberbergen 4 4— — — — 1616(— —[——969 
Oberhaufen 11511(— — ——17878—-—[—47 47 
Oberrotweiln. 4 4(— — ——2727 11——2424 
Riegel. 5 5 —2—2325 7 711122 22 
Sasbach 7 7— ——2 2323——221818 
Schelingen 2 2— — — —1212——f[——5, 5 
Wyhl. 1818 ———— 74— —224141 

Dek. Engen 
Aach. 7 7— ———J1919—f— [2215 15 

Beuren a. d. A. 44(— — ——11414——(——]4, 4 
Binningen 2 ——(Eſie 106111/111111 
Blumenfeld 11 — ——f77— —(—12828 
Büßlingen . 22 1—1—f2727111 116 16 
Duchtlingenn. 1111— — ——J11110(————f22 
Ehingen 331—1—17f7 22111111 
Eigeltingen 6 61—— ——12525— —] 2 218 18 
Emmingen ab C88. 7171—1—J2222————1919 
Engen 27 27—f2 —148988] 32 2144747 
Honſtetten 4 4(— — — — 17117————f]1717 
Kommingen 33— —— — 10110(——[(—f—f77 
Mauenheim. 6 61— ———f774——[(—=67 
Mühlhaufen 5 5— ———12626——11132 32 
Nenzingen 44————1717——f221010 
Orſingen. 44(— —— 113113—(—[—[—[88 
Riedöſchingen 6 61— ———12020— ———]1414 
Steißlingen 8 8.— — —2413030(——112222 
Tengendorf.. 8 81— — ——J1616(——11114/14 
Volkertshauſen. 1313—1— 1271281ſ1——1617 
Watterdingen 5 51 —— — 211211————J1212 
Weiterdingen 3 3— ———J1717——[(——77 
Welſchingen. 5 5— — ——120211— ——f77 
Wiechs a. R. 4 4(— ——— 44———=55 

Dek. Ettlingen 
Au a. Rh. 9 91/—f1—J53ß31(1—— J2828 
Burbach. 7 71———52152— —— J1616 
Bufenbach 5 51 —155J(55ʃ 202 2] 2034 34                
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Eheſchließungen Lebendgeburten [Todes⸗ 
rein⸗kath.] gem. Rath. paare 2 A falle 

Faale Geiehnt käthol S 8 8 3 2 8— 5 2 2 5 
; R ε zah getraut EA S SDEZSS5 

Wfarren: 8 S 
SSSZE S S 
E , S 
2„„„ie 

Durlach 22 1922 11 14ſ78 78 99 411514 56 51 
Durmersheim 1717—2 —2112112] 3 38 4 4 55 55 

Ettlingen. 43 43 4 4(1 4133130/ 3927 9 9100 100 
Ettlingenweier. .18 18— —— —93 93/— [8 856 56 
Forchheim 16 16— 1 1190 90( — —f66 3838 
Malſch. 27 271 — — 1431433 1 110107676 
Mörſch. 20 201— — — 149149 — —33f69 69 
Moosbronn. — —-„— —— 8— 9 9 — —— —f 2 2 
Reichenbach. 12012 — 1— 170 70f6 622 29 29 
Schielberg 36 8.— — — —20 19 — —(— —12 12 
Schöllbronnn. 5 5—— — —f42 42 1 1 1/ 1ſ 20 20 
Speſſart 3 3(— — ——f3737f 1 11 1ſ16 16 
Stupferich.. 80 8— 1— 1 80 30] 1 13 315 15 
Völtersbach 4 4— 1— 1 30 30 — —1 11717 

Dek. Geiſingen 

Aulfingen. 2 2— —— —f15 15. —— — 50 5 
Bieſendorf — — — —— —9 9 1 1— — 4 4 
Eßlingen. 3 3(——— —7 74————5 5 
Geiſingen. 6 6—f 2—217 17 2 2— —3131 
Gutmadingen 5 5— — ——f15 15 — ———] 6 6 
Hattingen. 3 3— ———1818 ————f] 7 7 
Hochemmingen. 2 2ʃ — —— 12 12 ——— —f10/10 
Immendingen 3 3—— ——128 28 ————1414 
Ippingen. 2 2ſ—— ——15 15 ——f1 112 12 
Kirchen 4 4·— — — —20 200 — ———[11 11 
Leipferdingen 4 4(— — — —21 21ʃ — —— —f10ſ10 
Möhringen 5 5 — — —31f31ʃ 3] 3l3 3 30l 30 
Stetten. 2 2— —— — 9 9 — —— — 2 2 
Sunthauſen. 2 2— — — —J1818 —.— — —[7 7 
Unterbaldingen. 11 11 1(— — — 9 94 — —(——77 
Zimmern. — ———— —1 21 2 ———5 16 — 

Dek. Gernsbach 
Baden (3 Pfarreien) 105104 24 419374374] 86 605541305274 
Balg6 6—— — —47 47 —-—f3 319 19 
Bietigheim 12 12ʃ — —— — 1109109f 3 3 661 60 60 
Eberſteinburg 2] 2ſ1—1 —f13, 13] 3] 3 1f1 806 8 
Elchesheim 9 9— —— —68 68] 1f 1 4 431/ 31 
Forbach 19 19 ——— — 121ſ121] 1]/ 1J 6 61 64/ 64 

Gaggenau. 8 8J6 434 372 72 6 61 5 5 22ʃ 22 
Gernsbach 14 14] 2 62 6ſ 6363] 9 9 5 5 480 48 
Haueneberſtein. 5 5 — — — —42 42 1/ 1 3 32828 
Hörden. 7 7 — 2—24ʃ744 86 811 14 14 

Kuppenheim. 23] 23—2 — 2f06,106f 2 25 558 58 
Langenbrand. 101 10(— — — — 22 22 1] 1— — 9 9                        



  
  

  

  

  

    

  

  
  

      

  
  

  

  

    

  
    

  

350 Kirchliche Statiſtik 

Eheſchließungen Lebendgeburten [Todes⸗ 
rein kaih. gem. Rath. Paare — 2 U LE Ffalle 

aate [Geſamt⸗ tathol. 28ʃ5 8. — 2 K 8 

wiarre: S S 
S 3⁰œοο 23 333 (385 Ss33 5 5 Zοο εοεαι= g 3l IE 35 2= E 2 2 

1162 88ο⁸.˙10 112,13014 

Michelbach 8.8— —.— 133 33 2 1 — —121. 21 
Muggenſturm 14, 14— ———f59 59] 2. 2f 2, 2 52 52 
Niederbühl —99 9—— —38 38] 8 8 1 1118 18 
Oberweier 7 7— 1—117 17/ — — — —19 19 
Stigheim. 14 14(— 1(— 1180 29 1 f5 41, 41 
Dos 13 13.— 1 — 10595% 7 5 1% 
Ottenau 9 9— — ——f39 39] 5 2] 3, 317, 17 
Raſtatt. 42 41/7 10 5 5ſ157157 44 260 11 11111, 97 

Reichental. 6 —＋ 22 ρ 34 34— — — — 11111 
Rotenfels 20 20 12— 2ſ94 94 3 31 3, 4 53153 
Selbach 6 6— — ——f18 18 — —V 1 100 10 
Steinmauern 130 13 — ſf— —45 45/ — — 2 422 22 
Sulzbach 6 661— 1/—37 3 1 1 2 4170 17 
Weiſenbach 10 100˙1 — 1.— 55 55 —2 2 19 19 

Dek. Hegau 

Arlen 1318(— 1— 1120 20% 2 4 2 41414 
Bankholzen 2 24—.— — —20 20ʃ — — 1 11 10 10 
Bietingen. 4 4(— — — —15 15 — — 1/ 160303 
Bohlingen. 5 —2 — — 24 24 — — — — 19 2² 
Friedingen 4 4———f—8 8——＋77 
Gailingen. 10 10 — — —f21 20 —, —— —A130 13 
Gottmadingen . .15 151—1—l338 330 4 1 — — 12 12 
Haufen a. d. Aach.16 1 — ——f7 7 — — — 50 5 
Hemmenhofen 1 1— — —.— 9 26⁴.◻ο◻ο9. ＋45 
ilzingen. 7 7— ———f26 26] 1]/ 1] 2 24 21( 21 
orn ＋2‚22 2 2= =＋I18 15 

Shningen. 8 8————1923 238/— — 1 112,12 
Randegg 6, 6—— ——f13, 13] — — — —f90 9 
Riedheim 1 1— —2 — 17 15 2 1 1 1 5 5 
Rielaſingen 18, 18—- 1—1 61/ 61 5 5[ — —1818 
Schienen 44 4(—— —— 7 71— ——— 6 6 
Singen 78 69 5 6] 3 4256252 360 21l 19 19 780 76 
Überlingen a. R. — — — ———f 71 71 — — — — 6,6 6 
Wangen 2, 2— ———f13 13] — — 1] 1 11 11 
Weiler 5 51— — ——f14(14 — ———f11 11 
Worblingen 9, 9—— ——20 20l 2] 2 2 2ʃ14, 14 

Deb Heidelberg 

Brühl 14 13/ 232287, 87 25 180 5] 5ʃ 49 49 
Dilsberg 5 51— — ——f22 22 — — 2 2 77 
Edingen 1¹ 111111— 29 29, 136 8] 2 2 16ʃ17 

Friedrichsfeld 5 5[ 3263 248 48 32 16 5 4ſ 25 25 
Gauangelloch..3 3]— ———ff 15 15 6] 4 1/ 1] 6 6 

Heidelberg (4Pfarr.) 111/10978753323276274(290113(2283223ʃ448 418                      
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Eheſchließungen Lebendgeburten Lodes⸗ 
rein kath gem.⸗-kath. Paare — 2 falle 

Vaale — Gihnrt⸗ kathol, 353 32 5 
za getraut SAQS SASSE322 

farrei S 

S SE ſsꝰZ 5a 
— 25 888 71689 10ſ11121314 

Kirchheim. 6 685] 4 1 1 26 26ſ 268 11f 3 319 18 
Leimen. 5 5 2“ 3 1 —20 21/ 160 8 3,/— f1819 
Neckargemünd 3 34 3,—1 15 156 210 74(—[—[99 
Nußloch 7 7 1 — 1—f37 37 8 4] 2 2 25l 25 
Oftersheim 81 8 — 5——f3636f 12 5 2 2 21 21 
Plankſtadt 14 140 3] 2 —190/ 90l 18 121 8 8 39 40 
Rohrbach b. H. 5 4% 1 2—48 18, 26130 2 4 10 10 
Sandhauſen. 5 5ſ— 1.— —3131 6 68 4)/ 3ſ1919 
Schwetzingen. 19 180 10 7, 3]173 73](61 28 100 10 52 50 
Walldorf 7 7 2] 2 11 40 40 11)/ 3——f19 18 
Wieblingen 9 9 42 31 38 380 23 7f 80 5 26 26 
Wieſenbach 2 2— ———12 12 7, 2—(— 6 5 
Wiesloch 16 146 1 1 1—37 388 15, 88 4, 7 36 36 
Ziegelhauſen. 12 12] 4 3, 4 3f59 59 24 17 8 737 37 

Dekanat 
Stadt Karlsruhe 3993540147 153 45 54963 951ʃ(6082580241213761 736 

9 Pfarreien) 

Dek. Klettgau 

Altenburg. 4 4— — ——f15 15]6 2]1 22 21 2 
Baltersweil. 11 11—1——ff 3 361—11 1 1 
Bühll 2 2 -˙1— 1 1313] 4 41[1 14/ 14 
Degernau. 2 2— — ——10 100——[——f77 
Erzingen 19 19—1 —15353] 3 35 5]22 22 
Geißlingen 20 2.— — — —f10 10— ———f 6 6 
Grießen 5 55— — — —29 201— —(——f12 12 
Hohenthengen 7 74— — — 17 173 3 1110, 10 
Jeſtetten 13 13/— — — 26 262 2— —43 43 
Kadelburg. 2 2— — —=—][ 6 6 1 16— —f[7 7 
Lienheim. 6 6— — — — 5 5ʃ— ———f 6 6 
Lottſtetten. 16 1— 1 — 1 1717 1 1—(—f13 13 
Obereggingen . 10 10/—1 —119 191⁰ᷣͥ1——f12 12 
Oberlauchringen 3 3.——— —J18 18] 1 1119, 9 
Rheinheim 3 3(— — ——[18 18— —f] 2222 22 
Schwerzen 100 101/(—1—[38 38——f 33 10, 10 
Tiengen 23023 1611/1 67 67 10 8 4 4 50/50 

Dek. Konſtanz 

Allensbach 6 6 — — ——f32 32 — — 1 1 14 14 
Allmannsdorf 10 10—2 — 139 39 36 6ſ18 18 
Böhringen 6 6ſ—f1 —1 30 29f 3 2 4 4J 18l 18 
Dettingen. 44 4— — ——f17f 17(——ff 1 1 1111 
Dingelsdorfn. 11 11———=113 13l— —f 11 11 10 10                              



  

          
  

  

                          

  

  

  

Kirchliche Statiſtit 
5 

Lebendgeburten fTodes⸗ 

3⁵² 
ſchließungen Lebendgeburten Tals 

— „Cheſchließungen . — 8 3 5 
eceGee.tebe 283 8 38 3 8 
paare 6701 Berkaut ES S8 2 85 38 88 2 S. 

5 451— 3335 2＋ 222 7 22835 

Pfarrei 8 83 8 8 83 55 865 
5 352 

EE8 
63E85 28 

1 „ 6 7 

25 
„„J“ 1 922510 61144 3331260225 

0 
7 2 U ſtanz 

112.99 3 
10 10 — —— 19 5 

nſtar 

— 
— 

— — 

KRo 6 Pfarreien) 
2 2 — — — 

10 10 5115 6 6 105.104 

Litzelſtetten 
1 1 4 2 1 2151151 10 2 2124 24 

Maukeljnsen 40 404 — —24 25 — — —.— 2 5 

fze I 
6— — — 

2 3.— — — 6 

ReicheltnnMünſei ———.— —2＋＋742— 66ſ 41,41 

⸗Niederzell 3 31 — — — — 57 57 4 3 

„ ⸗Oberzell. 2121 3 10 2 1 
Wollmatingen 2 

—120024 
ö (— — —1 

theim 
— 52 52ʃ — ——124 24 

Dek. Krauth 10,10 — .— —5 55 3— — —— 4 9 

Aſſamſtadt 
4 44(— — — — 12 121— — — —1010 

Ballenberg 
331— — — —18 18 —— — — 7. 7 

Gommersdorf 
1 1— — — — 12 12,— 1— 26ʃ 26 

Hüngheim. 
2 2 —.—.— — 23 23 2 — —1414 

Klepsau. 
44—.— — — 11.1— — ——7 7 

Krautheim 
334— — — 17 171— — —— 4 4 

Oberwittſtadt 1 11(— — — —6 6 —— 

Windiſchbuch 
4. 4 — — — 

Winzenhofen. 
—
1
9
1
 

100 10 5 7 — — 
25 25 

Lahr 
— 1343— —44 25 

Altdorf. 
9 2— — — — 14 14 111 165 

Berghaupten⸗ 2 1— — — —11 10 1 33 6% 10 

Diersburg. — — — — — 610 81ʃ— 2— 50 50 

Dinglingen 
6 6— —— — 64 64 3 2 2 5 5 

Elgersweier 193.— — ——60 65 —38 5 

Ettenheim, inſter 1913/— — — —7 7 — —1354155 

Ftieſehünmmünſter 1711 — — — 68 86 3 1 4496, 95 

Frieſenheim 1111 — 1101101 3 3354 54 

Hrafenhauſen 21021ʃ— 2 4 66 66 2 2 ——28, 28 

aslach i. K. 12 12 2 4 —46 46.— 6 — 132 32 

Herbohheim 
5 5 — —— — 40 40 7 — —122 21 

ofweier. 
52 ——2 99Y 

Schetemn 
8 8 — —8 —32 32ʃ 6 5 10 1112 12 

Kappel a, Rh. 11f2 —22 25 25 1 2 212 12 

Kippenheim 4. 4 — 1—4139 39— 311615 57 55 

Kürzell 
44— 8773 73ʃ83 116106123 23 

Kuhbach 
20020 2—tů 29 29 1 415 532 31 

Lahr 
11111(— — 11 50 47 

5131 

Molberg 
21021(— —— — 56 56 —— 5.5 3 3 

Marlen 
9 9—22 22 4 — —— — 19 19 

Müglenbach. 3 2— ——— 31311— — l— 
üllen. 

2 21—— 
Münchweier -             
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Eheſchließungen Lebendgeburten Todes⸗ 
rem-Kath.] gem.-kath. Paare „ falle 

Faate Grorr⸗ kothol, PZ 8S 823 2 83 2 8 
f i S S3ahl getraut SSSET(ZS SESZSE33 2 

Pfarrei E 32 S 

S 58E 25 2 3gεE 3365 (535 S& 85 S G J2 33⸗ 23ο83ꝰσꝰç² h˙νο˙ = 8 
2„„eee 

Niederſchopfheim 6 6— — — —4343ſ 2 1ſ 2 233 33 
Oberſchopfheim. 12 124— — — — 13535— —(——24 24 
Oberweier 2 21— —— —11818——f1114 14 
Ottenheim 111 ———f8f81—f1—f7 7 
Prinzbach. 5 5(— ———12020——[——9 9 
Reichenbach. 17 17— 1 — 116969f 3 31128 28 
Ringsheim 7171— —— 3813711111433 33 
Ruft 6 61— — —165959— —1146 46 
Schuttern. 10 101 — (— 211214 — 11111 11 
Schuttertal 3 3— — —2929 — ——14 14 
Schutterwald 28 28— — — 7373— —[3344 
Schweighauſen. 10 10 — — ——15353— —][3 33232 
Seelbach 2020] 1— 1—J8989] 2 2 2247 47 
Steinach 1414(— — —— J6363(— —(—— f25 25 
Sulz 8 8— — ——145 45 2 21121 21 
Wagenſtadt 2 2—— ——11010(— —[(——8 3 
Waltersweier 4 41— — ——11010(— —[—[8 8 
Weiler 6 6(—— — 126026(— ———23126 
Welſchenſteinach 4 44— — — — 3131——f1111414 
Zunsweier 15 15— 1/— 15959 1 1 112727 

Dek. Lauda 

Angeltürn . .. 2 21— — —— 2121— —(——f11 
Boxberg 3 3— ——— 1717(3 2——14 14 
Diſtelhauſen. 2 2(—— —— 11313f11——f99 
Dittigheim 22— ——— 1414 — —(——]1111 
Gerchsheim 7 7(—— —— 13939(— ———1717 
Gerlachsheim 5 5(— — ——J2525l— —f]1111919 
Grünsfeld 18181— — ——J]58581 2 22134 34 
Heckfeld 22—— —1717ʃ— — — 1010 
Ilmſpan 1611— — —99— ———99 
Königshofen. 8 81—— ——4444(111111919 
Krensheim 2 2— — —— 1414——[——[77 
Kützbrunn. 221— — ——661——[——f33 
Kupprichhauſen. 331— 1— 1515 2 21— —J13ſ13 
Lauda 10101—1—f61(61——112828 
Meſſelhauſen. 111————J1212—[— ——] 33 
Oberbalbach. — —— ——— 11616— 1 111212 
Oberlauda 5 5————11515————1616 
Poppenhauſen — —— —— —f22111(— —— — 
Schönfeld .. 3 31— —— — f181181— — — — 1212 
Unterbalbach 4 4— — — —2727——f111313 
Unterſchüpf..— —— — —1212——114(4 
Unterwittighauſen.22—— —— f2424—— — —fJ1818 
Vilchband 161—— —=18 18——— — 7 7 
Zimmern. 22(—— ——112ʃ12—(—[——44 

Freib. Dioz.⸗Archiv. N. F. XV. 23
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Cheſchließungen Lebendgeburten Todes⸗ 
rein-kath.] gem.-kath. Paare (— falle 

Larre Geſamke kalhol 3 533 5 
Pfarrei 0l See 

5 58[S3 5 S S5 8 83U 35 3352 
53 [(83 33S3 3332 3» 8838 88 

S SSE=5 25 αοε 388 835 S&688 5 E5³ 25 358E 5ʃ(8 LSʃE 5 
1 2 er02% 44 

Dek. Linzgau 
Aftholderberg 2 2— —— —110 10%——(—f— 411 
Altheim 3. — ———113 1— — 1 f 77 
Andelshofen. 1———— ＋4—n ——8— 505 
Bergheim. 40 4ſ— 2 2 14 14.— — —.— 9 8 
Bermatingen. 5 5 — — — — 15 15— — 2 2 16 16 
Betenbrunn 2 2 — — — 9.— — 1＋¹ 5 5 
Beuren 3 3— —— — 12 124—— 
Deggenhauſen 7 7 —— — 17 5 — — — —118 15 
Denkingen 4 3— —2 — 20 20. - 52 19 
Frickingen. 8 2— — —f29 29 2 11—— 26 
Großſchönach 9 9 — — — —26 26.— —(—2113 13 
Hagnau. 5 5 — ———f14 14f 11——f10 10 
Hepbach 1 2 10 10— —(—f—5ʃ 5 
Herdwangen 7 — — — — 21 27½—— 2 214 13 
Hödingen —22i?n2 12 12— —(——f151 5 
Ilmenſee. ——29. 2—— — 13 — ——.— 16 16 
Immenſtaad. 3. 3.— — — —f22 22— ——— 13 13 
Nioprnhel 2 2.— —.—— 1040%/— — 4 

ippenhauſen — — ————6 5 — —— — 

zrul 43 ◻ νονεννο eutkir — —40 11— — 
Limpach — —— — ——41414— —(—— 7 

Linz 7 7— ———f2323— — 114 
Lippertsreuthe 10 1 —— — —f15 15 — — 16 1 6 
Markdorf 9 9 1(11/1440 2 201 140 40 
Meersburg 9 9————13434— — 2 4237(37 
Mimmenhauſen. 7 7(— — — —f 15 15— — 2 2 14, 14 
Oberhomberg 40 44— — — — 17 17 — — ——J13ſ13 
Owingen. 9 22—2œ◻¼l4KA＋＋＋2＋¼5 23 

4(4 öhrenba 7 — —— —f27 — — 
Soßgenbeuren 2 2—— —— f[1616 — — 2 281 8 
alem. 1. 1/——.—— 5 5—(—[(—[(—f[50 5 

Seefelden. .4114 14— — 49 49 1 1 5/ 522, 21 
Überlingen . .16, 16 2 1/ 1 182 82 5 2 66 6 6⁵ 
Urterſiggingen 2 2ʃ— — EE —.— 11 1 
rnau 30 31— — — —f 10 100——f—f—f9 

Weildorf 8 8.————1 20 20 — — ——f1515 

Dekanat 
Stadt Mannheim ſ548 435 7491 16261622 169515 3543021079 1028 
Stadt ohne die Vororte) 433332240.289 59 76 f110911071046 378ʃ331 194774725 

Dek. Meſtkirch 
Bietingen. — — — — ——f21 21— —— — 13 13 
Boll. 2 2————9 91—— 1— =13ʃ 13                  
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Eheſchließungen Lebendgeburten Todes⸗ 
fein ath.[ gem.-Kath. Paare - — falle 

Paale Gelor⸗ kathol, 8 5 23 5 32 5 
i 5 S.401 gerautſsg 32 S SES3S3223 Pfarrei S SEUE 

ε nᷓ EC- r 2 2 135EE σ 
E S1 80 

12 4 567 [8 9 10 11ſ1213 14 

Buchheim. 7 7 — — 1919 ——229 9 
Burgweiler 8 8— — — — 2323 ——1116 16 
Engelswies 5 5—— —— 1414— —[——f8 8 
Göggingen 6 6— — — — 1313— —[——2 2 
Gulenſtein 4 4— — —— 1212— —[(—=][6 6 
Hartheim. 66 61(————f99——[(—f—-[77 
Hauſen im Tal. 8 81— ———f11111——f 1 11011 
Heinſtetten 22(—1— 111818 — — — 11 12 
Heudorf 3 3— — — —f11116———[f—2 2 
Kreenheinſtetten. 331— ———11/11——1199 
Krumbach. 5 5— — —99 111ſ177 
Leibertingen. 4 44— — — — 2424 ——[—[—11 11 
Menningen 33/— — — 1010——[—[—4 4 
Meßkirch. 12121 1117272] 1 1 4 4138 38 
Raſt. 2 2(— —.— 8 81——◻=-6 6s 
Rohrdorf 44(— — —— ]1717——1f17 7 
Sauldorf 1611— —— —f99——1f133 
Schwenningen 9 9— ——J3434 ——]6611717 
Sentenhart 11 — — — —16 6——(——5 5 
Stetten a. k. M. 666861/—1 — 4949f 4 3 2 2132 32 
Worndorf.——— ———88——¶E==33 
Zell am Andelsbach.— —— ———f88——f1ſ110f 10 

Dek. Mosbach 

Allfeld. 4 4.— —2825 25 ————J12 12 
Billigheim 11111(— ———11717——[—[—J1111 
Dallau. 3 3———11616 11—[(—f11ſ11 
Eberbach. 6 6f1 3—34646 21ſ12773535 
Fahrenbach 3 3— ———132132 ————]1414 
aßmersheim 161(— — ——424(24 —— [—[—99 
einsheim. — —— ———f9f9 111—[—8 8 

Heropehheim 44— — — — 13134 ——[——]6 6 
ohrbach. — —— —— —1101104 ————J1010 

Mosbach. 77—1—142929f 5 5 442726 
Neckarelz.. 321 2 — 111717] 4 2 221414 
Neckargerach. 661— 1—J3232] 20 2 1115 15 
Neudenau 22————J2727 ——1122 22 
Oberſchefflenz 2 2————1616] 161——7ſ7 
Obrigheim 1611— — —— J1818] 6 21——f2222 
Rittersbach 2 2(———183133] 161 111313 
Stein a. K. 6 6(———— 2727——(——J24 24 
Strümpfelbrunn 111—1—J2222l 3 3 2288 
Sulzbach 7 7————J2626] —— 222121 
Waldmühlbach. 2 2(— ——14242 —— 11117 17                       

N
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356 Kirchliche Statiſtik 

Eheſchließungen Lebendgeburten [Todes⸗ 
reim⸗ftath] gem -kath. paare(— —5 TUEEi=E falle 

Faare Solkr gerben 33 8 258 83 2 2 5 
F i g̈zahl getrau SS SISSS5A 8 8 

Wlare e 

S 
0 3456 78 50 ufſ1 

Dek. Mühlhauſen 

Bilfingen 6 61(2— 229 290 4 4 2 314 14 
Dill⸗Weißenſtein 4 41 2.— 1119 19 16, 4( 2213, 13 
Erſingenn. 15 15 2——63 66] 9/ 41. 1 37 34 
Mühlhauſen 5 5—1—1 6 6l 111 1 165“ 5 
Neuhauſen 9 9 — 115 1142 42 9 9 1 1 27 27 
Pforzheim. 72 6² 6851 22 23250250ʃ3030(106f68 56½204(195 

(2 Pfarreien) 
Schellbronn 88 2 4 2416 16ſ 11011/ 3 3 16 16 
Tiefenbronn. 1010 — ——1812 12 3 3 2 21 10ʃ 11 

Dek. Nenenburg 

Ballrechten 4 41 1 1— 11117 17( 3 — — —ꝛ 15 15 
Bamlach 3 3— —— 17 170 11 — — 11111 
Bellingen. — f 1 — 1—88 2 2.— — 13 12 
Eſchbach 6661— — —.— 18 46.— — — 11111 
Grißheim. 9 9— — ——f11 110——[——]2828 
Heitersheim 12 12— ———30 30f 1/ 1[ 2, 2230 23 
Kandern ——42 1—8 8f 7, —11 6˙ 6 
Liel 2621◻ 1 —10% % 8f 1, 1090 
Müllheim. 1 183 1114 1413 3 2 1115 14 
Neuenburg 5 5 — 12 —26 26 1 1 1(—19 19 
Schliengen 0 9 2 12 127 27 2 1/— —f16ſ16 
Steinenſtadt. 6865—1—1 2 2ʃ — — 2 2 1414 
Wettelbrunn. 2.—.——.— 9 9 — — 11 1 3 3 

1 

Dek. Neuſtadt 
Altglashütten 7 7— — — — 26 264— — — — 16 16 
Bachheim — —f— —8=—f2=9 92111100 10 
Breitnau. 7 7— ——.181 31— — 1 1 15 15 
Bubenbach = —A4s 15 29404 
Friedenweiler 9 9.— —— — 9 38— — 2 219 19 
Göſchweiler 2 —.——— 7 71(— — — — 93 59 
Gündelwangen 2 2 — — — —116 16— —111111 
Hinterzarten. 1 4— ——.— 23 23(— — 3 3130 13 
Kappel i. Schw. 4 44— — — — 14 15— ———9 9 
Lenzkirch.. 1010— —— —48 48( 1 1030 3ſ34 34 
Löffingen 88 4 — 12 46 46 4 2ʃ— —32 32 
Neuſtadt 32 30 2 4 114121½115(8 4(8893l91 
Reiſelfingen 3 34(— ———115 15—— —.— 6, 6 
Rötenbach 5 5————22 22— —— 1212 
Saig 44(— —— 217 17(— —(—303 

Schluchſee. 8 81—1/—17 17 10 1—,—99 
Unadingen 44(——— — 20 20— ———f12 12 
Waldau 111—— —=11 11——[—f= 86 sS            
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Eheſchließungen Lebendgeburten [ Todes⸗ 
rein-kachſ gem.-kaih baare A 2 falle 

i Pöahl. getraut SS Sa-38 SS88333 
Pfarrei S ö 

5 EE2 25 σ οσ ε 
12345 6789 1011 1213 14 

Dek. Offenburg 
Appenweier. 9 9 1 1147 473 33 329 29 
Biberach 7 7(— 2 2142 42 1 1— —81 81 
Bohlsbach 9 9— — — —126 26— —1 11111 
Bühl 3 3(— — — —6 6——(— — 44 
Durbach 11 111 —1 —47 47— —f3 327 27 

Ebersweier — —(— —— ——9 9——— — 40 4 
Gengenbache. 32 32 — ——— 110107/ 3 215 4126/124 
Griesheim 7 71(— —— —115 1561/—(——99 
Kehl. 15 15f10 93436 3829 16677 41 41 
Lautenbach 1313— ———f32 32/— —221717 
Neſſelried. 5 5 — — ——f14 14— —[— [12 12 
Nordrach. 1010 — — — 43 43] 2] 2 5 5ſ 27 27 
Nußbach48 8— — ——1465 65——2246ſ46 
Oberharmersbach .11611(— ———[67 67——f 2229 29 
Oberkirch . 2929 1f111158/,158 1(1 3374 74 
Offenburg. 62 621113 411 195/19544 3122 21147142 

(2 Pfarreien) 
Ohlsbach. 8 811—f1—f81182——f 221617 
Oppenau. 2828] 12 —2 91, 91] 4 31 3 35454 
Ortenberg. 11 11—1—13535—— 33 22 22 
Peterstal. 15151 —1—59 59ſ 1f1 3 3 32 32 
Urloffen 10110(— —— — 2 721 111——f]52 52 
Weier ů 5 5— ——[1717[(——16177 
Weingarten. 2020(— — —— 02102 — ———f62 62 
Windſchläg 9 9— ———33 33——1123, 23 
Zell a. H. 3131((— 2— 291/91ſ5 455f8181 

Dek. Ottersweier 

Achern 2222 28—7 666412 8] 2J 2 48 48 
Altſchweier 8 81— — — —1 3131——(——][1717 
Bühl.. . ]14 14f12—1 38 38877 22 51 51 
Bühlertal⸗Untertal.18 18————f63 63— —[ 224141 

5 ⸗Obertal .19 19 —1—11141144— —f4 4 5656 
Eiſental 5 51— — ——142 42———]25 25 
Erlach 9 9— — —f12 12 — ———f 50 5 
Fautenbach 11114— ———f47 47— — ——22 22 
Gamshurſt 8 81—— ——f39 39— —[(—f—f 99 
Großweier 3 31————J[19 20——(——f 14( 14 
Herrenwies 1611— ———f14 14——]——f] 8f8 
Honau — —1— ——f=18s 8f6 22—— 4 5 
Hügelsheim 6 6———2·28 290——f22127 27 
Iffezheim 66 61— ———f65 656—1 223538 
Kappelrodeck. 13 13— ——]86 86 2 2 55/ 40 40 
Kappelwindeck 13134— ———159 59—— 11 3333 
Lauf 13131— ——J7676— — ] 4 4 31] 31                      



  

  

  

  

  

  

  

        

  

  

  

  

358 Kirchliche Statiſtik 

AI. Ebeſchließungen Lebendgeburten Todes⸗ 
rein-kathſ gem.-Kath. Paare K S fälle 

Paate Geſank: atbon. S8 8 8 33. 5 
— 2 zahl ge raut =S S 2 S 8— 

Pfarrei SSSSSS2 38 35— 8 388 E 25 
i 5S8ES 25 2 σιNH‚ 2 SS 6 2 

5 35 35 35 8S E 8 g föES 588 
ſ23 25 6f7s9 10111213 14 

Mösbach. —.—.— 21 21— — —.— 80 8 
Moos — — ——— 10. —— —-＋113 
Neuſatz. 5— ———f46 46 —f 1 1132 32 
Neuweier 7 —— 8—— 54 55— —(——23 23 

Oberachern 111— — —=150 50( 1/1 2 2119 19 
Onsbach 4— —— f41 40———25,25 
Ottenhöfen 1515— 1— 1ſ110110 1/1ſ6 6ſ40, 40 
Ottersdorf 3 13 — — — —43 43 1 1 1 1 36 36 
Ottersweier 2020 — 1 — 151 510 1(11/165,35 
Plittersdorf 11 11— 140ʃ 6161ʃ—(—— —29 29 
Renchen 22² 1 1 1I141 41/ 26263 3] 30 30 
Sandweier 13 134— — ——f66 66— —f3 3 29 29 
Sasbachh. . 1313 —— —.— 97 57 — —1149 45 
Sasbachwalden. ——.— 330 33.— — 35 55 
Schwarzach 17— — —— 61, 61 1 1111 39 39 
Sinzheim. 16 16 — 1.— 1102102f 1/ 1 22ſ70 70 
Söllingen 3 —1.—1ſ15 1.— —11808 
Stadelhofen. 14— —.— — 20 20.— — 1 11111 11 

Saal . eν. =νν ollhofen —.— — 7 9—— ——-— 2 

Tiergarten. ... 4.(— — ——11616——f1(1 4, 4 
Ulm bei Lichtenau. 3 —— —— 2³ 25.— — 1 1 7 7 
Uinhueſ Oberkirch. 9— — — 2=41038 114 ——2 26 

nzhur ů 6(— — — —1684(34 161(— —J30 30 
Varnhalt. 5— — —22424/ 1 1 2[ 2ſ16, 16 
Vimbuch ———— 56 50.— —— 20 20 
Wagshurſt 61(— — — — 28 28.— — 161 9 9 
Waldulm 10— ——81669 38.— ——,—1212 
Weitenung 4.——— —123 23 —— — — 97 9 
Wintersdorf — — 3 *—— 111 19,10 

Dek. Philippsburg 

ambrücken 18———·˖7474 1 1116148 48 
ockenheim 203 6 2 —140139 4018 60 6149 49 

Kuſſcnbeim 7(— —— —39 39 — — — — 280 28 
unlach 19/— —=-L48148 40 48, 8 90, 50 
irrla 421/— 1—153(53— — 31 80 80 

Neudorf 62 —.— 96 99— — 11149 49 
Oberhauſen 221(—1—125]125— —5 518484 
Philippsburg 151—1 —60 60——[5,/5/86 36 
Reilingen 7 ——2— —37 87 22 2 2/ 20 20 
Rheinhauſen. 12 — — — .— 46 46 — — 1 1129 29 
Rheinsheim. 134— — — 61 61——f11 43 43 

Wieſental 45 1— 10 -l68168l 5 5113 13102102            
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Eheſchließungen Lebendgeburten Todes⸗ 
arlald.J Hem.baſh. beste.2. S-I. Eale 

Geſehhe tathog 8(8 5 5 23 5 
j R 2 S za getraut ESSY S=(SE S53 

Wfarre: 
5 53(53 S353 35ESIS3 8(32 38883 82 S 2◻ 3 Sh⁰ S SES S3285 5 8 5 
S S2SQ 2 22 253 2 2 32 SE= — 

S J52 35 Js5 E 5[U2E PνE 
1213 456 8 9 10J1 121314 

Dek. Säckingen 
Beuggen 4 4(—1 1115 15616161114 14 
Eichfel 6 61— —— f13 13————I11 
Herten. 5 5 — 1— 1 17 17f 4 21/14444 
Kleinlaufenburg. 464— — — — 13 134.— ———1 66 
Minſeln 2 21—— ——113 1301 1——59/,8 
Murg 11111 2 5 283 5858 5 51 — — 30 30 
Nollingen. 7 661— —[ 24(22 1 1f1 19 9 
Oberſäckingen 11111—— — —2424——— —24 24 
Oberſchwörſtadt 44— ———21 21——— —12 12 
Oflingen 9 9— —— —134 3422 1 115 19 
Rheinfelden 754 1½2 141 41012 86 6ſ16 14 
Rickenbach 1616((— —— —65 65— ——32 32 
Säckingen. 23 21]35 2 4 43 43] 75 3358 58 
Todtmoos. 14 14(1[ 2 11ſ31, 31]— — [(——J1818 
Wallbach. 3 3— — ——f4116111——[——99 
Warmbach 43—1—19 9ſ4 4——33 
Wehr 1515 11f1170 70l9 55 5144 44 
Wyhlen 1716⁰4 6 2 2 46ſ45ſ14 5 3 319 19 

Dek. St. Leon 

Eichtersheim. 44— — — 14 14411——[I1 11 
Elſenz. 4 46111169 9ſ1/ 11ſ1ſ99 
Eppingen. 5 5f1—1—f16ſ16 5 3 4) 31515 
Kronau 11 111— —— —f15115— —— —47 47 
Landshauſen. 3 3— —— —f15 15111——1414 
Langenbrücken 5 5—1— 1 38 38 1, 1 222020 
Malſch. 7 7—————1142 42— —(——12929 
Malſchenberg 6 6 — ——2126 26— —[——f]1717 
Mingolsheim 9 9— — — — 50 50] 6 6 114848 
Odenheim. 20 20f 1ſ 21 277 77 4 45 552 52 
Oſtringen. 25 25 — — —— 109109 4 4338080 
Rauenberg 9 91—1—56 56] 3f 3f 1 12828 
Rettigheim 5 5— — 13434(— —(——1111 
Rohrbach. 616 61— — 130 30 1 1 44119 19 
Rot 21621(— — —f70 70ʃ— — 114242 
St. Leon 15 154————f7171—— ] 334646 
Stettfeld. 3 3— — ——f36 36ʃ— ———2323 
Tiefenbach 6 6— ———f40 40161——f11 11 
Weiher. 2323 —— — —f62 62— —f5 531/31 
Zeutern 13131611 165 65 33 333434 

Dek. Stockach 

Bodman 6 6— — ——f24 24——111313 
Bonndorf. — —(— ———f8, 8.——(——f44 
Eſpaſingen —1— —2— 11111——[—=f,8sSs                    



    

      

  

  

  

          

  

    

  

      

  

360 Kirchliche Statiſtik 

Eheſchließungen w Lebendgeburten Todees⸗ 
gem.⸗kath Paare [. 2 F 

Geſamt⸗ kathol. 35S 535 . 8 

Wfarreoi 5 
SES38333 3 3 

S 5= EE= ſS53 3s EEE= 
S 6 fEN 2ο 2 J5 ( 22 —.— 

12 78 11112 1314 

rickenweiler. —— — — — 33(————＋◻2 f25 
Fallmannsweil 2 2 —— —— 313 —— — — 5 5 
Güttingen. — — — — ——11010 — —292 
Heudorf 7 7— — — — 9 9——242 5 9 
Hindelwangen —— — —2— 20 205 — — 111 1919 
Fopvotenzell. 363 ——.— —29f5— 1 7 

angenrai — —— — — — — — — 
viggeringen 1 1 —— —81¹14 144— — i1 

Ludwigshaf 5 5 — —— — 10 10 11 101 1313 Ludwigshafen 56 ———(EY19t 1 3.15 
Mahlſpüren im Talſ 5 5 ———[1313 —.— f 
Moinangen 2—— — —01⁰¹ — — 

öggingen — —— — — —1— 
Mühlingen 2 2—(———21[21622 —— 6 6 
Neſſelwangen 4 4 — 1—1 101⁰ — — — —-33 
Raithaslach 2 2— —.—120 20——1177 

rgenwies 1 6 6——f1144 
Schrdandorf 5 5— — —— 2626 1111910 wandorf. — —— — — — 
Sipplingen 55— ———9x 2—2=＋¹ 
Stahringen 71—— —14ꝗ212(— ———44 
Stockach 15 15 15— 5438388 5 4 432 32 

Winterſpüren 3 31— ——— 1010—. — 
Zizenhauſen 16 ————69 25 33 222323 

Dek. Stühlingen 6 
Achdorf 33.—— —213/136113/3/6 
Bettmaringen 12 12 — — — —4343— —— —19 19 
Birkendorf 2 2(— — — — 1212(— ———]1111 
Blumberg. 2 2— ———12 1211——f33 
Bonndorf. 10 10 1 1 111147 46 2 21 1658535 
Dillendorf. 11114—— — 8 — —— — 
Epfenhofen —2= E=—2—2＋.6——==22 
Ewattingen. 3 4.— ———125 55 —.— 5 A 
Fützen 4 4(—— ——121021— — 1 

ausheim. 2(— ———113713(——(— .— 
Lembach.1(1—— — —55——f——(44 
Riedern am Wald .88— — ——14040——f442121 
Schwaningen 1111— ———J11(11611[— 1 4 4 

ühlingen 2126 26 Stühlingen 8861———1252533 2 
Untermettingen. 2 2— — — — 37137 — — 4 1919 
Weizen.11(—(— ——J1212 11—=8Us 

Dek. Lauberbiſchofsheim 
Boxtall.4 4.——— —128ʃ28 — —Eο9 
Bronnbach — —128 — —8—· ·1464——[¶(—(— —            
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Eheſchließungen Lebendgeburten Todes⸗ 
rein⸗kalh [gem.Kath. Paare]“ fg. falle 

LaareGeſamt- kathol, 8 88 28 5 32 8 

Wiarre: SSU FF 
S C ſz⸗SS S² ſ=s Sg EE 2 
2˙f AοY˙˙e½ 4 

Dittwar 1 11— ——.— 200 206 — —[—f—88 

Dörlesberg 1111— — — — 18 18——[—9 9 
Eiersheim. 2 2(— —— —116116— —— —1010 
Freudenberg. 4 4— —.— —4747— ——=J3232 
Gamburg. 22—— — —11414— ———6 6 
Giſſigheim. 51 5 — — — —124 29• — ᷓ.u 19 
Großrinderfeld . .10 10— ——̃ —22 22 — —2214 14 
Hochhauſen 44(— — — —429 20ſ/— —2214 14 
Hundheim. 1010 — — — —1 36 36.— — 1611515 
Impfingen 22 — —.— — 171 171— ——17 17 
Königheim — 10.— — —— 4747— ———-2 20 
Külsheim. 9 9—— — — 41641(———31 31 
Rauenberg. 2 26 — — — —f39 39ſ——f1 111212 
Reichholzheim. 3 3— — — —16,16— — 1 117/17 
Tauberbiſchofsheim 2828 — 17575 2 2 2248 43 

Uiſſigheim. 161— — —20 20—(—— —15 15 
Wenkheim. 44(— — — —f1313— —99 
Werbach . 1010 ———— 17 17— —2=2414 
Werbachhauſen. 2 2(— — — 7 7— ———110 10 
Wertheim. 4 4423 — 31 9 984 111515 

Dek. Triberg 

Dauchingen 5 5— —— —424/23— —f 2 215ſ15 
Fiſchbach. 2 2 — ——16 16——f1ſ168“8 
Furtwangen. 3131 3.— 3 9898 —2 7715959 
Gremmelsbache. 3 3— — — —f21210——(—[1010 
Gütenbach 7 7 — ——426 26 161 3311 11 
Hauſach. 12 — —— 75 75— ———J]38838 
Hornberg. 215 401 213/ 1312 6 2 2109 
Neuhauſen 6 611—1 39 38——f112121 
Neukirch 5 5—— ——f15 15——11677 
Niedereſchach 44— 1.— 1122 220 161119ſ9 
Niederwaſſer. 4 44/— — — —19 181 1——1010 
Nußbach 7 71— — ——f25 25——f2 2ʃ15 16 
Oberwolfach. 1111(— — — —f515161f1 3 32424 
Rippoldsau 5 5 —325 —23 230 161 112323 
Rohrbach. 2 2—1—1 7 7——[—[—8 8 
St. Georgen. 7 7f1ß3 1 227f 2412 31 11413 
St. Roman 22— 1—1 5 51 — ———88 
Schapbach. 2 2— 1— 1143 43l 2 2 2—29 29 
Schenkenzell. 8 81 3 — —38 3912 4—— 119 19 
Schönwald 9 9— —2 — 40/ 40 1(1 2 201818 
Schonach 1616(— —— —f88 88——115050 
Tennenbronn 5 51(— — — 49 49 1(1(——26 26 
Triberg 25 25 2 2227171f17 13 3 360 60 
Weilersbach. 3 31— — — 211216——l]2 211919                        



  

  
  

  

      

    
    

  

362 Kirchliche Statiſtik 

Eheſchließungen Lebendgeburten Todes⸗ 
rein⸗kath] gem ⸗kath baate .I 2I= falle 

baare Geſant- kachol. S88 25 52 8 

f i zahl getraut SSSS=SSEESSS5 Wfarree S 
5 33(83 S55S3 SSSESSS SS E 

(6 3α Sgi ö5 ſ5 I5ZE SIE —— 
11 2 eee 

Wittichen. 331— —2 — 7 74— — 22 106 10 
Wolfach 15151 — 1—173 73— — 1157 57 

Dek. Villingen 03 
Aaſen 6 6 — ——— 21021ʃ— —— —f12 12 
Bräunlingen. 8 8— — ——48 480 11 1139,3 
Döggingen 5 5 — — — —1 15 151— — 1ů 13 
Donaueſchingen. 27 27— 3—298 98f 7550⸗50 66, 65 
Dürrheim. 598618——=99 253 3 2217117 
Fürſtenberg 33(— —— 1.414— —1/16 4 4 
Grüningen..44— ———ff8 8——f116 55 
Hammereiſenbach.. 2 2 —.—.— —14 13.—(—— — —99 9 
Hauſen vor Wald.161(— — — 116 16— — —7, 7 
Heidenhofen. 26 2 — — — —44f2(——=4 4 
Hondingen 22(————14 4— —12— (4 4 
Hubertshofen 2 2 ———1— 1111¹ ——f—=8 8 
Füſmzen 765—1— 124 21½( 1½1P3735 

irchdorf 12112— —— —58 58] 113323 23 
Mundelfingen 10 1 —2 818— 1616— ———f( 77 
Neudingen — — ———= 1 1ſ1111 
Pfaffenweiler 4 4 —.——— 22 22, — —1f1f3(3 
Pfohren.6 6——(— —1414——11 12 12 
Riedböhringen 363 — ——— 145— ——=6 5 
Schönenbach. 3— — ——4619 12———— 7 7 
Schollach. — —2— — 2= f10 10— —fE5 5 
Sumpfohren. 11(———·f6 6— —— — 4 4 
Tannheim. 33(— — ——f15 15——(—=8ʃl8 
Unterkirnach. 66— —— —123 23— ——.— 21 21 
Urachh 6 6— ——11 11— —— 13“ 13 
Villingen. 61 5698721721743171716142ʃ140 
Vöhrenbach. 1919 — — ——f54 54] 33 2(227 27 
Wolterdingen 11111— ——8 10 10— ——f-11 

Dek. Waibſtadtt 
Aglaſterhauſen. —— — —.— —138 13 1 111 1 6 6 
Baiertal 771—1—26 26 33——10(10 

Balzfeld 3 3————450 50 161611122ʃ 22 
Bargen 3 3(— ———112 121(—(—— 7 7 
Dielheim 9 9— ——165 65—— 1 1ſ 49 49 
Grombach. 771 1— 1—129 29/——11 14 14 
Hilsbach 35———2 —1939 523 15 
Lobenfeld. 6 61— —— — 12 12 18(11 808 
Mauer 7 7— — — -2 2SC 5— 15 15 
Mühlhauſen. 10110—1—1161 61—— f3 3 460 46 

* Darunter 42 Geburten und 

              
Taufen in der Hebammenſchule.
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Eheſchließungen Lebendgeburten [Todes⸗ 
reim-kath=gem.-kalh. Paate [„ 3 alle 
ene Geſenk tacho.3 8 (e 333„ 

Pfarrei 5 . . SeautS 88 
FFF 
5 38⸗ 3S „ 23 3b 5 33 

12345f6[7 8 10 · 12 —44 

Neunkirchen. 111—— —— 7 71 4 3— —f11 11 
Obergimpern 12 12611— 128 28.— — 2117 17 
Richen. 1 1— —— —7 ＋— —(— —88 
Rotenberg 2 2———,5 6 66— —[— —] 3 3 
Schluchtern 1 1— ——— 9 9 1,/—1 1 2 2 
Siegelsbach 1 161 ——10 10022——f11 11 
Sinsheim. ——1 — 11]23 2212 4 2[11919 
Spechbach. 5 5f 1 —1—f17f 17f 33(——f17 17 
Steinsfurt 5 55— 1—121 2163f3111818 
Waibſtadt. 10 10l11111 52 52ʃ 2 2 22 46 46 
Zuzenhauſen. 3 381—1—f 8 8f 111—— 7 7 

Dek. Waldkirch 

Bleibach 1111— ——-133 33——2 227 27 
Bleichheim 33(——— —f28 28 261129 29 
Bombachh...22— — —11 116— —(——99 
Buchholz 77— —— —124 24——[1114 14 
Elzach.. .2121(— ———f89 89——f[6 670 70 
Emmendingen . .242311 4 2 2 60 60/42 1416/15 51( 51 
Glottertal.. .1111(— 2—265 65f 5 1 33 35 35 
Hecklingen.11(— ———[19 19,— ———f12 12 
Heimbach. — —1— ——8115 15]( 10 1 1110 10 
Heuweiler. 111—— ——116 16.— —-[— —f99 
Hochdorf...11—— —13 13 1 1— —J13 13 
Holzhauſen.1 1(—— ——9 9ſ— —f— —[4, 3 
Hugſtetten 3 3(————l21 21— —f1 116 16 
Kenzingen. .15 15] 2 22 1 60 60] 8 533 56 56 
Kollnauu .13 12 2 — ——] 63ſ63 4 4 3339 37 
Lehen 7 7—1—1 30 30] 3 1——f 30,30 
Neuershauſen 2 2(— — —16 16——(——f 868 
Oberbiederbach. 5 5— ———f18 18ʃ 111(——[77 

Sberprechtal. 5 51———f12 12ʃ 101(— —f 4( 4 
Oberſimonswald 5 5(— ———f1616—— [——[1717 
Oberwinden. 1919— — — —55 55ʃ— — [(——f29 29 
Reute 5 51—1—21/ 211—— [——f 18f18 
Siegelauuu. 2 2(— —— —f 10 10——f] 2 2 12 12 
Unterſimonswald 2 2 1—1—f53 53— 2J2 3737 
Waldkirch. 39 39— 2— 1140140613 61111 104(104 
Yach 6 6— —— —18 18— ——[13012 

Dek. Waldshut 

Aichen. — — — ——— 4 4— ———][ 3, 3 
Berau 3 3(— ———6 6——[——f5 5 
Bernau 15 15— — — —23 22— —— —17117 
Birndorf ..413 13 — ——— 25 25————f17 17 
Brenden.3 3— ———[8 81—(—[(——]4, 4                
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Eheſchließungen Lebendgeburten Todes⸗ 
S6mhatd. Pame i . 
G7rb tathol, 385 385 8.2 3 2 8 8 

farrei 3. errantSS=SS S S 2 5 
Pfarrei 8 SSUSS SA 75 —5 52235 

5 235=3332883 838 858 55 5 88 35 
28 2 85⁰ 232 28822 8 358 [SSIOS S& Eεg 
lEs 3 35 E ſeE E ESE LUA2E —5 

1 23625 6 7 8 10 1112 13 14 

Dogern 79 7＋-νe= 11533380 11 459119 
Görwihl —61/— 155 55 12 2 25154 
Gurtweil. 2 2.— — — —1¶6 18——11 8 8 
Hänner. — — 2— — 2• 2⁵— —— — 8 8 
Herriſchried — —— —f41 42— — —— 2828 
Hierbach 2 2— ——— 20 20— —— —1515 
Hochſal 7.47—28= 2 53 53ʃ 2 2.—.— 30 30 
Höchenſchwand. .9 9ſ— 2= 1131 31(— —112328 
Krenkingen 1 1 —— — —7 81— — — — 5 5 
Luttingen. 4 1(— —— —22 22] 2 2— —19 19 

fn. „ iederwi 7 — — — — 27(— —— — 
Nöggenſchwil 2 21— — —— 13 13/——f161633 
St. Blaſien 5 5 — — — —f31316 11 22135 35 
Schlageten 2 2———.8 10 104 —— 161 22 

6 niertba — — — — — — 1— — 

Urberg. ——fE=1— 1ſ12 12 1 111.77 
Waldkirch. 9 9 2 1—1 41(41(——(—1111 
Waldshut 20 203 11 1 62 62010 5 3 347 47 
Weilheim —4 ———— —*I＋ν 

Dek. Walldürn 
Altheim 2 2.— — — —34 34 1/———1717 
Erfelv en 1 ——.—.— 20 2— ——— 11 
rfeld.. 16114— ———f 8 8(——(——f7 

Glashöſenten 8 81.—— — — 18 18———— 0 10 
Glashofen 6 61— ———f26 26——[——1 
Hardheim 15 15(— — —465 65 1(1 1147/47 
Höpfingen 1717(— — —2 21 444— — 2 2435 35 
Pülfringen 2261/—1—f21 216 1611f120/20 
Rippberg — —— —1243023ʃ ————]1111 
Schweinberg. — —— —134 34,.— ———1515 
Waldſtetten — — — — 10 18— ——1717 
Walldürn. — —— —111111—— 447777 

Dek. Weinheim 

Doſſenheim —1— 117676 344439 39 
Heddesheim 3111 49 49 46772020 
Heiligkreuzſteinach. 121/2 20, 20 2 2210 30 
Hemsbach 2 2 68 68 1112—431 

Hohenſachſen 2 — — —100 9 211112 17 
Ilvesheim — —— —120 20 74317 
Ladenburg 6 5 4 11 50 50 811078737 
Leutershauſen 2—1—]23 23 71115115                   
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Eheſchließungen Lebendgeburten Todes⸗ 
rein-kath. gem.-kath. paare Ealle 
baare Geſamt⸗ kathol. ES5 2 2 585 5 

Pfarrei e ee 85 87 8888 553 35 
Sm e88 88 

3 35353 S3 S3 S5hο•Fσ 8E8 5 8S2 32 
38f3 25 32F˙ ſ355 (85 5 Séi. 33 

S G [Zν 3 5 C5T S J5E I[EE 
234 3 

Neckarhauſen 8 882 11—3838 12 865 522 22 
Sandhofen 35 30] 7 15 3 6139,127] 82 354141 88 80 
Schönau. 2 281 1 — — 6 54 —[——f 6 6 
Schriesheim. 5 51 1 *32 111 11½18 31 3631 99 
Seckenheim 14 J145 2 521 69 68 29 22J 6540 41 
Wallſtadt. 7 7 2 12125 25ſ 23 1686 1119/19 
Weinheim. 161169 5 3—f55 50l 73 33]l7 6ſ51 51 

Del. Wieſental 
Brombach. 6 5f11 9 22 31/ 29/ 32 7 22 17 15 
Häg. 5 5 — — — —20 20 — ——f1616 
Höllſtein 11 103 3—1 22 22 23 5f 2 2 20/19 
Inzlingen. 7 72 12 118 180 3 3——14 14 
Iſtein 4 4————f 2424] 1f1 3 3 15 14 
Lörrach 2Pf arreien 31 27614 17 1 11(31123 83342020 f00 100 
Schönau i. W. 35 35 — — —49696] 4 4 5 5 63 63 
Schopfheim 4 45 4 1— 22 22] 23 3——f30 30 
Todtnau 16 16611 1179 79 33 33 60 60 
Todtnauberg.. 5 5(— — ——f21621ʃ —— —[1616 
Weil⸗ Seopoldshähe 3 37 5 1 421 17 15 2551 5 3 
Wieden 5 5(— — ——f12 12 — —— — 99 
Zell i. W. 28 28 2 4 14f 92 90] 1814 13 13 73 73 

Dek. Palgenloch 

Betra 4 4— — ——f[19 19——f1 112 12 
Bietenhauſen 1111(— — —— 7 7(— —— —ff66 
Bittelbronn — —(— — ——116 16— ———77 
Dettenſee — —— —— 2—11414— — [f——88 
Dettingen. 7 71— — ——f22 221 —111818 
Dettlingen 3 3(— — ——151 51(— —(——— — 
Dießen. 5 5(— — — —14(14— —[11 66 
Empfingen 4 4(— ———f55 55]/ 1/1 4432 32 
Fichingen — —(— — — —1424(24.— —[——f99 
Glatt 2 2(— ———16 6——(——66 
Gruol 3 3(— ———fl39 39— —(—1818 
Haigerloch —— — —ff8=2 2— ——7 17 
Hart. 4 4(— —— — 9 9— ———66 

Heiligenzimmern 11 11— ———f18 18——f 2f288 
Höfendorf. 2 2 — — —f1111————f55 
Imnau. 2 21(— — ——f1717(——f1155 
Stetten 5 5(— — ——f27 27——] 22/12 12 
Trillfingen 4 461—1—f31ſ3161615525625 
Weildorf .7 7(—— ——8681——(——J1212 

Dek. Hechingen 

Biſingen 146144(—— ——f5555——fJ112323 
Boll.. 121121 — — ——J 26] 26— — 2211111
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Eheſchließungen Lebendgeburten Todes⸗ 
remkath.] gem.-Kath. paare 8 2 2 2 falle 
Paale Geſamt⸗ kathol. 8 8 5 3 5 52 5 8 

Pfarrei e e 22 83 2 885 3 8 83 3 35835688383 

8 e 
12345 6[78 — 0 1 

Burladingen. —.1⁰(—— ——5 71631 83 1 337 37 
Groſſelfingen 9 9— — — —fJ46 46——f111111 
Hauſen i. K. 1141— 1 —1 1112ſ218/18 
Hechingen. 30 30 1 41 4111111(11/10 556969 
Jungingen 8 81— — — .— 33 33] 1 133 27 27 
OSwingen 5 5— ———118 18—— 101025 20 
Bangendingen 11 11 — — — — 56 56 — — 11 37 37 
Stein 9 9 — 1— 12828.— —11 20 

Steinhofen 3 3 —— — —10 10f3 3 2 1114 14 
Stetten u. H. 2 2.————18 1——f118 8 
Tanheim 77 f——=＋ 141—— 510 10 
Weilheim 77—— — —f16 16— — 22808 
Wilflingen 44(— ——8=24 24——f16 1 11 
Zimmern. 3 3 — — — 14 144—— 2212 12 

Dek. Sigmaringen 

Ablach. —1—— —8.◻0 8εε 2 2 
Berental — —— —— —f17 17——f2 2 17 17 
Beuron 33— ———2 2— f 50 83 
Bingen. 5 5— ———f35, 3511 2233/ 33 
Dietershofen. 2 2— —— —8 8————f11 
Einhart 44(————f8 8ʃ—— 22 66 
Eſſeratsweiler 71 7— —— — 10 1061 1(——f 56 5 
Habſtal 212————[16 16——11 5 5 

auſen a. Andelsb.] 5 5(—— ——27 27.— —(——f[21(21 
loſterwald 9 9— —.— —45 45— —f 4 413, 13 

Krauchenwies 7 7—— —123 28ʃ— ———17 17 
Laiz 441111 29 28] 2 1——f18 18 

Levertsweiler 2 2(— ——— 7 71— 1611 2 2 
Liggersdorf 6 6— ———119 19 ——[(—f11,11 
Magenbuch 11611————f7 7——1f13]63 
Mindersdorf. 22— — ——f1313——11 68 6 
Oſtrach 6 6— — ——f28 281 2 2228, 28 
Ruolfingen 161————f23 23— — f33 10 10 
Siberatsweiler. ——1— ———8 84——(——f 6/ 6 
Sigmaringen. 18181 2(—2 —f72 72 2 2 2281/81 
Sigmaringendorf 9 9— —— J48 48 1 11118131 
Tafertsweiler 11611(————f10 10— —11 44 
Talheim 1111(——— —11313— —11 3]3 
Vilſingen. 22— 1(—1 15 15 32 21 77 
Walbertsweiler 2 21— — — —f17 17(————f 14 14 

Dek. Veringen 
Benzingen 3 3—1—1 17 17——11 10 10 
Billafingen — —(— —— — —1— —f—— — — 
Feldhauſen 11114— — ——114 14 —— — — 10 10                    
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Eheſchließungen Lebendgeburten Todes⸗ 
reinmath. gem.-Kaih. baare S — ÆÆ falle 

Paare Gelent⸗ katbol. S S 88 5 3 8 2 8 
; — za getraut S S S HSEIS 5 2A 

Pfarrei S ES 2 5 — 8 3888 85 25 
SES 33 33 S3(E 2888 238[23 9 8 22FE =A ˙ 3 E S — 2 

S 88 25 332245 3 [35 (355 SES(52 
S K ISν 2 2323α 2 2 —2 —52 

1234566 „fn nf 

Frohnſtetten. 33— — — —137 37——f[33ſ14 14 
Gammertingen.4 42— 1 4646 3332 32 
Harthauſen a.d. Sch.( 99 — — ——J122122 — 11115 15 
Hettingen. 10 10——— — 11818— —(— —13 13 
Inneringen 11 11(— ——— f2424 — —— 15 15 
Jungnau. 1 1— — ——f1111(——f1 14 14 
Kettenacker 1 11— — ——16 61—— — 3 3 
Langenenslingen 5 5f—1—1151511—— 1414 
Melchingen 5 5— ———11818——f221616 
Neufra. 5 5(— 1—113333— —f]222626 
Ringingen 6 61(——— 11818— —111111 
Salmendingen 7 71— — —18718— —— —J1614 
Steinhilben 5 51— ———118 18(——— —1111 
Storzingen 2 2ʃ— — —1.5 5611——4 4 
Straßberg. 1081— — —1384 34 2 21 13029 
Trochtelfingen 10 101 — — —133 33 — —f111515 
Veringendorf. 44————f9 9— —f3388 
Veringenſtadt 5 5 — — ——120 20— —[——fJ1717                    



De lirchengeſchichtliche Literatur Vaden⸗ 
in den Jahren 1912 und 1913. 

Von Karl Rieder. 
  

Allgemeines. Im Verzeichnen der Archivbeſtände des Lan— 
des hat die Badiſch-Hiſtoriſche Kommiſſion wieder ein gewaltiges 

Stück Arbeit bewältigt. Die Gemeindearchive werden von ge— 

ſchultem Perſonal im Auftrage der Kommiſſion neu geordnet, um 
ſo einer Verſchleuderung der Beſtände für die Zukunft vorzubeugen. 

Was hier in den einzelnen Gemeinden geſchieht, ſollte auch bei den 

Pfarrarchiven! bald in Angriff genommen werden, denn nur 

1 Eine gute Arbeit über die Pfarrarchive und ihre Ordnung iſt der 

Aufſatz von U. Lampert, Zur Pflege der Pfarrarchive in der Schweiz 

(Zeitſchrift für Schweizeriſche Kirchengeſchichte Bd. VIII. I914] Heft 1). 

Was er von den Pfarrarchiven der Schweiz ſagt, gilt auch von uns: 
„Wer in öftere Berührung mit den Pfarrarchiven kommt, wird die häufigen 

Klagen über die große Vernachläſſigung der in den Kirchenladen auf⸗ 

geſpeicherten Urkundenſchätze gerechtfertigt finden. Unter dem Titel, Pfarr— 

archiv“ findet der das Amt neu antretende Geiſtliche öfters ein ſtaubiges, 

chaotiſches Durcheinander, ſo daß ihm vor der Mühe grauſt, ſich mit dem 

alten Zeug abzugeben, es zu ordnen und zu regiſtrieren. Er überläßt es 

dem Nachfolger oder dem, der ſonſt Luſt daran hat. . . . Beſchämend iſt mit— 

unter die Behandlung des Pfarrarchives beim Ableben eines Geiſtlichen. 

So klagt ein erfahrener Praktiker: ‚Wer ſchon dabei geweſen iſt und ge⸗ 

ſehen hat, wie es zugeht, wenn ein Pfarrer die Augen ſchließt, welch ein 

Wirrwarr im Durchſtöbern und Abſuchen der Papiere und Bücher eintritt, 

wie manche teils unbefugte, teils unkundige Hand im Chaos herumſchafft, 

der wird ſich nicht im geringſten verwundern, daß leider manch für die 

Pfarrverwaltung Intereſſantes, ja durchaus Wichtiges verloren gehen kann.“ 

Die Vernachläſſigung der im Pfarrarchiv liegenden unerkannten Schätze 

hat uns ſchon die beklagenswerteſten Verluſte gebracht und wird uns ſtets 

neue Einbußen an juriſtiſchen Beweismitteln und hiſtoriſchen Quellen 

bereiten.“
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eine gute Ordnung und richtige Aufbewahrung wird der Zerſtörung 

oder dem Verluſt dieſer Archivmaterialien Einhalt gebieten, wie 

wir ſchon oft hervorgehoben haben. Das wäre um ſo notwendiger, 

als auf Anregung der Badiſchen Hiſtoriſchen Kommiſſionen auch die 

freiherrlichen Archive verzeichnet, geordnet und ihre Beſtände in 

Regeſtenform der Offentlichkeit zugänglich gemacht werden. Von 

dieſen Archiven ſei vor allem das außerordentlich reichhaltige und 

weit zurückreichende Archiv der Grafen Douglas auf Schloß Langen— 

ſtein hervorgehoben. — Neben den Verzeichniſſen der Archive neh— 

men die großen Regeſtenwerke der Badiſchen Hiſtoriſchen Kommiſſion 

einen erfreulichen Fortgang. Zwei neue Lieferungen des IV. Bandes 

der Regeſten der Markgrafen von Baden und drei Lieferungen des 
II. Bandes der Regeſten der Pfalzgrafen am Rhein ſprechen von 

rüſtigem Fortgang dieſer für die Landesgeſchichte wichtigen Regeſten. 

Mitteilungen der Bad. Hiſtor. Kommiſſion Nr. 34 (1912), Nr. 35 (1913). 

Freiherrlich von Ulm'ſches Archiv zu Heimbach Mitteilungen der Bad. 

Hiſtor. Kommiſſion 1912 m12- 29). 

Gräflich Kageneck'ſches Archiv in Munzingen (ebd. m 30—86). 

Freiherrlich von Mentzingen'ſches Archiv zu Hugſtetten bei Freiburg. Nach— 

trag (ebd. m 87- 96). 

Gräflich von Hennin'ſches Archiv zu Hecklingen (ebd. m97122). 

Gräflich Douglas'ſches Archiv auf Schloß Langenſtein (ebd. 1913 m 12-—112). 

Archivalien des freiherrlich von Blitterdorff'ſchen Archivs derzeit in Ottens⸗ 

heim a. D. (ebd. m 112 ff.). 

Krieger, A., Regeſten der Markgrafen von Baden und Hachberg 1050 

bis 1515. IV. Bd. Regeſten der Markgrafen von Baden 1453—1475. 

Lieferung 1u. 2. Innsbruck, Wagner 1912. 

L. v. Oberndorff, Regeſten der Pfalzgrafen am Rhein 1254—1508. 

II. Bd. 1.—3. Lieferung. Innsbruck, Wagner 1912,13. 

Die älteſten Kirchenbücher in Söllingen (Evangeliſcher Gemeindebote für 

Söllingen bei Durlach 1913 Nr. 1-3). 

Franz, Hermann, Alter und Beſtand der Kirchenbücher insbeſondere im 

Großherzogtum Baden. Mit einer überſicht über ſämtliche Kirchen⸗ 

bücher in Baden. (Zeitſchrift für die Geſchichte des Oberrheins, Er⸗ 

gänzungsheft 1.) Heidelberg, Winter 1912. 

Für die Kirchengeſchichte der einzelnen Bistumsteile 

bietet der III. Band der Regeſten zur Geſchichte der Biſchöfe von 

Konſtanz viel neues und für alle Gebiete reichhaltiges Material. 

Die großen Wirren der damaligen Zeit, das Papſtſchisma, die 
Freib. Didz.⸗Archiv. N. F. XV. 24
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Konzilien uſw. erfahren hier an der Hand der Urkunden eine 

neue Beleuchtung. Ein Abſchnitt daraus, die Stellung Freiburgs 

zur Zeit des großen Papſtſchismas als Stützpunkt des avigno— 

neſiſchen Bistumverweſers wurde von dem Referenten beſonders be⸗ 

handelt. Nach einer Mitteilung des Herrn Stadtarchivrates Dr. Albert 

wurden inzwiſchen im Münſterarchiv neue Urkunden aus dieſer 

wichtigen Periode gefunden, welche das gegebene Bild teils ver— 

vollſtändigen, teils berichtigen. — Dem Bistum Konſtanz lenkt 

ſich begreiflicherweiſe die Hauptaufmerkſamkeit der Geſchichts— 

forſcher zu. Das Konzil von Konſtanz ſowie der Weſſenbergia— 

nismus finden immer wieder neue für weitere Kreiſe berechnete 

Bearbeitungen. 

Für die übrigen Bistumsteile Badens liegen nur ſpärliche 
Beiträge vor. Das bedeutendſte iſt die Arbeit von J. Wille 

über den Fürſtbiſchof von Speyer, Auguſt Graf von Limburg— 
Stirum. Ein anſchauliches und anziehendes Bild jener Zeit zieht 

in dieſer Arbeit an unſern Augen vorüber. — Einen hiſtoriſch— 

geographiſchen Charakter trägt die fleißige Arbeit von Humpert, 

welche die Entwicklung des kurmainziſchen Neckarterritoriums 

Schritt für Schritt verfolgt und darlegt, wie und zu welcher 

Zeit die einzelnen Beſtandteile an Kurmainz kamen. Dahin ge⸗ 

hören vor allem die badiſchen Ortſchaften zwiſchen Main und 

Neckar, die Amter Tauberbiſchofsheim, Buchen, Walldürn. Zu den 

älteſten Beſitzungen zählen Tauberbiſchofsheim, Gamburg, Bronn— 

bach, Külsheim, dann die Lorſcher Beſitzungen. Die eigentliche 

Territorialpolitik der Erzbiſchöſfe von Mainz ſetzt mit dem Beginn 

des 13. Jahrhunderts ein und erreicht ihren Höhepunkt im 14. Jahr⸗ 

hundert unter Erzbiſchof Gerlach von Naſſau (1346—1371). In 

der Neuzeit ſuchte Mainz ſeinen Beſitz zu konſolidieren und die 

Landeshoheit auszubauen, bis der Reichsdeputationshauptſchluß 

das ganze Gebiet aufteilte. 

Zur Geſchichte der Badiſchen Reformationszeit bringt 
H. Baier wertvolle urkundliche Beiträge aus den bisher von den 

Forſchern faſt unbenützten Konſtanzer Domkapitelsprotokollen. — 

Ein wichtiges Quellenwerk für dieſe Zeit iſt, wie früher ſchon 

erwähnt, die Herausgabe der Korreſpondenz der Brüder Ambroſius 

und Thomas Blaurer, deſſen Schlußband Theodor Schieß mit 
Unterſtützung der Badiſchen Hiſtoriſchen Kommiſſion herausgegeben
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hat. Von den Biographien über einzelne Reformatoren ſei die 
eingehende Arbeit über den Waldshuter Reformator Balthaſar 

Hubmaier beſonders hervorgehoben. 

In die neuere Kirchengeſchichte führen uns die Arbeiten 

von Dor über Hofrat Zell und den bekannten und allſeits ge— 

achteten Freiburger Militärgeiſtlichen Finneiſen. — Alban Stolz tritt 

uns in dem Briefwechſel mit den Schweſtern Ringseis und Kor— 

dula Wöhler in ſeinem Verkehr mit wahrheitſuchenden Proteſtanten 

gegenüber, während ſich der Freiburger Privatdozent Engelbert 

Krebs die Aufgabe ſtellt, zur Ehrenrettung des vielfach verkannten 

und falſch beurteilten Freiburger Domdekans Hirſcher ſoviel als 

möglich beizutragen. — Auch die Arbeit von Schnütgen über die 

Erneuerung des katholiſchen Lebens in Deutſchland verdient hier Er⸗ 
wähnung, da ſie auf Baden Bezug nimmt und die kirchenpolitiſchen 

Vorgänge unter Erzbiſchof Demeter und Hermann von Vicari, die 

Einführung der barmherzigen Schweſtern und vor allem die Tätig⸗ 

keit elſäſſiſcher Prieſter für die Miſſionierung des badiſchen Volkes 

vor allem in den Kapiteln Breiſach und Neuenburg behandelt. Die 

Arbeit gruppiert ſich um die Schilderung des Einfluſſes des 

Mainzer Seminarregens und ſpäteren Biſchofs von Straßburg 

Andreas Raeß auf die Neugeſtaltung des literariſchen und kirch— 
lichen Lebens in Deutſchland. 

Die Geſchichte der Salpeterer von Böſer, des Altkatholi⸗ 
zismus in Meßkirch von Gröber und die Schilderung eines 

„Sperlingslebens“ aus der Kulturkampfzeit ſeien kurz angeführt. 

Rieder, K., Regeſten zur Geſchichte der Biſchöfe von Konſtanz. III. Bd. 

1384 —1436. Innsbruck, Wagner 1913. 

Derſelbe, Freiburgs Stellung während des großen Papſtſchismas (Feſtſchrift 

für Georg v. Hertling S. 289—295). Kempten 1913. 

Wirz, Zürich und Konſtanz im Kampf zwiſchen Ludwig dem Bayer und 

dem Papſttum (Schriften des Vereins für Geſchichte des Bodenſees 

1912 S. 199—223). 

Kaiſer, Die Entſtehung und Entwicklung der Diözeſe Konſtanz (Ge⸗ 

meindebote der evang. Gemeinde Konſtanz 1912 Nr. 25). 

Roller, O., Beiträge zur Geſchichte Konrads von Tegerfelden, Biſchof 
von Konſtanz (dieſe Zeitſchrift N. F. 13, 255—264). 

Hartmann, Placidus, Wappen des Kardinals Marx Sittich von Hohen⸗ 

ems, Biſchofs von Konſtanz (Schweizer Archiv für Heraldik 1912, 

S. 153—160). 
24·
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Conſtant, G., Kardinal Mark Sittich von Hohenems, Biſchof von Kon— 
ſtanz Dictionnaire d'histoire et de géographique ececlésiastique 

II, 786—791). 

Brandt, O., Ulrichs von Richental Chronik des Konzils zu Konſtanz 

1414—1418. Mit 18 Abbildungen nach der Aulendorfer Handſchrift 

[Voigtländers Quellenbücher Bd. 48]. Leipzig, Voigtländer 1913. 

Gröber, K, Die Vorgeſchichte des Konzils von Konſtanz (Bodenſee— 

Chronik 1913 Nr. 1—5). 

Pérouse, Le concile de Constance (Science et réligion Nr. 667). 

Paris 1913. 

Simonſohn, Max, Die kirchliche Judengeſetzgebung im Zeitalter der 

Reeformkonzilien von Konſtanz und Baſel (Freiburger Diſſertation). 

Breslau 1912. 

Heim, Weſſenbergs Deutſche Kirche (Internat. kirchl. Zeitſchrift 1913). 

Menn, Briefe Weſſenbergs an Jacobi (ebd.). 

Derſelbe, Weſſenberg über die Urſache geſchwächter Wirkſamkeit der Re— 

ligion unter den Menſchen (ebd.). 

Schirmer, Aus Weſſenbergs letzten Lebenstagen (ebd.). 
Derſelbe, Weſſenbergs religiöſe Perſönlichkeit (ebd.). 

Derſelbe, Weſſenberg über den Mechanismus im Gottesdienſt (Das neue 

Jahrhundert V, Heft 8). 

Die Zuſammenkunft des Fürſtbiſchofs Dalberg mit dem apoſtol. Nuntius 

in Luzern und ihre Folgen (Hiſt.⸗polit. Blätter 150, 20—32; 132—147). 

21 

Kollofrath, M., Eine Kundgebung des Kardinals Rohan während ſeines 

Aufenthaltes in Ettenheim (Dieſe Zeitſchr. N. F. 14, 217—224). 
Wille, Jakob, Auguſt Graf von Limburg⸗Stirum, Fürſtbiſchof von Speyer. 

Miniaturbilder aus einem geiſtlichen Staate im 18. Jahrhundert (Neu⸗ 

jahrsblätter der Bad. Hiſt. Kommiſſion 1913). 

Humpert, Th., Die territoriale Entwicklung von Kurmainz zwiſchen 

Main und Neckar (Separatabdruck aus dem Archiv des Hiſtoriſchen 

Vereins Bd. 55). Würzburg 1913. 
Windelband, W., Die Religionsbeſtimmungen im Erbvertrag von 1765 

zwiſchen Baden⸗Durlach und Baden-Baden (Zeitſchr. f. Geſchichte des 
Oberrheins N. F. 27, 70-90). 

*— 

Staub, Ignaz, Briefe von und an Dr. Johann Fabri (Grevings 

Reformationsgeſchichtliche Studien und Texte Heft 21/22 [1912, 

S. 75-99). 
Baier, H., Vorreformationsgeſchichtliche Forſchungen aus der Diözeſe 

Konſtanz (dieſe Zeitſchr. N. F. 14, 29—81). 

Schieß, Tr., Briefwechſel der Brüder Ambroſius und Thomas Blaurer 
1509 —1567 Bd. III (1549—67). Freiburg 1912.
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Mau, W., Balthaſar Hubmaier (Abhandlungen zur Mittleren und Neueren 

Geſchichte Heft 40), Berlin 1912. 

Wanner, Jakob Otter. Der erſte evangeliſche Prediger im Breisgau 

(Die Dorfheimat für die Gemeinde Nimburg 1912). 
* 

Schnütgen, Alex., Das Elſaß und die Erneuerung des katholiſchen 

Lebens in Deutſchland von 1814 bis 1848. Straßburg 1913 Straß— 

burger Beiträge zur neueren Geſchichte VY. 

Schofer, J., Der Domherr Räß von Straßburg und die kirchliche Lage 

in Baden um 1839 (Oberrh. Paſtoralblatt 1913, 304307). 

Dor, Hofrat Karl Zell. Ein Lebensbild. Freiburg 1912. 
Derſelbe, Hermann Finneiſen, T 1879 (Liobablatt 1913 Nr. 7ff). 

Stockmann, A., Alban Stolz und die Schweſtern Ringseis. Ein freund— 

ſchaftlicher Federkrieg. Freiburg 1912. 

Mayer, J., Führung und Fügung. 3. Teil: Alban Stolz und Kordula 

Wöhler. Freiburg 1913. 
Krebs, E., Hirſcher und die Wiedergeburt des katholiſchen Lebens in 

Deutſchland (Dieſe Zeitſchrift N. F. 14, 170—186). 

Derſelbe, Hirſcher und der Zölibat (Oberrhein. Paſtoralblatt 1913, 165-169). 

11 

Böſer, Jakob, Das Hauenſteinerland und die Salpeterer. Bonndorf 1913. 

Gröber, Konrad, Der Altkatholizismus in Meßkirch. Die Geſchichte ſeiner 

Entwicklung und Bekämpfung (Dieſe Zeitſchrift N. F. 13, 135—199). 

Menn, Briefwechſel zwiſchen Friedrich Michelis und Ignaz von Döllinger 

(Internationale kirchliche Zeitſchr. 1913). 

Derſelbe, Michelis als Schriftſteller (ebd.) 

Kulturkampfſzenen von 1874,75. Nach dem Leben erzählt von einem 

„Sperrling“ (Breisgauer Chronik 1913 Nr. 21. 22). 

*. 

Bei der Geſchichte einzelner Orte und Pfarreien ſei darauf 

hingewieſen, daß man in neueſter Zeit ernſtlich daran denkt, auch 

die Flurnamen mehr wie früher in den Bereich ortsgeſchicht— 

licher Forſchung einzubeziehen, da in den Flurnamen wichtige 
Fingerzeige für die Ortsgeſchichte gegeben ſind. Ein Schema für 
die Durchführung dieſer Arbeit hat Eugen Fehrle aufgeſtellt. 

Wird nach dieſem Schema die geplante Sammlung für ganz Baden 

durchgeführt, ſo wird der heimatlichen Geſchichtsforſchung ein 
großer Dienſt geleiſtet werden. 

Von den Pfarreigeſchichten ſei vor allem auf die Geſchichte der 

Pfarrei Steinbach von Reinfried und auf die Geſchichte Unter⸗ 

alpfens von Jakob Ebner verwieſen. Beide ſind in unſerem Diözeſan⸗ 
archiv veröffentlicht und können ähnlichen Studien als Vorbild dienen.
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Kirchengeſchichtliches Material iſt auch teilweiſe in den Orts— 
geſchichten von Kirchen, Bräunlingen, Sandhofen, Reilingen und 

Kandern enthalten. — Recht dankenswerte Beiträge zur Geſchichte 

einzelner Pfarreien finden wir jeweils in der Linzgauer und in der 

Breisgauer Chronik, welche als Beilage zu den Tageszeitungen 

Linzgauer und Freiburger Bote die Liebe zur heimatlichen Ver⸗ 

gangenheit im Volke wachhalten wollen. Die einzelnen Beiträge 

zur Orts⸗ und Pfarreigeſchichte ſeien hier in alphabetiſcher Reihen⸗ 

folge angeführt. 

Fehrle, Eugen, Die Flurnamen von Aaſen nebſt praktiſchen Anleitungen 

für die geplante Sammlung der Flurnamen des ganzen badiſchen 

Landes. Karlsruhe 1913. 

Achern: Schriever, Karl, Eine Kirchenſteuerliſte der Gemeinde Unter⸗ 

achern aus dem Jahre 1666 (Die Ortenau 4, 144). 

Allensbach: Zur Geſchichte von Allensbach (Bodenſee-Chronik 1913, 

Nr. 18—19). 

Amoltern: Dröſcher, Dominik, Pfarrer Franz Kaver Ganter von Amol⸗ 

tern (Dieſe Zeitſchrift N. F. 14, 151—170). 

Birnau: Mezger, V., Die Verlegung der Wallfahrt B. nach Neu-Birnau 

(Linzgau⸗Chronik 3 Nr. 32. 33). 

— Maier, Zur Verlegung der Wallfahrt nach Neu-Birnau (Linzgau⸗ 

Chronik 3 Nr. 36-38). 

Bräunlingent: Rech, Ferdinand, Beiträge zur Geſchichte der Stadt B. 

(Schriften des Vereins für Geſchichte und Naturgeſchichte der Baar 

13, 95—148). 

Bruchſal: Anlauf, Karl, Der franzöſiſche Raubzug in B. (Aus Bruhrain 

und Kraichgau 2. J. Nr. 9/́10). 

Brudertal: Heizmann, Ludwig, Die Verehrung der ſchmerzhaften Mutter⸗ 

gottes in B. bei Kuhbach. Verlag des kathol. Pfarramtes Kuhbach 
bei Lahr 1913. 

Buchholz: Lehmann, A., Die Gründung der Kaplanei in B. (Breisgauer 

Chronik 1913 Nr. 2). 

Dinglingen: Eine Kirchenviſitation aus alter Zeit. 1667. Die Heimat 
für die evang. Gemeinde Dinglingen. 1912. 

Freiburg: Albert, Peter P., Urkunden und Regeſten zur Geſchichte des 

Münſters (Freiburger Münſterblätter 8, 27—45. 66—84). 

— Schuſter, Karl, Die Gräber im Fr. Münſter (Freiburger Münſterblätter 

8, 1-26). 
— Flamm, Hermann, Hans Nieſenburger von Graz, Werkmeiſter des Frei⸗ 

burger Münſters 1471—1491 (Freiburger Münſterblätter 8, 85—104). 

Kandern: Ortskirchengeſchichte von Kandern ſeit der Reformation von 
1556 (Evang. Gemeindebote für Kandern 1913 Nr. 1—3. 6).
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Kirchen: Schmidt, Julius, Kirchen am Rhein. Eine karolingiſche Königs— 

pfalz. Ein Beitrag zur Kulturgeſchichte des Oberrheins von der Stein⸗ 

zeit bis zur Gegenwart. Mit Illuſtrationen, zwei Plänen und je einer 

Originalzeichnung von S. P. Hebel und H. Daur. Bühl 1912. 

Konſtanz: Gröber, C., Aus der Geſchichte der Dreifaltigkeitspfarrei 

(Kathol. Jahrb. für die Stadt Konſtanz 1913, S. 142 —163). 

Hattingen: Glock, W., Hattingens Orts- und Schulgeſchichte. Lörrach 1912. 

Heidelberg: Jülch, W., Die Baſilika auf dem Heidelberger Heiligenberg 

(Frankfurter Zeitung 1918 Nr. 219). 

Ladenburg: Gropengießer, St., Die römiſche Baſilika in Ladenburg 

GKorreſpondenzblatt des Geſamtvereins der deutſchen Geſchichts- und 

Altertumsvereine 61, 101—106). 

— Dorr, Albert, Der Biſchofshof in Ladenburg (Karlsruher Diſſertation). 

Mainz 1912. 

Lautenbach: Chriſt, Karl, Ein pfalzgräflicher Kirchenſtifter zu Lautenbach 

im Renchtal (Mannheimer Geſchichtsblätter 1912, 219—220). 

Lippertsreute: Maier, Aus der Geſchichte von Lippertsreute (Linzgau⸗ 

Chronik 1913, Nr. 1—11). 

Maria⸗Linden (bei Ottersweier): Müller, Stephan, Unſere liebe Frau 

Maria bei den Linden. Ein Wallfahrts⸗ und Gebetbuch. Bühl (1911). 
[Enthält eine Geſchichte der Wallfahrt Maria-Linden bei Ottersweier.] 

Maria Lindenberg (bei St. Peter): Fehringer, Ed., Wallfahrtsbüchlein 

für das katholiſche Volk. Engen (1914). 

Maria zu Schray (bei Pfullendorf): Heizmann, Ludwig, Unſere Liebe 

Frau zu Schray. Ein Wallfahrts⸗ und Gebetbuch, 3. Aufl. Pfullen⸗ 

dorf 1911. [Enthält S. 1—18 eine Geſchichte der Wallfahrt und 

Gnadenkapelle.] 

Meßkirch: Gröber, Konrad, Der Altkatholizismus in Meßkirch. Die Ge⸗ 

ſchichte ſeiner Entwicklung und Bekämpfung (Dieſe Zeitſchrift N. F. 

13, 135—199). 
Munzingen: Spreter, Hermann, Beiträge zum religiöſen Leben aus dem 

18. Jahrhundert (Dieſe Zeitſchrift N. F. 14, 225—231). 

Neckarau: Kurfürſtlicher Bettelbrief für die Wiederherſtellung der St. Anna⸗ 

kirche in Neckarau 1514 (Mannheimer Gſchbl. 1912, 116—117). 

Pforzheim: Gerwig, Robert, Aus alten Pfarrakten. Zur Kulturgeſchichte 
des 18. Jahrhunderts Kirchliches Gemeindeblatt für Pforzheim 1912. 
S. 2—4). 

Prinzbach: Armbruſter, W., Prinzbach in der Geſchichte (Offenburger 
Zeitung 1913 Nr. 229 ff.). 

Reilingen: Kraemer, H., Geſchichte von dem Dorfe R. und dem Schloſſe 

Werſau. Reilingen, Selbſtverlag des Verfaſſers, 1912. 
Sandhofen: Heck, Fritz, Chronik von Sandhofen, Scharhof, Santorf 

und Kirſchgartshauſen. Sandhofen, Keßler, 1912. 

Steinbach: Reinfried, Karl, Die Pfarrei Steinbach, Dekanat Otters⸗ 
weier (Diefe Zeitſchrift N. F. 14, 82—133).
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Suntheim: Feurſtein, H, Der rätſelhafte Ort Suntheim Schriften des 

Vereins für Geſchichte und Naturgeſchichte der Baar 13, 148—156). 

überlingen: Maier, G., Fronleichnam in Alt-überlingen (Linzgau-Chronik 

1913 Nr. 11—12). 

— Ulm, Otto, Das Heiliggeiſt-Hoſpital zu Uberlingen am Bodenſee im 

Mittelalter. Ein Beitrag zur Rechtsgeſchichte der Stiftungen. [(Heidel⸗ 

berger Diſſert.] Heidelberg 1913. 

Unteralpfen: Ebner, Jakob, Geſchichte der Pfarrei Unteralpfen (Dieſe 

Zeitſchrift N. F. 13, 97—135). 

Der wertvollſte Beitrag zur Ordensgeſchichte von Baden 

iſt die groß angelegte Geſchichte des Stiftes und der Stadt Wald— 

kirch von dem leider zu früh verſtorbenen Stadtpfarrer M. Wetzel 

in Markdorf, der ſich ſchon als Kaplan von Waldkirch in die Ver— 

gangenheit des Stiftes vertieft hatte. Leider war es ihm nicht 

mehr vergönnt, den zweiten Band fix und fertig zu ſtellen, jedoch 

iſt das Material ſo weit vorhanden, daß es Pfarrer Ebner, der 
das Material übernommen hat, nicht allzu ſchwer werden dürfte, 

den zweiten Band zum Abſchluß zu bringen. — Wertvolle Beiträge 

zur Geſchichte des Kloſters Salem ſind die chronikaliſchen Auszüge, 

welche Hermann Baier in der Zeitſchrift für Geſchichte des Ober— 

rheins veröffentlicht. — Die Freiburger Ordensgeſchichte behandelt 

Allgeier und Dold, und zwar erſter die Aufhebung des Jeſuiten— 

kollegs, letzterer die Geſchichte des Dominikanerkloſters. — Ein an⸗ 

ziehendes, bis ins einzelne durchgearbeitetes Bild des berühmten 

St. Blaſianiſchen Abtes Martin Gerbert und ſeiner Bedeutung 

für die Gelehrtengeſchichte ſchenkt uns Profeſſor Pfeilſchifter 

durch die Veröffentlichung ſeines auf der Freiburger Generalver⸗ 

ſammlung der Görresgeſellſchaft gehaltenen Vortrages. — In der 

ausführlichen Arbeit Steinhauſers über die Kloſterpolitik der 

Grafen von Württemberg finden wir auch das Priorat Reichenbach, 
die St. Blaſianiſche Kloſterpropſtei Nellingen, das Schwarzwald— 

kloſter St. Georgen ſowie Frauenalb und Salem und deren Stellung 
zu den Grafen von Württemberg im Laufe der Jahre erwähnt. 

Das Schlußergebnis beleuchtet die Bedeutung der Kloſtervogtei für 
die Politik der Grafen von Württemberg. 

Steinhauſer, Gebhard, Die Kloſterpolitik der Grafen von Württem⸗ 

berg bis Ende des 15. Jahrhunderts (Separatabzug einer Tübinger 
Diſſertation aus „Studien und Mitteilungen zur Geſchichte des Bene⸗ 

diktinerordens und ſeiner Zweige“. N. F. 3 [1913], Heft 1 2).
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St. Blaſien: Pfeilſchifter, Georg, Fürſtabt Martin Gerbert von St. Blaſien 

(Zeitſchrift für Geſch. des Oberrheins N F. 28 [1913], 272—-315). 

Bonndorf: Zobel, Franz Xaver, Vereinbarung zwiſchen dem Kloſter 

St. Blaſien, der Gemeinde Bonndorf und dem Paulinerkloſter daſelbſt 

(Dieſe Zeitſchrift N. F. 14, 186 209). 

Bronnbach: Haug, Eine Bronnbacher Abtsrechnung (Franken 1913, 

Nr. 2 u. 3). 

Deutſchorden: Müller, Karl Otto, Das Finanzweſen der Deutſchordens— 

ballei Elſaß⸗Schwaben-Burgund. Ein Beitrag zur Ordens- und Wirt— 

ſchaftsgeſchichte (Hiſtoriſches Jahrbuch 34). 

Freiburg: Allgeier, Arthur, Die Auflöſung des Jeſuitenkollegiums zu 

Freiburg im Br. im Jahre 1773 (Dieſe Zeitſchrift N. F. 13, 244— 255). 

— Dold, Auguſt, Studien zur Geſchichte des Dominikanerkloſters zu Frei— 

burg i. B. (Dieſe Zeitſchrift N. F. 13, 67—97). 

Lorſch: Hülſen, Friedrich, Die Beſitzungen des Kloſters Lorſch in der 

Karolingerzeit. Berlin, Ebering 1913 (Hiſtoriſche Studien Heft 105). 

(Bergheim)-Markdorf: Maier, Chronik des Frauenkloſters Berg— 

heim⸗Marldorf (Linzgau-Chronik 3, Nr. 11—19). 

Neuburg: Metzeler, Stift Neuburg, eine klaſſiſche Stätte (Uber den 

Waſſern V). 

— Krauß, F., Stift Neuburg, eine Romantikerklauſe (Hochland 11, Heft 2). 

Ottersweier: Reinfried, Die ehemalige Jeſuitenreſidenz zu Ottersweier 

(Acher und Bühler Bote 1913, Juni 20—28). 

Reichenbach: Schott, Karl, Kloſter Reichenbach im Murgtal in ſeinen 

Beziehungen zu den Markgrafen von Baden (Freiburger Diſſertation) 

Freiburg 1912. 

St. Peter: Flamm, Hermann, Ein neues Blatt des Rotulus San Petrinus 

aus dem Freiburger Stadtarchiv (Zeitſchrift für die Geſchichte des 

Oberrheins N. F. 28 [1913], 72—84). 

Säckingen: Benziger, C., Die Fridolinslegende nach einem Ulmer Druck 

des Johann Zainer. Straßburg, Heitz 1913. 

Salem: Schwarz, Benedikt, Acta scolae Salemitana (Badiſche Schul— 

zeitung 1913). 

— Maier, Das Kloſterleben in Salem (Linzgau Chronik 1913, Nr. 16—18). 

— Maier, Aus der Geſchichte von Salem (Linzgau-Chronik 1913, Nr. 9—19). 

— Baier, Hermann, Chronikaliſche Aufzeichnungen aus dem Kloſter Salem 

(Zeitſchrift für die Geſchichte des Oberrheins N F. 28 [1913], 83—112). 

Seefelden: Walter, Ldg., Das Ciſterzienſer Frauenkloſter in Boos⸗See⸗ 

felden (Linzgau Chronik 3, Nr. 15—19). 
St. Trudpert: Strohmeyer, W., St. Trudperts-Büchlein. Geſchichtlicher 

Überblick über das Leben des Heiligen, das Kloſter und die Pfarrei 

St. Trudpert. Mit einem Anhang von praktiſchen Gebeten für den 

katholiſchen Chriſten. Freiburg (Preßverein) 1912. 

Überlingen: Mezger, V., Das Kollegiatſtift zu überlingen (Linzgau— 

Chronik 1913, Nr. 17—18).
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Waldkirch: Wetzel, Max, Waldkirch im Elztal Stift, Stadt und Amts⸗ 
bezirk J. Teil. Freiburg 1912. 

Wonnental: Krebs, Engelbert, Stift Wonnentals letzte Tage und Ende 

(Schauinsland 39, 40-48; 75— 96). 

Auf dem Gebiete der Kirchlichen Rechtsgeſchichte führt 

Pfarrer Lehmann ſeine Zuſammenſtellung der Patronatsver— 

hältniſſe im Archidiakonat Breisgau weiter. Die Unterſuchungen 

erſtrecken ſich über das Dekanat Freiburg und Neuenburg. Einer 

der nächſten Bände des Diözeſanarchivs wird das Dekanat Wieſental 

behandeln und die Ergebniſſe der Unterſuchung darlegen. 

In die neuere Zeit führen uns einige wichtige Arbeiten. Wir 

heben vor allem hervor die Studie von Windelband über 

Staat und katholiſche Kirche in der Markgrafſchaft Baden zur 
Zeit Karl Friedrichs, dem im Jahre 1771 die beiden Markgraf⸗ 

ſchaften zugefallen waren mit der ſchwierigen Aufgabe, den katho— 

liſchen Intereſſen gerecht zu werden. — Ein Stück badiſcher 

Kirchenrechtsgeſchichte iſt auch in dem Werke des Oberſtiftungs⸗ 

rats Dr. Schmitt über die „Kirchenbaupflicht“ enthalten, in 

welchem in ſachkundigſter Weiſe die Pflichten des Domänefiskus 

der Kirche gegenüber behandelt werden. — Sehr wertvolle Ein⸗ 

blicke in die Geſchichte des badiſchen Stiftungsweſens gibt die 
Arbeit von Heimberger unter dem Titel „Die Veränderung des 

Stiftungszweckes“. In vier Kapiteln wird an Beiſpielen aus der 

Geſchichte dargelegt, welche Gründe mitwirkten, um den urſprüng⸗ 
lichen Zweck von frommen Stiftungen (Spitäler, Stipendien uſw.) 

zu verändern. Dem Schlußvorſchlag, „dem Staate durch freiere 

Geſetzesbeſtimmungen die Möglichkeit zu geben, zum Nutzen ſeiner 

Angehörigen die Stiftungen den jeweiligen Anforderungen der Zeit 

entſprechend bei möglicher Anlehnung an den urſprünglichen Stif— 

tungszweck abzuändern, wo immer dies geboten erſcheint“, wird 
man nicht zuſtimmen können. 
Maurer, Heinrich, Die Freiherrn von Uſenberg und ihre Kirchenlehen 

Geitſchrift für die Geſchichte des Oberrheins 28 [1913], 370-430). 

Lehmann, Andreas, Die Entwicklung der Patronatsverhältniſſe im Archi⸗ 

diakonat Breisgau 1275—1508 (Dieſe Zeitſchrift N. F. 13, 1- 66). 

Ulm, Otto, Das Heilig-Geiſt⸗Hoſpital zu Überlingen am Bodenſee im 

Mittelalter. Ein Beitrag zur Rechtsgeſchichte der Stiftungen (Heidel⸗ 

berger Diſſertation. Heidelberg 1913). 

Windelband, W., Staat und katholiſche Kirche in der Markgrafſchaft 
Baden zur Zeit Karl Friedrichs. Tübingen, Mohr (Siebeck), 1912.
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Brehm, Zur Geſchichte der letzten Konſtanzer Diözeſanſynoden (Schwäbi⸗ 
ſches Archiv XXX Nr. 6). 

Hainberger, Hans, Die Veränderung des Stiftungszwecks. Beiträge 

zur Geſchichte des Badiſchen Stiftungsweſens (Bd. VIII, Heft 5 der 
Beyerleſchen „Deutſchrechtlichen Beiträge“). 

Fellmeth, Adolf, Das Patronatsrecht in Baden (Die Heimat. Evangeliſches 

Gemeindeblatt für die Diözeſe Boxberg 1912, Nr. 1 u. 2). 

Muſer, Oskar, Iſt der Staat rechtlich oder moraliſch zur Aufbeſſerung 

der Pfarrgehälter aus Staatsmitteln (Staatsdotation) verpflichtet? 

Karlsruhe 1913. 

Loſſen, Richard, Die Einführung des allgemeinen Pfarrkonkurſes in 

Baden (Oberrheiniſches Paſtoralblatt 1913, 105-—109). 

Schmitt, Joſeph, Kirchenbaupflicht nach gemeinem und nach badiſchem 

Recht mit beſonderer Berückſichtigung der Pflichten des badiſchen 

Domänenfiskus und der badiſchen Standesherrſchaften. Karlsruhe, 

(Braun) 1912. 

Derſelbe, Die Stellung der badiſch-rechtlichen Kirchengemeinde gegenüber 

dem katholiſchen Kirchenrecht (Archiv für katholiſches Kirchenrecht 93). 

Zu den innerkirchlichen Verhältniſſen und der Statiſtil 
möchten wir zunächſt auf das eingehende Werkchen von Max 

Keller über die religiöſe Kindererziehung verweiſen, in welchem 
erſtmals dieſe wichtige Frage im Zuſammenhang eingehend be— 

handelt wurde. — Erwähnenswert iſt auch der Schematismus über 

die proteſtantiſche Landeskirche Badens von Moerwarth und 

einige kleinere Arbeiten über religiös⸗ſittliche Fragen, welche die 

heutige Zeit bewegen. 

Bihler, Otto, Die kirchlichen Verhältniſſe in der Markgrafſchaft Hoch⸗ 
berg im letzten Drittel des 17. Jahrhunderts. Nach Aufzeichnungen 

des Superintendenten Joh. Fecht (Breisgau⸗Chronik 1913, Nr. 9 u. 10). 

Aus dem kirchlichen und ſittlichen Leben in Söllingen im 18. Jahrhundert 
(Evangeliſcher Gemeindebote für Söllingen bei Durlach 1913). 

Bericht des Diözeſanausſchuſſes über die kirchlichen und religiös⸗ſittlichen 

Zuſtände der Diözeſe Mannheim im Jahre 1911. Mannheim 1912. 

Keller, Martin, Geſamtergebnis der kirchlichen Statiſtik der Erzdiözeſe 
Freiburg vom Jahre 1912 (Dieſe Zeitſchrift N. F. 14, 244—271). 

Franke, Guſtav, Beitrag zur Statiſtik der Sterblichkeitsverhältniſſe un⸗ 

ehelicher Kinder im Großherzogtum Baden (Freiburger Diſſertation). 

Leipzig 1913. 

Lange, Auguſte, Die unehelichen Geburten in Baden, eine Unterſuchung 

über ihre Bedingungen und Entwicklung (Volkswirtſchaftliche Ab⸗ 
handlungen der badiſchen Hochſchulen N. F. Heft 12). Karlsruhe 1912.
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Schenck, Der Rückgang der Geburten. Berecht zur Synode der Dibözeſe 
Borberg für 1912 (Die Heimat. Evangeliſches Gemeindeblatt für die 

Diözeſe Boxberg 1912, Nr. 11 u. 12). 

Keller, Max, Religiöſe Kindererziehung nach badiſchem Recht. Karls— 

ruhe, Braun, 1913. 
Moerwarth, Friedrich, Die badiſche evangeliſch-proteſtantiſche Landes— 

kirche, ihre Behörden und Geiſtlichen. Karlsruhe 1913. 

Katholiſcher Oberſtiftungsrat Karlsruhe. 1862—1912. Karlsruhe, Ba— 

denia, 1912. 

Hellinger, Karl, Die Carolina und die Hexenverfolgung in Gengen— 

bach (Archiv für Strafrecht 59). 

Reſt, S., Ettenheimer Hexenprozeſſe im 17. Jahrhundert (Die Ortenau 1912). 

Schwarz, Benedikt, Ein Hexenprozeß im Kraichgau vom Jahre 1563 

(Alemannia 3). 

Derſelbe, Ein Hexenprozeß des 16. Jahrhunderts (in Gammingen; Badiſche 

Schulzeitung 1913, Nr. 41. 42. 46). 

*. 

Maier, (Fürſtenbergiſches! Decretum, die Sonn- und Feiertäg betreffend 

[von 1746] (Linzgau⸗Chronik 1913, Nr. 15, 16). 

Joeſeli von Koelln, Der Herrgottstag im Alten Freiburg. Ein 

„Spiel“ auf dem Münſterplatz (Breisgau⸗Chronik 1913). 

Thürlings, Zur Entſtehung des Konſtanzer Diözeſangeſangbuches (Inter⸗ 

nationale kirchliche Zeitſchrift III, 219 —230). 
Wolfhard, A., Kirchliches Leben zur Zeit des Abſolutismus (Süddeutſche 

Blätter für Kirche und freies Chriſtentum 1912, Nr. 36). 

Schneider, Franz, Zur Verlegung der katholiſch-theologiſchen Fakultät 

von Heidelberg nach Freiburg im Jahr 1807 (Dieſe Zeitſchrift N. F. 

14, 134—159). 

Von den BViographien ſeien zum Schluſſe angeführt: 
Cochem, Martin von: Gotzen, J., P. Martin von Cochem (Litera⸗ 

riſche Beilage der Kölniſchen Volkszeitung 1912, Nr. 37). 

— Steffen, Martin von Cochem KKirche und Welt, Beilage zur Ger— 

mania 1912, Nr. 70—72). 

— Zum zweihundertjährigen Todestag P. Martins von Cochem (Chriſt⸗ 

liches Familienblatt 1912, Nr. 3). 
Gerbert, Martin: Ffeilſchifter, Georg, Fürſtabt Martin Gerbert 

von St. Blaſien (Zeitſchrift für Geſchichte des Oberrheins 28 [1913], 
273—315). 

Lender, Franz Xaver: Zur Erinnerung an Prälat Dr. Franz Xaver 

Lender. Bühl 1913. 
— Prälat Dr. Franz Xaver Lender (Dieſe Zeitſchrift N. F. 14, 434— 436). 
— Schofer, Joſeph, Franz Xaver Lender (Allg. Rundſchau 1913, Nr. 32). 

— Franz KXaver Lender (Korreſpondenz der Associatio perseverantiae 

sacerdotalis 1913, Nr. 8).
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Schleyer, Johann Martin: Sleumer, Albert, Iczann Martin 

Schleyer (Kölniſche Volkszeitung 1912, Nr. 751). 

— Johann Martin Schleyer, der Erfinder der Allſprache „Volapül“ (Dichter— 

ſtimmen der Gegenwart 22, 315—-352). 

Zell, Karl: Dor, Franz, Hofrat Karl Zell. Ein Lebensbild. Freiburg, 

Herder, 1912. 
* * 

Bei der Redaktion ſind ferner eingegangen: 

Stolz, E., Die Urbansbruderſchaft in Rottenburg a. N. (Rottenburg 1913). 

— Das Schriftchen verbreitet ſich im allgemeinen über die Urbansbruder— 

ſchaften ſodann über die Geſchichte der Rottenburger Bruderſchaft, 

die einzige ſchwäbiſche Vereinigung, die ſich aus dem Mittelalter bis 

heute erhalten hat. 

Heizmann, L., Weinbau des Winzers Freud und Leid (Offenburg 1913). 

— Handelt von dem Weinbau der Kirchſpielgemeinden Zell-Weierbach, 

Rammersweier und Feſſenbach und macht am Schluß Vorſchläge zur 

Abhilfe der Notlage der Rebbauern. 

Lahuſen, J., Die Siegel der Grafen von Freiburg (Freiburg, Wagner, 1913). 

— Sam melt als Beitrag zur Siegelkunde die Siegel der Grafen von Frei— 

burg, welche zunächſt das Porträtſiegel in der Geſtalt des Reiterſiegels 

bevorzugten, daneben das Wappenſiegel gebrauchten, bis dieſes den Sieg 

davontrug. Ganz eigenartig iſt das Wappenſiegel Egons II. (1316). 

Aich, A., Laupheim bis 1570. Ein Beitrag zu Schwabens und Vorder⸗ 

öſterreichs Geſchichte und Heimatkunde. — Blaubeuren 1914. Ein ſchönes 

Beiſpiel einer guten, gründlich verarbeiteten Ortsgeſchichte. 

Frankenland, Illuſtrierte Monatsſchrift für alle Franken und Franken⸗ 

freunde. Herausgeber Dr. Hans Walter, fürſtlicher Archivar, Kreuz⸗ 
wertheim a. M. — Eine neue, prächtig ausgeſtattete Zeitſchrift für die 

Förderung der Geſchichte des Frankenlandes. Auch das badiſche 

Franken ſoll in das Gebiet der Zeitſchrift einbezogen werden. Der 

Kreis der Mitarbeiter bürgt für gediegenen Inhalt. Wir begrüßen 

die Zeitſchrift und wünſchen ihr weite Verbreitung. 

Sillib, Rudolf, Schloß Favorite und die Eremitagen der Markgräfin 

Franziska Sibylla Auguſta von Baden-Baden. Heidelberg, Carl 

Winter, 1914 (Neujahrsblätter der Badiſchen Hiſtoriſchen Kommiſſion 
N. F. 17). — Ein friſch geſchriebenes Volksbüchlein über die Schloß⸗ 

herrin Franziska Sibylla Auguſta, der treu beſorgten, frommen Landes⸗ 

mutter von Baden und ihres Schloßes, des Gartens und der Eremitagen. 

Edw. Freiherr von Hornſtein-Grüningen, Die von Hornſtein und von 

Hertenſtein. Erlebniſſe aus 700 Jahren. Ein Beitrag zur ſchwäbiſchen 

Volks⸗ und Adelskunde. Konſtanz (Preßverein). — Eine groß angelegte 

Haus⸗ und Familiengeſchichte mit wertvollen Beiträgen zur Kirchen⸗ 

und Ortsgeſchichte des badiſchen Oberlandes. (Nach Erſcheinen des 

Schluſſes werden wir noch darauf zurückkommen.)
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Metzger, Joſeph, Zwei karolingiſche Pontifikalien vom Ober⸗ 
rhein, herausgegeben und auf ihre Stellung in der liturgi⸗ 
ſchen Literatur unterſucht mit geſchichtlichen Studien über die 

Entſtehung der Pontifikalien, über die Riten der Ordinationen, 

der dedicatio ecclesiae und des ordo baptismi. Von der 
Theologiſchen Fakultät in Freiburg im Breisgau gekrönte 

Preisſchrift. Freiburg (Herder) 1914. [Freiburger Theo⸗ 

logiſche Studien 17. Heft.] 

Was die angezeigte Arbeit bezweckt, iſt in dem Titel bereits aufgezählt. 

Sie befaßt ſich mit zwei liturgiſchen Handſchriften, welche auf der Uni— 
verſitätsbibliothek zu Freiburg und der Fürſtlichen Bibliothek zu Donau⸗ 
eſchingen ſich befinden. Die eingehenden ſachkundigen Unterſuchungen der 
Handſchriften nach der formalen Seite führen den Verfaſſer zu dem Re⸗ 

ſultat, daß die Freiburger Handſchrift um die Mitte des 9. Jahrhunderts 

geſchrieben und wahrſcheinlich im Basler Gebiet und am Basler Münſter 

gebraucht wurde. Nicht ſo ſichere Anhaltspunkte für die Herkunft der 

Handſchrift ergeben ſich beim Donaueſchinger Kodex. Der Verfaſſer ver⸗ 

mutet das Ende des 9. Jahrhunderts und das Kloſter St. Gallen als Ort 

der Niederſchrift. Die Handſchrift befand ſich früher im Beſitze der Kon⸗ 

ſtanzer Dombibliothek und war vermutlich unter Biſchof Salomon III., 
der zugleich Biſchof von Konſtanz und Abt von St. Gallen war, für Kon⸗ 

ſlanz in St. Gallen angefertigt worden. Ein zweiter, ſehr eingehender Teil 

der Unterſuchung beſchäftigt ſich ſodann mit dem Inhalt der beiden Hand⸗ 

ſchriften unter ſteter Berückſichtigung der ſeither bekannten Sakramentarien, 

Ordines und Pontifikalien. Dieſer Abſchnitt iſt für die Liturgiker be⸗ 

ſonders wertvoll. Den Ordinationen, der dedicatio ecelesiae und dem 

ordo baptismi iſt beſondere Aufmerkſamkeit gewidmet worden. Das Schluß⸗ 

ergebnis faßt der Verfaſſer dahin zuſammen, daß wir in der Freiburger 

Handſchrift ein wahrſcheinlich für die Bedürfniſſe des Basler Biſchofs zu⸗ 

ſammengeſtelltes Pontifikale vor uns haben, und zwar eines der älteſten, 

das wir kennen. Die Kompilation iſt eine völlig freie, zu der der Kom⸗
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pilator hauptſächlich aus gallikaniſchen Vorlagen, ausnahmsweiſe auch aus 

dem Gregorium geſchöpft hat. Die Donaueſchinger Handſchrift ſtellt ein 

Pontifikale wahrſcheinlich für die Biſchofskirche in Konſtanz dar und zwar 

gegenüber der Freiburger Handſchrift, ein ſeinem Inhalt nach weſentlich 

bereichertes Exemplar. — Der zweite Teil der Arbeit gibt in exakter Weiſe 

den Text der Freiburger Handſchrift wieder mit den Varianten und gleich⸗ 

artigen Formularien der Handſchrift von Donaueſchingen. Die ganze Arbeit 

bildet ein wertvoller Beitrag zur Geſchichte der liturgiſchen Bücher und iſt 

um ſo höher an zuſchlagen, als erſt ein geringer Teil der aus dem Früh— 

mittelalter ſtammenden liturgiſchen Handſchriften erforſcht oder brauchbar 

ediert iſt. Mit vollem Rechte iſt dieſe Erſtlingsarbeit von der Theologiſche 

Fakultät mit einem Preiſe gekrönt worden. Aus der Arbeit können auch die 

Seelſorger reichen Gewinn ziehen. Wie reichhaltig iſt doch die Liturgie 

unſerer Kirche und wie ſchön der Inhalt der uralten Benediktionen und 

Ordinationen! Wenn man das vortreffliche Buch Metzgers durchgearbeitet 

hat, ſo wird von ſelbſt der Gedanke wach und verdichtet ſich zum Wunſche, 

daß es den Theologen doch vergönnt wäre, in die Liturgie der Kirche etwas 

mehr eingeführt zu werden, als es bisher der Fall ſein konnte! —r. 

Rögele, Karl, Ein Volksheld in ſchwerer Zeit. Ein Bei⸗ 

trag zur badiſchen Heimatsgeſchichte aus der Zeit der Be— 
freiungskriege. Mit drei Bildern und drei Textilluſtrationen. 

Freiburg (Caritas) 1913. 

Einem Volkshelden zur Zeit der Befreiungskriege iſt dieſes Büchlein 

gewidmet, das als Volksbüchlein weite Verbreitung verdient. Gerade für 

die heutige Zeit iſt es lehrreich, ſich in die Zeit der franzöſiſchen Einfälle 
in das badiſche Land zu vertiefen, um zu ſehen, was Kriegszeiten für ein 

Land bedeuten. In dieſer ſchweren Zeit lebte Johann Georg Pfaff, Kreuz⸗ 
wirt in Kürzell, der durch ſeinen Mut und ſeine Unerſchrockenheit ſeinem 

Heimatdorf und Sſterreich große Dienſte leiſtete. Er war der Sohn eines 

Hofbauern auf dem Gieſenhof bei Reichenbach, ein geweckter Knabe, der 

Talent zum Studium bewies, aber mit Rückſicht auf die Eltern und den 

heimatlichen Hof dem Handwerk und der Landwirtſchaft ſich zuwenden 

mußte. Allein nicht lange litt es ihm in der Einſamkeit, er vertauſchte 

darum Haus und Hof mit der Wirtſchaft zum Kreuz in Kürzell und zeigte 

hier bei der Brandſchatzung der Franzoſen, was Kühnheit und Liſt gegen 

den Feind vermag. Durch Verrat kam er einmal in die Hände der Feinde, 
wurde aber wieder freigelaſſen. Der Kaiſer von Sſterreich verlieh ihm 

den großen goldenen Verdienſtorden. Der Abend ſeines Lebens war mit 

geſchäftlichem Kummer und Sorgen angefüllt. Aber trotzdem verließ ihn 

nie der natürliche Frohſinn und Lebensmut. Er ſtarb, einundſiebzig Jahre 

alt, im Jahre 1840. Das Büchlein erzählt das Schickſal dieſes Mannes 

auf dem Hintergrund der Zeitgeſchichte, wobei wir vor allem auch auf 

die Schilderung der Schickſale des Kloſters Schuttern aufmerkſam machen
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möchten, und iſt durch die friſche Sprache ſo recht geeignet, das Volk mit 
Liebe zur Heimatsgeſchichte zu erfüllen r. 

Vilkel, Dr. Hermann, Die Wirtſchaftsverhältniſſe des Kloſters 
St. Gallen von der Gründung bis zum Ende des 13. Jahr— 
hunderts. (XIV u. 351 S.) Freiburg i. Br. (Herder) 1914. 

Preis 7 Mk. 

Es iſt eine dankenswerte Aufgabe, die der Verfaſſer in der Dar— 

ſtellung der wirtſchaftlichen Entwicklung der fürſtabtlichen Grundherrſchaft 

des berühmten Benediktinerkloſters St. Gallen vom 8. bis zum Ende des 
13. Jahrhunderts unternommen hat. Die Arbeit ſtützt ſich auf ein weit⸗ 

ſchichtiges Urkundenmaterial, welches in verſchiedenen Quellenwerken und 

ſonſtigen Druckſchriften veröffentlicht iſt und uns Nachricht gibt über 

Verleihungen von Kloſtergrundbeſitz an Freie und Hörige und über den 

mannigfachen Tauſch, Kauf und Verkauf an Gütern; hierzu kommen Ver⸗ 

zeichniſſe von Zinsleuten, der Einkünfte und Verpflichtungen der verſchie— 

denen Kloſterbeamten, ſowie eine Reihe von Zinsrodeln und ähnlichen 

Dokumenten. Die geiſtliche Grundherrſchaft beſtand aus mehreren Tau⸗ 

ſenden über Hunderte von Quadratmeilen in den verſchiedenen Gauen 

des alten Alemannien oder Schwaben zerſtreuten größeren und kleineren 

Gütchen. Der bekannte Geſchichtsſchreiber und gelehrte St. Galler Mönch 

Ildefons von Arx ſchätzt den Grundbeſitz der Abtei zur Zeit ihrer Blüte 

(9. Jahrhundert) auf 4000 Hufen oder 160 000 Jucharten, welche Zahl 

man damals für ein reiches Stift annahm. „Das war der Fonds, aus 

dem hernach tauſend Jahre hindurch das Kloſter ſo viele Unfälle, Aus⸗ 

gaben und Kriege beſtritten und ſich mehrere Male aus einem gänzlichen 

Verfalle wieder erholt hat.“ Die wirtſchaftliche Entwicklung St. Gallens 

nahm im allgemeinen den gleichen Verlauf wie bei den andern alten 

Benediktinerklöſtern (Reichenau, Diſſentis, Rheinau, Hirſau, Murbach und 

Lorſch). Einer Periode des ununterbrochenen Wachstums bis zum Beginn 

des 10. Jahrhunderts folgte eine Periode des Stillſtandes bis Ende des 

11. und eine ſolche des Niedergangs im 12. und 13. Jahrhundert. 

Die Anordnung des umfangreichen Stoffes iſt eine klare und über— 

ſichtliche, wie überhaupt die Arbeit von gründlichen Studien und hervor⸗ 

ragenden Fachkenntniſſen zeugt. Nach einem geſchichtlichen Überblick über 

die Zeit der Gründung bis auf den Abt-Biſchof Salomon III. (890-919) 
ſchildert der Verfaſſer im erſten Abſchnitt die Entſtehung des Kloſterbeſitzes 

(Weihegaben an den Altar, Landſchenkungen und Erwerb durch Rodung, 

Tauſch, Kauf und Verkauf) und im zweiten Abſchnitt die Verwaltung und 

Bewirtſchaftung der ſtets zunehmenden Landgüter. Die herrſchende Wirt⸗ 

ſchaftsform bildete mehrere Jahrhunderte hindurch faſt überall im St. Galler 

Gebiet das ſogenannte Villikationsſyſtem, deſſen Weſen darin be— 
ſtand, daß, wo immer eine größere Anzahl von Gütern einer Grundherr⸗ 

ſchaft ſich fanden, ein Teil in Eigenbewirtſchaftung unter einem Beamten
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genommen wurde, während die übrigen Güter in annähernd gleichen Teilen 

zumeiſt an Hörige gegen Zinsabgaben in Naturalien verliehen wurden. 

Es wurden auf dieſe Weiſe die Güter eines beſtimmten Umkreiſes zu einem 

gewiſſen Syſtem von organiſch zuſammenhängenden um den Herrſchaftsſitz 

verteilten Kleinwirtſchaften zuſammengefaßt und unter eine lokale Ver— 

waltung geſtellt. Den Mittelpunkt bildete ein günſtig gelegener, gewöhn— 

lich etwas größerer Hof (Fronhof), der von einem grundherrlichen Be— 

amten bewirtſchaftet wurde, welcher in direkter Beziehung mit der Zentral— 

ſtelle ſtand und gleichzeitig die Mittelinſtanz zwiſchen den angeſchloſſenen 

bäuerlichen Zinsgütern und der Zentralverwaltung am Sitze der geiſt— 

lichen Grundherrſchaft bildete. 

St. Gallen hatte den Rang einer fürſtlichen Abtei, in deren Mauern ſich 

die gelehrte und vornehme Welt jener Zeit traf. Die Zahl der Mönche 

belief ſich auf hundert und mehr. Dazu kamen die weitbekannte Abtei— 
ſchule mit Hunderten von Schülern, die Pfründner, die ſich im Kloſter 

einkauften, das Pilgerhaus und das Krankenhaus mit ihren zahlreichen 

Inſaſſen. Ferner iſt in Betracht zu ziehen die große Zahl, wohl gegen 200, 

im Kloſter beſchäftigter höriger Knechte, Arbeiter und Handwerker; für 

alle dieſe war das Kloſter die Heimat, ſie alle bezogen von ihm ihren 

Lebensunterhalt. Zur Befriedigung der Bedürfniſſe der vielhundertköpfigen 

Kloſterfamilie und um in geordneter Weiſe die Ausgaben mit den Ein— 

nahmen in Einklang zu bringen, bedurfte es einer ausgedehnten Ver— 

waltungstätigkeit und eines komplizierten Apparates von Wirtſchafts— 

beamten. Der Verfaſſer entwirft ein treffliches Bild von dem vielgeſtaltigen 

Wirtſchaftsleben dieſer alten und mächtigen Benediktinerabtei. 

Der folgende Abſchnitt handelt von der perſönlichen Stellung der 

Mönche und der Gotteshausleute, welche ſich aus unfreien und freien Zins— 

bauern ſowie Miniſterialen (Dienſtmannen und Ritter) zuſammenſetzten, 

während im vierten Abſchnitt der wirtſchaftliche Niedergang des Kloſters, 

der auf Urſachen innerer und äußerer Natur (Nachlaſſen des religiöſen 

Lebens und Lockerung der Difziplin, ſchlechte Verwaltung, Beraubungen, 

koſtſpielige Hofhaltung, Hoffahrten des Königs, fortwährende Kämpfe und 

Kriege, ſtrittige Abtwahlen uſw.) zurückzuführen und trotz vielfacher An— 

ſtrengungen ſeitens verſchiedener Abte nicht mehr aufzuhalten war. „Das 

religiöſe und wirtſchaftliche Leben ging gemeinhin Hand in Hand in den 

mittelalterlichen Klöſtern, mit dem einen ſtand und fiel das andere. Wirt⸗ 

ſchaftlicher und religiöſer Aufſchwung ſind die beiden gemeinſamen Merk— 

male der Größe eines Kloſters.“ Dieſe Regel beſtätigt auch die Entwick— 

lung des freien Reichsſtifts St. Gallen, das mit der vollſtändigen Verwelt⸗ 

lichung der hochadeligen Kloſterherren ſeinen geiſtigen und wirtſchaftlichen 

Tiefſtand erreichte. 

Die fleißige und tiefgründige Arbeit, welcher ein reiches Quellenmaterial 

zugrunde liegt und die eine ſeltene Beherrſchung der einſchlägigen umfang— 

reichen Literatur erkennen läßt, bildet einen ſchätzenswerten Beitrag zur 

mittelalterlichen Wirtſchafts- und insbeſondere Agrargeſchichte. ie gewährt 

Freib. Dioz.⸗Archiv. N. F. XV.
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nicht nur einen intereſſanten Einblick in die Entſtehung, Verfaſſung und 

Verwaltung einer der älteſten und bedeutendſten geiſtlichen Grundherr⸗ 

ſchaften in der Schweiz und Süddeutſchland, ſondern ſie zeigt auch, auf 

welch hoher Kulturſtufe die Gebiete am Bodenſee und Oberrhein ſchon 

zur Merowinger- und Karolingerzeit geſtanden haben, als die Niederlaſſung 

des hl. Gallus hier mit ihren mannigfachen Grundbeſitzerwerbungen begann. 

Es wäre nur zu wünſchen, daß das Werk bald ſeine Fortſetzung durch 

eine Unterſuchung und Darſtellung der Wirtſchaftsverhältniſſe in den letzten 

Jahrhunderten vor Aufhebung der altehrwürdigen Benediktinerabtei fände. 

Dr. Ehrler.



Bericht über das Vereinsjahr 1913/14. 
Am 11. November 1913 hieltder Kirchengeſchichtliche Verein ſeine 

14. ordentliche Jahresverſammlung im Katholiſchen Vereinshaus ab. 

Anweſend waren der hochwürdigſte Herr Weihbiſchof Dr. Knecht, 

die Domkapitulare Dr. Dreher, Dr. Otto, Dr. Schenk, Dr. Mutz, 

Prälat Franz aus Baden-Baden und zahlreiche Beſucher, vor⸗ 

wiegend aus dem geiſtlichen Stand. Domkapitular Dr. Schenk 

eröffnete die Verſammlung, indem er die Grüße des hochwürdigſten 

Herrn Erzbiſchofs überbrachte. In einem kurzen Rückblick würdigte 

er die Tätigkeit und Bedeutung des Vereins und gedachte in warmen 
Worten des verſtorbenen Prälaten Lender, zu deſſen Ehren die 
Anweſenden ſich von ihren Sitzen erhoben. 

Hauptkaſſier Späth erſtattete den Kaſſenbericht. Der Verein 

zählte am 31. Oktober des verfloſſenen Jahres 1014 Mitglieder. 

Die Einnahmen betrugen Mk. 4333.69, denen entſprechende Aus⸗ 
gaben gegenüberſtehen. 

Univ.⸗Prof. Dr. Sauer hielt einen lehrreichen Vortrag über 

„Die Kluniazenſer in Baden“. Ausgehend von dem Hinweis auf 
die Pflege der heimatlichen Kloſtergeſchichte, berührte er kurz die 

allgemeine Geſchichte des Kluniazenſerordens und der Kluniazenſer⸗ 

regel auf dem Gebiete des religiöſen Lebens wie der kirchlichen 
Kunſt, um dann auf die Geſchichte der badiſchen Kluniazenſer⸗ 

klöſter in St. Ulrich, Sölden und Iſtein, welch letzteres erſt durch 

die Publikation von Duckett, Visitations of the Order of Cluni 

(London 1893), wieder in den Vordergrund trat, überzugehen. Im 

einzelnen ſoll hier nicht darauf eingegangen werden, da der Vor⸗ 

trag veröffentlicht werden wird. Der Vorſitzende dankte dem Vor⸗ 
tragenden für ſeine ausgezeichneten Ausführungen. 

In den Sitzungen des engeren Vorſtands und Beirats vom 
23. Dezember und 10. Februar wurde die Frage der Bearbeitung 

eines Monasticon Badense eingehend beraten und ſollen 
25˙*
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zunächſt mit der Gewinnung von Mitarbeitern und der Aufſtellung 
eines Geſamtentwurfs die einleitenden Schritte für das zweckmäßige 

und für die Geſchichte unſeres Heimatlandes wichtige Unternehmen 

getan werden. — Für das Archiv ſind nach dem Bericht des Re— 

dakteurs auch in dieſem Jahre zahlreiche Darſtellungen aus der 

heimatlichen Kirchengeſchichte zur Verfügung geſtellt worden. Das 

übliche Honorar (30 bzw. 20 Mk.) ſoll in Zukunft bei Diſſertationen 

wegfallen, doch kann den betreffenden Autoren eine größere Anzahl 

von Separatabzügen zur Verfügung geſtellt werden. 

Die außerordentliche Verſammlung des Vereins fand am 
15. Juli 1914 in Villingen ſtatt. Dank der ausgezeichneten Vorberei— 

tungen durch Herrn Stadtpfarrer Kling und das dortige Lokal— 

komitee geſtaltete ſich die Verſammlung, zu der etwa 150 Teil— 

nehmer ſich einfanden, zu einer bedeutſamen wiſſenſchaftlichen 

Kundgebung. An Stelle des erkrankten erſten Vorſitzenden eröff— 

nete der Schriftführer des Vereins die Verſammlung, die Bürger⸗ 

meiſter Lehmann von ſeiten der Stadtgemeinde herzlich begrüßte. 

Im Mittelpunkt des Ganzen ſtand der nun folgende Vortrag des 

Geſchichtſchreibers der Stadt Villingen, Hofrats Dr. Roder aus 

Überlingen, über: „Ehemalige Paſſionsſpiele in Villingen“. 
Der Vortrag nahm Bezug auf eine 1910 erſchienene Schrift 

von Georg Dinges unter dem Titel „Unterſuchungen zum Donau— 
eſchinger Paſſionsſpiel“. Die Handſchrift dieſes Paſſionsſpiels 

gehörte bis 1794 dem Franziskanerkloſter in der damals vorder— 

öſterreichiſchen Stadt Villingen. Die Paſſion (im Volksmund „der 

Paſſion“) wurde auf Anregung der Villinger Franziskaner 

im Jahre 1585 durch die „Bruderſchaft der fünf Wunden Chriſti“ 

eingeführt und etwa vom Jahre 1600 an unter Leitung der 
Franziskaner vom Villinger Bürgertum — im ganzen 142 — am 

Gründonnerstag und Karfreitag, zuerſt alljährlich, im 

Kloſter aufgeführt. Über die Aufführung der Paſſion iſt bis jetzt 

noch faſt nichts bekannt. 

Der Vortragende behandelt das aus zwei Hauptteilen be— 

ſtehende Drama nach dem Inhalt, der Einteilung und gibt eine 

literariſche Charakteriſierung der Einzelheiten des Stückes. Der 

Gegenſtand iſt die Geſchichte des Leidens, des Todes und der 

Auferſtehung des Heilandes, in ähnlicher Weiſe, wie heutzutage 

in Oberammergau, wo das Drama alle zehn Jahre zur Auf—
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führung kommt. Das Ganze zerfällt in fünf Akte, dieſe in Szenen. 

Die erſte Szene iſt der Einzug des Herrn in die Stadt Jeruſalem. 

Eine Anzahl von Szenen kommt zur Verleſung. Sie müſſen von 

ergreifender Wirkung auf das bis zu 20 Stunden her — ſogar 

aus dem Elſaß — zuſammengeſtrömte Publikum geweſen ſein. 

Wir nennen den Monolog des verzweifelnden Verräters Judas, 

die Anrede des Herrn an das Volk, das Zwiegeſpräch mit Veronika, 

die Klage der Mutter Jeſu. In recht derber Weiſe, nach dem 

Geſchmacke jener Zeit, kommt auch die Komik zu ihrem Recht, ſo 

das Auftreten der Schergen mit ihren Prahlereien, die Verſpottung 

der Juden. Das primitive damalige Theater- und Bühnenweſen 

— ohne Kuliſſen — wird erklärt, die Verteilung der Rollen (3. B. des 
krähenden Hahns). 

Um 1700 erfuhr der Text und die Szenerie eine durch— 

greifende Umänderung. Das alte Stück erſchien zu umfang⸗ 

reich, die Aufbringung der geeigneten Perſonen für die Rollen zu 

ſchwierig, auch der Text ſelbſt mit ſeiner Sprache veraltet. Des— 

halb ſchuf man ein faſt ganz neues Paſſionsſpiel. Dieſe Arbeit 

übernahmen hauptſächlich wieder die Franziskaner. Die Zahl der 

Perſonen wurde auf 78 vermindert. Eine Anzahl von Stellen 

dieſes neuen Dramas, deſſen Spiel man ebenfalls auf zwei Tage 

verteilte, kam zum Vortrag. Die Hauptquelle für die Ge⸗ 

ſchichte der Paſſion von 1715 an ſind die zwei Protokollbücher 
der Franziskanerguardiane (jetzt auf der Stadtbibliothek in Über— 

lingen). Der Redner charakteriſierte auch dieſes Stück eingehend 

nach Inhalt und Form. Es wird aufmerkſam gemacht auf die 

nach und nach ſich einſchleichenden Auswüchſe und Mißbräuche 

zum Nachteil des Paſſionsſpiels. Sie traten beſonders bei der 

Paſſionsprozeſſion vom Kloſter der Franziskaner zum Marktplatz 

hervor — ſeit etwa 1700 —, wo die Kreuzigungsſzene, und zwar 

abends, ſtattfand. Der Stadtrat ſelbſt wies auf dieſe Mängel 

hin (ſo 1723); auch die Pfarrgeiſtlichkeit zeigte ſich ſpäter nicht 
in allweg dem Schauſpiel günſtig, ebenſowenig das Obervogtei— 
amt in Triberg und die vorderöſterreichiſche Regierung in Freiburg. 

Auch die Beſchränkung des ganzen Spiels auf den Zeitraum der 

Paſſion von zwei Jahren ließ ſich nicht mehr halten. Die Folge 

war, daß im April 1768 die Paſſion zum letztenmal aufgeführt 

werden durfte. Wiederholte Verſuche des Rates, der Bürger und
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der Bruderſchaft, die Regierung zur Zurücknahme des Verbots zu 

bewegen, blieben erfolglos. 

Nachdem der Vorſitzende dem Vortragenden, wie auch allen, 
die bei der ganzen Veranſtaltung mitgewirkt hatten, den Dank des 

Vereins ausgeſprochen hatte, fand eine Beſichtigung des Liebfrauen⸗ 

münſters unter der kundigen Führung des Herrn Stadtpfarrers 

ſtatt; Seminarmuſiklehrer Fritz erfreute die Anweſenden durch 
mehrere Vorträge auf der großen, von Schwarz hergeſtellten Orgel. 

Ein Beſuch des ſtädtiſchen Altertumsmuſeums unter der Leitung 
von Hofrat Dr. Roder bildete den Abſchluß dieſer Tagung, die 

zu den ſchönſten des Vereins gerechnet werden darf. 

An Geſchenken erhielt der Verein im abgelaufenen Rechnungs⸗ 

jahr von: Sr. Exzellenz dem hochwürdigſten Herrn Erzbiſchof 

Dr. Nörber 20 Mk.; Sr. Biſchöflichen Gnaden dem hochwürdigſten 

Herrn Weihbiſchof Dr. Knecht 10 Mk.; Herrn Domkapitular 
Dr. Th. Dreher 12 Mk.; Herrn Pfarrer K. Reinfried in Moos 
10 Mk.; Sr. Durchlaucht dem Fürſten Löwenſtein⸗Wertheim 

(Hauptkaſſe) für 1913 Mk. 42.86, für 1914 Mk. 42.86. 

Für die zur Verfügung geſtellten Gaben ſei auch an dieſer 

Stelle beſtens gedankt. Zugleich entbieten wir allen Gönnern und 

Mitarbeitern mit der Ausgabe des neuen ſtattlichen Bandes Gruß 
und Dank. 

Freiburg, den 9. Oktober 1914. 

In Vertretung des J. Vorſitzenden: 

Archivrat Prof. Dr. Albert, Univ.⸗Prof. Dr. Göller, 
Il. Vorſitzender. Schriftführer.
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Protelitoren. 

Se. Exzellenz der hochwürdigſte Herr Dr. Thomas Nörber, 
Erzbiſchof von Freiburg. 

Se. Biſchöfl. Gnaden der hochwürdigſte Herr Dr. Paul Wilhelm 
von Keppler, Biſchof von Rottenburg. 

Se. Biſchöfl. Gnaden der hochwürdigſte Herr Dr. Friedrich Juſtus 
Knecht, Titularbiſchof von Nebo, Weihbiſchof und Dom⸗ 
dekan von Freiburg. 

Se. Durchlaucht Fürſt Alois zu Löwenſtein-Wertheim⸗ 
Roſenberg. 

Se. Durchlaucht Fürſt Max Egon zu Fürſtenberg. 

Ehrenmitglieder. 

Beyerle, Dr. K., o. ö. Profeſſor der Rechtswiſſenſchaft in Göttingen. 
Birke Wn 935 e 5• A., Landgerichtsdirektor und Reichstagsabgeordneter in 

aldshut. 
Dreher, Dr. Th., Domkapitular und Geiſtlicher Rat in Freiburg. 
Reinfried, Dr. K., Pfarrer in Moos bei Bühl. 

Vorſtandsmitglieder. 

Schenk, Dr. N., Domkapitular und Geiſtl. Rat, I. Vorſitzender in Freiburg. 
Albert, Profeſſor Dr. P., Archivrat, II. Vorſitzender in Freiburg. 
Göller, Dr. E., o. ö. Profeſſor, Schriftführer in Freiburg. 
Rieder, Dr. K., Stadtpfarrer, Schriftleiter in Bonndorf. 
Sauer, Dr. J., o. ö. Profeſſor, Bibliothekar in Freiburg. 
Späth, P., Hauptkaſſier, Rechner in Freiburg. 
Kempf, Fr., Münſterbaumeiſter, Beirat in Freiburg. 
Mayer, Dr. 85* Profeſſor am Bertholds⸗Gymnaſium, Beirat in Freiburg. 
Mayer, Dr. K. J., o. ö. Profeſſor, Beirat in Freiburg. 
Ziegler, Dr. B., Kreisſchulrat, Beirat in Freiburg.
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Ausſchußmitglieder. 
Berberich, Dr. J., Geiſtl. Rat, Stadtpfarrer in Bühl-Stadt. 
Brettle, K., Stadtdekan und Dompfarrer in Freiburg. 
Frank, O., Frhr. v., Definitor und Pfarrer in Straßberg (Hohenz.). 

oll, Dr. K., Stadtpfarrer in Hechingen (Hohenz.). 
ernler, W., Pfarrer in Benzingen, O-A. Gammertingen (Hohenz.). 

Maier, J. G., Pfarrer in Binningen, A. Engen. 
Nörber, Dr. K., Pfarrer in Schuttertal b. Lahr. 
Oechsler, H., Pfarrer und Kammerer in Ebringen. 
Schindler, Dr. H., Geiſtl. Rat, Direktor in Sasbach b. Achern. 

Ordentliche Mitglieder. 
Adelmann, J. M., Pfarrer in Holzhauſen, A. Emmendingen. 
Aichele, R., Pfarrer in Übſtadt, A. Bruchſal. 
Aigeldinger, Joh., Stadtpfarrer in Käfertal⸗Mannheim. 
Albert, L., Dekan und Stadtpfarrer in Ettlingen. 
Albert, O., Pfarrer in Herriſchried b. Säckingen. 
Albicker, A., Pfarrer in St. Märgen b. Freiburg. 
Albrecht, F., Stadtpfarrer in Haslach im Kinzigtal. 
Alles, M., Pfarrer in Illenau b. Achern. 
Allgeier, Dr. A., in Freiburg. 
Amann, E., Pfarrer in Weildorf, O.⸗A. Haigerloch (Hohenz.). 
Amann, Dr. F., Geiſtl. Lehrer in Freiburg. 
Amann, IJ., Pfarrer in Hochſal b. Waldshut. 
Anna, Ad., Pfarrer in Heuweiler b. Freiburg. 
Armbruſter, M., Pfarrer in Mahlſpüren, A. Stockach. 
Armbruſter, W., Pfarrer in Prinzbach b. Lahr. 
Arnold, P. A., O. S. B., Profeſſor in Sarnen. 
Arnold, Dr. J. B., Pfarrer in Glottertal, A. Waldkirch. 
Bächle, J., Vikar in Zell i. W. 
Baier, Dr. H., Archivaſſeſſor am Großh. Generallandesarchiv in Karlsruhe. 
Baier, L., Pfarrer in Rettigheim, A. Wiesloch. 
Barth, A., Pfarrer in Walldorf, A. Wiesloch. 
Barth, A., Pfarrer in Schönau b. Heidelberg. 
Barth, K., Pfarrer in Bittelbronn, O.⸗A. Haigerloch (Hohenz.). 
Bauer, A., Pfarrer in Ewattingen, A. Bonndorf. 
Bauer, B., Pfarrer in Wollmatingen b. Konſtanz. 
Bauer, F. X., Pfarrer in Oberrotweil b. Breiſach. 
Bauer, J., Stadtdekan in Mannheim, obere Pfarrei. 
Bauer, Dr. K. J., Profeſſor am Gymnaſium in Heidelberg. 
Baumann, A., Pfarrer in Hilsbach, A. Sinsheim. 
Baumann, Fr. J., Dekan und Pfarrer in Bodman b. Stockach. 
Baumann, O., Pfarrer in Altheim b. Buchen. 
Ba umbuſch, H. A., Pfarrer in Hettingen b. Buchen. 
Baumeiſter, Dr. A., Repetitor am Prieſterſeminar in St. Peter. 
Baumgartner, Dr. E., Profeſſor und Kreisſchulrat in Schopfheim. 
Baur, H., Rechtsanwalt in Konſtanz. 
Baur, Dr. L., a. o. Profeſſor an der Univerſität Tübingen. 
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Bauſch, M., Pfarrer in Pfaffenweiler, Poſt Schallſtadt. 
Bechtold, J., Pfarrer im Lembach, A. Bonndorf. 

Etwaige Perſonalveränderungen oder Irrtümer bittet man gütigſt 
dem Rechner, Herrn Hauptkaſſier Späth, Freiburg (Herderſche Verlags⸗ 
handlung), mitteilen zu wollen.
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Becker, W., Pfarrer in Weilersbach, Poſt Villingen. 
Beetz, Fr., Geiſtl. Rat und Pfarrer in Weiterdingen, A. Engen. 
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Berenbach, E., Präfekt am Erzbiſchöfl. Gymnaſialkonvikt in Raſtatt. 
Berger, F., Vikar in Oberhauſen, A. Kenzingen. 
Beringer, L., Vikar in Friedingen, A. Radolfzell. 
Bertſche, A., Pfarrer in Weildorf b. Salem. 
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Bibliothek des Kapitels Mergentheim (Württbg.). 
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„ „ „ Philippsburg. 
„ „ Großh. Gymnaſiums in Raſtatt. 
„ „ ſtädtiſchen Archivs in Ravensburg (Württbg.). 
„ „ Kapitels Ravensburg (Württbg.). 
„ „ „ Riedlingen (Württbg.). 
„ der Bistumspflege in Rottenburg a. N. 
„ des Kapitels Rottweil (Württbg.). 
„ „ Benediktinerſtifts zu St. Bonifaz in München. 
„ „ Erzbiſchöfl. Prieſterſeminars in St. Peter. 
„ „ Kapitels Säckingen. 
„ der Lenderſchen Anſtalt in Sasbach b. Achern. 
„ des St.⸗Fidelishauſes in Sigmaringen (Hohenz.). 
„ „ Kapitels Sigmaringen. 
„ „ „ Spaichingen (Württbg.). 
„ „ Königl. Kreisarchivs in Speyer. 
„ „ Kapitels Stockach in Bodman. 
„ der Univerſität Straßburg. 
„ des Kapitels Stühlingen. 
77 77 7. T 1i b erg. 

„ „ Wilhelmſtiftes in Tübingen. 
„ der Leopold⸗Sophien⸗Stiftung in überlingen. 
„ des Kapitels Ulm (Württbg.). 
„ „ „ Veringen in Gammertingen. 
„ „ „ Villingen. 
„ „ Lehrinſtituts St. Urſula in Villingen. 
„ „ Kapitels Waibſtadt. 
„ „ „ Wiblingen b. Ulm (Württbg.). 

„ „ Wurmlingen (Württbg.). 
„ „ Franziskaner⸗Minoritenkloſters in Würzburg. 

„ Lehrinſtituts Zofingen in Konſtanz. 
Bickel, A., Kooperator am Münſter in Freiburg. 
Biehler, W., Stadtpfarrer in Mannheim (Liebfrauenpfarrei). 
Biellmann, E., Pfarrkurat in Mannheim⸗Rheinau. 
Biener, W., Pfarrer in Heiligenzimmern (Hohenz.). 
Biermann, F., Pfarrer in Steinhofen, A. Hechingen (Hohenz.). 
Bieſer, F. J., Stadtpfarrer in Waldshut. 
Bihlmeyer, Dr. K., Profeſſor der Theologie in Tübingen. 
Bilz, Dr. J., Direktor des Erzb. Theol. Konvikts in Freiburg. 
Birkle, A., Präſes des Waiſenhauſes Nazareth in Sigmaringen (Hohenz.). 
Birkle, G., Pfarrer in Tafertsweiler (Hohenz.). 
Blattmann, F. J., Pfarrer in Gündlingen b. Breiſach. 
Blattmann, J., Dekan und Pfarrer in Reiſelfingen b. Bonndorf. 
Blatz, J., Vikar an der Liebfrauenpfarrei in Karlsruhe. 
Bloeder, J., Stadtpfarrer in Gengenbach. 
Blum, E., Pfarrverweſer in Unterſiggingen, A. Überlingen. 
Bogenſchütz, J., Stadtpfarrer in Veringenſtadt (Hohenz.). 
Böhler, A., Vikar in Königshofen, A. Tauberbiſchofsheim. 
Böhler, Ed., Stadtpfarrer an der Hofpfarrei in Bruchſal. 
Böhm, Dr. Fr., Exzell., Miniſter des Kultus und des Unterrichts in Karlsruhe.
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Boll, J., Pfarrer in Fautenbach, Poſt Achern. 
Booz, K. R, Militärpfarrer in Straßburg i. Elſ. 
Bopp, J., Stadtpfarrer in Buchen. 
Bopp, L., Präfekt am Erzbiſchöfl. Gymnaſialkonvikt in Freiburg. 
Börſig, K., Pfarrkurat in Konſtanz⸗Petershauſen. 
Börſig, L., Stadtpfarrer an der Heilig-Geiſt⸗-Pfarrei in Mannheim. 
Boſch, W., Pfarrer in Aach-Linz b. Pfullendorf. 
Both, W., Pfarrer in Dittigheim b. Tauberbiſchofsheim. 
Braig, Dr. C., Prälat, Profeſſor an der Univerſität Freiburg. 
Braig, J., Pfarrer in Reuthe b. Emmendingen. 
Brandhuber, C., Pfarrer in Dettingen (Hohenz.). 
Braun, A., Stadtpfarrer in Eppingen. 
Braun, Dr. A., Direktor der Realſchule in Triberg. 
Braun, M., Benefiziat in überlingen a. See. 
Braunſtein, Joſ., Pfarrer in Obergimpern, A. Sinsheim. 
Brecht, L., Vikar in Meßkirch. 
Brehm, K., Pfarrer in Sontheim, O.⸗A. Heilbronn. 
Breinlinger, Am., Pfarrer in Wieblingen b. Heidelberg. 
Brengartner, Al., penſ. Pfarrer in Bruchſal. 
Brettle, A., Domkapitular, Geiſtl. Rat und Offizialatsrat in Freiburg 
Breunig, A., Profeſſor und Rektor in Raſtatt. 
Brommer, Dr. F., zurzeit in Mariannhill, Afrika. 
Broß, A., Pfarrkurat in Kuhbach, A. Lahr. 
Brucker, A., Miſſionär in Karlsruhe. 
Brucker, E., Geiſtl. Rat, Dekan und Pfarrer in Harthauſen (Hohenz.). 
Brühl, Graf F. von, Regierungspräſident in Sigmaringen (Hohenz.). 
Brunner, H., Stadtpfarrer in Hauſach b. Wolfach. 
Brutſcher, P., Pfarrer in Bühlertal, A. Bühl. 
Büchner, A., Oberamtsrichter in Villingen. 
Buggle, L., Pfarrer in Schutterwald, A. Offenburg. 
Bumiller, B., Pfarrer in Magenbuch (Hohenz.). 
Bührle, W., Pfarrer in Liptingen b. Stockach. 
Bürck, Dr. F., Stadtpfarrer in Mannheim, untere Pfarrei. 
Burgard, A., Pfarrer in Mahlberg b. Ettenheim. 
Burger, M., Geiſtl. Rat und Dekan a. D. in Gengenbach. 
Burger, W., Kloſterpfarrer in Offenburg. 
Burgert, A., Pfarrer in Ulm b. Renchen. 
Burghart, A., Pfarrer in Erzingen b. Waldshut. 
Burth, W., Vikar in Oberſchwörſtadt, A. Säckingen. 
Bury, J., Dekan und Pfarrer in Grießen b. Waldshut. 
Buſam, Fr., Pfarrer in Beugen, A. Säckingen. 
Buſſe, J., Pfarrer in Oberharmersbach, A. Gengenbach. 
Butſcher, A., Pfarrer in Vöhrenbach b. Villingen. 
Butz, A., Pfarrer in Sunthauſen b. Donaueſchingen. 
Carlein, E., penſ. Pfarrer in Würzburg. 
Damal, E., Pfarrer in Schuttern b. Lahr. 
Dautzenberg, P. L., Collegium Marianum in Theux (Belgien). 
David, K., Kaplan in Neuenburg b. Müllheim. 
Deisler, O., Vikar in Kappel a. Rhein b. Ettenheim. 
Deppiſch, O., Vikar in Pfohren b. Donaueſchingen. 
Deufel, K., Oberreallehrer in Stuttgart. 
Diebold, A., Pfarrer in Schwerzen, A. Waldshut. 
Dieringer, Bauinſpektor in Sigmaringen (Hohenz.). 
Dieterle, J., Geiſtl. Rat und Stadtpfarrer in Waldkirch b. Freiburg. 
Dietmeier, A., Profeſſor in Wiesloch. 
Dietmeier, J., Dekan und Stadtpfarrer in Steinbach b. Bühl. 
Dietrich, A. L., Stadtpfarrer an St. Bonifaz in Heidelberg.
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Diez, E, Pfarrer in Markdorf. 
Diez, K., in Radolfzell. 
Diez, P., Pfarrer in Fahrenbach, A. Mosbach. 
Diſchinger, F. K., Pfarrer in Plittersdorf, A. Raſtatt. 
Dold, Dr. A., Pfarrer in Hecklingen b. Kenzingen. 
Dold, O., Bankvorſtand in Villingen. 
Dorer, E., Vikar in Sandhofen b. Mannheim. 
Dörr, A., Pfarrer in Diſtelhaufen, A. Tauberbiſchofsheim. 
Dörr, J., Pfarrer in Plankſtadt b. Schwetzingen. 
Döſer, J., Pfarrer in Felldorf, Poſt Eyach (Württbg.). 
Dreher, J., Stadtpfarrer in Bretten. 
Dreher, P., Pfarrer in Nöggenſchwihl, A. Waldshut. 
Dreſel, F., Pfarrer in Neuſatz b. Bühl. 
Droll, E., Pfarrer in Rohrbach b. Heidelberg. 
Dröſcher, D., Pfarrer in Amoltern, A. Emmendingen. 
Duffner, A., Dekan und Pfarrer in Rielaſingen b. Radolfzell. 
Dufner, W. A., Pfarrer in Gutenſtein b. Meßkirch. 
Dummel, E., Pfarrer in Flehingen b. Bretten. 
Dupps, E., Kurat an der Weſtendkuratie in Baden-Baden. 
Duſſel, K., Pfarrer in Stein a. K., A. Mosbach. 
Dutzi, L., Pfarrer in Markelfingen b. Konſtanz. 
Dux, Frau F., in Freiburg. 
Ebner, J., Pfarrer in Bietingen b. Meßkirch. 
Eck, J. A., Pfarrer in Neunkirchen b. Eberbach. 
Eckert, J., Pfarrer in Neuthard, A. Bruchſal. 
Edelmann, F., Pfarrer in Griesheim, A. Offenburg. 
Egenberger, J. W., Pfarrer in Grunern, A. Staufen. 
Eggensberger, C., Oberzollverwalter in Bruchſal. 
Ehrhard, Dr. A., Profeſſor an der Univerſität Straßburg. 
Eichenlaub, Chr., Pfarrer in Schöllbronn, A. Pforzheim. 
Eiſele, Dr. F., Geh. Rat, Univerſitäts⸗Profeſſor in Freiburg. 
Eiſele, F., Pfarrer in Inneringen (Hohenz.). 
Eiſele, F., Pfarrer in Einhart, Poſt Habstal (Hohenz.). 
Eiſele, F., Stadtpfarrer in Wolfach. 
Eiſer, K., Pfarrverweſer in Müllen b. Offenburg. 
Elble, Dr. J., Kurat in Oftersheim b. Schwetzingen. 
Ellenſohn, L., Pfarrer in Tiergarten, A. Oberkirch. 
Engert, St., Pfarrer in Hochhauſen b. Tauberbiſchofsheim. 
Engeſſer, F. S., Benefiziat in Krautheim b. Boxberg. 
Enz, H., Präfekt am Erzbiſchöfl. Gymnaſialkonvikt in Konſtanz. 
Epp, W. Stadtpfarrer in Tauberbiſchofsheim. 
Eubel, Dr. P. K., O. F. M., im Franziskanerkloſter Würzburg. 
Faiß, P., Pfarrer in Hauſen a. A. (Hohenz.). 
Falchner, K., penſ. Pfarrer in Herten, A. Lörrach. 
Faller, K., Vikar in Ettenheim. 
Farrenkopf, K. F., Pfarrer in Boxtal, A. Wertheim a. M. 
Faul, J., Pfarrer in Empfingen (Hohenz.). 
Fechter, St., Pfarrer in Groſſelfingen (Hohenz.). 
Feederle, B., Pfarrer in Gurtweil b. Waldshut. 
Fehrenbach, K. F., Pfarrer in Altſchweier b. Bühl. 
Fehrenbach, M., Pfarrer in Owingen, A. Überlingen. 
Fehrenbach, W., Benefiziat in Geugenbach. 
Fehringer, Ed., Kaplaneiverweſer auf Maria⸗Lindenberg b. St. Peter. 
Fehringer, Frz., Vikar auf dem Schafberg b. Baden-Baden. 
Feißt, K., Dekan und Pfarrer in Blumberg b. Donaueſchingen. 
Fettig, F., Vikar in Oberrotweil, A. Breiſach. 
Fetzer, R., Präſident des katholiſchen Oberſtiftungsrates in Karlsruhe.
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Fetzner, O., Pfarrer in Nollingen, A. Säckingen. 
Feurſtein, Dr. H., Stadtpfarrer in Donaueſchingen. 
Fichter, W., Pfarrer in Schonach b. Triberg. 
Finke, Dr. H., Geh. Hofrat, Profeſſor an der Univerſität Freiburg. 
Fiſcher, Dr. J., prakt. Arzt in Sinzheim b. Oos. 
Fiſcher, J., Pfarrer in Lauf, A Bühl. 
Fiſcher, J., Pfarrer in Rorgenwies b. Stockach. 
Fiſcher, J., Pfarrverweſer in Glashofen b. Walldürn. 
Fiſcher, Dr. K., Dompräbendar in Freiburg. 
Fiſcher, O., Pfarrer in Todtnauberg, A. Schönau. 
Flamm, Dr. iur. H., Archivar in Freiburg 
Fleig, P., Kaplan in Karlsruhe-Beiertheim. 
Fleiſchmann, A., Beneftziat in Neuſatzeck b. Bühl. 
Förſter, Fr., Pfarrer in Schliengen, A Müllheim. 
Fortenbacher, J., Pfarrer in Unzhurſt b. Ottersweier 
Föry, E., Vikar in Engen. 
Frank, E, Kaplan an St. Bonifaz in Karlsruhe. 
Frank, H., Profeſſor am Gymnaſium in Donaueſchingen. 
Franz, Dr. A., Prälat, Apoſtol. Protonotar und Univerſitätsprofeſſor in 

Baden⸗Baden. 
Frech, W., Pfarrer in Göſchweiler b. Löffingen. 
Frei, W., Pfarrer in Wieſenbach, A. Heidelberg. 
Freund, A., Geiſtl. Rat und Stadtpfarrer in Mannheim-Neckarau. 
Frey, J., Profeſſor in Bruchſal. 
Friedrich, W., Rechnungsrat in Karlsruhe. 
Friedrich, W., reſign. Pfarrer in Tauberbiſchofsheim 
Fritz, J., Pfarrverweſer in Gamshurſt b. Achern. 
Fritz, J., Pfarrkurat in Schollach, A. Neuſtadt. 
Fritz, W., Geiſtl. Lehrer in Sasbach b. Achern. 
Fröhlich, F., Pfarrer in Brombach b. Lörrach. 
Fünfgeld, F., Direktor der St. Joſephs-Anſtalt in Herten b. Lörrach. 
Futterer, A., Vikar in Schuttern, A. Lahr. 
Gaa, A., Vikar in Haslach, Kinzigtal. 
Gamp, Rev. A., Rektor, Holy Cross Church, West & Light Str. in 

Baltimore, Md. 
Gänshirt, H., Dekan und Pfarrer in Oberhauſen b. Kenzingen. 
Gaßner, A, Rektor des Gymnaſialkonvikts in Raſtatt. 
Gebhard, Ph., Apotheker in Villingen. 
Gehrig, L., Pfarrer in Neuhauſen, A. Pforzheim. 
Geier, F., Pfarrer in Überlingen a. Ried b. Radolfzell. 
Geiger, A., Pfarrer in Hambrücken b. Bruchſal. 
Geiger, F. J., Direktor in Weiterdingen. 
Geiger, J., Pfarrer in Merdingen, A. Breiſach. 
Geiger, J., Pfarrer in Oberſäckingen. 
Geiger, M. H., Pfarrer in Watterdingen b. Engen. 
Geiger, O., Vikar in Rangendingen (Hohenz.). 
Geiler, H., Pfarrer in Mühlhauſen b. Wiesloch. 
Geißer, J., Pfarrer in Kippenhauſen b. Überlingen. 
Gerich, A., Hausgeiſtlicher im Waiſenhaus Maria-Schutz in Berlin⸗ 

Wilmersdorf. 
Geßler, A., Dekan und Pfarrer in Göggingen, A. Meßtkirch. 
Gfrörer, O., Pfarrer in Bietenhauſen (Hohenz.). 
Gießler, F., Pfarrer in Riegel. 
Gießler, F., Vikar in Tauberbiſchofsheim. 
Gihr, Dr. N., Mſgre, Päpſtl. Geheimkämmerer, Geiſtl. Rat und Sub⸗ 

regens in St. Peter b. Freiburg. 
Ginter, H., Vikar in Oppenau.
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Giſſinger, E., Pfarrer in Wolterdingen b. Donaueſchingen. 
Glasſtetter, L., penſ. Pfarrer in Gengenbach. 
Glunz, G., Pfarrer in Dauchingen b. Triberg. 
Gokel, E., Pfarrverweſer in Reichenbach b. Ettlingen. 
Göring, H., Pfarrer in Schwarzach b. Bühl. 
Goth, K., Pfarrer in Dogern b. Waldshut. 
Götz, A., Vikar an der unteren Pfarrei in Mannheim. 
Götz, F., Dekan und Pfarrer in Neudenau, A. Mosbach. 
Götz, F., Pfarrer in Welſchenſteinach, A. Wolfach. 
Götz, H. Pfarrer in Großrinderfeld, A. Tauberbiſchofsheim. 
Götz, K., Pfarrer in Weiſenbach b. Gernsbach. 
Graf, A., Pfarrer in Bietigheim b. Raſtatt. 
Graf, F. K., Stadtpfarrer in Heitersheim. 
Graf, H., Erzbiſchöfl. Bauinſpektor in Konſtanz. 
Graf, J., Fürſtl. Bauinſpektor in Donaueſchingen. 
Graf, K., Stadtpfarrer in Eberbach, A. Mosbach. 
Gramling, Th., Dekan und Pfarrer in Mauer b. Heidelberg. 
Grieshaber, A., Pfarrer in Riedern, Poſt Uhlingen. 
Grieshaber, J., Pfarrer in Hepbach b. Markdorf. 
Gröber, Dr. K., Stadtpfarrer in Konſtanz, Auguſtiner-Pfarrei. 
Groß, K, Stadtpfarrer in Elzach. 
Gruber, J., Pfarrer in Sulzbach b. Mosbach. 
Grumann, A., Rettore della Colonia Tedesca, Florenz (Italien). 
Grünewald, Gymnaſial⸗Oberlehrer in Sigmaringen (Hohenz). 
Gumbel, G., Kloſterpfarrer in Baden-Baden. 
Günter, J., Pfarrer in Vilſingen, O.⸗A. Sigmaringen (Hohenz.). 
Gür, F. J., Pfarrer in Oberrimſingen b. Breiſach. 
Gut, A., Pfarrer in Eſchbach b. Heitersheim. 
Gutfleiſch, R., Redakteur in Karlsruhe, Vinzentiushaus. 
Haag, J., Pfarrer in Unterbalbach b. Tauberbiſchofsheim. 
Haas, A., Pfarrer in Beuren a. d. A. b. Singen. 
Haberſtroh, O., Pfarrer in Bamlach b. Müllheim. 
Hacker, L., Pfarrer in Hierbach, A. St. Blaſien. 
Hacker, W., Kaplaneiverweſer in Steißlingen, A. Stockach. 
Hafner, K., Pfarrer in Ruolfingen, Poſt Krauchenwies (Hohenz.). 
Hagmann, J. G., Pfarrer in Saig, Poſt Lenzkirch. 
Haiß, K. F., Pfarrer im Waiſenhaus Nazareth in Sigmaringen. 
Hallbaur, K., Pfarrer in Meſſelhauſen b. Tauberbiſchofsheim. 
Haller, A., Stadtpfarrer in Lörrach. 
Halter, A., Pfarrer in Schweighauſen, A. Ettenheim. 
Halter, J. B., Vikar in St. Peter. 
Hammerich, F., Pfarrer in Eubigheim b. Boxberg. 
Hämmerle, W., Dekan und Pfarrer in Oberſchwörſtadt b. Säckingen. 
Han ggi, P. Benedikt, O. S. B., Pfarrer in Habstal (Hohenz.). 
ansjakob, Dr. H., penſ. Stadtpfarrer in Haslach, Kinzigtal. 

Hartmann, J., Pfarrer in Eichtersheim, A. Sinsheim. 
Hartmann, Ph. J., Kaplan in Odenheim, A. Bruchſal. 
Haungs, K., Stadtpfarrer an der Liebfrauenpfarrei in Karlsruhe. 
Hauſer, F. J., Pfarrverweſer in Siegelsbach, A. Sinsheim. 
Häusler, F., Pfarrer in Boll (Hohenz.). 
Häußler, O., Vikar in Villingen. 
Heck, K., Profeſſor am Realgymnaſium in Villingen. 
Heck, W., Pfarrverweſer in Dettingen, A. Konſtanz. 
Heer, J. B., Dekan und Pfarrer in Neudingen b. Donaueſchingen. 
Heer, Dr. J. M., Profeſſor an der Univerſität Freiburg. 
Heffner, K., Pfarrer in Sandhofen b. Mannheim. 
Hegner, F. P., Spiritual in Hegne, A. Konſtanz.
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Hehn, M., Dekan und Pfarrer in Waldſtetten b. Buchen. 
Heidel, O, Pfarrer in Mühlingen b. Stockach. 
Heilig, A., Hofkaplan in Heiligenberg. 
Heilig, W., Stadtpfarrverweſer an St. Martin in Freiburg. 
eilmann, O., Vikar an St. Bernhard in Karlsruhe. 

Seimb urger, A., Pfarrer in Schriesheim b. Mannheim. 
Heimgartner, C., Pfarrer in Görwihl b. Waldshut. 
Helzn J., Pfarrer in Kandern, A. Lörrach. 
Heizmann, Chr., Pfarrer in Lörrach-Stetten. 
Hetömann, G., Pfarrverweſer in Schapbach, A. Wolfach. 
eizmann, L., Pfarrer in Weingarten b. Offenburg. 

Hellinger, J. A., Pfarrer in Heddesheim, A. Weinheim. 
Hellinger, K., Diviſionspfarrer in Magdeburg. 
Selul.F H., Pfarrer in Melchingen (Hohenz.). 

elm, F., Vikar in Säckingen. 
Helm, Dr. J., Rechtsanwalt in Heidelberg. 
Henn, J. Th., Pfarrer in Birkendorf, A. Bonndorf. 
Hennig, M., Geiſtl. Rat, Dekan und Pfarrer in Kappel a. Rh. 
enninger, E., Pfarrer in Oberweier, A. Lahr. 
erder, H., Kommerzienrat, Verlagsbuchhändler und Stadtrat in Freiburg. 

Herkert, W., Pfarrer in Zizenhauſen b. Stockach. 
Hermann, A., Pfarrverweſer in Löffingen. 
ermann, J., Pfarrer in Lausheim, A. Bonndorf. 

Herr, Th., Pfarrer in Rothenberg b. Wiesloch. 
err, L., Stadtpfarrer in Säckingen. 

Herrmann, W., Pfarrer in Herrenwies b. Bühl. 
Heſter, J., Direktor des Kgl. Gymnaſiums in Sigmaringen (Hohenz.). 
Hettler, J., Pfarrer in Oſtringen b. Bruchſal. 
84879 0 B., Pfarrer und Kammerer in Ittendorf b. Markdorf. 

euſch, C., Pfarrer in Hindelwangen, A. Stockach. 
Heußler, F. J., Pfarrer in Bleichheim b. Kenzingen. 

ils, A., Pfarrer in Unteribach, A. St. Blaſien. 
irt, Fürſtl. Fürſtenb. Kammerrat in Sigmaringen (Hohenz.). 
irt, J., Pfarrer in Wiesloch. 

Hirzle, K., Pfarrverweſer in Sasbach b. Achern. 
Hiß, A., Pfarrer in Marlen b. Offenburg. 
oberg, Dr. G., Geiſtl. Rat und Profeſſor an der Univerſität Freiburg. 
ochſtuhl, F. S., Profeſſor am Lehrerſeminar in Meersburg. 
oferer, E., Vikar in Baden⸗Baden. 
oferer, F. X., Kooperator in Konſtanz. 
offmann, B., Pfarrverweſer in Elchesheim b. Raſtatt. 
offmann, Th., Vikar an St. Bonifaz in Heidelberg. 
ofherr, J. Pi Kurat in Denzlingen. 
öfler, Fr., Pfarrverweſer in Eichſel, A. Schopfheim. 
ofmann, A., Pfarrer in Hemsbach, A. Weinheim. 
oltzmann, Dr. J., Diviſionspfarrer in Karlsruhe. 
olz, O., Stadtpfarrer in Neckargemünd. 
öner, E., Vikar in Forchheim, A. Emmendingen. 

Honikel, J., Pfarrer in Bretzingen b. Walldürn. 
Honikel, L., Pfarrer in Kützbrunn b. Tauberbiſchofsheim. 

onikel, O., Pfarrverweſer in Kupprichhauſen, A. Boxberg. 
Horn, F., Dekan und Pfarrer in Niederwihl, Poſt Tiefenſtein. 
Hörner, K., Pfarrer in Aach, A. Engen. 
Sernlag J. E., Pfarrer in Seelbach b. Lahr. 
ornung, Pr. J., Direktor des Inſtituts adeliger Schüler in München. 

du ber, Dr. A., Diözeſan⸗Apologet in Freiburg. 
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uber, J., Pfarrer in Bollſchweil b. Staufen.
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Huber, P., Pfarrer in Weilheim b. Waldshut. 
Hug, W, Pfarrer in Fiſchbach b. Villingen. 
Hügel, K., Pfarrer in Tiefenbronn b. Pforzheim. 
Huggle, A., Pfarrer in Waltershofen b Freiburg. 
Hummel, J., Geiſtl. Rat, Dekan und Pfarrer in Ebnet b. Freiburg. 
Hummel, J. H., Pfarrer in Bremgarten, A Staufen. 
Hund, A., Pfarrer in Oberried b. Freiburg. 
Hund, J., Vikar in Lörrach. 
Huthmacher, H., Pfarrer in Gruol (Hohenz.). 
Jauch, Dr. B., Diözeſanmiſſionär in Freiburg. 
Ibald, J., Pfarrer in Hochdorf b. Freiburg. 
Ibald, J., Pfarrer in Steinach i. K. 
Jehle, E., Kaplan an der Liebfrauenkirche in Karlsruhe. 
Jerger, A., Pfarrer in Ruſt b. Ettenheim. 
Jeſter, F. K., Dompräbendar in Freiburg. 
Illig, St. A., Pfarrer in Eiersheim b. Tauberbiſchofsheim. 
Joos, H., Pfarrer in Bernau b. St Blaſien. 
Joos, J., Pfarrer in Langenrain b. Konſtanz. 
Joſt, O., Präfekt in Sasbach b. Achern. 
Irion, E, Pfarrverweſer in Ettlingenweier, A. Ettlingen. 
Iſele, J., Pfarrer in Sipplingen b. Überlingen. 
Iſele, O., Pfarrer in Balg b. Baden-Baden. 
Jung, E., Stadtpfarrer an St. Johann in Freiburg-Wiehre. 
Jung, H., Vikar in Lahr. 
Kageneck, Graf Philipp von, Privatgeiſtlicher in Freiburg. 
von Kageneckſche Majoratsverwaltung in Munzingen b. Freiburg. 
Kaiſer, B, Vikar an St. Stephan in Karlsruhe. 
Kaiſer, J., Stadtpfarrer in Zell a. H. 
Kaiſer, K., Pfarrverweſer in Norſingen, Poſt Krozingen. 
Kaiſer, R., Pfarrer in Giſſigheim b. Tauberbiſchofsheim. 
Kalbhenn, Gymnaſial-⸗Oberlehrer in Sigmaringen. 
Kaltenbach, K., Pfarrer in Höllſtein b. Lörrach. 
Kammerer, E., Vikar in Bühl (Stadt). 
Käpplein, A., Pfarrer in Feldkirch b. Krozingen. 
Karcher, A., Pfarrer in Münchweier b. Ettenheim. 
Karcher, Fr., Pfarrer in Feudenheim b. Mannheim. 
Karle, A., Pfarrkurat in Offenburg 
Karlein, O., Pfarrkurat in Leopoldshöhe b. Baſel. 
Käſer, A., Pfarrer in Ichenheim b. Lahr. 
Käſer, Dr. E, Pfarrer in Merzhauſen b. Freiburg. 
Kaspar, G., Pfarrer in Hondingen b. Donaueſchingen. 
Kaſt, 9.„ Handelslehrer in Karlsruhe. 
Kaſt, K., Pfarrer in Yach b. Elzach. 
Käſtel, H., Pfarrer in Leutershauſen b. Weinheim. 
Kaufmann, P., Pfarrer in Stahringen, A. Stockach. 
Kech, B., Pfarrer in Rickenbach, A. Säckingen. 
Keilbach, J., Pfarrer in Altdorf b. Ettenheim. 
Keilbach, P., Pfarrer in Dittwar b. Tauberbiſchofsheim. 
Keller, F. A., Kaplaneiverweſer in Riegel. 
Keller, Dr. F. X., Privatdozent und Pfarrer in Heimbach b. Emmendingen. 
Keller, Dr. J A., Pfarrer in Gottenheim. 
Keller, K., Pfarrer in Buchholz b. Waldkirch. 
Keller, M., Erzbiſchöfl. Ordinariats-Sekretär in Freiburg. 
Keller, V., Pfarrer in Honau, A. Kehl. 
Kengelbach, G. W., Pfarrer in Salem. 
Kenzler, L., Kanzlei⸗Aſſiſtent in Karlsruhe. 
Kerber, K, Dekan und Stadtpfarrer in Lauda, A. Tauberbiſchofsheim.
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Kern, E., Pfarrer in Gerlachsheim, A. Tauberbiſchofsheim. 
Kern, L., Pfarrer in Haueneberſtein b. Raſtatt. 
Kern, O., Vikar in Lahr. 
Keßler, J., Stadtpfarrer an St. Urban in Freiburg-Herdern. 
Ketterer, A., Pfarrer in Mauenheim b. Engen. 
Ketterer, V., Stadtpfarrer in Jeſtetten, A. Waldshut. 
Kiefer, L., Stadtpfarrer in Waldhof⸗Mannheim. 
Kienzle, K., Pfarrer in Wahlwies b. Stockach. 
Kieſer, Dr. A., Repetitor am Erzb. Theologiſchen Konvikt in Freiburg. 
Kieſer, F. L., Pfarrer in Königheim b. Tauberbiſchofsheim. 
Kirchgeßner, W., Pfarrer in Mörſch, A. Ettlingen. 
Kiſtner, K., Stadtpfarrer in Freiburg⸗Haslach. 
Kiſtner, K., Pfarrverweſer in K. Tennenbronn b. Triberg. 
Klär, M., Pfarrer in Oflingen, A. Säckingen. 
Klein, J., Kaplan in Engen. 
Klein, K., Pfarrer in Reichenau⸗Niederzell. 
Kleiſer, E., Pfarrer in Bickesheim b. Durmersheim. 
Kleiſer, E., Pfarrer in Sinzheim b. Baden. 
Kling, H., Pfarrer in Schelingen b. Breiſach. 
Kling, W., Stadtpfarrer in Villingen. 
Klingenmaier, A., Pfarrer in Neſſelwangen, A. Überlingen. 
Kloé, K., Vikar an St. Bonifaz in Mannheim. 
Knäble, K., Eiſenbahnſekretär in Radolfzell. 
Knebel, J. B., Stadtpfarrer in Mannheim. 
Knecht, Fr. W., Pfarrer in Windſchläg, A. Offenburg. 
Knobel, W., Pfarrer in Beuren b. Salem. 
Knöpfler, Dr. A., Erzb. Geiſtl. Rat, Profeſſor an der Univerſität München. 
Knörzer, A., Ehrendomherr, Geiſtl. Rat und Stadtdekan an St. Stephan 

in Karlsruhe. 
Köhler, Dr. L, prakt. Arzt in Königshofen b. Tauberbiſchofsheim. 
Kohler, L., Pfarrer in Mundelfingen, A. Donaueſchingen. 
Kohler, L., Pfarrer in Schweinberg b. Tauberbiſchofsheim. 
König, J., Profeſſor am Bertholds⸗Gymnaſium in Freiburg. 
König, V., Pfarrer in Büchenau, A. Bruchſal. 
Kollofrath, M. P., Bankbeamter in Freiburg. 
Kopf, A., Pfarrer in St. Georgen b. Freiburg. 
Kopf, A., Pfarrer in Ohlsbach b. Gengenbach. 
Kopf, F., Rechtsanwalt und Landtagsabgeordneter in Freiburg. 
Korn, Dr. W., Pfarrer in Ettenheimmünſter. 
Krahmer, E., Abtei Maria⸗Laach, Rheinland. 
Krank, F., Dekan und Pfarrer in Gommersdorf, A. Boxberg. 
Kraus, H., Pfarrer in Bühl, A. Offenburg. 
Kraus, K., Kaplan in Tiengen, A. Waldshut. 
Krauß, K., Pfarrer a. D. in Karlsruhe. 
Krebs, Dr. E., Privatdozent an der Univerſität Freiburg. 
Krems, H., Vikar in Kenzingen. 
Kreuzer, E., Erzbiſchöfl. Juſtitiar und Offizialatsrat in Freiburg. 
Kreuzer, K., Stadtpfarrer in Waibſtadt, A. Sinsheim. 
Krieg, B., Pfarrer in Niedereſchach b. Villingen. 
Kromer, B., Pfarrer in Friedenweiler b. Neuſtadt i. Schw. 
Kuenzer, E., Pfarrer in Erſingen, A. Pſorzheim. 
Kühn, J., Pfarrer in Eßlingen b. Möhringen. 
Kuhnmünch, A., Stadtpfarrer in Oſterburken, A. Adelsheim. 
Kummer, B., Pfarrer in Kirrlach b. Bruchſal. 
Kuner, A., Kaplan in Radolfzell. 
Künſtle, Dr. K., Profeſſor an der Univerſität Freiburg i. Br. 
Künzler, H., Pfarrer in Höpfingen b. Walldürn. 
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Kury, A., Pfarrkurat in Badiſch⸗Rheinfelden. 
Kuttruff, H., Dekan, Geiſtl. Rat und Pfarrer in Kirchen b. Engen. 
Laile, A., Pfarrer in Frickingen, A. Überlingen a. See. 
Lamp, J., Vikar in Forbach (Murgtal). 
Lamy, Th., Stadtpfarrer in St. Blaſien. 
Landis, E. K., Kaplan an der Herz⸗Jeſu⸗Pfarrei Mannheim. 
Lang, H., Pfarrer in Rittersbach b. Mosbach. 
Lang, H., Pfarrer in Wyhlen b. Lörrach. 
Lang, J., Stadtpfarrer in Endingen. 
Lang, J., Pfarrer in Oberwolfach. 
Lang, M., Rektor des Erzbiſchöfl. Gymnaſialkonvikts in Konſtanz. 
Lang, M., Vikar in Baden-Baden. 
Langenſtein, E., Pfarrer und Religionslehrer an der Kgl. Hauptkadetten⸗ 

anſtalt in Groß⸗Lichterfelde. 
Lauber, O., Vikar in Wieſental, A. Philippsburg. 
Lauchert, Dr. F., in Aachen, Heinrichsallee 59. 
Lauer, Dr. H., Redakteur des „Donauboten“ in Donaueſchingen. 
Layer, G., Stadtpfarrer in Raſtatt. 
Lehmann, Dr. A., Pfarrer in Neuershauſen b. Freiburg. 
Lehmann, Chr., Pfarrer in Bankholzen, A. Konſtanz. 
Lehmann, J. N., Pfarrer in Todtmoos b. St. Blaſien. 
Lehmann, K. A., Pfarrer in Neſſelried b. Offenburg. 
Lehmann, W., Pfarrer in Liel, A Müllheim. 
Lehn, K., Vikar in Durbach b. Offenburg. 
Leible, J., Pfarrer in Limpach b. Salem. 
Leiſt, J. B., Detan und Stadtpfarrer in Pforzheim. 
Lengle, Fr., Pfarrer in Kappelwindeck b. Bühl. 
Lengle, Dr. J., Profeſſor am Gymnaſium in Freiburg. 
Lenz, O., Pfarrer in Steinmauern, A. Raſtatt. 
Leonhard, E., Pfarrer in Eſſeratsweiler (Hohenz.). 
Leuchtweis, O., Pfarrer in Dielheim b. Wiesloch. 
Leuthner, F., Pfarrer in Gaggenau b. Raſtatt. 
Link, A., Stadtpfarrer an St. Bonifaz in Karlsruhe. 
Link, J., penſ. Pfarrer in Überlingen a. See. 
Linz, A., Vikar in Friedenweiler, A. Neuſtadt. 
Lipp, A., Dekan und Sradtpfarrer in Offenburg. 
Lipps, J., Vikar in Mühlhauſen, A. Engen. 
Lo és, M., Pfarrer in Edingen b. Ladenburg. 
Löffler, G., Rektor in Mailand, Via Panizza 15. 
Löffler, J., Kaplan in Eigeltingen b. Stockach. 
Löffler, J., beim Roten Kreuz in Freiburg i. Br. 
Lohr, J. H., Stadtpfarrer in Meßkirch. 
Lorch, K., Pfarrer in Thunſel, A. Staufen. 
Lorenz, A., Pfarrer in Kippenheim b. Lahr. 
Loſſen, Dr. R., Profeſſor in Karlsruhe. 
Lott, J., Pfarrer in Reichenau⸗Oberzell. 
Lumpp, G., Pfarrer in Engelswies, A Meßkirch. 
Mager, J., Pfarrer in Zell a. A. b. Pfullendorf. 
Mahler, G., Pfarrer in Niederbühl b. Raſtatt. 
Maier, Dr. phil. A. R., Direktorialaſſiſtent an den ſtädt. Muſeen in Aachen. 
Maier, E., Stadtpfarrer und Definitor in Gammertingen (Hohenz.). 
Maier, Dr. Fr., katholiſcher Diviſionspfarrer in Breslau. 
Maier, H., Pfarrer in Horn, A. Konſtanz. 
Maier, FJ., penſ. Pfarrer in Tauberbiſchofsheim. 
Maier, L., Erzbiſchöfl. Oberbauinſpektor in Heidelberg. 
Mamier, J., Stadtpfarrer an St. Stephan in Konſtanz. 
Marbe, K., Vikar an St. Johann in Freiburg.
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Markert, J., Pfarrer in Landshauſen b. Eppingen. 
Marmon, A., Kirchl. Kunſtwerkſtätte in SiuQgmaringen⸗Gorheim. 
Marmon, J., Dekan und Pfarrer in Sigmaringendorf (Hohenz.). 
Martin, H., Stadtpfarrer in Baden Baden. 
Martin, K., Stadtpfarrer in Meersburg. 
Marx, J., penſ. Pfarrer in Sigmaringen (Hohenz.). 
Mathes, K., Pfarrverweſer in Mannheim (Lindenhof). 
Matt, A., Pfarrer in Sasbachwalden b. Achern. 
Mattes, J., Pfarrer in Eſchbach b. St. Peter. 
Maurer, K., penſ. Pfarrer in Dilsberg, A. Heidelberg. 
Mayer, F., Miſſionär in Freiburg. 
Mayer, Dr. K., Mſgre, Päpſtl. Ehrenkämmerer, Geiſtl. Rat und Superior 

in Freiburg. 
Mayerhöfer, Gg, Pfarrer in Waldhauſen b. Buchen. 
Mayerhöfer, W., Pfarrer in Klepsau b. Boxberg. 
Mehrbrei, J., Stadtpfarrer in Bonxberg. 
Meiſel, G., Pfarrer in Neudorf b. Bruchſal. 
Meiſter, J., Pfarrer in Iffezheim b. Raſtatt. 
Menges, E., Pfarrer in Birndorf, A. Waldshut. 
Merk, G., Archivar und Kaplan in Tunau b. Langenargen (Württbg.). 
Merk, J., Vikar in Hechingen (Hohenz.) 
Merkert, A., Pfarrer in Elſenz bei Eppingen. 
Merta, J., Anſtaltspfarrer in Freiburg. 
Meſchenmoſer, J., Pfarrer in Berghaupten b. Gengenbach. 
Metzler, K., Pfarrer in Dürrheim. 
Meyer, Ed., Vikar in Lahr. 
Meyer, F., Stadtpfarrer in Neuenburg b. Müllheim. 
Meyer, J. Th., Redakteur des „Badiſchen Beobachter“ in Karlsruhe. 
Mezger, V., Kunſtmaler in überlingen a. See. 
Mohler, Dr. L., am Campo Santo in Rom. 
Mohr, H., Redakteur des Liobablattes in Freiburg. 
Molitor, E., Pfarrer in Tiefenbach b. Eppingen. 
Montag, W. E., Kooperator an der Münſterpfarrei in Konſtanz. 
Moosbrugger, J. B., Pfarrer in Welſchingen b. Engen. 
Moſer, St., Pfarrer in Weiler b. Wolfach. 
Moſſemann, P., Vikar in Ottenhöfen, A. Achern. 
Mülhaupt, F., Pfarrer in Sasbach a. Rh. 
Müller, A., Pfarrverweſer in Berolzheim b. Boxberg. 
Müller, C. J., Pfarrer in Rheinheim b. Waldshut. 
Müller, F., Pfarrer in St. Ulrich, A. Staufen. 
Müller, Dr. Fr., Profeſſor an der Realſchule in Bruchſal. 
Müller, L., Pfarrer in Rot, A. Wiesloch. 
Müller, L., Pfarrer in Büßlingen b. Engen. 
Müller, St., Pfarrverweſer in Hoppetenzell, A. Stockach. 
Müller, W., Pfarrer in Urach, Poſt Hammereiſenbach. 
Münch, D., Pfarrer in Jechtingen b. Breiſach. 
Münch, J., Pfarrer in Mingolsheim b. Bruchſal. 
Müßle, H., Pfarrer in Oberwinden, A. Waldkirch. 
Mutz, Dr. F. X., Domkapitular und Geiſtl. Rat in Freiburg. 
Nägele, F. X., Pfarrverweſer in Hornberg, A. Triberg. 
Neininger, A., Stadtpfarrer in Stockach. 
Nikolaus, A., Pfarrer in Ziegelhauſen, A. Heidelberg. 
Nitz, J., Pfarrer in Mösbach, Poſt Onsbach b. Achern. 
Noé, M., Pfarrer in Reicholzheim b. Wertheim. 
Noé, O., Pfarrer in Grombach b. Sinsheim. 
Nopp, A., Erzbiſchöfl. Hofkaplan in Freiburg. 
Obergfell, R., Pfarrer in Roggenbeuren b. Markdorf. 
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Oechsler, H., Pfarrer in Arlen b. Rielaſingen. 
Oechsler, L., Pfarrer in Oberachern b. Achern. 
Oehmann, St., penſ. Pfarrer in Erfeld b. Walldürn. 
Oeſterle, S A., Pfarrer in Stollhofen b. Raſtatt. 
Orſinger, E., Pfarrer in Hauſen i. Tal, A. Meßkirch. 
Ott, W., Profeſſor in Hechingen (Hohenz.). 
Otto, Dr. S., Domkapitular in Freiburg. 
Papſt, A. E., Kaplan in Schwetzingen. 
Peitz, O., Pfarrverweſer in Zuzenhauſen, A. Sinsheim. 
Peter, F. X., Pfarrer in Hugſtetten b. Freiburg. 
Peter, H. G., Pfarrer in Kappel b. Freiburg. 
Pfaff, A., Vikar in Todtmoos b. St. Blaſien. 
Pfaff, K., Pfarrverweſer in Rotenfels b. Raſtatt. 
Pfändler, W., Pfarrverweſer in Niederwaſſer, A. Triberg. 
Pfeil, J. A., Pfarrer in Impfingen b. Tauberbiſchofsheim. 
Pfiſter, P., Pfarrer in Friedrichsfeld b. Mannheim. 
Pfiſter, St., Pfarrer in Hagnau, A. Überlingen a. See. 
Popp, J., Stadtpfarrer in Lahr. 
Raab, F. X., Dekan und Stadtpfarrer in Kenzingen. 
Rach, E., Profeſſor in Tauberbiſchofsheim. 
Rager, J., im Collegium Sapientiae in Freiburg. 
Ragg, J., Pfarrer in Oberhomberg b. Salem. 
Raggenbach, J., Pfarrer in Pfaffenweiler, A. Villingen. 
Rapp, Dr. K., Rektor des Miſſionshauſes in Freiburg. 
Rech, Dr. F., Profeſſor in Offenburg. 
Reger, J., Pfarrer in Heiligkreuzſteinach b. Heidelberg. 
Reichert, Schloßkaplan in Pommersfelden (Bayern). 
Reindl, J., Vikar in Raſtatt. 
Reinhard, W., Repetitor am Erzb. Theol. Konvikt in Freiburg. 
Reiſer, A., Stadtpfarrer in Sigmaringen (Hohenz.). 
Reiter, L., Vikar an der Heilig⸗Geiſt⸗Pfarrei in Mannheim. 
Reſt, Dr. J., Bibliothekar in Freiburg. 
Retzbach, Dr. A., Domkuſtos und Diözeſanpräſes in Freiburg. 
Reuß, K., Pfarrer in Fützen b. Bonndorf. 
Rieder, Dr., Profeſſor in Villingen. 
Riedle, A., Pfarrer in Schwandorf, A. Stockach. 
Ries, Dr. J., Regens des Prieſterſeminars in St. Peter b. Freiburg. 
Ries, Th., Pfarrer in Durbach b. Offenburg. 
Riffel, H., Pfarrer in Wehr, A. Schopfheim. 
Rinck v. Baldenſtein, Freiherr M., in Pfronten (Allgäu, Bayern). 
Rinkenburger, A., Pfarrer in Pfohren b. Donaueſchingen. 
Rintersknecht, J. O., Dekan und Stadtpfarrer in Schönau i. W. 
Riſch, H., Vikar in Wiesloch b. Heidelberg. 
Röckel, W., Pfarrer und Landtagsabgeordneter in Urloffen b. Appenweier. 
Rödelſtab, E., Stadtpfarrer an der Herz⸗Jeſu⸗Pfarrei in Freiburg. 
Roder, Dr. Chr., Geh. Hofrat, Profeſſor in Überlingen a. See. 
Röderer, J., Vikar in Zell i. W. 
Rögele, K., Pfarrer in Röthenbach b. Neuſtadt. 
Rögele, E., Pfarrer in Dingelsdorf b. Konſtanz. 
Rohrmoſer, J., Brauereidirektor in Simmerberg (Schwaben). 
Rohrwaſſer, J., Pfarrkurat in Karlsruhe-Beiertheim. 
Roller, Dr. O. K., Profeſſor am Großh. Bad. Münzkabinett in Karlsruhe. 
Rombach, E., Vikar in Durlach. 
Romer, H., Pfarrer in Diersburg b. Offenburg. 
Röſch, Dr. A., Ordinariatsaſſeſſor in Freiburg. 
Roſer, F., Pfarrverweſer in Mosbach. 
Roth, A., Pfarrer in Brühl b. Schwetzingen.
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Roth, F., Dekan und Pfarrer in Wieſental b. Bruchſal. 
Rothenbacher, F. J., Gipſermeiſter in Radolfzell. 
Rothenbiller, G. J., Vikar an St. Stephan in Karlsruhe. 
Rothenhäusler, K., Pfarrer in Ravensburg, St.⸗Eliſabethen⸗Haus. 
Rothermel, L, Pfarrer in Pülfringen b. Walldürn. 
Rottler, J., Oberamtsrichter in Überlingen a. See. 
Rübſamen, J., Profeſſor an der Realſchule in Villingen. 
Rude, F., Pfarrer in Unterſimonswald b. Waldkirch. 
Rueß, B., Stadtpfarrer und Kammerer in Fridingen (Württbg). 
Ruf, A., Stadtpfarrer in Singen. 
Ruf, E., Pfarrverweſer in Sölden, A. Freiburg. 
Ruf, J., Ratſchreiber in Oppenau. 
Rüger, J., Dekan und Pfarrer in St. Leon b. Wiesloch. 
Rümmele, E., Großh. Bahnbauinſpektor in Neuſtadt i. Schw. 
Ruſchmann, A., Pfarrverweſer in Gündelwangen, A. Bonndorf. 
Ruſchmann, B., Pfarrer in Ulm b. Lichtenau. 
Rüttling, L. D., Pfarrverweſer in Hofsgrund b. Freiburg. 
Sachs, H., Stadtpfarrer in Emmendingen. 
Sack, M. St., Pfarrer in Menningen, A. Meßkirch. 
Sackmann, F. J., Pfarrer in Schönwald b. Triberg. 
Sägmüller, Dr. J. B., Profeſſor an der Univerſität Tübingen. 
Saier, J., Pfarrer in Stigheim b. Raſtatt. 
Sälzler, F., Pfarrverweſer in Söllingen b. Raſtatt. 
Salzmann, J., Pfarrer in Hohentengen b. Waldshut. 
Sauer, A., Kaplan in Pfullendorf. 
Sauer, P., Pfarrer in Allensbach b. Konſtanz. 
Saur, J. L., Kurat in Heidelberg⸗Neuenheim. 
Saurer, L., Pfarrer in Weilheim b. Hechingen (Hohenz.). 
Saurer, M., penſ. Pfarrer in Überlingen a. See. 
Sauter, H., Pfarrer in Storzingen (Hohenz.). 
Sauter, Dr. J. G., Stadtpfarrer, Dekan und Oberkirchenrat in Laupheim. 
Sauter, J. N., Pfarrer in Hettingen (Hohenz.). 
Sauter, R., Pfarrer in Obereggingen b. Stühlingen. 
Schach, F., Kammerer und Pfarrer in Laiz (Hohenzä). 
Schächtele, V., Vikar in Donaueſchingen. 
Schad, F., Lehramtspraktikant in Mannheim. 

chäfer, D., Pfarrer in Umkirch b. Freiburg. 
äfer, J., reſ. Pfarrer in Berau, A. Bonndorf. 
alk, G., Vikar in Ettlingen. 
anno, F. X., Stadtpfarrer an der Jeſuitenkirche in Heidelberg. 
anzenbach, Dr. L., Geiſtl. Rat, Profeſſor und Rektor des Erzbiſchöfl. 

Gymnaſialkonvikts in Freiburg. 
appacher, L., Pfarrer in Krozingen. 
arnagl, Dr. A., Kgl. Hochſchulprofeſſor in Freiſing. 
atz, J. N., Pfarrer in Hüfingen, A. Donaueſchingen. 
aub, J., Pfarrer in Mudau b. Buchen. 
auber, A., Pfarrer in Schlatt b. Krozingen. 

l, F. Pfarrer in Krensheim b. Tauberbiſchofsheim. 
I, J. Al., Pfarrer in Gerichtſtetten b. Walldürn. 

K., Mſgre, penſ. Diviſionspfarrer in Konſtanz. 
J. A., Lehrer in Krauchenwies (Hohenz.). 

„ J., Vikar in Bleichheim, A. Kenzingen. 
r, F., Redakteur des „Leo“ in Paderborn. 
rer, E. R., Pfarrkurat in Mannheim⸗Wohlgelegen. 
„ A., Pfarrverweſer in Minſeln, A. Schopfheim. 

, A., Kaplaneiverweſer in Kirchhofen. 
cher, K. P., Pfarrer in Grafenhauſen b. Ettenheim. Cο
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leinzer, O., Kaplan in Waldkirch. 
litter, J., Stadtpfarrer in Durlach b. Karlsruhe. 
mid, Dr., Mſgre, Prälat, Direktor in St. Idazell b. Fiſchingen (Thurgau). 
mid, H., Pfarrer in Oſtrach (Hohenz.). 
mid, J., Pfarrer in Döggingen b. Donaueſchingen. 
mid, K., Pfarrer in Steinhilben (Hohenz.). 
mider, A., Spiritual in Freiburg. 
midt, E., Pfarrkurat in Malſchenberg b. Wiesloch. 
midt, K., Pfarrer in Königshofen b. Tauberbiſchofsheim. 
mieder, F. X., Pfarrer in Urnau, A. Überlingen. 
mieder, K., Geiſtl. Rat und Dompräbendar in Freiburg. 
mitt, Dr. A., Profeſſor am Gymnaſium in Offenburg. 
mitt, Dr. J., Päpſtl. Hausprälat, Domkapitular und Offizialatsrat in 

reiburg. 
mikt, Dr. J., Oberſtiftungsrat beim katholiſchen Oberſtiftungsrat in 

Karlsruhe. 
chmitt, J., Pfarrer in Unterſchüpf b. Borberg. 
chmitt, J., Pfarrkurat in Baiertal b. Wiesloch. 
ch mitz, F., Buchdruckereibeſitzer in Radolfzell. 
chneider, A., Pfarrer in Randegg b. Radolfzell. 
chneider, Dr. E., Privatdozent in Freiburg. 
chneider, Dr. F., in Heidelberg. 
chofer, Dr. J., Benefiziat und Landtagsabgeordneter in Freiburg. 
chönecker, A., Pfarrer in Urberg, A. St. Blaſien. 
chott, A., penſ. Pfarrer in Mösbach b. Achern. 
chreck, Hch., Pfarrer in Menzenſchwand b. St Blaſien. 
chreiber, W., Pfarrer in Betenbrunn b. Pfullendorf. 
chroth, J., Erzbiſchöfl. Bauinſpektor in Karlsruhe. 
chüber, F. X., Kammerer und Pfarrer in Unterkirnach b. Villingen. 
chuh, Steuerrat in Sigmaringen (Hohenz). 

uh, K., Vikar in Bruchſal, Liebfrauen⸗Pfarrei. 
uhmann, G., Pfarrer in Weilbach, Unterfranken. 
uler, F. E., Vikar in Villingen. 
ultheiß, E., Pfarrer in Appenweier. 
ultheiß, K. A., Pfarrverweſer in Schienen, A. Radolfzeͤll. 
ulz, J., Geiſtl. Rat, penſ. Pfarrer in Heiligenzell b. Frieſenheim. 

chwab, K., Pfarrer in Orſingen b. Stockach. 
chwall, J., Pfarrer in Volkertshauſen b. Stockach. 
chwarz, A., Stadtpfarrer in überlingen a. See. 
chwarz, A., Pfarrer in Ludwigshafen, A. Stockach. 
chweickert, A., Pfarrer in Zeutern, A. Bruchſal. 
chweickert, K., Pfarrer in Niederrimſingen b. Breiſach. 
chweitzer, K., Stadtpfarrer und Kammerer in Müllheim. 
chweizer, A., Stadtpfarrer und Kammerer in Schopfheim. 
chweizer, E., Pfarrer in Peterstal b Oberkirch. 
chweizer, L., Pfarrer in Leimen b. Heidelberg. 

Schwenck, A., Diviſionspfarrer in Münſter i. W. 
Schwind, J., Domkapitular und Geiſtl. Rat in Speyer. 
Schwing, A., Pfarrer in Gauangelloch b. Heidelberg. 
Seeger, K., Pfarrer in Kirchdorf b. Villingen. 
Seeger, K., Stadtpfarrer in Möhringen b. Engen. 
Seelinger, R., Stadtpfarrer in Oberkirch. 
Seger, K., Pfarrer und Kammerer in Schenkenzell, A. Wolfach. 
Seifermann, L., Benefiziat am Münſter in Freiburg. 
Seiter, G., Pfarrer in Geißlingen, A. Waldshut. 
Selig, Th., Pfarrer in Uigendorf, Poft Riedlingen (Württbg.). 
Senn, W., Pfarrverweſer in Heidelberg-Handſchuhsheim. 
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Seßler, F., Pfarrkurat in Brötzingen b. Pforzheim. 
Seſter, Dr. iur. J., Oberſtiftungsrat in Karlsruhe. 
Seubert, A., Pfarrer in Rohrbach b. Eppingen. 
Sickinger, W., Pfarrer in Berental (Hohenz.). 
Siebold, A., Pfarrer in Erlach b. Renchen. 
Siebold, A., Pfarrer in Hemmenhofen b. Konſtanz. 
Siebold, J. J., Pfarrer in Odenheim, A. Bruchſal. 
Simmler, F. F., Stadtrat in Offenburg. 
Simon, J., Militärgeiſtlicher in Metz. 
Simon, J., Stadtpfarrer in Herbolzheim, A. Kenzingen. 
Simon, K., Pfarrer in Neckarelz b. Mosbach. 
Söll, J., Pfarrer in Thanheim (Hohenz.). 
Sommer, E., Pfarrverweſer in Wallbach b. Säckingen. 
Sommer, G., Kaplan in Mannheim-⸗Neckarau. 
Speidel, B., Pfarrverweſer in Feldhauſen (Hohenz.). 
Spreter, Dr. H., Pfarrer in Munzingen b. Freiburg. 
Sproll, B., Pfarrer in St. Roman b. Wolfach. 
Sproll, Dr. J B., Pfarrer in Kirchen, O.⸗A. Ehingen (Württbg). 
Sproll, S., Pfarrer in Blumenfeld, A. Engen. 
Sprotte, Dr. F., Domkapitular, Profeſſor in Breslau. 
Stadler, A., Pfarrer in Dörlesberg, Poſt Reicholzheim. 
Steffan, F., Pfarrer in Krautheim b. Borberg. 
Steiger, O., Geiſtl. Rat, Dekan und Pfarr⸗Rektor in Kirchhofen b. Staufen. 
Steinbach, K. A., Pfarrer in Billigheim b. Mosbach. 
Steinbach, F. K., Stadtpfarrer in Gernsbach. 
Steinbrenner, A, Erzbiſchöfl. Regiſtrator in Freiburg. 
Steinel, L., Pfarrer in Hettigenbeuren b. Buchen. 
Stephan, J., Pfarrer in Hardheim b. Buchen. 
Steppe, A., Pfarrer in Riedböhringen, A. Donaueſchingen. 
Stern, A., Dekan und Stadtpfarrer in Zell i. W. 
Stetter, A., Pfarrverweſer in Werbach b. Tauberbiſchofsheim. 
Stiefel, M., Pfarrverweſer in Muggenſturm b. Raſtatt. 
Stier, J. A, Pfarrer in Zunsweier b. Offenburg. 
Stihl, J., Pfarrer in Altglashütten, A. Neuftadt. 
Stöckle, R., Stadtpfarrer an St. Peter in Bruchſal. 
Stoll, J., Vikar in Rickenbach, A. Säckingen. 
Stolz, E, Lic. theol., Kaplan in Ergenzingen (Württbg). 
Stopper, J., Pfarrer in Bingen (Hohenz.). 
Störk, W., Apoſtol. Miſſionär und Pfarrer in Bohlsbach b. Offenburg. 
Stotzingen, Dr. A., Freiherr von, Mitglied der Erſten Kammer der 

Badiſchen Landesſtände, in Steißlingen. 
Straub, W., Pfarrer in Aulfingen, A. Engen. 
Straubinger, Dr. H., Profeſſor an der Univerſität Freiburg. 
Strebel, A., Pfarrer in Obrigheim b. Mosbach. 
Streicher, L., Geiſtl. Rat, Dekan und Pfarrer a. D. in Kirchhofen, A. Staufen. 
Stricker, K. Th., Pfarrer in Michelbach b. Gernsbach. 
Strittmatter, A., Pfarrer in Forbach b. Gernsbach. 
Strittmatter, L., Pfarrer in Hödingen, A. Überlingen. 
Strobel, A., Profeſſor in Sigmaringen (Hohenz.). 
Stroh, F., Redakteur in Sigmaringen (Hohenz.). 
Strohmeyer, W., Pfarrer in St. Trudpert b. Staufen. 
Stuber, E., Pfarrer in Forchheim b. Ettlingen. 
Stüble, J., Pfarrer in Bonndorf, Poſt Ludwigshafen a. See. 
Stückelberg, Dr. E. A., Profeſſor an der Univerſität in Baſel. 
Stumpf, A., Stadtpfarrer an St. Bernhard in Karlsruhe. 
Stumpf, E, Rektor am Erzb. Gymnaſialkonvikt in Tauberbiſchofsheim. 
Stutz, P., penſ. Pfarrer in Heidenhofen b. Donaueſchingen.
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Stutz, Dr. iur. et phil., Geh. Juſtizrat, o. ö. Profeſſor der Rechte an der 
Univerſität Bonn. 

Thoma, A, Pfarrer in Vuchenbach b. Freiburg. 
Traber, A., Pfarrer in Nußbach b. Oberkirch. 
Trenkle, K., Pfarrer in Biberach b. Gengenbach. 
Trenkle, Dr. F. S., Profeſſor, Stadtpfarrer in Breiſach. 
Trunz, A., Pfarrer in Andelshofen, A. Überlingen. 
Udry, P. Arnulf, O. Cap., Frankfurt a. M. 
Uez, G., Lehrer a. D. in Sigmaringendorf (Hohenz.). 
Uher, V., Pfarrer in Owingen b. Hechingen (Hohenz!.. 
Uhlmann, Dr. J., Pfarrer in Murg am Rhein b. Säckingen. 
Unmut, K., Pfarrer in Talheim b. Meßkirch. 
Untraut, J., Pfarrer in Bubenbach, A. Neuſtadt. 
Valentin, P., Akadem. Bildhauer in Offenburg. 
Väth, E., Pfarrer in Erfeld b. Walldürn. 
Vierneiſel, M., Pfarrer a. D. in Lauda, A. Tauberbiſchofsheim. 
Vitt, F., Pfarrer in Horben b. Freiburg. 
Vogelbacher, Dr. M., Geiſtl. Lehrer in Freiburg. 
Vögele, E., Kaplan in Endingen 
Vogt, J., Pfarrer und Dekan in Ottenau, A. Raſtatt. 
Vögtle, F. J., Dekan und Pfarrer in Gremmelsbach, A. Triberg. 
Volk, A., Pfarrer in Lohrbach b. Mosbach. 
Volk, A., Pfarrer in Heudorf, A. Meßkirch. 
Vollmer, J., Druckereidirektor in Freiburg. 
Vomſtein, J., Stadtpfarrer in Ladenburg. 
Vomſtein, K., Spiritual am Erzb. Theolog. Konvikt in Freiburg. 
Wachenheim, O., Pfarrer in Nenzingen, A. Stockach. 
Wacker, A., Pfarrer in Lottſtetten. 
Wacker, Th., Geiſtl. Rat, Stadtpfarrer in Freiburg⸗Zähringen. 
Wagner, K., Pfarrer in Speſſart, A. Ettlingen. 
Wagner, Ph., Vikar in Müllheim. 
Waibel, J., Buchhändler in Freiburg. 
Wäldele, J., Pfarrer in Dilsberg b. Heidelberg. 
Wäldele, J., Pfarrer in Hartheim b. Krozingen. 
Waldenſpul, A., Pfarrverweſer in Veringendorf (Hohenz.). 
Waldner, C. F., Rektor des St. Fidelishauſes in Sigmaringen. 
Walk, M., Pfarrer in Ortenberg b. Offenburg. 
Walter, A., Pfarrer in Grüningen b. Villingen. 
Walz, A., Pfarrer in Hochemmingen, A. Donaueſchingen. 
Walz, F., Pfarrer in Angelthürn, A. Boxberg. 
Walz, W., Pfarrer in Hollerbach b. Buchen. 
Wanner, A., Benefiziat in Freiburg. 
Wasmer, A., Pfarrer in Oberweier b. Raſtatt. 
Wasmer, K., Pfarrer in Lippertsreuthe b. Salem. 
Weber, G., Pfarrer in Liggeringen, A. Konſtanz. 
Weber, G., Pfarrer in Eberſteinburg b. Baden-Baden. 
Weber, J., Dekan und Stadtpfarrer in Engen. 
Weber, J., Stadtpfarrer in Adelsheim. 
Weber, R., Stadtpfarrer in Geiſingen b. Donaueſchingen. 
Weber, Dr. S., Profeſſor an der Univerſität Freiburg. 
Wehinger, O, Spitalgeiſtlicher in St. Blaſien. 
Wehrle, Dr. A., Dekan und Pfarrer in Lautenbach b. Oberkirch. 
Wehrle, F., Pfarrer in Mühlenbach b. Haslach i. K. 
Weick, E., Vikar in Achern. 
Weidinger, K., Pfarrer in Heckfeld b. Tauberbiſchofsheim. 
Weiler, V., Pfarrer in Rheinsheim, A. Bruchſal. 
Weiskopf, J., Stadtpfarrer an St. Paul in Bruchſal.
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Weiß, F., Dompräbendar in Freiburg. 
Weiß, K., Stadtpfarrer in Konſtanz. 
Weißhaar, Fr., stud. theol. in Freiburg. 
Weißmann, F, Stadtpfarrer in Külsheim. 
Weißmann, H., Pfarrer in Kreenheinſtetten b. Meßkirch. 
Weitzel, W., Kooperator am Münſter in Freiburg. 
Wendler, O., Pfarrer in Heidelsheim, A. Bruchſal. 
Weniger, A., Vikar an der oberen Pfarrei in Mannheim. 
Werber, F. W., Mſgre, Päpſtl. Geheimkämmerer, Geiſtl Rat, Dekan und 

Stadtpfarrer in Radolfzell. 
Werr, F., Dekan und Pfarrer in Uiſſigheim b. Tauberbiſchofsheim. 
Werthmann, Dr. L., Mſgre, Päpſtl. Hausprälat und Geiſtl. Rat in 

Freiburg. 
Weſtermann, G., Pfarrverweſer in Ketſch, A. Schwetzingen. 
Weſthauſer, F., Pfarrer in Mindersdorf (Hohenz.). 
Wetterer, A., Stadtpfarrer an der Liebfrauenpfarrei in Bruchſal. 
Wettſtein, A., Pfarrer in Rippoldsau, A. Wolfach. 
Wetzel, J. N., Pfarrer in Glatt, Poſt Neckarhauſen (Hohenz.). 
Wickenhauſer, K., Pfarrer in Weier b. Offenburg. 
Widmann, A., Pfarrkurat in Langenbrand, A. Gernsbach. 
Widmann, E., Pfarrverweſer in Gallmannsweil, A. Stockach. 
Wikenhauſer, A., Vikar in Kirchhofen, A. Staufen. 
Wild, K., Stadtpfarrer in Kehl. 
Wilhelm, J., Buchhändler in Freiburg. 
Williard, W., Stadtpfarrer in Ettenheim. 
Winter, H., Pfarrer in Weizen b. Stühlingen. 
Winter, K. J., Pfarrverweſer in Gruol b. Haigerloch (Hohenz.). 
Winterhalder, M., Stadtpfarrer in Kuppenheim b. Raſtatt. 
Wintermantel, O., Pfarrer in Lenzkirch. 
Winterroth, J., Pfarrer in Riedöſchingen b. Donaueſchingen. 
Wißler, H., Pfarrer in Litzelſtetten b. Konſtanz. 
Witz, O., Pfarrer in Rangendingen (Hohenz.). 
Wohleb, I., Lehrer in Schonach. 
Wolf, J., Pfarrer in Burgweiler b. Pfullendorf. 
Wolf, K., Pfarrer in Immendingen, A. Engen. 
Wolf, W., Pfarrer in Hauſen i. Killertal (Hohenz.). 
Wollenſchläger, A., Pfarrverweſer in Dallau, A. Mosbach. 
Wörner, W., Pfarrer in Schönfeld b. Tauberbiſchofsheim. 
Würth, F., Pfarrer in Hubertshofen b. Donaueſchingen. 
Zanger, W., in Villingen. 
Zeil, A., Pfarrer in Nordrach b. Gengenbach. 
Zeiſer, F. J., Pfarrer in Wagshurſt b. Achern. 
Zeitz, H., Stadtpfarrer in Burkheim b. Breiſach. 
Zeller, Dr. J., Pfarrer in Ringingen, P. Blaubeuren (Württbg.). 
Zeller, K., Dekan und Pfarrer in Bellingen b. Müllheim. 
Zepf, R., Pfarrverweſer in Bieſendorf b. Hattingen, A. Engen. 
Zerr, K. Th., Pfarrer a. D. in Karlsruhe. 
Zierler, P. Peter B., Ord. Cap., in Bregenz. 
Zimmermann, J., Pfarrer in Hattingen b. Engen. 
Zinsmayer, E., Geiſtl. Lehrer in Sasbach b. Achern. 
Zipf, G., Pfarrer in Aſſamſtadt b. Boxberg. 
Zipf, M., Vikar in Mannheim⸗Rheinau. 
Zobel, Fr. X., Oberlehrer in Bonndorf. 
Zwiffelhoffer, A., cand. phil., in Müllheim. 

[Zuſammen 988.)
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Geſtorben ſind ſeit Ausgabe des vorigen Bandes: 

Ordentliche Ritglieder: 

Grimm, F. A., Stadtpfarrer in Kleinlaufenburg am 17. Oktober 1914. 
Haury, A, penſ. Pfarrer in Hilzingen am 25. Febr. 1914. 
Karl, Fr., Pfarrer in Sölden am 3. Januar 1914. 
Krug, J., Pfarrer in Werbach am 6. April 1914. 
Leibinger, A, Pfarrer in Hindelwangen am 9. Dezember 1913. 
Leuthner, J., Pfarrer in Müllen am 16. Juni 1914. 
Mader, J., Geh. Finanzrat in Karlsruhe. 
Nahm, J, Pfarrer in Ebersweier am 25. Mai 1914. 
Reiſchach, Graf P. von, Päpſtl. Hausprälat in Lauingen. 
Riegelsberger, M., Pfarrer in Wallbach am 23. Juli 1914. 
Sprich, K., Pfarrer in Achkarren b. Breiſach am 25. September 1914. 
Stauß, F., Pfarrer in Veringendorf am 25. April 1914. 
Streicher, A., Kaufmann in Säckingen. 
Wetzel, M., Stadtpfarrer in Markdorf am 19. Febr. 1914. 

Stand der Mitglieder am 1. Oktober 1913: 

1011 
Abgang im Jahr 1913 14: 

Geſtorbõeen . 14 
Ausgetretenn . 10 24 

987 

Neu eingetreten.. — 24 
  

Stand der Mitglieder am 1. Oktober 1914: 1011 

Hiervon: 

Ehrenmitglieddrertk 4 
Vorſtandsmitgliedtreeueuu 10 
Ausſchußmitgliedekkk 9 
Ordentliche Mitglieder. 988 

1011 

Stand der Mitglieder am 1. Oktober 1914: 1011 
„ „ „ 1. Dezember 1913: 1011
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Vereine und gelehrte Inſtitute, 
mit welchen der Kirchengeſchichtliche Verein in Schriftenaustauſch ſteht. 

Aachen: Aachener Geſchichtsverein. 
. Aarau: Hiſtoriſche Geſellſchaft Argovia. 
. Baſel: Hiſtoriſche und antiquariſche Geſellſchaft. 
Berlin: Verein des „Deutſchen Herold“. 

. Bern: Allgemeine geſchichtsforſchende Geſellſchaft der Schweiz. 
Braunſchweigiſches Magazin. Herausgegeben von Dr. Paul 

Zimmermann. 
Bregenz: Muſeums Verein für Vorarlberg. 
Brüſſel: Redaktion der Analeècta Bollandiana. 
CEhemnitz: Verein für Chemnitzer Geſchichte. 

Darmſtadt: Hiſtoriſcher Verein für das Großherzogtum Heſſen. 
Dillingen a. D. und Umgebung: Hiſtoriſcher Verein. 

Donaueſchingen: Verein für Geſchichte und Naturgeſchichte der 
Baar und der angrenzenden Landſchaften. 

3. Gichſtätt: Hiſtoriſcher Verein. 
Ellwangen: Geſchichts- und Altertumsverein Ellwangen. 
Frauenfeld: Hiſtoriſcher Verein des Kantons Thurgau. 
Freiburg i. Br.: Geſellſchaft für Beförderung der Geſchichte uſw. 

von Freiburg, dem Breisgau und den angrenzenden Landſchaften. 
Freiburg Schweiz): Deutſcher geſchichtsforſch. Verein des Kantons. 

Zeitſchrift für Schweizeriſche Kirchengeſchichte. 
Fried richshafen: Verein für Geſchichte des Bodenſees und ſeiner 

Unigebung. 
.Fulda: Hiſtoriſcher Verein der Diözeſe. 
Gießen: Oberheſſiſcher Geſchichtsverein. 
Glarus: Hiſtoriſcher Verein des Kantons Glarus. 

3. Göttingen: Königliche Geſellſchaft der Wiſſenſchaften. 
Heid elberg: Hiſtoriſch-philoſophiſcher Verein. 

Jena: Verein für Thüringiſche Geſchichte und Altertumskunde. 
Innsbruck: Forſchungen und Mitteilungen zur Geſchichte Tirols 

und Vorarlbergs (herausgegeben von M. Mayr, Archivdirektor und 
Univerſitäts⸗Profeſſor in Innsbruch. 

Karlaruhe: Badiſche Hiſtoriſche Kommiſſion. 
Großh. Statiſtiſches Landesamt. 

Köln: „Hiſtoriſcher Verein für den Niederrhein, insbeſondere die Erz⸗ 
diözeſe Köln. 

Leiden: Maatschappij der nederlandsche Letterkunde. 
. Linz a. d. D.: Museum Francisco-Carolinum. 
Luzern: Hiſtoriſcher Verein der fünf Orte Luzern, Uri, Schwyz, Unter— 

walden und Zug (Kantonsbibliotheh). 
.Mannheim: Mannheimer Altertumsverein 
Meißen: Verein für Geſchichte der Stadt Meißen. 
.Montreal: Canadian Autiquarian Journal, published by the 

Numismatic Society.
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36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 

44. 
45. 

46. 
47. 

48. 

49. 
50. 
51. 

52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 

München: Görres⸗Geſellſchaft (für das Hiſtoriſche Jahrbuch). 
„ Königl. Bayr. Akademie der Wiſſenſchaften. 

Nürnberg: Germaniſches Muſeum. 
„ Verein für Geſchichte der Stadt Nürnberg. 

Offenburg: Hiſtoriſcher Verein für Mittelbaden. 
Poſen: Hiſtoriſche Geſellſchaft der Stadt Poſen. 
Quaracchi-Brozzi bei Florenz: Collegium Franciscanum. 
Raigern bei Brünn: Redaktion der Mitteilungen aus dem Benedik⸗ 

tiner-⸗ und Ciſtercienſerorden. 
Regensburg: Hiſtoriſcher Verein für Oberpfalz und Regensburg. 
Romans, Dep. Dröme: Comité d'histoire ecelésiastique et d'archéo- 

logie religieuse. 
Salzburg: Geſellſchaft für Salzburger Landeskunde. 
Schwerin (Mecklenburg): Verein für Mecklenburgiſche Geſchichte und 

Altertumskunde. 
Sig 1 aringen: Verein für Geſchichte und Altertumskunde in Hohen⸗ 

zollern. 
Stockholm: Konigl. Vitterhets Historie och Antiquitets Akademien. 
Straßburg i. E.: Straßburger Diözeſan-Blatt. 

„ Verein für Erhaltung der hiſtoriſchen Denkmäler 
des Elſaſſes. 

Stuttgart: Königl. Württemb. Geh. Haus⸗ und Staatsarchiv. 
„ Königl. Württemb. Kommiſſion für Landesgeſchichte. 

Ulm: Verein für Kunſt und Altertum in Ulm und Oberſchwaben. 
Upſala (Schweden): Königliche Univerſitätsbibliothek. 
Wolfenbüttel: Geſchichtsverein für das Herzogtum Braunſchweig. 
Worms: Altertumsverein. 
Würzburg: Hiſtoriſcher Verein für Unterfranken und Aſchaffenburg. 
Zwickau: Altertumsverein für Zwickau und Umgegend. 

 



Erſcheinungsweiſe 
des 

Freiburger Diözeſan⸗Archiv⸗ 
und 

Beſtimmungen der Schriftleitung. 

Das Freiburger Diözeſan⸗Archiv erſcheint jährlich 
einmal zur Herbſtzeit. 

Der Umfang beträgt 20—25 Bogen, enthält Abhandlungen und 
Quellenpublikationen, die Geſchichte und Kunſtgeſchichte der Erzdiözeſe 
Freiburg und der angrenzenden Diözeſen betreffend, und bringt auch 
Abbildungen aus dem Gebiete der heimatlichen Kunſtgeſchichte. 

Der Preis eines Bandes beträgt für die Mitglieder 4 Mk., 
durch den Buchhandel bezogen 6 Mk. 

Alle für die Zeitſchrift beſtimmten Beiträge und darauf bezüg⸗ 
lichen Anfragen ſowie die zur Beſprechung beſtimmten Bücher, Zeit⸗ 
ſchriften und Ausſchnitte aus Zeitungen ſind an den Schriftleiter, 
Herrn Dr. Karl Rieder, Stadtpfarrer in Bonndorf im Schw., zu 
ſenden. 

Das Manuſkript darf nur auf einer Seite beſchrieben ſein, 
muß auch in ſtiliſtiſch druckfertigem Zuſtande ſich befinden 
und längſtens bis 1. April dem Schriftleiter vorgelegt werden, 
wenn es in dem Band des betreffenden Jahres Berückſichtigung 
finden ſoll. 

Das Honorar für die Mitarbeiter beträgt für den Bogen: 
a) der Darſtellungen 30 Mk., b) der Quellenpublikationen 20 Mk. 

Jeder Mitarbeiter erhält 20 Separatabzüge koſtenfrei; weitere 
Sonderabzüge, welche bei Rückſendung der Korrektur bei dem 
Schriftleiter zu beſtellen ſind, werden zu 20 Pfg. den Bogen berechnet; 
jeder Teil eines Druckbogens und der Umſchlag wird als voller 
Bogen berechnet. 

Die Vereine und Inſtitute, mit denen der Kirchengeſchichtliche 
Verein für das Erzbistum Freiburg in Schriftenaustauſch ſteht, 
werden erſucht, die Empfangsbeſtätigung der Zeitſchrift ſowie die für 
den Austauſch beſtimmten Vereinsſchriften „An den Kirchen⸗ 
geſchichtlichen Verein für das Erzbistum Freiburg im Br.“, 
Freiburg im Br., Erzbiſchöfliches Archiv, Burgſtraße 2, zu ſenden. 

Anmeldungen zum Beitritt in den Verein ſind an Herrn 
W Agta. Späth, Herderſche Verlagshandlung, Freiburg im Br., 
zu richten. 

Für den Inhalt der einzelnen Aufſätze ſind deren Verfaſſer 
verantwortlich; das gilt vor allem für die Überſicht über die kirchen⸗ 
und kunſtgeſchichtliche Literatur Badens. 

 



In der Herderſchen Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgan ſind 

erſchienen und können durch alle Buchhandlungen bezogen werden: 

Freiburger 

Diöjelan-Archiv 
Zeitſchrift des Kirchengeſchichtlichen Vereins für Geſchichte, 

chriſtliche Kunſt, Altertums⸗ und Literaturkunde des 
Erzbistums Freiburg 

mit Berückſichtigung der angrenzenden Bistümer. gr. 80 

J. Band (1865) bis XXVII. Band (1899). 
Regiſter zu Band IXXVII. Bearbeitet von Dr Heinrich Klenz. (K u. 454 S.) 1902. 

I.—IIl. u. V.VI. Bd ſowie Regiſter 11 4 6.—; IV. u. VI.-XXVII. Bd 
je & 4.— 

Die Bände IIII, V und VI werden nur bei Bezug der ganzen Serie abgegeben. 

Neue Folge. 
I. Band (der ganzen Rege. 28. Band, 1900) bis XV. Band (der ganzen 

eihe 42. Band, 1914). 
I.VII. Band je & 5.—; VIII.XIV. Band je & 6.— 

Geſchichte des Kulturkampfes 
im Deutſchen Neiche 

Im Auftrage des Zentralkomitees für die General⸗ 
verſammlungen der Katholiken Deutſchlands von 

Ur J. B. Kibling 
Drei Bände. 8“ 

I. Band: Die Vorgeſchichte. (X u. 486 S.) M 6.50; geb. in 
Leinwandd M7.50 

II. Band: Die ſealturtaupföeſengebung 1871—1574 πD＋ u. 
494 S.) M 6.50; geb. 50 

Kißlings Werk iſt die großzügig angelegte Geſchichte einer welthiſtoriſchen 
Bewegung. Die ganze Literatur und viel handſchriftliches Material wird 
beigezogen, um die Tatſachen treu darzuſtellen. Auch die pfychologiſche 

Seite des Kulturkampfes iſt eingehend berückſichtigt. 

— ˖er dritte (Schluß⸗) Band erſcheint 1915.——
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